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A. Einleitung

I. Reims und Trier im 8. Jahrhundert
Erzbischof Hinkmar schreibt Geschichte

Am Anfang war Hinkmar von Reims. – Eigentlich d�rfte dieser Satz in keiner
Darstellung zur Geschichte Reims’ oder Triers im 8. Jahrhundert fehlen. Denn
wesentliche Angaben zur Geschichte der beiden Metropolen im fr�heren Mit-
telalter verdanken sich Mitteilungen des einflußreichen Reimser Erzbischofs
(845–882). Sie b�ndeln sich in einem Kapitel einer Denkschrift, die Hinkmar
im Fr�hjahr 863 verfaßte. Diese Ausf�hrungen sowie ihr Fortwirken bilden den
Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Es gilt, sie sowohl vor dem zeitgençssi-
schen Hintergrund ihrer Abfassungszeit zu problematisieren als auch ihre sp�-
teren Verformungen durch die Zeit zu verfolgen. Nimmt man die Spur dieser
Verformungen auf, so wird die Kontingenz historischer Nachrichten und
�berlieferung deutlich. Diese nachzuzeichnen, ist Ziel dieser Arbeit.

Ernst Perels konnte diese nur in einer Handschrift erhaltene Denkschrift
schon 1922 Hinkmar sicher zuschreiben. Sie enth�lt aus unterschiedlichen
Vorlagen zusammengetragene Gedanken, Argumente und kanonische Zitate,
u. a. zur Rolle des Metropoliten und eines Bischofs Rothad, die sich auch in
anderen Texten Hinkmars wiederfinden.1 Die Denkschrift ist im Zusammen-
hang der Auseinandersetzungen Hinkmars mit seinem widerspenstigen Suffra-

1 Vgl. Br�ssel, Biblioth�que Royale de Belgique, 5413/22 (de Gheyn 2606). Vgl. zur
Handschrift de Gheyn, Catalogue 4, S. 60 f. Vgl. zum Text Hinkmar, Denkschrift, ed.
Perels, S. 43–100, bes. S. 43–72 (= MGH Epp. 8/1, ed. Perels, Nr. 160, S. 122–
140). Der Text besteht aus zwei Fragmenten: fol. 15r–33r und fol. 34r–41v. Perels weist
die benutzten umfangreichen Vorlagen in seinem Anmerkungsapparat nach und bietet
eine Inhaltsangabe der Schrift. Durch den Vergleich und die zahlreichen �bereinstim-
mungen der verwendeten Belegstellen mit sp�teren Texten Hinkmars – z.B. De iure
metropolitanorum, dem Opusculum LV capitulorum adversus Hincmarum Laudunensem
etc. – gelang Perels schließlich der Verfassernachweis. Zu diesen weiteren Schriften
Hinkmars vgl. genauer unten Kap. C.III.8. u. Kap. C., Anm. 96 u. 99. – Zu Rothad II.
von Soissons und dem Prozeß gegen ihn vgl. zusammenfassend Stratmann, Rothad II.
Hartmann, Synoden, S. 313–316. – Zu Hinkmar vgl. zusammenfassend hier nur die
grundlegende biographische Arbeit Schrçrs, Hinkmar, ferner das umfangreiche und
detailreiche Werk von Devisse, Hincmar, sowie Stratmann, Verwalter, die Hinkmars
Verwaltungst�tigkeiten untersucht. Vgl. zu Hinkmar genauer unten Kap. B.I., B.III. ,
B.V. u. C.III.4.–9.



gan Rothad II. von Soissons (832–862 u. 865–869) entstanden.2 In ihrem
achten Kapitel kommt Hinkmar auf unser Thema zu sprechen:

„Und demselben Bonifatius wurde die Vertretung des Apostolischen Stuhles in den
gallischen, belgischen und germanischen Provinzen �bertragen, derart f�r sein
Leben, daß er, wen auch immer er finde, der von den hl. Kanones abirrt, es
keinesfalls dulde, daß dieser sich mit dem Gottesdienst befaßt. Er ordinierte Grimo
in Rouen und Hartbert in Sens. In Reims jedoch und in Trier, die Milo – durch die
Tonsur, aber nicht durch das Leben ein Kleriker – besetzt hatte, konnte er zu seiner
Zeit die dort ordinierten Bischçfe nicht durchsetzen. Sp�ter aber, als Weomad zum
Bischof von Trier ordiniert worden war, ermangelte es Reims f�r mehrere Jahre eines
Hirten, weil die G�ter desselben Bistums (episcopium) von Milo unter seine Sçhne
und Hçrigen aufgeteilt worden waren. Diese nahm Pippin mit den ihnen ge-
schenkten G�tern auf Bitten desselben Milo in seine H�nde zur�ck, solange bis
durch das Dr�ngen des weisen und hl. Abtes Fulrad vom ber�hmten Kloster des hl.
Dionysius ein gewisser Teil des Besitzes derselben Kirche [also Reims] restituiert
wurde, in welcher tats�chlich die Verçdung allen Glaubens sowie die Zerstçrung der
Kirchen und Geb�ude �berall zugenommen hatte. Die Restitution erfolgte durch
die Zusage des F�rsten Karlmann, der nach kurzer Zeit starb und in der Basilika des
hl. Remigius begraben wurde. Tilpin, damals Propst des genannten Klosters des hl.
Dionysius und ein sehr gl�ubiger Mann, wurde vom j�ngeren Bischof Genebaud
[II.] von Laon, einem Mann sowohl von herausragendem Alter wie auch Heiligkeit,
und durch diejenigen Mitbischçfe in den Diçzesen von Reims, die von der Seuche
des Abfalls in ihren Kirchen zur�ckgeblieben waren, zum Metropolitanbischof von
Reims eingesetzt.“3

Dieses Kapitel ist die �lteste erhaltene Quelle, in der die Verh�ltnisse in der
Reimser und Trierer Kirche im 8. Jahrhundert angesprochen werden. Immer
wieder nimmt die Forschung daher auf sie Bezug.

2 Vgl. dazu Hinkmar, Denkschrift, ed. Perels, S. 64–72.
3 Vgl. Hinkmar, Denkschrift cap. I,8, ed. Perels, S. 77 f. (= MGH Epp. 8/1, ed. Perels,

Nr. 160, S. 125 f.): Et co[m]missę sunt eidem Bonefacio vices apostolicę sedis in Galliaru[m]
et Belgicarum atque Germaniarum provintiis, tantum in [vi]ta sua, ut quemcumque rep-
periret a sacris canonibus devi[a]re, nulla ratione pateretur sacrum ministerium ad[trec]tare.
Qui ordinavit Grimonem in Rotomago et Hartbertum in Senonum aiedingo. In Remo autem
et in Treviri, quas Milo – tonsura, non vita clericus – occupaverat, in diebus suis, ut episcopi
in eis ordinarentur, optinere non potuit. Postea vero Wiomado Treviri ordinato episcopo
Remus per plures annos pastore vacavit, quoniam rebus ipsius episcopii divisis a Milone per
filios et homines suos, quos Pippinus cum beneficiis illis datis eodem Milone petente in manus
suas recepit, donec instantia Fulradi abbatis sapientis et sancti praeclari monasterii beati
Dyonisii restituta quadam parte rerum …um ipsi ecclesię, in qua pene omnis religionis
desolatio et [ecc]lesiarum atque aedificiorum destructio usquequaque incre[ver]at, annuente
Carlomanno principe, post parvum tempus [de]functo et in basilica sancti Remigii sepulto,
Tilpinus pręfati mo[n]asterii sancti Dyonisii tunc praepositus vir valde religiosus [a i]uniore
Genebaudo Laudunensi episcopo, ut aetatis, ita et sanctita[tis] provectę homine, cum qui-
busdam coepiscopis Remorum dioceseos, qui remanserunt a destitutionis peste in suis
[e]cclesiis, Remorum est ordinatus metropolitanus episcopus.

A. Einleitung2



Wie glaubw�rdig aber ist diese Denkschrift? Schon Perels wies darauf hin,
daß Hinkmar darin verschiedene Vorlagen zitierte, kombinierte und sogar
mehrfach verwandte. Er habe sie „tendenziçs und mit raffiniertem Geschick
zusammengeschmolzen“. Sp�ter diente sie ihm wohl weiter als Fundus.4

Gilt diese Verschmelzungstechnik dann nicht auch f�r Kapitel acht? Zwar
wirkt der Text auf den ersten Blick inhaltlich koh�rent. Doch die komplexen
und verschachtelten Satzkonstruktionen wecken schnell den Verdacht, daß der
Erzbischof auch hier vorliegende Versatzst�cke zusammenf�gte, die nicht immer
ganz zusammenpassen wollten. Der Anmerkungsapparat kl�rt rasch �ber solche
Vorlagen auf. Einmal sind dies einige der zeitgençssischen Bonifatiusbriefe, die
Erzbischof Lul von Mainz im sp�ten 8. Jahrhundert zu einer umfangreichen
Sammlung geb�ndelt hatte. Eine Handschrift war davon in Reims vorhanden.5

Daraus wurde fast wçrtlich die Bitte des Papstes an Bonifatius entnommen, „in
keiner Weise zu dulden, daß jemand, bei dem Du [also Bonifatius] feststellst,
daß er von den heiligen Satzungen abweicht, sich mit dem Gottesdienst be-
faßt.“6 Diese Briefe informieren auch �ber die geplante Einsetzung Grimos in
Rouen und Hartberts in Sens als Erzbischçfe. Sie berichten aber ebenfalls davon,
daß in Reims ein Abel in dieses Amt gelangen sollte.7 Doch sowohl �ber das
Erzamt wie �ber Abel schweigt sich Hinkmar hier aus.

Hinkmars Bemerkung, Bonifatius († 754) habe die Stellvertretung des
Apostolischen Stuhles in den Kirchenprovinzen Galliens, Belgiens und Ger-
maniens �bernommen, beruht auf mehreren Briefen Papst Gregors III. (731–
741) von 738 aus der Bonifatiusbriefsammlung. Darin meldet der Papst ver-
schiedenen Adressaten den Bonifatius als p�pstlichen Legaten f�r Germanien,
Hessen, Th�ringen, Bayern und Alemannien. Ein Brief Papst Zacharias’ I.
(741–752) von 744 weist Bonifatius dieses Amt dann auch f�r die Provinz
Gallien zu. Hinkmar f�gte diese auseinanderliegenden Briefe zu seiner neuen

4 Vgl. Hinkmar, Denkschrift, ed. Perels, S. 61 f. – Geary, Phantoms, S. 98, hat darauf
hingewiesen, daß solche „ad hoc dossiers“ im 9. Jahrhundert in Westfranken zwar selten
entstanden, jedoch meist mit einem aktuellen Anlaß verbunden waren. Dabei habe man
vor F�lschungen nicht zur�ckgeschreckt. Vgl. zu solchen Materialsammlungen Hink-
mars auf dem Gebiet des Rçmischen Rechts Devisse, Hincmar et la loi, der sie (mit
tabellarischen Aufstellungen) bis in die Handschriften hinein nachweist. – Ein Beispiel
dazu w�re auch seine Collectio de raptoribus, ed. Hartmann, S. 392–394, in der er
Passagen im Zusammenhang mit entfremdetem Kirchenbesitz zusammenstellt. Vgl. dazu
genauer unten Kap. B.III. bei Anm. 52 u. 73.

5 Vgl. zu den in Reims vorliegenden Bonifatiusbriefen Perels, Bonifatiusbriefe.
6 Vgl. Bonifatius, ed. Rau, S. 173. Vgl. dazu Epp. Bonifatii 58, ed. Tangl, S. 107 (vom

5. November 744): […] tibi precipimus, ut, quemcumque reppereris sacris canonibus de-
viare, nulla ratione patiaris sacrum ministerium obtrectare.

7 Vgl. Epp. Bonifatii 57 f., ed. Tangl, S. 103 u. 106 (22. Juni 744 u. dem genannten
Datum).
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Aussage zusammen.8 Weitere solcher Stellen ließen sich nachweisen. Dagegen
gibt es in der Briefsammlung keine Belege, daß Bonifatius versuchte, in Reims
und Trier ordinierten Kandidaten gegen Milo zu ihrem Recht zu verhelfen.9

Auch haben sich keine �lteren Belege – außer denen bei Hinkmar – mehr
erhalten, daß Kçnig Karlmann (768–771) zusagte, verlorenen Reimser Kirch-
enbesitz zu restituieren. Ein Grab dieses „F�rsten“ in der Remigiusbasilika zu
erw�hnen, hielt sonst fast keine Quelle f�r wesentlich.10 Eine Ordination Erz-
bischof Tilpins († ca. 794?) durch den seit 748 nachweisbaren Genebaud II.
von Laon († ca. 768) kennt – sehe ich recht – sogar ausschließlich die Denk-
schrift.11

8 Vgl. zu Bonifatius als Legat zuletzt Padberg, Bonifatius, S. 53–59, 70–72, sowie ins-
gesamt die Publikationen im Rahmen des Bonifatius-Gedenkjahres 2004. – Bei den
erw�hnten Bonifatiusbriefen handelt es sich um einen des Bonifatius an seine Getreuen
�ber seinen Besuch in Rom bei Papst Gregor III. In einem empfiehlt Gregor III. den
Bischçfen, Priestern und �bten des Frankenreichs den Bonifatius, in einem zweiten
ebenso den Hessen und Th�ringern, in einem dritten schließlich auch den Bischçfen
Bayerns und Alemanniens. – Insgesamt ist es nicht einfach, die gemeinten Gebiete klar
voneinander abzugrenzen. Der Brief Papst Zacharias’ I. von 744 steht in einem anderen
Kontext. Vgl. zusammenfassend Epp. Bonifatii 41–44, ed. Tangl, S. 66–71 (von 738)
sowie ebd. 58, S. 107 f. (von 744): Et quia, si deberes in Baioarię provinciam ius habere
predicationis, sciscitasti, an non, quam a decessore nostro habuisti concessam: nos denique
auxiliante Deo de ea, quae tibi largitus est decessor et predecessor noster, non minuimus, sed
augemus. Et non solum Baioariam, sed etiam omnem Galliarum provinciam, donec te divina
iusserit superesse maiestas, nostra vice per predicationem tibi iniunctam, quę reppereris contra
christianam relegionem vel canonum instituta, spiritaliter stude ad normam rectitudinis
reformare.

9 Zwar kannte Bonifatius einen Milo, wie an einer kurzen Stelle aus seiner Korrespondenz
hervorgeht, doch wird darin nicht einmal ausgef�hrt, welches Amt oder welche Funktion
dieser Milo bekleidete, geschweige denn, wo er wirkte, sondern nur, welchen Schaden er
der Kirche zuf�gte. Vgl. Epp. Bonifatii 87, ed. Tangl, S. 198, sowie ausf�hrlicher unten
Kap. C.II.2. mit dem entsprechenden Zitat.

10 Vgl. dazu hier nur BM2 130a, S. 60, mit den Quellen.
11 Genebaud II. ist ein Namensvetter des angeblich ersten Bischofs von Laon zu Beginn

bzw. in der Mitte des 6. Jahrhunderts. – Zu Genebaud I. vgl. die ausf�hrliche Dar-
stellung bei Hinkmar, Vita Remigii cap. 16, ed. Krusch, S. 300–306, von ca. 878.
Bezeichnenderweise gehen die dortigen Angaben allein auf Hinkmar selbst zur�ck. Die
fr�hesten knappen Informationen zur Gr�ndung des Bistums Laon und zur Einsetzung
Genebauds finden sich n�mlich kurz zuvor (870) in seinem Opusculum LV capitulorum
cap. 16, ed. Schieffer, S. 195, sowie erl�uternd ebd., S. 191, Anm. 11, das sich gegen
seinen Neffen Hinkmar von Laon richtet. Damit ist Hinkmar der �lteste ausf�hrlichere
Informant zur fr�hen Kirchengeschichte Laons. Doch woher wußte er das alles? Vgl.
dazu auch Duchesne, Fastes 3, S. 138. Lusse, Laon, S. 142–146, 148, 150–153, 246,
327, 330. – Zum j�ngeren Genebaud II., der auch in einem Papstbrief Zarachias’ vom
1. Mai 748 (Epp. Bonifatii 82, ed. Tangl, S. 182) sowie im Privileg f�r Pr�m von 762
(DKarol. I 16, S. 24, Z. 35) erscheint und der an der Gebetsverbr�derung von Attigny
teilnahm (Concilium Attiniacense. 762 vel 760–762, ed. Werminghoff, S. 73, Z. 5),
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An diesen Beispielen wird zusammenfassend folgendes deutlich: Hinkmar
zitierte im achten Kapitel vorhandene Vorlagen, verband diese teilweise ten-
denziçs miteinander, erg�nzte auch neues, ließ anderes aus, von dem er nach-
weislich wußte, und formte vorhandenes um. Hinkmar nahm also eindeutig
bewußte Ver�nderungen verwendeter Texte vor, selbst wenn einige davon heute
verloren sein sollten.

Was bedeuten nun die Einsichten in Hinkmars Arbeitsweise f�r die Be-
wertung dieser Passage? Die moderne Forschung jedenfalls vertraute diesen
Angaben weitestgehend. Man interpretierte sie, verkn�pfte sie mit zus�tzlichen
Quellen und formulierte damit weitere Aussagen, die die aufgezeigten Un-
stimmigkeiten des verwandten Materials zwar partiell zu gl�tten vermochten,
dabei jedoch unbemerkt neue Widerspr�che erzeugten.12 Noch in der j�ngsten
Darstellung zur Trierer Bistumsgeschichte (2003) st�tzt sich Anton wesentlich
auf die Angaben Hinkmars, ohne sie zu hinterfragen.13 Und damit nicht genug:
Auch jene mittelalterlichen Texte – wie Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“
oder der Libellus de rebus Treverensibus –, die Hinkmars Angaben rezipierten,
griff die Forschung auf und versuchte, sie mit diesen zu harmonisieren.14

Aber zeigen nicht die bisherigen �berlegungen, daß es erforderlich ist, die
Forschungsergebnisse zum fr�hen 8. Jahrhundert in Reims und wohl auch in
Trier noch einmal grundlegend zu �berpr�fen?

Im folgenden soll dies ausgehend vom achten Kapitel der Denkschrift
versucht werden. Die �berlegungen gliedern sich dabei in drei Kapitel :

1. Um die Intention, Glaubw�rdigkeit und Wirkung dieses Denkschrift-
kapitels kl�ren zu kçnnen, muß es zun�chst innerhalb des Reimser Umfeldes
verstanden, eingeordnet und �berpr�ft werden. Als sinnvolle Ankn�pfungs-
punkte kommen dazu nur die beiden eindeutigen und konkreten Reimser Be-
z�ge in Frage: Kçnig Karlmann (768–771) und Bischof Tilpin († ca. 794?).
Beide Personen stehen in Zusammenhang mit der Restitution des verlorenen

vgl. Duchesne, Fastes 3, S. 137, 139. BM2 95, S. 48 f. Lusse, Laon, S. 294 (159), 328–
330. Hinkmar konnte von Genebaud II. also ebenfalls aus den Bonifatiusbriefen wissen.

12 Vgl. zusammenfassend eine Auswahl der wichtigsten Literatur, auch mit den Quellen-
nachweisen, Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 1, S. 372, 475, 480 f. Schmidt,
Trier und Reims, S. 36–65. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 84–106 u. 167–
174. Ewig, Milo, bes. S. 413–421. Ewig, Trier, S. 131–143. Schieffer, Winfrid-
Bonifatius, S. 101, 130 f. , 209 f., 220, 227, 229, 241, 252, 255 f., 265, 277. Schenk zu

Schweinsberg, Reims, S. 150–176. Anton, Liutwin. Nur Schmal, Mettlach, bes.
S. 62 u. Anm. 413, kamen im Jahr 2000 erste Zweifel.

13 Vgl. dazu Anton, Raumbestimmende Voraussetzungen, S. 161 ff.
14 Vgl. zu den Quellen an dieser Stelle beispielsweise Schmdt, Trier und Reims, S. 39–41,

der schon 1929 die Belege zu Milo zusammentrug. – Vgl. zu den beiden hier genannten
Quellen Flodoard II,11–17, ed. Stratmann, S. 156–172. Zu Flodoard vgl. ausf�hrlich
unten Kap. C. III.12. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 9, ed. Waitz,

S. 103. Vgl. dazu ausf�hrlich Kap. C.IV.3. u. D.IX.3.
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Kirchenbesitzes. Vor allem der Bedeutung des Karlmann-Grabes soll hier
nachgegangen werden.15

2. Da sich in Hinkmars Denkschrift ferner der fr�heste noch nachweisbare
Beleg f�r das Doppelamt eines Milo in Reims und Trier findet, liegt es nahe, die
Gestalt dieses Milo und die Belege zu seiner Person ausf�hrlich zu untersuchen.
Denn �ber den bei Hinkmar erw�hnten Milo wird die Reimser und Trierer
Tradition �berhaupt erst verkn�pft.

3. Im Trierer Kontext bestimmte dieser Milo seit dem 10. Jahrhundert auch
die Angaben zu seinen beiden vermeintlichen Verwandten, den Bischçfen Basin
und Liutwin. Gemeinsam bilden sie die sog. Bischofsdynastie der Widonen. Zu
pr�fen ist dabei, wie weit diese Informationen auf eigenst�ndigen Trierer
Quellen beruhen, welche das sind und in wie weit Hinkmars Angaben hier
mçglicherweise noch nachwirkten.16

II. Methodische Konsequenzen

Aus den bisherigen Ausf�hrungen ergeben sich methodische Konsequenzen. Sie
sollen hier zun�chst kurz zusammengefaßt werden, um sie dann f�r das weitere
Vorgehen fruchtbar zu machen:

1. Eine historische Darstellung sollte eigentlich selbstverst�ndlich ber�ck-
sichtigen, daß ein und derselbe Tatbestand zu unterschiedlichen Zeiten aus
variierenden Perspektiven verschieden beschrieben werden kann. F�r die Ge-
schichte von Reims und Trier im fr�heren Mittelalter ist dies aber bislang kaum
geschehen. Es ist also notwendig, die verschiedenen tempor�ren und perspektivi-
schen Ebenen klar voneinander zu trennen. Zu unterscheiden w�ren: a) die
Reimser sowie die Trierer Geschichte im 8. Jahrhundert, b) die Angaben der
Denkschrift sowie die weiteren Texte Hinkmars aus dem 9. Jahrhundert und
schließlich c) Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“ aus dem 10. Jahrhundert
sowie die Trierer Zeugnisse aus eben dieser Zeit. Alle diese Ebenen kçnnen in
unbegrenzt viele weitere Subebenen zerfallen. Es erscheint hier sinnvoll, alle die
ein Ereignis repr�sentierenden Aussagen der Einzelebenen in ihrer Vielfalt unter
einem Oberbegriff zu fassen, dem einzelner „Bilder“ bzw. „Geschichtsbilder“
(vgl. III.).

2. Jede Aussage �ber einen Tatbestand legt die Sichtweise auf denselben fest.
Das gilt sowohl f�r zeitgençssische als auch f�r sp�ter entstandene Texte. Sie

15 Vgl. dazu zuletzt Prache, Tombe.
16 Vgl. zu den Trierer Quellen hier nur Schmidt, Trier und Reims, S. 41 f., der die we-

sentlichen zusammenfaßt. Vgl. zur sog. Bischofsdynastie der Widonen zuletzt nochmals
Anton, Raumbestimmende Voraussetzungen, S. 161 ff. Vgl. dazu ausf�hrlich unten
Kap. C.IV.2.–5. sowie umfassend Kap. D.
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kçnnen von einem intentionalen Interesse ihres Verfassers bestimmt sein, aber
auch unbewußt anderes berichten. Man sieht dies in Hinkmars Denkschrift,
dem es u. a. um die Restitution Reimser Kirchenbesitzes geht. Gem�ß unseres
,modernen‘ Verst�ndnisses w�rden wir wohl von F�lschungen oder Verf�l-
schungen sprechen. Doch scheint auch ein solcher Verfasser nicht frei �ber seinen
Gegenstand zu extemporieren, sondern vielmehr auf der Grundlage von au-
thentisch erscheinenden Vorlagen, die er zitierend aufgreift, seine davon ab-
weichenden Gedanken zu entwickeln. Diese zitierten Vorlagen verleihen dem
neuen Text nun wiederum selbst Authentizit�t, indem sie vergangene Autori-
t�ten erneut zur Sprache kommen lassen. Die Frage also ist, ob der bislang stets
verwendete F�lschungs-Begriff allein den Sachverhalt treffend beschreibt (vgl.
IV.).

3. Der an den bisherigen Beispielen erkennbare Prozeß ist damit diskursiv
im Sinne Michel Foucaults.17 Er findet abh�ngig vom zeitlichen, geographi-
schen, politischen und sozialen Kontext sowie weiterer Faktoren immer wieder
neu statt. Er ermçglicht es, dominierenden, einflußreichen und damit �ber
entsprechende „Macht“ verf�genden Sichtweisen, Darstellungen oder Deutun-
gen, davon abweichende, weniger verbreitete und schw�chere zu verdr�ngen
bzw. zu minimieren. Eben das gilt hier exemplarisch f�r die wirkm�chtigen
Aussagen Hinkmars. Auch kçnnen immer wieder in unterschiedlichster Form
neue Argumente eingef�hrt werden. Die vielf�ltigen Argumente zu einer The-
matik (hier: Reims und Trier im 8. Jahrhundert) scheinen zusammengef�gt auf
eine als Basis zu verstehende, die verschiedenen tempor�ren und perspektivischen
Ebenen verbindende diachrone Ebene des Austauschs zu wirken. Auf diese kann
weiter Einfluß genommen werden. Dabei kçnnen einzelne Subjekte – wie eben
Hinkmar – zwar als Impulsgeber auf diesen Prozeß einwirken, doch folgt dieser
letztlich immer einer unvorhersehbaren Eigendynamik, zumal diesem Prozeß

17 Vgl. zum Begriff des Diskurses Foucault, Die Ordnung des Diskurses. Foucault,
Arch�ologie des Wissens. Foucault betont die Rolle der Macht im Diskurs, die sich z.B.
in Form der Ausschließung �ußern kann. Vgl. dazu erl�uternd hier nur J�ger, Kritische
Diskursanalyse. Danach sei der Diskurs nur ein Teil der permanenten Produktion, Re-
produktion und auch Ver�nderung von Deutung. Es handle sich um einen „Fluß von
Text und Rede durch die Zeit“. Vgl. ferner Bublitz, Foucaults Genealogie der Macht
und Moral. – Der Habermas’sche Diskursbegriff, der ein ethischer ist, ist hier nicht
gemeint. Dieser zielt vielmehr auf eine aufgrund vorher festgelegter Bedingungen ge-
schaffene, vom Einverst�ndnis aller Teilnehmer getragene Kommunikation oder „ideale
Sprechsituation“, die einen gleichwertigen und chancengleichen Austausch �ber ausge-
w�hlte Themen und damit vern�nftige Lçsungen bzw. einen „wahren Konsens“ er-
mçglichen soll. Vgl. hier nur Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne.
Habermas, Erl�uterungen zur Diskursethik. Vgl. dazu Gripp, J�rgen Habermas, bes.
S. 130 ff. Horster, Habermas zur Einf�hrung, bes. S. 41 ff.
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die individuelle Erinnerung vorausgeht, die ihrerseits verformend wirkt.18 Ge-
rade in einer von Oralit�t stark gepr�gten Epoche wie dem Mittelalter, die �ber
eine geringe Zahl von Kontrollzeugnissen verf�gt, scheint dieser Prozeß noch
dynamischer und beschleunigter abzulaufen. Es ist deshalb zu kl�ren, wie sich
eine solche diachrone Ebene des Austauschs �ber einen Zeitraum mehrerer
Jahrhunderte in dieser Epoche begrifflich fassen l�ßt und ob es womçglich
mehrere qualitativ verschiedenartige dieser Austauschebenen zu trennen gilt (vgl.
V.).

Im folgenden m�ssen die genannten Aspekte spezifiziert werden, um mit
ihnen ein konkretes methodisches R�stzeug f�r das weitere Vorgehen zu er-
halten. Abschließend (vgl. VI.) soll die �bertragung der methodischen Vorge-
hensweise auf den Untersuchungsgegenstand skizziert werden.

III. Geschichtsbilder im Wandel

Gerade haben wir festgestellt, daß es unbegrenzt viele Ebenen gibt, auf denen
Aussagen �ber einen Tatbestand gemacht werden kçnnen. Da jede dieser Aus-
sagen gleichsam eine einmalige, unwiederholbare und doch subjektive Be-
handlung, ja eigenperspektivische Abbildung eines Gegenstandes ist, scheint es
sinnvoll, den Begriff eines „Bildes“ zu w�hlen oder besser noch von einem
„einmaligen Geschichtsbild“ zu sprechen. Dabei verf�gt jedes dieser Bilder �ber
vielf�ltigste Facetten, die in Verbindung mit denen hinzukommender anderer
Bilder wieder neu und in unendlicher Vielfalt zusammengef�gt werden kçnnen.
So sind unbegrenzt viele Bilder in unbegrenzt vielen Variationen zu einem
behandelten Gegenstand mçglich.19 Diese Bilder kçnnen zu Kollagen zusam-
menf�gt oder Einzelelemente eines Bildes besonders fokussiert werden. Sie
kçnnen beabsichtigt, assoziativ, aber auch nur inzidentiell, ja akzidentiell ent-
stehen.

Wie variabel, vielschichtig und kontingent solche Bilder von einem be-
handelten Gegenstand sein kçnnen, hat Johannes Fried an den zahllosen Bil-
dern von Karl dem Großen (768–814) �ber die Jahrhunderte untersucht. Sie
reichen von den noch erhaltenen und analysierbaren Knochen des Kaisers, �ber
die zeitgençssischen Quellen bis zur Lebensbeschreibung des einstigen Augen-
zeugen Einhard († 840). Bald darauf finden sich die verkl�rend erinnerten

18 Vgl. zur verformenden Kraft der individuellen Erinnerungen die zahlreichen Studien von
Johannes Fried, grundlegend Fried, Schleier. Vgl. zu seinen Thesen ferner ausf�hrlich
unten in Kap. A.V. sowie Anm. 27, 46–50, 60–68.

19 Vgl. dazu Fried, Gens und regnum, S. 73–104, der ganz �hnlich in anderem Zusam-
menhang bei der Analyse des Gegenstandes von einer „doppelten Unendlichkeit“ ge-
sprochen hat.
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Bilder, die Notker in seinen Gesta Karoli Magni (nach 883) sammelte, sp�ter die
der Karlsdichtung und der Grimmschen Sagen, dann die Karl mißbrauchenden
Bilder des Nationalsozialismus und endlich – wieder positiv gewendet – das
Karlsbild des Aachener Karlspreises: der europ�ische Karl.20 Man kann hier also
z.B. zwischen zeitgençssischen und sp�teren „Erinnerungsbildern“ unterschei-
den. Auf den Einfluß und die Bedeutung des Ged�chtnisses und des Erinnerns,
die Fried beim Entstehen der Bilder besonders betont, wird noch ausf�hrlicher
einzugehen sein.

Der Nachweis einer �hnlichen Bilderf�lle und eines vergleichbaren Bilder-
wandels l�ßt sich an vielen weiteren Beispielen nachvollziehen. Man denke hier
nur an Gestalten wie Alexander den Großen,21 Heinrich den Lçwen22 oder
Kçnig Artus23, wobei dessen Bilder nicht von der „Faktizit�t“, sondern „Fik-
tionalit�t“ ihren Ausgang nehmen.24 Doch neben diesen zweifellos einschl�gigen
F�llen l�ßt sich die Dynamik, mit der hier immer wieder neue Bilder geschaffen
werden, auch in jedem kleineren, �berschaubaren Untersuchungsrahmen be-
obachten. Einen solchen bilden Trier und Reims.

Michael Borgolte forderte 1995 bei einer Zustandsbestimmung der Ge-
schichtswissenschaft in der Postmoderne, insbesondere der Medi�vistik, dieser
sich dem Historiker pr�sentierenden Vielfalt Rechnung zu tragen. Wesentlich
hierf�r sei „die Aufgabe des Konzepts von Einheit, Ganzheit und Totalit�t
zugunsten der Pluralit�t, der Spannungen, ja der unvereinbaren Widerspr�che“.
Geschichte d�rfe nicht mehr aus einem Prinzip heraus erkl�rt werden. Man

20 Vgl. Fried, Karl der Große, S. 14–47.
21 Vgl. dazu hier nur Pfromer, Alexander der Große. Auf den Spuren eines Mythos. Cary,

The Medieval Alexander.
22 Die Braunschweiger Heinrich-Ausstellung 1995 widmete dem Nachleben Heinrichs eine

eigene Abteilung. Vgl. dazu Heinrich der Lçwe und seine Zeit 3: Abteilung Nachleben,
ed. Luckhardt/Niehoff/Biegel, wo ausf�hrlich die verschiedenen Bilder zu den
verschiedenen Zeiten zusammengetragen worden sind. Vgl. aber auch Fried, Der Lçwe
als Objekt, der der Wirkung des Lçwen von Chiavenna bis zur Gegenwart nachgeht.

23 Vgl. dazu zuletzt nur Dentzien, The Openess of Myth. The Arthurian Tradition in the
Middle Ages and Today. Higham, King Arthur. Myth-making and History.

24 Vgl. dazu u. a. die Leitfragen des Arbeitsbereichs I „Fiktionalit�t und Faktizit�t in eu-
rop�ischen Geschichtsdarstellungen“ des D�sseldorfer DFG-Graduiertenkollegs 807
„Europ�ische Geschichtsdarstellungen“ (2002–2006). Dem Arbeitsbereich geht es
darum, „Grundformen menschlichen Umgangs mit geglaubter bzw. tats�chlicher Fak-
tizit�t zu ermitteln und die Gr�nde ihrer fiktionalen Verformung zu ermitteln.“ Die
Forschung d�rfe nicht mehr davon ausgehen, „verobjektivierbare Bilder von der Ver-
gangenheit und ihrer literarisch/k�nstlerischen Beschreibung liefern zu kçnnen“. Die
Zitate sind der inzwischen nicht mehr abrufbaren Homepage des Graduiertenkollegs
entnommen (http://europaeische-geschichtsdarstellungen.de [15.05.2005]). Vgl. des-
halb nun den davon etwas abweichenden, ausf�hrlicheren Bericht Laudage, Graduier-
tenkolleg. Eine fr�he Publikation des Kollegs geht ebenfalls dieser Fragestellung nach:
Von Fakten und Fiktionen, ed. Laudage.
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m�sse stets „auf das Nebeneinander heterogener Prozesse aufmerksam machen“.
Es gehe darum, die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (Marc Bloch) zu
erkennen.25 Eben dieses Postulat will der Begriff der „Bilder“ aufnehmen und
umsetzen. Bilder vermçgen es n�mlich, die zu Beginn schon herausgearbeitete
Pluralit�t in all ihrer Widerspr�chlichkeit einzufangen. Bilder vermçgen, sie zu
beschreiben, ohne dem Zwang zu erliegen, die vorgefundene Vielfalt im Puzzle
einer monoperspektivischen Ebene zusammenzuzwingen, wie es die Forschung
bei den zu Beginn gew�hlten Beispielen versuchte. So ist es mçglich, jedes der
Bilder f�r sich in seinem eigenen Wert und Kontext freizulegen und zu ver-
stehen.

Ian Wood n�herte sich diesem Ph�nomen noch auf einem anderen Weg, der
dabei sowohl den Bildern, ihrer Heterogenit�t und Vielfalt und in gewisser
Weise auch Diskursivit�t Rechnung tr�gt. Wood spricht von verschiedenen
bewußten und unbewußten Formen der Repr�sentation von Individuen und
gesellschaftlichen Gruppen, die sich darin spiegelten. Sie gelte es jeweils zu
ber�cksichtigen. Das eigene Selbstverst�ndnis werde st�ndig neu durch eine
solche Repr�sentationsform nach außen transportiert und formuliert, ein Ideal-
oder Wunschbild entstehe. Die schriftlichen Repr�sentationsformen seien von
zahlreichen Faktoren – wie der Entstehungszeit, dem Verfasser und Auftraggeber
eines Textes, variierenden Wahrnehmungsmustern etc. – abh�ngig. Dabei kçnne
man bei einer dichteren Quellenlage auch einen sich �ber einen l�ngeren
Zeitraum vollziehenden Wandlungsprozeß dieser Bilder erkennen.26 Freilich
fehlt hier noch eine �bergeordnete diachrone Ebene des Austauschs f�r diese
Bilder, auf die wir gleich zu sprechen kommen.

Wie sehr auch eine Fiktion zahllose und widerspr�chliche Bilder auslçsen
kann, hat Johannes Fried an der sog. ,Konstantinischen Schenkung‘ gezeigt. Es
handelt sich um jene vermeintliche Urkunde, das Constitutum Constantini, mit
der der Papst einmal seine geistige Vorherrschaft vor dem Kaiser begr�ndete und
die nicht zuletzt im Investiturstreit ihren gef�hrlichen Sprengstoff entfaltete.27

Sie �bte ihren Einfluß nicht immer textbezogen aus, wie Fried nachgewiesen
hat, vielmehr wurden bald davon unabh�ngige Bilder transportiert. In dem
schon lange als F�lschung erkannten Diplom �bertr�gt Kaiser Konstantin kai-

25 Vgl. dazu Borgolte, Mittelalterforschung und Postmoderne, S. 615–627, bes. S. 620.
26 Vgl. Wood, Report: The European Science Foundation’s Programme on the Transfor-

mation of the Roman World and Emergence of Early Medieval Europe.
27 Vgl. dazu ausf�hrlich Fried, The Donation of Constantine, auch mit der neuesten

Forschungsliteratur, sowie erg�nzend Fried, Herkunft. Grundlegend f�r die Konstan-
tinische F�lschung ist die wegweisende Edition: Das Constitutum Constantini (Kon-
stantinische Schenkung) Text, ed. Fuhrmann, mit einer umfassenden Einleitung (ebd.,
S. 7–54). Fuhrmann, Einfluß und Verbreitung 1, S. 354–385, zur �berlieferung des
Constitutums in den Pseudoisidorischen Dekretalen. Vgl. zuletzt Fuhrmann, Pseudo-
isidor und das Constitutum Constantini, sowie Vian, La donazione di Costantino.
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serliche Rechte, Herrschaftszeichen und Geschenke an den Papst. Die rçmische
Kirche erh�lt den Prinzipat �ber alle Kirchen und die Verf�gungsgewalt �ber
alle westlichen Provinzen. Die Forschung vermutete den Ursprung dieser Ur-
kunde im 8. Jahrhundert, weil einige Quellen dieser Zeit ein �hnliches Voka-
bular und auch schon wçrtliche Zitate daraus enthielten. Die �lteste Text-
�berlieferung bieten aber erst die gef�lschten sog. ,Pseudoisidorischen Dekre-
talen‘ vor der Mitte des 9. Jahrhunderts. In deren Entstehungsumfeld in Corbie
oder St-Denis sei, so Fried, das Constitutum verfaßt worden. Bei dessen An-
kl�ngen in anderen Quellen handle es sich vielmehr um die benutzten Vorlagen
f�r das Diplom.

Eine solche „Mosaik-Technik“ (Fuhrmann u. Fried) auf der Basis von ver-
wendeten Vorlagen ist bereits aus Hinkmars Denkschrift bekannt, die in zeit-
licher N�he zum Constitutum entstanden w�re. Man kann hier von bereits
vorliegenden Bildern ausgehen, die f�r authentisch gehalten wurden und die der
Verfasser der Urkunde zu einem ganz neuen Bild zusammenf�gte. Und damit
haben wir den zweiten, oben formulierten Punkt erreicht: die Frage nach F�l-
schung und Verf�lschung sowie deren Einfluß auf die Entstehung von solchen
Bildern.

IV. F�lschung oder Konstruktion?
Die Absicht, der Wahrheit Recht zu verschaffen

Fried verweist das Constitutum Constantini in den Bereich des wahrscheinlich
bedeutendsten und vielleicht auch wirkm�chtigsten „F�lschungswerks“ des
Mittelalters: der sog. Pseudoisidorischen Dekretalen. Sie bestehen aus zahlrei-
chen, scheinbar echten Konzilsdekreten und sehr fr�hen Papstbriefen, die ein
Isidor Mercator gesammelt haben will. Ihr Hauptinteresse dient dem Schutz von
Geistlichen, vor allem dem von Bischçfen im Prozeßrecht. So sollten offen-
sichtlich „die Suffraganbischçfe vor dem Zugriff der Metropoliten, der Pro-
vinzialsynoden und der weltlichen Macht“ gesch�tzt werden. „Das Prozeßver-
fahren und die Absetzungsmçglichkeiten gegen�ber Bischçfen […] sind maßlos
erschwert“. „Die Vermehrung der Machtbefugnis des Papstes […] dient deutlich
der Sicherheit der Bischçfe“.28

28 Die immer noch g�ltige, allerdings von manchem Irrtum bestimmte Edition, die freilich
nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand entspricht, findet sich in: Decretales Pseudo-
Isidorianae et Capitula Angilramni, ed. Hinschius. Eine grundlegende Einf�hrung zu
den Dekretalen bietet Fuhrmann, Einfluß und Verbreitung 1, S. 137–194, die Zitate
ebd., S. 146 f.

IV. F�lschung oder Konstruktion? – Die Absicht, der Wahrheit Recht zu verschaffen 11



Kurz nach der Mitte des 9. Jahrhunderts l�ßt sich erstmals die Verwendung
dieser Dekretalen nachweisen. Horst Fuhrmann hat dies minutiçs untersucht.29

Sie finden sich auch sehr fr�h (852/7) bei Hinkmar von Reims belegt, der sich
auf sie einstellte, sogleich f�r sich selbst nutzbar machte und in seinen Texten
einsetzte. Hinkmar wurde in St-Denis erzogen und war mit dem dortigen Abt
Hilduin �beraus eng vertraut.30 Wußte er also womçglich mehr �ber die De-
kretalen und die Art ihres Entstehens? Profitierte er davon nicht nur inhaltlich
in der konkreten kirchenpolitischen Auseinandersetzung, sondern auch me-
thodisch in der Imitation der Web- und Argumentationstechnik? Die Dekre-
talen kamen vor allem im massiven Konflikt des Reimser Metropoliten mit
seinem Suffragan und Neffen Hinkmar von Laon (858–871) zum Einsatz. Die
Auseinandersetzung hatte sich an einem Streit �ber Laoner Kirchengut ent-
z�ndet. So tauschten beide Bischçfe 869–871 einige aufeinander reagierende
Denkschriften aus, deren Edition Rudolf Schieffer gerade vorgelegt hat.
�hnlich wie die Denkschrift Hinkmars von Reims im Fall Rothads II. von
Soissons enthalten sie umfangreiche Zitat- bzw. Exzerptsammlungen, um die
jeweils eigene Rechtsposition zu untermauern.31 Brauchbares wurde dazu auf-
genommen, eben auch die Pseudoisidorischen Drekretalen; Unbrauchbares, ja
dem eigenen Standpunkt Widersprechendes, �berging man mit Schweigen und
ließ es aus. Zitate wurden auch hier ver�ndert und angepaßt, ja bis ins Gegenteil
verkehrt.32

29 Vgl. dazu das dreib�ndige Werk Fuhrmann, Einfluß und Verbreitung, hier bes. ebd. 1,
S. 195 ff. u. ebd. 3, S. 625 ff.

30 Vgl. dazu hier nur zusammenfassend mit den entsprechenden Quellen Schrçrs,
Hinkmar, S. 9–26. Abt Hilduin von St-Denis war Hinkmars Lehrer, der ihn fr�h am
Kaiserhof Ludwigs des Frommen einf�hrte. Hinkmar genoß das Vertrauen Ludwigs,
lernte am Hof noch Adalhard kennen und lobte Hilduin auch im hohen Alter. Hinkmar
stand in den politischen Konflikten der 830er Jahre aber immer auf Seiten Ludwigs. Vgl.
ferner Depreux, Prosopographie, Nr. 157, S. 250–256, zu Hilduin, und ebd., Nr. 159,
S. 257 f. , zu Hinkmar.

31 Vgl. dazu ausf�hrlich die Streitschriften Hinkmars von Reims und Hinkmars von Laon
869–871, ed. Schieffer. Von Hinkmar von Laon haben sich einige kleinere Materi-
alsammlungen mit meist pseudoisidorischem Inhalt erhalten, ferner der Pittaciolus, die
Rotula prolixta und die sog. Collectio ex epistolis Romanorum pontificum ; von Hinkmar
von Reims das bereits erw�hnte Opusculum LV capitulorum. – Vgl. dazu Fuhrmann,
Einfluß und Verbreitung 1, S. 200 ff., bes. S. 219 ff., sowie ausf�hrlich ebd. 3, S. 625 ff.
Zum Konflikt vgl. auch Schrçrs, Hinkmar, S. 315–353. Devisse, Hincmar 2,
S. 738 ff. Zu Hinkmar von Laon vgl. ausf�hrlich weiterf�hrend zuletzt MacKeon,

Hincmar of Laon.
32 Das gelte vor allem f�r die Vorgehensweise Hinkmars von Reims. Die seines Neffen sei

dagegen „vergleichsweise harmlos“. – Vgl. insgesamt dazu Fuhrmann, F�lscher unter
sich, S. 224–234, das Zitat ebd., S. 234. Vgl. zu diesem Vorgehen, insbesondere bei
Hinkmar von Reims, Fuhrmann, Einfluß und Verbreitung 1, S. 116 ff., 205, wo er u. a.
zeigt, daß Hinkmar z.B. Pseudoisidor zwar zitiert, aber die entsprechenden Stellen
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Nicht nur das Constitutum, sondern auch die Pseudoisidorischen Dekretalen
selbst bedienten sich in umfangreicher Form dieser mosaikhaften Webtechnik.33

Diese hat es Klaus Zechiel-Eckes ermçglicht, die Verfasserspur aufzunehmen.
In bisher drei Handschriften, die sich ehemals im Kloster Corbie befanden, hat
er ein komplexes und einheitliches Notationssystem in Form von Randglossen
entdeckt. Die angestrichenen Stellen finden sich geradezu exakt, teils wçrtlich,
teilweise sinngem�ß in die Dekretalen aufgenommen, teils neu kontextualisiert
oder verzerrt. Die Dekretalen entstanden im Umfeld des zweiten, letztlich er-
folglosen Aufstands gegen Ludwig den Frommen 833–835. Ludwig verfolgte
danach seine Gegner, darunter auch Bischçfe, die ihre �mter verloren. Genau
darauf reagiert der Inhalt der Dekretalen. Als Kopf des Projektes hat Zechiel-
Eckes den Corbier Abt Paschasius Ratbertus (843/4–851) ausgemacht.34 – Es
gehçrt nicht viel Phantasie dazu, sich vorzustellen, daß Hinkmar kaum anders
arbeitete.

Geary konnte f�r das 11. Jahrhundert in St-Denis eine ganz �hnliche
Vorgehensweise aufzeigen. Die dortigen Mçnche f�rchteten um ihre Unab-
h�ngigkeit gegen�ber dem Pariser Bischof. Deshalb griffen sie zu den im Archiv
noch vorhandenen alten originalen Merowingerdiplomen, nahmen sie als Vor-
lagen und schufen daraus neue Urkunden, die die bedrohten eigenen Rechte
sichern sollten. Zun�chst fertigten sie einen Entwurf an. Schließlich aber
�bertrugen sie diesen auf den Papyrus der inzwischen daf�r pr�parierten Ori-
ginale, die sich als authentischer Beschreibstoff verwenden ließen. Der aller-

einfach verk�rzt wiedergibt und damit entstellt. Es folgen weitere sehr anschauliche und
vielsagende Beispiele. – Zur Vorgehensweise Hinkmars von Laon in den Schriften vgl.
Fuhrmann, Einfluß und Verbreitung 3, S. 651 ff. Vgl. schließlich die zahlreichen aus-
f�hrlichen Anmerkungen bei Streitschriften Hinkmars von Reims und Hinkmars von
Laon 869–871, ed. Schieffer.

33 Vgl. dazu und zur Arbeitsweise nochmals Fuhrmann, Einfluß und Verbreitung 1,
S. 147 ff.

34 Vgl. dazu Zechiel-Eckes, Arbeitshandschriften. Zechiel-Eckes, Pseudoisidors Werk-
statt. Zechiel-Eckes, Auf Pseudoisidors Spur. Es handelt sich um die Handschriften:
St. Petersburg, Russische Nationalbibliothek, F. v. I. 11; Paris, BN, lat. 11611; Vatikan,
Bibliotheca Apostolica, Palatinus lat. 1719. – Bei einer exemplarischen kritischen Edition
von Pseudo-Julius (JK †196) aus den Dekretalen zeigt sich, auf welche Texte man alleine
dazu in Corbie zur�ckgriff. So ließ sich u. a. neben zahlreichen Bibelzitaten folgendes
nachweisen: Cassiodors Historia tripartita, der Codex Theodosianus, die Lex Romana
Visigothorum, die Kapitulariensammlung des Abtes Ansegis von St-Wandrille, der Liber
pontificalis sowie mehrere Konzilstexte und Papstbriefe. Es handelt sich u. a. um die
Konzilien von Arles (314), von Antiochia (341), Sardika (343), Karthago (397, 419 u.
ca. 475), Mileve (402), Chalcedon (451), Orl�ans (549), Toledo (633, 675 u. 681) sowie
Briefe der P�pste Siricius, Zosimus, Innozenz I., Bonifatius I. , Coelestin I., Leo I.,
Gelasius I. und Gregor I. Vgl. dazu Zechiel-Eckes, Pseudoisidors Werkstatt, S. 89 f. –
Vgl. zu weiteren, in anderen Teilen verwendeten Quellen Fuhrmann, Einfluß und
Verbreitung 1, S. 178 ff., bes. S. 178. Er geht f�r die Dekretalen insgesamt sogar von
�ber zehntausend verwendeten Exzerpten aus.
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grçßte Teil der bis dahin dort wohl noch erhaltenen echten Merowingerur-
kunden ging dabei allerdings f�r immer verloren. So wurden zugleich Belege f�r
eine anderslautende Vergangenheit absichtlich beseitigt.35

Um was also handelt es sich bei diesem Ph�nomen? Die Kompilatoren
m�ssen sich ihres technischen Vorgehens und ihrer Ziele im Detail sehr bewußt
gewesen sein. Augustinus formulierte: mendacium est […] falsa significatio cum
voluntate fallendi.36 Folgt man ihm, haben wir es bei den beschriebenen Bei-
spielen nach unserem Verst�ndnis eindeutig mit F�lschungen, nach Augustinus
mit willentlichem Betrug zu tun. Doch ist das immer so einfach? �bertragen
wir oft nicht ganz selbstverst�ndliche Wertekategorien des 20. bzw. 21. Jahr-
hunderts und der Sp�tantike auf das fr�he Mittelalter, ohne uns das Denken
und die Motivation der damaligen Menschen zu vergegenw�rtigen?37

Einige Ausstellungen und Sammelb�nde widmeten sich in den vergangenen
Jahren der F�lschungsthematik insgesamt. Dabei behandelte oder sammelte
man �berwiegend zahllose Einzelbeispiele f�r das Ph�nomen von der Antike bis
zur Neuzeit. Doch fehlte es meist daran, diese zu systematisieren und sich damit
dem Problem auch theoretisch zu n�hern. Zentrale Erkenntnisse sind immerhin,
daß eine F�lschung erst durch eine irgendwie verliehene Authentizit�t wirkte
und geglaubt wurde. Ferner verweise eine F�lschung immer auf die klare In-
tention ihres F�lschers und seine Zeit.38 Vieles davon gilt zweifellos f�r die
bisherigen Beispiele.39

35 Vgl. Geary, Phantoms, S. 107–113.
36 Zitiert nach Fuhrmann, �ber F�lschungen im Mittelalter. �berlegungen zum mittel-

alterlichen Wahrheitsbegriff, S. 81.
37 Vgl. zur Historisierung des Denkens Nitschke, Gegen eine anthropozentrische Ge-

schichtswissenschaft.
38 Vgl. zun�chst Kurz, Fakes. A Handbook of Collectors and Students. Grafton, F�lscher

und Kritik. Er verweist auf das Miteinander von F�lschern und ihren Kritikern, was auch
die Leitthese des Buches ausmacht. Ein Bezug zum Mittelalter findet sich kaum. F�lscher
seien letztlich „Erfinder“ (ebd., S. 27 f.). Auf die F�lschungen anderer Zeiten will er
durchaus „unseren“ Wahrheits- und Authentizit�tsbegriff anwenden. Es gehe um Au-
thentizit�t durch Nachahmung (ebd., S. 51). Der F�lscher pr�ge seine F�lschung auch
mit typischen Strukturen aus der Epoche, in der er lebe (ebd., S. 63 f.). Der Band „Vrai
ou faux?“ begleitete eine Ausstellung an der Pariser Nationalbibliothek 1988, behandelt
aber vor allem Antike und Neuzeit. Vgl. ferner Why Fakes matter. Essays, ed. Jones.
Dieser Band wiederum begleitete eine Ausstellung am Britischen Museum 1992,
behandelt aber �berwiegend Beispiele aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Vgl. schließlich
Gef�lscht ! Betrug in Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Musik, ed. Corino. Der
Band ist aus einer Sendereihe des Hessischen Rundfunks 1987/8 hervorgegangen und
sammelt Einzelbeispiele �ber mehrere Jahrhunderte.

39 Horst Fuhrmann beschreibt – nicht zuletzt aufgrund des gerade pr�sentierten Befundes –
das 9. Jahrhundert als ein Jahrhundert der F�lschung. Unter wohl keinem anderen als
dem Westfr�nkischen Kçnig Karl dem Kahlen (840–877) seien so viele F�lschungen
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Warum waren im Mittelalter solche F�lschungen in der beschriebenen Form
mçglich? Weshalb bereitete ein solches Vorgehen den damaligen Menschen kein
Problem? Ein Kongreß der Monumenta Germaniae Historica besch�ftigte sich
1986 ausgiebig mit diesem Thema. Vielf�ltige Beitr�ge �ber pr�gnante Ein-
zelbeispiele fanden Eingang in sechs Tagungsb�nde.40 Mit theoretischen Fragen
setzten sich allerdings im wesentlichen nur einige, zeitlich vorausgehende Stu-
dien auseinander, bei denen vor allem Horst Fuhrmann (1963), Christopher
Brooke (1968), Carlrichard Br�hl (1979) und Giles Constable (1983) zu
nennen sind. Theo Kçlzer verband (1988) deren �berlegungen nochmals mit
dem Problem der Urkundenf�lschungen.41

Zusammenfassend kamen sie zu folgenden Ergebnissen: Man m�sse im
Mittelalter von einem vçllig anderen Rechtsverst�ndnis ausgehen. Oft glaubte
man sich mit seiner Sache im vollen Recht – manches Mal sicher aus eher
subjektiven Erw�gungen. Nur ließe sich dieser Standpunkt gegen�ber anderen
nicht immer schl�ssig und wirkungsvoll nachweisen. Deshalb betrachtete man
zahlreiche Mittel als legitim, um dieses Recht, in dem man auch die gçttliche
Ordnung erkannte, wiederherzustellen. Es ging also darum, mit der F�lschung
die eigene, f�r Recht geglaubte Wahrheit abzusichern und sie damit der
Wirklichkeit anzupassen. Kçlzer formuliert es so: „[…] allein die ihm inne-
wohnende Gerechtigkeit machte ein Recht g�ltig.“ Fuhrmann nennt dies die
„Wahrheit der F�lscher“. Die Gegenseite, vom Recht ihrer eigenen Wahrheit
ebenso �berzeugt, widerlegte oder „�berf�hrte“ das vorgelegte Zeugnis meist
nicht. Wie h�tte sie es auch tun sollen? Vergleichsmaterialien standen ja gerade
im fr�hen Mittelalter kaum zur Verf�gung. Vielmehr folgte man einem �hnli-
chen Weg und pr�sentierte eine Gegenf�lschung. Die konnte alle Schriftdo-
kumente betreffen: Urkunden, Dekretalen, aber auch Viten und Jenseitsvisio-
nen etc. Br�hl spricht schließlich vom „ehrbaren F�lscher“, der h�ufig weniger

entstanden. Auch die beiden Hinkmare gehçrten klar in diesen Kontext. Vgl. dazu
Fuhrmann, F�lscher unter sich, S. 224–226.

40 Vgl. dazu F�lschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Ger-
maniae Historica M�nchen, 16.–19. September 1986.

41 Vgl. Fuhrmann, Die F�lschung im Mittelalter. Seine �berlegungen �bernahm er
nochmals in Fuhrmann, Einfluß und Verbreitung 1, S. 64 ff. Fuhrmann verweist zu-
n�chst zur bisherigen und nicht historisierenden Behandlung des Themas auf die um-
fangreiche Darstellung bei Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode, S. 331–371,
der seinerzeit zum Gesamturteil kam: „F�lschungen […] sind […] Ausnahmen ver-
schrobener Charakterbildung“ (ebd., S. 191 u. 521). Zum quellenkritischen Nachweis
einer F�lschung vgl. von Brandt, Werkzeug des Historikers, S. 98–103, der die Me-
thode des discrimen veri ac falsi beschreibt. Vgl. ferner Brooke, Approaches to Medieval
Forgery. Br�hl, Der ehrbare F�lscher, S. 209–218, bes. S. 218, wo er auf die „fest-
stellende F�lschung“ eingeht. Constable, Forgery and Plagiarism in the Middle Ages.
Vgl. schließlich noch die j�ngeren Arbeiten Fuhrmanns, die seine fr�heren �berle-
gungen nochmals aufgreifen, Fuhrmann, Von der Wahrheit der F�lscher. Fuhrmann,
„Mundus vult decipi“. Endlich Kçlzer, Urkundenf�lschungen im Mittelalter.
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in betr�gerischer als in rechtssichernder Form f�lschte. Erst seit dem 12./
13. Jahrhundert kam eine ernstzunehmende F�lschungskritik auf, die auch all-
m�hlich einen allgemeinen Bewußtseinswandel nach sich gezogen zu haben
scheint.42

Der Begriff der ,F�lschung‘ als solcher jedoch betont gerade das intentionale,
bewußte und willentliche Vorgehen, das Br�hl eindeutig „betr�gerisch“
nennt.43 Der Begriff ist allerdings dann problematisch, wenn z.B. ein „rechts-
sicherndes“ Vorgehen beschrieben werden soll, das ebenso bewußt und wil-
lentlich geschieht, aber keine eigentlich „betr�gerische“ Intention verfolgt.
Ebenso ber�cksichtigt der F�lschungsbegriff kaum die genaue Arbeitsweise im
Detail, eben jene beschriebene Mosaik- bzw. Webtechnik. Deshalb soll im
folgenden als �bergreifendem und umfassenderen Terminus von der „Kon-
struktion von Beweismitteln“ gesprochen werden, die verschieden stark inten-
tional sein kann. Je st�rker ausgepr�gt die Intention bei einer solchen Kon-
struktion, desto n�her kommt sie einer F�lschung und umgekehrt. Ebenso wurde
in der Tat – wie gesehen – aus einzelnen, gleichsam authentischen Vorlagen und
Fragmenten einiges zusammengetragen und daraus schließlich etwas Neues, f�r
den Konstrukteur „Wahres“ geschaffen. �bertragen auf das beschriebene Bilder-
Modell heißt das: Man verband ganz bewußt verschiedene wahre bzw. au-
thentisch erscheinende Einzelbilder zu einem neuen und wahren grçßeren
Bild.44 H�ufig wirkten dann solche bewußt und willentlich sowie verschieden
intentional konstruierten Bilder lange, in manchen F�llen bis heute weiter.

Doch damit ist das Feld der F�lschungen bzw. Konstruktionen aus Bildern
l�ngst noch nicht abgeschritten. Der Herausgeber des Sammelbandes einer
Sendereihe des Hessischen Rundfunks 1987/8 zu diesem Thema, Karl Corino,

42 Es betraf auch die Geschichtsschreibung. Doch wirkten hier noch andere Prozesse.
Schmale, F�lschungen in der Geschichtsschreibung, S. 121–132, wies darauf hin, daß
man oft L�cken und Widerspr�che in der �berlieferung interpretierend aufzulçsen
versuchte. Vgl. ferner noch Brown, Falsitas pia sive reprehensibilis. Medieval Forgers and
Their Intention. Schmitz, Die Waffe der F�lschung zum Schutz der Bedr�ngten? – Zum
Prozeß von F�lschung und Gegenf�lschung vgl. Hartmann, F�lschungsverdacht und
F�lschungsnachweis im fr�hen Mittelalter. Darin weist er auch auf die wenigen F�lle
tats�chlicher F�lschungskritik im 9. Jahrhundert hin. Der hohe Stand der Schriftlichkeit
ermçglichte es z.B. Papst Nikolaus I. (858–867), einige verd�chtige fr�nkische Doku-
mente durch Textkritik und Textvergleich zu �berpr�fen (ebd., S. 117–122).

43 Vgl. dagegen zuletzt Barnes, ,F�lschung‘ and ,Forgery‘. Barnes, Was heißt F�lschung?,
der wieder zum Bernheimschen Begriff der ,F�lschung‘ zur�ckkehrt.

44 Auch bei heute nicht grunds�tzlich angezweifelten Schriftzeugnissen ging man oft
�hnlich vor. So orientierte sich Einhard bekanntermaßen an den Kaiserbiographien
Suetons. Er bençtigte ein Vorbild, das ihm half, seinen Stoff zu strukturieren und das
ihm ebenso stilistische Anregungen bot. Vgl. dazu hier nur Wattenbach-Levison-

Lçwe, Geschichtsquellen 2, S. 266–288, bes. S. 272–277.
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formulierte folgendes: „Unser Ged�chtnis ist ein großer F�lscher“.45 Damit sind
wir nach dem ersten Abschnitt �ber den Bilderbegriff sowie diesem zweiten �ber
F�lschungen nun beim dritten Abschnitt angelangt: nicht den bewußten, son-
dern den unbewußten Konstruktionen von Bildern aus Bildern.

V. Das kollektive Ged�chtnis als Ebene des Austauschs
Verformte Bilder

Anhand der Konstantinischen Schenkung sowie den Pseudoisidorischen De-
kretalen erkennen wir, daß konstruierte Bilder bald in einen dynamischen
Prozeß einzutreten vermçgen, dabei weiterwirken und ihre Spuren hinterlassen.
Selbst zu anderen Zeiten, in anderen Kontexten kçnnen sie wieder aufgegriffen
werden und so ihre Bedeutung ver�ndern.

Doch wie gestaltet sich ein solch dynamischer Prozeß in einer von Oralit�t
gepr�gten Gesellschaft wie der des Mittelalters? Wie werden die Bilder aufge-
nommen? Auf welcher Grundlage werden sie entworfen? Sehen wir von den
eben beschriebenen bewußten, mehr oder weniger intentionalen Text-Kon-
struktionen ab und kommen noch einmal zur�ck zum Mythos Karls des Gro-
ßen. Johannes Fried spricht hier im besonderen von „Erinnerungsbildern“, von
Bildern, die im Vorgang des Erinnerns immer wieder neu entstehen. Kein
Erinnern gleiche dem andern:

„Erinnerung transformiert das Erinnerte […] kontinuierlich; nichts verharrt in ihr
unverformt. Jedes einzelne dieser divergierenden Erinnerungsbilder kann Hand-
lungsimpuls werden und damit nachwirken und tats�chlich, soweit es Intention und
Handeln durchsetzt, soziale Wirklichkeit gestalten. Keines aber ver�ndert die einstige
Wirklichkeit, doch ein jedes schafft in seiner Gegenwart und f�r die Zukunft Neues,
das fortan als Realit�t neben alles �ltere tritt und weiterwirkt. So entfaltet sich ein
breiter F�cher von mehr und mehr einander �berlagernden und zugleich ausein-
andertretenden Wirkungen, ein ungeb�ndigter und unz�hmbarer, sich in zahlreiche
Arme und Seitenkan�le zerteilender, hier und da auch wieder vereinender Fluß.“46

So treten auch die „Erinnerungsbilder“ in den Diskurs ein, wobei die jeweils
wirkm�chtigeren die schw�cheren verdr�ngen. Das unkontrollierbare Fließen
beschreibt die Macht des Diskurses. Doch wirkt auf ihn nicht allein eine po-
litische oder soziale „Macht“ im Sinne Foucaults, sondern zun�chst die einer
anthropologischen Konstante: die des menschlichen Erinnerns sowie Vergessens
und damit des Ged�chtnisses.

45 Vgl. Corino, Sind wir alle F�lscher?, S. 7–12, hier S. 8.
46 Vgl. Fried, Karl der Große, S. 25. – Der Begriff der „Erinnerungsbilder“ geht schon auf

Halbwachs, Das Ged�chtnis und seine sozialen Bedingungen, Kap. 1 zur�ck: „Der
Traum und die Erinnerungsbilder“. Vgl. zu Halbwachs unten S. 19 f. u. Anm. 51.
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Seit einiger Zeit schon besch�ftigt sich die mittelalterliche Geschichtswis-
senschaft zunehmend mit den vielf�ltigen Implikationen von M�ndlichkeit,
Schriftlichkeit, Erinnern und Vergessen.47 Dabei fiel auf, daß mittelalterliche
Textzeugnisse unterschiedlichsten Verformungsprozessen unterworfen sind und
aus diesen heraus verstanden werden m�ssen. Um neue Erkenntnisse und
Methoden zur Auswertung dieser Quellen zu gewinnen, bedient man sich
deshalb der Forschungen und Ergebnisse von Nachbarwissenschaften. Die Eth-
nologie vermochte dabei zun�chst weiterzuhelfen, zumal sie sich in vielf�ltiger
Weise mit gegenw�rtigen m�ndlichen Gesellschaften und deren Traditionen
besch�ftigt, h�ufig auch, wenn sich diese am �bergang zu Schriftlichkeit be-
finden.48 Zentral ist dabei die Erkenntnis, daß sich Erinnerung stetig ver�ndert,
die Vergangenheit immer aus dem Jetzt r�ckblickend neu geschaffen und pro-
jiziert wird, unbegrenzbar oft, immer abh�ngig von den jeweiligen Lebensum-
st�nden. Das gilt f�r persçnliche Biographien ebenso wie das Ged�chtnis einer
komplexen sozialen Gruppe.49

47 Vgl. hier nur als ausgew�hlte Beispiele, die das Ph�nomen in seinen Grundz�gen und
allgemeinen Erscheinungsformen beschreiben, die folgenden Titel : McKitterick, Ca-
rolingians and the Written Word. McKitterick, Uses of Literarcy in Early Medieval
Europe. Richter, The Oral Tradition in the Early Middle Ages. McKitterick, History
and Memory in the Carolingian World. – Weiterf�hrende Ans�tze f�r die Quellen-
analyse finden sich bei Clanchy, From Memory to Written Record. Vollrath, Das
Mittelalter in der Topik oraler Gesellschaften. Vollrath, Rechtstexte in der oralen
Rechtskultur des fr�hen Mittelalters. Green, Orality and Reading. Schriftlichkeit im
fr�hen Mittelalter, ed. Sch�fer. Geary, Phantoms. Fried, Veil of Memory. Fried,
M�ndlichkeit, Erinnerung und Herrschaft. Green, Das Mittelalter – eine orale Ge-
sellschaft?, der eine Mischkultur von Oralit�t und Schriftlichkeit betont. Fried, Erin-
nerung und Vergessen.

48 Vgl. immer noch grundlegend Lord, Der S�nger erz�hlt, der S�ngerlieder in S�djugo-
slawien untersuchte. Er konnte zeigen, daß ein Epos immer wieder neu und niemals
gleich w�hrend des Vortrags entsteht, trotz verwendeter Erz�hltechniken. Schott, Ge-
schichtsbewußtsein schriftloser Vçlker. Schott, Macht des �berlieferungswissens.
Havelock, The Muse Learns to Write, der den �bergang der griechischen Kultur von
einer m�ndlichen zur einer schriftlichen Gesellschaft beschreibt. Vgl. noch immer ein-
schl�gig Goody/Watt/Gough, Entstehung und Folgen der Schriftkultur. Ong, Oralit�t
und Literalit�t. Vgl. ferner Tomasello, Kulturelle Entwicklung des menschlichen
Denkens, einen Vertreter der kognitiven Ethnologie. – Vgl. grundlegend und aktuell zu
anthropologischen Fragestellungen in der Medi�vistik zuletzt Fried, Geschichte als
historische Anthropologie. Fried, Die Aktualit�t des Mittelalters. Kuchenbuch, Zwi-
schen Lupe und Fernblick, bietet 2003 eine fundierte und differenzierte Bestandsauf-
nahme zu Fragestellungen der historischen Anthropologie in der Medi�vistik, auch �ber
die leidigen �ngste der Disziplinen, solche Fragestellungen zu �bernehmen. Zusam-
menfassend zu weiteren ethnologischen Arbeiten vgl. Fried, Schleier, S. 201 ff.

49 Claude L�vi-Strauss hat in diesem Zusammenhang von einer „kalten Gesellschaft“ ge-
sprochen, die Geschichte und ihre Auswirkungen gleichsam aussperrt, indem sie diese in
die Kontinuit�t ihrer Gegenwart �berf�hrt. Vgl. L�vi-Strauss, Das wilde Denken,
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Im Mittelalter finden sich viele F�lle �hnlicher Wirkungsweisen. So er-
kannte man, daß z.B. Berichte �ber die Kçnigserhebung Heinrichs I. 919 oder
die Landnahme der Angelsachsen in England (ca. 5. Jahrhundert), die deutlich
nach den Ereignissen erstmals notiert wurden, nicht das wiedergeben, was
einmal geschehen sein d�rfte. Vielmehr sagten sie etwas �ber die Zeit ihrer
Abfassung aus: eben das, was man inzwischen glaubte, was geschehen sein
m�sse. Der Zeitpunkt der Aufzeichnung bestimmt also auch hier maßgeblich
die Art und Weise der Erinnerung.50 In zeitgençssischen Quellen aber kçnnen
sich noch Hinweise auf die Geschehnisse finden, die sich einstmals zutrugen.
Solche Spuren m�ssen nicht mit dem Inhalt der sp�teren Erinnerungen �ber-
einstimmen. Im Fall Heinrichs l�ßt sich plausibel machen, daß sich der
�bergang des Kçnigtums von den Franken auf die Sachsen wohl nicht durch
einen einmaligen Erhebungsakt vollzog, sondern sukzessive �ber einen l�ngeren
Zeitraum erfolgte. Wir haben also bei den mittelalterlichen Quellen neben
bewußten intentionalen Konstruktionen auch mit zahlreichen unwillentlichen,
unbewußten Verformungen bzw. Erinnerungskonstruktionen zu rechnen. Diese
erheblichen Verformungsfaktoren gilt es beim Umgang mit historischen Quel-
len zu ber�cksichtigen.

Die Ged�chtnisforschung versucht, diese Ph�nomene mit verschiedenen
Ged�chtnistypen zu erkl�ren, die dem Rechnung tragen. Grundlegend sind dazu
die Studien des Soziologen Maurice Halbwachs (1877–1945), die erst sp�t
rezipiert wurden. Er formulierte erstmals gegen die Meinung seiner Zeitge-
nossen, daß Erinnerung ein kollektives und nicht nur individuelles Ph�nomen
ist und spricht von einem „kollektiven Ged�chtnis“. Individuelles Erinnern sei
niemals ohne einen �ußeren sozialen Bezugsrahmen mçglich. Dieser beinhalte
Sprache, Sitten, Symbole etc. Doch kçnnten diese sich nur �ber die Kommu-
nikation und Interaktion mit anderen in einer sozialen Gruppe ausbilden. In-
dividuelles und kollektives Ged�chtnis bedingten einander wechselseitig. Der
einzelne erinnere sich als Teil der Gruppe. Es gebe z.B. Familien- bzw. Gene-
rationenged�chtnisse. Durch Austausch werde das kollektive Ged�chtnis
wachgehalten, reiche bis zu den Erinnerungen des �ltesten Gruppenmitglieds
und diene der Identit�tsbildung, der Suche nach gruppenimmanenter Konti-
nuit�t. Aufgrund dieser Bedingungen sei es r�umlich und zeitlich begrenzt. Es

S. 270 f. Vgl. dazu auch Assmann, Religion und kulturelles Ged�chtnis, S. 23, der darin
eine Aussperrung der Geschichte sieht.

50 Vgl. Fried, Die Kçnigserhebung Heinrichs I. Vollrath, Die Landnahme der Angel-
sachsen nach dem Zeugnis der erz�hlenden Quellen. Zu zahlreichen weiteren Beispielen
vgl. zuletzt Fried, Schleier, S. 223 ff. Auch Becher, Eid und Herrschaft, erkannte schon
ein �hnliches Ph�nomen in den Quellen am Beispiel der Absetzung des Bayernherzogs
Tassilo III. und der gegen ihn erhobenen Vorw�rfe. In Becher, Rex, Dux und Gens,
S. 25–109, untersuchte er in vergleichbarer Weise den sich vollziehenden Wandel der
Herkunftssage der Sachsen.
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selektiere Wichtiges f�r die Betroffenen, blende Unwichtiges aus, rekonstruiere
damit die eigene Vergangenheit und schaffe innere Koh�renz. So kçnnten Er-
eignisse verzerrt, umgewichtet und zur Unkenntlichkeit verformt werden. Es
gebe aber Kollektivged�chtnisse, die �ber einen viel weiteren Zeithorizont
reichten und sich zur Stabilisierung an Ged�chtnisorte oder Symbole kn�pften.
Sie w�rden dann �berliefert und durch Traditionen vermittelt.51

Jan Assmann unterscheidet bei diesem „kollektiven Ged�chtnis“ eines, das
aus der Alltagskommunikation resultiere, und eines, das sich auf „feste Ob-
jektivationen“ st�tze. Das erste bezeichnet er als „kommunikatives“, das zweite
als „kulturelles Ged�chtnis“.

„Das kommunikative Ged�chtnis umfaßt Erinnerungen, die sich auf die rezente
Vergangenheit beziehen. Es sind dies Erinnerungen, die der Mensch mit seinen
Zeitgenossen teilt. Der typische Fall ist das Generationen-Ged�chtnis. Dieses Ge-
d�chtnis w�chst der Gruppe historisch zu; es entsteht in der Zeit und vergeht mit
ihr, genauer : mit seinen Tr�gern. Wenn die Tr�ger, die es verkçrperten, gestorben
sind, weicht es einem neuen Ged�chtnis.“52

So reiche es nicht weiter als 80 bis 100 Jahre, �ber etwa drei bis vier Genera-
tionen, wobei sein Zeithorizont mit dem fortschreitenden Gegenwartspunkt
weiterwandere. Die Teilhabe des einzelnen an dessen Wissen sei diffus. Doch
beginne sie bereits mit dem Spracherwerb. Hier siedelt der Autor auch die
Arbeiten der „Oral History“ an, die sich mit diesem Ged�chtnistyp besch�f-
tigten.53 Jenseits dieses Rahmens habe man zun�chst mit einem „floating gap“
zu rechnen,54 hinter dem schließlich das „kulturelle Ged�chtnis“ zu finden sei.
Dieses richte

„sich auf Fixpunkte in der Vergangenheit. Auch in ihm vermag sich Vergangenheit
nicht als solche zu erhalten. Vergangenheit gerinnt hier vielmehr zu symbolischen
Figuren, an die sich Erinnerung heftet. […] Man kçnnte auch sagen, daß im

51 Vgl. Halbwachs, Das Ged�chtnis und seine sozialen Bedingungen. Halbwachs, Das
kollektive Ged�chtnis. Halbwachs, Verk�ndigte Orte im Heiligen Land. Eine Studie
zum kollektiven Ged�chtnis.

52 Vgl. Assmann, Das kulturelle Ged�chtnis, S. 50.
53 Vgl. zur Begriffsbestimmung des „kommunikativen Ged�chtnisses“ insgesamt Assmann,

Das kulturelle Ged�chtnis, S. 50–56. Nochmals und aktualisiert um die Ergebnisse der
Ged�chtnisforschung vgl. Assmann, Religion und kulturelles Ged�chtnis, S. 11 ff. – Zur
„Oral History“ vgl. hier nur: Lebenserfahrung und kollektives Ged�chtnis. Die Praxis der
„Oral History“, ed. Niethammer/Trapp. Die besondere Anf�lligkeit und Beeinfluß-
barkeit dieser Form von Geschichtswissenschaft zeigt der folgende Band: Forging the
Collective Memory. Government and International Historians through Two World
Wars, ed. Wilson.

54 Vgl. dazu Vansina, Oral Tradition as History, bes. S. 23 f., der diesen Begriff erstmals
einf�hrte.
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kulturellen Ged�chtnis faktische Geschichte in erinnerte und damit in Mythos
transformiert wird.“55

Das kulturelle Ged�chtnis verf�ge zudem �ber spezialisierte Tr�ger, sei geformt,
in feste Rituale eingebettet und zeremonialisiert. Es bediene sich institutiona-
lisierter Mnemotechniken, sei aber dennoch rekonstruktiv.56 Es sei – so die
Definition – der

„jeder Gesellschaft und jeder Epoche eigent�mliche Bestand an Wiedergebrauchs-
Texten, -Bildern und -Riten […], in deren ,Pflege‘ sie ihr Selbstbild stabilisiert und
vermittelt, ein kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht ausschließlich)
�ber die Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewußtsein von Einheit und
Eigenart st�tzt“.57

Faßt man also einmal knapp zusammen, sind alle diese Ged�chtnistypen ge-
genwartsbezogen und deuten die erinnerte Vergangenheit immer wieder neu aus
der eigenen Situation. Mit dem zentralen Oberbegriff des „kollektiven Ge-
d�chtnisses“, seinen beiden Unterausformungen, dem „kommunikativen“ und
„kulturellen Ged�chtnis“, fassen wir also die oben gesuchte diachrone Ebene des
Austauschs, ja sogar verschiedene diachrone Ebenen des Austauschs f�r den be-
schriebenen Prozeß. Dieser spiegelt sich so in der unaufhebbaren Gegenwarts-
bezogenheit und dem immerw�hrenden Einfluß dieser Gegenwart auf die Bil-
der, die beim jeweiligen Erinnern und Vergessen von Vergangenheit entstehen.
Erinnerung und Erinnernde (mit ihrer sozialen und zeitlichen Gruppenzuge-
hçrigkeit) bilden somit im jeweiligen Erinnerungsbild einen augenblicklichen
Stand des Diskurses ab. Auf diese Weise fassen wir eine best�ndige, unbewußte,
unwillentliche Verformung bzw. Konstruktion von Geschichtsbildern als „Er-
innerungsbilder“.

Bisher haben wir Erinnerung und Ged�chtnis �berwiegend als gesell-
schaftliches und soziales Ph�nomen bzw. Folge von Kollektivit�t oder eines

55 Vgl. Assmann, Das kulturelle Ged�chtnis, S. 52.
56 Vgl. zum „kulturellen Ged�chtnis“ zusammenfassend Assmann, Das kulturelle Ge-

d�chtnis, S. 52–56. Nochmals und aktualisiert Assmann, Religion und kulturelles
Ged�chtnis, S. 18 ff., 37 ff. Schließlich auch Assmann, Das Kulturelle Ged�chtnis an der
Millenniumsschwelle, in dem sie von „kulturellem Langzeitged�chtnis“ (ebd., S. 24) und
dem „Purgatorium des kulturellen Speicherged�chtnisses“ (ebd., S. 26) spricht. – Zu
Mnemotechniken und Erinnerung allgemein im Mittelalter vgl. beispielsweise Carru-
thers, The Book of Memory. Le Goff, Geschichte und Ged�chtnis. Wenzel, Hçren
und Sehen – Schrift und Bild. Kultur und Ged�chtnis im Mittelalter.

57 Vgl. zum Zitat Assmann, Kollektives Ged�chtnis und kulturelle Identit�t, S. 12 ff., bes.
S. 15. Bei diesem unterscheidet Aleida Assmann schließlich grunds�tzlich zwischen
einem „bewohnten Ged�chtnis“, dem Ged�chtnis als aktiv wirkender Kraft einer Gruppe
und ihrer Individuen: dem „Funktionsged�chtnis“. Daneben stehe das „Ged�chtnis der
Ged�chtnisse“, das nicht mehr aktiv Bençtigtes aufzunehmen versteht: das „Speicher-
ged�chtnis“. Vgl. Assmann, Erinnerungsr�ume, S. 130 ff. Mit dem „Speicherged�chtnis“
seien auch die Geschichtswissenschaften gemeint.
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Individuums in einem Kollektiv betrachtet. Dabei muß jedoch auch die ent-
scheidende Rolle des „individuellen Ged�chtnisses“ in diesem Zusammenhang
hervorgehoben werden. Hier findet sich ein grundlegendes, kaum zu �ber-
sch�tzendes Verformungs- bzw. Konstruktionspotential. Seit l�ngerer Zeit be-
sch�ftigt sich die Psychologie mit dem Ged�chtnis des Individuums. Sie vermag
nachzuweisen, wie fehlerhaft die Erinnerungen des einzelnen sein kçnnen und
durch zahlreiche Faktoren – wie Emotionen, ja sogar den Ort des Erlebten –
gefçrdert oder beeintr�chtigt werden. Letztlich wird auch im „individuellen“
und „autobiographischen Ged�chtnis“ immer abh�ngig vom Abfragezeitpunkt
erinnert. So wird dasselbe Ereignis von verschiedenen Beteiligten, so z.B. von
den Zeugen eines Verkehrsunfalls, niemals identisch beschrieben. Kommen
diese jedoch miteinander ins Gespr�ch, bringen sie durch unbewußten Abgleich
ihre Einzelerinnerungen miteinander in koh�rente �bereinstimmung: ein neues
Erinnerungsbild entsteht.58

Unterschiedliche Ged�chtnistypen – wie Ultrakurzzeit-, Kurzzeit- und
Langzeitged�chtnis, wobei letzteres in ein semantisches f�r Sprache und Symbole,
ein prozedurales f�r Bewegungsabl�ufe sowie ein episodisches f�r r�umliche und
zeitlich datierbare Ereignisse unterteilt wird – zeigen die vielf�ltigen Interak-
tionen innerhalb des menschlichen Ged�chtnisses und die nicht zu vermeidende
Fehlerhaftigkeit.59

Inzwischen ist sogar die neurowissenschaftliche Hirnforschung teilweise dazu
in der Lage, diese Ged�chtnistypen durch bildgebende Verfahren nachzuweisen.
Die Hirnforschung zeigt: Unser Ged�chtnis als Ausformung des Gehirns
funktioniert nicht perfekt, es soll keine objektiven Erinnerungen reproduzieren,
sondern zur Lebensbew�ltigung dienen: Traumata werden beispielsweise durch
geringere Neuronent�tigkeit unterdr�ckt. Umfangreiche Amnesien kçnnen die
Folge sein. Durch jedes Erinnern, jeden Abruf ver�ndern sich die damit im Hirn
vorhandenen Engramme unwiederbringlich. Kein Erinnern verl�uft also
gleich.60 Im Gehirn beginnt letztlich jedes Erinnerungs- und damit Ge-

58 Vgl. dazu u. a. Granzow, Das autobiographische Ged�chtnis. – Die Beeinflußbarkeit
von Zeugenaussagen, ed. Sporer.

59 Vgl. hier nur die folgende Auswahl Bredenkamp, Lernen, Erinnern, Vergessen.
Schacter, Wir sind Erinnerung. Ged�chtnis und Persçnlichkeit. Schacter, Memory,
Brain, and Belief. Schacter, The Seven Sins of Memory. Markowitsch, Dem Ge-
d�chtnis auf der Spur.

60 Vgl. hierzu nur die folgende Auswahl Linke, Das Gehirn. Squire/Kandel, Ged�chtnis.
Die Natur des Erinnerns. Singer, Vom Gehirn zum Bewußtsein, S. 189–204. Singer,
�ber Nutzen und Vorteil der Hirnforschung f�r die Geschichtswissenschaft. Erçff-
nungsvortrag des 43. Deutschen Historikertags 2000. Singer, Der Beobachter im Ge-
hirn. Roth, F�hlen, Denken, Handeln. Bei allen findet sich weiterf�hrende Literatur.
Vgl. ferner Die Entschl�sselung des Gehirns. SPIEGEL spezial 4/2003. – Es gebe zudem
keine zentrale Steuerungsinstanz im Gehirn, vielmehr entstehe Erinnerung, indem ver-
schiedene Hirnregionen zusammengeschaltet w�rden. Neuerdings wird gar der Wille zur
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schichtsbild sowie dessen Verformung. Die Unzuverl�ssigkeit des Ged�chtnisses
und aller Erinnerung l�ßt sich hier gleichsam empirisch belegen.

Schließlich hat Johannes Fried die Ergebnisse all dieser genannten Diszi-
plinen aufgegriffen und geb�ndelt, um sie f�r die Geschichtswissenschaft
nutzbar zu machen. Besonderes Interesse verwendet er dabei nicht zuletzt auf die
Hirnforschung. Mit dem „Schleier der Erinnerung“ hat Fried (2004) die
„Grundz�ge einer historischen Memorik“ vorgelegt.61 Fried unterscheidet
zwischen „prim�ren“ und „sekund�ren Verformungsfaktoren“ der historischen
Quellenkritik. Die „prim�ren“ Faktoren seien solche, „denen die Erinnerungen
an Kommunikationssituationen unterliegen“ und die dabei unbewußt abliefen.
So beeinflusse z.B. „die aktive Teilnahme am Geschehen oder passives Zu-
schauen“ die Erinnerung, ebenso hierbei empfundene Emotionen oder die
„biographische Erinnerungssituation“. Fr�here Ereignisse kçnnten von �hnlichen
sp�teren �berschrieben und dann nicht mehr auseinandergehalten werden
(Teleskopie). Verdr�ngtes vermçge, als Gegenbild wiederzuerscheinen (Inversi-
on).62 Die „sekund�ren“ Faktoren entsprechen denen, die die Quellenkritik
bisher ber�cksichtigte, doch seien sie von den prim�ren abh�ngig.63 Man hat es
also bei den Quellen mit einem komplizierten, ineinanderwirkenden, immer
wieder anders gelagerten Geflecht mannigfaltiger Verformungen zu tun. So wie
keine Erinnerung der anderen gleicht, gilt dies auch f�r die zu Text geronnenen
Erinnerungs- und damit Geschichtsbilder. Diese Faktoren muß der Historiker
pr�fen, ihren Einfluß, den sie auf die Bilder nehmen, gewichten und isolieren.
„Erinnerungskritik m�ndet somit zun�chst in Quellenkritik,“ schreibt Fried.64

Am Ende stehen „Grundz�ge einer geschichtswissenschaftlichen Ged�cht-
niskritik“.65 Man m�sse erkennen, daß Verformungen des Ged�chtnisses nicht
allein in oralen Kulturen zu finden seien. Dem kollektiven Ged�chtnis sowie
allen Ged�chtniszeugnissen sei grunds�tzlich mit Mißtrauen zu begegnen.
Letztlich habe der Historiker die Beweislast f�r die Glaubw�rdigkeit seiner
Quellen zu erbringen.

„Ged�chtnisleistungen sind […] als erstarrte Momentaufnahmen eines fortfließen-
den Erinnerungsflusses zu betrachten. Jedes Erinnerungszeugnis stellt nur ein iso-
liertes Durchgangsstadium in einem endlos fließenden Strom sich wandelnder Er-

freien Entscheidung in Frage gestellt. Vielmehr habe das Gehirn einen entsprechenden
Ablauf bereits aufgrund vorliegender neuronaler Pr�dispositionen eingeleitet und si-
muliere uns nachtr�glich dessen freie Wahl. Vgl. dazu Willensfreiheit und Hirnfor-
schung, ed. Geyer. Libet, Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert. Linke,
Die Freiheit und das Gehirn. Vgl. zusammenfassend auch Fried, Schleier, S. 80 ff.

61 Vgl. Fried, Schleier. Vgl. zuvor bereits Fried, Geschichte und Gehirn. – Ebenso fo-
kussiert die Ged�chtnisgeschichte Oexle, Was ist eine historische Quelle?

62 Vgl. Fried, Schleier, S. 50 ff. Fried, Geschichte und Gehirn, S. 29 f.
63 Vgl. Fried, Schleier, S. 54 ff. Fried, Geschichte und Gehirn, S. 30 f.
64 Vgl. Fried, Schleier, S. 368.
65 Vgl. Fried, Schleier, S. 358 ff.
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innerungen dar. Es besitzt ein Zuvor und ein Danach, ein Woher und ein Wohin.
Jede Auswertung muß dem Lauf dieses Flusses und seinen Verzweigungen und zwar
entgegen der Flußrichtung bis zu seinen Quellen zu folgen suchen, nach dem Woher
und dem Wohin also fragen, notfalls eine auf sein versch�ttetes oder �berdecktes
Bett gerichtete Prospektion betreiben, um Strçmungsrichtung und -dynamik dieses
Flusses, gleichsam seine Wirbel, zu bestimmen. Der bisher obwaltende Glaube an
die prinzipielle Zuverl�ssigkeit des geschriebenen Textes ist durch ein Wissen um
das Fließen seines Inhalts zu ersetzen.“66

Dazu gelte es, den jeweiligen Entstehungskontext der Erinnerungszeugnisse zu
pr�fen, deren zeitliche Schichtung sowie deren „Situativit�t“ und „Konstrukti-
vit�t“. So lasse sich Verformungen auf die Spur kommen. Wichtig sei – soweit
mçglich –, jeder Erinnerung eine entsprechende „Gegenerinnerung“ gegen-
�berzustellen sowie nach weiteren „Parallelerinnerung“ zu suchen. Anhand
neutraler „Kontrollzeugnisse“ – wie z.B. arch�ologischer Grabungsergebnisse –
seien sie zu verifizieren. Beachte man dies, kçnne man sich dem urspr�nglichen
Geschehen ann�hern und womçglich einige seiner Facetten erkennen.67

VI. Von Reims nach Trier
Der lange Weg der Erinnerungsbilder Hinkmars

Man muß also grunds�tzlich mçglichen Verformungs- bzw. Konstruktionspro-
zessen bei Berichten und Nachrichten �ber ein Ereignis nachgehen, indem man
alle vorhandenen Quellen dazu in chronologischer Folge vom Ereignis ausge-
hend und in die sp�tere Zeit fortschreitend pr�ft sowie die jeweiligen Entste-
hungsbez�ge als Verformungs- bzw. Konstruktionsfaktoren ber�cksichtigt.
Warum also schrieb ein Verfasser gerade jetzt, was er schrieb? Warum entstand
gerade jetzt eine bestimmte Quelle?68

Es wird bei den Bildern somit mehr zu untersuchen sein als nur eine
„Ged�chtnisgeschichte“, wie sie Jan Assmann benennt. Denn diese besch�ftige
sich allein mit den sp�teren Erinnerungen, nicht aber mit der Vergangenheit.
Ged�chtnisgeschichte sei die Geschichte des kulturellen Ged�chtnisses, so
Assmann.69 Im hier gew�hlten Rahmen wird die Ged�chtnisgeschichte vielmehr
als Hilfsmittel dienen, um sich an das urspr�ngliche Geschehen in der Ver-
gangenheit heranzutasten, soweit dies die Quellen zulassen.

Nach Assmann ist die Ged�chtnisgeschichte soweit Diskursgeschichte, wie
es sich um „eine Verkettung von Texten [handelt] , die sowohl aufeinander

66 Vgl. Fried, Schleier, S. 373.
67 Vgl. nochmals Fried, Schleier, S. 358 ff. Vgl. zu weiteren Beispielen Fried, Schuld und

Mythos. Fried, Pakt von Canossa.
68 Vgl. so schon Fried, Die Kçnigserhebung Heinrichs I. , S. 276 f.
69 Vgl. Assmann, Moses der �gypter, S. 26 ff.
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Bezug nehmen als auch einen gemeinsamen Gegenstand verhandeln“.70 Im
folgenden soll diese �berlegung ausgeweitet werden auf die gesamte Geschichte
von Erinnerungs- und damit auch Geschichtsbildern: beginnend mit ihrem
ersten Auftreten sowie ihrem weiteren Wirken im kollektiven Ged�chtnis (also
sowohl im kommunikativen wie auch im kulturellen Ged�chtnis). Als diachrone
Ebene des Austauschs fungiert somit – wie oben schon herausgearbeitet – das
kollektive Ged�chtnis insgesamt.71

Wir haben gesehen, daß Geschichtsbilder anhand bereits bestehender bzw.
vorliegender Einzelbilder konstruiert werden: Einmal kann dies bewußt ge-
schehen, indem z.B. ein Text willentlich – mit verschieden starker Intention –
als Konstruktion angefertigt wird, die dazu dienen soll, einer bestimmten
Wahrheit Recht zu verschaffen, ohne damit einen Sachverhalt exakt wiederzu-
geben. Zum anderen vollzieht sich dies unbewußt sowie unwillentlich durch den
Prozeß des sich immer wieder neuen Erinnerns (in Erinnerungsbildern), das
situativ und retrospektiv sowie durch die verformende und konstruierende Kraft
des menschlichen Ged�chtnisses bedingt ist. Die bewußt wie unbewußt kon-
struierten Bilder wirken gleichermaßen auf das kollektive Ged�chtnis. Damit
sind beide Konstruktionsprozesse auch am Entstehen neuer und sich weiter
ver�ndernder Geschichtsbilder (und damit auch Erinnerungsbilder) im kollek-
tiven Ged�chtnis beteiligt. Dort entscheidet die St�rke und Wirkm�chtigkeit der
einzelnen Bilder, ob und wie diese weiterwirken, wie sie sich ver�ndern oder gar
vergessen werden. Dies geschieht in einem unvorhersehbaren, ebenfalls kon-
struierenden, verformenden und diskursiven Prozeß. Selbstredend wirken diese
neuen Bilder des kollektiven Ged�chtnisses wiederum zur�ck auf das mensch-
liche Ged�chtnis und �ber dieses durchaus weiter auf neue bewußte Konstruk-
tionen. Man kann diesen Konstruktionskreislauf von Geschichtsbildern so visua-
lisieren:

70 Vgl. Assmann, Moses der �gypter, S. 35–37, das Zitat auf S. 35.
71 Vgl. zu einer �hnlichen Vorgehensweise auch Schlieben, Verspielte Macht, die unter-

sucht, wie sich die Bilder von Kçnig Alfons X. von Kastilien-Leon (1252–1284) wan-
deln. W�hrend die Zeitgenossen in ihm einen weisen Herrscher erkennen, wird er sp�ter
als ein solcher gesehen, der seine Macht verspielte. Die Arbeit zeigt, daß solche Bilder erst
durch das Verst�ndnis der hçfischen Lebensbereiche als Einheit von Politik und Kultur
gedeutet werden kçnnen. Schulmeyer-Ahl, Der Anfang vom Ende der Ottonen, be-
schreibt die historiographische Schçpfung der „Zeit der s�chsischen Kaiser“ in der
Chronik Thietmars von Merseburg († 1018) bzw. die Entstehung historiographischer
Nachrichten als Produkt eines hochdynamischen Prozesses, auf den stets neu und si-
tuationsgebunden vielf�ltigste Faktoren einwirken. Was also bestimmt den
Historiographen bei der Schçpfung seiner Bilder?
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Dieses Modell bezieht sich allein auf konstruierende und verformende Faktoren,
die Geschichtsbilder entstehen lassen. Die jeweiligen Facetten der abgebildeten
und verformten einstigen Wirklichkeit zu erkennen, ist dann die Aufgabe des
kritisch pr�fenden Historikers. Dies geschieht durch die differenziertere Form
einer Quellenkritik, die die beschriebenen Konstruktions- und Verformungs-
prozesse ber�cksichtigt und die entsprechenden Geschichtsbilder – wie ausge-
f�hrt – in ihrer chronologischen Abfolge freilegt und dann im Blick auf die
jeweilige Gegenwart analysiert.

Dies soll in dieser Arbeit ausgehend vom Beispiel der Geschichtsbilder ge-
schehen, die Hinkmar seit der Mitte des 9. Jahrhunderts zur Reimser und
Trierer Geschichte des 8. Jahrhunderts �berliefert. Gerade die zu Beginn be-
nannten Unstimmigkeiten in Hinkmars Denkschrift deuten darauf hin, daß
hier sowohl mit bewußten als auch unbewußten Konstruktionen zu rechnen ist.
Da diese Bilder in Reims lange und intensiv fortwirkten und schließlich auch in
Trier wiederzufinden sind, scheint es vielversprechend, die beschriebene Vor-
gehensweise hier einzusetzen. Was also kçnnte geschehen sein? Und was sollte
nach Meinung oder Erinnerung der Sp�teren geschehen sein? Ordnet und pr�ft
man die einzelnen Bilder chronologisch, ausgehend vom Ereignis, das sie be-
handeln, verspricht dies auch Erkenntnisse �ber die jeweiligen Entstehungs-
zeiten, die bisher oft vçllig ausgeblendet blieben. Auf diese Weise l�ßt sich n�her
an die Spuren dessen herankommen, was sich einmal ereignet haben mag.

Die zu erwartende Bilderflut empfiehlt, eine gezielte Auswahl weniger
charakteristischer Einzelbilder zu treffen. Diese kçnnen isoliert voneinander in
der gerade erl�uterten Form untersucht werden. Auf diese Weise l�ßt sich
pr�fen:

1. wie glaubw�rdig Hinkmars Bilder tats�chlich das abbilden, was sie ab-
zubilden vorgeben. Wie weit also handelt es sich um willentliche und unwil-
lentliche Konstruktionen? Dabei soll versucht werden, zur eigentlichen
„Wahrheit“ seiner Bilder und den dahinter verborgenen Facetten von Wirk-
lichkeit vorzudringen.
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2. wie weit Hinkmars Bilder die Sicht auf das eigentliche Geschehen ver-
decken und Sp�tere dazu anregen, diese Bilder aufzugreifen, statt vorhandene
Informationen anderen Inhalts zu verwenden.

3. wie und wie lange Hinkmars Bilder weiterwirkten, welche Formen sie
dabei annahmen, wie sie sich mit fremden Bildern vermischten sowie welche
Folgen sie hatten und haben.

Vor allem Personen oder Lokalit�ten bieten sich dazu an. Ihre Bilder lassen
sich besser �ber eine l�ngere Zeit verfolgen als etwa einzelne Motive und Mo-
tivb�ndel. Patrick Geary bemerkte zurecht: „People’s names were good things
to remember with as were land and physical objects that by analogy or physical
association might connect the present and the past.“72 Um die Forschungser-
gebnisse zu unserem Thema nochmals zu �berpr�fen, wurde schon zu Beginn
eine Auswahl getroffen, die ausgehend von Hinkmars Angaben in seiner
Denkschrift einen Dreischritt vorschl�gt. Die einzelnen Punkte dieses Drei-
schritts, die sich gerade auf Orte und damit verbundene Personen konzentrie-
ren, empfehlen sich f�r das beabsichtigte methodische Vorgehen in der Form
der beschriebenen Analyse von Erinnerungs- bzw. Geschichtsbildern.

Diese drei Schritte werden in drei inhaltlich eigenst�ndigen Kapiteln voll-
zogen, um die jeweils herausgegriffenen Bilder tats�chlich auch isoliert in ihrem
Entstehen, Fluß und Wirken untersuchen zu kçnnen. Ein erstes Kapitel (B) pr�ft
zun�chst zwei Bilder Hinkmars, die in einem genuin Reimser Kontext stehen, um
damit zu ersten Ergebnissen �ber Konstruktionen und Verformungen innerhalb
seines unmittelbaren lokalen Umfeldes zu gelangen. Es sind die Reimser Bilder
vom Grab Kçnig Karlmanns in St-R�mi sowie diejenigen von Erzbischof Tilpin.
Ein zweites Kapitel (C) besch�ftigt sich mit dem Bild des Milo, das seit Hinkmar
erstmals den Reimser mit dem Trierer Raum verbindet. Ein drittes Kapitel (D)
schließlich geht den Bildern von Milos mutmaßlichen Verwandten nach: sei-
nem Vater Liutwin und dessen Onkel Basin, die beide als Trierer Bischçfe
erscheinen. Ihre Bilder finden sich allein im Trierer Kontext.

Es liegt dabei in der Natur der gew�hlten Vorgehensweise, daß am Ende
dieser Arbeit kein neues Gesamtbild entstehen kann. Weder die Reimser noch
die Trierer Geschichte des 8. Jahrhunderts wird sich l�ckenlos aufkl�ren lassen.
Denn das bisherige Gesamtbild ist eine Konstruktion der Forschung, die es aus
vielen voneinander unabh�ngigen Einzelbildern zusammenf�gte, die zeitlich
sowie regional teilweise weit gestreut und unstimmig sind. Doch eben das wurde
bisher kaum ber�cksichtigt. Deshalb muß man diesen unabh�ngigen Einzel-
bildern und ihrem Zusammenhang getrennt nachgehen, um das bestehende
Gesamtbild zu hinterfragen. Bedenkt man dabei die Kontingenz von Ge-
schichtsbildern �berhaupt, erfordert dies f�r die jeweiligen Einzelbilder immer
wieder eine gesonderte Einzelpr�fung, um allen an ihnen beteiligten Verfor-

72 Vgl. Geary, Phantoms, S. 20.
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mungsfaktoren Rechnung tragen zu kçnnen. Die dann meist vçllig unabh�n-
gigen und vielf�ltigen Einzelergebnisse vermçgen das urspr�ngliche Gesamtbild
zu ersch�ttern, lassen sich aber kaum wieder zu einem solchen zusammenf�gen.
Statt dessen bieten diese Ergebnisse umfangreiche und �berraschende Er-
kenntnisse, die thematisch und chronologisch in ganz verschiedene Richtungen
weisen: ins 8. Jahrhundert, in die Zeit Hinkmars, aber auch ins Reims und Trier
des 10. Jahrhunderts – an Bischofssitze, in einige Klçster, an den Kçnigshof und
weit dar�ber hinaus. Die vermeintliche Trierer Bischofsdynastie der Widonen
jedoch zerfließt hierbei wieder in die Bilder, aus denen sie einmal entstand.
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B. Tod und Erinnerung
Die Grablege Kçnig Karlmanns († 771)

und die Folgen f�r die Reimser Kirchengeschichte

I. Die Ausgangslage

„Im 32. Jahr seiner Herrschaft kam der ruhmreiche Kçnig Karl in die Basilika des
Hl. Remigius, wo ich ihm die Grabst�tte Kçnig Karlmanns zeigte und die Ur-
kunden desselben Karlmann und seines (Karls des Kahlen) Großvater Karl (des
Großen) bez�glich Neuilly“.1

Im Jahr 871 besuchte Kçnig Karl der Kahle von Westfranken († 877) die Stadt
Reims. Der dortige Erzbischof Hinkmar (845–882) f�hrte ihn in die Basilika
St-R�mi, die Grabeskirche des hl. Remigius, um ihm den marmornen Sarko-
phag Kçnig Karlmanns (768–771) zu zeigen. Karlmann war genau hundert
Jahre vor der Zusammenkunft der beiden genannten Protagonisten 771 ge-
storben und hatte f�r sein Begr�bnis in St-R�mi dem hl. Remigius und der
Kathedrale St. Marien die Villa Neuilly-St-Front2 zum Besitz geschenkt. Doch
lange schon gehçrte die Villa nicht mehr zu Reims. Die Wirren der Vergan-
genheit und die karolingischen Bruderkriege brachten sie in andere H�nde.
Hinkmar forderte sie nach langer Zeit f�r seine Kirche zur�ck.3 Das Beispiel der
Villa ist symptomatisch. Viel Besitz war der Reimser Kirche in den zur�cklie-
genden Jahren verlorengegangen. Ihn zusammenzutragen, stellte f�r den Bischof
eine große Herausforderung dar.4 Hinkmar focht an vielen Fronten und war
zweifellos einer der einflußreichsten Kleriker und Politiker des 9. Jahrhunderts,
einer der belesensten, gebildetsten und schreibw�tigsten. Er verstand es, das
Mittel der Schrift f�r seine Zwecke dienstbar zu machen, erstellte Rechtsgut-
achten, betrieb Geschichtsschreibung und hinterließ mit De ordine palatii ein
einmaliges Zeugnis �ber das Kr�ftespiel am Kçnigshof.5

1 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, S. 95. Vgl. den Text der Neuedition Mordeks ebd., cap. 5,
S. 104 f. : Anno XXXII regni sui venit domnus Karolus rex gloriosus in basilicam sancti
Remigii, ubi ostendi ei locum sepulchri Karlomanni regis et praecepta ipsius Karlomanni et
Karoli avi sui de villa Noviliaco […].

2 Vgl. zur Villa ausf�hrlicher unten S. 58–60 u. Anm. 124–129.
3 Vgl. zum Inhalt der Schrift unten S. 38 ff. u. Anm. 41 ff. sowie S. 41–45 u. Anm. 53–

70.
4 Vgl. dazu unten S. 38–41 u. Anm. 43–52.
5 Vgl. zu Hinkmar insgesamt die Biographien von Schrçrs, Hinkmar (1884), die immer

noch grundlegend ist und �ber ein ausf�hrliches Regest der Schriften Hinkmars verf�gt,
sowie die dreib�ndige Arbeit von Devisse, Hincmar (1976), die allerdings das bisher



Und so verfaßte er �ber seine verlorene Villa Neuilly vermutlich von M�rz
bis August 876 einen langen Text, von der Zeit der Schenkung f�r seine Kirche,
�ber deren Verlust bis zu eben jenem Besuch seines Kçnigs am Grab des toten
Kçnigs Karlmann und noch ein wenig dar�ber hinaus. Er verkn�pfte alles mit
einer kleinen Rechtssammlung passender kanonischer Stellen zur Wiederer-
langung des verlorenen Gutes. Hubert Mordek hat vor kurzem Text und
Sammlung aufgrund der Handschriftenlage erstmals miteinander in Ver-
bindung gebracht und eine l�ngst notwendige Neuedition geleistet.6

Hinkmar legte – nach seinem eigenen Bericht – zudem die Schenkungs-
urkunde Karlmanns, best�tigt durch eine weitere Urkunde seines Bruders Karls
des Großen, seinem Kçnig vor und erhielt „seine“ Villa zur�ck. Nach einem
erneuten Verlust des Gutes wiederholte sich das Ganze nochmals 876.7 Auf den
genauen Hergang wird unten noch einzugehen sein.8

Doch ganz so einfach – wie von Hinkmar beschrieben – lçst sich der Fall
der Villa Neuilly und der Grablege Karlmanns eben doch nicht. Anne Prache
hat die ganze Problematik im Res�mee eines k�rzlich erschienen Katalogbei-
trages sehr treffend zusammengefaßt:

„According to sources from Rheims […] the body of the sovereign was laid to rest in
the basilica. His tomb has never been found and his burial place remains a mystery.
While modifications were carried out in the basilica no mention was ever made of
the burial place and that from the ninth to the twelfth century. Even so, neither a
tombal stone nor an epitaph recall the memory of the dead king. In the thirteenth
century following the demand of Louis IX a tomb was placed not far from the tomb
of his father Pippin the Brief in Saint-Denis. This confirmed the lack of a tomb in
Rheims and seemed to attest to this new place. The debate started up again in the
seventeenth century at the instigation of the Maurist scholars of Saint-Remi. They
spoke of Carloman’s marble sarcophagus, undoubtably that of bishop Remi him-
self.“9

scheinbar g�ngige positive Hinkmarbild nicht anzugreifen wagt. – Vgl. exemplarisch
Hinkmar, De divortio Lotharii regis, ed. Bçhringer, und Hinkmar, De ordine palatii,
ed. Gross/Schieffer. Zu den Schriften Hinkmars vgl. auch Wattenbach-Levison-

Lçwe, Geschichtsquellen 5, S. 516–525.
6 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, bes. S. 91 f. u. Anm. 23, zum Abfassungsdatum mit der

Diskussion der Literatur. – Zur Handschriftenlage und Kapitulariensammlung vgl.
unten Anm. 70.

7 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, cap. 5–8, S. 104–107, bes. die folgenden Stellen (ebd.,
S. 105 u. 107): V. […] Et reddidit [Karl] pręcepto suę auctoritatis, quod habemus, Remensi
ecclesię ipsam villam cum omnibus ad se pertinentibus, quam tunc Bernaus post fratrem suum
Rothaum in beneficio habebat. […] VIII. Reversus autem Roma domnus Karolus imperator
Remi veniens, cum tale factum audivit, satis graviter tulit et misit suos missos, qui sepe dictam
villam secundum praefata praecepta Remensis ecclesię et advocato nostro restituerent, sicut
plenius scriptum habemus.

8 Vgl. dazu oben Anm. 3.
9 Vgl. Prache, Tombe, S. 783 f. Vgl. aber auch ihren 1969 verfaßten Aufsatz, der noch

weniger kritisch ausf�llt : Prache, Monuments fun�raires.
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Wie aber l�ßt sich das erkl�ren? Wie konnte das Ged�chtnis an eine Kçnigs-
grablege so schnell erlçschen, wo doch noch der bedeutendste Bischof des 9.
Jahrhunderts so dezidiert auf sie hinwies? Mußte sie nicht f�r eine Kirche von
erheblicher, ja �berragender Wichtigkeit sein? Wieso wußte Hinkmar trotz
Umbauarbeiten in der Basilika noch 871 so genau, wohin er Karl den Kahlen zu
f�hren hatte? Warum wußten es die sp�teren Generationen aber nicht mehr?

Szenenwechsel ins 8. Jahrhundert: Karlmann starb noch jung in seiner Pfalz
Samoussy nahe Laon vermutlich nach schwerer Krankheit am 4. Dezember 771.
Hinter ihm lagen drei Jahre gemeinsamer Herrschaft mit seinem Bruder Karl
(dem sp�teren Großen [768–814]) im jeweils eigenen Teilreich – seit dem Tod
ihres Vaters Pippins III. im Jahr 768.10 Weitaus mehr Zwietracht als Eintracht
bestimmten diese drei gemeinsamen Jahre, Bruderkrieg drohte – ein altbe-
kanntes karolingisches Ph�nomen. Man stritt sich wohl ums Erbe des Vaters
und vertraute einander nicht, als Karlmann mit nur 20 Jahren aus dem Leben
schied. Doch die Quellen fließen nur sp�rlich in dieser Zeit, so daß sich wohl
nie ganz kl�ren l�ßt, was sich tats�chlich abspielte.11 Eines aber ist sicher: Karl
der Große wartete im Dezember schon an der Grenze zum Reich seines Bruders
in Longlier. Als der endlich starb, �berschritt Karl sie sofort und ließ sich von
einem Teil des dortigen Klerus’ und Adels in Corbeny zum Kçnig und Nach-
folger des Bruders erheben. Karlmanns Gattin mit ihren zwei Sçhnen und wohl
nicht wenigen Anh�ngern floh umgehend zum Langobardenkçnig nach Italien,
wo Karl sie aber 774 ausfindig machte und mitsamt der Langobardendynastie
gewaltsam aus der Geschichte verschwinden ließ.12 So stark wirkte noch immer
die Bedrohung durch die zwei legitimen und erbberechtigten Kçnigssçhne.

Nun schlçsse sich 771 – nach Hinkmars Bericht – unmittelbar die Be-
stattung Karlmanns in der Remigiusbasilika in Reims an. Doch die gerade
beschriebenen Ereignisse insgesamt lassen Bedenken daran wachsen. Ein Kç-
nigsgrab als Ged�chtnisort an eine Kçnigsfamilie, die lieber floh, als zu bleiben,
der geradezu einer damnatio memoriae widerfuhr? Keine der zeitgençssischen
Quellen weiß etwas von St-R�mi als Grablege oder will dar�ber berichten. Nur
Karlmanns genaues Todesdatum, die Nachfolgeregelung zugunsten Karls und

10 Vgl. zu den Todesumst�nden Karlmanns letztmals Wolf, Bemerkungen. Zu den
Quellen vgl. BM2 130a, S. 60.

11 Vgl. zu diesen Jahren zuletzt 2000 Becher, Karl der Große, S. 45–50. Vgl. aber auch
Lintzel, Karl der Große und Karlmann. Jarnut, Bruderkampf. Schieffer, Karolinger,
S. 71–73. Fried, Weg, S. 246–248. Zusammenfassend auch BM2 115d–130a, S. 57–
60.

12 Vgl. zur Herrschafts�bernahme Karls des Großen BM2 142a, S. 66. Zum Ende der
Familie Karlmanns 774 bei der Belagerung Veronas vgl. BM2 158a, S. 72, mit den
Quellen. Becher, Karl der Große, S. 52 f. Fried, Weg, S. 248–250. Schieffer, Ka-
rolinger, S. 73–76. Wolf, Bemerkungen, S. 12 f., weist auf eine grçßere oppositionelle
Gruppe hin. Vgl. dazu auch unten S. 61 u. Anm. 140.
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teilweise auch die Familienflucht finden ihren Weg aufs Pergament.13 Warum
dieses Schweigen? Wie muß man sich eine Kçnigsbestattung unter diesen po-
litisch hochbrisanten Bedingungen vorstellen? Diesen Fragen soll im folgenden
nachgegangen werden, wobei es sich zun�chst um noch vorl�ufige �berlegun-
gen handelt, die in manchen Bereichen weiterer Pr�fung und Pr�zisierung be-
d�rfen.

Hierbei soll nun die zu Beginn erçrterte Methode angewendet werden, um
mçglichen Verformungs- und Konstruktionsprozessen auf die Spur zu kommen.
Die Quellen sind vom Ereignis in chronologischer Folge fortschreitend zu
pr�fen und die jeweiligen Entstehungsbez�ge als Verformungsfaktoren zu be-
r�cksichtigen.

Die Komplexit�t der gesamten Thematik deutet sich bereits an. Deshalb
sollen zur Systematisierung drei Ebenen unterschieden werden: 1. die Ebene
Hinkmars im 9. Jahrhundert, der Karlmanns Grablege pr�sentierte, 2. die Er-
eignisse um den Tod Karlmanns 771 einhundert Jahre zuvor und schließlich 3.
die Zeit nach Hinkmar und deren Urteil zur Grablege. Die Ebenen beeinflussen
sich gegenseitig, aber auch und vor allem den heute �ber sie und auf ihrer
Grundlage urteilenden Historiker. Hinkmars Bericht l�ßt Karlmann in beson-
derem Licht erscheinen. Karlmann wieder scheint nach langer Zeit noch auf
Hinkmars Politik zu wirken. Und ein vages oder vielleicht doch pr�zises Wissen
um ein Kçnigsgrab bewegte eine sp�tere Generation, wieder auf die Suche
danach zu gehen. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Oder doch nicht?
Warum fand sich schon so bald kein Grabmal mehr? Was war aus Karlmann
geworden? Warum all diese Verwirrung?

Es gilt bei allem, die bereits genannten drei Ebenen zu durchdringen, ihre
Wechselwirkung zu beurteilen. Zun�chst sollen die Hinweise auf die materielle
Existenz eines Grabes in der Kirche St-R�mi durch die Zeitl�ufte verfolgt
werden, also gleichsam arch�ologische Zeugnisse eines Sarkophags oder genauen
Grabortes. Es schließt sich dann die Pr�fung der wenigen Schriftquellen zum
Grab in chronologischer Folge an, die gegebenenfalls in ihren Entstehungs-
kontext einzuordnen sind. Dies gilt ganz besonders f�r Hinkmars Gesta in
Zusammenhang mit dessen vielf�ltiger T�tigkeit und Methode, verlorenes
Kirchengut f�r Reims zur�ckzugewinnen und der bei ihm erstmals erw�hnten
Schenkung Neuillys f�r die Grablege. Ihr Inhalt und Aufbau muß genau ana-
lysiert werden. Ebenso gilt dies f�r den etwa 100 Jahre nach Hinkmar schrei-
benden Reimser Historiker Flodoard (893/4–966), bei dem der Ge-
samtzusammenhang des Eintrages in seiner „Reimser Kirchengeschichte“ zu
Grab und Schenkung, dessen Quellen und damit ein Teil der Reimser Kir-
chengeschichte des 8. Jahrhunderts untersucht wird. Nach einem kurzen Blick
auf das wenige Wissen �ber die Villa Neuilly selbst, bleibt es unerl�ßlich,

13 Vgl. oben Anm. 10, zu den Quellen, die den Todestag �berliefern.
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nochmals zum Ausgangspunkt, Karlmanns Tod 771, zur�ckzukehren und ihn in
seinem Kontext aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse neu zu bewerten.

II. Das Grab in arch�ologischen und Schriftquellen

Doch zun�chst zum Grabmal und dessen mçglichen Spuren in der Benedikti-
nerkirche St-R�mi selbst.14 Hinkmar, seit 845 Erzbischof von Reims, ließ f�r St-
R�mi einen neuen und grçßeren Chor mit einer Krypta bauen und die Reli-
quien des hl. Remigius am 1. Oktober 852 dorthin �berf�hren. Der Leichnam
fand nun einen neuen Platz in einem silbernen Sarg, der offenbar auf des
Remigius alten Marmorsarkophag plaziert wurde: Locellum autem argenteum
cum corpore ipsius sancti sepulcro marmoreo, in quo ante iacuerat, superpositum
fuit.15 Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird das Grab Karlmanns bzw. sein
genauer Ort in der Kirche aber mit keinem Wort erw�hnt. Bis eben zu Hink-
mars genannter Denkschrift vom Fr�hjahr 863 sowie bis zum oben ausge-
f�hrten Besuch Karls des Kahlen 871 und Hinkmars Bericht dar�ber herrscht
Schweigen, danach ebenso. Als die Normannen 882 St-R�mi bedrohten, floh
Hinkmar mit den Remigiusreliquien nach Epernay, wo er schließlich auch starb.
Karlmanns Gebeine schienen ihm der Rettung nicht wert.16 Die Spur des
Grabes verliert sich dann in den weiteren Kirchenneubauten des 11. und 12.
Jahrhunderts.17 Unter Abt Odo (1118–1151) erhielt der Chor einen neuen
Mosaikfußboden, und die hinzugekommenen Gr�ber erhielten eine neue An-
ordnung, unter ihnen die der sp�ten Karolingerkçnige Ludwigs IV., des
�berseeischen († 10. September 954), und Lothars (†2. M�rz 986) eine neue
Ausstattung mit Skulpturen und das Hinkmars (†882), der dort ebenfalls seine

14 Vgl. zur Kirche als Grablege zusammenfassend Kr�ger, Kçnigsgrabkirchen, S. 68–84.
Erlande-Brandenburg, Roi est mort, S. 61–63. Hamann-Mac Lean, Reimser
Denkmale, S. 93–261, schließlich bietet eine umfassende, eher kunsthistorische Ge-
samtstudie zu St-R�mi als Grablege im fr�hen und hohen Mittelalter, auf die immer
wieder zur�ckzukommen sein wird. Vgl. schließlich auch Bur, Reims.

15 Hinkmar, Vita Remigii episcopi Remensis cap. 29, ed. Krusch, S. 325 f., hier S. 326.
Zur Vita vgl. Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 5, S. 519 f. Vgl. dazu
auch Flodoard III,9, ed. Stratmann, S. 205, der die von Hinkmar verfaßte Grabin-
schrift zitiert. Vgl. auch Sot, Flodoard, S. 502 f. Stratmann, Verwalter, S. 54. Schrçrs,
Hinkmar, S. 462.

16 Vgl. zu Hinkmars Flucht nach Epernay Devisse, Hincmar 2, S. 1053. Schrçrs,
Hinkmar, S. 471. Stratmann, Verwalter, S. 55 u. Anm. 79 f. Vgl. ferner den Bericht in
den Ann. Bert. ad a. 882, ed. Waitz, S. 152–154. Flodoard III,30, ed. Stratmann,
S. 362 f. – Zur Denkschrift vgl. nochmals oben Kap. A.I.

17 1007 begann ein weiterer, 1049 vollendeter Kirchneubau. 1170 erhielt die Kirche ein
neues Chorhaus. Vgl. dazu Kr�ger, Kçnigsgrabkirchen, S. 83 f. , mit Literatur. Prache,
Tombe, S. 779.

II. Das Grab in arch�ologischen und Schriftquellen 33



Ruhest�tte fand, ein fig�rliches Grabmal mit Inschrift. Auch das Grab der
Gattin Karls des Einf�ltigen (893/98–929), Fredegunde (†916/7), war noch
bekannt. Kein Zeugnis berichtet allerdings von der Neuausstattung des Karl-
mann-Grabes, kein Epitaph, keine Bodenplatte.18 Warum nicht? Mußte man es
nicht stolz pr�sentieren gegen�ber den anderen kçniglichen Grabeskirchen und
vor allem dem �berragenden St-Denis bei Paris, wo die meisten Frankenkçnige
ihre Ruhest�tte gefunden hatten, unter seinem bedeutenden Abt Suger (1122–
1151).19 Im 13. Jahrhundert, im Zuge der Umgestaltung der Kçnigsgrablegen
in St-Denis, ließ Kçnig Ludwig IX. († 1270) denn auch einen Steinsarkophag
f�r den dort fehlenden Karlmann aufstellen, der allerdings leer blieb.20 Wo
befand sich Karlmanns Leiche? Warum protestierten die Mçnche in St-R�mi,
die doch das Gebetsgedenken ihrer Toten h�tten pflegen m�ssen, nicht gegen
diesen Frevel?21

Erst im 17. Jahrhundert l�ßt sich die Spur wiederaufnehmen. Dom Guil-
laume Marlot, Großprior von St-Nicaise in Reims verwarf in seiner Geschichte
Reims’ gegen 1660 Spekulationen, ein wohl (leerer) antiker Marmorsarkophag
mit Jagdmotiven in St-R�mi kçnnte das Grab Karlmanns sein. Weitere Mut-
maßungen dazu folgten bis ins 18. Jahrhundert.22 Wieso wollte man sich nun

18 Vgl. zum Fußboden Hamann-Mac Lean, Reimser Denkmale, S. 148–150. Prache,
Tombe, S. 779 f. , weist darauf hin, daß keinerlei Indizien f�r eine besondere Hervor-
hebung des Karlmann-Grabes bestehen. – Zu den weiteren dortigen Grablegen, auch
Fredegundes, vgl. Erlande-Brandenburg, Roi est mort, S. 61–63. – F�r ein Grab des
Merowingerkçnigs Theudebert I. († 547/8) in St-R�mi liegen keine wirklich schl�ssigen
Beweise vor. Vgl. dazu schon Kr�ger, Kçnigsgrabkirchen, S. 78–80. Hamann-Mac

Lean, Reimser Denkmale, S. 126. – Zum Grab Hinkmars vgl. ebd., S. 141 f. Prache,
Tombe, S. 780. Vgl. auch unten S. 56 u. Anm. 115.

19 Vgl. dazu Prache, Tombe, S. 780.
20 Vgl. dazu Teuscher, Kçnigliche Grablege, S. 617–631. Erlande-Brandenburg, Roi

est mort, S. 81–83, 128 sowie Abb. 134 u. 148. Prache, Tombe, S. 780. Hamann-Mac

Lean, Reimser Denkmale, S. 128.
21 Zum Gebetsgedenken vgl. allgemein Schmid, Gebetsverbr�derung. Oexle, Memoria,

Memorial�berlieferung. Beide bieten umfangreiche einf�hrende Literatur. – Zun�chst ist
kein Protest �berliefert. Vgl. aber auch die folgende Anm.

22 Vgl. dazu Prache, Tombe, S. 781 u. Anm. 17, die den Text wiedergibt. – Sie weist auch
auf einen im 17. Jahrhundert kopierten Nekrolog aus St-R�mi (ebd., Anm. 18) hin
(Paris, BN, lat. 12781, Necrologia monastica, fol. 317v), der zu Karlmanns Grab ver-
merkt: II. Non. Decemb. […] O. Karlomannus Francorum Rex frater Karoli magni 771.
intus jacet. […] in ingressu chori Sub craticula aurea. – Wie eine �berpr�fung der
Handschrift ergeben hat, wurde in ingressu chori Sub craticula aurea nachtr�glich am
linken Rand des Eintrages erg�nzt. Eine weitere Glosse derselben Hand, die sich unter
diesem Nachtrag befindet, wurde durchgestrichen. Sie ist nicht mehr gut lesbar, muß
sich aber gem�ß dem Notationszeichen auf intus bezogen haben. Sie lautet wohl: non
Sum certus an hoc Sit de pro illo. Man scheint sich also beim Grab nicht sicher gewesen zu
sein (vgl. Abb. 1 im Anhang). – Vgl. zur Handschrift Delisle, Inventaire (1868), S. 74,
der angibt, daß sie Ausz�ge verschiedener Obituarien enthalte. Da die Mçnche zu dieser
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plçtzlich nach langem Schweigen wieder an Karlmann erinnern? Hatte das
Wissen um ihn im kulturellen Ged�chtnis der Abtei �berdauert? Oder lag es
nicht schlechterdings daran, daß im Zuge der Drucke und Editionen des Hu-
manismus auch Hinkmars Text �ber Karlmanns Grab und die Villa Neuilly
zug�nglich und gelesen wurde und nun zur Suche nach dem alten Kçnigsgrab
vor Ort animierte?23

Der Reimser Benediktinermçnch Pierre Chastelain spekulierte angesichts
des leeren Mamorsarkophages 1757, Karlmann kçnnte ja von Reims nach St-
Denis �berf�hrt worden sein. In einer anderen Schrift verzeichnete er alle f�r
ihn erreichbaren Epitaphe aus der Kirche. Eines zu Karlmann ist nicht darun-
ter.24 Doch bleibt es damit nur bei Erkl�rungen am vorgefundenen Objekt.
Prache hat schließlich vermutet, daß bei den Umbauarbeiten am Remigius-
Grab der von Hinkmar f�r Remigius erw�hnte Marmorsarg schon fr�h entfernt
worden war, aber in der Kirche blieb, bis man ihn schließlich f�r den Karlmanns

Zeit den Chor nutzten, kçnnte man ein Grab im letzten Gewçlbe des Schiffes vermuten.
Hamann-Mc Lean, Reimser Denkmale, S. 128, Anm. 89, spricht von einer im
13. Jahrhundert entstandenen Abschrift eines Nekrologs des 9. Jahrhunderts von Be-
rengarius, der den oben zitierten Text, aber ohne genauen Ort des Grabes bietet. Die
Handschrift befinde sich in der Biblioth�que municipale de Reims, doch verzichtet er
darauf, eine Handschriftennummer anzugeben: Karlomannus Francorum rex frater Karoli
magni 771 Intus jacet. (Vielleicht handelt es sich um Reims, Biblioth�que municipale,
346, fol. 138v–186r. Vgl. dazu Loriquet, Reims I, S. 428–440, bes. S. 432 f.) – Der
sp�tere Zusatz der Pariser Handschrift d�rfte eine bei der Abschrift eingef�gte Vermu-
tung aussprechen oder sich dem Bericht Hinkmars anschließen, wenn der noch bekannt
war. – Vielleicht aber sollte der Eintrag des 13. Jahrhunderts nur den Anspruch auf das
Grab Karlmanns gegen�ber St-Denis unterstreichen. Das Wissen um diesen Ort aber
blieb nicht erhalten. – Der genannte Sarg �hnelte wohl dem ebenfalls antiken Jovinus-
Jagdsarkophag in St-Nicaise. Das behaupteten sowohl Marlot wie auch der Kanoniker
Pinchart aus St-Denis im 18. Jahrhundert, ebenso Dom Pierre Chastelain in seiner
„Histoire abr�g� de l’�glise de Saint-R�mi“ um 1757. Vgl. dazu Prache, Tombe,
S. 781 f. – Wohl sind einige solcher antiken Marmorsarkophage als S�rge f�r karolin-
gische Kçnige �berliefert. Doch als Beweis f�r Karlmanns Begr�bnisort reicht das nicht
aus (so auch Prache, Tombe, S. 782). Anders sieht das allerdings Hamann-Mac Lean,
Reimser Denkmale, S. 128–138, der allein damit den Beleg der Echtheit des Karlmann-
Grabes als bewiesen betrachtet. Zusammenfassend vgl. Erlande-Brandenburg, Roi est
mort, S. 150.

23 Hinkmars Text �ber die Villa in Neuilly wurde 1611 zum ersten Mal in Verbindung mit
Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“ nach einem heute unbekannten Kodex von
Jacques Sirmond gedruckt. 1645 folgte ein weiterer, leicht ver�nderter Abdruck, diesmal
in Verbindung mit den Werken Hinkmars von Reims. Vgl. dazu Mordek, Rechtsstreit,
S. 101. F�r einen Druck von diesen f�r Reims relevanten Texten d�rfte man sich in St-
R�mi durchaus interessiert haben. – Zu Flodoard vgl. unten S. 48 ff. u. Anm. 76 f.

24 Vgl. dazu Prache, Tombe, S. 781 f.
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hielt.25 Wenn also das Grab tats�chlich einmal existiert hatte, so ging die Er-
innerung an den genauen Ort schon bald verloren.

Wann aber berichten nun unsere Quellen erstmals von der Grablege? Wie
bereits erw�hnt, notierten die zeitgençssischen Quellen nur das Todesdatum.26

Der erste Hinweis auf Karlmann in St-R�mi findet sich nahezu 40 Jahre sp�ter
in den sog. Annales Mettenses priores, die im Anschluß an den Todestag ver-
merken: sepultusque est in basilica sancti Remigii confessoris iuxta Remorum
urbem.27 Die Annales Mettenses priores28 bilden bis 805 eine eigenst�ndige
Kompilation fr�herer Quellen, wobei sie auch heute unbekannte Texte hinzu-
f�gten. Irene Haselbach meint, der Verfasser der �lteren Metzer Annalen habe
eine Traditionsbildung, einen Bericht �ber den Aufstieg der Karolinger bis zur
Kaisererhebung Karls des Großen bieten wollen.29 Man befand sich nun poli-
tisch in ruhigem Fahrwasser, die Herrschaft Karls des Großen war stabilisiert.
Vielleicht erkl�rt das, warum in den Annalen Nachrichten – wie sonst in keiner
anderen �berlieferung – zu den Gegnern und Opponenten der Karolinger aus
fr�heren Tagen begegnen.30 Die Metzer Annalen kçnnten in den beiden be-
deutenden karolingisch-fr�nkischen Klçstern Chelles oder St-Denis entstanden
sein.31 F�r Chelles spr�che die dort von 788–810 als �btissin agierende Gisela,
Schwester Karls des Großen und Karlmanns, die um den Begr�bnisort ihres
Bruders gewußt haben d�rfte.32 Die Annalen sind in jedem Fall gut �ber Reims

25 Vgl. zum Grab des Remigius in seinen Umgestaltungsphasen Hamann-Mac Lean,
Reimser Denkmale, S. 142–148. Vgl. ferner Prache, Tombe, S. 782 f. , wo sie darauf
hinweist, daß bei Arbeiten am Remigius-Schrein im 17. Jahrhundert kein Marmorsarg
mehr zu finden war.

26 Vgl. oben Anm. 11f.
27 Ann. Mett. prior. ad. a. 771, ed. Simson, S. 57.
28 Vgl. dazu Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 2, S. 260–264. Hoffmann,

Untersuchungen, S. 9–68. Haselbach, Aufstieg. Hannig, Consensus fidelium,
S. 143–151. Schrçer, Annales Mettenses, S. 139–158. Hen, The Annals of Metz and
the Merovingian past.

29 Vgl. Haselbach, Aufstieg, S. 29. – Dabei gelingt es nicht immer, die genaue Chrono-
logie der Ereignisse einzuhalten. H�ufiger treten Dopplungen in der Darstellung auf, das
heißt, ein Ereignis wird zweimal, jeweils an anderer Stelle, erw�hnt – ein typisch orales
Ph�nomen. Noch bis 755 haben die Annalen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des
annalistischen Stils. Vgl. dazu ebd., S. 21 u. 31–43.

30 Unter anderem liefern sie ausf�hrliche Nachrichten zum von der Herrschaft verdr�ngten
und aufst�ndischen Halbbruder von Karls und Karlmanns Vater Pippin III.: Grifo (†
753). Vgl. Ann. Mett. prior. ad. a. 741, 748–753, ed. Simson, S. 32 f., 40–44. Zu
Grifo vgl. ausf�hrlich Wolf, Grifos Erbe. Fried, Weg, S. 226 f. , 233–235, 238, 240 f.
Schieffer, Karolinger, S. 49–52, 56–58.

31 F�r Chelles als Entstehungsort spricht sich Hoffmann, Untersuchungen, S. 53–61, aus.
St-Denis zieht Haselbach, Aufstieg, S. 24, in Betracht.

32 Vgl. dazu Hoffmann, Untersuchungen, S. 56. – Auch andere karolingische Grablegen,
die sonst kaum in den Quellen erscheinen, werden hier pr�zise angegeben, so die Hil-
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informiert, denn sie allein nennen zu 804 den Aufenthalt Papst Leos III. (795–
816) in St-R�mi in Gegenwart Karls des Großen.33

Das wohl um 807 in Lorsch entstandene Chronicon Laurissense breve
schçpfte – wie Hartmut Hoffmann �berzeugend nachgewiesen hat – seine
Informationen bis 804 aus den �lteren Metzer Annalen.34 In dieser kurzen
Lorscher Chronik findet sich die n�chste Spur: Carlomannus rex obiit villa
Salmunciaco, sepelitur Remis.35 Die �bernahme der Stelle aus den Metzer An-
nalen ist nicht unbedingt zwingend, liegt aber aufgrund des Abh�ngigkeits-
verh�ltnisses doch sehr nahe. Andernfalls m�ßte eine weitere, heute unbekannte
Quelle vorgelegen haben. Doch wird nun allein noch von Reims und keiner
Kirche mehr gesprochen.

Ein letzter Hinweis findet sich schließlich im ersten Teil der Annales Ful-
denses, der wahrscheinlich bis zum Jahr 829 aus mehreren Quellen als Kom-
pilation entstand und dann vielleicht in Mainz eine eigene Fortsetzung erhielt :36

Karlomannus rex decessit II. Non. Decembr. in villa Salmuntiaco, sepelitur Remis;
[…].37 Diese Annalen h�ngen nun wiederum vom Chronicon Laurissense breve
ab, nicht aber von den �lteren Metzer Annalen.38 So w�re also an eine �ber-
nahme der Reims-Stelle auf diesem Weg zu denken.

degards in Metz und die Bertas in St-Denis. Vgl. Ann. Mett. prior. ad a. 783, ed.
Simson, S. 70 f. Diese Annalen wurden im Laufe des 9. Jahrhundert immer wieder
zitiert. Doch findet sich die �lteste handschriftliche �berlieferung dieser Passage erst im
fr�hestens gegen Ende dieses Jahrhunderts entstandenen sog. ,Baseler Fragment‘. Vgl.
zum Baseler Fragment u. a. von Giesebrecht, Ein neues Fragment karolingischer An-
nalen, mit einer Edition. Ann. Mett. prior, ed. Simson, S. VII f. – Allerdings scheint die
Information zur Grablege tats�chlich schon zu Beginn des Jahrhunderts vorgelegen zu
haben, wie im folgenden zu zeigen ist.

33 Vgl. Ann. Mett. prior. ad a. 804, ed. Simson, S. 92. – Gerade die Eintr�ge zu 804 und
805 bieten einmalige Zusatzinformationen des Verfassers. Vgl. dazu u. a. Hoffmann,
Untersuchungen, S. 51. Zum Besuch Leos in Reims vgl. auch BM2 407a–b, S. 183. –
Erinnerte man sich aufgrund dieses Besuches wieder an Karlmann? Plagte Karl ein
schlechtes Gewissen? Warum erschien der Papst ausgerechnet in dieser Kirche, die bisher
kaum eine politische Rolle spielte? Oder sollte hier Reims nachtr�glich noch aufgewertet
werden?

34 Vgl. dazu Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 2, S. 264 f. , die von 806 bis
816 datieren. Hier wird noch von der Abh�ngigkeit des Textes vom sog. ,Verlorenen
Werk‘ gesprochen, das Hartmut Hoffmann als die Ann. Mett. prior. nachgewiesen hat.
Vgl. Hoffmann, Untersuchungen, S. 10–42, der sich (ebd., S. 26 f.) auf um 806
festlegt und die Abh�ngigkeit nachweist.

35 Chron. Laur. breve IV,2, ed. Schnorr von Carolsfeld, S. 30.
36 Vgl. dazu Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 6, S. 671–687, bes. S. 678,

mit dem Hinweis auf die bisher unbefriedigende Forschungslage.
37 Ann. Fuld. ad a. 771, ed. Kurze, S. 8.
38 Vgl. Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 6, S. 677 f. Als Quellen bis 829

sind anzunehmen: das Chron. Laur. breve, die Continuatio Fredegarii, die sog. Ein-
hardsannalen, die Reichsannalen der Fassung D und vielleicht die Annales Lauresha-
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Dieser Befund scheint tats�chlich f�r ein Grab Karlmanns in Reims und
wohl auch in St-R�mi zu sprechen, allerdings nicht f�r ein ausgesprochen
verbreitetes Wissen dar�ber. Vielmehr �bernahmen die Verfasser der beiden
letztgenannten Annalenwerke wohl einfach die vorgefundene Passage aufgrund
ihrer Vorlage. Das komplizierte Abh�ngigkeitsverh�ltnis dieser drei Quellen
spricht gegen ein sp�teres Aufkommen einer Grabtradition – vielleicht unter
Hinkmar, wie man sie auch annehmen kçnnte –, die dann Eingang in die
Quellen gefunden h�tte. Ganz ausgeschlossen ist es aber auch nicht, weil von
keiner der genannten Quellen Handschriften vor dem ausgehenden 9. Jahr-
hundert erhalten sind.39 Die Frage aber bleibt, ob das in diesen Quellen �ber-
lieferte, auf den Metzer Annalen beruhende Spezialwissen �berhaupt noch all-
gemein bekannt war. Wußte man davon noch in Reims selbst? Kannte man
noch ein Grab? Oder hielt sich nur eine dunkle Erinnerung?

III. Hinkmar von Reims, der verlorene Reimser Kirchenbesitz
und die Villa Neuilly

Als n�chsten Text in der Quellenchronologie erreichen wir dann schon Hink-
mars oben besprochene Denkschrift vom Fr�hjahr 863. Im erw�hnten pro-
blematischen Kapitel wird Karlmanns Grab in St-R�mi erstmals �berhaupt
ausf�hrlicher erw�hnt. Interessant ist, daß dies gemeinsam mit Karlmanns
Zustimmung zur Restitution von verlorenem Reimser Kirchenbesitz geschieht.
Da sich diese Passage jedoch nur in der einen erhaltenen Handschrift findet,
darf man zu diesem Zeitpunkt von keiner verbreiteten Kenntnis dieser Angaben
ausgehen.40

Es folgt darauf bereits Hinkmars 876 in Reims entstandene Schrift �ber die
Villa Neuilly-St-Front41, die in den letzten Jahren neben der Neuedition
Mordeks nur 1991 Martina Stratmanns, 1982 Charles Higounets und 1961
Jacques Hourlies Interesse geweckt hat.42 Die Schrift zeichnete – wie schon
erw�hnt – den wechselnden Besitz und die Lehentr�ger der Villa von der
Schenkung Karlmanns an die Reimser Kirche um 771 bis 876 scheinbar mi-
nutiçs nach. Sie verband also auch erstmals das Grab mit einer Schenkung.
Damit reiht sie sich in die zahlreichen Versuche Hinkmars ein, das w�hrend der
karolingischen Bruderkriege (ab 830) und der Vakanz des Reimser Erzbistums

menses. – Aber nur das Chronicon bietet die Information. Vgl. auch zur Abh�ngigkeit von
dieser Chronik Hoffmann, Untersuchungen, S. 91–104, bes. S. 94, 100–104.

39 Vgl. dazu nochmals die angegebenen Editionen u. oben Anm. 31.
40 Vgl. zur Denkschrift ausf�hrlich oben Kap. A.I.
41 Zu Neuilly-St-Front vgl. unten S. 58–60 u. Anm. 124–129.
42 Vgl. Mordek, Rechtsstreit. Stratmann, Verwalter, S. 50–53. Higounet, Notes.

Hourlier, Affaire. Devisse, Hincmar 2, S. 800 f., 904, besch�ftigt sich kaum damit.
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von 835–845 oder schon fr�her verlorene Reimser Kirchengut wiederzuerwe-
ben. Ein kurzer Exkurs soll das vor der Inhaltsanalyse erl�utern.

Die Entwicklung zum Verlust des Kirchengutes nahm ihren Ausgang mit
der zweimaligen Herrschaftsabsetzung Ludwigs des Frommen (813/4–840)
830 und 833 durch seine Sçhne in unterschiedlichen B�ndniskonstellationen,
an deren zweiter auch Erzbischof Ebo von Reims (816/7–835) beteiligt war.43

Ebo und auch die zahlreichen anderen gegen Ludwig agierenden Kleriker und
Adligen verloren ihre �mter und gingen teilweise ins Exil. Bei den nun fol-
genden Konflikten und variierenden kriegerischen B�ndnissen der Sçhne mit
und gegen den Vater bis zum partiell friedenstiftenden Vertrag von Verdun 843
wechselten zahlreiche Lehen und G�ter immer wieder den Besitzer, um die
eigenen Gefolgsleute mit Land zu belohnen und denen der Gegner dies wie-
derum zu nehmen.44 Die Vakanz des Reimser Erzbistums bis zum Beginn des
Pontifikats Hinkmars 845 bot die Gelegenheit, sich zu diesem Zweck beim
Reimser Kirchengut zu bedienen und es zu entfremden.

Eine der vordringlichsten Aufgaben Hinkmars stellte es deshalb dar, die
verlorenen G�ter wieder zusammenzutragen.45 Doch wie sollte er vorgehen?
Welche Beweise konnte er anf�hren, um die Besitzungen zur�ckzuerhalten? Wer
wollte ihm glauben? Wußte er �berhaupt noch um den gesamten Besitz? Zwar
verf�gte Reims �ber ein ausgezeichnetes Archiv, das dessen Archivar Flodoard in
der Mitte des 10. Jahrhunderts zu einer umfassenden Geschichte der Reimser
Kirche zusammenf�gte, doch l�ßt sich eigentlich erst seit der Hinkmarzeit eine
wirklich intensive Dokumentendichte feststellen.46 Hinkmar griff deshalb wohl
auch aus seinem persçnlichen Rechtsverst�ndnis heraus zur Konstruktion von
Beweismitteln im Dienste einer ,gerechten‘ Sache.47 Er arbeitete dazu auf ver-
schiedenen Wegen. Zum einen baute er eine Analogie auf und verd�sterte das
Bild des karolingischen Spitzenahns Karl Martell († 741), wie es sich dann bis in
unsere Tage hielt. Erst Ulrich Nonn und Gerhard Schneider haben dies in den

43 Zu Quellen und Literatur zu Ebo vgl. unten Anm. 120.
44 Der Protest gegen die unkanonischen Klerikerabsetzungen und Enteignungen fand sei-

nen Niederschlag in den erst jetzt von Klaus Zechiel-Eckes gekl�rten Pseudoisidorischen
F�lschungen, die eben genau dagegen Material sammelten und konstruierten, um es als
Rechtsmittel einzusetzen. Vgl. nochmals Zechiel-Eckes, Arbeitshandschriften.
Zechiel-Eckes, Pseudoisidors Werkstatt. Zechiel-Eckes, Auf Pseudoisidors Spur. –
Vgl. zusammenfassend zu dieser Entwicklung Fried, Weg, S. 358 ff. Schieffer, Karo-
linger, S. 128–142.

45 Vgl. dazu insgesamt Stratmann, Verwalter, S. 45–53.
46 Zu Hinkmars Schriftgebrauch vgl. oben S. 29 u. Anm. 5. – Flodoard widmete dem

Episkopat Hinkmars ein komplettes Buch (III.) seiner vier B�cher umfassenden Ge-
schichte und war kaum in der Lage, die Materialf�lle unter Hinkmar zu bew�ltigen. Zu
Flodoard vgl. unten S. 48 ff. u. Anm. 76 f.

47 Vgl. zum Problem der Konstruktion von Beweismitteln die theoretischen �berlegungen
oben in Kap. A.IV.
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siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nachgewiesen. Karl habe sich – so
Hinkmar – schon im fr�hen 8. Jahrhundert, um seine Herrschaft zu stabili-
sieren, des Reimser Kirchengutes bedient, ja schließlich den damaligen Bischof
Rigobert 718 vertrieben und das Bistum dort dann dem �bel w�tenden Milo
(722/3) �bertragen, so die Fiktion. Wohl kam es zur Entfremdung von
Kirchengut, doch belegen die zeitgençssischen Quellen Karls Verhalten bis
dahin nicht als negativ.48 In der Visio Eucherii, die – wenn sie Hinkmar nicht
selbst verfaßte – doch von ihm erheblich erweitert und versch�rft wurde, sieht
der Bischof Eucherius von Orl�ans (717–738) in einer Vision den toten Karl
Martell f�r seinen Frevel entsetzliche Hçllenqualen leiden.49 Auch in der von
Hinkmar 878 geschriebenen Remigius-Vita, die in Teilen die Reimser Kir-
chengeschichte nachzeichnet, wird diese Vision zitiert. Erst Kçnig Pippin III.
und der neue Reimser Erzbischof Tilpin (angebl. 748–794) h�tten die blas-
phemische Tat r�ckg�ngig gemacht und den Kirchenbesitz wiederhergestellt, so
der Prolog der Vita. – In der Denkschrift von 863 waren dies Fulrad und Kçnig
Karlmann. – Die Parallelen zu Hinkmars eigener Zeit sind mit H�nden zu
greifen. Viele f�r Reims zun�chst verlorene Villen tauchen in der Remigius-Vita
auf und werden als Erwerbungen des hl. Remigius beschrieben.50 Dieselben
namentlich genannten Villen erscheinen dann neben zahlreichen weiteren

48 Vgl. Nonn, Das Bild Karl Martells, der eine Tr�bung des Bildes Karl Martells erst nach
der Visio Eucherii nachweist. Schneider, Remigiusland, weist auch darauf hin (ebd.,
S. 475), daß es keine Belege f�r den Verlust von Remigiusland unter Karl Martell gebe.
Das Problem beginne in der Zeit 835–845. – Vgl. auch Devisse, Hincmar 1, S. 323 f.
Stratmann, Verwalter, S. 52. Stratmann, Kçnigs- und Privaturkunden, S. 13. Zu Karl
Martell vgl. auch Karl Martell in seiner Zeit, ed. Jarnut/Nonn/Richter. Zu Milo vgl.
hier nur Ewig, Milo. Ewig, Trier, S. 133–143. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter,
S. 160–162, mit den Quellen. Anton, Milo. Anton, Trier vom Beginn des 6. bis zum
Ende des 8. Jahrhunderts, S. 49–51 u. 66 f. , h�lt immer noch am Forschungsstand der
50er Jahre fest. Erw�hnt wird Milo noch in der Best�tigung Karls des Großen f�r die
Abtei Mettlach. Vgl. dazu DKarol. I 148, S. 200–202, hier aber nur f�r Trier und nicht
f�r Reims. Zu Milo vgl. vor allem und umfassend unten Kap. C, zur genannten Urkunde
auch unten Kap. D.IV.6.

49 Vgl. Hinkmar, Visio Eucherii, ed. Hartmann, S. 414–417. Sie ist erstmals im Protokoll
der Synode von Quierzy, November 858, �berliefert. Vgl. dazu auch Nonn, Das Bild
Karl Martells, S. 106–111. Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 5,
S. 519 f. , wo noch weitere mçgliche Visionen (die Visio Bernoldi sowie die Visio Raduini)
angef�hrt werden, mit denen Hinkmar Einfluß auf das politische Geschehen zu nehmen
versuchte. – Zur Visio Eucherii vgl. auch unten Kap. C.III.3.

50 Vgl. Hinkmar, Vita Remigii epsicopi Remensis, Praefatio, ed. Krusch, S. 250–254. Zur
Entstehungszeit der Vita vgl. Stratmann, Verwalter, S. 44. Nonn, Remigius. – Als
Beispiele f�r die erw�hnten Villen nennt Stratmann, Verwalter, S. 47 f. , den Reimser
Fernbesitz im Mainzer Sprengel bei Kusel sowie Epernay und die Villa Douzy. Vgl. auch
Schneider, Remigiusland, zu dem Besitz in Kusel. Debus, Fr�hmittelalterlicher
kirchlicher Fernbesitz, S. 48–57. – Zu Douzy vgl. auch unten Anm. 75. – Vgl. zur
Denkschrift oben Kap. A.I.
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wieder in der vermutlich auf Hinkmar zur�ckgehenden l�ngeren Fassung des
Remigius-Testamentes, die erstmals Flodoard �berliefert. Remigius schenkt sie
darin seiner Kirche. Lange hat die Forschung �ber dessen Echtheit diskutiert.
Heute ist bekannt, daß die erw�hnten G�ter sich meist mit den verlorenen
Besitzungen decken, die Hinkmar in seinen Briefkorrespondenzen anf�hrte, um
sie f�r seine Kirche zur�ckzugewinnen. Sie konnte er mit der konstruierten
Langfassung des Testamentes nun direkt auf Remigius zur�ckf�hren und seinen
Forderungen damit mehr und f�r das Seelenheil der Besitzer bedrohliche Au-
torit�t verleihen.51

Zum anderen stellte er auch noch eine Sammlung von Rechtsquellen zu-
sammen, die Collectio de raptoribus, die demselben Zweck dienen sollte.52

Hinkmar schaffte sich also einen ganzen Fundus von Texten, den er f�r die
Sicherung seines Kirchengutes heranziehen konnte. Die Beispiele ließen sich
fortsetzen. Die Kenntnis dieser kurz umrissenen Vorgehensweise ist notwendig,
um den Bericht �ber die Villa Neuilly nun genauer einordnen zu kçnnen.

Zur�ck also zu den Gesta de villa Noviliaco und ihrem jetzt zu verfolgenden
Inhalt, die mit dem Tod Pippins 768 und der Herrschaftsnachfolge seiner
beiden Sçhne Karl und Karlmann in ihrem jeweiligen Teilreich beginnen.53 Es
folgt Karlmanns Tod mit der Schenkung der Villa zur Zeit Bischof Tilpins von
Reims samt allen G�tern f�r seine Seele sowie f�r seine Grablege an die Reimser
Kirche St. Maria (d. i. die Kathedrale) und die Basilika St-R�mi, wo er begraben
sei. Das Dokument liege vor.54 Karl habe es nach dessen Tod best�tigt, auch

51 Vgl. Hinkmar, Vita Remigii episcopi Remensis, Appendix I.: Addimenta amplius tes-
tamenti s. Remigii, ed. Krusch, S. 341–347, mit dem Text der echten Kurzfassung
sowie dem der Langfassung. Zur echten Kurzfassung vgl. Nonn, Merowingische
Testamente, S. 25 f. , 80, 92 f. Zur Forschung insgesamt vgl. Krusch, Remigius-F�l-
schungen, S. 555. Stratmann, Verwalter, S. 45–49, bes. S. 48 f. Lusse, Testament de
saint Remi. Flodoard, ed. Stratmann, S. 11 f. Vgl. auch die Edition von Rochais, in:
Corpus Christianorum, Series Latina 117. Flodoard �bernimmt das Testament in seine
„Reimser Kirchengeschichte“ und bietet damit f�r die Langfassung den ersten Nachweis.
Vgl. dazu unten S. 47 u. Anm. 75 unten.

52 Hinkmar, Collectio de raptoribus, ed. Hartmann, S. 392–394. Sie ist erstmals im
Protokoll der Synode von Quierzy vom 14. Februar 857 �berliefert. Stratmann, Ver-
walter, S. 51.

53 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, cap. 1, S. 102.
54 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, cap. 2, S. 102: […], et ante obitum suum per pręceptum regię

suę auctoritatis, quod habemus, tempore Thilpini archiepiscopi tradidit villam Noviliacum
cum omnibus ad se pertinentibus pro animę suę remedio et loco sepulturę ad ecclesiam
Remensem sanctę Marię et basilicam sancti Remigii, in qua et sepultus est. Ein Original ist
nicht erhalten. Vgl. Schrçrs, Hinkmar, S. 547, Reg. 388.
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dieses Dokument sei greifbar. – Im Gegensatz zur Denkschrift von 863 sind
Karlmann und Tilpin hier nun eindeutig gleichzeitig im Amt.55

Beide angef�hrten Urkunden verf�gen �ber keine Datierung. Hinkmar
schreibt aber, im 23. Jahr nach der Schenkung Karlmanns sei Bischof Tilpin
gestorben. Geht man von einer Schenkung im Todesjahr 771 aus – und nur
dann – erg�be sich 794. Nun erhielt der Sachse Anscher56 – w�hrend einer
Verwaltung des Bistums durch Karl den Großen – die Villa bis zu seinem Tod,
zahlte daf�r aber den Neunten und Zehnten an die Reimser Kirche. Karl der
Große und Anscher starben – nach dem Text – im selben Jahr, n�mlich 37 Jahre
nach der Schenkung: Das w�re also 808.57 Karl aber verschied tats�chlich am
28. Januar 814.58 Die bisherigen Erkl�rungsversuche f�r diese Abweichung
�berzeugen nicht ganz. Wie konnte einem hochgebildeten Kleriker wie Hink-
mar ein solcher Fehler unterlaufen? Oder handelt es sich um eine Verschreibung
der 37 aus 42 Jahren?59

Dann habe Ludwig der Fromme die Villa (wieder fehlt eine Datierung) – so
erneut der Text – einem gewissen Donatus (vielleicht Graf von Melun)60 ge-
geben, der zudem auf Intervention eines Beggo (von Toulouse, Graf von Paris
und vielleicht Reims, † 28. Oktober 816, der f�r seine Gier nach Reichtum

55 Vgl. ebd., cap. 2, S. 102 f. : Post cuius obitum Karolus, frater eius, pręcepto, quod habemus,
suę auctoritatis ipsam traditionem confirmavit. Auch hier liegt heute kein Original vor. –
Vgl. zur Passage der Denkschrift oben Kap. A.I.

56 Vgl. Hourlier, Affaire, S. 63, der den Apostel Ansgar aufgrund der Namens�hnlichkeit
f�r dessen Sohn h�lt.

57 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, cap. 3, S. 103: Defuncto Thilpino archiepiscopo anno XXIII
postquam Karlomannus Remensis ecclesiae villam Noviliacum tradidit, tenuit domnus rex
Karolus Remense episcopium in suo dominicato et dedit villam Noviliacum in beneficio
Anschero Saxoni, qui nonas et decimas ad partem Remensis ecclesię de ipsa villa usque ad
mortem suam persolvit. Et defuncto domno Karolo, sed et ipso Anschero, postquam Kar-
lomannus pręfatam villam cum omni integritate Remensi ecclesię tradidit, semper ipsa ecclesia
inde vestituram, sicut praedictum est, per annos XXXVII habuit. – Die Verwaltung des
Bistums durch Karl dauerte nach Hinkmars eigenen Angaben etwas �ber neun Jahre.
Genau wußte er es also selbst nicht. Vgl. dazu den Brief Hinkmars an Hinkmar von
Laon, in: MPL 126, Sp. 545D–566 A, hier Sp. 556 A: […] per annos circiter novem
metropolis Rhemorum vacavit episcopo, […].

58 Vgl. BM2 508c, S. 224 f.
59 Eine Rechnung von 37 Jahren nach Tilpins Tod kann hier nicht gemeint sein. Mordek,

Rechtsstreit, S. 88, meint, man m�sse diese Jahre von der ersten verb�rgten Einf�hrung
des Neunten und Zehnten im Kapitular von Herstal 779 an rechnen. Dies ginge auf und
zeige in diesem Fall die Effizienz der Kapitulariengesetzgebung. Hourlier, Affaire,
S. 62, Anm. 4 u. S. 64, Anm. 7, h�lt es f�r eine Verschreibung. – Die �berlieferung der
Handschriften ist aber einheitlich. Eine fr�he Verschreibung von XXXVII aus XXXXII
w�rde allerdings ins Jahr 813/4 f�hren und die chronologische L�cke f�llen. – Vgl. auch
unten Anm. 72.

60 Vgl. dazu Mordek, Rechtsstreit, S. 87, Anm. 5.
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bekannt war)61 auch den zur Villa gehçrenden Besitz erhielt.62 Der neue Erz-
bischof Ebo (816/7–835 u. 840/1), der seinem Vorg�nger Wulfar (803?–
18. Oktober 816)63 nach kurzer Vakanz folgte (beide nennt der Text nicht),
erhob dagegen offenbar keinen Protest. Zumindest findet sich keine Spur davon
in dieser oder einer anderen Quelle. Warum nicht? Warum schwieg Hinkmar
dar�ber? Auch hier zeigen sich erneut – schon wegen Wulfars Amtszeit –
chronologische Unstimmigkeiten. �berhaupt f�llt auf, daß außer Tilpin kein
anderer Bischof in den Gesta genannt wird.64

Im Kampf der Sçhne Ludwigs des Frommen gegen den Vater aber sei
Donatus (das gilt auch f�r Ebo) im Juli 834 aus der ,Obstgartenvilla‘ zu Lo-
thar I. (817/40–855), dem �ltesten der Kaisersçhne, �bergelaufen. Als Lothar
aber wenig sp�ter vor dem Vater kapitulierte, verlor Donatus wegen Treuebruchs
Neuilly (gleichzeitig auch Ebo sein Bistum), das aber nicht an St-R�mi, sondern
an Karls des Großen ehemaligen T�rsteher Hatto gegangen sei.65 Nach dessen
Tod und der Teilung von Verdun 843 erhielt Donatus sein Lehen erneut vom

61 Mordek, Rechtsstreit, S. 87, Anm. 6 u. S. 103, Anm. 70. Hourlier, Affaire, S. 60–62.
– Beggos Goldgier war offenbar allgemein bekannt, wie Houben, Visio cuiusdam
pauperculae mulieris, S. 41, zeigt. Die Gier wird darin im Jenseits von zwei Qu�lgeistern
gelçscht. – Zu Beggo vgl. auch zusammenfassend Depreux, Prosopographie, Nr. 42,
S. 120–122.

62 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, cap. 4, S. 103: Post obitum domni Karoli et defuncto ipso
Anschero domnus Hludowicus imperator donavit ipsam villam Noviliacum Donato in be-
neficio. Qui Donatus interveniente Bigone per subreptionem quasi de fisco regio quasdam
colonicas de ipsa villa obtinuit in proprietatem per pręceptum domni Hludowici imperatoris.
– Lag Hinkmar dazu tats�chlich eine Urkunde vor?

63 Zu Wulfar vgl. Flodoard II,18, ed. Stratmann, S. 172–175. Schenk zu Schweins-

berg, Reims, S. 177 f.
64 Lassen sich diese Unstimmigkeiten vielleicht damit erkl�ren, daß Donatus die Villa noch

unter Karl dem Großen erhielt und sich Hinkmar hier durch den Rechenfehler mit
seinem Konstrukt verr�t? – Das Fehlen Ebos l�ßt sich immerhin mit dessen Absetzung
835 als Anh�nger Lothars I. erkl�ren sowie mit Hinkmars sp�terer Auseinandersetzung
mit den von seinem Vorg�nger Ebo geweihten Priestern. Hinkmar weigerte sich vehe-
ment, diese anzuerkennen. Vgl. dazu hier nur Schrçrs, Hinkmar, S. 27–54. Devisse,

Hincmar 1, S. 71 ff., ebd. 2, S. 600 ff.
65 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, S. 89 u. ebd., cap. 4, S. 103 f. : Et quando Hlotharius, filius

domni Hludowici imperatoris, Cavillonem veniens eam expugnavit, Donatus a villa supra
Matronam, quae Pomarius vocatur, ab imperatore defecit et illi mentitus ad Hlotharium
confugit. Et veniente hostiliter imperatore Hludowico ad villam, quę Calciacus dicitur,
Hlotharius ad eum cum suis constrictus venit, et sacramentum ipse et sui ab imperatore
quaesitum illi iuraverunt. Inter quos et Donatus, de infidelitate eius comprobatus, ipsi
imperatori quaesitum sacramentum iuravit, et comitatum Miridunensem et villam Novi-
liacum cum suis appendiciis imperator ab eo abstulit et Hattoni, qui fuerat ostiarius Karoli
imperatoris, in beneficium dedit. Donatus autem in vita imperatoris Hludowici nec comi-
tatum recepit nec de proprietate sua ullam firmitatem promeruit. – Hatto l�ßt sich aber
nicht genau identifizieren. Vgl. zu Hatto Mordek, Rechtsstreit, S. 89, Anm. 13.
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jetzigen westfr�nkischen Kçnig Karl dem Kahlen. Donatus’ Sohn Gauzlin war
wohl schon als Erbe vorgesehen, als seine Mutter Landrada 858 von Karl –
wegen des Eindringens seines Bruders, des ostfr�nkischen Kçnigs Ludwig des
Deutschen (†876), ins Westreich – abfiel. Hinkmar deutet den politischen
Hintergrund allerdings nur nebulçs an. Nach Karls Sieg �ber den Bruder und
dessen R�ckzug ging die Villa 859/60 an das Reimser Eigenkloster Orbais.66

871 besuchte schließlich Karl der Kahle – wie bekannt – das Karlmann-Grab
und gab die Villa zur�ck.67 Woher aber hatte Hinkmar all diese Informationen?
Verf�gte er tats�chlich �ber l�ckenlose Dokumente? Wo h�tte er sie gefunden,
lagen sie alle in Reims?

Doch Landrada und ihre Verb�ndeten erhoben Einspruch zur Wahrung
ihres Besitzes, der aber nach Pr�fung der Lage 874 auf dem Reichstag von
Douzy zugunsten der Restitution des Gesamtbesitzes an St-R�mi niederge-
schlagen wurde.68 W�hrend Karls Aufenthalt zur Kaiserkrçnung in Rom und
dem erneuten Einfall seines Bruders Ludwig 875 in sein Teilreich gaben Karls
Frau und sein Sohn, Ludwig der Stammler, die Villa Neuilly nochmals Land-
radas Sçhnen, um sich deren Loyalit�t gegen�ber dem Angreifer zu versichern.
Karl stellte jedoch – nach seiner R�ckkehr – 876 den alten Rechtszustand
wieder her.69 Kurz darauf verfaßte Hinkmar seinen nun bis hierher kommen-
tierend wiedergegebenen Text. Diesem folgt unmittelbar eine Kapitularien-

66 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, cap. 4, S. 105: Post obitum domni Hludowici imperatoris
diviso regno inter tres fratres et pace facta inter eos et mortuo Hattone dedit Karolus Donato
in beneficium Noviliacum. Processu denique temporis commendavit Donatus filium suum
Gozselinum Karolo regi ; cui in beneficium dedit Karolus villam Noviliacum cum appendiciis
suis. Deinde Landrada, uxor Donati, sed et filii eorum, pergente Karolo rege ad obsidendos
Nortmannos, qui in insula, quae Oscellus dicitur, residebant, cum aliis defecerunt; quorum
honores et proprietates a Francis auferri et in fiscum redigi iudicatę sunt. Unde Landrada et
filii eius eatenus auctoritatem Karoli regis non obtinuerunt. De quibus rebus anno XXmo regni
sui Karolus villam fiscalem praecepto suo, quod habemus, Orbacensi monasterio dedit. –
Glaubt man Mordeks These von den Kapitularien, kçnnte Hinkmar hier auch einen
ersten Teilerfolg erzielt haben, indem er Donatus vom Gut trennte und schließlich auf
eine vollst�ndige R�ckgabe hoffte. Vgl. Mordek, Rechtsstreit, S. 99, der auch darauf
hinweist, daß Neuilly und Orbais dem Bistum Soissons unterstanden. Zu Bischof Ro-
thad hatte Hinkmar ein angespanntes Verh�ltnis. 862 ließ er ihn absetzen. Vgl. dazu
auch die Entstehung der Denkschrift oben Kap. A.I. – Wollte Hinkmar die Grenzen
seiner Diçzese sichern? War Neuilly deshalb so wichtig? Vgl. dazu auch unten S. 58 f. u.
Anm. 124. Vgl. auch Hourlier, Affaire, S. 70.

67 Vgl. oben Anm. 1 u. 7.
68 Vgl. Mordek, Rechtsstreit, cap. 6, S. 105 f. – Hinkmar weist in seinem Text dazu auf

zahlreiche Urkunden hin.
69 Ludwigs Einfall wird auch hier wieder verschleiert. Vgl. Mordek, Rechtsstreit, cap. 7 f. ,

S. 106 f.
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sammlung, die Hubert Mordek zu den einzelnen Besitzstufen der Villa in enge
Verbindung gesetzt sieht.70

Es f�llt sofort ins Auge, daß Hinkmar hier fast parallel zu seiner bereits
ausf�hrlich ausgef�hrten Vorgehensweise beim R�ckerwerb von Kirchengut
agierte: Einmal stellte er in der Vergangenheit, hier mit der Karlmann-Schen-
kung, einen Bezug zum hl. Remigius her, in diesem Fall mit dem das Kir-
chengut seinerzeit restituierenden Bischof Tilpin. Statt des langen Remigius-
Testamentes lagen aber nun zwei inhaltlich paraphrasierte Urkunden, ja sogar
ein pr�sentiertes Grabmal vor. Mußte das nicht noch viel schwerer als Beweis-
mittel wiegen? Zum anderen legte er auch hier wieder eine Rechtssammlung an,
um sie ins Felde f�hren zu kçnnen.

Aufbau und Stringenz des Berichtes machen stutzig. Ohne den direkten und
l�ckenlosen Besitznachweis von der Schenkung Karlmanns zur Belehnung des
Donatus w�rde der Text seine Wirkung verfehlen. Denn Donatus war – nach
Hinkmar – ja offensichtlich der erste ,unrechtm�ßige‘ Inhaber. Zahlte er seine
Abgaben nicht? Hatte Hinkmar womçglich andere Schwierigkeiten mit ihm?
Warum werden die politischen Ereignisse im Hintergrund nicht genannt?

Hinkmars eigentliches Ziel muß es gewesen sein, die Besitzer des Lehens,
Donatus und seine Verwandten, – vielleicht berechtigt – in Mißkredit zu
bringen. �ber sie scheint er bestens informiert. Sie waren wohl im Streit um die
Villa seine direkten Opponenten. Glaubt man Hourlier, so hatte es Hinkmar
in diesem Fall mit einflußreichen und starken Gegnern zu tun: Angehçrigen der
Familien der Robertiner, Rorgoniden und Bosoniden, die sp�ter einmal Kçnige
stellen w�rden.71 Hinkmar erreichte das Ziel der R�ckgabe aber nur – betrachtet
man den Bericht – aufgrund von Kçnig Karls Autopsie des Karlmann-Grabes
und der vorgelegten Schenkungsurkunden. Beide Elemente sind die tragenden
S�ulen im Text und stehen in direktem Bezug zueinander. Bei der Schenkung
um 771 wird die Grabst�tte, 871 bei der Grabst�tte die Schenkung erw�hnt.
Zwischen beiden S�ulen gruppiert sich der Text in scheinbar l�ckenloser Folge.

70 Der Text selbst ist in einer Handschrift des sp�ten 9. Jahrhunderts aus Reims (Paris, BN,
lat. 10758) �berliefert, die noch zu Lebzeiten Hinkmars verfaßt worden sein muß. Ihm
vorgeschaltet sind die Lex Salica, die Kapitulariensammlung des Ansegis von Fontenelle
(† 833), Einhards Karls-Vita, dann die Gesta selbst. – Sollte die Handschrift einen
Rechtsrahmen konstruieren? – Diesem Kodex folgen eine Abschrift des 10./11. und eine
des 15. Jahrhunderts. Eine weitere Handschrift (die Kirchengeschichte Flodoards mit
dem Neuilly-Text als Anhang), die der Edition Sirmonds und der bisher g�ltigen
Holder-Eggers (MGH SS 13) zugrunde lag, ist verschwunden. F�r eine weitere
Verwendung vgl. die von Mordek hergestellte Verbindung mit der anschließenden
dreigliedrigen Kapitulariensammlung, deren 1. Teil zur R�ckf�hrung des Gutes ans
Kloster Orbais beigetragen habe, deren 2. zur R�ckgabe der Villa 771 und deren 3. zur
vçlligen Enteignung der Benefiziarfamilie 875/6 (Hinkmar hat also erhebliches Material
zusammengestellt). Vgl. Mordek, Rechtsstreit, S. 92–100. Higounet, Notes, S. 383 f.

71 Vgl. Hourlier, Affaire, S. 65 ff.
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H�tte es nicht gereicht, allein auf die Entfremdung des Kirchengutes unter
Ludwig dem Frommen hinzuweisen?

Um so auff�lliger erscheint deshalb der erste Teil des Textes bis zum Tode
Karls des Großen und des Sachsen Anscher mit seinen chronologischen Un-
stimmigkeiten, der k�nstlich eingeschoben wirkt, als w�rde ein Bogen von der
Schenkung bis zu Donatus konstruiert. Im Anschluß dominieren Donatus und
seine Familie die Gesta. Werden sie gerade einmal nicht mit ihrem Fehlverhalten
erw�hnt, bleibt die Quelle auff�llig wortkarg, spricht lediglich kurz und ohne
weitere Ausf�hrungen vom vorbildlich seinen Zins zahlenden Anscher, Karls
T�rsteher Hatto und dem Kloster Orbais. Sie spielen wohl auch nur eine Rolle
als positive Gegenbilder: fr�her die gute Zeit, jetzt die schlimmen Tage. Sie
erscheinen als L�ckenf�ller, denn der eigentliche Gegner war Donatus’ Familie,
die ja auch nach 871 wieder ins Spiel kam. Ein starker Gegner erforderte auch
ein starkes Gegenmittel, um Karl den Kahlen gegen seinen eigenen Adel zu-
gunsten von St-R�mi handeln zu lassen. Was konnte da st�rker wirken als ein
Kçnigsgrab und eine kçnigliche Schenkung an den hl. Remigius? Wollte
Hinkmar das Grab in der Gegenwart mit den Schenkungsurkunden in der
Vergangenheit sicher sowie �berzeugend verkn�pfen? Verfaßte er deshalb diesen
Bericht – als zus�tzliche Beweisgrundlage gegen die Donatus-Familie f�r den
Fall weiterer R�ckschl�ge? F�llte er dazu die f�r ihn vielleicht teilweise unbe-
kannten und offenen chronologischen L�cken, was zu den Unstimmigkeiten
f�hrte?72 Wollte Hinkmar also einen Bezug herstellen, den es in Wirklichkeit so
gar nicht gab? Es ist die einzige �berzeugende Erkl�rung f�r alle Widerspr�che,
die der Text bietet, und paßt zu Hinkmars �blicher Vorgehensweise.

Es sei nochmals auf die Parallele zur Langfassung des Remigius-Testamentes
hingewiesen. Wieviel mehr Autorit�t mußte aber das Grabmal vermitteln?

72 Es f�llt auf, daß die Leiterinnerung an die Villa immer an tragende Personen gekn�pft
wird: zun�chst an Erzbischof Tilpin (bis ca. 794), dann an den als Bistumsverwalter
agierenden Karl den Großen und den fast als persçnliche Reflektion wirkenden Anscher,
um so gleich zu Ludwig dem Frommen als Entfremder zu gelangen. So ließen sich
problemlos fast 45 Jahre �berbr�cken. – Vielleicht muß man den Sachsen Anscher auch
in ganz anderem Zusammenhang suchen. Flodoard II,18, ed. Stratmann, S. 173 f. u.
Anm. 21, berichtet n�mlich, daß Karl der Große 15 s�chsische Geiseln dem Reimser
Bischof Wulfar (803?–816) zur Sorge �bergab. Die Nachricht findet sich nur hier. W�re
Anscher einer von ihnen, kçnnte er vielleicht zur eigenen Versorgung mit der G�ter-
verwaltung beauftragt worden sein, dies dann aber kaum vor 803. Dann br�che Hink-
mars Chronologie zusammen. N�hme man Hinkmars 37 Jahre ernst, kçnnte hiermit die
�bergabe an Anscher gemeint sein, die dann 808 erfolgt w�re. Machte Hinkmar bei der
Textzusammenstellung einen Fehler? Spielte ihm sein Ged�chtnis einen Streich, als er die
Gabe an den Sachsen schon auf 794 unter Karl den Großen vorziehen wollte? Handelte
es sich um eine Inversion, eine Umkehrung der Erinnerung, die ihn nun verr�t? Es wirft
zumindest Zweifel an Hinkmars Bericht auf. Die Nachweiskette zur�ck zu 771 zerbr�-
che.
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Wollte Hinkmar einen Pr�zedenzfall schaffen? Gab es das Grabmal tats�chlich
noch? Oder hatte man es – man denke nur an die sp�rliche Quellen�berliefe-
rung – l�ngst vergessen? Gab es die angeblich vorgelegten Urkunden �berhaupt?
Haben wir es hier mit einer Art zweitem „Testament“ zu tun? Zumindest
verf�gte Hinkmar nun �ber ein erstes belegbares Erfolgserlebnis, das er bei
weiteren F�llen ins Feld f�hren konnte.73

Daß Hinkmar den Text tats�chlich f�r den weiteren Gebrauch schrieb, l�ßt
sich daran erkennen, daß er ihn nun einige Male in seiner Briefkorrespondenz
zitierte, die uns Flodoard in seiner „Reimser Kirchengeschichte“ �berliefert hat.
Einmal erw�hnte Hinkmar die Villa in einem Brief an den ostfr�nkischen
Grafen Odalrich, um dessen Dienstherrn, Ludwig den Deutschen (†876), von
�hnlichen Entfremdungen des Kirchengutes abzuhalten.74 In einem weiteren an
Ludwig den J�ngeren von Ostfranken (876–882) kam Neuilly im Anschluß an
den �hnlich gelagerten Fall der Villa Douzy, die wiederum in der Langfassung
des Remigius-Testamentes erscheint, als warnendes Exemplum zur Sprache.75

Die Beispiele st�tzten sich also gegenseitig.

73 Zum Verwendungszweck des Textes vgl. Stratmann, Verwalter, S. 50–52, die f�r die
Aufzeichnung zum weiteren Gebrauch pl�diert und auch auf die Verwendung einer
Passage aus der Collectio de raptoribus im Text hinweist, bei der es sich um keinen
sp�teren Zusatz, sondern ein direktes Zitat Hinkmars handle. Ihr folgt Mordek,
Rechtsstreit, S. 93 f. Devisse, Hincmar 2, S. 802, und Higounet, Notes, S. 386 f. ,
halten ihn aber beide f�r einen reinen Archivtext, wohl aber f�r eine Ged�chtnisst�tze. –
In der Bilanz erscheint es der wichtigste R�ckerwerb. Vgl. Flodoard III,10, ed. Strat-
mann, S. 209, Z. 14–17: Res preterea quasdam, quae ab hoc rege [Karl dem Kahlen]
dudum fuerant episcopio subtractae, ecclesie redintegrari laboravit, id est villam Noviliacum,
quam Karlomannus ad ecclesiam sancti Remigii pro animae sue dedit remedio tam ipsam
villam quam res et mancipia, que diversi homines dono regis retinebant, ad eandem perti-
nentia. – Hinkmar hatte wohl auch brieflich Karl den Kahlen um Intervention f�r die
Villa gebeten. Vgl. Flodoard III,18, ed. Stratmann, S. 258, Z. 14: Item de villa No-
viliaco et rebus ad ipsam pertinentibus. Schrçrs, Hinkmar, S. 547, Reg. 391, mit Angabe
876.

74 Flodoard III,26, ed. Stratmann, S. 341 f., Z. 25–5: […]; ostenditque, qualiter Kar-
lomannus rex, frater Karoli Magni, villam Noviliacum sancto Remegio tradiderit, et qualiter
deinceps usque ad id temporis eadem villa tractata fuerit, et quia de honoris et anime periculo
ei res agebatur, si fraudem rerum ecclesie sibi commisse consentiret et periculum senioris sui
regis illi celaret, qui nec etiam pro toto mundo suum gradum et suam animam perdere vellet.
Vgl. dazu Schrçrs, Hinkmar, S. 547, Reg. 388, mit Begr�ndung des Zeitansatzes M�rz
bis August 876 auf S. 578, Anm. 109. Zu Odalrich vgl. auch Staab, Untersuchungen,
S. 435–438.

75 Flodoard III,20, ed. Stratmann, S. 267, Z. 4–11: Ad filium quoque ipsius [Ludwigs des
Deutschen], equivocum eius, scribit pro villa Dudiciaco significans, qualiter sanctus Clo-
doaldus eam sancto Remigio dederit, et quomodo Karolus, Pippini regis filius, eandem villam
apud Tilpinum archiepiscopum obtinuerit in praestariam ea conditione, ut capellas ad ipsam
pertinentes cum nonis et decimis episcopus Remorum retineret et rex duodecim libras argenti
in luminaribus ecclesie daret et quod hunc censum tam ipse rex quam successores eius per-
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IV. Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“ und der Episkopat Tilpins

Flodoard selbst bietet auch den n�chsten Anhaltspunkt in zeitlicher Folge f�r die
Grablege. Er arbeitete wohl als Reimser Archivar und verfaßte seine Kirchen-
geschichte zwischen 948 und 954. Dabei griff er auf die Best�nde des dortigen
Archivs zur�ck, trug das Material zusammen und ordnete es in vier B�chern.
Das erste behandelt die Zeit des hl. Remigius und seiner Sch�ler, das zweite die
Bischçfe von der Merowingerzeit bis zu Ebo, das dritte und umfangreichste
Erzbischof Hinkmar von Reims, das vierte endlich die Zeit nach Hinkmar bis in
die eigene Gegenwart. Flodoard bietet f�r viele Reimser Quellen die einzige
�berlieferung.76 Man hat versucht, von seiner Darstellung auf die Organisation
des Reimser Archivs zur�ckzuschließen. Doch ist dies nur in Teilen gelungen.
Zumindest lassen sich einige Aussagen zu seiner Arbeitsweise machen. So gab er
die erhaltenen Materialien korrekt wieder, zitierte auch wichtige Dokumente –
einige Reimser Inschriften sind nur durch ihn auf uns gekommen –, wobei er
aber F�lschungen oft nicht realisierte und sie auch ungepr�ft aufnahm. Bei
geringem Material wurde seine Darstellung breiter, bei umfangreicheren Be-
st�nden begann er seinen Stoff eher regestenhaft, mit kurzer Inhaltsangabe zu
pr�sentieren. Er verk�rzte und paraphrasierte. Dabei verstand er aufgrund der
fehlenden politischen Kenntnis nicht immer den Gesamtzusammenhang seiner
Dokumente und nahm falsche Einordnungen vor.77

solverint et quod ipse [Hinkmar] quoque a patre illius [Ludwig des J�ngeren, also von
Ludwig dem Deutschen] eundem censum de prefata villa receperit, sed et de villa Noviliaca,
quomodo a Karlomanno data fuerit sancto Remigio, et quid postea de ipsa fuerit actum. Vgl.
Schrçrs, Hinkmar, S. 552, Reg. 449, Zeitansatz 876–879 (um die Mitte) auf S. 586,
Anm. 163. – Douzys �bertragung durch Chlodovald an den hl. Remigius schilderte
Hinkmar in seiner Remigius-Vita und die l�ngere Fassung von dessen Testament
(cap. 20, ed. Krusch, in: MGH SS rer. Mer. 3, S. 313 u. 342, Z. 27). Auch f�r Douzy
intervenierte Hinkmar mehrmals. Die Belege finden sich in Flodoard III,20, ed.
Stratmann, S. 267, Anm. 38 u. 40. Flodoard �bernahm das wohl von Hinkmar ver-
faßte l�ngere Remigius-Testament vollst�ndig in seine Kirchengeschichte. Vgl. Flodoard
I,18, ed. Stratmann, S. 97–105, hier zu Douzy S. 98, Z. 19.

76 Vgl. zu Flodoard die Neuedition Flodoard, ed. Stratmann (MGH SS 36), mit einer
ausgezeichneten Einordnung des Textes (ebd., S. 1–31), die die alte Edition von
Heller u. Waitz von 1881 (MGH SS 13, S. 405–599) erheblich verbessert. Vgl. ferner
die materialreiche Dissertation von Sot, Flodoard. – Stratmann, Kçnigs- und Privat-
urkunden, S. 5, weist auf den Abteibrand in St-R�mi 1744 hin, der viel Material zer-
stçrte.

77 Zu Flodoards Arbeitstechnik vgl. Flodoard, ed. Stratmann, S. 8–13, wo auf die
�bernahme einiger von Hinkmar manipulierter Texte hingewiesen wird, sowie ebd.,
S. 26–31 (zur Arbeitsweise) u. 17–26 (zur Ordnung im Archiv). Vgl. ferner Zimmer-
mann, Regestentechnik. Stratmann, Kçnigs- und Privaturkunden. Stratmann,
Flodoards Umgang mit seinen Quellen. Stratmann, Briefe an Hinkmar.
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Im zweiten Buch, im Kapitel zum schon genannten Bischof Tilpin, kommt
nun die Villa Neuilly zur Sprache. Dieser Eintrag, aber auch Bischof Tilpin
selbst, wirft einige Fragen auf. Zun�chst zum Eintrag. Er lautet:

Dedit etiam idem Carlomannus rex sub hoc pontifice [Tilpin] per cartarum instru-
menta pro loco sepulture vel remedio anime sue villam Noviliacum in pago Urtinse
sitam cum omnibus terminis vel aspitientiis suis omnique integritate ad basilicam vel
monasterium sancti Remigii, ubi sepulturam quoque habere dinoscitur.78

Folgt man Flodoards Arbeitstechnik des Zitierens und Paraphrasierens, liegt es
nahe, hierin eine ver�nderte Abschrift der Stelle aus Hinkmars Text anzuneh-
men und nicht unbedingt einer Originalurkunde.79 Allerdings nahm Flodoard
einige �nderungen vor: Er konkretisierte die Lage der Villa; die Erw�hnung der
Kathedrale St. Marien als Mitbeschenkte entfiel; die Remigiuskirche erhielt den
Zusatz des monasteriums, womit der Zustand in Flodoards Zeit wiedergegeben
sein d�rfte. Bedeutet der dann folgende Zusatz zum Grab aber, daß Flodoard es
selbst kannte? Oder paraphrasierte er nur erneut seine Vorlage? H�tte er ein
nicht mehr auffindbares Grab vermerkt? Er zitierte allerdings keine Grabin-
schrift, wie er es sonst so oft tat. Auch die Lage des Grabes wird – im Gegensatz
zu anderen dortigen Grablegen – nicht angegeben. Der Befund bleibt unbe-
friedigend und l�ßt allenfalls vermuten, daß irgendein Sarg mit Karlmann
verbunden wurde, wenn �berhaupt.

Daß Karl der Große die Schenkung best�tigte, wird im selben Kapitel in
einem kurzen regestenhaften Eintrag erw�hnt: Item de confirmatione traditionis
prefati germani sui regis, qua Noviliacum et Bibriliacum villas idem rex basilicam
sancti Remigii condonavit.80 Die Frage stellt sich, ob hier nun eine Urkunde zwei
Villen best�tigte oder zwei verschiedene Urkunden vorlagen. Handelte es sich
um ein Original? �blicherweise begann Flodoard bei jedem neuen Dokument
mit item. Wurden also zwei vorliegende Urkunden von Karl dem Großen ge-
meinsam in einer best�tigt? Dann w�re Karlmanns Seelstiftung erheblich ent-
wertet, ja fast verwischt worden. Warum erw�hnte Hinkmar in seinen Gesta aber
die zweite Villa in Verbindung mit Karlmanns Schenkung nicht? �ber die
vorausgehende Vorlage zu Bibriliacum d�rfte Flodoard nicht verf�gt haben,
sonst h�tte er sie aufgef�hrt. Das unterstreicht nur, daß er zur Schenkung
Karlmanns tats�chlich lediglich Hinkmars Text und kein Original wiedergab.81

78 Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 170 f. , Z. 24–3. Unterstrichen sind hier die wçrt-
lichen �bereinstimmungen mit Hinkmars Gesta.

79 Vgl. nochmals oben S. 41 u. Anm. 54. Zu einer �bernahme des Hinkmartextes vgl.
Flodoard, ed. Stratmann, S. 170, Anm. 40.

80 Vgl. Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 171, Z. 9 f.
81 Nimmt man die Zweifel an Hinkmars Gesta de villa Noviliaco ernst, l�ge die Vermutung

nahe, daß diese Urkunde ein Original sein kçnnte, das Flodoard als Best�tigung f�r die
Schenkung Neuillys an St-R�mi im Hinkmarbericht ansah. Vielleicht kannte auch
Hinkmar diese Urkunde, nahm sie als Grundlage f�r seinen Text und konstruierte einen
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Und warum wurde bei der hier zitierten Best�tigung durch Karl das Grab nicht
erw�hnt? Auch dieser Befund zeigt nur Widerspr�che.

Flodoard �berliefert also beide Stellen im Tilpin-Kapitel. Wer aber war
dieser Tilpin? Wann lebte er? Welche Quellen besitzen wir �ber ihn? Hier ergibt
sich die n�chste Auff�lligkeit. Denn als Quellen zu Tilpin verf�gen wir – neben
Flodoard – fast ausschließlich �ber Texte Hinkmars, n�mlich die eingangs er-
w�hnte Denkschrift, einen von ihm interpolierten Brief Papst Hadrians I., die
Remigius-Vita, die Visio Eucherii, die Gesta �ber die Villa Neuilly, einige seiner
Briefe sowie immerhin einen einzigen zeitgençssischen Synodaleintrag82. In den
Hinkmartexten erscheint Tilpin – wie gesehen83 – als der Wiedergutmacher des
Enteignungsfrevels Karl Martells, als erster wieder handlungsf�higer Reimser
Bischof, der das W�ten des Trierer Milo wieder r�ckg�ngig machte und Kir-
cheng�ter zur�ckgewann.84

Hinkmar vermittelt auch die Grundlagen f�r Tilpins Lebensdaten. Bisher
hat man n�mlich – auf der Basis des Neuilly-Textes – mit einem Tod des
Bischofs 23 Jahre nach der f�r 771 angenommenen Schenkung Karlmanns
gerechnet. Todesjahr w�re dann 794. Das Epitaph an Tilpins Grab, das
Hinkmar verfaßte, liefert keine Angaben dazu. Es nennt als Todestag den
2. September und eine Amtszeit von quadragenis ast amplius annis, 40 und mehr
Jahren. Er wußte es also selbst nicht genau oder schuldete die Angabe dem
Versmaß.85 Flodoard dagegen gibt 47 Jahre an.86 Und nun beginnt das Rechnen.

Bezug zur Grablege Karlmanns, �ber die es im Kloster vielleicht noch Informationen
gab, um die Wirkung – gerade gegen die Donatus-Familie – zu verst�rken. So erhielte sie
einen Sitz im Leben. H�tte die Villa Bibriliacum sonst nicht auch in der Karlmann-
Schenkung auftauchen m�ssen? Oder spielte sie keine Rolle mehr, weil sie nicht ent-
fremdet worden war oder weil sie nicht in Bezug zur Donatus-Familie stand? Diese Villa
ist bis heute nicht identifiziert (vgl. dazu Flodoard, ed. Stratmann, S. 171, Anm. 53).
Doch kann all das nur Hypothese bleiben.

82 Vgl. zum Synodaleintrag unten Anm. 91. – Zu Denkschrift und Hadrian-Brief vgl. oben
Kap. A.I. u. S. 40 ff. sowie unten S. 52 f. u. Kap. C.II.2. – Zu den Hinkmarbriefen vgl.
unten Anm. 96.

83 Vgl. oben S. 40 f.
84 Vgl. zu Tilpin allgemein Sot, Flodoard, S. 463–467. Schenk zu Schweinsberg,

Reims, S. 172–176. Vgl. auch Herbers, Turpin, in: LMA u. LThK. Bauer, Turpin, mit
umfangreicher Literatur auch zur sp�teren Sagenbildung um Tilpin als Turpin des Ro-
landsliedes.

85 Vgl. Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 171, Z. 16–25: Hac requiescit humo Tilpinus
presul honoris, / Vivere cui Christus vita et obire fuit. / Hunc Remi populo martyr Dyonisius
almus / Pastorem vigilem misit et esse patrem. / Quem pascens quadragenis ast amplius annis,
/ Veste senectutis despoliatus abit. / Quartas cum Nonas mensis September haberet, / Mortua
quando fuit mors sibi vita manet. / Et quoniam locus atque gradus hos iunxerat, Hincmar /
Huic fecit tumulum, composuit titulum. Mordek, Rechtsstreit, S. 103, Anm. 66, erweckt
gar den Eindruck, das Epitaph liefere das Todesjahr.

86 Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 171, Z. 13 f.: Qui presul defunctus est anno sui
episcopatus XLVII.
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Bei 794 als Todesjahr kommt man einmal auf etwa 754 oder etwas fr�her, ein
anderes Mal gar auf etwa 747/8 als Amtsbeginn.87 Geht man aber von einer
Mitverwaltung des Bistums Reims durch Milo von Trier aus,88 dann kann diese
Rechnung nicht stimmen. Denn 751 erhielt Bischof Bonifatius noch einen Brief
von Papst Zacharias I. (741–752), in dem ein Milo erw�hnt wird. Er w�re also
noch im Amt.89 Tilpin erscheint auch nicht beim Gebetsbund von Attigny
762,90 trat sein Bistum also vielleicht eher danach an. Die einzige zeitgençssische
Quelle, die zu Tilpin �berliefert ist, weist ihn auf der Rçmischen Synode von
769 nach.91 Hier mußte er also bereits Bischof sein. Ganz offenbar sind Tilpins
genaue Episkopatszeiten gar nicht sicher bekannt und beruhen nur auf Hink-
mars und Flodoards Aussagen oder besser Spekulationen.

In der Handschrift C3 der Reichsannalen, die im 10. Jahrhundert in St-
Omer entstand, findet sich ein Zusatz zum Jahr 789: Wie man rechnen m�sse,
sei in diesem Jahr Tilpin gestorben. Wie kam man dort zu diesem abweichenden
Schluß? Erst die vermutlich im 12. Jahrhundert verfaßten Historiae Francorum
Steinveldenses, die vielleicht teilweise auf zeitgençssischen Notizen beruhen
kçnnten, sprechen klar von 794 als Todesjahr und von 47 Amtsjahren. Doch
warum �ußerte sich nicht einmal der Reimser Flodoard auf der Basis seiner
Archivalien so pr�zise, der es doch eigentlich wissen mußte? Woher r�hrten die
Informationen der Historiae, zumal das Kloster Steinfeld erst im 10. oder
11. Jahrhundert gegr�ndet wurde? Errechnete sie deren Verfasser womçglich
erst jetzt auf der Grundlage von Materialien, die ihm vorlagen, wie z.B. Flo-
doard?92

87 Vgl. dazu die Rechnung bei Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 172, der vom Beginn
der Amtszeit zwischen 751 und 754 ausgeht, sowie Bauer, Turpin. Vgl. ferner Kaiser,
Bischofsherrschaft, S. 540–543.

88 Vgl. dazu oben S. 40 u. Anm. 48 sowie unten S. 56 u. Anm. 117.
89 Vgl. den Brief Papst Zacharias’ an Bonifatius vom 4. November 751 (JE 2291). Epp.

Bonifatii 87, ed. Tangl, S. 194–201, hier S. 198: De Milone autem et eiusmodi simi-
libus, qui ęcclesiis Dei plurimum nocent, ut a tali nefario opere recedant, iuxta apostoli vocem
oportunę inportunae predica. Si adquieverint ammonitionibus tuis, salvabunt animas suas;
sin vero, ipsi peribunt obvoluti in peccatis suis, tu autem, qui recte predicas, non perdes
mercedem tuam. Vgl. auch Flodoard II,12, ed. Stratmann, S. 161, Z. 14–17, der den
Brief zitiert. Er muß also in Reims – wohl schon unter Hinkmar – bekannt gewesen sein.
– Zu Milo vgl. ausf�hrlich unten Kap. C.

90 Vgl. Concilium Attiniacense 762 vel 760–762, ed. Werminghoff, S. 72 f. Vgl. dazu
Schmid/Oexle, Attigny.

91 Vgl. Concilium Romanum, ed. Werminghoff, S. 74–92, bes. S. 75, Z. 13 u. S. 80, Z.
11 f.

92 Vgl. zur Handschrift C3 der Reichsannalen sowie zu den Historiae Francorum Stein-
veldenses, unten Kap. C.III.2., Anm. 56, auch mit einer knappen Wiederholung der
Zusammenfassung des Materials zu Tilpin. – Zum Kloster Steinfeld vgl. hier nur
Joester, Steinfeld.
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Bedenkt man zudem die chronologischen Unstimmigkeiten in Hinkmars
Bericht �ber die Villa Neuilly, m�ssen Zweifel an den gesamten Angaben wach
werden. Ein Datum st�tzt ein anderes und umgekehrt, ein klassischer Zirkel-
schluß. Um es nochmals zu wiederholen: Die gesamte Rechnung zum Ponti-
fikat Tilpins beruht zun�chst auf Hinkmars Bericht zur Schenkung Neuillys f�r
Karlmanns Grablege. Es stellt sich also noch dringlicher die Frage nach der
Glaubw�rdigkeit oder einer Manipulation der Karlmann-Schenkung.93

Es finden sich weitere Verdachtsmomente: Den gesamten Bericht Flodoards
zu Tilpin pr�gt (zu etwa 50%) der Brief Papst Hadrians I. (772–795) (JE
†2411), der Tilpin das Pallium verleiht, die Reimser Metropolitanrechte be-
st�rkt, die Entfremdung von Kirchengut in Reims verurteilt und ausf�hrlichst
zitiert wird. Dieser Brief ist schon seit vielen Jahren als Konstruktion bzw.
Interpolation Hinkmars wohl von 852 bekannt. Denn Reimser Metropolitan-
rechte hatte es im 8. Jahrhundert zun�chst noch keine gegeben. Vielmehr strebte
sie Hinkmar im 9. Jahrhundert auszubauen an.94 Vermutlich wurden die ver-
f�lschten Passagen in eine �ltere Vorlage inseriert, denn der Papst bittet Tilpin in
diesem Brief zudem um ein Gutachten zur Lebensf�hrung Luls von Mainz (†

93 Um sich in die Chronologie einzuf�gen, m�ßte sie sp�ter als 771 erfolgt sein.
94 Flodoards Abschnitt zum Reimser Bischof Abel, in den Teile des Hadrian-Briefes ein-

flossen, verdient allein schon deshalb eine wesentlich genauere Pr�fung. Vgl. zum ei-
gentlichen Hauptteil des Briefes Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 168 f. Hier einige
Ausz�ge: […], prebente tibi bonum testimonium de sanctitate et doctrina Fulrado
amabilissimo abbate, Francie archipresbitero, pallium secundum consuetudinem tibi trans-
misisse nos cum privilegio, ut metropolis Remensis ecclesia in suo statu maneret, bene me-
moramus (ebd., S. 168, Z. 7–10). Dieser Teil des Briefes ist nur bei Flodoard �berliefert,
vgl. dazu ebd., S. 168, Anm. 6. […], confirmamus atque solidamus Remensem ecclesiam,
sicut et antiquitus fuit, metropolim permansuram et primam sue dioceseos sedem esse et te, qui
in eadem sede cooperante deo ordinatus es, primatem ipsius diocesis esse cum omnibus civi-
tatibus, que ab antiquo tempore Remensi metropoli ecclesie subiecte fuerunt, atque etiam
perpetuis temporibus tibi et successoribus tuis sit confirmatum. Et hoc interdicentes, ut nullus
audeat iuxta sanctorum canonum traditionem ex alio episcopatu ibidem translatare aut
constituere episcopum post tuam de hoc saecolo evocationem neque aliquis tuas parrochias aut
ecclesias vel civitates subtrahere neque diocesim Remensem ullo umquam tempore dividere, sed
integra maneat, […] (ebd., S. 168 f., Z. 22–5). Schließlich zum Kirchengut: Et nullus
per ullum umquam tempus tibi vel Remensi ecclesie de rebus ad illam debite pertinentibus
divisionem vel violentiam, sicut antea factum fuit, facere presumat (ebd., S. 169, Z. 19–
21). – Vgl. zur F�lschung die Arbeit von 1913: Lesne, Lettre, S. 405 ff., der auf 852
datiert. Stratmann, Hinkmar, S. 48, 52, mit Literatur. – Schenk zu Schweinsberg,
Reims, S. 175, h�lt die p�pstliche Besitzbest�tigung f�r eine F�lschung. – Vgl. zum Brief
auch ausf�hrlicher unten Kap. B.III.2. – Vgl. Beispiele zum Ausbau der Metropolitan-
rechte bei Stratmann, Hinkmar, S. 43 f. Vgl. ferner Hinkmars Brief De jure metropo-
litanorum, bes. cap. 20, Sp. 200D–201, auch zu Milo und Ebo.
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786), der auch das Pallium erhalten sollte.95 Es d�rfte sich um den historischen
Kern handeln. Flodoard allerdings bemerkte dies nicht. Es blieb im �brigen
nicht das einzige Papstschreiben, in das Hinkmar konstruierend eingriff.96

Die Anmerkungen zum entfremdeten Kirchengut im Papstbrief zeigen, daß
auch sie in die Zeit Hinkmars gehçren und als Warnung an die gegenw�rtigen
Entfremder desselben zu verstehen sind.97 Wenn Flodoard diese F�lschung nicht
als solche erkannte, dann ger�t sein gesamter Eintrag zu Tilpin unter Verdacht.
Es existierte ja ganz offensichtlich einiges von Hinkmar manipulierte und ins
Reimser Archiv eingef�gte Material. Gibt es weitere Auff�lligkeiten? Die gibt es
in der Tat: Flodoard schreibt, Tilpin sei ein Mçnch aus St-Denis gewesen,98

auch f�r Hinkmar trifft dies zu.99 In St-R�mi habe Tilpin die Vita monastica
eingef�hrt. Aber auch schon vorher bestand dort ein Konvent.100 Handelte es
sich also um die Einf�hrung der Benediktsregel? Der dort sp�ter nachweisbare
Benediktinerkonvent ließe es vermuten. Doch dies w�rde viel eher in den
Rahmen der monastischen Reformbewegung unter Ludwig dem Frommen und
Benedikt von Aniane (†821) sp�testens seit dem Aachener Reformreichstag von
816 passen, obschon Ludwig mit der Klosterreform bereits einige Jahre fr�her in
seinem Teilreich Aquitanien begonnen hatte.101 Doch dies bedarf noch weiterer
Pr�fung.

95 Vgl. Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 169, Z. 26–35. Zumindest diese Passage scheint
echt zu sein. Denn Lul verfaßte ein Glaubensbekenntnis, das f�r dieses kirchenrechtliche
Verfahren notwendig war. Vgl. dazu Schieffer, Angelsachsen und Franken, S. 152 ff.

96 Vgl. dazu zusammenfassend Stratmann, Briefe an Hinkmar, S. 54–65. Hinkmar
wurde unter anderem von Papst Nikolaus I. (858–887) vorgeworfen, er habe das Be-
nedikt-Privileg zur Best�tigung der Reimser Privilegien und der Beschl�sse der Synode
von Soissons (853) gef�lscht.

97 Vgl. Stratmann, Hinkmar, S. 52.
98 Vgl. Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 168, Z. 3: […] ex monasterio sancti Dyonisii

assumptus, […]. Ebd., S. 171, Z. 18 f.: Hunc Remi populo martyr Dyonisius almus /
Pastorem vigilem misit et esse patrem. So w�rde sich die erw�hnte Intervention des Abtes
Fulrad von St-Denis f�r Tilpins Pallium im Hadrian-Brief erkl�ren (vgl. oben Anm. 92).
Doch kçnnte dieser Zusammenhang auch von Hinkmar konstruiert sein. Vgl. Schenk
zu Schweinsberg, Reims, S. 172. – Vgl. zu Tilpins Herkunft aus St-Denis auch
Hinkmar, Denkschrift cap. I,8, ed. Perels, S. 78.

99 Vgl. Schieffer, Hinkmar. Ebf. von Reims. Schrçrs, Hinkmar, S. 9–12.
100 Vgl. Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 170, Z. 6–9: In cenobio denique sancti Remigii

monachos ordinasse ac monastica vita eos traditur instituisse, dum canonicos prius idem
cenobium a tempore Gibehardi abbatis, qui eandem congregationem ob amorem dei et sancti
Remigii reperitur aggregasse, ad hoc usque tempus habuisse feratur. Vgl. Kr�ger, Kçnigs-
grabkirchen, S. 76–78. Einen Abt muß es schon zur Zeit Gregors von Tours im
6. Jahrhundert gegeben haben. Sot, Flodoard, S. 466, Anm. 26, weist darauf hin, daß
�ber Gebhard nichts bekannt sei.

101 Vgl. BM2 622a, S. 261 f. Sot, Flodoard, S. 466, spricht von der Einf�hrung der Be-
nediktregel und verweist auf den dortigen Benediktinerkonvent. Vgl. zur Reformbewe-
gung Boshof, Ludwig der Fromme, S. 39–49, 120–126. Vielleicht f�hrte sogar erst

IV. Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“ und der Episkopat Tilpins 53



Es f�llt zudem auf, daß Flodoard in seinem Kapitel zu Tilpin (II,17) f�r die
drei Herrschaftsjahre Karlmanns (768–771) eine derart hohe Privilegienzahl f�r
St-R�mi und Reims verzeichnet wie bei keinem anderen Kçnig. Bezeichnen-
derweise wurden sie nahezu alle von Karl dem Großen (so immer noch II,17)
best�tigt, w�hrend Karl sich dann selbst in seiner langen Herrschaftszeit – nach
Flodoard – nur noch ein einziges Privileg f�r Reims erlaubte.102 Nie wurde in
diesen Jahren in so kurzer Zeit soviel f�r diese Kirche privilegiert. Man hat dies
in der Forschung bisher immer als Beleg f�r ein hohes Interesse Karlmanns an
St-R�mi und folgerichtig auch f�r die Wahl dieser Kirche als Begr�bnisort
gesehen.103 Doch besteht hier erneut die Gefahr eines Zirkelschlusses. Die Ur-
kunden m�ssen deshalb �berpr�ft werden, besonders auch wegen der inzwi-
schen am Pontifikat Tilpins und der Grablege Karlmanns aufgeworfenen star-
ken Zweifel.

Alle Urkunden sind nicht im Original, sondern nur bei Flodoard �berliefert.
Zun�chst best�tigte Karlmann Reims die Immunit�tsprivilegien Childeberts II.
(575–596), Dagoberts III. (711–715/6) und Theuderichs IV. († 737).104 Fer-
ner erließ er Zollfreiheit, im besonderen f�r die Br�cke von Binson105, und
verf�gte eine Besitzgarantie f�r alle bisher verbrannten Reimser Urkunden.106

Außerdem wurden die milites der Reimser Villen Juvigny, Crugny, Courville
und der gesamte Grundbesitz im Tardenois von allen milit�rischen Pflichten

Bischof Ebo die Benediktregel in Reims ein. Denn er ließ – wohl im Anschluß an das
Aachener Reformkonzil von 816 – mit Erlaubnis Ludwigs des Frommen parallel zu einer
neuen Kathedrale ein Claustrum f�r die Reimser Kanoniker bauen. Vgl. dazu insgesamt
Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 185 f., mit den Quellen. Eine kurze Zusam-
menfassung zur geistlichen Reformbewegung bietet Semmler, Reform geistlicher Ge-
meinschaften, S. 89–95.

102 Vgl. dazu insgesamt Stratmann, Kçnigs- und Privaturkunden, S. 13 f.
103 Vgl. ebd.
104 Vgl. Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 170, Z. 9–15: Immunitatis denique preceptum a

Carlomanno rege, filio Pippini, primo mox regni eiusdem anno ecclesie Remensi obtinuit, ad
exemplar immunitatum, quas predecessores ipsius reges huic contulerant ecclesie. Quarum
ostendere quoque curavit ei monimenta, ut nullus scilicet iudex publicus in huius ecclesie
terras auderet ingredi ad mansiones parandum vel quelibet iudicia facere aut penitus xenia
inibi requirere, sed quecumque antecessores eius eidem concesserant, ecclesie perpetualiter
habere valeret indulta. – Zur Privilegierung durch die Merowingerkçnige vgl. Flodoard
II,2, ed. Stratmann, S. 132–136, bes. S. 133, Z. 3–7. Allerdings sollte man auch hier
die Frage nach der Echtheit der Dokumente stellen. Vgl. insgesamt Stratmann, Kçnigs-
und Privaturkunden, S. 26, 30 f., 33, Nr. 6, 19/20, 28.

105 Vgl. Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 170, Z. 15–17: Postea quoque aliam eiusdem
regis de omnium teloneorum remissione impetravit preceptionem. Item aliam de ponte
Baisonensi. – Vgl. Stratmann, Kçnigs- und Privaturkunden, S. 34, Nr. 29 f.

106 Vgl. ebd., Z. 17–20: Item de cartis concrematis, quarum tunc temporis per negligentiam
acciderat exustio, ut res facultates ecclesie, quas eo tempore possidebat, ita permanerent absque
diminutione confirmate ipsi ecclesie per regiam eius auctoritatem. – Vgl. Stratmann,
Kçnigs- und Privaturkunden, S. 34 f., Nr. 31.
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befreit.107 Karl der Große wiederum best�tigte die Immunit�t der Kirche, die
Besitzgarantie f�r die verbrannten Urkunden, die Befreiung vom Milit�rdienst
f�r den Tardenois, schließlich Karlmanns Schenkung der beiden Villen Neuilly
und Bibriliacum.108 Karls einzige weitere Urkunde f�r Reims ist ein Immuni-
t�tsprivileg f�r das Frauenkloster Saint-Pierre-le-Bas, die Flodoard aber an einer
vçllig anderen Stelle und nur in der Best�tigung durch Ludwig den Frommen
�berliefert hat.109

Emile Lesne hat schon 1926 die Befreiungsbestimmungen vom Milit�r-
dienst f�r F�lschungen des 9. Jahrhunderts gehalten, weil sich nichts ver-
gleichbar Zeitgençssisches finden ließe.110 Die Immunit�tsbest�tigung allerdings
scheint glaubhaft, zumal f�r sie zahlreiche Wiederholungsf�lle vorliegen.111 Die
�brigen Privilegien hingegen fallen durch ihren Rechtsinhalt auf. Sie boten
weitreichende Befreiungen und eine Blankovollmacht f�r alle verlorenen Be-
sitzurkunden. Nach ihrem Inhalt kçnnten sie sowohl in die Zeit Tilpins, aber
auch in die Zeit Hinkmars gehçren, in dessen Konzept der Kircheng�terresti-
tution sie durchaus passen. – In diesen Kontext w�rden sich aber ebenfalls die
Immunit�tsbest�tigungen einf�gen. – Auch Ludwig der Fromme erneuerte die
erw�hnten Privilegien nochmals f�r Bischof Ebo, erstaunlicherweise aber nicht
f�r dessen Vorg�nger Wulfar. Nur Flodoard erw�hnt das und zwar in unmit-
telbarem textlichen und inhaltlichen Zusammenhang.112 Es ließe sich deshalb

107 Vgl. ebd., Z. 20–22: Item de militibus, qui in villa Iuviniaco residentes erant super terram
sancte Marie et sancti Remigii, concessa remissaque ipsis omni, quam debebant, exactione
militie. Item aliud de his, qui in Cruciniaco, Curba villa vel in omni pago Tardonisse infra
terram Remensis ecclesie residebant. – Es folgt die bereits zitierte Passage zur Villa Neuilly.
– Vgl. Stratmann, Kçnigs- und Privaturkunden, S. 35 f. , Nr. 32–34.

108 Vgl. Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 171, Z. 6–11: Immunitatis quoque preceptum ab
hoc etiam rege iuxta precedentium exemplaria regum Remensi ecclesie idem presul impetravit.
Item aliud preceptum de militibus pagi Tardunensis iuxta cessionem germani sui Carlomanni
regis. Item de cartis concrematis. Item de confirmatione traditionis prefati germani sui regis,
qua Noviliacum et Bibriliacum villas idem rex ad basilicam sancti Remigii condonavit. Vgl.
Stratmann, Kçnigs- und Privaturkunden, S. 36 f., Nr. 35–38.

109 Vgl. Flodoard IV,46, ed. Stratmann, S. 448, Z. 8–10: Quod monasterium Ludowicus
Alpheidi, filie sue, uxori Begonis comitis, dono dedit eidemque sacro loco immunitatis prae-
ceptum delegavit, ut et pater ipsius, Karolus imperator, egerat olim. Vgl. auch Stratmann,
Kçnigs- und Privaturkunden, S. 37 f., Nr. 39 f. Ein Original des Karls-Diploms lag im
Archiv also nicht mehr vor.

110 Vgl. Lesne, Histoire 2,2, S. 488, Anm. 2. – Vgl. auch Stratmann, Kçnigs- und Pri-
vaturkunden, S. 14 f.

111 Vgl. dazu oben Anm. 104.
112 Vgl. Flodoard II,19, ed. Stratmann, S. 181 f. , Z. 31–2: Obtinuit etiam idem presul ab

eodem imperatore Ludovico Remensi ecclesie secundum antiqua exemplaria priscorum regum
inmunitatis preceptum. Aliud quoque preceptum de ponte Bansionensi et teloneis vel ex-
actionibus publicis. Item aliud de cartis concrematis secundum auctoritatem imperatoris
Karoli. – Vgl. auch Stratmann, Kçnigs- und Privaturkunden, S. 40 f., Nr. 48–50.
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auch hier an eine nachtr�gliche Konstruktion oder Einf�gung denken. Denn
erst Ebo veranlaßte – glaubt man Flodoard – den Bau eines neuen Archivs.113

Bei dessen Neuordnung und -einrichtung scheint eine schon zu Beginn per-
fektionierte Systematik – wie man sie bei der vorgefundenen �berlieferung der
genannten Urkunden annehmen m�ßte – nicht sonderlich wahrscheinlich. Die
kçnnte eher unter Hinkmar entwickelt worden sein. Auff�llig ist der Gesamt-
befund in jedem Fall.

Zusammenfassend bleibt zu vermerken, daß die meisten Informationen des
Tilpin-Eintrages fragw�rdig sind und zudem �berwiegend auf Erzbischof
Hinkmar von Reims zur�ckgehen. Sein Verh�ltnis zu Bischof Tilpin soll noch
etwas genauer �berpr�ft werden.

V. Hinkmar von Reims und Bischof Tilpin

Tilpin spielte f�r Hinkmar ganz offensichtlich eine ausgesprochen wichtige
Rolle. Beim Bau des vergrçßerten Chores von St-R�mi erhielt n�mlich nicht nur
das Remigius-Grab einen anderen Platz,114 sondern eben auch die Grablege
Tilpins und zwar in direkter N�he des Heiligen, neu ausgestattet mit dem
bereits genannten Epitaph. Und damit nicht genug: Hinkmar selbst fand seine
letzte Ruhest�tte – auf eigenen Wunsch – hinter dem Remigius-Grab.115 Tilpin
wurde also als Reimser Bischof geehrt, und Hinkmar sah sich ihm gleichwertig.
Dies zwingt geradezu, dahinter ein durchdachtes Konzept des Reimser Erzbi-
schofs zu sehen: Tilpin hatte – so zumindest Hinkmars Fiktion – die unter Milo
verlorenen Reimser Kircheng�ter wiederhergestellt.116 Milo und Tilpin waren
also die in die Vergangenheit projizierten Beispiele f�r den falschen und den
rechten Umgang mit dem Reimser Kirchengut, belehrendes und mahnendes
Anti- sowie Vorbild zugleich. Mit ihnen schaffte sich Hinkmar eine Argu-
mentationsgrundlage f�r seine Anliegen.117

113 Vgl. Flodoard II,19, ed. Stratmann, S. 175 f. , Z. 21–1: Archivum ecclesie tutissimis
edificiis cum cripta in honore sancti Petri omniumque apostolorum, martyrum, confessorum
ac virginum dedicata, ubi deo propitio deservire videmur, opere decenti construxit, […]. –
Vor kurzem hat Clausen, Spuren Hinkmars, Manipulationen Hinkmars auch f�r eine
Urkunde Ludwigs des Frommen (BM2 801) gezeigt, die nur bei Flodoard II,19, ed.
Stratmann, S. 179 f. , �berliefert ist.

114 Vgl. oben S. 33.
115 Vgl. zum Tilpin- und Hinkmar-Grab Hamann-MacLean, Denkmale, S. 138–148, hier

S. 138 f. , der allerdings die Kritik an den Quellen nicht rezipiert hat. Zum Epitaph vgl.
oben S. 50 u. Anm. 85. Zur Bestattung Hinkmars nach seinem Wunsch vgl. Flodoard
III,30, ed. Stratmann, S. 362 f.

116 Vgl. oben S. 40 f.
117 Aufgrund der Ergebnisse ist es dringend notwendig, die Quellen zu Milo nochmals zu

�berpr�fen. Erst Hinkmars Werke sch�rften dessen negatives Bild, das die sp�teren
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Ebenso gilt das f�r den angeblich zerstçrerisch wirkenden Karl Martell und
den Reims – nach Pippin III.118 – wieder beg�ternden Karlmann. Denn auch
den Leichnam des von Karl abgesetzten Bischofs Rigobert holte Hinkmar 864
von Gernicourt – seinem vermeintlichen Sterbeort – nach Reims zur�ck. Er ließ
ihn in der Kirche St-Thierry bestatten, 873 ihn schließlich nach St-Denis in
Reims umbetten, wo er seitdem als Heiliger verehrt worden ist. Flodoard
schildert es ausf�hrlich und d�rfte sich dabei �berwiegend auf Angaben
Hinkmars berufen, die dieser im Reimser Archiv dazu hinterließ sowie auf die
um 888 entstandene und dessen Polemik bereits ausbauende Vita Rigoberti.119

Die Absicht bedarf keiner Erkl�rung mehr und f�gt sich ins Gesamtbild.
Karlmann schließlich war dann – neben Pippin III. – ein positiv konnotierter
Kçnig, der angeblich seine Bestattung in St-R�mi w�nschte, dieser Kirche
umfangreiche Privilegien gew�hrte und endlich die Villa Neuilly-St-Front – so
Hinkmar – f�r seine Grablege stiftete. Das Parallelbild in Hinkmars Gegenwart
bot einmal der aufst�ndische und verr�terische Bischof Ebo von Reims120 und
als positives Gegenst�ck Hinkmar selbst; zum anderen der seinen Vater verra-
tende Sohn Ludwigs des Frommen, Lothar I. , gegen�ber dem die Kircheng�ter
wieder restituierenden Karl dem Kahlen, Hinkmars Kçnig, der deshalb 871 das
Grab seines Vorg�ngers Karlmann besuchte. Hinkmar sah also in sich einen
zweiten Tilpin, und nun erkl�ren sich alle Br�che in der Biographie dieses
Bischofs, alle Auff�lligkeiten der Dokumente und Notizen, die mit dessen Leben
in Verbindung stehen und f�r die wohl Hinkmar die Verantwortung tragen
d�rfte.

Hinkmar w�nschte sich sein Kirchengut zur�ck und einen starken Metro-
politansitz. Und deshalb mußte gleiches eben auch f�r Tilpin zutreffen. Tat-
s�chlich aber wuchs die Bedeutung Reims’ f�r die Karolinger nicht schon im 8.,
sondern erst im 9. Jahrhundert: mit dem Besuch Papst Leos III. in St-R�mi in
Gegenwart Karls des Großen 804 und besonders mit der Kaiserkrçnung Lud-

Quellen durchweg �bernommen haben. Dies soll in Kap. C geschehen. – Vgl. auch die
Literatur zu Milo oben in Anm. 48 sowie unten in Kap. C.

118 Vgl. dazu oben Anm. 49.
119 Vgl. zu Rigobert Flodoard II,11–15, ed. Stratmann, S. 156–166. Vita Rigoberti, ed.

Levison, die St-Thierry als Rigoberts Bestattungsort (cap. 24, S. 75 f., Z. 21–8) nennt.
Vgl. zur Vita Nonn, Das Bild Karl Martells, S. 116 ff. Vgl. auch Devisse, Hincmar 2,
S. 1006, der nur dieses eine Mal auf ihn eingeht. Sot, Flodoard, S. 447–458, 644 f.
Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 150–158. Nonn, Rigobert. Bauer, Rigobert. –
Zur �berf�hrung nach St-Thierry bzw. St-Denis in Reims vgl. auch Schrçrs, Hinkmar,
S. 461. Stratmann, Verwalter, S. 55 u. Anm. 84.

120 Vgl. dazu auch die vermutlich teilweise auf Hinkmar beruhenden und mçglicherweise
von ihm beeinflußten Angaben bei Flodoard II,19 f. , ed. Stratmann, S. 175–189.
Einige der in diesen Kapiteln zitierten Urkunden Ludwigs des Frommen kçnnten eine
Konstruktion bzw. Interpolation Hinkmars oder einer sp�teren Zeit erfahren haben. Vgl.
dazu Depreux, Echtheit. – Vgl. ferner Sot, Flodoard, S. 471–484, 522 f. , 647–649.
Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 181–192. Goetting, Ebo 1.
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wigs des Frommen 816 durch Stephan IV. (816–817),121 bei deren Ortswahl
vermutlich Ludwigs zu dieser Zeit noch eng vertrauter Erzbischof Ebo eine
nicht unbedeutende Rolle spielte.122 Nun also stieg der Stern dieser Stadt, bis er
nicht zuletzt unter Hinkmar seinen Zenit erreichte. Ihm verdanken wir auch die
Legende vom hl. �l des Remigius, mit dem Ludwig 816 auch in Reims zum
Kaiser gesalbt worden sei, Karl der Kahle 869 zum Kçnig Lothringens, und mit
dem fortan alle westfr�nkischen und franzçsischen Kçnige bei ihrer Krçnung
die Salbung erhalten sollten.123 Hinkmars Wirken verdient es deshalb, noch
einmal kritisch untersucht zu werden, vor allem bez�glich des Reimser Archivs,
so wie es uns Flodoard allzu oft ungepr�ft hinterlassen hat, aber auch hin-
sichtlich manch anderer seiner Zeugnisse. Gerade hierin ist auch die Arbeit von
Devisse nicht wirklich �ber die Schrçrs’ hinausgelangt.

VI. Die Villa Neuilly-St-Front

Kehren wir nun noch einmal zur Villa Neuilly-St-Front selbst zur�ck. War sie
f�r Hinkmar nur deshalb so wichtig, weil er sie f�r den Wiedererwerb des
Kirchenbesitzes instrumentalisieren konnte? Oder verf�gte sie noch �ber eine
andere Bedeutung? Nur wenig wirklich Konkretes ist �ber sie bekannt. Sie lag
im Orxois wohl in unmittelbarer N�he zur Bistumsgrenze von Soissons an einer
alten Straße. Ganz offenbar handelte es sich bei ihr um ein merowingisches

121 Vgl. zu 804 BM2 407b, S. 183, sowie oben S. 36 f. u. Anm. 33. Zu 816 vgl. BM2 633a,
S. 264 f. Vgl. auch Kr�ger, Kçnigsgrabkirchen, S. 83 f. – Vgl. zur Bedeutung Reims’ f�r
die Karolinger auch insgesamt Depreux, Saint-Remi. Vgl. ferner Carozzi, BaptÞme.

122 Und wahrscheinlich zeichnete sich eben dieser Ebo f�r einiges verantwortlich, was
Hinkmar gerne auf Tilpin projiziert h�tte. Doch dies bed�rfte noch genauerer Unter-
suchung. Vgl. zu Ebo nur den Archivbau oben S. 56 u. Anm. 113 sowie zur mçglichen
Einf�hrung der Benediktregel S. 53 u. Anm. 101.

123 Zum hl. Salbçl anl�ßlich der Kçnigskrçnung Karls des Kahlen 869 in St. Arnulf in Metz
vgl. Hinkmar in den Ann. Bert. ad a. 869, ed. Waitz, S. 104 f. : Quia sanctae memoriae
pater suus [Karls des Kahlen] domnus Hludowicus Pius imperator augustus, ex progenie
Hludowici regis Francorum incliti, per beati Remigii Francorum apostoli catholicam prae-
dicationem cum integra gente conversi et cum tribus Francorum milibus, exceptis parvulis et
mulieribus, vigilia sanctae paschae in Remensi metropoli baptizati et caelitus sumpto chris-
mate, unde adhuc habemus, peruncti in regem sacrati, exortus per beatum Arnulfum, cuius
carne idem Hludowicus Pius augustus originem duxit carnis, et a Stephano papa Romano
ante sanctae Dei genetricis et semper virginis Mariae altare Remi in imperatorem est coro-
natus […]. – Zu den Ann. Bert. vgl. letztmals Annals of St-Bertin, ed. Nelson, S. 1–19,
bes. S. 9–15. Vgl. auch Hinkmar, Vita Remigii episcopi Remensis cap. 15, ed. Krusch,
S. 297, Z. 1–5. Vgl. zum tats�chlichen Geschehen Dierkens, Taufe Chlodwigs. Br�hl,
Reims als Krçnungsstadt, S. 7 ff. Fried, Schleier, S. 335–344, der sich noch einmal
intensiv der Taufe Chlodwigs unter ged�chtniskritischen Aspekten widmete und zu
verbl�ffenden Ergebnissen gelangte. Vgl. zum �l auch oben Anm. 121.
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Fiskalgut, das mçglicherweise �ber Besiedlungskontinuit�t zur�ck bis in kelti-
sche Zeit verf�gte.124 Seine Kirche besaß als einzige in der Gegend ein Fron-
tuspatrozinium. Der hl. Remigius kam erst sp�ter hinzu und blieb immer
Nebenpatron. Vor der angeblichen Karlmann-Schenkung findet sich die Villa in
keiner Quelle.125

Wann aber das Remigiuspatrozinium hinzukam, l�ßt sich mit Sicherheit
nicht mehr sagen. Vielleicht deutet es schon auf einen fr�hen Bezug zum Bistum
hin. Vielleicht setzte es sich aber auch erst sp�ter durch.126 Ging die Villa
�berhaupt an St-R�mi zur�ck? Gehçrte sie der Kirche jemals wieder? Im von
Hinkmar nach 848 begonnenen Polyptychon der Abtei erscheint sie nicht.
Mçglicherweise liegt es daran, daß zwei bis drei Brevia daraus verloren sind.
Aber auch sp�tere Erg�nzungen nahmen die Villa nicht auf.127 Was wurde aus
Neuilly? Verfaßte Hinkmar seinen Text �ber die Villa, um ihn sp�ter ins Po-
lyptychon einzuf�gen?128 Wahrscheinlich ist es nicht, denn kein anderer Besitz
wird darin auf eine �hnliche Weise hervorgehoben. Warum sollte Neuilly gerade
eine Ausnahme bilden? Warum war also diese Villa so wichtig? Nur Spekula-
tionen sind mçglich: Diente sie der Grenzsicherung gegen�ber dem Reimser
Suffraganbistum Soissons, mit dessen Bischof Rothad II. Hinkmar im Streit lag,
bis dieser abgesetzt wurde129? Bençtigte man sie wegen ihrer Verkehrslage? Oder
blieb sie eben doch schlichtweg ein Pr�zedenzfall zur R�ckgewinnung von
Kirchengut?

Hinkmar mußte – wie bei allen anderen verlorenen Villen – in irgendeiner
Form um den Besitzbezug zu Reims gewußt haben. Er griff womçglich auf
�berliefertes Wissen zur�ck. Wann welcher Besitz wie zu Reims kam, blieb
wahrscheinlich in vielen F�llen offen, was wohl die Restitution nach dem
Verlust in der Vakanz erschwerte. Und so schuf sich Hinkmar Rechtskonstrukte,

124 Vgl. dazu Kaiser, Untersuchungen, S. 29, 70 u. Anm. 101, 125, 200, 274. Vgl. auch die
Passage zu Neuilly im Dictionnaire topographique du D�partement de l’Aisne, ed.
Matton.

125 Vgl. dazu Kaiser, Untersuchungen, S. 277, 287.
126 Vgl. Kaiser, Untersuchungen, S. 287, der vermutet, das Remigiuspatrozinium kçnne in

der Zugehçrigkeit der Villa zum Teilreich Soissons unter Chilperich begr�ndet sein. –
Kçnnte es sein, daß Neuilly schon damals zu St-R�mi kam, der Karlmann-Bezug aber
�berzeugender wirkte?

127 Zum Polyptychon von St-R�mi vgl. die Neuedition Le Polyptyque et les listes des cens de
l’Abbaye de Saint-R�mi de Reims, ed. Devrœy, bes. S. LXVf., zu Neuilly. Zur Ein-
ordnung vgl. ausf�hrlich L�tzow, Studien, der auch vom vielleicht verlorenen Breve zu
Neuilly (ebd., S. 33) spricht.

128 Vgl. dazu Le Polyptyque et les listes des cens de l’Abbaye de Saint-R�mi de Reims, ed.
Devrœy, S. LXVI.

129 Zum Konflikt mit Rothad von Soissons vgl. Stratmann, Rothad II. Vgl. auch oben
Anm. 66 unten sowie Kap. A.I.
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mit denen er �berzeugen konnte, wie das l�ngere Remigius-Testament und den
Bericht �ber die Villa in Neuilly.

VII. Die Umst�nde von Karlmanns Tod in neuem Licht?

Nach allen bisher zusammengetragenen Ergebnissen soll der Weg nun noch
einmal zur�ck zum Anfang f�hren, dem Tod Karlmanns 771, aber auch dem
Tod seines Vaters Pippin 768 in St-Denis.130 Wie stellen sich diese Ereignisse
dar, wenn man davon ausgeht, daß die Schenkung f�r eine Grablege in St-R�mi
so nicht stattfand? Es kçnnen nur vorl�ufige und hypothetische �berlegungen
sein, denen als Grundlage jeweils eine der letzten Urkunden im Leben jedes der
beiden genannten Karolinger dienen wird.

Pippin III. starb am 24. September 768 im Kloster St-Denis,131 nachdem er
dort noch die Nachfolge unter seinen beiden Sçhnen bestimmt132 und die
Kirche unter ihrem Abt Fulrad am Tag zuvor mehrfach privilegiert hatte.133 In
einem lediglich auf September datierten Diplom schenkte er den Forst Iveline
mit aller Ausstattung f�r seine Grablege in St-Denis eben dieser Kirche.134 Nun
kçnnte man denken, daß dies ausgezeichnet ins Gesamtbild paßt. Doch ganz so
einfach ist es nicht. Nach der Schenkung wird im Text der Urkunde der gesamte
Forst samt Zubehçr geographisch genau umrissen. Abschließend folgt der Erlaß,
daß Rechtssprechung und Jagd dort nur mit Zustimmung des Abtes erlaubt
seien. Diese Urkunde ist aber nicht im Original, sondern allein in einer
Nachzeichnung des 9. Jahrhunderts auf uns gekommen, wohl nach einer Vor-
lage von Pippins Kanzler Hitherius. Die Schrift trage jedoch die Merkmale der
Zeit Ludwigs des Frommen, so der Editor M�hlbacher, die Sprache sei ge-
gl�ttet, enthalte f�r das 8. Jahrhundert auch ungewçhnliche Ausdr�cke. Sie
orientiere sich dabei aber an den Formulae des Markulf und sei deshalb unbe-
denklich.135 Sachliche Einw�nde aber ließen sich durch Pippins tats�chliche
Grablege in St-Denis und die Best�tigung dieser Schenkung durch Karl den
Großen 774 ausr�umen, auf die gleich noch genauer einzugehen ist.136 Deutet
sich hier erneut ein Zirkelschluß an?

130 Vgl. dazu bereits oben S. 31–33.
131 Vgl. dazu BM2 115a, S. 56, mit den Quellen.
132 Vgl. BM2 106c, S. 55.
133 Vgl. BM2 107–109, S. 55. DDKarol. I 25–27, S. 34–38.
134 Vgl. BM2 110, S. 56. DKarol. I 28, S. 38–40.
135 Vgl. dazu M�hlbacher in DKarol. I 28, S. 39, Z. 7–19. – Zu den ungewçhnlichen

Formen vgl. ein interpoliertes gratia dei im Titel. – Zum Formular vgl. Marculfi For-
mulae I,3 u. 14, ed. Zeumer, S. 43 f. u. 52 f. Vgl. auch mit einer Abbildung und
Neuedition die Chartae Latinae antiquiores 15, ed. Atsma/Vezin, Nr. 603, S. 38–45.

136 Vgl. DKarol. I 28, S. 39, Z. 19–21. Vgl. dazu auch unten S. 62–64.
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Zun�chst aber zur ,letzten‘ Urkunde Karlmanns. Der schenkte n�mlich im
Dezember 771 in Samoussy, an einem der letzten Tage vor seinem Tod am
4. Dezember, die Villen Faverolles und Noronte, „um sich auf das gçttliche
gericht vorzubereiten“137 an das Kloster St-Denis bei Paris : pro animae nostrae
remedium vel pro genitore nostro quondam Pippino ad monasterium sancti Dionysii
martyris, ubi pretiosus domnus cum sociis suis corpore requiescit, […] ad luminaria
ipsius ecclesiae procurandum vel stipendia pauperum, […].138 Die beiden Villen
h�tten zuvor dem Vasallen Audegarius gehçrt.139 Bei diesem Autgar oder Otgar
handelte es sich wohl um den einzigen namentlich bekannten Adligen, der nach
des Kçnigs Tod mit dessen Frau und Kindern nach Italien floh, dort immer
wieder in Verbindung mit ihnen auftrat und dessen Erinnerung sich noch bis zu
Notker von St. Gallen am Ende des 9. Jahrhunderts hielt.140 Er war also wohl
einer der engsten und einflußreichsten Vertrauten des Kçnigs.

Die Karlmann-Urkunde liegt heute im Original nicht vor, muß sich aber in
St-Denis befunden haben, wo sie in der schon erw�hnten Karls-Urkunde von
774 wieder erscheint.141 Das Formular des Diploms entspricht zwei noch er-
haltenen Urkunden Pippins vom Juli 766,142 was auf ihre Echtheit hindeutet.
Alle anderen erhaltenen Urkunden Karlmanns datieren �ber ein Jahr fr�her.143

Hier l�ge also ein letztes Lebenszeugnis Karlmanns vor – im Bewußtsein seines
baldigen Todes, im Kreis seiner engsten Vertrauten. Und seine Aufmerksamkeit
galt dabei seiner eigenen Memoria, seinem Vater und St-Denis, der alten
fr�nkischen Kçnigsgrablege. Bietet die Urkunde einen Einblick in Karlmanns
Planung f�r die Zeit nach seinem Tod? Fiel Autgar dabei womçglich eine
wichtige Rolle zu? Sollte er Sorge f�r Ehefrau und Kinder des Kçnigs tragen,
womçglich auch f�r dessen Begr�bnis? Doch warum St-Denis und nicht auch
St-R�mi? Ging Karlmann ganz selbstverst�ndlich von der Bestattung an der
Seite seines Vaters in St-Denis aus? St-Denis lag ja schließlich auch in Karl-

137 Vgl. BM2 129, S. 59. Vgl. auch DKarol. I 53, S. 74.
138 Vgl. DKarol. I 53, S. 74, Z. 20–22 u. 26 f.
139 Vgl. ebd., Z. 28: […] sicut a vasso nostro Audegario possessas fuerunt, […].
140 Vgl. BM2 142a, S. 66. Vgl. auch Notker, Taten Kaiser Karls II,17, ed. Haefele, S. 81–

88, hier S. 82–84. Zu Notker vgl. Innes, Memory, Orality and Literacy in an Early
Medieval Society. Zu Herzog (oder Markgraf ?) Otgar vgl. zusammenfassend Kasten,
Adalhard, S. 16 u. Anm. 16. Herzog Otgar war offensichtlich 753 und 760 im diplo-
matischen Auftrag in Italien. Vgl. dazu Oelsner, Jahrb�cher, S. 124 u. 344, mit den
Quellen. Nach Innes, State and Society, S. 61–65, allerdings kann es sich dabei nicht
um den hier genannten Otgar handeln. – Gegen eine �bereinstimmung der beiden
Otgars spricht sich Abel, Jahrb�cher 1, S. 104, Anm. 2, aus, der auch die Stellen zu
Otgars Schicksal (ebd., S. 36, 104, 136, 148, 151 ff.) zusammengetragen hat.

141 Mabillon muß noch �ber das Autograph verf�gt haben. Vgl. DKarol. I 53, S. 74, Z. 9–
13.

142 Vgl. DDKarol. I 21 f., S. 30 f.
143 Vgl. z.B. DKarol. I 52, S. 72–74, das auf den 26. Juni 770 in Neumagen datiert.
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manns eigenem Teilreich. Karlmann starb in Samoussy. Etwas s�dlich davon
liegt Corbeny, wo sich sein Bruder Karl zum neuen Kçnig erheben ließ.144 Er
versperrte damit den Anh�ngern Karlmanns den Fluchtweg in den S�den und
somit nach Italien, aber eben auch nach dem s�dlicheren St-R�mi. Alle Orte
befinden sich eng beieinander. Erzwang womçglich Karl der Große die Be-
stattung im nahen und noch unbedeutenden St-R�mi in Reims, das noch l�ngst
kein Metropolitansitz war, um Karlmanns Leichnam schnell aus dem Weg zu
schaffen und ihn einer bleibenden Erinnerung zu entziehen?145 Oder begrub
man ihn sogar an einem ganz anderen Ort? Schließlich wollte Karl ganz of-
fensichtlich selbst in St-Denis bestattet werden, was eine Schenkung des im
Teilreich seines Bruders gelegenen Klosters St-Di� an St-Denis f�r seine dortige
Grablege sowie seine und seines Vaters Memoria vom 13. Januar 769 deutlich
zeigt.146 Definitiv kçnnen diese Fragen sicher nie gekl�rt werden, doch einige
Indizien legen diesen Schluß nahe.

Beide besprochenen Urkunden fanden ihren Weg in eine letzte, hier an-
zuf�hrende: die bereits erw�hnte, die Karl der Große im Dezember 774 in
Samoussy ausstellte und die ja angeblich Pippins Schenkung best�tigt, als
Original aber nicht erhalten ist. �berliefert ist sie erstmals in einem Chartular
aus dem 12. oder 13. Jahrhundert.147 Doch welchen Inhalt hat dieses Diplom?
Es vollzog einen ausgesprochenen Kunstgriff. Denn es gibt sich als Schenkung
Karls des Großen aus, der eben die beiden Villen Faverolles und Noronte, zu
denen nun ganz plçtzlich der Wald Iveline gehçrt, an das Kloster St-Denis gibt.
Kein Wort findet sich darin von einer fr�heren, nun best�tigten Urkunde, kein
Wort von Pippin und Karlmann als Gebern, lediglich von einer Stiftung f�r
Pippin. Es handelt sich also um eine Schenkung und keine Besitzbest�tigung.
Dabei wird die Urkunde Karlmanns aber als Grundlage des Textes fast wçrtlich
und komplett zitiert – unter Auslassung prek�rer Passagen nat�rlich –, das
Diplom Pippins aber in diese inseriert : nicht wçrtlich, sondern nur sinngem�ß
und das mit umfangreichen Ausschm�ckungen und Ver�nderungen des Inhal-
tes. Autgar wird dabei plçtzlich zu Karls Vasall, der Wald zu Karls Besitz.148 Der
Forst wird jetzt viel pr�ziser, sogar mit genauem Grenzverlauf beschrieben. Es
erscheinen ausf�hrliche, dezidierte Bestimmungen zu Jagd und Wild, um mit

144 Vgl. dazu oben S. 31.
145 Schließlich war ja auch der einflußreiche Abt Fulrad von St-Denis an Karls Erhebung

beteiligt. Vgl. oben Anm. 12.
146 Vgl. BM2 131, S. 61. – Chartae Latinae antiquiores 15, ed. Atsma/Vezin, Nr. 608,

S. 63–65. Oder ist die Schenkung eines Klosters auf Karlmanns Gebiet durch Karl
fragw�rdig? Bei der Urkunde handelt es sich n�mlich auch um eine Abschrift des
9. Jahrhunderts. Vgl. dazu DKarol. I 55, S. 81 f.

147 Vgl. BM2 175, S. 78 f. DKarol. I 87, S. 125–127.
148 Vgl. DKarol. I 87, S. 126, Z. 20 u. 34 f.: […], sicut a vasso nostro Audegario possessae

fuerunt. […], sicut usque nunc a fisco nostro cognoscuntur esse possessa, […].
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dessen Fellen die B�cher zu binden.149 Pippin jedoch bot nichts Derartiges.
Gleiches gilt jetzt f�r die dortige Rechtssprechung, die auch ein vicecomes nicht
ohne Zustimmung des Abtes aus�ben d�rfe. Doch dieses Amt paßt ganz und
gar nicht ins 8. Jahrhundert.150 Schließlich tauchen auch noch Datum und
Actum des Karlmann-Diploms fast wçrtlich wieder auf, bis eben auf das ver-
�nderte Ausstellungsjahr.151

Dennoch hat M�hlbacher dieses Karls-Diplom f�r echt gehalten.152 Der
Befund legt jedoch sehr nahe, von einer Konstruktion auszugehen, die den
gesamten ausgef�hrten Rechtsinhalt Karl dem Großen zuweisen wollte.
Warum? F�rchtete man um die Glaubw�rdigkeit und Schlagkraft der beiden
Vorg�ngerurkunden? Ganz offensichtlich sollten – aus welchen Gr�nden auch
immer – die Bestimmungen der Pippin-Urkunde erweitert, pr�zisiert und
wahrscheinlich den Gegebenheiten der eigenen Zeit angepaßt werden. Um dies
in erster Linie durch einen konstruierten Bezug des Forstes zu den beiden wohl
f�r sicheren Besitz gehaltenen Villen zu erreichen, bençtigte man die Autorit�t
Karls. All das deutet auf eine Konstruktion des 10. oder 11. Jahrhunderts hin.
Als Ort kann nur St-Denis in Frage kommen. Denkbar ist aber ebenso eine
nachtr�gliche Interpolation in eine zun�chst echte Urkunde. Doch fiele dann
immer noch die damnatio memoriae Karlmanns auf. Die findet sich auch bei
den weiteren von Karl best�tigten Karlmann-Urkunden.153

Damit entf�llt aber eine wesentliche St�tze f�r die Echtheit des Pippin-
Diploms. Selbst wenn es dem F�lscher in der Form der Abschrift aus der ersten
H�lfte des 9. Jahrhunderts vorlag, spricht dies nicht zwingend f�r die voll-
st�ndige Echtheit des Inhalts aus dem 8. Jahrhundert. F�lschte man sp�ter auf
Karl, weil sich eben dieser Inhalt nicht durchsetzte? Oder ist die Urkunde selbst
eine Konstruktion oder Interpolation des fr�hen 9. Jahrhunderts und wirkte
deshalb nicht? Bestimmte innere Kriterien spr�chen – wie gesehen – deutlich
daf�r. Auch die ungenau auf September 768 vorgenommene Datierung wirkt
verd�chtig. Und Vergleichsmaterial als Vorlage bot das Archiv in St-Denis al-
lemal. Konstruierte man hier nun einen nachtr�glichen Bezug zwischen Pippins
Grab und dem Forst Iveline? Mçglich w�re das durchaus. Warum sonst be-
nçtigte das Kloster plçtzlich die Nachzeichnung dieser Urkunde? Erfuhr

149 Die Zus�tze lassen sich in der Edition gut erkennen. Zur Anordnung hinsichtlich der
B�cher vgl. DKarol. I 87, S. 126, Z. 34–38.

150 Vgl. zum vicecomes ebd., S. 125, Z. 37–40 u. S. 127, Z. 3. Vgl. dazu ebd. auch das
Register.

151 Vgl. dazu ebd., S. 125 f. , Z. 40–1 u. S. 127, Z. 15 f.
152 Vgl. ebd., S. 126, Z. 1–5. BM2 175, S. 79.
153 Karl erw�hnte, wenn er Vorg�ngerurkunden seines Bruders Karlmann best�tigte, diesen

�berhaupt nicht. Vgl. dazu beispielsweise DDKarol. I 44 u. 120, S. 63 f. u. 167 f. Es
handelt sich hier um die Best�tigung der Immunit�t f�r St-Denis. Karl nahm dabei
direkt auf die entsprechende Urkunde seines Vaters Pippins III. Bezug.
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Hinkmar, der Mçnch aus St-Denis, davon und �bertrug dieses Prinzip sp�ter
auf die Villa Neuilly und Karlmanns Grab? Wirkte vielleicht sogar der Inhalt
beider Urkunden auf ihn inspirierend? Immerhin findet sich zuvor keine einzige
Schenkung eines fr�nkischen Herrschers oder Hausmeiers, die einen so direkten
Bezug zur eigenen Grablege herstellte. Doch bleibt es Hypothese.154

VIII. Ergebnis

Zusammenfassend muß man wohl von einem Grabmal Karlmanns in Reims
und wohl auch St-R�mi ausgehen. Die am n�chsten stehenden Schriftquellen
deuten darauf hin. Schon aufgrund des politischen Hintergrundes blieb diese
Information aber nur den allerwenigsten bekannt. Allerdings kann es kein be-
eindruckendes Monument gewesen sein, vielmehr eine schlichte, gewollt
�bersehbare Grabst�tte, sonst w�re die Erinnerung an sie nicht so bald verloren
gegangen. In der Grabkirche selbst hielt sich das Wissen daran aber noch. Und
Hinkmar machte es sich zunutze. Unklar bleibt, ob er Karl den Kahlen 871
tats�chlich an Karlmanns Grab f�hrte oder etwas, was er daf�r hielt oder vorgab.
Und damit kommen wir zur�ck zu den schon oben genannten drei Ebenen, die
es abschließend nochmals zu entwirren gilt.

Zun�chst also versuchte Hinkmar von Reims w�hrend seiner Amtszeit im 9.
Jahrhundert, den seiner Kirche nach der Absetzung Ebos und w�hrend der
Vakanz des Bistums sowie der karolingischen Bruderkriege verlorengegangenen
Besitz zur�ckzuerhalten, eines seiner wichtigsten Anliegen: die erste Ebene. Dazu
griff er auch zu Legitimationskonstrukten wie dem l�ngeren Remigius-Testa-
ment. In diesem Zusammenhang stehen auch seine Gesta de villa Noviliaco, mit
denen er einen Bezug zwischen dem Grab und einer Schenkung der Villa
Neuilly durch Karlmann f�r das Grab herstellen wollte, um �ber ein starkes
Mittel gegen die Familie des Donatus zu verf�gen. Zahlreiche chronologische
Br�che und weitere Unstimmigkeiten machen Schrift sowie Schenkung un-
glaubw�rdig.155 Die Villa gehçrte wohl einmal zu Reims. Wann und wie sie
dorthin gelangte, bleibt unklar.

154 Als einziges Beispiel unter den Merowingern l�ßt sich eine Urkunde Kçnig Dagoberts I.
an St-Denis vom 10. April 632 anf�hren. Vgl. DMerowinger I 42, S. 110 f., die aber f�r
eine F�lschung des 12. Jahrhunderts gehalten wird. – Zu den Karolingern vgl. Urkunden
der Arnulfinger, ed. Heidrich, S. 51–119, ohne einen Beleg daf�r. Vgl. aber auch ein
Spurium zu einer Grabesstiftung des Hausmeiers Arnulf, Drogos Sohn, f�r Metz vom
27. Juni 706, bei dem es sich aber aufgrund inhaltlich falscher Angaben um eine sp�tere
Konstruktion handeln muß. Vgl. dazu Urkunden der Arnulfinger 30, ed. Heidrich,

S. 130–134, die sie klar als F�lschung nachweist.
155 Die Konstruktion von legitimierenden Gr�bern in der Vergangenheit ist ohnehin weit

verbreitet. Man denke nur an die fr�hen Papstgrablegen oder die der angeblich fr�hen
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Die von Hinkmar entworfene Chronologie, die erg�nzt durch andere seiner
Schriften weitere Kreise zog, hatte Konsequenzen und hat sie bis heute. So
ver�nderte er n�mlich das Wissen und die Erinnerung seiner eigenen Zeit �ber
ein 8. Jahrhundert, das es so nie gegeben hatte, das sich aber in den Kçpfen und
damit im kollektiven Ged�chtnis langsam festzusetzen begann: die zweite Ebene.
Das im 8. Jahrhundert weitaus weniger bedeutende Bistum Reims wurde auf-
gewertet durch sein Bild eines Karl Martell, der Kirchenbesitz enteignet und
anstelle von Bischof Rigobert den �blen Milo einsetzt. Dem gegen�ber steht
Bischof Tilpin, unterst�tzt von Pippin und Karlmann, der diese Umtriebe
r�ckg�ngig macht. Ein exemplarischer Dualismus, den Hinkmar als warnendes
Beispiel f�r seine eigene Zeit verwenden konnte. Er betrachtete sich wohl selbst
als zweiten Tilpin. Was tats�chlich geschehen war, versank im Dunkel des
Vergessens. Kaum eine zeitgençssische Quelle wußte ohnehin davon zu be-
richten. Auch die wirklichen Ereignisse um den Tod Karlmanns und die
Herrschafts�bernahme seines Bruders 771 verloren ihre alten, ohnehin schon
verschwommenen Konturen, indem sie aus Hinkmars Gegenwart heraus neu
gedeutet und in Beziehung zu ihr gesetzt wurden. Wollte Karlmann nicht
vielmehr in St-Denis bestattet werden? Wer war Tilpin wirklich? Ob Hinkmar
die weitreichenden Konsequenzen seines Handelns auch nur erahnte, scheint
mehr als fragw�rdig. Er dachte wohl in erster Linie an sein Bistum.

Als Flodoard schließlich an seiner Geschichte der Reimser Kirche schrieb,
hatte sich das neue Bild im kollektiven Ged�chtnis l�ngst durchgesetzt. Die
teilweise verformten, inserierten, konstruierten Dokumente und Texte, die er in
seinem Archiv sowie der Bibliothek vorfand, pr�fte er nicht mehr, sondern
�bernahm sie schlicht und verschaffte ihnen mit seinem ,Standardwerk‘ einen
festen Platz in der Erinnerung. Die hatte jetzt ihren Wandlungsprozeß abge-
schlossen: die dritte Ebene. Endlich w�re noch vom modernen Historiker zu
sprechen, der dieses bunte Gem�lde bereitwillig aufgenommen, es geglaubt und
in seine eigene Geschichtsschreibung integriert hat, vielleicht eine vierte Ebene.
Man denke nur an die Kleriker im Reims des 17. Jahrhunderts auf der Suche
nach dem Sarkophag.

Karlmanns Grab hinterl�ßt also tiefe und �berraschend folgenreiche Spuren
in den Geschichtsbildern des 8. und 9. Jahrhunderts, Spuren, die es 771 in
keiner Form hatte hinterlassen sollen. Es bietet damit ein geradezu beeindru-
ckendes Beispiel daf�r, wie sich Erinnerung im Ged�chtnis einer oralen Ge-
sellschaft verformen und neu auspr�gen kann. Dies gerade dann, wenn Tr�ger
von Herrschaftswissen bewußt Einfluß darauf nehmen. Am Ende bleiben der
Verlust eines alten und der Gewinn eines neuen Bildes.

Bischçfe von Verdun. Vgl. dazu Borgolte, Petrusnachfolge und Kaiserimitation,
S. 15 ff. Borgolte, Fiktive Gr�ber in der Historiographie.
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C. Auf der Suche nach Milo von Reims und Trier
Oder: Die Konstruktion eines Erzbischofs

I. Wer war Milo? – Fragen an ein versp�tetes Bischofsgrab

Als in den beiden Jahren 1989 und 1990 Sanierungsarbeiten an der Pfarrkirche
St. Peter in Trier-Ehrang stattfanden, nutzte man diese Gelegenheit auch f�r
Grabungen, um der Vorgeschichte des heutigen Kirchenbaus auf die Spur zu
kommen. Dabei richtete sich das Interesse auch auf das Grab eines ehemaligen
Trierer Bischofs – eines gewissen Milo –, der in dieser Kirche nach einem
Jagdunfall in der Mitte des 8. Jahrhunderts seine letzte Ruhest�tte gefunden
haben sollte. So berichtet der wohl im dritten Viertel des 11. Jahrhunderts
entstandene Libellus de rebus Treverensibus dazu folgendes:1

„[…] im 39ten Jahre und 10ten Monat seiner Tyrannei wurde er (Milo) auf der Jagd
von einem Eber durchbohrt; er starb in dem Weiler, der Ehrang genannt wird, am
ersten Meilenstein vor der Stadt Trier. Dort wurde er in der Kirche des Apo-
stelf�rsten Petrus beerdigt, auf der rechten Seite neben dem Altar.“2

Die um 1101 ebenfalls in Trier entstandenen Gesta Treverorum griffen das
wieder auf und berichten ganz �hnlich:3

„Der Gewaltherrscher Milo aber wurde nach den oben geschilderten Ereignissen,
w�hrend er mit Eifer auf der Jagd war, von einem Eber durchbohrt und starb in

1 Vgl. dazu letztmals und mit einer �berzeugenden Umdatierung des Libellus’ in die
genannte Zeit sowie der Diskussion der bisherigen Literatur Kçlzer, Studien, S. 252–
260. Der Verfasser wolle vor allem erkl�ren, wer das Kloster Oeren gegr�ndet habe und
wie es in den Besitz der Trierer Erzbischçfe �bergegangen sei (ebd., S. 254). In deren
Umfeld m�sse man ihn auch suchen. – Zuvor und noch anders Poensgen,
Geschichtskonstruktionen, S. 94–143, die von einer Entstehung 1011–1015 (ebd.,
S. 138) ausgeht. Werner, Anf�nge, S. 4–11. Anton, Liutwin, S. 34, Anm. 35, mit
weiterer Literatur.

2 Vgl. Weber, Ausgrabungen, S. 90. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 9,
ed. Waitz, S. 103: Non multo autem temporę interposito Milo tyrannus, qui hanc Tre-
verensem ac Remensem invaserat sedem, anno tyrannidis sue 39, et mense decimo ab apro,
dum venatur, percussus, moritur in villa, que Ierancus dicitur, primo ab urbe Treverica
miliario; ubi et sepelitur in ecclesia sancti Petri principis apostolorum laterę secus altarę.

3 Vgl. dazu Poensgen, Geschichtskonstruktionen, S. 120–134. Winheller, Lebensbe-
schreibungen, S. 104–106, 168, 171. Thomas, Studien, S. 23–152. Der Text sei viel-
leicht in St. Eucherius verfaßt (ebd., S. 27). Kçlzer, Studien, S. 252. Werner, Anf�nge,
S. 23.



einem Weiler, der Ehrang heißt, am ersten Meilenstein von Trier. Dort wurde er
auch bestattet, vierzig Jahre nach Beginn seiner tyrannischen Herrschaft.“4

Der �beraus genaue Hinweis auf die Lage des Grabes schien bisher f�r die
Glaubw�rdigkeit dieser Angaben zu sprechen.5 Doch hat sich bei den Gra-
bungen nicht eine einzige Spur davon gefunden. Womçglich l�ßt sich das darauf
zur�ckf�hren, daß der arch�ologische Befund der angegebenen Stelle durch
einen neugotischen Nachfolgebau Ende des 19. Jahrhunderts vçllig zerstçrt
wurde.6 Was aber noch viel schwerer wiegt: Der �lteste nachweisbare dortige
Kirchenbau (eine kleine Saalkirche mit Apsis) ist fr�hestens auf das 11. Jahr-
hundert datierbar. Zudem handelt es sich bei der angeblichen urkundlichen
Ersterw�hnung der Ehranger Peterskirche von 973, einer Schenkung des Trierer
Erzbischofs Theoderich I. (965–977) an das Kloster St. Maria in ripa (ad
martyres), um eine F�lschung des 12. Jahrhunderts.7 Auch die Schenkungsur-
kunde des Besitzes von Ehrang durch Erzbischof Poppo (1016–1047) an
dasselbe Kloster von 1030 ist nicht im Original, sondern lediglich einer wohl
manipulierten Fassung des 12. Jahrhunderts erhalten.8

Der Gesamtbefund wirft damit mehr Fragen auf, als er zu beantworten
vermag. Wieso findet sich kein Milo-Grab, obwohl Trierer Quellen dessen Ort
doch so genau lokalisieren? Wieso existieren zudem keine fr�heren Zeugnisse
zur Kirche in Ehrang und auch nicht zum Grab? Warum wiederum deckt sich
dies so deutlich mit dem arch�ologischen Befund? Gab es denn �berhaupt einen
�lteren, nicht mehr nachweisbaren Vorg�ngerkirchbau, in dem Milo bestattet
worden sein kçnnte? Wußte man vor Ort oder in Trier noch darum? Berief man
sich dabei womçglich auf eine m�ndliche Tradition? Oder muß nicht schlech-
terdings das nahezu zeitgleiche Auftreten der ersten Grabbeschreibung mit der
fr�hesten nachweisbaren Kirche erhebliches Mißtrauen wecken? Die eben ge-
nannten Quellen entstanden zudem alle im Trierer Umfeld. Ist das Ganze
womçglich eine Trierer Konstruktion des sp�ten 10., 11. oder gar 12. Jahr-
hunderts? Aus welchem Grund mochte sie erfolgt sein? Wessen Interesse diente
sie? Wieso zog man dazu ausgerechnet einen Milo aus dem 8. Jahrhundert
heran? Wer �berhaupt war dieser „Gewaltherrscher“ Milo, der vierzig Jahre im

4 Vgl. dazu Weber, Ausgrabungen, S. 91. Gesta Treverorum cap. 25, ed. Waitz, S. 162:
Milo igitur tirannus, his ita peractis, venationi inserviens, ab apro percussus moritur in villa
quae dicitur Arno primo a Treberi miliario, ubi et sepelitur post 40 annos suae tirannicae
invasionis.

5 Vgl. dazu Weber, Ausgrabungen, S. 20.
6 Vgl. Weber, Ausgrabungen, S. 22 u. 105.
7 Vgl. dazu Weber, Ausgrabungen, S. 89 f. , 104, mit der Quelle und weiterer Literatur. –

Vgl. auch MRUB I †244, S. 299–301.
8 Vgl. Weber, Ausgrabungen, S. 89 f. u. 104–106. – Vgl. auch MRUB I †302, S. 353–

355. Die heute vorliegende Abschrift befindet sich danach im Officialats-Transsumt von
1497.
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Amt gewesen sein soll? Wann genau lebte er? Was ist �ber ihn bekannt? Was
berichten die zeitgençssischen Quellen? Was sp�tere Zeugnisse?

Eine der fr�hesten Spuren in einem Text �berhaupt, die die Tyrannei des
Milo thematisiert, findet man – wie wir schon gesehen haben – erst in einer
Denkschrift des Erzbischofs Hinkmar von Reims (845–882). Dieser verfaßte
sie im Jahr 863 – also etwa ein Jahrhundert nach Milo. Erhalten ist sie – wie
oben gesehen – singul�r, jedoch in einer nahezu zeitgleichen Handschrift : In
Remo autem et in Treveri, quas Milo – tonsura, non vita clericus – occupave-
rat,[…].9 Hinkmar spricht darin von einem Milo, der zwar durch die Tonsur,
nicht aber durch sein Leben Kleriker gewesen sei und der Reims wie Trier
gemeinsam unrechtm�ßig okkupiert habe. Damit meint er wohl eine gemein-
same Besetzung der Bistumssitze beider St�dte. Dieses Ph�nomen eines Dop-
pelbistums erscheint bemerkenswert genug. Doch wann genau soll Milo diese
beiden Orte besetzt haben? Wirklich pr�zise Daten dazu gibt es n�mlich nicht.
Und die wenigen weiteren schriftlichen Angaben zu ihm, die sich finden, sind
zeitlich breit gestreut und zudem �ußerst widerspr�chlich. Denn man muß die –
ebenfalls teils unsicher �berlieferten – Amtszeiten der sp�teren sowie fr�heren
Trierer und Reimser Bischçfe heranziehen, um zu einem bisher in der For-
schung vertretenen, aber lediglich errechneten Ann�herungswert von zwischen
722/3–761/2 zu gelangen.10 Doch bleibt auch das problematisch. Nicht zu
Unrecht hat deshalb schon Hermann Schmidt 1929 zum von Hinkmar be-
schriebenen Ph�nomen bemerkt: „�ber den Beginn der ungeordneten Bezie-
hungen zwischen Trier und Reims liegen keine gleichzeitigen Nachrichten
vor.“11

Zumindest ist dieses hier grob gezeichnete Bild Milos von der bisherigen
Forschungsliteratur immer wieder best�tigt bzw. fortgeschrieben worden.
Grundlegend dazu ist die Studie Eugen Ewigs von 1954, der gleichsam alle
greifbaren fr�hen und sp�teren Quellenbelege gleichwertig wie in einem Puzzle
zusammengesetzt hat und als Ergebnis einen Trierer Okkupanten des Reimser
Bistums, ja einen Entfremder von Kirchengut sowie Gegner seines eigenen
Zeitgenossen Bonifatius sieht. Milo sei nicht einmal wirklich Bischof gewesen,
andere h�tten an seiner Stelle in Reims als solcher fungiert. Doch gibt Ewig
auch zu, daß Einzelheiten �ber Milos Amtsf�hrung in Reims nicht �berliefert
sind und daß �ber Milos angebliches Unwesen in Trier dann sogar erst Trierer

9 Vgl. Hinkmar, Denkschrift cap. I,8, ed. Perels, S. 77 (= MGH Epp. 8/1, ed. Perels,
S. 126). Vgl. dazu unten S. 88 f. u. Anm. 69 f. , sowie oben Kap. A.I.

10 Vgl. dazu hier zusammenfassend Anton, Milo, Sp. 627 f. – Schmidt, Trier und Reims,
S. 42–47, geht dagegen beispielsweise von einer Herrschaft Milos in Reims seit 717 aus,
die bis 757 gew�hrt haben kçnnte. Doch handelt es sich dabei um reine Rechenspiele. So
habe Milo gleichzeitig mit dem Reimser Bischof Tilpin in Reims agiert.

11 Vgl. Schmidt, Trier und Reims, S. 37, der auch (ebd., S. 37 f.) die schwierige Quel-
lensituation zusammenfaßt.

C. Auf der Suche nach Milo von Reims und Trier68



Texte des 11. Jahrhunderts berichten. Er spricht bei diesen Quellen h�ufig von
„sp�teren F�lschungen, die aber sicher einen echten Kern enthalten“. In seinen
nachfolgenden Arbeiten zu Trier hat Ewig an seinen Ergebnissen festgehalten.12

Im selben Jahr hat Theodor Schieffer seine einschl�gige Studie zu Bonifatius
verçffentlicht und ist darin dem g�ngigen Milobild gefolgt.13 Guntram Schenk
zu Schweinsberg hat 1971 nochmals die entscheidenden Belege zusammen-
getragen und in seinem Urteil Ewig weitestgehend best�tigt. Gleiches gilt f�r
die aktuellen Trierer Arbeiten Hans Hubert Antons. Milo wird dann auch als
ein einschl�giges Beispiel f�r einen verweltlichten Bischof der sp�ten Mero-
winger- und fr�hen Karolingerzeit genannt. Darin folgen auch alle weiteren
Studien, die sich mit Milo besch�ftigen, bis zum gerade erschienenen ersten
Band der „Geschichte des Bistums Trier“ und Lutz E. von Padbergs kleine
Monographie zu Bonifatius.14

12 Vgl. dazu Ewig, Milo, S. 413–421. Das Zitat S. 414. Ewig folgt sogar Trierer Quellen
des 10.–12. Jahrhunderts, die vor Milo bereits dessen Vater und Vorg�nger Liutwin �ber
die Bist�mer Trier, Reims und Laon verf�gen sahen. Vgl. dazu unten Kap. C.IV. u. Kap.
D.VI.3. ff. Ewig, Trier, S. 141–143. Ewig, Treverensia, S. 229 f. , worin er aufgrund der
oben genannten Denkschrift (vgl. Kap. A.I.) Sçhne Milos als nachgewiesen betrachtet.
Diese seien allerdings illegitim. – Dabei decken sich die hier gemachten chronologischen
Aussagen nicht mit denen in seinem ersten Artikel zu Milo. – Schon Schmidt, Trier und
Reims, S. 35 f., 38–58, stellt die Berichte zusammen, die nicht an die Aus�bung bi-
schçflicher Funktionen durch Milo in Reims glauben. Vgl. ferner Prinz, Klerus, S. 66–
69. Prinz, Fr�hes Mçnchtum, S. 197–200. Krusch, Remigius-F�lschungen, S. 513 f.
Die �lteste Darstellung findet sich bei Brower/Masen, Antiquitates, S. 361–372.

13 Vgl. Schieffer, Winfrid-Bonifatius, S. 101, 130 f. , 209 f., 220, 227, 229, 241, 252,
255 f., 265, 277.

14 Vgl. Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 164–171, der aber (ebd., S. 165) eine
Doppelherrschaft bereits unter Liutwin ablehnt. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter,
S. 103 f. , 121, 158, 160–162. Anton, Trier vom Beginn des 6. bis zum Ende des 8.
Jahrhunderts, S. 43, 49–51, 66 f. Anton, Trier in der hohen und sp�ten Karolingerzeit,
S. 104, 107. Bienert, Besiedlung Triers, S. 130, 135 f. , 138. Anton, Milo. Anton,
Liutwin, Anm. 28 u. S. 36–38, 43–45, 48, 50 f. Gierlich, Grabst�tten, S. 54–56, zu
seinem Grab, der an eine Bestattung in Ehrang glaubt. Anton, Raumbestimmende
Voraussetzungen, S. 161–166. Pfeiffer, Die fr�he fr�nkische Zeit, S. 237 ff., bes.
S. 242–246. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 400, weist darauf hin, daß
bei Milo keine Belege f�r Memoria vorliegen. Auch werde er nicht als Heiliger verehrt.
Lediglich die Mettlacher Miracula s. Liutwini bewahrten ihm ein gutes Andenken. Von
Padberg, Bonifatius, S. 66, 71–74. – Vgl. als weitere Auswahl nur Raach, Mettlach,
S. 15–18, 21 f., 27–33, der (ebd., S. 17) sogar davon ausgeht, daß Milo �ber Bischçfe
in Trier verf�gt haben muß, weil sein Weihegrad der eines Diakons gewesen sei.
Semmler, Episcopi potestas, S. 318 f. , 371–373. Semmler, Sukzessionskrise, S. 20, 25 f.
Kaiser, Bischofsherrschaft, S. 61 f., 540 f. Wallace-Hadrill, Frankish Church, S. 137
u. 160, der f�r Milo sogar ein Episkopat in Laon annimmt. Hioki, Stadtherrschaft. –
Insgesamt ber�hren all diese Fragen zudem die �berlegungen der Forschung zu den
fr�hen sog. Bischofsstaaten der Merowinger- und fr�hen Karolingerzeit, die teilweise auf
weitaus sp�teren Quellen basieren. Doch soll dem an dieser Stelle nicht nachgegangen
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Auch hier bietet es sich erneut an, auf die anfangs beschriebene methodische
Vorgehensweise zur�ckzugreifen: Mçglichen Konstruktions- bzw. Verfor-
mungsprozessen bei Berichten und Nachrichten �ber ein Ereignis – also Ge-
schichts- und damit auch Erinnerungsbildern – wird nachzugehen sein. Dazu
m�ssen die entsprechenden Quellen in chronologischer Folge vom Ereignis
ausgehend, in die sp�tere Zeit fortschreitend nacheinander gepr�ft und die
jeweiligen Entstehungsbez�ge als Konstruktions- bzw. Verformungsfaktoren der
Geschichtsbilder ber�cksichtigt werden.

Eben das soll deshalb im folgenden bei den Berichten und Belegen zum von
Hinkmar in seiner Denkschrift erw�hnten „Doppelbischof“ und Okkupanten
Milo versucht werden. Zun�chst werden erstens sowohl f�r Reims wie auch Trier
die wenigen zeitgençssischen Belege des 8. Jahrhunderts untersucht, um dann
zweitens dem Bild des in den Quellen seit der Mitte des 9. Jahrhunderts
plçtzlich immer schillernder hervortretenden Milos nachzugehen. Dabei m�ssen
auch Bischçfe an diesen Orten, deren Amtszeiten sich mit den errechneten
Milos �berschneiden, teilweise ber�cksichtigt werden. Schließlich wird drittens –
in einem letzten Schritt – die plçtzlich auftretende Trierer �berlieferung im
weiteren Umfeld des 10. und 11. Jahrhunderts ins Auge zu fassen sein.

II. Die zeitgençssischen Quellen aus dem 8. Jahrhundert

1. Eine Urkunde aus Metz von 715

Beginnen wir mit dem 8. Jahrhundert. Die fr�heste mçgliche zeitgençssische
Erw�hnung eines Milo, den die Forschung mit unserem Milo in Verbindung
bringt, findet sich im Zeugeneintrag einer Urkunde vom 24. oder 25. Juni 715
aus Metz. Der sacerdos Hugo, sein Bruder Herzog Arnulf, Pippin und Gode-
fridus machen darin eine Schenkung an das Apostelkloster bei Metz (sp�ter: St.
Arnulf ). Doch ist deren Echtheit umstritten. Milo erscheint in einer Zeugenliste
im Kontext mehrerer Namen, die die bisherige genealogische Forschung der
Familie der sog. ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘ zugeordnet hat: Actum
Mettis publice sub die et tempore ut supra. S. Hugo acsi peccator sacerdos hanc
delegationem sive testamentum a me factum firmavi et subscripsi. S. Arnulfus dux
hunc testamentum consentiens subscripsi. S. Milonis. S. Uuidonis comitis. S.
Eremberti comitis. signum † Lamtberti comitis. signum † Uuarnarii comitis. Al-
lerdings wird dieser Milo mit keiner genauen Bezeichnung genannt. Negativ
zumindest f�llt er nicht auf. Heidrich h�lt diese Liste jedoch aufgrund ihrer

werden. Vgl. dazu die zahlreichen Arbeiten von Semmler, Episcopi potestas. Prinz,
Klerus. Heinzelmann, Bischofsherrschaft. M�ller, Lyon. Kaiser, Bischofsherrschaft.
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�berlieferungsform berechtigterweise f�r eine sp�tere Interpolation.15 Hinkmar
d�rfte sie wohl kaum gekannt haben.

2. Die Korrespondenz des Bonifatius mit dem Papst

Die �lteste und ganz sicher f�r uns noch greifbare Erw�hnung eines Milo, der
zudem zu den Angaben Hinkmars paßt, findet sich in einem Brief des Papstes
Zacharias I. (741–752) von 751 an den Angelsachsen Winfried-Bonifatius
(† 754). �berliefert ist er in dessen Briefsammlung, die sein Nachfolger Lul
noch vor seinem Tod 786 aus den in Mainz erhaltenen Best�nden anlegen ließ.16

Der Papst antwortet darin dem Missionsbischof auf eine Anfrage: „Was aber
Milo und seinesgleichen anbetrifft, die den Kirchen sehr viel schaden, so predige
nach dem Wort des Apostels, ob gelegen oder ungelegen, sie sollen von einem so
ruchlosen Treiben ablassen“.17 Zacharias wird jedoch nicht konkreter, ja nennt

15 Vgl. Wolfram, Kritische Bemerkungen, Nr. 6, S. 42–44 u. 49, hier S. 44. Urkunden
der Arnulfinger, ed. Heidrich, S. 75, Anm. ee. Vgl. die j�ngste Edition der Urkunde
ebd. 8, S. 71–75, die sie f�r echt h�lt. Zur Frage der Echtheit und der interpolierten
Zeugenliste vgl. ebd., S. 72 f. (Wolframs A genannte, oben zitierte Textfassung entspricht
der Fassung B1 Heidrichs). Die Zeugenliste ist in zwei Einzelabschriften in Urkunden-
form aus dem 12. Jahrhundert interpoliert (eine ist oben wiedergegeben), jedoch nicht in
zwei Chartularabschriften des 13. Jahrhunderts, die dem Original n�her st�nden. Denn
die Urkundenabschriften enthielten gegen�ber der Chartularfassung weitere Interpola-
tionen. – In einer angeblichen Urkunde, in der der Trierer Bischof Liutwin am 1. Fe-
bruar 706 eine Schenkung an das Trierer Stift St. Eucharius vornimmt, erscheint ein
Milo diaconus als Zeuge. Vgl. MRUB I 7a, S. 9 f., hier S. 10. Die d�rfte aber fr�hestens
im 10. Jahrhundert, viel wahrscheinlicher jedoch sp�ter in Trier oder Echternach kon-
struiert worden sein. Vgl. dazu nur Ewig, Milo, S. 419. Anton, Liutwin, S. 31 u.
Anm. 28. Vgl. ausf�hrlich zu dieser Urkunde und den Entstehungsumst�nden unten
Kap. D.III.1. – Wolfram, Kritische Bemerkungen, Nr. 5, S. 42, f�hrt noch eine weitere
Urkunde auf, in der Milo mçglicherweise als Zeuge fungiert. Es handelt sich dabei um
eine Schenkung des Drogosohns Arnulf an das Apostelkloster bei Metz vom 27. Juni
706, die aber sicher eine F�lschung ist (ebd., S. 50). So f�llt auch die Einsch�tzung bei
Urkunden der Arnulfinger 30, ed. Heidrich, S. 130–135, aus, die jedoch auf 704 oder
706 datiert. Die Zeugenliste �hnelt derjenigen der oben genannten Urkunde und enth�lt
noch weitere Namen. – Zu den sog. ,Widonen-Lambertinern-Miloniden‘ vgl. zusam-
menfassend mit weiterer Literatur Hlawitschka, Widonen (Lambertiner). Raach,
Mettlach, S. 23–36, sowie ausf�hrlich unten Kap. D.IV.6.d.

16 Vgl. zuletzt Briefe des Bonifatius, ed. Rau, S. 9–22. Die Handschriftenklasse 1 entstand
gegen Ende des 8. Jahrhunderts. Die Klasse 2 ist eine erste Redaktionsstufe aus Mainz.
Sie kçnnte noch kurz vor Luls Tod 786 fertiggestellt worden sein. Vgl. dazu Watten-

bach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 2, S. 175 f. Tangl, Studien.
17 Vgl. Briefe des Bonifatius, ed. Rau, S. 299. Vgl. dazu Epp. Bonifatii 87, ed. Tangl,

S. 194–201, hier S. 198: De Milone autem et eiusmodi similibus, qui ęcclesiis Dei pluri-
mum nocent, ut a tali nefario opere recedant, iuxta apostoli vocem oportunę inportunae
predica.
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nicht einmal die genaue Funktion dieses Milo. Ganz offenbar aber muß sich
Bonifatius in einem �beraus starken Konflikt mit ihm befunden haben. Dar�ber
ist viel spekuliert worden: Vielleicht stand Milo in irgendeiner Form auf der
Seite des traditionellen fr�nkischen Klerus’, der sich gegen die Kirchenreform
des Bonifatius str�ubte. Bonifatius strebte im Fr�hjahr 744 die Errichtung von
drei Erzbischofssitzen mit konkreten Kandidaten im Frankenreich an – nach-
dem es dieses Amt dort schon lange nicht mehr gegeben hatte –, wie sich aus
seiner Briefkorrespondenz und aus dem Konzilsprotokoll von Soissons 744
rekonstruieren l�ßt: 1. ein Grimo war f�r Rouen vorgesehen, 2. ein Hartbert f�r
Sens und 3. ein Abel f�r Reims. Doch setzte sich offenbar nur Grimo durch, wie
aus einem Brief des Zacharias vom 5. November 744 hervorgeht, der bei Bo-
nifatius erstaunt anfragt, warum dieser nun nur noch das Pallium f�r jenen
einen bençtige.18 Das heißt allerdings nicht, daß Abel nicht wenigstens einfacher

18 Papst Zacharias best�tigt allen dreien am 22. Juni 744 das Pallium. Vgl. dazu Epp.
Bonifatii 57, ed. Tangl, S. 102–105, bes. S. 103: De episcopis vero metropolitanis, id est
Grimo, quem nos iam conpertum habemus, Abel sive Hartbercto, quos per unamquamque
metropolim per provincias constituisti, hos per tuum testimonium confirmamus et pallia
dirigimus ad eorum firmissimam stabilitatem et ęcclesiae Dei augmentum, ut in meliori
proficiant statu. – Dann fragt er aber bei Bonifatius nach, warum dieser nun lediglich
noch das Pallium f�r Grimo fordere. Vgl. ebd. 58, S. 105–108, bes. S. 106 (5. No-
vember 744): […], quia tres archiepiscopos per singulas metropolim ordinasses, reseruisti, id
est Grimonem in civitate, quae dicitur Rodoma, secundum vero Abel in civitate, quae dicitur
Remorum, tertium denique Hartbertum in civitate, quae dicitur Sennis. Qui et apud nos fuit
et tua nobis pariter et Carlomanni atque Pipini detulit scripta, per quae suggessistis, ut tria
pallea hisdem tribus prenominatis metropolitanis dirigere deberemus; quod et largiti sumus
pro adunatione et reformatione ęcclesiarum Christi. Nunc autem denuo tuas suscipientes
syllabas valde sumus, ut diximus, mirati, eo quod antea nobis una cum memoratis prin-
cipibus Galliarum pro tribus palliis suggessisti et postea pro solo Grimone. Sed volumus, ut
nobis tua indicet fraternitas, cur nobis ita direxisti antea pro tribus et postmodum pro uno, ut
et nos certi redditi ex hoc nulla in nobis sit ambiguitas. Offenbar warf Bonifatius in diesem
Zusammenhang dem Papst sogar Simonie, ja K�uflichkeit der Pallien vor, worauf dieser
ausgesprochen erbost in dieser Antwort an Bonifatius reagierte. – Die Erhebung Abels in
Reims und Hartberts in Sens beschloß die westfr�nkische Synode von Soissons am 2./
3. M�rz 744. Vgl. dazu MGH Conc. 2, S. 34, Z. 12 ff. – Zur Bonifatianischen Reform
vgl. hier Jarnut, Reformkonzilien, bes. auch S. 5, 8 f., 15, wo u. a. darauf hingewiesen
wird, daß zugleich eine Absetzung Milos nicht erw�hnt wird. Semmler, Mçnche und
Kanoniker. – Zu Abel vgl. zuletzt die Anmerkungen bei Flodoard II,16, ed. Stratmann,
S. 166 f. – Erst in einem Schreiben vom Sommer 751 an den Papst begr�ndet Bonifatius
die damaligen Schwierigkeiten bei der Pallienvergabe. Vgl. dazu Epp. Bonifatii 86, ed.
Tangl, S. 193: De eo autem, quod iam preterito tempore de archiepiscopis et de palleis a
Romana aecclesia petendis iuxta promissa Francorum sanctitati vestrae notum feci, indul-
gentiam apostolicę sedis flagito, quia quod promiserunt tardantes non impleverunt; et adhuc
differtur et ventilatur; quid inde perficere voluerint, ignoratur. Sed mea voluntate impleta
esset promissio. Die Franken h�tten ihre Zusagen nicht eingehalten. Noch immer w�rde es
hinausgeschoben und besprochen. Man wissen nicht, was einmal davon umgesetzt
werde.
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Bischof in Reims geblieben sein kçnnte und das womçglich auch vor Bonifatius’
Pl�nen schon war. Letztlich setzt die Palliumsverleihung ja voraus, daß der
entsprechende Kandidat zuvor zum Bischof geweiht worden war. In einem Brief
Bonifatius’ an Kçnig Æthelbald von Mercien (716–757) aus dem Jahr 746 oder
747 wird Abel wie selbstverst�ndlich als coepiscopus, also Amtsbruder, genannt,
von einem Milo ist keine Rede.19 Abel muß zu dieser Zeit folglich noch am-
tierender Bischof in Reims gewesen sein. Es ist somit �ußerst unwahrscheinlich,
daß Milo gleichzeitig in Reims wirkte, wohl kaum als Bischof. Erst 751 ist ein
Milo zudem ja �berhaupt genauer bezeugt. Dies widerspricht also deutlich den
von der Forschung vertretenen Episkopatsdaten Milos.

Bisher wollte man diesen Gegensatz mit dem Erkl�rungsmuster mçglicher
Chorbischçfe auflçsen, also Stellvertretern. Damit lehnte man sich an Flodoard
von Reims an, der in seiner „Reimser Kirchengeschichte“ Mitte des 10. Jahr-
hunderts andeutet, es g�be einige, die Abel f�r einen Chorbischof hielten. Doch
ist diese sp�tere Interpretation letztlich �berzeugend? Zwar gibt es Hinweise auf
das Chorbischofsamt im Umfeld des Bonifatius. Sollte man zun�chst jedoch
nicht einen einfacheren Lçsungsweg beschreiten?20

19 Vgl. Epp. Bonifatii 73, ed. Tangl, S. 146–155, hier S. 146, Z. 27. Zu diesem Brief vgl.
Nonn, Bild Karl Martells, S. 83–89. Der Brief ist schon deshalb sehr ernst zu nehmen,
weil er zus�tzlich noch in der englischen Empf�nger�berlieferung erhalten ist. – Milo
wird in den Bonifatiusbriefen sonst verschwiegen.

20 Vgl. Flodoard II,16, ed. Stratmann, S. 166, Z. 9 f. Zu Flodoard vgl. unten S. 80, 99 f.
u. Anm. 45, 98–104. – Vgl. zum Ph�nomen der Chorbischçfe Kottje, Chorbischof,
der von einem Aufkommen des westkirchlichen Chorbischofsamtes im Umfeld von
Bonifatius und Willibrord spricht. Als fr�heste Stellungnahme eines Papstes zu diesem
Amt f�hrt er einen Brief Zacharias’ I. von 747 an den Hausmeier Pippin an. Vgl. dazu
Codex Carolinus 3, S. 479–487, hier S. 481, wo eine Passage des Konzils von Antiochia
mit den Aufgaben des Chorbischofs zitiert wird. Vgl. ferner Epp. Bonifatii 82, ed.
Tangl, S. 182, von 748. In der Grußzeile unterscheidet Papst Zacharias nach den
angesprochenen Bischçfen weitere Chorbischçfe. Ebd. 93, S. 213, von 752, in dem
Bonifatius von Lul als Mainzer Chorbischof spricht. Ebd. 109, S. 235, von 753, in dem
Bonifatius von einem Bischof spricht, der einen Chorbischof eingesetzt habe. Die
n�chsten Zeugnisse liegen erst in der Mitte des 9. Jahrhunderts. – Vgl. hier nur
Angenendt, Klosterbischof, mit weiterer Literatur. Jenal, Klosterbischçfe. Felten,
�bte und Laien�bte, S. 38 f. u. Anm. 29, mit einigen ausf�hrlicheren Beispielen. – Doch
wird der entsprechende Bischof dabei jeweils explizit als Chorbischof bezeichnet, was f�r
die fr�hen Quellen zu Abel nicht zutrifft. Vgl. ferner Frank, Klosterbischçfe. – Ewig,
Milo, S. 419, und Ewig, Trier, S. 142, zieht dieses Erkl�rungsmodell heran. Schenk zu

Schweinsberg, Reims, S. 168–172, �bernimmt ebenfalls dieses Modell und h�lt die
Einsetzung Abels f�r den Versuch, Milo aus dem Amt zu jagen. Abel sei aber nie Bischof
geworden. Vgl. ferner beispielsweise Schmidt, Trier und Reims, S. 41 f. Anton,
Liutwin, S. 46. – Vgl. dazu noch ausf�hrlicher mit umfangreicher weiterer Literatur
unten Kap. D.IV.6.c. , Anm. 426.
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3. Eine Urkunde Karls des Großen von 782 (DKarol. I 148)

Die zeitlich n�chste Quelle stammt aus Trierer �berlieferung. Es handelt sich
um eine undatierte, in Diedenhofen ausgestellte Urkunde Karls des Großen f�r
die Trierer Kirche unter „Erzbischof“ Weomad (762–791), die darin das
Kloster Mettlach im Saargebiet anstelle der sog. Sçhne Lamberts zugesprochen
erh�lt. M�hlbacher mçchte sie zu 782 setzen. Doch bleiben das und ihre
Glaubw�rdigkeit schon deshalb problematisch, weil sie sich lediglich als Ab-
schrift in einem Trierer Chartular aus der Mitte des 14. Jahrhunderts findet21

und Weomad f�r diese Zeit noch unzutreffend als Metropolit erscheint.22 Die
Urkunde enth�lt erste genauere Angaben zu einem Milo, der aber nur in Trier
auftritt:

Der Hausmeier Karl [Martell, † 741] habe einem Milo das Kloster Mettlach
zu Lehen gegeben.23 Sp�ter habe dies auch Kçnig Pippin getan24 und nach Milos
Tod dem Bischof Harthamus �bertragen. Ein gewisser Bischof Liutwin, Vater
von Milo und Wido, habe es (wohl Mettlach) dem Besitz (partibus) der Kirche
des hl. Peter in Trier durch seine Urkunden vermacht. Und Milo, der Nach-
folger des Bischofs Liutwin, habe �bte aus Trier in das Kloster geschickt: zu-
n�chst Ebro, danach den Bischof Ratbert, danach Bischof Harthamus, der auch
nach Milos Tod durch Kçnig Pippin belehnt worden sei. Die iustitia von St.
Peter aber habe zum episcopium der Stadt Trier gehçrt.25

21 Vgl. DKarol. I 148, S. 200–202. Die Datierung erfolgt �ber die als Beisitzer genannten
Bischçfe. „Petrus wird 781 von Papst Hadrian I. [772–795] zum Bischof von Verdun
geweiht.“ Angilram [von Metz] starb 791. Ein Aufenthalt Karls in dieser Zeit in Die-
denhofen ließe sich nur Ende 782/Anfang 783 nachweisen. Glaube man aber dem
Frankfurter Kapitular von 794, so habe ein Bischof Petrus, der zwçlf Jahre bei Karl in
Ungnade gefallen war, auf der dortigen Synode einen Reinigungseid geleistet. Ein
Handeln im Dienste Karls vor diesem Datum w�re unwahrscheinlich. – Vgl. auch BM2

261, S. 106 f.
22 Vgl. so schon Schmidt, Trier und Reims, S. 61 f. Die �brigen zeitgençssischen Quellen

nennen ihn nur als Bischof. Erst 791 sei er Erzbischof geworden. Dagegen h�lt es Oexle,

Arnulf, S. 328–345, bes. S. 330, 341 f. , f�r mçglich, daß Trier schon unter Weomad
Metropole wurde. Er geht der Frage nach der Einf�hrung der Metropolitanordnung in
Trier umfassend nach. Vgl. dazu auch die Zusammenstellung bei Brower/Masen,
Antiquitates, S. 376–384,

23 Vgl. Urkunden der Arnulfinger 67, ed. Heidrich, S. 159 f.
24 Vgl. ebd. u. ebd. 89, S. 168.
25 Vgl. DKarol. I 148, S. 201, Z. 5–17: […], id est monasterium quod dicitur Medolago,

quod avus noster Karolus quondam maiorum domus Miloni beneficavit et postea domnus et
genitor noster Pippinus quondam rex ipsius Miloni beneficavit et post discessum Miloni
Harthamo episcopo, et adseruerunt, ut Leodonius quondam episcopus genitor Miloni et
Widoni partibus ecclesie sancti Petri, que est constructa infra muros Treverice urbis, per sua
strumenta delegasset ; et dixerunt, qualiter Milo, qui fuit successor ipsius Leodoni episcopi et eo
tempore episcopio sancti Petri Treverice urbis regebat, abbates in ipso monasterio de ipsa
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Die Urkunde besagt nichts Genaues �ber die Amtszeiten aller in ihr ge-
nannten Bischçfe. Milos Wirken l�ßt sich also nicht exakt datieren, doch muß
es zu Beginn des 8. Jahrhunderts gewesen sein. Milo wird dabei weder positiv
noch negativ bewertet. Die Frage bleibt, ob diese Urkunde echt ist. Der seltsam
widerspr�chlich wirkende Inhalt kçnnte vielleicht einen tats�chlichen m�ndli-
chen Rechtsfindungsprozeß widerspiegeln, wie ihn die Urkunde insgesamt be-
schreibt.26 Andererseits mag er auch auf nachtr�gliche Ver�nderungen hindeu-
ten. Weomad zumindest d�rfte Milo nach dem Inhalt kaum unmittelbar im
Bischofsamt gefolgt sein. Ist die Urkunde aber glaubw�rdig, w�re mit ihr und
dem bereits erw�hnten Zachariasbrief dann ein Milo, der Trierer Bischof ge-
wesen sein kçnnte, vom fr�hen 8. Jahrhundert bis mindestens zum Jahr 751
gesichert – aber nicht mehr.27 Dagegen stehen f�r Reims vier Belege zu Abel in
dieser Zeit.28 – Es ist zudem zweifelhaft, ob Hinkmar dieses Diplom kannte.
Von seinem Doppelbischof Milo findet sich jedenfalls weder in Reims noch im
Trier des 8. Jahrhunderts eine Spur. Im Kapitel zu Liutwin und Basin wird noch
ausf�hrlicher auf die Urkunde in Verbindung mit weiteren Diplomen zu
Mettlach einzugehen sein.29

civitate misisset, id est Ebreo et post Ebreo Ratbertum episcopum et post Ratbertum Har-
thamum, qui et post discessum Miloni exinde vestitus fuit per beneficium Pippini regis, et
tales testes vel scabini ibidem in presentia adfuerunt, qui per sacramenta hoc adfirmaverunt,
ut vidissent et certissime cognovissent iusticiam esse sancti Petri ad episcopium Treverice urbis.
– Vgl. zur Urkunde hier nur Anton, Liutwin, S. 32 f., 36–39, 43–45. Raach, Mett-
lach, S. 12 ff.

26 Die Urkunde spricht dann von einer Besetzung dieses Klosters durch einen Lambert, der
Bischof Harthamus vçllig seines Besitzes beraubt h�tte. Lamberts Sçhne Wido, Rodold
und Warnar wollten nun vor dem Kçnigsgericht ihren Anspruch durchsetzen, scheiterten
damit aber, weil sie ganz im Gegensatz zu den Trierern keine Zeugen vorweisen konnten.
Deshalb erhielt Trier unter Erzbischof Weomad das Kloster auf immer zur�ck. So
beruhen die meisten Rechtsangaben auf den m�ndlichen Berichten von Zeugen, viel-
leicht auch Augenzeugen. Vgl. nochmals DKarol. I 148, S. 201. – Womçglich erkl�rt
sich daraus auch die etwas verschlungene und widerspr�chliche Darstellung des
Rechtsinhalts. Dieser erinnert verd�chtig an den Zustand unter Bischof Egbert von Trier.
Vgl. dazu unten S. 101 sowie unten Kap. D.VI.3.a. – Die Forschung h�lt die in der
Urkunde genannten Bischçfe teils f�r Klosterbischçfe. Vgl. dazu oben S. 73 u. Anm. 20
sowie nochmals unten Kap. D.IV.6.c. , Anm. 426.

27 Liutwin wird in der Urkunde auch nicht als Gr�nder, sondern nur als Schenker Mett-
lachs genannt, dies ganz im Gegensatz zu den weiter unten diskutierten Quellen zu
Liutwin. Vgl. unten Kap. C.IV. sowie Kap. D.IX.

28 Vgl. oben S. 72 f. , Anm. 18 f. sowie unten Kap. C.III.11.
29 Vgl. dazu unten insgesamt Kap. D.IV., bes. Kap. D.IV.6.
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III. Die �berlieferung zu Milo im Reimser Umfeld
seit dem 9. Jahrhundert

1. Die Gesta abbatum Fontanellensium

Damit erfolgt bereits der �bergang von den zeitgençssischen Texten zur zweiten
Ebene: der �berlieferung des 9. Jahrhunderts. Bevor hier den weiteren Zeug-
nissen aus Trier und Reims nachgegangen werden soll, ist ein kleiner Exkurs zu
einer nicht in diesen Kontext gehçrenden Quelle notwendig. An der konti-
nentalen K�ste des �rmelkanals im Kloster St-Wandrille entstanden die Gesta
abbatum Fontanellensium. Ihr erster, hier wesentlicher Teil kçnnte nach 833
verfaßt worden sein.30 Andere Datierungsans�tze gehen von um 800 oder der
Zeit zwischen 823 und 833 aus.31 Dabei muß man auch mehrere Redaktions-
stufen annehmen. Der oder die Verfasser verwandten altes Urkundematerial
sowie �berlieferungen ihres Klosters und f�gten alles zu einzelnen Abtviten
zusammen, wobei einige der fr�hesten �bte unber�cksichtigt blieben. Die Ar-
beit ist nicht immer stimmig und weist auch einige chronologische Fehler auf.
Eine zeitgençssische oder wenigstens zeitnahe Handschrift des Textes hat sich
nicht erhalten, so daß sich nicht ausschließen l�ßt, daß in diesen sp�ter noch
weiter eingegriffen wurde.32

Eine dieser Viten besch�ftigt sich erstaunlicherweise mit den Gesta Landonis
archiepiscopi Remensis et rectoris coenobii Fontanellensis.33 Die Datierungsangaben
dieser Vita sind aber umstritten und erg�ben etwa 731–733 oder 732–735 f�r

30 Dieser �ltere Forschungsansatz findet sich bei Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis
coenobii, ed. Lohier/Laporte, S. IX–XLI. Vgl. auch Levison, Gesta abbatum Fon-
tanellensium.

31 Vgl. dazu Wood, St Wandrille, S. 4–6, der von der Entstehung des ersten Hauptteils um
800 ausgeht und mehrere Redaktionsstufen vermutet. Die neueste Ausgabe der Gesta bei:
Chronique, ed. Pradi�, S. XXV–LIV, datiert den ersten Hauptteil des Textes (Abt
Wandregisil bis Gervold) auf das Abbatiat des Ansegis (823–833), den zweiten
Hauptteil dann auf Fulko (bis Abt Ansegisil, 834–845). Mçglicherweise gab es zwei
�berarbeitungen. Pradi� folgt der Edition von Lohier/Laporte (S. CII). Vgl. insge-
samt auch Freise, Fontanelle, sowie Elm, Macht der Weisheit, S. 219 ff.

32 Man ging deshalb davon aus, daß die Viten der fr�hesten �bte vermutlich schon als
Einzel�berlieferung vorlagen. Vgl. dazu u. a. Chronique, ed. Pradi�, S. XXXI f. u. LII.
Vgl. z.B. die Vita Lantberti, ed. Levison. – Zu den Handschriften vgl. zuletzt Chro-
nique, ed. Pradi�, S. LXXI–LXXXVIII. Bei der �ltesten noch erhaltenen, die den Text
�berliefert, handelt es sich um Havre, Biblioth�que municipale, 332, S. 152–218. Nach
l�ngerer Debatte wird sie inzwischen ins 11. Jahrhundert datiert. Diese Handschrift ist
wiedergegeben bei Gesta abbatum Fontanellensium, ed. Lçwenfeld.

33 Vgl. Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii cap. V, ed. Lohier/Laporte,
S. 43–45, hier S. 43. Chronique, ed. Pradi�, S. 68–73 u. 212. Vgl. dagegen Gesta
abbatum Fontanellensium cap. 9, ed. Lçwenfeld, S. 28 f., wo nicht in nummerierte
Unterkapitel, sondern lediglich Abs�tze unterteilt wird.
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Landos Aktivit�t.34 Der Titel des Erzbischofs erweist sich als Anachronismus,
weil es zu dieser Zeit im Frankenreich keine Metropolitanverfassung gab. Es
d�rfte sich eher um einen sp�teren Nachtrag aufgrund der inzwischen einge-
f�hrten Metropolitanordnung im 9. Jahrhundert handeln.35 Die Vita selbst
umfaßt (nach der Edition von Lohier und Laporte) drei Kapitel bzw. Ab-
schnitte, die sich um ein Immunit�tsprivileg Karl Martells f�r diesen Lando,
also eine Urkunde, gruppieren. Lando habe das Amt des Abtes drei Jahre in-
negehabt und es 731 �bernommen.36 Immerhin w�re Lando dann ein weiterer
Reimser Bischof w�hrend der angeblichen, von der Forschung postulierten
dortigen Herrschaft Milos. Wie ist das zu erkl�ren? Die Unstimmigkeit l�ßt den
Editor Lohier schließlich auch vermuten, Lando sei dort w�hrend der Ursur-
pation des Milo Bischof gewesen.37 Doch kommt damit nur erneut der Versuch
zur Anwendung, anhand von Chor- oder Parallelbischçfen die Widerspr�che
bei den Reimser Bischçfen aufzulçsen.38 Oder unterl�uft den Gesta hier eine

34 Vgl. ebd., S. 43 f., wo das 12. Jahr Kçnig Theuderichs (IV., eigentl. 732–733), das 17.
Karl Martells (eigentl. 730–731) und insgesamt das Jahr 731 genannt werden.

35 Aber auch andere Bischçfe treten als �bte in St-Wandrille auf: so Bainus, Bischof von
Th�rouanne (701–710) (Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii cap. II, ed.
Lohier/Laporte, S. 14–21), Bischof Hugo von Rouen, Paris und Bayeux († ca. 730?),
der f�lschlicherweise mit dem Titel des Erzbischofs versehen worden ist (ebd. cap. IV,
S. 37–43) (BHL 4032) und Erzbischof (?) Raganfred von Rouen (739–741 o. 744–
747) (ebd. cap. VIII, S. 58–63). Vgl. insgesamt Chronique, ed. Pradi�, S. 26–37, 58–
67, 94–101, 203–205, 210 f. , 214 f.

36 Vgl. BM2 39, S. 16. Urkunden der Arnulfinger 70, ed. Heidrich, S. 161. Heidrich,

Titulatur, S. 161 u. S. 126 ff. – Vgl. dazu ferner Nonn, Bild Karl Martells, S. 103 f., der
auch nachweist, daß die Gesta die Ann. Mett. prior. als Grundlage f�r historische An-
gaben verwenden. – Wood, St Wandrille, S. 8, weist darauf hin, daß erst Pippin 751 die
Immunit�t wieder best�tigt.

37 Vgl. Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii, ed. Lohier/Laporte, S. 43,
Anm. 103. Cap. V,1: In seinem ersten Abtsjahr sei Papst Gregor gestorben, dem ein
anderer Gregor nachfolgte. Im selben Jahr habe sich Karl gegen die Gascogne und den
dortigen Prinzen Eudo gewandt. Raganfred sei nach vierzehn Jahren Tyrannei gestorben.
Beda habe seine Kirchengeschichte verfaßt; in diesem Jahr wenigstens ende das Werk.
Dann wird eine Urkunde zitiert (cap. V,2): Lando habe von Karl das Privileg der dau-
ernden Immunit�t erhalten. Er stehe unter besonderem Schutz des F�rsten. Cap. V,3: Im
zweiten Jahr seiner Herrschaft, dem Jahr 732, habe Eudo, Herzog der Aquitanier, weil er
sich in der Verteidigung gegen Karl schwach f�hlte, die Sarazenen zur Hilfe gerufen.
Diese seien dann bis Bordeaux gezogen. Dort brannten sie Kirchen nieder, tçteten
Christen, r�ckten weiter bis Poitiers vor, brannten die Kiche von St-Hilaire nieder und
planten auch, die Kirche des hl. Martin zu unterwerfen. Doch Karl gelang es, sie er-
folgreich zu vertreiben. Lando habe Fontanelle drei Jahre geleitet, starb an einem
16. Januar und wurde in der Peterskirche von Fontanelle bestattet. – Zu Lando vgl.
schon Schmidt, Trier und Reims, S. 50 f. Er denkt auch an eine Parallelbesetzung von
Milo und Lando.

38 Vgl. dazu schon oben S. 73 u. Anm. 20 sowie unten Kap. D.IV.6.c., Anm. 426. – Lando
als Chorbischof sieht auch Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 168.
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Verwechslung mit einem anderen Lando, der in Reims im 7. Jahrhundert Bi-
schof war?39 Die Quelle bleibt schwierig. Doch sollte man ihr durchaus einige
zuverl�ssige Informationen zubilligen. Schließlich bietet sie den einzigen stillen
Hinweis auf den Verbleib des Sohnes des 751 abgesetzen letzten Merowinger-
kçnigs, Childerichs III. , mit Namen Theuderich. Theuderich wurde n�mlich in
Fontanelle ein Jahr nach seinem Vater inhaftiert.40

In der Vita des Abtes Benignus (710–724) wird schließlich auch ein Bischof
Milo als Teilnehmer einer Versammlung Karl Martells von 722/3 erw�hnt, was
auf einer Urkunde beruhen d�rfte. Allerdings bleibt sein Bischofssitz unge-
nannt.41 Auch hierauf st�tzt die Forschung ihre Datierung des Episkopats un-
seres Milo.42 Doch ist er tats�chlich gemeint? Kçnnte dieser Milo nicht auch ein
anderes Bistum vertreten? Wenn der in den Gesta genannte Lando tats�chlich
bis 733/5 als Bischof von Reims amtiert haben sollte – was nicht unproble-
matisch ist – und Abel sp�testens 744 dort eingesetzt wurde, dann blieben f�r
Milo allenfalls die dazwischenliegenden rund 10 Jahre oder die Zeit nach Abels

39 Vgl. zu diesem Lando Duchesne, Fastes 3, S. 84. Flodoard II,6, ed. Stratmann,
S. 147 f.

40 Vgl. Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii cap. X,4, ed. Lohier/Laporte,
S. 77. Chronique, ed. Pradi�, S. 217. – Noch ein weiteres f�llt auf: Die Forschung hat
vermutet, daß Milo aufgrund seines Namens zur sog. Familie der ,Widonen-Lamberti-
ner-Miloniden‘ gehçrte. Das einzige scheinbar sichere Indiz daf�r ist allerdings die oben
erw�hnte Urkunde Karls des Großen f�r Mettlach (vgl. dazu oben Kap. C.II.3., aber
auch Anm. 15, sowie ausf�hrlich unten Kap. D.IV.6.). Nun finden sich zahlreiche
Namen dieser Familie in der �berlieferung von St-Wandrille. So hieß der zweite Abt des
Klosters Lambert (vgl. Vita Lantberti, ed. Levison, S. 606–612). In den Gesta finden
sich ferner Angaben �ber einen Klausner Milo (vgl. Gesta sanctorum Patrum Fonta-
nellensis coenobii cap. III,2, ed. Lohier/Laporte, S. 25–27; vgl. dazu Chronique, ed.
Pradi�, S. 207) und einen Abt Wido (von St-Wandrille und St-Vaast, 738 bis etwa 742/
5) (vgl. Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii cap. VII, ed. Lohier/Laporte,
S. 56–58; vgl. dazu Chronique, ed. Pradi�, S. 214). Dieser Wido sei ein ausgesprochen
weltlicher Abt gewesen, der Jagd nicht abgeneigt. Eine Verschwçrung gegen Karl Martell
habe ihn schließlich das Leben gekostet. Die Vita beruft sich dazu auf die angebliche,
m�ndliche Tradition eines Augenzeugen. Doch klingen die Vorw�rfe wie die, die gegen
Milo erhoben wurden. Wurden etwa m�ndliche �berlieferungen �ber Familienange-
hçrige der Widonen-Sippe vermischt und schließlich Milo vorgeworfen? Mit welchen
Traditionen hat man zu rechnen? – Vgl. zu den Angehçrigen dieser Sippe auch unten
Kap. D.IV.6.d., mit weiteren Belegen.

41 Vgl. Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii cap. III,5, ed. Lohier/Laporte,
S. 32 f., hier S. 33: In quo conuentu interfuerunt hi episcopi: Ebbo, Haldoinus, et Milo,
[…]. Celebrata est haec euindicatio anno III regnante Theoderico iuniore rege, XIIII Ka-
lendas Augusti, Tulbiaco castro. – Eine nachtr�gliche Interpolation Milos l�ßt sich
ebensowenig ausschließen, ber�cksichtigt man die weiteren �berlegungen dieses Kapi-
tels.

42 Vgl. u. a. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 62 f. , sowie nochmals oben S. 68 f. u.
Anm. 10–14.
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Letztnennung 746/7, h�lt man nicht weiter an der Lçsung des Chorbischofs
fest.43 Der oder die Verfasser der Gesta fanden sich jedenfalls in der Chronologie
nicht mehr ganz zurecht.

2. Der interpolierte Brief Papst Hadrians I. an Bischof Tilpin (JE †2411)

Kehren wir nun zur�ck zur �berlieferung in Trier und Reims. Um es gleich
vorweg zu nehmen: In Trier finden sich im 9. Jahrhundert keine Quellen, die
Milo auch nur erw�hnen. Daf�r wird nun in den Reimser Texten ein geradezu
miserables Bild Milos aufgebaut. Am Anfang steht dabei der folgende Text, der
erst in der Mitte des Jahrhunderts entstand, auch wenn er selbst doch weitaus
fr�her zu datieren scheint. Es handelt sich um den – schon erw�hnten – vor-
geblichen Brief des Papstes Hadrian I. (772–795) (JE †2411) an Bischof Tilpin
von Reims (ca. 748/9 o. 751/4–794), den Jaff� zum Jahr 775 setzt, der aber –
n�hme man ihn als zeitgençssisches Dokument ernst – sp�testens bis 791

43 Vgl. dazu oben S. 73. – Das einzige Vorbild f�r eine Bistumsh�ufung bot der karolin-
gische Bischof Hugo († ca. 730?), der von Karl Martell �ber mehrere Bist�mer (Rouen,
Bayeux und Paris) eingesetzt worden sein soll. Er geht in den Gesta gleichsam Lando
voraus. – Griff Hinkmar auf ihn als Vorlage f�r Milo zur�ck? Eine genauere Pr�fung der
Handschriften w�re dazu sicher noch erforderlich. Zu Hugo vgl. Große, Hugo. Hugo
soll von Karl Martell nach dessen Sieg �ber Raganfred als Bischof in den drei genannten
Bist�mern eingesetzt worden sein. Sein Name wird auch auf den Bischofslisten von
Lisieux und Avranches genannt. Er war Abt in Jumi�ges und Fontanelle. Vgl. die Vita
sancti Hugonis, in: MPL 166, Sp. 1163–1172. Straeten, Vie in�dite de S. Hugues, wo
auch eine Einordnung der Quellen erfolgt. – Dabei kçnnte es sich allerdings auch um
sp�tere Projektionen handeln. F�r Trier ergeben sich zudem andere Probleme, wie wir
noch sehen werden. – Vgl. ferner Semmler, Sukzessionskrise, S. 2, 19 f. , 29–31, 33.
Felten, Laien�bte, S. 120 f. – Insgesamt ist bei Hugo Vorsicht geboten. Eine �ber-
pr�fung gerade der zeitgençssischen Quellen erweist sich als dringend erforderlich. Die
ersten wesentlichen Belege zu Hugos Leben setzten n�mlich erst im 9. Jahrhundert ein. –
Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 167, mçchte Lando gar nicht als Reimser Bischof
anerkennen. – Ein Reimser Bischof Lando erscheint schließlich auch in der Vita Da-
goberts III. (711–715/6), deren Datierung allerdings zwischen der Herrschaftszeit Karls
des Kahlen († 877) und dem 12. Jahrhundert variiert. Sie berichtet, daß Dagobert
benedictionem adeptus est regiae dignitatis ab archipresule sedis Remensium nomine Landone.
Auch wenn Lando zu dieser Zeit das Amt kaum innegehabt haben kann und auch der
Titel des Erzbischofs ein Anachronismus ist, verwundert es dennoch, daß dieser Name
noch erinnert wird. Vgl. dazu Vita Dagoberti III regis Francorum cap. 5, ed. Krusch,
S. 509 u. 515, Z. 23, wo Krusch auch der Datierung nachgeht. Die Vita setze sich aber
�berwiegend aus F�lschungen zusammen. Dem Schreiber der Vita sei die Reimser
Chronologie nur in groben Z�gen bekannt gewesen. – Insgesamt mutet die Quelle wie
eine nachtr�gliche Legitimation von Reimser Salbungsrechten f�r fr�nkische Kçnige
schon im fr�hen 8. Jahrhundert an.
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verfaßt sein m�ßte.44 �berliefert ist der Text am vollst�ndigsten – jedoch in
einzelne Fragmente zerlegt – in der Kirchengeschichte des Reimser Archivars
Flodoard in der Mitte des 10. Jahrhunderts, der die Best�nde und Dokumente
seines Archivs hierin von der Reimser Fr�hzeit an systematisch zusammenzu-
tragen und in einzelnen B�chern und Kapiteln zu ordnen versuchte. Dabei war
er jedoch – schon wegen der zeitlichen Distanz – nicht immer in der Lage, den
genauen Entstehungszusammenhang seines Materials und dessen Echtheit ein-
zuordnen, weshalb ihm verst�ndlicherweise einige Fehler unterliefen.45

In diesem Brief verleiht Papst Hadrian Bischof Tilpin das Pallium, best�rkt
die Reimser Metropolitanrechte und privilegiert die Reimser Kirche, um damit
die erneute Entfremdung von Reimser Kirchengut zu verhindern, die zuvor
erfolgt sei. Dieser Brief ist schon seit vielen Jahren als Konstruktion bzw. In-
terpolation Hinkmars von Reims wohl von 852 bekannt. Emil Lesne hat dies
durch den Vergleich mit weiteren Schriften Hinkmars und auch anderen im
Brief verwendeten Texten �berzeugend nachgewiesen. Insgesamt kçnne man
n�mlich seit etwa 852 Versuche Hinkmars feststellen, ein p�pstliches Schutz-
privileg f�r die Reimser Kirche zu erstreiten, das sich in �hnlicher Form im Brief
finde. So projizierte der inserierte Briefteil dieses Privileg in die Zeit Tilpins
zur�ck, obwohl es da noch gar nicht existierte. Auch die darin f�r das fr�he
8. Jahrhundert beschriebenen Metropoliten sind ein Anachronismus, weil sich –
wie erw�hnt – die Metropolitanverfassung erst gegen Ende des 8. Jahrhunderts
durchsetzte.46 Die wohl tats�chlich echte Vorlage des Hadrian-Briefes dient als

44 Zur Datierung vgl. JE †2411, S. 293. Schmidt, Trier und Reims, S. 62, bemerkt, daß
der darin erw�hnte Weomad bis zu seinem Tode 791 einfacher Bischof geblieben ist. –
Oexle, Arnulf, S. 341, h�lt Metropolitanrechte Weomads aufgrund von DKarol. I 148
aber f�r mçglich. – In jedem Fall m�ßte der Brief bis zum Tod Weomads abgefaßt sein. –
Zu Weomad vgl. oben Anm. 22 u. 71. – Zum Brief vgl. auch oben Kap. B.IV. bei
Anm. 94 ff.

45 Vgl. die Fragmente bei Flodoard II,13, 16 f., S. 162 f. , 166–169, und die Gesamtedi-
tion bei Lesne, Lettre, S. 349–351. Zu Flodoard und dessen Arbeitsweise vgl. Flodoard,
ed. Stratmann, S. 1–31. Zimmermann, Regestentechnik. Sot, Flodoard. – Teile des
Briefes werden aber schon Ende des Jahrhunderts in der noch zu diskutierenden Vita
Rigoberti zitiert. Vgl. unten S. 97, bes. Anm. 91.

46 Vgl. Lesne, Lettre, S. 349–351, wo er den genauen Nachweis �ber verwendete Texte
bzw. �bereinstimmungen mit sp�teren Schriften nachweist. Auch die Pseudoisidorischen
Dekretalen fließen wohl ein. – Vgl. ferner ebd., S. 389–413. Erste Spuren f�nden sich
in seinem Schreiben an Leo IV. wohl um 852, in dem Hinkmar Privilegien f�r den
Reimser Sitz erbittet und sich auf einen Primat von Reims bezieht. Vgl. dazu Schrçrs,
Hinkmar, S. 521 f. , Reg. 53 u. S. 70 f. Flodoard III,10, ed. Stratmann, S. 207, Z. 3–8
(= MGH Epp. 8/1, ed. Perels, Nr. 62, S. 34): Leo antwortet Hinkmar auf seine
�berlegungen zu einem Reimser Primat. Item in eadem de privilegiis huius Remensis
ecclesie, que habuit ab initio, quo privilegia sedes habere ceperunt, et quia Remorum episcopus
primas inter primates semper et unus de primis Gallie primatibus extitit nec alium se
potiorem preter apostolicum presulem habuit, ut scilicet ea, que tanto tempore ab anteces-
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Anfang und Ende des Textes, dessen Mitte das lange Insert bildet. Im echten
Teil bittet der Papst Tilpin um ein Gutachten �ber den Lebenswandel Luls von
Mainz, der das Pallium erhalten sollte. Flodoard allerdings erkennt das sp�ter
nicht mehr.47

Im Insert wird nun erstmals das negative Bild Milos in einem historischen
Kontext verortet. Das Insert fingiert n�mlich die Antwort des Papstes auf ein
Schreiben Tilpins, das er nochmals referiert : Bei einem Streit unter den Franken
soll „Erzbischof“ Rigobert von Reims (wohl im fr�hen 8. Jahrhundert, ordnet
man den Kontext recht ein) von seinem Sitz wider die Kanones abgesetzt und
vertrieben worden sein, ohne ein Verbrechen begangen zu haben. Dies sei nicht
auf der Grundlage eines bischçflichen Urteils geschehen, auch ohne Zustim-
mung des Papstes oder eine dortige Anfrage (diese Argumentation ist deutlich
pseudoisidorisch48), sondern nur, weil er sich zun�chst nicht mit der Partei
desjenigen einigte, der sp�ter einen Teil von dessen Herrschaftsbereich in seinen
Machtbereich aufnahm, in dem auch die Stadt Reims lag. – Ein Name wird
dazu ausdr�cklich nicht genannt. Auch scheint der Ungenannte nicht unmit-
telbar f�r die Absetzung verantwortlich, vielmehr seine Anh�nger.49 – Und
dieses Bistum erhielt – gegen Gott und dessen Autorit�t zugleich mit einem

soribus ipsius huic sedi sunt concessa et conservata, conservare et augmentare dignetur. – Der
Brief datiert damit kurz nach dem Tod des ehemaligen Reimser Erzbischofs Ebo. – Das
(wahrscheinlich von Hinkmar interpolierte) Privileg Papst Benedikts III. (855–858) und
das von Papst Nikolaus I. (858–867) f�r die Reimser Kirche setzen Hinkmars Be-
m�hungen fort. Vgl. zum manipulierten Benedikt-Privileg unten Anm. 47 unten. – Vgl.
ferner zum Hadrian-Brief Nonn, Bild Karl Martells, S. 119 ff. Fuhrmann, F�lscher
unter sich, S. 244, Anm. 35. Vgl. zur F�lschung ferner Stratmann, Verwalter. S. 48, 52,
mit Literatur. Vgl. weiter Stratmann, Die Historia Remensis Ecclesiae, S. 118. Wat-

tenbach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 5, S. 521, Anm. 109. Levison nehme eine
F�lschung durch Ebo an. Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 175, h�lt die p�pstliche
Besitzbest�tigung f�r eine F�lschung. – Vgl. Beispiele zum Ausbau der Metropolitan-
rechte bei Stratmann, Verwalter, S. 43 f. – Zum Brief vgl. auch Schmidt, Trier und
Reims, S. 38 f., zur Wiedererrichtung der Metropolen ebd., S. 58–77. Oexle, Arnulf,
S. 328–345. – Vgl. zu den erw�hnten Metropoliten auch unten Anm. 57.

47 Vgl. Flodoard II,17, ed. Stratmann, S. 169, Z. 26–35. Zumindest diese Passage scheint
echt zu sein. Denn Lul verfaßte ein Glaubensbekenntnis, das f�r dieses kirchenrechtliche
Verfahren notwendig war. Vgl. zu diesem Glaubensbekenntnis Schieffer, Angelsachsen
und Franken, S. 152 ff. – Es bleibt im �brigen nicht das einzige Papstschreiben, das
Hinkmar manipulierte. Vgl. dazu zusammenfassend Stratmann, Briefe an Hinkmar,
S. 54–65. Hinkmar wurde unter anderem von Papst Nikolaus I. vorgeworfen, er habe
das Benedikt-Privileg zur Best�tigung der Reimser Privilegien und der Beschl�sse der
Synode von Soissons (853) gef�lscht.

48 Vgl. dazu oben Kap. A.IV.
49 Gemeint ist aber wohl Karl Martell. Auch Nonn, Bild Karl Martells, S. 119 f. , weist

darauf hin, daß der Name Karl Martells hier nicht genannt wird. – Folgt man dem
Analogie-Modell Hinkmars oben in Kap. B., kçnnte hiermit auch eine Kritik an
Hinkmars 835 abgesetzten Vorg�nger Ebo von Reims ausgedr�ckt bzw. von diesem auf
Rigobert geschlossen worden sein.
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anderen Bistum und anderen Kirchen – Milo, ein zwar tonsurierter Kleriker, der
aber nichts von der kirchlichen Ordnung wußte. Und andere Bist�mer dersel-
ben Reimser Diçzese wurden auf unterschiedliche Weise aufgeteilt.50 – Von
Milo ist hier nur als Reimser, nicht aber als Trierer Bischof die Rede, wenn die
Formulierung ihn tats�chlich �berhaupt als Bischof kenntlich machen will.

Der Hadrian-Brief nimmt dann im gleich folgenden auch Bezug auf das
(eigentlich ja 744) von Bonifatius geplante Pallium f�r Abel von Reims, das
allerdings zur Zeit des Bonifatius und Fulrad verliehen worden sei.51 – Fulrad
tritt aber erstmals etwa zwischen 749 und 751 († 784) als politischer Akteur in
einer Quelle, n�mlich den Reichsannalen, auf. Es liegt deshalb nahe zu ver-
muten, daß Hinkmar zu seinen Angaben deren Eintrag zur Kçnigserhebung
Pippins 751 benutzte, der beide Personen gemeinsam nennt.52 Die Stelle des
Hadrian-Briefes l�ßt zudem deutlich die Verwendung der oben schon aus-
f�hrlich genannten Bonifatiusbriefe erkennen. Hinkmar st�tzte sich neben den
Reichsannalen auf eine Sammelhandschrift dieser Briefe. Lesne konnte bereits
1913 zeigen, daß der Verfasser daraus zitiert haben muß.53 Perels hat
schließlich den genauen Nachweis �ber eine Reimser Bonifatiushandschrift der

50 Vgl. den Text bis hierher bei Flodoard II,13, ed. Stratmann, S. 162 f.: Tua fraternitas
nobis retulit, quia faciente discordia inter Francos archiepiscopus Remensis nomine Rigobertus
a sede contra canones deiectus et expulsus fuit sine ullo crimine et sine ullo episcoporum iuditio
et sine ullo apostolice sedis consensu vel interrogatione, sed solummodo, quod antea non
consensit in parte illius, qui postea partem de illo regno in sua potestate accepit, in qua parte
Remensis civitatis est ; et donatus atque magis usurpatus contra deum et eius auctoritatem fuit
ille episcopatus, simul cum alio episcopatu et aliis ecclesiis a secularibus potestatibus Miloni
cuidam, sola tonsura clerico, nichil sapienti de ordine ecclesiastico, et alii episcopatus de ipsa
Remensi diocesi diverso modo essent divisi, et aliquid ex magna parte sine episcopis consistentes
et ad alios metropolitanos episcopi et clerici ordinationes aliquando accipientes erant et refugia
indebita habebant et a suis episcopis iudicari et distringi non sustinebant et clerici et sa-
cerdotes et monachi et sanctimoniales sine lege ecclesiastica pro voluntate et licentia vivebant,
[…].

51 Vgl. Flodoard II,16, ed. Stratmann, S. 167. Auch hier wird Reims bereits als Metro-
politansitz bezeichnet: Sancte memorie Bonefacius archiepiscopus et legatus sancte Romane
ecclesie et prefatus amabilissimus Fulradus, Francie archipresbiter, tempore antecessorum
nostrorum Zacharie et Stephani successoris illius multum laboraverunt, ut bone memorie
predecessor noster domnus Zacharias pallium archiepiscopo Remensi, Abel nomine, per de-
precationem suprascripti Bonifacii transmitteret, […]. – Zum Pallium f�r Abel vgl.
nochmals oben Kap. C.II.2.

52 Vgl. den bekannten Eintrag der Ann. regn. Franc. ad. a. 749–750, ed. Kurze, S. 8 u.
10.

53 Auch Lesne, Lettre, S. 397–399, f�llt dies auf. Er bietet ein weiteres Beispiel von
Parallelen zu den Bonifatiusbriefen (die Briefe des Zacharias an Wiza, Bischof von
B�raburg, und Burchard von W�rzburg – Epp. Bonifatii 52 f.) In seiner Edition des
Hadrian-Briefes weist Lesne, Lettre, S. 349–351, die genaue Verwendung der Stellen
aus den Bonifatiusbriefen nach. – Vgl. nochmals oben Kap. C.II.2.
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Klasse 2 gef�hrt.54 Dann aber dr�ngt sich der Gedanke auf, daß auch der im
Hadrian-Brief erw�hnte Milo �ber diese Handschrift von Hinkmar aufgegriffen
wurde. Denn auf die schon erw�hnte Passage zu „Milo und seinesgleichen“
mußte man zwangsl�ufig stoßen. Damit ist wohl davon auszugehen, daß
Hinkmar aufgrund von mehreren in Reims vorliegenden Texten das Insert des
Hadrian-Briefes entwarf, wobei es ihm – wie man schon an dieser Stelle sieht –
nicht gelang, die Chronologie korrekt wiederzugeben, wie wir sie heute zu
kennen glauben. Die Textvorlagen machten es wohl kaum mçglich.

Im Brief heißt es dann weiter, Abel habe sich nicht halten kçnnen, das
Bistum Reims sei nach ihm viele Jahre vakant gewesen und der Reimser Besitz
an Laien vergeben worden. Erst danach habe der neue Erzbischof Tilpin unter
Kçnig Karlmann (768–771) und dann unter Karl dem Großen (768–814) die
G�ter zur�ckerworben. Es folgt das Privileg des Papstes zur Sicherung der
Reimser Kirche.55 – Wie deckt sich das aber mit den schon oben angef�hrten
weiteren Angaben zu Abel und auch Lando? Nach dem Hadrian-Brief war
Reims nach Abel vakant. Die Reimser Usurpation durch Milo w�re dann vor
Abel, also vor 744 anzunehmen. Vielleicht in den errechneten ann�hernd zehn
Jahren zwischen Lando und Abel? Abels auch im Brief erw�hnter Nachfolger
Tilpin soll – folgt man der Forschung und diese folgt nun wiederum ganz
anderen Angaben Hinkmars, als den hier aufgef�hrten – um 748/9 oder 751–
754 das dortige Amt �bernommen haben.56 Das paßt aber alles �berhaupt nicht

54 Vgl. Perels, Bonifatiusbriefe. Vgl. dazu auch Tangl, Studien, S. 72 ff. Ebd., S. 88, stellt
er ein hohes Interesse f�r Bonifatius fest, vielleicht weil Ebo in dessen Diçzese Mainz
sp�ter zum Bischof von Hildesheim geweiht wurde.

55 Vgl. Flodoard II,16, ed. Stratmann, S. 167: […] Abel nomine, per deprecationem su-
prascripti Bonifacii transmitteret, quod ab illo constitutus fuit, sed ibi permanere permissus
non fuit, sed magis contra deum eiectus est et Remensis ecclesia per multa tempora et per
multos annos sine episcopo fuit et res ecclesie de illo episcopatu ablate sunt et per laicos divise
sunt, sicut et de aliis episcopatibus, maxime autem de Remensi metropolitana civitate.

56 Hier seien kurz die wesentlichen Ergebnisse dazu aus Kap. B.IV. u. B.V. zusammen-
gefaßt: Das Datum berechnet sich n�mlich �berwiegend durch Angaben bei Hinkmar
selbst. Bisher hat man n�mlich – auf der Basis seines Textes �ber die Villa Neuilly – mit
einem Tod des Bischofs 23 Jahre nach einer f�r 771 angenommenen Schenkung Karl-
manns gerechnet. Todesjahr w�re dann 794. Das Epitaph an Tilpins Grab, das Hinkmar
selbst verfaßte, liefert keine Angaben dazu. Es nennt als Todestag den 2. September und
eine Amtszeit von quadragenis ast amplius annis, 40 und mehr Jahren. Er wußte es also
selbst nicht genau oder schuldete die Angabe dem Versmaß. Vgl. Flodoard II,17, ed.
Stratmann, S. 171, Z. 16–25, zur Grabinschrift. Mordek, Rechtsstreit, S. 103,
Anm. 66, der den Text zur Villa edierte, erweckt gar den Eindruck, das Epitaph liefere
das Todesjahr. – Flodoard dagegen gibt 47 Jahre an. Vgl. Flodoard II,17, ed. Strat-
mann, S. 171, Z. 13 f. : Qui presul defunctus est anno sui episcopatus XLVII. – Erstaun-
licherweise erscheint Tilpin aber nicht beim Gebetsbund von Attigny 762. Vgl. Con-
cilium Attiniacense 762 vel 760–762, ed. Werminghoff, S. 72 f. Vgl. dazu Schmid/
Oexle, Attigny. Trat er sein Amt also erst danach an? Die einzige zeitgençssische, zu
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zur inneren Chronologie des Briefes und der bisher diskutierten Quellen sowie
zu den von der Forschung rekonstruierten Episkopatsdaten Milos: 722/3–761/
2. Nach denen k�me es n�mlich zu einer �berschneidung bei der Besetzung
Reims’ durch Milo und dem dortigen Episkopat Tilpins. Die genannte lange
Vakanz hat die Forschung nie ber�cksichtigt. W�ren aber diese errechneten
Amtsdaten Tilpins korrekt und damit das dann mçgliche Jahr 748, dann kçnnte
man bei einem 747 noch amtierenden Abel sogar von einer problemlosen
Bistums�bergabe ausgehen. Folgt man aber dem Hadrian-Brief, ist Milos An-
wesenheit in Reims nach Abel sicher auszuschließen. Das Bild der Forschung ist
also nicht stimmig. Was aber geschah tats�chlich in Reims? Der Brief schreibt
aus der Perspektive von 852, also �ber 100 Jahre nach den in ihm genannten
Ereignissen und damit nach dem „floating gap“. Er bietet nicht nur die erste
ausf�hrlichere Quelle zu Milo, sondern ebenso zu den darin erw�hnten Reimser
Bischçfen Rigobert und Tilpin. Woher aber verf�gte Hinkmar �ber diese In-
formationen?

Schon Lesne fiel auf, daß Hinkmar den interpolierten Brief als Argumen-
tationshilfe gegen seinen Kçnig Karl den Kahlen († 877) zur Restitution von
verlorenem Reimser Kirchengut nutzte. Ludwig der Fromme (813/4–840)
hatte seinen ehemaligen Vertrauten, den Reimser Erzbischof Ebo (seit 816/7),
der sich gegen ihn mitverschworen hatte, 835 abgesetzt. Und seit dieser Zeit –
mit einer kurzen Unterbrechung in den karolingischen Bruderkriegen – war
dieses Bistum vakant und wurde nur extern verwaltet.57 Man bediente sich in
den Bruderkriegen dann der Kircheng�ter, um die eigenen Gefolgsleute be-

Tilpin �berlieferte Quelle weist ihn auf der Rçmischen Synode von 769 nach. Vgl.
Concilium Romanum, ed. Werminghoff, S. 74–92, bes. S. 75, Z. 13 u. S. 80, Z. 11 f.
– Erst die vermutlich im 12. Jahrhundert im Kloster Steinfeld (gegr. 10./11. Jahrhun-
dert) verfaßten, aber vielleicht auf zeitgençssischen Notizen beruhenden Historiae
Francorum Steinveldenes, ed. Waitz, S. 726–729, hier S. 728, notieren deutlich: Anno
dominicae incarnationis 794, indictione 2, anno 47. sui episcopatus, 4. Nonas Septembris
defunctus est Tilpinus archiepiscopus Remensis. Es w�re allerdings durchaus zu �berlegen,
ob dieser Eintrag auf einer unabh�ngigen Vorlage beruhte oder aufgrund von Flodoard
und Hinkmar errechnet wurde. – Merkw�rdigerweise findet sich in der Handschrift C3
der Reichsannalen aus St-Omer im 10. Jahrhundert zum Jahr 789 der Zusatz: Hoc vero
anno, ut computatum est, depositio fuit Tilpini episcopi IIII. Non. Septembr. Vgl. Ann. regn.
Franc., ed. Kurze, S. XI u. 84. Den Hinweis dazu verdanke ich Herrn Dr. Matthias
Tischler (Frankfurt a.M.). – Die Bistumsdaten bed�rfen also dringend der �berpr�fung.
– Die wesentlichen Quellenstellen und die bisherige Forschungsmeinung finden sich
auch zusammengefaßt bei Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 172–176. Bauer,
Tilpin. Herbers, Turpin. Zu Tilpin vgl. insgesamt auch nochmals Flodoard II,17, ed.
Stratmann, S. 168–171, bes. S. 168, Anm. 2; S. 171, Anm. 57. – Insgesamt w�re es
also auch denkbar, daß Hinkmars Angaben zu Tilpin in seiner Denkschrift zu Rothad
von Soissons zutreffen und Tilpin erst sehr sp�t zu seinem Amt gekommen ist. Vgl. dazu
unten S. 88–90 u. Anm. 69–72.

57 Vgl. ausf�hrlich dazu Flodoard II,19– III,5, ed. Stratmann, S. 175–197.
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lohnen zu kçnnen. Als Hinkmar das Erzbistum 845 �bernahm, war es eines
seiner wesentlichen Anliegen, den verlorenen Besitz zur�ckzuerlangen. Jedes
Mittel schien ihm dazu recht, wie er �berhaupt in seiner bis 882 w�hrenden
Amtszeit oft zur Manipulation von Texten griff, um seine politischen Ziele zu
verfolgen, und sicher zu einem der einflußreichsten Kirchenm�nner �berhaupt
und Karls des Kahlen im besonderen gehçrte.58 So entwirft er im Hadrian-Brief
ein Gegenbild zu seiner eigenen Zeit. Rigobert verliert seine �mter wie Ebo.
Das Bistum wird fremdverwaltet. Und erst ein neuer Bischof kann beim Kçnig
die Restitution der Kircheng�ter durchsetzen: damals Tilpin, dann Hinkmar
selbst.59

3. Die Visio Eucherii des Hinkmar von Reims

Gleichzeitig, wenn auch noch nicht in diesem Brief, baute Hinkmar das Bild
von Karl Martell als dem Enteigner von Kirchengut auf. Bis zu dieser Zeit war
dessen Andenken nicht negativ konnotiert. Doch nun trat ein allm�hlicher
Wandel ein. W�hrend Karl im Hadrian-Brief nicht einmal namentlich begegnet
– obwohl er mit dem großen Unbekannten gemeint sein kçnnte – wird er
erstmals in der von Hinkmar �berlieferten und wohl auch von ihm wenigstens
teilweise verfaßten Visio Eucherii im Synodalprotokoll von Quierzy (November
858) als Kirchenr�uber und -enteigner ausgemacht. Ulrich Nonn hat dies aus-
f�hrlich untersucht.60

Karl Martell hatte Bischof Eucherius von Orl�ans (717–738) bald nach
seiner erfolgreichen Araberschlacht 732 aus seinem Bistum verbannt. 738 starb
er in Klosterhaft. So berichtet es zumindest die nicht lange nach Eucherius’ Tod
verfaßte Vita.61 In der dann viel sp�teren Visio sah Bischof Eucherius in einer
Vision Karl Martell f�r seinen Frevel entsetzliche Hçllenqualen leiden. Aufge-
wacht mçchte der Bischof, daß Bonifatius und Abt Fulrad von St-Denis – die
hier schon wieder gemeinsam auftreten – das Geschaute an Karls Grab �ber-
pr�fen. Man findet darin schließlich auch nicht dessen Kçrper, sondern einen

58 Man denke bei seinem umfangreichen Schriftgut nur an den F�rstenspiegel De ordine
palatii und die Verfasserschaft der Annales Bertiniani �ber weite Jahre. Vgl. zu Hinkmar
nochmals Schrçrs, Hinkmar. Devisse, Hinkmar. Schieffer, Hinkmar. Stratmann,
Verwalter. Fuhrmann, F�lscher unter sich. Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichts-
quellen 5, u. a. S. 503–505, 515–525, 536–539. Vgl. dazu die Schriften De ordine
palatii, ed. Gross/Schieffer, sowie die Ann. Bert. , ed. Waitz.

59 Vgl. dazu �hnlich auch Lesne, Lettre, S. 325–348.
60 Vgl. Nonn, Bild Karl Martells, der die Quellen zu Karl Martell chronologisch durch-

pr�ft.
61 Vgl. dazu Nonn, Bild Karl Martells, S. 77 u. 107, sowie die Vita Eucherii, ed. Levison.

Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 2, S. 168. Berschin, Biographie 2,
S. 65 f. Vgl. dazu auch Schieffer, Karolinger, S. 46 f. Fried, Weg, S. 209.
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Drachen. Hinkmar will noch Augenzeugen dieses Ereignisses gekannt haben.
Historisch ist der Inhalt schon aufgrund der Ungleichzeitigkeit der erw�hnten
Personen nicht haltbar.62

Die Eucherius-Vita oder das Wissen um Eucherius kçnnte Hinkmar aller-
dings nicht nur f�r die Visio eine Vorlage geboten haben. Ebenso kann man
hierin bereits ein Vorbild f�r den aus seinem Bistum vertriebenen Rigobert
erkennen. Aber auch die Bonifatiusbriefe d�rften Hinkmar eine der Grundlagen
f�r den Aufbau seines Karlsbildes geboten haben. Denn in Bonifatius’ erstem
Brief an den neuen Papst Zacharias I. vom Fr�hjahr 742 findet sich eine um-
fangreiche Beschreibung �ber den �blen Zustand der fr�nkischen Kirche des
fr�hen 8. Jahrhunderts und die Vergabe von kirchlichen �mtern an Laien etc.
Damit beschreibt er die Zeit Karl Martells. Hinkmar zitiert dies – oft auch
sinngem�ß – immer wieder in seinen Texten, zum ersten Mal bereits im
Hadrian-Brief, wo Milo genau in diesen Kontext eines Laien eingeordnet wird.63

All diese Quellen vermittelten Hinkmar eine ausgezeichnete Basis, auf der er
sein Bild der Reimser Kirche im 8. Jahrhunder beschreiben und entwerfen
konnte. Die Enteignungen, die Vertreibung, das weltliche Verhalten der Kleriker
fand Hinkmar in ihnen bereits vor.

62 Vgl. Hinkmar, Visio Eucherii, ed. Hartmann, S. 414–417. Vgl. dazu auch Nonn, Bild
Karl Martells, S. 106–114, zum Nachwirken. Wattenbach-Levison-Lçwe, Ge-
schichtsquellen 5, S. 519 f., wo noch weitere mçgliche Visionen (die Visio Bernoldi sowie
die Visio Raduini) angef�hrt werden, mit denen Hinkmar Einfluß auf das politische
Geschehen zu nehmen versuchte. Schrçrs, Hinkmar, S. 507 ff. – Zur Visio vgl. Levi-
son, Politik in den Jenseitvisionen, bes. S. 107 ff. Fuhrmann, Einfluß 1, S. 116. Din-

zelbacher, Vision, S. 58 u. 60. – Erstaunlicherweise erscheinen hier Bonifatius und
ebenso Fulrad, dessen sich Hinkmar noch in weiteren seiner Texte bediente. – Und auch
die Forschung glaubt nicht mehr an diese massive Form der Enteignungen von Kir-
chengut durch Karl Martell. Vgl. zu Karl Martell insgesamt die Sammelschrift Karl
Martell in seiner Zeit, ed. Jarnut/Nonn/Richter ; darin �berlegungen bei Geary, Die
Provence zur Zeit Karl Martells, S. 381–392, der die Projektion einer Enteignung
Pippins III. auf die Zeit Karl Martells untersucht. – Zum Rahmen vgl. Semmler,
Sukzessionskrise, S. 1–36.

63 Vgl. Epp. Bonifatii 50, ed. Tangl, S. 80–86, hier S. 82 f. , bes. S. 82: Franci enim, ut
seniores dicunt, plus quam per tempus octuginta annorum synodum non fecerunt nec ar-
chiepiscopum habuerunt nec aecclesiae canonica iura alicubi fundabant vel renovabant.
Modo autem maxima ex parte per civitates episcopales sedes traditę sunt laicis cupidis ad
possidendum vel adulteratis clericis scortatoribus et publicanis seculariter ad perfruendum.
Nam si per verbum vestrum hoc negotium duce rogante supradicto movere et incipere debeo,
praeceptum et iudicium apostolicae sedis cum canonibus ęcclesiasticis presto habere cupio. Vgl.
dazu beispielsweise die anfangs erw�hnte Denkschrift Hinkmars zu Rothad von Soissons
von 863, in: MGH Epp. 8/1, ed. Perels, Nr. 160, S. 125, Z. 16–19, oder die Passage
im Hadrian-Brief oben Anm. 50f. , 55.
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4. Der Konflikt zwischen Reims und Trier im 9. Jahrhundert

Noch eine ganz andere Komponente kçnnte zudem beim Hadrian-Brief zu
bedenken sein: Lesne fiel bereits eine mçgliche Verbindung des inserierten
Hadrian-Briefes mit den vom Trierer Erzbischof Thietgaud (847–863, † 868)
erhobenen Primatsanspr�chen gegen�ber Reims auf. Doch verfolgte er dies
nicht weiter.64 Thietgaud berief sich dabei offenbar auf die inzwischen in
Umlauf gekommenen Pseudoisidorischen F�lschungen. Er griff hierzu wahr-
scheinlich die sp�tantike Notitia Galliarum wieder auf,65 in der die alte Provinz
Gallia Belgica in zwei Metropolitanbezirke Belgica prima, Trier, und Belgica
secunda, Reims, aufgeteilt ist. Trier als prima komme – so wohl Thietgauds
Argumentation – damit auch der Primat �ber die gesamte Gallia und folglich
auch �ber Reims zu. Es versteht sich, daß dies den Unmut Hinkmars erregen
mußte, wie sich noch an einem Briefregest Flodoards nachvollziehen l�ßt.
Genannt ist dort ein Schreiben Hinkmars an Thietgaud wegen dieses Themas,
das die Forschung auf 852/3 datiert. Allerdings ist dies auch die einzige Quelle,
in der Thietgauds Anspr�che explizit erkennbar sind.66 Kçnnte dieser Konflikt
zwischen Trier und Reims nicht auch ein Gegenbild in der Absetzung Rigoberts
und der Verwaltung Reims’ durch den ausw�rtigen Milo im 8. Jahrhundert
haben? Im Hadrian-Brief w�re es jedoch zun�chst nur grob angedeutet.

64 Vgl. Lesne, Lettre, S. 396, 406 f. – Zu Thietgaud vgl. zusammenfassend Apsner, Hoch-
und sp�tkarolingische Zeit, S. 267 ff. Anton, Raumbestimmende Voraussetzungen,
S. 182–185. Anton, Trier in der hohen und sp�ten Karolingerzeit, S. 74 f. , 77, 98 f. ,
101 f., 104, 113. Herbers, Thietgaud. Bauer, Theutgaud, mit umfangreicher Literatur.
Herbers, Leo IV., S. 341. Hartmann, Synoden, S. 274–284. Goerz, Regesten der
Erzbischçfe von Trier, S. 1 f. – Vgl. dazu insgesamt auch Schmidt, Trier und Reims,
S. 77 ff. Fuhrmann, Patriarchate II, S. 35 ff., bes. S. 37, Anm. 117, griff es erneut auf.

65 Vgl. Notitia Galliarum, ed. Mommsen. Vgl. dazu Mordek, Notitia. Duchesne, Fastes 3,
S. 7 f. – Zum Wirken Pseudoisidors vgl. oben Kap. A.IV. Daß die Pseudoisidorischen
Dekretalen nach Trier gelangten, verwundert nicht, wenn man bedenkt, daß Thietgauds
Vorg�nger Hetti u. a. ein Anh�nger Kaiser Lothars I. war, in dessem politischen Umfeld
die Dekretalen entstanden. Zu Hetti vgl. unten Kap. D.IV.3.

66 Vgl. Flodoard III,21, ed. Stratmann, S. 271, Z. 1 f.: Teutgaudio Treverensi de primatu,
quem deferri ab eo debere scripserat ille sedi Trevirorum, insinuans id eidem sedi a sede
Remorum numquam fuisse delatum et cetera (= MGH Epp. 8/1, ed. Perels, Nr. 58,
S. 33). Vgl. dazu auch Schrçrs, Hinkmar, S. 165 f. u. S. 519, Reg. 17, der auf 847
datiert. Devisse, Hincmar 1, S. 51, 369–386, 439–451 (insgesamt aber nicht immer
zum Thema). – Die Literatur zum Trierer Primatsanspruch ist �ußerst d�rftig. Thiet-
gauds Primatsanspruch ist nur durch dieses Flodoard-Regest bekannt und fußt wohl auf
pseudoisidorischen Ideen. Vgl. Schmidt, Trier und Reims, S. 81 f., 87 f. Fuhrmann,
Patriarchate II, S. 12 ff., 35 ff. Lugge, Gallia, S. 183. Heydenreich, Trier, S. 113–134,
hier S. 118. Fuhrmann, Einfluß 1, S. 48 f. , 191, 197–210, bes. S. 199, auch mit der
Datierung auf 852/3. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 202. Anton, Trier in der
hohen und sp�ten Karolingerzeit, S. 110 f. Apsner, Hoch- und sp�tkarolingische Zeit,
S. 267 ff.
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In jedem Fall befand sich Hinkmar zunehmend in erbittertem Gegensatz zu
Thietgaud. Dessen Absetzung und Exkommunikation 863 kam ihm sicherlich
gelegen. Thietgaud unterst�tzte n�mlich den Kçnig des nçrdlichen Mittelreichs,
Lothar II. (855–869), den Namensgeber des baldigen Lotharingien, gemeinsam
mit dem Kçlner Erzbischof Gunthar bei dessen Versuch, sich von seiner ersten
Ehefrau Theutberga zu trennen. Der Verbindung ermangelte es an einem
m�nnlichen Nachfolger. So wollte Lothar seine Friedelfrau Waltrada heiraten,
mit der er bereits einen Sohn, Hugo, hatte. Der Hergang soll hier nicht im
einzelnen geschildert werden. Doch hatten Lothars Oheime, der Westfranke
Karl der Kahle († 877), Hinkmars Kçnig, und der Ostfranke Ludwig der
Deutsche († 876), kein Interesse daran. Beide hofften bei Erbenlosigkeit Lothars
auf die eigene �bernahme des Mittelreiches. Um diese Eheangelegenheiten
kirchenrechtlich zu pr�fen, fertigte Hinkmar – dazu wohl von Adligen sowie
einigen Bischçfen aufgefordert – sogar eigens eines seiner Rechtsgutachten an.67

863 schließlich wurden Thietgaud und Gunthar von Papst Nikolaus I. (858–
867) exkommuniziert, weil sie ihren Kçnig bei seinem Vorhaben ohne R�ck-
sprache mit dem Papst unterst�tzten. Doch selbst die rçmische Absetzungs-
synode von 863 nennt Thietgaud noch mit dem Primas-Titel. Die Frage nach
dem Primat muß also f�r den Reimser Erzbischof stets virulent geblieben sein.68

5. Hinkmars Denkschrift von 863

In diese Zeit gehçrt auch die oben schon zitierte Denkschrift zu Rothad II. von
Soissons (832–862 u. 865–869) von Februar/M�rz 863, f�r die Ernst Perels
die Verfasserschaft Hinkmars von Reims gesichert hat. Sie besch�ftigt sich
ebenfalls �berwiegend mit den Rechten des Metropoliten. Die Schrift lasse
deutlich Hinkmars Arbeitsstil erkennen, der zahlreiche f�r ihn wichtige Text-
stellen des Kirchenrechts und aus historischen Quellen zusammentrage, um sie
f�r seine Argumentation dienstbar zu machen. Auch wenn der Text nur in einer

67 Vgl. dazu Hinkmar, De divortio Lotharii regis, ed. Bçhringer. Vgl. zusammenfassend
zum Ehestreit mit den Hinweisen zur Literatur ebd., S. 1–20. Zur Schrift selbst vgl.
ebd., S. 20 ff. Beim Werk handelt es sich um eine Auftragsarbeit ; die Namen der Fra-
gesteller werden jedoch verschwiegen. Abgefaßt wurde es wohl 860. Die Schrift, die nur
in einer Handschrift �berliefert ist, richtete sich zwar an alle Christen, verlor aber nach
dem Tod Lothars II. ihren unmittelbaren Nutzen.

68 Vgl. dazu Schrçrs, Hinkmar, S. 188–205. Hartmann, Synoden, S. 274–284. Fried,
Weg, S. 398–400. Schieffer, Karolinger, S. 152–155. – Vgl. auch Hinkmars �ber-
legungen, einen Reimser Primat zu sichern, oben S. 90–92 u. Anm. 73–75. – Die
Protokolle der Rçmischen Synode von 863 finden sich neben den Ann. Fuld. ad a. 863,
ed. Kurze, S. 58–61, hier S. 59, auch in den Ann. Bert. ad a. 863, ed. Waitz, S. 63–
70, hier S. 64: Cap. 2. […] Theotgaudum Treverensem, primatem Belgicae provinciae,
[…]. Vgl. dazu Staubach, Rex christianus 2, S. 172–181.
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einzigen fragmentarischen Handschrift �berliefert ist, so diente er dem Reimser
Erzbischof sp�ter immer wieder als Zitatfundgrube f�r weitere Schriften und
Streitschriften. Diese Denkschrift fungierte offenbar als seine wesentliche Ar-
beitsgrundlage.69 Mehrere solcher zusammengetragener Quellen kann man auch
im Kontext der Erw�hnung Milos erkennen, die hier nochmals ausschnitthaft
wiedergegeben werden soll :

Bonifatius sei die Vertretung des apostolischen Stuhles in den gallischen,
belgischen und germanischen Provinzen �bertragen worden, um die Einhaltung
der Kanones beim Klerus zu �berwachen. Er habe Grimo in Rouen und
Hartbert in Sens ordiniert. In Reims und Trier jedoch, die der sich nicht als
Kleriker verhaltende Milo innehatte, ließen sich die dort vorgesehenen Bischçfe
nicht durchsetzen. Als sp�ter Weomad Trierer Bischof wurde, sei Reims dann
l�ngere Zeit vakant gewesen, weil Milo die dortigen G�ter an seine Sçhne und
Anh�nger verteilt habe.70

Es f�llt sofort auf, daß sich Hinkmar hier erneut u. a. der Bonifatiusbriefe
bediente. Allerdings geht die Darstellung weit �ber deren Inhalt hinaus. So
erh�lt Bonifatius eine Art apostolisches Vikariat in der Gallia, Belgica und
Germania. Seine Erzbistumspl�ne werden auch erw�hnt. In diesem Zusam-
menhang treten wieder die Namen Grimo und Hartbert auf. Doch erstaunli-
cherweise kommen die f�r Reims mçglichen Namen Rigobert (Lando mit ei-
niger Vorsicht) und vor allem Abel, auf den Hinkmar schon aufgrund seiner
Angaben im Hadrian-Brief zweifellos gestoßen sein muß, �berhaupt nicht zur
Sprache. Stattdessen erscheint Milo nun nicht nur als Verantwortlicher in
Reims, sondern auch in Trier und das zur Zeit des Bonifatius. An beiden Orten
habe es n�mlich Probleme mit den dort vorgesehenen Bischofskandidaten ge-
geben. Erstmals wird Milo damit von Hinkmar �berhaupt mit Trier in Ver-
bindung gebracht und erh�lt nun noch ihn beerbende Sçhne. Wie Milo nun in
diese „Doppelposition“ gekommen ist, bleibt dagegen vçllig offen. Vielleicht
versucht Hinkmar damit, immanenten chronologischen und darstellerischen
Schwierigkeiten auszuweichen, die sich erg�ben, w�rde er Abel und die Um-

69 Vgl. dazu Hinkmar, Denkschrift, ed. Perels, S. 43–72. Vgl. zum gesamten Vorgang um
Rothad II. von Soissons hier nur kurz Stratmann, Rothad II. Hartmann, Synoden,
S. 313–316, mit der weiteren neueren Literatur. Zur Denkschrift vgl. auch oben Kap.
A.I. sowie den Anfang von Kap. B.III.

70 Vgl. Hinkmar, Denkschrift cap. I,8, ed. Perels, S. 77 f. (= MGH Epp. 8/1, ed. Perels,
Nr. 160, S. 125 f.). Vgl. zum Text und einer vollst�ndigen deutschen �bersetzung auch
oben Kap. A.I. u. Anm. 3. – Das Jahr 862 bot f�r Hinkmar noch eine ganz andere
Besonderheit. Denn der Neubau der Reimser Kathedrale wurde in Gegenwart Karls des
Kahlen geweiht. Vgl. dazu Ann. Bert. ad a. 862, ed. Waitz, S. 60: Hincmarus Remorum
episcopus, veniente Karolo rege in eandem civitatem, accitis comprovincialibus suis episcopis,
matrem ecclesiam ipsius provinciae in honore sanctae Mariae, sicut et antiqua fuerat sacrata,
venerabiliter dedicat.
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st�nde seiner Einsetzung hier nennen. Daß es Chronologieprobleme gibt –
zumindest f�r den auf der Basis einer umfangreicheren Datenlage kritisch
pr�fenden Historiker –, zeigt die Bemerkung zu Weomad. Denn seit seinem
Amtsantritt, also dann wohl nach Milos Tod, sei Reims f�r einige Zeit vakant
gewesen. Weomad aber ist fr�hestens seit 762 als Trierer Bischof nachweisbar.71

Und zu dieser Zeit m�ßte in Reims l�ngst – folgt man wieder der g�ngigen
Forschungsmeinung – Tilpin eingesetzt gewesen sein. Tilpin wird aber in der
Denkschrift selbst erst wesentlich sp�ter eingef�hrt, eben nach der Vakanzzeit.
Diese bereits von Hinkmar im Hadrian-Brief erw�hnte, l�ngere und wohl bi-
schoflose Phase in Reims wird nun plçtzlich in die Zeit nach Milo verschoben.
Im Hadrian-Brief schloß sie sich aber nach Abel an. Ganz undeutlich verbindet
diese Quelle damit bereits Milos – noch im Hadrian-Brief erw�hnte – Herr-
schaft in Reims vor Abel mit der Vakanz nach Abel. Und eben nur durch das
Auslassen Abels wird dieses neue Bild glaubw�rdig. Die Verbindung Milos mit
Trier und die Nennung Weomads ermçglichen es dann zus�tzlich, die immer
noch erw�hnte Reimser Vakanz zeitlich weiter nach hinten zu verschieben.72

6. Hinkmars Schreiben an Papst Nikolaus I. von 864

Daß diese vergangenen Ereignisse zun�chst in Reims und dem in der Denk-
schrift eingef�hrten Trier in einer gewissen N�he zu Hinkmars eigener Zeit und
vielleicht sogar auch zum Primatsstreit zwischen Reims und Trier stehen
kçnnten, scheint ein Schreiben Hinkmars an Papst Nikolaus I. (858–867) aus
dem Jahr 864 wahrscheinlich zu machen. Einige Bemerkungen zu Milo er-
g�nzen dabei seine bisherigen Aussagen:

Es habe niemals einen Primat gegeben, außer als zur Zeit des F�rsten Karl
der Reimser Bischof ohne jegliches Verbrechen gewaltsam vom Tyrannen Milo
vertrieben worden sei und der apostolische Legat Bonifatius die Verwaltung des
vakanten Bistums, aber auch der Trierer Kirche �bertragen erhielt. Zwischen der
Trierer und Reimser Kirche, nur diese beiden bildeten die Belgica, habe es
immer eine Unterscheidung gegeben, nach kirchlichen Schriften wie nach alter
Gewohnheit. N�mlich die, daß nicht der Ort – gemeint ist wohl der von
Thietgaud postulierte Vorrang der Belgica I, dessen Metropole Trier war –,

71 Vgl. dazu Bauer, Weomad, Sp. 767–772, bes. Sp. 767 f. Anton, Trier vom Beginn des
6. bis zum Ende des 8. Jahrhunderts, S. 50, 60 f. Anton, Trier in der hohen und sp�ten
Karolingerzeit, S. 71, 94–96, 108 f., 112 f., 133. Anton, Raumbestimmende Voraus-
setzungen, S. 166, 172, 179, 193. Bauer, Sp�tmerowingische Zeit, S. 222, 236 f., 245–
251, 253. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 400. – Weomad erscheint
erstmals als Zeuge einer Urkunde Pippins III. f�r Pr�m vom 13. August 762. Vgl. dazu
DKarol. I 16, S. 21–25, hier S. 24, Z. 43.

72 Vgl. dazu oben S. 74, 79 f. u. Anm. 22 u. 44.
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sondern die jeweils l�ngere Ordination den Vorrang der entsprechenden Me-
tropole in der Belgica bestimme.73

Nun ergibt sich erneut ein vçllig anderes Bild. Auch diesmal verschweigt
Hinkmar die Namen der �lteren Reimser Bischçfe. Erstmals f�llt in Verbindung
mit einem lediglich als Tyrann bezeichneten Milo nun auch der Karl Martells.
Dies kçnnte durchaus mit Hinkmars Versuch, das Karlsbild zu verdunkeln,
zusammenh�ngen. Chronologische Angaben fehlen g�nzlich. Zum ersten Mal
aber wird ein direkter Bezug zwischen Milo und Hinkmars Konflikt mit
Thietgaud hergestellt. Bonifatius habe n�mlich beide Teile der Kirchenprovinz
Belgica gemeinsam verwaltet. Das m�ßte aber bedeuten, daß Milo dann noch
unter Bonifatius (also bis sp�testens zu dessen Tod 754) seinen Einfluß sowohl
in Reims wie in Trier verlor. Auch hier stimmen Hinkmars Angaben mit der
Chronologie des heutigen Historikers nicht �berein. Die Frage bleibt, ob sich
Hinkmar in der Nachfolge des Bonifatius als Verwalter der gesamten Belgica
betrachtete. In jedem Fall sah er sich als der zeitlich vor Thietgaud ordinierte
Metropolit und damit als eigentlicher Primas der Provinz an. Letztlich verein-
fachte jedoch Thietgauds Absetzung 863 die Situation erheblich. Im nachhinein
ließ sich also leichter argumentieren. Trier blieb denn auch bis zur Einsetzung
Erzbischof Bertolfs im Jahr 870 vakant.74

Seine Rolle als einziger Metropolit der Belgica nach 863 und selbstver-
standener Primas setzte Hinkmar dann auch bei der Erhebung Karls des Kahlen
869 zum Kçnig �ber das Mittelreich Lotharingien in Metz ein und benutzte sie
als Rechtfertigung f�r sein Handeln als dortiger Zelebrant. Im ber�hmten
Metzer Ordo begr�ndet er seine herausragende Rolle unter Wiederaufnahme
seines Briefes an Nikolaus folgendermaßen:

„Damit nicht etwa jemand glaubt, ich und die ehrw�rdigen Mitbischçfe unseres
Sprengels handeln unziemlich und anmaßlich, da wir uns in die Regelung und die
Verh�ltnisse dieses Sprengels einmischen, so mçge er wissen, daß wir nicht gegen die

73 Vgl. dazu Flodoard III,13, ed. Stratmann, S. 233, Z. 21–28 (= MGH Epp. 8/1, ed.
Perels, Nr. 169, S. 144–163, hier S. 157): Que numquam excepto Romano pontifice
primatem habuit, nisi quamdiu eiecto sine ullo crimine ab ea suo pontifice violentia tyranni
Milonis tempore Karoli principis pastore vacans Bonifacio apostolice sedis legato aliquandiu,
sicut et ecclesia Trevirensis, commissa fuit. Inter quas, Remensem scilicet et Trevirensem
ecclesiam – has enim duas tantum provincias Belgica regio habet –, hec semper distinctio fuit,
sicut in ecclesiasticis monimentis invenimus et vetustissimam consuetudinem semper ob-
tinnuisse comperimus, ut isdem episcopus non loci, sed dignitate ordinis prior secundam sacras
regulas haberetur, qui foret in qualibet istarum ecclesiarum metropoli antea ordinatus. –
Schrçrs, Hinkmar, S. 530, Reg. 174. – Der Brief besch�ftigt sich u. a. auch mit Rothad
von Soissons.

74 Zu diesem Bischof und seiner Einsetzung vgl. Goerz, Regesten der Erzbischçfe von
Trier, S. 2. Duchesne, Fastes 3, S. 43 f. Zuletzt Anton, Trier in der hohen und sp�ten
Karolingerzeit, S. 77–79, 99, 101 f. Apsner, Hoch- und sp�tkarolingische Zeit,
S. 271 ff.
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heiligen Canones handeln, weil die Kirchen von Reims und Trier in diesem bel-
gischen Lande mit den ihnen zugewiesenen Kirchen als Schwestern und Angehçrige
des alten Sprengels gelten, wie die kirchliche Autorit�t und die Sitte seit �ltesten
Zeiten beweisen, und daß sie deswegen mit allgemeiner Zustimmung die Syn-
odalgerichte abhalten und eintr�chtig das bewahren sollen, was von den heiligen
V�tern festgesetzt worden, unter Beobachtung der Sonderbestimmung, daß wer von
den Bischçfen von Reims und Trier zuerst geweiht wurde, auch den Vorrang haben
soll.“75

7. Hinkmars Brief an seinen Neffen Hinkmar von Laon von 869

W�hrend des schwelenden Konfliktes mit seinem Neffen Hinkmar von Laon
(Bischof 858–871, † 879) in den Jahren 868–871 um Laoner Kirchengut griff
der Reimser Metropolit in einem Brief von 869 an seinen Suffragan einmal
mehr auf die Reimser Bistumsgeschichte des fr�hen 8. Jahrhunderts als Argu-
mentationshilfe zur�ck.76 Er schrieb diesmal jedoch erstaunlicherweise vom
Reimser Bischof Rigobert, der gewaltsam von seinem Sitz vertrieben worden sei
und auf seinem Eigentum nicht weit von der Stadt viele Jahre unter großem
Mangel gelebt habe. Anderen Bischçfen sei zu dieser Zeit ein �hnliches Schicksal
widerfahren. Gerade hier f�llt besonders die inhaltliche Parallele zum erw�hnten
Bericht der Vita Eucherii auf.77 Die Angabe bleibt bei Hinkmar von Reims
singul�r. Denn jetzt werden weder die weiteren Reimser Bischçfe noch Milo in
diesem Zusammenhang erw�hnt. Scheut Hinkmar hier, pr�ziser zu werden und
den offenkundigen Widerspruch zu seinem inzwischen entworfenen Milobild

75 Vgl. Jahrb�cher von St. Bertin, ed. Rau, S. 197. Vgl. dazu Ann. Bert. ad a. 869, ed.
Waitz, S. 103: Ne alicui forte videatur, incongrue ac praesumptiose me ac provinciae nostrae
venerabiles coepiscopos facere, quoniam de altera provincia ordinationi et causis huius pro-
vinciae nos immiscemus, sciat, nos contra canones sacros non agere, quoniam Remensis et
Treverensis ecclesiae in hac regione Belgica cum sibi commissis ecclesiis sorores et compro-
vinciales habentur, sicut auctoritas ecclesiastica et antiquissima demonstrat consuetudo, ac per
hoc unanimi consensu et synodalia iudicia exercere et quae a sanctis patribus constituta sunt
debent concorditer custodire, hac privilegii conditione servata, ut, qui prior de Remensi et
Treverensi episcopo fuerit ordinatus, prior etiam habeatur.

76 Vgl. zu diesem Konflikt Schrçrs, Hinkmar, S. 315–353. Große, Hinkmar. Watten-

bach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 5, S. 539 f. Devisse, Hincmar 2, S. 728–785.
MacKeon, Hincmar. Hartmann, Synoden, S. 321–327. Fuhrmann, Einfluß 1,
S. 219–224. Fuhrmann, Einfluß 3, S. 625–756. Fuhrmann, F�lscher unter sich.
Zuletzt: Streitschriften Hinkmars von Reims und Hinkmars von Laon 869–871, ed.
Schieffer.

77 Hinkmar von Reims an Hinkmar von Laon, in: MPL 126, Sp. 516C: Rigobertus
Rhemorum episcopus crudeli violentia a sede sua expulsus, et in proprietate sua non longe ab
eadem urbe cum magna indigentia pluribus annis residens deguit, sed quid tale cum co-
episcopis suis non egit. Fuerunt etiam alii nostra aetate ac tempore a sedibus suis pro diversis
causis ad tempus expulsi, quidam etiam irrecuperabiliter abjecti, et tale quid non egerunt;
[…].
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sichtbar zu machen? Rigobert scheint gerade zu einem unabh�ngigen Parallel-
bild geworden zu sein.

8. De iure metropolitanorum – Eine Schrift Hinkmars aus dem Jahr 876

Im Jahr 876 zog Hinkmar dann erneut Milo heran, diesmal in seiner Schrift De
iure metropolitanorum. Er verfaßte sie, nachdem Papst Johannes VIII. (872–
882) – im Anschluß an die Kaiserkrçnung Karls des Kahlen im Dezember 875
in Rom – Erzbischof Ansegis von Sens (871–883) am 2. Januar 876 zum
p�pstlichen Vikar f�r das gesamte Frankenreich erhoben hatte. Damit durfte
dieser neue Synoden einberufen und als Mittler zwischen Papst und Bischçfen
fungieren. Dies mußte den Widerstand des Reimser Metropoliten auslçsen, der
eine solche Instanz nicht �ber sich dulden wollte und deshalb einmal mehr mit
einer Denkschrift antwortete.78

Darin ordnet Hinkmar die Geschehnisse um Milo in einen weitaus pr�zi-
seren Kontext als noch im Hadrian-Brief ein, n�mlich in den kriegerischen
Konflikt Karl Martells mit seinem neustrischen Rivalen im Hausmeieramt
Raganfred († 731), den Karl schließlich in der Schlacht bei Vinchy 717 besiegen
konnte. Der schon negativ besetzte Karl wird damit erstmals namentlich mit
Milo in Verbindung gebracht.79 – Unter dem Konflikt habe auch die Kirche
gelitten. Einige Bist�mer seien mit Laien besetzt und aufgeteilt worden. So habe
Milo – nach der Tonsur ein Kleriker, nach seinem Verhalten ein unreligiçser
Laie –, der die Bist�mer (episcopia) Reims und Trier gemeinsam innehatte, diese
in vielen Jahren zugrundegerichtet.80

Hinkmar d�rfte den erg�nzenden historischen Rahmen Handschriften mit
Texten der fr�nkischen Geschichtsschreibung entnommen haben, die in Reims

78 Vgl. dazu Fuhrmann, Patriarchate II, S. 11 f. Wattenbach-Levison-Lçwe, Ge-
schichtsquellen 5, S. 537 f., 558 f. Oexle, Ansegis. Vgl. ferner Schrçrs, Hinkmar,
S. 364–370. Devisse, Hincmar 2, S. 664 ff. u. 811 ff. Schieffer, Ansegis. Nelson,

Charles, S. 241 f., 244.
79 Vgl. dazu BM2 27r, S. 13. Geary, Merowinger, S. 200, 204, 212–214. Fried, Weg,

S. 202–205. Schieffer, Karolinger, S. 36–40, 44. – Raganfred suchte dann Hilfe bei
Herzog Eudo von Aquitanien († 735). Doch erlangte Karl einen erneuten Sieg bei
Soissons. Vgl. dazu BM2 31–31 f, S. 13. Vgl. insgesamt auch Breysig, Jahrb�cher,
S. 24–28, 30–32.

80 Vgl. Hinkmar, De jure metropolitanorum, in: MPL 126, Sp. 200D: XX. […] Denique
tempore Caroli principis, quando propter discordiam et contentionem de principatu inter eum
et Raganfredum, et frequentia ac civilia imo plus quam civilia, quia intestina et parricidalia
bella, in Germanicis et Belgicis ac Gallicanis provinciis omnis religio Christianitatis pene fuit
abolita, ita ut episcopis in paucis locis residuis, episcopia laicis donata et rebus divisa fuerint,
adeo ut Milo quidam tonsura clericus, moribus, habitu, et actu irreligiosus laicus, episcopia
Rhemorum ac Trevirorum usurpans insimul, per multos annos pessumdederit : […].
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vorhanden waren.81 Doch bietet diese Passage zwei wesentliche Neuerungen:
Milo wird nun noch versch�rfend mit der Begrifflichkeit eines Laien belegt und
seine Amtszeit mit multos annos angegeben. Wieder vermeidet es Hinkmar, die
Namen der fr�heren Reimser Bischçfe und diesmal auch die lange Reimser
Vakanz zu nennen. Und so l�ßt sich nun Milos Okkupation erheblich aus-
weiten. Letzlich wird die lange Vakanz in Milos lange Herrschaftszeit umge-
wandelt. Durch Abels Fehlen l�ßt sich Milos im Hadrian-Brief noch erw�hnte
Herrschaft in Reims vor Abel mit der Vakanzzeit nach ihm – die ja schon die
Denkschrift nach hinten verschiebt – jetzt vollst�ndig zusammenaddieren. Das
Milobild entwickelt nun eine Eigendynamik. Die jeweiligen Grundaussagen zur
Person versch�rfen und komprimieren, der historische Rahmen erweitert sich.
Die Verbindung zum Bild des Hadrian-Briefes und den in den Bonifatiusbriefen
erw�hnten Bischçfen Grimo, Hartbert und Abel geht verloren.

9. Der Prolog der Remigius-Vita des Hinkmar von Reims

Schließlich f�hrt Hinkmar Milo im Prolog der von ihm um 878 verfaßten Vita
des hl. Remigius, dem Reimser Namenspatron, ein letztes Mal ins Feld.82 Die
Vita basiert nach Hinkmars eigenen Angaben auf den Resten einer von ihm
noch vorgefundenen �lteren Remigius-Vita.83 Doch diente die neue Vita vor
allem einem Zweck: dem R�ckgewinn des w�hrend der Vakanz nach Ebo und
in den Bruderkriegen entfremdeten Reimser Kirchenbesitzes. So werden einige
Villen, die in dieser Zeit wohl verloren gingen, als fr�here Erwerbungen schon
durch Remigius beschrieben.84 In der Einleitung nimmt Hinkmar dann aller-
dings Bezug auf die Zeit Karl Martells, in der das Reimser Kirchengut bereits

81 Vgl. dazu den Liber. hist. Franc. cap. 53, ed. Krusch, S. 326–328. Fredegarii cont.
cap. 10 f. , ed. Krusch, S. 174 f. Vgl. auch unten S. 96 f. u. Anm. 90.

82 Vgl. zur Vita Schrçrs, Hinkmar, S. 446–454. Wattenbach-Levison-Lçwe, Ge-
schichtsquellen 5, S. 519 f. Devisse, Hincmar 2, S. 1004–1037. Stratmann, Verwalter,
S. 44. Nonn, Remigius.

83 Vgl. dazu auch unten Anm. 85.
84 Darunter befinden sich u. a. der Reimser Fernbesitz im Mainzer Sprengel bei Kusel,

Epernay und die Villa Douzy. Vgl. dazu insgesamt und ausf�hrlich oben Kap. B.III. bei
Anm. 50–52 u. 75. – Mit den Attacken gegen Milo kçnnte Hinkmar durchaus auch ein
Argument eingesetzt haben, um den Reimser Besitz bei Kusel in der N�he von Trier
zur�ckzuerhalten. Das Interesse, das Hinkmar dem zun�chst angeblich in Epernay be-
statteten Bischof Rigobert entgegenbringt, d�rfte auch mit der Absicht, diese Villa f�r
Reims zu sichern, verbunden gewesen sein. Vgl. zu Rigobert oben zu Beginn von Kap.
B.V., unten S. 95 f. u. Anm. 86 sowie die �berlieferung der Rigobert-Vita in Kap.
C.III.10. – Zu weiteren Versuchen, sein Kirchengut zu sichern, vgl. Hinkmar, Collectio
de raptoribus, ed. Hartmann, S. 392–394. Sie ist erstmals im Protokoll der Synode von
Quierzy vom 14. Februar 857 �berliefert. Vgl. ferner Stratmann, Verwalter, S. 51.
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ein erstes Mal entfremdet worden sei. Diese Zeit wird gleichsam beispielhaft als
Gegenzeit, ja als Antithese zu Hinkmars Amtszeit pr�sentiert. Der damalige Karl
sollte Hinkmars Kçnig, Karl dem Kahlen – die Wahl des Namens d�rfte
durchaus beabsichtigt sein – als mahnendes Beispiel dienen. In diesem Kontext
tritt Milo wieder auf.

Zun�chst zitiert Hinkmar dazu fast wçrtlich die bereits besprochene Passage
aus De iure metropolitanorum, jedoch mit einer wesentlichen Erg�nzung. Die
Dauer von Milos Herrschaft wird nun sogar mit per circiter XL annos angegeben.
Die Reimser Kirche sei dabei in vielfacher Form gesch�digt worden. Im
Hadrian-Brief dagegen wird die Kirche noch w�hrend der langen Vakanz nach
Abel gesch�digt, der wieder fehlt ! Und nur so ist es �berhaupt mçglich, eine
derartig lange Periode anzugeben. Rigoberts Absetzung und ein Verantwortli-
cher daf�r fehlen auch hier. Stattdessen verkn�pft Hinkmar nun sein Milobild
an dieser Stelle erstmals mit dem zweiten von ihm aufgebrachten Bild: dem
R�uber des Kirchengutes Karl Martell in der Visio Eucherii. Unter Kçnig Pippin
III. (751–768) und dem Reimser Bischof Tilpin († 794?) seien dann die
verlorenen G�ter restituiert worden.85

So wachsen in den untersuchten Texten Hinkmars Angaben zu Milo be-
st�ndig und ver�ndern sich langsam zu einem Bild, das es allerdings notwendig
macht, im Zusammenhang mit Milos Herrschaft in Reims keine weiteren
Reimser Bischçfe zu nennen. Doch von diesen verschwiegenen muß zumindest
der im Brief an Hinkmar von Laon auch einmal unabh�ngig genannte Rigobert
eine entscheidende Rolle gespielt haben. Seinen Leichnam holte Hinkmar
n�mlich 864 von Gernicourt – seinem angeblichen Sterbeort – nach Reims
zur�ck. Er ließ ihn zun�chst in die Kirche St-Thierry �berf�hren, im Anschluß

85 Vgl. Hinkmar, Vita Remigii epsicopi Remensis, Praefatio, ed. Krusch, S. 251 f.: Et cum
ipsa exceptio cepit lectione in populo frequentari et a multis propter brevitatis suae facilitatem
transscribi, ipse magnus codex a neglegentibus neglegentius cepit haberi, usque dum tempore
Karli principis, quando propter discordiam et contentionem de principatu inter eum et
Ragamfredum et frequentia ac civilia, immo plus quam civilia, quia intestina et parricidalia
bella, in Germanicis et Belgicis ac Gallicanis provinciis religio christianitatis pene fuit
abolita, ita ut episcopis in paucis locis residuis episcopia laicis donata et per eos divisa rebus
extiterint ; adeo ut Milo quidam tonsura clericus, moribus, habitu et actu inreligiosus laicus
episcopia Remorum ac Trevirorum usurpans insimul per XL circiter annos pessumdederit.
Cuius infelici tempore de ista Remensi aecclesia non solum pretiosa queque ablata f u e r u n t,
s e d et aecclesiae atque domus religiosorum destructe et res ab episcopio f u e r e divisae. Illi
quoque pauci qui erant residui clerici negotio victum querebant et denarios quos mercimonio
conquirebant in cartis et librorum foliis interdum ligabant. Sicque prefatus liber cum aliis
partim stillicidio putrefactus, partim soricibus conrosus, partim foliorum abscisione divisus in
tantum deperiit, ut pauca et dispersa inde folia reperta fuerint. Cum vero tempore Pippini
regis, predicti Karli principis filii, revelatio ostensa Eucherio Aurelianensis civitatis episcopo
de dampnatione aeterna eiusdem Karli, qui res aecclesiarum diviserat, fuit, isdem Pippinus,
sicut et aliarum aecclesiarum episcopiis, huic Remensi episcopio partem de rebus aecclesiasticis
reddidit et Tilpinum in hac urbe Remorum episcopum ordinari consensit.
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873 nach St-Denis in Reims umbetten, wo er seitdem als Heiliger verehrt
wurde.86 Um so mehr erstaunt es, daß dieser Rigobert bei Hinkmar außer im
interpolierten Hadrian-Brief nie mehr gemeinsam mit Milo auftritt. Hinkmars
Ursprungserz�hlung im Hadrian-Brief scheint sich bei ihm damit in zwei in-
zwischen vçllig unabh�ngige Bilder, zum einen Milo, zum anderen Rigobert,
getrennt zu haben.

10. Die Vita Rigoberti aus dem sp�ten 9. Jahrhundert

Daß Rigobert f�r Reims aber auch nach Hinkmars Tod (882) eine ganz ent-
scheidende Rolle gespielt haben muß, unterstreicht seine wohl von Erzbischof
Fulko (883–900) zwischen 888 und 895 in Auftrag gegebene und in der
Reimser Schule verfaßte Vita.87 Fulko selbst ließ Rigoberts Leichnam allerdings
883/4 von St-Denis zur Kathedrale �berf�hren und hinter dem Kreuzaltar
aufstellen. Die Kirche St-Denis selbst trug man ab, um mit dem gewonnenen
Material den Wiederaufbau der Stadtbefestigung voranzutreiben.88

Die Vita bietet dann die ersten genaueren Informationen zu Rigobert
�berhaupt, wobei sie in ihren Anfangskapiteln wenig Konkretes sagt und eher
Wundersames und Legendenhaftes zu Rigoberts Leben ausf�hrt. Da man den
Bischof in Reims aber als Heiligen verehrte, war dies letztlich auch die Aufgabe
der Vita.89 Dann aber greift der Text die Geschichte von Rigoberts Absetzung
auf: Als Karl Martell sich im Konflikt mit dem neustrischen Hausmeier Ra-
ganfred im Krieg befand und an Reims vorbeizog, habe ihm Rigobert nicht das
Stadttor geçffnet. Karl drohte ihm mit Rache, sollte er in der Ausseinander-
setzung siegreich sein. Nach der gewonnenen Schlacht von Vinchy vertrieb er

86 Flodoard II,11–15, ed. Stratmann, S. 156–166, schildert es ausf�hrlich und beruft
sich dabei �berwiegend auf Angaben der im folgenden zu behandelnden Vita Rigoberti.
Vgl. Vita Rigoberti cap. 24–26, ed. Levison, S. 75 f. Vgl. zur Vita Nonn, Bild Karl
Martells, S. 116 ff. Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 2, S. 168. Vgl.
auch Devisse, Hincmar 2, S. 1006, der nur dieses eine Mal auf ihn eingeht. Sot,
Flodoard, S. 447–458, 644 f. Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 150–158. Nonn,

Rigobert. Bauer, Rigobert. Zur �berf�hrung nach St-Thierry bzw. St-Denis in Reims
vgl. auch Schrçrs, Hinkmar, S. 461. Stratmann, Verwalter, S. 55 u. Anm. 84.

87 Zur Vita Rigoberti vgl. Anm. 86. – Zu Fulko vgl. Bur, Fulco. Schneider, Fulko, bes.
auch S. 243.

88 Vgl. dazu Flodoard II,15, ed. Stratmann, S. 164 f. , sowie die Vita Rigoberti cap. 28,
ed. Levison, S. 77. Schneider, Fulko, S. 230, 237. Fulko ließ Rigoberts Leichnam am
15. Januar 894 erneut umbetten. Diesmal brachte man ihn zur Villa Ennemain im
Vermandois in die dortige Martinskirche, ohne daß ein Grund daf�r bekannt w�re.

89 Vgl. Vita Rigoberti cap. 1–8, ed. Levison, S. 61–67. Hier wird u. a. von einer Be-
gegnung mit Pippin dem Mittleren berichtet und der Taufpatenschaft Rigoberts f�r Karl
Martell. An einigen Stellen zitiert der Verfasser Passagen aus Hinkmars Remigius-Vita.
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Rigobert deshalb aus der Stadt. Die Angaben zum historischen Rahmen beru-
hen �berwiegend auf dem Liber historiae Francorum, wie schon Levison an-
merkte. Weitere ausf�llige Bemerkungen zum Kirchengut-raubenden Karl
Martell schließen sich an, wobei u. a. die Visio Eucherii ausf�hrlich zitiert wird.90

Dann folgt ein direktes und als solches auch kenntlich gemachtes Zitat aus dem
schon erw�hnten Hadrian-Brief, das von der Einsetzung Milos berichtet, danach
ein legendenhafter Bericht �ber eine Flucht Rigoberts ins Baskenland.91 Milo
habe ihn dort schließlich als Gesandter Karl Martells aufgesp�rt und verspro-
chen, wenn dieser ihm seinen Besitz �bergebe, werde er wieder als Bischof in
Reims eingesetzt. Rigobert ging darauf zun�chst ein, hielt sich aber nicht daran
und �bertrug den Besitz nicht Milo, sondern der Kirche Christi. Deshalb er-
langte Rigobert sein Bistum nicht, lebte aber auf seinem Besitz Gernicourt und
durfte mit Milos Zustimmung wieder geistliche Amtshandlungen ausf�hren, so
die Vita.92

Diese Erz�hlung basiert wohl weniger auf einer genauen Quellenvorlage.
Vielmehr d�rfte der Verfasser der Vita unter Verwendung der in Reims greif-
baren Texte zu Rigobert, Karl Martell und Milo seine Erz�hlung geschaffen
haben. Warum sonst hat sich in den wohl �ber 150 Jahren seit Rigoberts Tod
keine Spur davon erhalten? Eine immer umfangreicher werdende Erz�hlung ist
ohnehin verd�chtig. Die Bilder vom verstoßenen Rigobert, Milo, dem Herr-
scher in Reims, und Karl, dem Kirchenr�uber, werden hier also wieder mit-
einander verwoben und intensiver ausgeschm�ckt. Und nun wird zum ersten

90 Vgl. Vita Rigoberti cap. 9–13, ed. Levison, S. 67–70. Zu dieser Passage vgl. auch
Schmidt, Trier und Reims, S. 40. Duchesne, Fastes 3, S. 85 f. – Es handelt sich um den
zu den Ereignissen nahezu zeitgençssischen Lib. hist. Franc. cap. 51–53, ed. Krusch,
S. 325–328. – Der Liber gehçrt zu den meistverbreiteten Texten des Mittelalters. Zu
den Handschriften sowie dem Text vgl. nur Liber. hist. Franc., ed. Krusch, S. 215–238.
Haupt, in: Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts, ed. Wolfram, S. 329–
336. Vgl. ferner Prelog, Liber historiae Francorum, mit weiterer Literatur.

91 Vgl. Vita Rigoberti cap. 14 f., ed. Levison, S. 70–72.
92 Vgl. Vita Rigoberti cap. 16–19, ed. Levison, S. 72–74, hier cap. 16, S. 72, Z. 20–33:

Hunc predictus Milo abba, qui, dante Karlo, habebat Remense episcopium, repperit in eadem
regione, functus apud eosdem Wascones legatione; cui et dixit: ,Quid hic agis? Revertere in
Frantiam, et si proprias res, quas ibi habes, michi dederis, ego tuum fatiam tibi a principe
restitui episcopatum‘. Ad quod sanctus Domini pontifex ei respondit : ,Quascumque res inibi
videor possidere, tibi dabo, si feceris quod polliceris‘. Regressus est itaque in Frantiam et in
sepe memorata Gerniaca corte, peculiari possessione sua, conversabatur. Quem e vestigio adiit
prefatus Milo: ,Trade‘, inquiens, ,michi res, quas pollicitus fuisti; tibi quippe apud procerem
obtinui quod spopondi‘. Cui beatus ait Rigobertus: ,Quotquot res habere visus fui, dedi
ecclesiae Christi ; non possum modo tollere ei et dare alteri‘. Ad quem furibundus Milo: ,Quia
me fefellisti, tuus nunc tibi non redhibebitur episcopatus‘. Et idem mox illi dedit dignum
episcopo responsum: ,Altare‘, aiens, ,michi, queso, obtineas sanctae Mariae; de rebus episcopii
factio quod volueris, unde minus curo‘. – Schon M�hlbacher spricht in BM2 31b, S. 13,
von einem „sagenhaft[en]“ Bericht.
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Mal Karl Martell f�r die direkte Absetzung Rigoberts verantwortlich gemacht!
Doch auch die Vita verschweigt Abel und Lando, obwohl dem Verfasser schon
mit dem verwendeten Hadrian-Brief entsprechend eindeutiges Material – we-
nigstens zu Abel – vorgelegen haben muß. Stattdessen gibt sie Rigoberts To-
desjahr f�lschlicherweise mit 773 an.93 Handelt es sich dabei um einen Ver-
schreibungsfehler? Oder soll damit zum Ausdruck gebracht werden, daß Ri-
gobert Milo �berlebt haben muß? Stiftete schlechterdings die von Hinkmar in
seinen Texten immanent gebotene Chronologie Verwirrung? H�tte man unter
Fulko nicht um die Lebensdaten des im sp�ten 8. Jahrhundert amtierenden
Bischofs Tilpin wissen m�ssen? War Rigobert vielleicht doch viel l�nger Bischof
in Reims, vielleicht sogar bis kurz vor Einsetzung Abels 743/4?94

11. Die Reimser Bischofsliste

So entstanden im kulturellen Ged�chtnis von Reims bis zum Ende des 9.
Jahrhunderts umfangreiche Geschichtsbilder dessen, was in diesem Bistum im
fr�hen 8. Jahrhundert geschehen sein sollte. Doch betrachtet man den zuge-
hçrigen Ausschnitt der Reimser Bischofsliste, findet sich von alledem keine
Spur: […] Lando. S. Nivardus. S. Reolus. S. Rigobertus. Tilpinus. Vulfarius. Ebo.
Hincmarus. Fulco. […]95 Milo, Abel und Lando bleiben allesamt ungenannt.
Warum? Traue man einer Angabe Hinkmars in seinem 55-Kapitelwerk, dann
m�sse ihm eine Fassung dieser Liste bereits bekannt gewesen sein, vermutet
Duchesne. Die fr�heste handschriftliche �berlieferung stammt jedoch erst aus
dem 11. Jahrhundert.96 Fehlt Milo, weil er unrechtm�ßig in Reims herrschte?
Fehlt Abel, weil er sich tats�chlich nie in Reims durchsetzte oder weil ihn
Hinkmar im Zuge seines Milobildes dem Vergessen weihte? Griff Hinkmar in

93 Vgl. Vita Rigoberti cap. 19, ed. Levison, S. 74, Z. 4–8: Hic decessit pridie Nonas
Ianuarii anno dominicae incarnationis circiter DCCLXXIII, indictione VIII, ibique cum
debito honore a sacerdotibus et ceteris fidelibus fuit humatus, in ecclesia scilicet sancti Petri
apostoli, quam ipse fundaverat, positusque est secus altare ad dexteram eius plagam. – Zum
Todesjahr vgl. auch Schenk zu Schweinsberg, Reims, S. 150 u. 158. Nonn, Rigobert,
Sp. 849. Bauer, Rigobert.

94 W�re dies durch eine Verschreibung von DCCXXXXIII in DCCLXXIII zu erkl�ren?
95 Vgl. Duchesne, Fastes 3, S. 77. Zu den �lteren Bischofslisten der Provinzen Belgica und

Germania vom 4. bis zum 7. Jahrhundert sowie deren Problematik vgl. auch Weide-

mann, Kirchliche Organisation, bes. S. 286, 291 u. Abb. 6, zu Reims.
96 Vgl. ebd., S. 76–80. Ebd., S. 78: Abel fehle vielleicht, weil er dem Redaktor der Liste

zweifelhaft erschien. – Vgl. auch Hinkmar, Opusculum LV capitulorum adversus
Hincmarum Laudunensem cap. 16, in: MPL 126, Sp. 334, sowie neuerdings Hinkmar,
Opusculum LV capitulorum, ed. Schieffer, S. 190 f., worin Hinkmar eine Bischofs-
z�hlung nennt.
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die Liste ein oder eine sp�tere Zeit?97 Vermag diese Liste womçglich auch, die
langen Lebensdaten Rigoberts in dessen Vita zu erkl�ren?

12. Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“ aus der Mitte des 10. Jahrhunderts

Wenn der Reimser Archivar Flodoard (893/4–966) diesen Katalog – wie Du-

chesne auch angibt – tats�chlich zur Grundlage seiner Kirchengeschichte in der
Mitte des 10. Jahrhunderts machte,98 dann verwundert es doch, daß er darin
Abel ein ganzes Kapitel widmete. In diesem tr�gt er fast alle auch uns noch
bekannten Belege zu ihm zusammen und meint – wie schon erw�hnt –, einige
h�tten ihn f�r einen Chorbischof gehalten.99 Zu Milo findet sich dagegen kein
eigenes Kapitel, was man vielleicht mit seinem schlechten Ruf erkl�ren kçnnte.
Angaben zu ihm streuen sich �ber mehrere Abschnitte, die das Leben Rigoberts
behandeln.100 Zu Rigobert pr�sentiert Flodoard wohl einiges wenige Neue, doch
verwendet er dazu �berwiegend Material, das in Reims bereits vorhanden war:
so z.B. die Vita Rigoberti. Auch zu Milo zitiert er nur bekanntes: 1. die
�bergabe des Bistums durch Karl Martell an diesen, der nur nach der Tonsur
Kleriker gewesen sei, unter Verwendung des Hadrian-Briefes ; hinzugef�gt wird
allerdings, Milo sei von Karl f�r seine Gefolgschaft im Krieg belohnt worden;101

2. die Antwort de Milone autem et eiusmodi similibus im Brief des Zacharias an
Bonifatius,102 3. Milos Aufenthalt im Baskenland und die gemeinsame R�ck-
kehr mit Rigobert nach der Rigobert-Vita103 und schließlich 4. die schon im
14. Kapitel der Rigobert-Vita zitierte Passage zu Milo nach dem interpolierten
Hadrian-Brief.104 Erstaunlicherweise aber bleiben die weiteren, bereits disku-

97 Vgl. zum Fehlen Milos in der Liste auch Ewig,Milo, S. 416. Schenk zu Schweinsberg,

Reims, S. 164. Vgl. dagegen Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 87 f.
98 Vgl. dazu Duchesne, Fastes 3, S. 76. Vgl. dazu auch Flodoard, ed. Stratmann, S. 12 f.

– Zu Flodoard vgl. bereits oben S. 80 u. Anm. 45.
99 Vgl. Flodoard II,16, ed. Stratmann, S. 166 f. Zitiert werden die entsprechenden Bo-

nifatiusbriefe sowie der Abschnitt aus dem Hadrian-Brief. – Es fehlen allerdings der Brief
des Bonifatius an Æthelbald von Mercien und der Text der Synode von Soissons. – Vgl.
dazu oben S. 72 f. , 80 u. Anm. 19 f. sowie 45.

100 Vgl. Flodoard II,11–15, ed. Stratmann, S. 156 f.
101 Vgl. Flodoard II,12, ed. Stratmann, S. 160, Z. 12–16: Prefatus itaque Karolus ut

principatum bello adeptus est, hunc virum domini Rigobertum patronum suum, qui, ut
traditur, eum de lavacro sancto susceperat, episcopatu deturbavit et cuidam Miloni, sola
tonsura clerico, quod secum processerat ad bellum, dedit episcopium hoc.

102 Vgl. Flodoard II,12, ed. Stratmann, S. 161. Zum Wortlaut vgl. oben S. 71 f. u.
Anm. 18.

103 Vgl. Flodoard II,12, ed. Stratmann, S. 161 f. Der Text lehnt sich an den der Vita
Rigoberti cap. 16, ed. Krusch, S. 72, an.

104 Vgl. Flodoard II,13, ed. Stratmann, S. 162 f. Vgl. dazu Vita Rigoberti cap. 14, ed.
Levison, S. 70 f.
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tierten Schriften Hinkmars unber�cksichtigt. Flodoard liefert zu Milo somit
keine neuen Angaben, sondern faßt lediglich f�r ihn greifbare Materialien zu-
sammen.

13. Ergebnis

Damit ist das Ende des zweiten Abschnitts erreicht. Zusammenfassend l�ßt sich
also erkennen, wie nach nur zwei sicheren Quellen zu Milo im 8. Jahrhundert –
von denen eine nicht einmal dessen Funktion nennt, die andere undeutlich
bleibt – gegen�ber vier Belegen f�r einen Reimser Bischof Abel dann im
9. Jahrhundert geradezu eine Quellenflut einsetzte. Doch ist diese auf Reims
und vor allem den dortigen Erzbischof Hinkmar beschr�nkt. Vom Hadrian-
Brief bis zur Remigius-Vita ver�ndern sich die von ihm entworfenen und
konstruierten Milobilder immer mehr, werden immer negativer. Hinkmar ging
es offenbar nicht darum, daß diese Bilder insgesamt eine Koh�renz aufwiesen,
wie sie die Forschung mit ihren widerspr�chlichen Ergebnissen herzustellen
versucht hat. Vielmehr setzte er Milo immer wieder neu in Bezug zu seiner
jeweils eigenen zeitlichen Situation und paßte ihn entsprechend daran an. Man
kçnnte von situativen Bildern sprechen, wie er �berhaupt oft – z.B. in der Visio
Eucherii – mit solchen Bildern arbeitete. Hinkmar projizierte also die Probleme
seiner eigenen Zeit als Bild in die Vergangenheit, um sie von dort wieder auf
seine Gegenwart zur�ckwirken zu lassen. Diese Bilder verf�gten also tats�chlich
�ber eine ganz eigene Wahrheit. Er wollte keine Reimser Bistumsgeschichte
schreiben. Bei seinen Problemen, seiner Motivation stand der R�ckgewinn von
entfremdetem Reimser Kirchengut im Vordergrund. Dazu konstruierte er das
abschreckende Bild einer desolaten Kirche sowie eines vakanten oder unrecht-
m�ßig verwalteten Bistums und eines Despoten, der Kirchengut entfremdete. Es
ist aber nicht vçllig abwegig, daß auch der Primatsstreit mit Thietgaud von Trier
seine Spuren hinterließ. Man darf sogar noch weitere Schichten annehmen.
Beim Aufbau seiner Bilder zog Hinkmar nachweisbar Textquellen heran und
erfand nicht frei. Um so mehr stellt sich dann aber die Frage, wieso er ausge-
rechnet Milo als unrechtm�ßigen Verwalter oder Bischof in Reims und Trier
w�hlte. Verf�gte er noch �ber eine oder mehrere Vorlagen, die wir nicht mehr
kennen? Finden diese sich noch in der Chronologie des Hadrian-Briefes wieder?
In jedem Fall schuf er einen Milo, den es so wohl niemals gegeben hatte und
implantierte sein Bild ins kollektive und damit auch ins kulturelle Ged�chtnis
von Reims, von wo aus es �ber die Vita Rigoberti hinaus dann weiter wirkte.
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IV. Die Trierer �berlieferung zu Milo seit dem 10. Jahrhundert

Denn nicht in Reims sollte ein letztes Mal an Bischof Milo erinnert werden.
Nach langem Schweigen rief man ihn sich in Trier – seinem angeblichen
Herkunftsort, traut man der undeutlichen Urkunde Karls des Großen (DKarol.
I 148) – seit dem ausgehenden 10. Jahrhundert wieder oder eben vielleicht zum
ersten Mal ins Ged�chtnis. Was geschah inzwischen? Offenbar gab es bisher
keinen Anlaß, seiner zu gedenken. Doch mit den sich zunehmend weiter ver-
breitenden Reimser Texten und Handschriften war es wohl nur eine Frage der
Zeit, bis Milo auch in Trier interessant werden mußte.105 Dieser dritten Ebene
soll nun noch in einem Ausblick nachgegangen werden.

1. Die Trierer Bischofsliste

So erscheint Milo erstmals in einer Trierer Bischofsliste, die wohl unter dem
dortigen Erzbischof Egbert (977–993) aufgezeichnet wurde. Hier ein Auszug:
[…] Numerianus. Basinus. Liutwinus. Milo. Wiomadus. Rimbodus. Wizo. […]106

Egbert interessierte sich ganz offensichtlich f�r die Trierer Bischofsgenealogie.
Denn im sog. Egbert-Psalter, den er selbst in Auftrag gab, finden sich als
Illustrationen einige ausgew�hlte Amtsvorg�nger, offenbar aber nur diejenigen,
die als heilig verehrt wurden.107 Milo ist nicht darunter. Egbert ließ auch den
von ihm erworbenen Teil des Petrusstabes mit Goldblech umkleiden, auf dem
zum einen eine verk�rzte Papstgenealogie, zum anderen wieder die Bischçfe des
Psalters eingepr�gt sind. Auch diesmal fehlt Milo.108 Er wurde also erinnert,
scheint aber noch nicht von hervorgehobenem Interesse gewesen zu sein.

105 Zur Verbreitung von Flodoard vgl. Flodoard, ed. Stratmann, S. 31 ff., sowie die der
Vita Remigii ebd., S. 239–250.

106 Vgl. Duchesne, Fastes 3, S. 33. Vgl. ebd., S. 30–32, zu den Handschriften, deren
�lteste mit einer Listenfassung, die mit Egbert endet, die Datierung begr�ndet. Zu Milo
vgl. ebd., S. 39. Zu den �lteren Bischofslisten der Provinzen Belgica und Germania sowie
deren Problematik vgl. nochmals Weidemann, Kirchliche Organisation, bes. S. 286 u.
Abb. 7, zu Trier. – Zu Egbert vgl. hier nur Heit, Egbert. Ronig, Egbert. Schließlich:
Egbert Erzbischof von Trier 977–993, ed. Ronig, sowie ausf�hrlich unten Kap.
D.VI.3.a.

107 Diese Heiligen wurden in einer zweiten Fassung der Bischofsliste auch als solche ge-
kennzeichnet. Vgl. Duchesne, Fastes 3, S. 31. – Vgl. zur Bischofsliste ausf�hrlich unten
Kap. D.VI.3.e.

108 Vgl. zum Psalter und dem Petrusstab unten Kap. D.VI.3.c.– f. , sowie hier nur We-
stermann-Angerhausen, Goldschmiedearbeiten, S. 34–40, 102–107, 129–134.
Ronig, Psalter. Lauer/Hefele, Petrusstab.
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2. Die Vita Liutwini I aus Mettlach

Dies �nderte sich wohl langsam mit der am Ende des 10. oder zu Beginn des 11.
Jahrhunderts entstandenen �ltesten Liutwin-Vita eines bislang unbekannten
Mettlacher Mçnchs.109 Die Vita besch�ftigt sich als erster Text �berhaupt ge-
nauer mit Liutwin, Milos angenommenem Amtsvorg�nger und Vater, und
kçnnte vielleicht in Zusammenhang mit Liutwins hervorgehobener Memoria
unter Egbert stehen. Der Verfasser bekennt allerdings, daß ihm keine genauere
schriftliche �berlieferung zu seinem Protagonisten vorliege. Man kçnne ledig-
lich auf m�ndliche Erz�hlungen zur�ckgreifen. Dabei wird seine fr�he Le-
bensgeschichte erz�hlt und, wie er Mettlach gr�ndete. Doch w�re erst mit den
dann ebenfalls in der Urkunde Karls des Großen (DKarol. I 148) erw�hnten
testamentarischen Schenkungen an Trier ein Vorgang angegeben, der sich an-
hand einer (vermutlich im wesentlichen zeitgençssischen) Vergleichsquelle
�berpr�fen ließe.110

Offenbar gab es irgendeine Liutwintradition in Mettlach oder im Trierer
Raum, die weitere Elemente aufgenommen hatte. Denn Liutwin wird in der
Vita als Bischof von Trier, Reims und Laon erinnert.111 Dies ist aber schon
aufgrund von Rigoberts dann zeitgleichem Episkopat f�r Reims unwahr-
scheinlich. Zu Recht deutet Anton dies als R�ckprojektion der Angaben zu
Milo auf Liutwin.112 Zu kl�ren bliebe dennoch, warum Laon hinzukommt.113

109 Vgl. ausf�hrlich zur Vita, deren genauer Entstehungszeit sowie zu weiterer Literatur
unten Kap. D.IX.2. – Zu Liutwin insgesamt vgl. Anton, Liutwin. Vgl. bes. auch
Gresser, Liutwin, der die gesamte Trierer �berlieferung ohne Pr�fung in seinen Lexi-
konartikel eingearbeitet hat.

110 Zu den von der Vita selbst angegebenen Quellen vgl. Vita Liutwini I cap. 2, ed. Perier,
S. 169D. Vgl. die Zusammenfassung des Vitenberichtes auch bei Winheller,

Lebensbeschreibungen, S. 87 f.
111 Vgl. Vita Liutwini I cap. 14, ed. Perier, S. 171C–D: Cum ergo omnium discretionis

examine subditorum corda rexerat, flagrantiaque virtutum adeo finitimos quosque illexerat,
ut Remenses pariterque Laudunenses cives, qui populi nuper caruerant pastore, ipsius se
rectissimo moderari peterent regimine.

112 Vgl. Anton, Liutwin, S. 51. Schon Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 89, h�lt das
f�r unglaubw�rdig. Ebd., S. 90 f., �ußert er sich kritisch zum Inhalt der Vita, wie auch
Schmidt, Trier und Reims, S. 41 f. Gauthier, 	vang�lisation, S. 361. – F�r glaub-
w�rdig halten es allerdings Ewig, Milo, S. 194 f. Semmler, Sukzessionskrise, S. 26.
Scheibelreiter, Bischof, S. 158, Anm. 117.

113 Zu kl�ren bleibt auch, warum in einer kanonistisch versierten Zeit wie dem 10. Jahr-
hundert �berhaupt die Doppelbesetzung eines Bistums kritiklos hingenommen wurde.
Vgl. hierzu ausf�hrlich Scholz, Transmigration, der die Geschichte des Verbots des
Bistumswechsels sowie der Doppelbesetzung seit den fr�hen Synoden und Konzilien
ausf�hrlich untersucht. Ebd., S. 102–187, behandelt er die Zeit des 9.–10. Jahrhunderts
genauer. Zwar waren Bistumswechsel sowie Doppel- und Mehrfachbesetzungen grund-
s�tzlich durch die Kanones verboten, dennoch ließen sie sich nicht vollst�ndig unter-
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Es zeigt aber auch, daß an zwei verschiedenen Orten zwei teils unabh�ngige
Geschichtsbilder von einer gemeinsamen Basis ausgehen kçnnen. Diese Basis
l�ßt sich f�r Mettlach unschwer erkennen: Milo habe vierzig Jahre Trier und
Reims gemeinsam verwaltet. Der Autor verwendete also zweifellos die Einlei-
tung der Remigius-Vita.114 Doch seine dann eigenen Ausf�hrungen gehen �ber
diesen Text hinaus: Milo sei, wie einige sagen, vom v�terlichen Pfad der Tugend
abgeirrt. Dann allerdings betont der Verfasser Milos besondere F�rsorge f�r
Trier, schließlich auch die Translation seines angeblich in Reims verstorbenen
Vaters nach Trier, der auf wundersame Weise weiter nach Mettlach gelangt
sei.115

3. Der Libellus de rebus Treverensibus aus dem Trierer Erzstift

In der Chronologie der Quellen folgt nun der ganz zu Anfang zitierte und im
dritten Viertel des 11. Jahrhunderts in Trier selbst entstandene Libellus de rebus
Treverensibus.116 Neben der Meldung von Milos Tod durch einen Eber und
dessen Bestattung in Ehrang, die hier erstmals �berhaupt erscheint, bietet der
Libellus gegen�ber der Liutwin-Vita zahlreiche weitere Angaben, die auf einer
breiteren Quellenbasis beruhen. Diese bilden �ber die Remigius-Vita hinaus
nun auch Flodoards Kirchengeschichte – vermittelt durch ihn auch die Rigo-

binden. Allerdings wurden sie immer als ausgesprochen problematisch wahrgenommen
und bedurften der besonderen Begr�ndung einer Synode oder des Papstes. Als Beispiel
denke man f�r das 10. Jahrhundert nur an den bekannten und umstrittenen Wechsel
Giselhers von Merseburg 981 nach Magdeburg, nachdem Merseburg als Bistum auf-
gehoben worden war (dazu bes. ebd., S. 177 ff.).

114 Vgl. so schon Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 92.
115 Vgl. Vita Liutwini I cap. 16 f., ed. Perier, S. 171 f. , hier cap. 16, S. 171E–F: Cui erat

jam filius, nomine Milo, qui, ut quidam dicunt, nimis degener a paternae rectitudinis semita
oberraverat tramite malo; quamvis relinqueretur heres rerum & successor honorum. Nam
Patri succedens Treverensium & Remorum pariter episcopatum per quadraginta annos tenuit,
& Trevericis Patris sui exuvias ad primae sponsae suae sedem revehendas satis efficax adjutor
fuit. Treverici itaque comperto almi Praesulis obitu, paterno mox commoti affectu, ad Re-
mensem concite urbem cum Milone properarunt, & sacrum thesaurum, cum magna diffi-
cultate sed nutu Dei acquisitum, ad propria asportarunt. Tandem cum propriae civitati
sanctum Pontificem prospere inveherent & digne loco, quo praesidebat, collocare vellent,
difficultatem passi, nullo modo id valebant efficere; quia revera locum humiliationis potius,
quam honoris, videbatur appetere. Consilio igitur inter primores de tam inopinata re habito,
pignus sanctissimum, sublato remige, imposuerunt navigio, in commune Gubernatorem
mundi rogantes, ut illuc, quo voluntas ejus esset, annueret dirigi. – Doch klingt dies eher
nach der Ausbildung einer Heiligenlegende. In der Vita fallen zudem zahlreiche chro-
nologische Unstimmigkeiten auf.

116 Vgl. dazu schon oben S. 66 u. Anm. 1 sowie noch ausf�hrlicher unten Kap. D.IX.3.
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bert-Vita – sowie der Liber historiae Francorum.117 Das erste Kapitel des Libellus’
folgt denn auch �berwiegend dem Liber sowie Flodoard und berichtet �ber Karl
Martell, die Schlacht von Vinchy, die Absetzung Rigoberts und die Einsetzung
Milos in Reims. Doch dort hinein erfolgt ein Einschub: Der weltliche Milo sei
Sohn Liutwins, der Mettlach gegr�ndet und nach seinem Onkel, dem Trierer
Erzbischof Basin, nicht nur Trier, sondern auch die Bist�mer Reims und Laon
innegehabt habe. Diese Information scheint aus der Liutwin-Vita einzufließen
und steht inhaltlich vçllig im Widerspruch zur Bistums�bergabe durch Karl an
Milo sowie zur vorausgehend erw�hnten Herrschaft Rigoberts. Doch lçst der
unbekannte Verfasser das nicht auf.118 Der Libellus folgt dann weiter dem Liber,
Flodoard und der Remigius-Vita. Insgesamt haftet Milo schon ein schlechter
Ruf an. Er wird sogar als quondam nostre Treverice civitatis pervasoris119 be-
zeichnet, was wiederum die Reimser Bilder noch nicht beinhalteten. Erst einige
Kapitel sp�ter und ganz unabh�ngig steht der kurze Einschub zu Milos Tod.120 –
Der in Trier inzwischen rezipierte Flodoard hatte das Bild Milos also weiter
ver�ndert. Man versuchte dennoch, die eigene lokale �berlieferung in dieses
Bild einzupassen, wobei der von außen herangetragene schlechte Ruf Milos
mçglicherweise den Anlaß zur Entstehung neuer regionaler Traditionen wie der
Eber-Erz�hlung bot.

117 Vgl. dazu nur die Anmerkungen in der Edition: De rebus Treverensibus saec. VIII–X
libellus cap. 1–3, ed. Waitz, S. 99 f.

118 Zu Milo vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 1 f. , ed. Waitz, S. 99 f. ,
der Einschub hier cap. 1, S. 99, Z. 25–33: […] Copioso igitur Karolus adunato exercitu, ut
in Gestis Francorum legitur, Hilpericum in loco dicto Vinciaco cum multis regni sui nobilius
convenit; inter quos, ut [ab hier beginnt der neue Zusatz:] Remensis docet historia, erat
Milo, genere clarus, sed acer et irreligiosus, qui postmodum circiter quadraginta annos Tre-
verensem et Remensem episcopatum tenuit, filius domni Liutwini quondam ducis, qui,
assumpto religionis habitu, in loco qui dicitur Medelocus in aecclesia apostolorum Petri et
Pauli, quam ipse fundaverat et copiose ditaverat, cum multis aliis quos illuc congregaverat
monachis monachus Deo militavit. Unde, decedente Basino avunculo suo, Trevirorum ar-
chiepiscopo, episcopus assumptus, non solum hanc Treverensem, sed et Remensem atque Lu-
dunensem aecclesiam gubernavit.

119 Vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 2, ed. Waitz, S. 100, Z. 20 f. ,
�hnlich Z. 15. In cap. 3, S. 100, Z. 47–56, wird aus Flodoard auch Hinkmars Brief an
Papst Nikolaus I. zitiert sowie der kurze Abschnitt �ber Milo im Brief des Papstes
Zacharias I. an Bonifatius.

120 Vgl. ebd. cap. 9, S. 102 f., wobei bezeichnenderweise eine Kurzfassung der Visio Eucherii
vorausgeht.
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4. Die Miracula s. Liutwini aus Mettlach

Diesen zwischen den Reimser und Trierer Bildern erkennbaren Konflikt im
kollektiven bzw. kulturellen Ged�chtnis versuchten auch die Miracula s. Liut-
wini aufzulçsen, die in Mettlach von einem bislang unbekannten Mçnch bis
sp�testens 1095 verfaßt wurden.121 Liutwin erscheint darin nicht mehr als Bi-
schof dreier Bist�mer. Verf�gte der Verfasser etwa nicht �ber die Liutwin-Vita,
oder erkannte er die falsche Information? Es f�llt auch kein Wort zu Rigobert.
Hatte denn eine Handschrift von Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“
Mettlach noch nicht erreicht? Liutwins Sohn Milo habe man in guter Erinne-
rung, wenn auch Hinkmar in der Einleitung zur Remigius-Vita ein schlechtes
Urteil �ber ihn f�lle, so der Text. Milos Ende erschiene nicht deshalb als be-
r�chtigt, weil er auf der Jagd von einem wilden Eber getçtet wurde. Da er
n�mlich gerecht war, befinde er sich in der ewigen Gl�ckseligkeit. Von Milo sei
dem Kloster sehr viel Gutes widerfahren. Er sei ein „frommer Erbe“ des vom
Vater Hinterlassenen gewesen. Nach Milo habe man die Mettlacher �bte des
Trierer Bistums f�r w�rdig gehalten.122

Zum einen wußte man in Mettlach also von Hinkmars Urteil �ber Milo.
Zum anderen war nun bereits der Tod durch einen Eber bekannt. Bei letztem
muß es sich aber um eine Trierer Tradition handeln, sonst w�rde der Verfasser
der Miracula nicht versuchen, Milo davon reinzuwaschen. Vom Begr�bnis in
Ehrang fehlt allerdings jedes Wort. Dennoch verhielt sich die Mettlacher
�berlieferung Milo gegen�ber zu diesem Zeitpunkt noch positiv. Warum?
Begann man, sich erst im Zuge von Egberts Genealogien wieder an die eigenen
Vorfahren zu erinnern? Mußte nicht der Sohn des eigenen und heiligen

121 Zu Mettlach vgl. hier nur Raach, Mettlach. Herrmann, Mettlach. – Zur Entstehung
der Miracula vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 95. Raach, Mettlach, S. 7.
Anton, Liutwin, S. 35 u. Anm. 42, sowie ausf�hrlich unten Kap. D.IX.4.a. Zu den
Miracula insgesamt vgl. unten Kap. D.IX.4.

122 Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi, ed. Sauerland, S. 1261–1268, hier
cap. 3, S. 1262, Z. 4–16: Milonis autem, filii eius, finis et actus est memoria dignus,
quamvis Hincmarus Remorum episcopus perversorem eum episcopatus sui describit, cum de eo
in prologo Vite sancti Remigii talia dicit : Et Milo quidam, tonsura clericus, actione autem
irreligiosus laicus, per quadraginta annos Treverensium pariter et Remorum episcopatum
pessundederat. Cuius etiam finis non ideo infamis extitit, quod canes sequentem aper sil-
vaticus extinxit ; quia iustus, quacunque morte preoccupatus fuerit, in refrigerio erit. A quo
multum utilitatis accepimus loco nostro collatum, multum esse honoris audivimus impensum.
Quod enim pietatis studio non proveheret sibi relicta, qui paterna pius heres gubernanda
suscepit ut propria. Attamen tali amore genitorisque eius Treverenses flamma accenderat
talisque affectus circa Mediolacenses illos constrinxerat, ut per longa annorum spacia ob
amorem eius quasi pie consuetudinis haberent legittimum, decedentibus illorum pastoribus,
de Mediolacu eligere sibi patronum. Qicunque enim Mediolacensium abbatis fungebatur
officio, Treverensium dignus estimabatur episcopio. Vgl. auch Schenk zu Schweinsberg,

Reims, S. 165 f. , der auf das etwas positivere Urteil in Trier hinweist.
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Gr�nders Liutwin auch selbst in guter Erinnerung bleiben? Um das genauer zu
kl�ren, bleibt nur der Weg zu pr�fen, was im Umfeld Egberts in Trier und
Mettlach geschehen sein mag. Dies wird weiter unten erfolgen.123

Der noch verh�ltnism�ßig positiven Mettlacher Erinnerung an Milo stehen
die negativen Reimser und inzwischen auch Trierer �berlieferungen gegen�ber.
Man kçnnte sagen, im kollektiven Ged�chtnis Mettlachs und zuvor schon Triers
fand ein Aushandlungsprozeß zu Milo statt. Spuren dieses Prozesses und seines
allm�hlichen Wandels lassen sich sowohl im Libellus wie auch in den Miracula
nachvollziehen. Dabei wirkt das Trierer Bild insgesamt schon weitaus negativer
als das Mettlacher, wobei sich als mçgliche Erkl�rung eine st�rkere Rezeption
Reimser Texte in Trier anbçte.

5. Die Gesta Treverorum aus Trier

Die um 1100 im Kloster St. Eucharius vor Trier verfaßte Redaktion A der Gesta
Treverorum schließlich zeigt dann den weiteren Wandel im kollektiven Ge-
d�chtnis:124 Dem Bischof Basin folge sein Neffe Liutwin, Mettlachs Gr�nder,
der auch zum Bischof von Reims und Laon gew�hlt worden sei. Nachdem er in
Reims gestorben sei, habe sein Sohn Milo ihn zun�chst nach Trier geholt und
anschließend in Mettlach begraben. Milo sei dann Bischof in Trier und Reims
geworden. Zu Beginn habe er dabei seinen Vater nachgeahmt, sei dann aber
zum Gewaltherrscher geworden. Zu dieser Zeit habe es schwere Kriege in dieser
Provinz gegeben. Der Tyrann Karl gab nun Laien Bist�mer und ließ den Bi-
schçfen keine Macht. Der ungl�ubige Milo brach mit Karl in den Krieg auf und
erhielt nach gewonnener Schlacht die Bist�mer Trier und Reims. Es folgt eine
dezidierte Beschreibung seines unheilvollen Wirkens. Papst Zacharias I. setzte
deshalb Bonifatius als Verwalter der Trierer und Reimser Kirche ein. Nach
einigen weiteren Bemerkungen – u. a. zu Bonifatius – schließt sich endlich
Milos durch den Eber herbeigef�hrter Tod nach vierzigj�hriger Herrschaft an
und sein Begr�bnis in Ehrang.125

123 Eine solche Pr�fung kann aber nur auf der Basis derMiracula erfolgen, die auch �ber das
Kloster zur Zeit Egberts berichten. Vgl. dazu die Miracula s. Liutwini auct. Monacho
Mediolacensi cap. 12–16, ed. Sauerland, S. 1265 f. Vgl. ferner Raach, Mettlach, bes.
S. 45–52. Vgl. schließlich zur angek�ndigten Pr�fung ausf�hrlich unten Kap. D.IX.4.b.

124 Zu den Gesta vgl. schon oben S. 66 f. u. Anm. 3 f. sowie ausf�hrlich unten Kap. D.IX.6.
125 Vgl. Gesta Treverorum cap. 24 f. , ed. Waitz, S. 161 f.: 24. […] – Huic successit Nu-

merianus; cui Basinus; post quem Liutwinus, Basini ex sorore nepos. Hic primo Belgicae
Galliae dux, omnia monasteria huius urbis largissimis honoravit donariis et praediis auxit.
Postea super fluvium Saroam in proprio suo congregationem monachorum instituit, ubi et
ipse monasticae vitae habitum suscepit. Defuncto avunculo suo Basino episcopo successit,
electus etiam a Remensibus et Laudunensibus praefuit ; in quibus duobus uno die, Deo
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Man kçnnte die Dinge hier bis ins einzelne verfolgen, was sp�ter noch
geschehen soll.126 Doch l�ßt sich bereits nach dieser kurzen Paraphrase erken-
nen, daß nun die vorgefundenen Mettlacher, Reimser und Trierer Bilder
stimmig gemacht, ausgehandelt, ja zu neuen Bildern harmonisiert werden. Der
angeblich abgesetzte Bischof Rigobert, der das Gesamtbild erschweren w�rde,
bleibt unerw�hnt und soll vergessen werden, obwohl die Gesta Flodoards Kir-
chengeschichte benutzten. Nur so aber kann Liutwin schon fr�h drei Bist�mer
innehaben und Milo ihm in zweien folgen. Beide – nicht nur Reims – erh�lt er
jetzt von Karl Martell. Milo macht zudem einen langsamen Mentalit�tswandel
vom guten zum schlechten Menschen durch. Das kollektive Ged�chtnis arbeitet

praestante, sacrorum ordinum consecrationem celebravit. Remis obiit, et a Milone filio et
Treberensibus relatus, divino dato indicio, ad Mediolacum sepultus est. Post quem Milo, filius
eius, sacerdotali functus est officio apud Trebiros et Remos, primo quidem imitator patris,
deinde tirannus effectus est, nichilque in eodem de clericali honore vel vita nisi sola tonsura
enituit. Eo enim tempore bella gravia et intestina parricidalia in hac provintia orta sunt,
quando Karolus tirannus laicis episcopatus donavit, et episcopos nullam potestatem habere
permisit. Cum hoc Karolo Milo supradictus ad bellum profectus est, sola tonsura iam clericus,
habitu et moribus inreligiosus laicus, et post victoriam episcopatibus Trebirorum et Remorum
ab eodem Karolo donatus est. Cuius infelici tempore de his ecclesiis multa sunt ablata, et res
ab episcopiis divisae, domus religiosorum destructae, ecclesiastica disciplina dispertita, adeo ut
clerici, sacerdotes, monachi et moniales sine lege ecclesiastica viverent et refugia indebita
haberent. Patet huius calamitatis indicium in plurimis Treberensis parrochiae ecclesiis, in
quibus singulis singulae fuerant olim congregationes, quae tam a praefato Milone quam ab
aliis tirannis, ne dicam episcopis, rebus spoliatae, vix unum presbiterum possunt sustentare,
sicut sunt ecclesia sancti Medardi quae sita est prope cellam sancti Eucharii, ecclesia super
Saroam quae dicitur Tavena, ecclesia sancti Simphoriani a beato Modowaldo constructa,
ecclesia in honore sanctae Crucis iussu beatae Helenae condita, ecclesia sancti Remigii ad litus
Mosellae, [ecclesia ad palacium, ecclesia super montem sancti Beati, ecclesia] sancti Stephani
extra castrum Andernacum. Forum quoque, quod erat ante portam Mediam constitutum et
frequentia comprovincialium satis celebre et famosum, orta inter cives et negotiatores gravi
simultate, ex eo loco in Wagasatiam translatum est. Et de his actenus.
25. Zacharias papa beatum Bonifacium, doctrina et operatione clarum, Treberensi et

Remensi ecclesiis visitatorem et spiritualium negotiorum provisorem constituit, cum Milo
tirannus res utrarumque teneret. Interea Karolus ecclesiarum destructor moritur. De quo
nocte quadam revelatum est sancto Eucherio Aurelianensi episcopo, quia esset in inferno
inferiori. Qui accito domno Bonifacio, Romanae sedis vicario, aliisque boni testimonii viris,
sepulchrum Karoli aperuit. Sublato autem lapide, serpens mirae magnitudinis exivit de
sarcophago, corpus autem Karoli non est ibi inventum. In his diebus domnus Zacharias papa
audiens fidem et doctrinam domni Bonifacii, constituit eum archiepiscopum Mogontinae
ecclesiae. Nam antea Mogontini episcopi et Colonienses suffraganei erant Wormaciensium
episcoporum. Milo igitur tirannus, his ita peractis, venationi inserviens, ab apro percussus
moritur in villa quae dicitur Arno primo a Treberi miliario, ubi et sepelitur post 40 annos
suae tirannicae invasionis.

126 Vgl. nochmals unten Kap. D.IX.6.
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also best�ndig und kreiert Bilder von Milo, die nur noch wenig von der ver-
mutlichen Trierer Gestalt des 8. Jahrhunderts �brig lassen.127

V. Ergebnis

Wir sind also wieder beim Ausgangspunkt der �berlegungen, dem vermeint-
lichen Grab Milos in Ehrang, angekommen. Einen angeblich dort bestatteten
Bischof Milo gab es so wohl nie. Vielmehr handelt es sich um Trierer Ge-
schichtsbilder, die im Laufe des 10. oder 11. Jahrhunderts entstanden und deren
genauer Ursprung u. a. im folgenden noch zu �berpr�fen sein wird. In jedem
Fall griffen diese Bilder bereits auf Reimser Bilder des 9. und 10. Jahrhunderts
zur�ck, die der dortige Erzbischof Hinkmar maßgeblich konstruiert und ge-
pr�gt hatte. Um so mehr verbietet es sich dann – wie es die bisherige Forschung
getan hat –, aus allen diesen Quellen und ihren Einzelbildern, ohne ihrem
jeweiligen zeitlichen Entstehungshorizont nachzugehen, ein Bildpanorama zu-
sammenzusetzen, das eben jeder einzelnen dieser Quellen hat gerecht werden
wollen und es doch nicht geworden ist. Auf viele der gestellten Fragen kann
deshalb keine oder noch keine Antwort gegeben werden. Auch dieser Milo hat
nie existiert. Er ist die Erfindung des modernen Historikers. Wo Milo tat-
s�chlich begraben wurde, l�ßt sich im Augenblick nur vermuten: vielleicht in
der Trierer Kathedrale oder im Kloster Mettlach. In den nun folgenden �ber-
legungen zu Liutwin und Basin kommen wir aber einer Antwort vielleicht schon
etwas n�her.

127 Die Fassungen B und C der Gesta lassen Milo schließlich auch – nach der Vertreibung
Chlodulfs von Metz – zum Metzer Bischof werden. Vgl. dazu Gesta Treverorum cap. 24,
ed. Waitz, S. 161, Anm. **.
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D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin
Zwei heilige Bischçfe – Rezeption und Wirkung

von Hinkmars Geschichtsbildern in Trier

Im 10. Jahrhundert fanden Erzbischof Hinkmars (845–882) Reimser Ge-
schichtsbilder also Eingang in Trier. Doch wie gelangten sie dorthin? Wie
entfalteten sie ihre Wirkung? Welches eigene Wissen hatten die Trierer dem
entgegenzusetzen? �ber was verf�gten sie? Wie war es in Trier �berhaupt um
die Vergangenheit bestellt? Dies soll im folgenden an Milos vermeintlichem
Vater Bischof Liutwin von Trier und dessen Onkel, dem Bischof Basin, genauer
untersucht werden. Wie bestimmten Hinkmars Bilder die Trierer Bilder von
diesen beiden?

I. Zwei Bischçfe und der Einfall der Normannen

1. Als Trier sein Ged�chtnis verlor – Der Normannen�berfall von 882

„Als die Normannen den Tod des Kçnigs [Ludwig III. , des J�ngeren von Ost-
franken (876–882)] vernahmen, �berlassen sie sich ungemessenem Jubel und
denken jetzt nicht mehr an Kampf, sondern nur an Beute. Sie brechen also mit allen
ihren Streitkr�ften aus ihrem befestigten Lager hervor und erobern Trier, die be-
r�hmteste Stadt Galliens am 5. April, dem Tage des heiligsten Abendmahles des
Herrn. Hier ruhten sie bis zum heiligen Ostertage die vom Marsche erm�deten
Glieder aus und verw�steten das ganze Gebiet der Stadt ringsumher von Grund aus;
dann lassen sie die Stadt in Flammen aufgehen und f�hren ihre Scharen nach Metz.
Als dies der Bischof dieser Stadt erfuhr, vereinigte er sich mit dem Bischof Bertulf
[von Trier] und dem Grafen Adalhard und r�ckt jenen aus eigenem Entschlusse zur
Schlacht entgegen. Es kam zum Kampf und die Normannen blieben Sieger. Jener
Bischof Wala [von Metz] fiel in der Schlacht, die �brigen flohen. Die Heiden geben
den Zug, den sie begonnen hatten, auf und kehren mit unermeßlicher Beute in
grçßter Schnelligkeit zu ihrer Flotte zur�ck.“1

1 Vgl. Regino, Chronik, ed. Rau, S. 263. Vgl. dazu Regino, Chronicon ad a. 882, ed.
Kurze, S. 119: Nortmanni audita morte regis nimio exultant tripudio et iam non de
conflictu, sed de preda cogitant. Igitur cum omnibus viribus a munitione exiliunt et Tre-
virorum nobilissimam civitatem Galliarum Nonas Apr. die sacratissimae cęnae Domini
occupant. In qua usque sancto die paschae fessa ab itinere corpora recreantes omne territorium
urbis circumquaque usque ad solum demoliti sunt; deinde civitatem flammis exurentes
Mediomatrico dirigunt aciem. Quod cum comperisset eiusdem urbis antistes, adiuncto sibi



Mit diesen Worten beschreibt Regino von Pr�m (†915) in seiner Chronik eines
der wohl einschneidendsten Ereignisse f�r die Trierer Geschichte des fr�hen
Mittelalters: die Pl�nderung und erhebliche Zerstçrung Triers im Jahr 882.
Regino lebte zun�chst als Mçnch im Kloster Pr�m – vielleicht schon unter Abt
Ansbald (†886) – und war ab 892 selbst dort Abt.2

Auch Pr�m pl�nderten die Normannen: an Epiphanias 882. Noch vor
ihrem Beutezug nach Trier hielten sie sich drei Tage im Kloster auf, verw�steten
es, beraubten die dortige Umgebung und steckten es schließlich in Brand. Die
Wasserwege von Pr�m, Sauer, Saar und Mosel ermçglichten den Drachen-
booten große Mobilit�t. Die Klçster Echternach an der Sauer und Mettlach an
der Saar lagen als weitere Opfer in unmittelbarer Reichweite. Regino wußte von
den Ereignissen in Pr�m wahrscheinlich aus den Erz�hlungen seiner Mitbr�der
und vermerkte: „Als sie abzogen, verzehrte das Feuer, welches in verschiedenen
[Wohn-]Geb�uden brennend zur�ckgeblieben war, das Kloster, weil niemand
zum Lçschen da war.“3 Dieser �berfall und ein weiterer 892 – dann w�hrend

Bertulfo episcopo et Adalardo comite ultro illis obviam ad pugnam procedit. Inito certamine
Nortmanni victores extiterunt. Isdem Wala episcopus in prelio cicidit, ceteri fugerunt. Pagani
iter, quod cęperant, deserentes cum ingenti preda summa celeritate ad classem revertuntur. –
Vgl. zu den weiteren Quellen BM2 1627a, S. 683 f. D�mmler, Jahrb�cher 3, S. 161 f.
Vgl. ferner unten Anm. 6. Zum Erzbistum Trier vgl. hier noch zusammenfassend Germ.
Pont. 10, ed. Boshof, S. 1 ff. – Weiterf�hrend zu den in Kap. D. vorgestellten �ber-
legungen ist auch die Dissertation von Krçnert, La construction du pass� de la cit� de
Tr�ves VIIIe–XIe si�cle, zu nennen, die allerdings nicht mehr ber�cksichtigt werden
konnte. Deren Manuskriptfassung ist derzeit als „Th�se 
 la carte“ bestellbar. Doch
erg�nzen sich die Studie Krçnerts und die hier vorliegende Arbeit in ihren Ergebnissen
wechselseitig. Krçnert hat die Trierer Hagiographie des 8. bis 11. Jahrhunderts unter-
sucht und zeigt, daß hagiographische Texte in Trier �berhaupt erst seit den 960er Jahren
verst�rkt einsetzen. Da jedoch �ber die behandelten Heiligen und die Trierer Vergan-
genheit zur Abfassungszeit dieser Texte kaum mehr Quellen vorlagen, handle es sich bei
der beschriebenen Vergangenheit der Stadt um eine Rekonstruktion bzw. �berwiegend
um eine ,Konstruktion im quellenfreien Raum‘, die in der Folge sogar noch aus- und
weitergeschrieben worden sei. Eine kurze Zusammenfassung der Dissertation in Auf-
satzform liegt inzwischen vor als Krçnert, Trierer Heiligenviten. Die endg�ltige Fassung
Krçnert, L’exaltation de Tr�ves. Eciture hagiographique et pass� historique de la
m�tropole mosellane (VIIIe–XIe si�cle), ist in Vorbereitung. Erste Reaktionen auf die
Manuskriptfassung finden sich bereits in Anton, Neue Studien zu Trier im fr�hen und
hohen Mittelalter, und auf diesen wiederum in Krçnert, Erwiderung.

2 Vgl. zu Regino, auch im folgenden, Regino, Chronik, ed. Rau, S. 6–10. Wattenbach-

Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 6, S. 897–904. Weber, Moral, S. 231 ff. Sander-
son, Archbishop Radbod, Regino of Pr�m. Vgl. zuletzt Laudage, Regino. Wispling-

hoff, Geschichte des Klosters Pr�m an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert,
S. 439 ff., der den Sturz Reginos aufgrund innerklçsterlicher Auseinandersetzungen
vermutet. Vgl. ferner Regino, Sendhandbuch, ed. Hartmann, S. 3–17. – Zu Pr�m vgl.
hier zudem Germ. Pont. 10, ed. Boshof, S. 268 ff. Vgl. auch unten Anm. 5.

3 Regino, Chronik, ed. Rau, S. 263. Vgl. dazu Regino, Chronicon ad a. 882, ed. Kurze,
S. 118: Illis discedentibus ignis, qui in diversis habitaculis accensus remanserat, cum nullus

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin110



Reginos Abbatiat (892–899) – veranlaßten diesen, wohl wegen jetzt vernich-
teter und verlorener Besitzurkunden in umfangreicher Arbeit die Pr�mer Be-
sitzungen und G�ter rekonstruieren zu lassen. Das bekannte Pr�mer Urbar
entstand.4 Durch eine Intrige verlor Regino 899 jedoch sein Amt und floh zu
Erzbischof Radbod (883–913) nach Trier, der ihn zum Abt von St. Martin am
Moselufer vor der Stadt machte und wohl mit dem Wiederaufbau dieses
Klosters beauftragte. Hier arbeitete er nun an seinem Hauptwerk: der Chronik.
Er verwendete dazu auch die knappen Eintr�ge der Pr�mer Annalen. Vielleicht
hatte er eine Abschrift mit nach Trier gebracht. Die Chronik schloß er 908 ab
und widmete sie Bischof Adalbero von Augsburg (887–909), dem Erzieher
Ludwigs des Kindes (893–911), des damaligen ostfr�nkischen Kçnigs. Regino
starb 915 und wurde wohl in der Trierer Abtei St. Maximin bestattet.5 Er kannte
das niedergebrannte Trier also aus eigener Anschauung.

Die Zerstçrungen waren betr�chtlich. Kultgegenst�nde, Reliquien, Kir-
chenausstattungen, Kodizes mit wertvollen Einb�nden, all dies d�rfte Beute der
Nordm�nner geworden sein. Die außerhalb Triers gelegenen Klçster St. Maxi-
min im Norden und St. Eucharius im S�den traf es besonders hart. Nicht nur
sie selbst, auch ihre Vergangenheit wurde ausgelçscht, ihre Bibliotheken, ihre
Archive. Was nicht in Sicherheit gebracht werden konnte, verbrannte. Nur eine
einzige echte Urkunde ist f�r St. Maximin noch aus der Zeit vor dem �berfall
�berliefert und diese lediglich abschriftlich im 13. Jahrhundert (MRUB I 83);
eine f�r St. Eucharius (MRUB I 7a) dagegen ist verd�chtig. �hnliches gilt f�r
die Stadt selbst. Nur wenig ist noch erhalten, gerade einmal zwei im Original
vorliegende Urkunden f�r die Trierer Bischofskirche (BM2 626 u. DLoI. 67),
keine einzige echte f�r die dortigen Klçster wie das ber�hmte St. Maria beim
alten Kornspeicher, der ihm den Namen Oeren gab. Trier und wohl auch sein
Umland verloren damit ihr Ged�chtnis. Die Schwierigkeiten, sp�ter Informa-
tionen �ber die eigene Geschichte vor dem Normanneneinfall zusammenzu-

esset, qui eum extingueret, monasterium consumpsit. – Vgl. insgesamt zu den Quellen und
weiteren Ereignissen BM2 1573a, S. 668 f. D�mmler, Jahrb�cher 3, S. 159–161. – Zu
einer mçglichen Pl�nderung Mettlachs vgl. Wattenbach-Levison-Lçwe, Geschichts-
quellen 6, S. 894.

4 Vgl. zum Pr�mer Urbar hier nur Seibert, Pr�mer Urbar, Sp. 291 f. Wattenbach-

Levison-Lçwe, Geschichtsquellen 6, S. 898 f. Anno verbi incarnati DCCCXCIII con-
scriptum, ed. Nolden. Willwersch, Grundherrschaft. – Vgl. zu Pr�m auch Haub-

richs, Abtei Pr�m, S. 34 f. Wisplinghoff, Gr�ndungsgeschichte. Wisplinghoff,
Geschichte des Klosters Pr�m an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert.

5 Vgl. zu Bischof Radbod unten S. 179, 218 f. , 347 ff., 372 u. Anm. 245, 378–380,
727 ff., 796 f., sowie bes. Kap. D.IV.4.–5. – Vgl. zur Chronik und deren Entstehung
auch Boschen, Annales Prumienses, bes. S. 183 ff. u. 210–226. Ann. Prum. ad a. 882,
ed. Holder-Egger, S. 1291, sowie oben Anm. 2. Zu Reginos Beisetzung in St. Ma-
ximin vgl. seine dort 1581 aufgefundene, fragmentarisch erhaltene Grabinschrift in:
Regino, Chronicon, ed. Kurze, S. VI.
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tragen, belegen dies mehr als deutlich.6 Allerdings ist es wahrscheinlich, daß
man im Wissen um die anr�ckenden Nordm�nner noch einiges in Sicherheit
brachte. Es wird ebenso diskutiert, ob nicht doch Trierer Best�nde unber�hrt
blieben.7 Die Frage stellt sich dennoch, wie z.B. die Pr�mer Annalen und die
zahlreichen im Pr�mer Urbar aufgezeichneten Nachweise Bestand haben
konnten.

Einige Informationen zu Trier vor 882 erhielten sich in außerhalb der Stadt
verfaßten oder aufbewahrten Quellen: Annalen, Geschichtswerken, Viten,
Briefsammlungen, Synodalprotokollen etc. Doch dazu gehçrte ebenso eine von
Hinkmar gepr�gte Reimser Tradition, die sich �ber Trier �ußerte. Letztlich starb
auch Hinkmar als alter und geschw�chter Mann im Jahr dieses �berfalls, als er

6 Zu den Zerstçrungen insgesamt vgl. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 173 f. ,
180 f., mit weiterer Literatur. Anton, Trier in der hohen und sp�ten Karolingerzeit,
S. 78 f. Anton, Raumbestimmende Voraussetzungen, S. 186. Zuletzt auch den Aus-
stellungskatalog Wikinger am Rhein, ed. Willemsen. – Zu St. Maximin und der einzig
erhaltenen Urkunde vgl. MRUB I 83, S. 88 f. Es handelt sich um die Schenkung der
Erkanfrida vom 1. April 853. Wisplinghoff, St. Maximin bei Trier, S. 5 ff., zeigt, daß
man in sp�teren Jahren fçrmlich nach Erkl�rungsmustern im Kloster suchte, warum man
keine Informationen �ber die Fr�hzeit mehr fand. Gießmann, Besitzungen, S. 23–28,
zur Zerstçrung des Archivs und den ersten Kopiarb�chern. Vgl. ferner auch Germ.
Pont. 10, ed. Boshof, S. 185 ff. Zuletzt Heyen u. a., Trier, St. Maximin, mit einer
umfassenden Geschichte des Klosters, sowie Neyses, Baugeschichte, der die dortigen
Grabungen dokumentiert hat. – Vgl. zu St. Paulin Heyen, St. Paulin, S. 89. Vgl. zu St.
Paulin insgesamt auch Germ. Pont. 10, ed. Boshof, S. 231 ff. – Zu St. Eucharius vgl.
zun�chst insgesamt Germ. Pont. 10, ed. Boshof, S. 214 ff. Vgl. hier sodann Becker, St.
Eucharius, S. 1–6, bes. S. 6 u. S. 78 f., 245 f. Nochmals zusammenfassend Becker,
Trier, St. Eucharius–St. Matthias. Bei der womçglich einzigen erhaltenen Urkunde
handelt es sich mindestens um eine Teilf�lschung. Vgl. dazu MRUB I 7a, S. 9 f., sowie
Pauly, �lteste Urkunde, schließlich ausf�hrlicher unten Kap. D.III.1., wo sie dann klar
als F�lschung nachgewiesen wird. – Im Original sind zwei Trierer Urkunden erhalten:
die Immunit�tsbest�tigung Ludwigs des Frommen f�r die Trierer Kirche unter Erzbi-
schof Hetti vom 27. August 816 sowie die Restitution Mettlachs an Trier durch Kaiser
Lothar I. am 29. August 842. Vgl. dazu MRUB I 50, 69, S. 55–57, 77 f. , sowie
DLoI. 67, S. 178–180. In Teilen echt kçnnte auch die Best�tigung der Trierer Kirche
unter Erzbischof Weomad (762–791) durch Karl den Großen vom 1. April 772 sein.
Vgl. MRUB I 24, S. 28 f. DKarol. I 66, S. 95–97. – Zu den fr�hen Pr�mer Urkunden –
allerdings mit dem Glauben an deren Echtheit – vgl. nochmals Wisplinghoff, Gr�n-
dungsgeschichte.

7 Vgl. dazu nur Laufner, Klosterbibliothek St. Maximin, S. 17–30, der die These vertritt,
daß ein Teil der Klosterbibliothek erhalten blieb. Man finde noch heute zahlreiche
Handschriften aus dem Klosterbestand, die vor 882 entstanden seien. Es handle sich um
etwa 30 B�nde bzw. Teilb�nde (ebd., S. 20 ff.). – Dabei sollte man allerdings bedenken,
daß diese auch andernorts nach 882 erworben worden sein kçnnten. – Zur Bibliothek
und deren Verlusten vgl. schließlich Knoblich, Bibliothek, S. 16 ff. u. 80 ff.
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sich auf der Flucht aus Reims vor den Normannen mit den Reliquien des hl.
Remigius befand. Doch blieb Reims das Trierer Schicksal erspart.8

Triers Vergangenheit aus diesen wenigen Zeugnissen und Spuren zu re-
konstruieren, gleicht einem komplexen Puzzle. Nicht anders stellte es sich f�r
die Verfasser der ersten Trierer Geschichtswerke des 11. Jahrhunderts dar. Vor
allem der in dessen drittem Viertel geschriebene Libellus de rebus Treverensibus
sammelte viele Versatzst�cke. �ber Seiten werden �ltere, noch greifbare Quellen
und Werke zu Trier zitiert und um eigene Kommentare erg�nzt. Manche davon
stammen aus Reims und sind von Hinkmar beeinflußt. Viel mehr erhaltenes
Material, als der Libellus zusammentrug, kann es kaum mehr gegeben haben.
Doch verfolgte dieser Text, den Kçlzer eine „mehr schlecht als recht geratene
Stoffsammlung f�r die Interessen des Trierer Erzbischofs“ nennt, auch ein po-
litisches Ziel : Aus den erhaltenen Vorlagen sollte die Trierer Vergangenheit so
rekonstruiert bzw. konstruiert werden, wie sie der Auftraggeber des Libellus’ –
der Trierer Erzbischof Eberhard (1047–1066) – f�r wahr hielt, nicht so, wie sie
tats�chlich verlaufen sein d�rfte. Hier wurden also die noch erhaltenen situa-
tiven Geschichtsbilder zu einem neuen situativen Bild zusammengef�gt, ohne
auch nur die Bilder ber�cksichtigen zu kçnnen, die es einmal gab und die l�ngst
verloren waren. �hnlich gingen der oder die Autoren der Trierer Redaktion A
der Gesta Treverorum (1101) vor. Sie konnten allerdings zus�tzlich auf weitere,
inzwischen neu hinzukonstruierte Quellen zur�ckgreifen.9 Und ganz �hnlich hat
auch die moderne Forschung – wie beim bereits untersuchten Fall Milos – alles,
was sich zur fr�hen Trierer Geschichte nur fassen ließ, gleichwertig zusam-
mengetragen, um auf diese Weise �berhaupt ein erkennbares Bild dieser Zeit zu
erhalten. Doch vergaß man oft, das d�rftige Material genauer zu gewichten, die
gefundenen Belege jeweils zu kontextualisieren, zu historisieren, um damit zum
eigentlichen Kern der wenigen fragmentarischen Einzelbilder vorzudringen.10

Was also bleibt vom Trier der Jahre vor 882? Was wußte man sich dort
sp�ter noch zu erz�hlen? Vermochte man noch etwas zu sichern? Der Feuer-
sturm raubte nicht nur Materielles, sondern auch die eigene Vergangenheit. Er

8 Wisplinghoff, St. Maximin bei Trier, S. 5, geht davon aus, daß sich die beiden St.
Maximinsviten aus dem 8. und 9. Jahrhundert in der Stadt erhalten haben d�rften. Vgl.
zu den Viten unten Kap. D.III.3. Zu Hinkmar vgl. ausf�hrlich oben u. a. Kap. B.I. und
auch Kap. A.I. sowie insgesamt Kap. B. u. C. – Zu Hinkmars Flucht vgl. oben Kap. B.II.
bei Anm. 16.

9 Vgl. zu beiden Texten ausf�hrlich oben Kap. C.I. , C.IV.3 u. C.IV.5. sowie unten Kap.
D.IX.3. u. DIX.6. Vgl. schließlich Kçlzer, Studien, S. 260, mit seiner Bemerkung zum
Libellus.

10 Vgl. dazu nur die Arbeiten zur Stadtgeschichte, die die Trierer Geschichte der Mero-
wingerzeit an wenigen Quellenbelegen entlangschreiben: Ewig, Trier. Anton, Trier im
fr�hen Mittelalter. – Einen ersten allm�hlichen Wandel stellt der seit kurzem vorliegende
Band: Geschichte des Bistums Trier 1, ed. Heinen/Anton/Weber, dar.
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zwang nun dazu, sich auf das, was blieb, das kulturelle Ged�chtnis der Stadt, zu
besinnen. Hieraus ließen sich die ausw�rts erhaltenen Texte deuten und eine
wenigstens wahrscheinliche Vergangenheit rekonstruieren. An was erinnerte
man sich dabei vor Ort? Was wußten andere? Wie gelangte man an das Aus-
w�rtige? Jetzt war man noch mehr auf orale Traditionen angewiesen als ohnehin
in dieser von M�ndlichkeit dominierten Epoche.11 Man schaffte es, die eigenen
Traditionen zu retten, indem man sie neu schuf. Bewußt entstanden diese
Traditionen vielleicht, auch aus „alten“ Erz�hlungen, die in den Kçpfen der
Menschen oder getragen durch Ged�chtnisorte – einem Grab oder Ruinen –
weiterlebten. Langsam wuchsen sie zusammen, wurden weitergetragen, erg�nzt,
wandelten sich st�ndig. Man kreierte, erfand und spekulierte, wenn alte Vor-
lagen nicht weiterhalfen. Nicht ohne Grund ist Trier eines der einschl�gigen
Beispiele f�r Konstruktions- bzw. F�lschungsprozesse im fr�hen Mittelalter.
Man konstruierte auf die Zeit vor der großen Zerstçrung, aber auch danach, um
beispielsweise vorgebliche, aber f�r berechtigt gehaltene eigene Besitzrechte
nachzuweisen, zu denen es keine Urkunden (mehr) gab. H�tte jemand ein
echtes Gegenst�ck vorlegen kçnnen? Ja, denn auch dieses entstand nun durch
die verprellte Partei als neue Konstruktion im Dienste der guten Sache. Es
entwickelte sich bei diesem Ph�nomen geradezu eine Eigendynamik. Zuletzt hat
das Theo Kçlzer minutiçs an der �berlieferung zu den Trierer Klçstern St.
Maximin und Oeren gezeigt, die im 10. und 11. Jahrhundert um ihre Position
der Reichsunmittelbarkeit gegen den Besitzanspruch des Erzstiftes k�mpften
und diesen Kampf schließlich verloren.12

Dies ist die stets zu vergegenw�rtigende Situation, in der jetzt die Spuren zu
Trier im fr�hen 8. Jahrhundert sowie die von Hinkmars Erinnerungsbildern
weiterverfolgt werden sollen. Sie erkl�rt, warum man in Trier nichts Zeitge-
nçssisches mehr zu Milo fand, deshalb auf das Reimser Material Hinkmars
sowie Flodoards zur�ckgriff und gegen vielleicht noch bestehende m�ndliche
Traditionen abwog. So setzte sich das stimmige Bild von Milos Doppelamt und
seiner Schlechtigkeit zunehmend durch. Es hatte jedoch weitere Konsequenzen
– wie wir schon sahen. Denn die Trierer �berlieferung verbindet Milo dann mit
zwei weiteren Personen: einmal mit einem Liutwin, der Bischof von Trier (705–
721/2?), Reims sowie Laon und zudem Milos Vater gewesen sein soll ; zum
anderen einem Trierer Bischof namens Basin (697/8–705?), dem angeblichen
Onkel des Liutwin.13 Welches alte Wissen hatte sich in Trier tats�chlich noch
�ber sie erhalten? Mußte sich das aus Reims aufgenommene Milobild nicht
zwangsl�ufig darauf auswirken? Schuf es gar erst deren eigenes Bild? Unsere

11 Vgl. zum sp�ten 9. Jahrhundert u.a. Fried, Weg, S. 383 ff.
12 Vgl. insgesamt Kçlzer, Studien. Vgl. neuerdings auch Gießmann, Besitzungen, S. 38–

45.
13 Vgl. dazu bereits oben Kap. C.VI.
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heutigen Informationen zu den beiden basieren ohnehin fast ausschließlich auf
handschriftlichen Belegen weit nach dem Normannensturm von 882, auch
wenn diese dann viel �ltere Zeugnisse zu �bermitteln vorgeben.14

2. Basin und Liutwin – Der Forschungsstand

a. Die Ausgangslage

Die auff�llig enge Verbindung von Milo, Liutwin und Basin in der Trierer
�berlieferung nach 882 weckt in der Tat deutliche Zweifel. Die Vermutung
liegt nahe, daß bei diesen Personen auch mehrere unterschiedliche Traditionen
und Bilder aufeinander gestoßen sein kçnnten, die man nachtr�glich zu har-
monisieren suchte – in Trier wie auch in der sp�teren Forschung. Un�bersehbar
ist zudem – wie wir gleich zeigen werden –, daß sich die Quellenbelege zu Basin
zun�chst nahezu vçllig mit denen zu Liutwin decken, w�hrend Liutwin dar�ber
hinaus h�ufiger noch allein zu finden ist. All dies deutet auf manche begr�n-
deten Abh�ngigkeiten dieser Personen in der �berlieferung hin. Es macht die
erneute genauere Analyse des Materials zu Basin und Liutwin dringend erfor-
derlich. Aufgrund des verwobenen Quellenbefundes empfiehlt es sich, die
beiden im folgenden gemeinsam zu untersuchen.

Auch die bisherigen Studien zu Liutwin und Basin gingen den schon bei
Milo beobachteten Weg, alle verf�gbaren Belege gleichwertig und monoper-
spektivisch zu einem koh�renten Bild zusammenzutragen. Schnell herrschte hier
relative Einigkeit.15 Die eigentliche Grundlage der �berlegungen war dabei der
�lteste erhaltene Prosatext, in dem die beiden gemeinsam auftreten. Auch Milo
findet sich darin. Es handelt sich um die bereits oben kurz besprochene, ver-
mutlich im sp�ten 10. oder fr�hen 11. Jahrhundert in Mettlach entstandene
�lteste Liutwin-Vita (Vita I).16 Sie soll auch am Anfang dieser Untersuchung
stehen. Denn an ihrer Kernaussage hat man – bei Zweifeln an einigen Details –
festgehalten.

Diese Vita berichtet, Liutwin sei durch Zustimmung eines Kçnigs Chil-
derich und des Majordomus Grimoald Bischof von Trier geworden (cap. 11).
Die Forschung vermutet dabei berechtigterweise eine Verwechslung mit Chil-
debert III. (694–711).17 Liutwin sei ferner von senatorischem Rang sowie kç-
niglicher Herkunft gewesen. Seine Eltern h�tten Gerwin und Gunza geheißen.

14 Vgl. dazu den kurzen �berblick unten in Kap. D.I.2.b.– c.
15 Vgl. dazu die beiden sich anschließenden Kapitel.
16 Zur �lteren Vita Liutwini I vgl. bereits oben Kap. C.IV.2. sowie noch ausf�hrlicher unten

Kap. D.IX.2. Zu Mettlach vgl. hier zusammenfassend Becker, Mettlach, der sich an der
�lteren Literatur orientiert.

17 Vgl. Vita Liutwini I cap. 17, ed. Perier, S. 171B. Vgl. dazu unten S. 322 u. Anm. 656.
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Liutwin habe geheiratet und schließlich den Rang eines Herzogs totius regni
Francorum erhalten.18 In Mettlach habe er nach einer Vision – ihm erschien ein
Adler im Traum – zun�chst ein Dionysiusoratorium gebaut, das er auch mit
weiteren Reliquien ausstattete. Noch heute – also zur Abfassungszeit – finde
eine Dionysiuswallfahrt zu dieser Kirche statt. Danach begann Liutwin mit dem
Klosterbau: Es entstanden ein Petrusoratorium und eine Marienbasilika. Maria
sollte die Schutzpatronin der Gesamtanlage sein. Das Kloster erhielt eine Aus-
stattung, Mçnche und einen eigenen Abt, eingesetzt durch Liutwin. Das Zu-
sammenleben sollte iuxta regularis vitae instituta erfolgen.19 Sein Vermçgen
vermachte er Christus. Schließlich trat er dem Konvent selbst bei. Nach dem
Tod des Trierer Erzbischofs Basin, Liutwins Onkel, an einem 4. M�rz w�hlte
man ihn dann selbst an einem 20. November zum Erzbischof, sp�ter sogar zum
Bischof der vakanten Bist�mer Reims und Laon. Er �bertrug das Kloster dem
hl. Petrus in Trier. Es sollte unter dem Recht der Trierer Bischçfe stehen. Liut-
win starb schließlich an einem 29. November in Reims. Die Trierer holten
seinen Leichnam in Begleitung seines Sohnes und Nachfolgers Milo aus Reims
in ihre eigene Stadt zur�ck. Es folgen in der Vita die bereits oben besprochenen
Bemerkungen zu Milo.20 Doch stellten sich Liutwins dortiger Bestattung
Schwierigkeiten entgegen. So beschloß man, seinen Kçrper einem steuerlosen
Schiff anzuvertrauen und dies treiben zu lassen. Es bewegte sich die Mosel und
Saar aufw�rts bis nach Mettlach, dessen Glocken zu l�uten begannen. In
Mettlach habe Liutwin ein Grab erhalten. In seinem Umfeld erfolgten dann
zahlreiche Wunder. Soweit der hier kurz wiedergegebene Inhalt der Vita.21

Schon auf den ersten Blick fallen die legendenhaften Z�ge des Berichtes auf,
ebenso der nicht korrekte Merowingerkçnig. Aus den �berlegungen zu Milo
d�rfte ferner in Erinnerung geblieben sein, daß Liutwins hier beschriebene
Bistumsanh�ufung kaum glaubw�rdig sein kann, sondern von Milos angebli-
chem Doppelbistum in Reims und Trier �bernommen sein d�rfte. Was f�r den
Sohn galt, mußte auch f�r den Vater zutreffen.22 Erinnert sei zudem nochmals
daran, daß der Verfasser der Vita I ja in seinem Vorwort selbst angibt, keine
Schriftquellen �ber Liutwin vorgefunden zu haben. Er scheint sich vielmehr auf
m�ndliche Angaben zu beziehen, die er vor dem Vergessen bewahren will.
Auff�lligerweise fordert er den Leser sogar auf, nicht aus Neugier nach ihm
selbst zu forschen.23 Insgesamt erregt also einiges Zweifel an der grunds�tzlichen

18 Vgl. Vita Liutwini I cap. 3, ed. Perier, S. 169F.
19 Vgl. Vita Liutwini I cap. 7, S. 170D.
20 Vgl. dazu oben Kap. C.IV.2., aber auch nochmals grunds�tzlich unten Kap. D.IX.2.
21 Vgl. Vita Liutwini I, ed. Perier, S. 169–172.
22 Vgl. dazu oben Kap. C.IV.2. bei Anm. 111–113.
23 Vgl. Vita Liutwini I cap. 2, ed. Perier, S. 169D–E: Unde quoddam narrandi operis

inicium aggrediens lectorem prius consulente commoneo, omnesque, in quorum manus vel
aures haec forte pervenerint, rogo, ne a quo vel qualiter haec eadem sint dicta, curiosi

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin116



Glaubw�rdigkeit dieses Textes. Wie zuverl�ssig kçnnen die vom Autor er-
w�hnten Traditionen gewesen sein? Gab es sie �berhaupt, oder handelt es sich
dabei schlichtweg um Topoi? Muß man die Vita vielleicht ganz anders lesen?

Als Martin Klewitz in der Mitte der f�nfziger und zu Beginn der sechziger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts Grabungen in Mettlach vornahm, fand er
keinen sicher nachweisbaren Ort eines Liutwin-Grabes, ebensowenig Spuren
eines Dionysiusoratoriums. Ja, bei den freigelegten Vorg�ngerbauten der Petrus-
und Marienkirche fielen gerade die f�r die Merowingerzeit beachtlichen Aus-
maße der ersten, vielleicht schon dreischiffigen Peterskirche mit drei Ostapsiden
auf. Dagegen fanden sich zun�chst nur mehrere kleine einschiffige Anlagen im
Bereich der Marienkirche.24 Der Ausgr�ber hat in persçnlichen Ausk�nften
darauf hingewiesen, daß er inzwischen von einer sukzessiven Entstehung des
Klosterkomplexes �ber mehrere Jahre ausgehe und die Kirchen kaum gleich-
zeitig, sondern nacheinander entstanden seien. In welcher Reihenfolge dies
geschah, sei aufgrund der arch�ologischen Funde schwer zu sagen. Einige der
Bauten kçnnten auch erst nach Liutwins Tod fertiggestellt worden sein.25

Betrachtet man nun aber den beschriebenen Befund, liegt es n�her, daß die
deutlich kleinere Marienkirche die �ltere der beiden gewesen sein d�rfte und die

inquirant; sed quid in se aedificationis habeant, vel cujus meritorum praeconia sint, videant.
Inest namque mihi animus de specialis patris nostri Lutwini vita, quasi de quodam viri-
dissimae amoenitatis prato, varii generis floribus referto, quaedam virtutum ejus excerpere
insignia, ne tanti Viri facta taceantur…. Quamvis ergo libro vitae inserta sit perhenniter
illius memoria, nondum tamen ad nos usque pervenire contigit de ejus vita aliquam librorum
relationem, quae factorum ejus certam daret noticiam. Sed quaedam nobis de eo ex solertia
primorum nobis tradita, quaedam populari rumore hactenus vulgata, ipsius auxilio confisus,
narrare incipiam, ne oblivionis modius talis Viri celet lucernam.

24 Vgl. Klewitz, Baugeschichte, S. 81–94, bes. S. 82–85. Klewitz, Mettlach an der
Saarschleife, S. 3–7. Beim Dionysiusoratorium besteht immerhin die Mçglichkeit, daß
sich die Kirche an anderer Stelle befunden hat. Vgl. zu Mettlach nochmals zusam-
menfassend Becker, Mettlach, der sich u. a. an der Liutwin-Vita orientiert. Zum Bau-
befund vgl. ebd., S. 537 f., wobei er �berwiegend den Ergebnissen Klewitz’ folgt.

25 Vgl. hierzu die mir vorliegenden Schreiben des Saarl�ndischen Landeskonservators i.R.
Dr. Martin Klewitz vom 15. Juni, 3. Juli, 10. August und 14. September 2004 sowie 3.
Mai 2005, in denen er freundlicherweise u. a. darauf hinweist, daß die vollst�ndige
Publikation seiner Grabungsergebnisse nach jetzigem Stand in K�rze zu erwarten sei. Im
Umfeld der ersten Marienkirche, die teilweise �ber die Maße des heute erhaltenen
Oktogons deutlich hinausragte, fanden sich zudem noch Sarkophage, die in die Mero-
wingerzeit zu gehçren scheinen. Vgl. aber auch unten S. 200, 311, 327 f. u. Anm. 314,
614, 671. – Heute steht in Mettlach noch die Marienkirche in Form des oktogonalen
sog. ,Alten Turmes‘. Die bauf�llige Peterskirche wurde Anfang des 19. Jahrhunderts
abgerissen. Einige Jahre sp�ter entstand ein Kirchneubau, in den man die zuvor in der
Peterskirche aufbewahrten Liutwinreliquien �berf�hrte. Vgl. zu dieser Kirche St. Lut-
winus neuerdings Jçckle, Kath. Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Lutwinus Mettlach.
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auff�llig große Peterskirche mit einiger Verzçgerung hinzukam.26 Muß man
vielleicht insgesamt von Interpretationsmustern ausgehen, die der Vitenverfasser
auf der Grundlage des Mettlacher Baubestandes seiner eigenen Zeit anzubieten
hatte? Doch wie l�ßt sich dann erkl�ren, daß die Vita ein Petrusoratorium und
eine Marienbasilika nennt? Die tats�chlichen Grçßenverh�ltnisse sind n�mlich
umgekehrt !27 Verlief die Gr�ndung Mettlachs �berhaupt so, wie in Liutwins
�ltester Vita beschrieben? Gr�ndete Liutwin Mettlach? Wer war Liutwin? War
Basin wirklich sein Onkel? Was haben beide tats�chlich mit Milo zu tun? Um
diese Fragen und aufgeworfenen Unstimmigkeiten zu kl�ren, bleibt nur der
Weg, die Quellen und Literatur zu den beiden noch einmal gemeinsam zu
�berpr�fen und dabei ihre Verbindung mit Milo zu ber�cksichtigen.

b. Bischof Basin von Trier

Das Material zu Basin ist �berschaubar. Seine Amtszeit meint man, mit den
Jahren 697/8–705 ann�herungsweise angeben zu kçnnen. Die Grundlage f�r
diese Berechnungen bilden zun�chst mehrere scheinbar zeitgençssische Ur-
kunden einer �btissin Irmina von 697/8 bis 704 (Wampach I 2, Nr. 3, 4, 6 u.
9). Diese Irmina wird gewçhnlich f�r die �btissin des Trierer Frauenklosters
Oeren gehalten. Die Urkunden stehen im Zusammenhang mit der Gr�ndung
des Klosters Echternach im heutigen Luxemburg unter seinem ersten Abt Bi-
schof Willibrord von Utrecht (†739). Sie nennen merkw�rdigerweise Basin und
Liutwin mehrere Male zusammen und zeitgleich als Bischçfe, u. a. als Zeugen.
Diese St�cke sind jedoch erst durch Texte des sp�teren 11. und des 12. Jahr-
hunderts sicher �berliefert, wie wir gleich genauer sehen werden.28 Nur das im
Original noch vorliegende Kalendarium des Willibrord enth�lt einen zeitge-
nçssischen Nachtrag mit dem Todestag eines Bischofs Basin ohne genaue
Ortsangabe zum 4. M�rz. Dies belegt immerhin die Existenz und Bedeutung
eines Basin f�r das beginnende 8. Jahrhundert im Echternacher Umfeld.29 Die
letzte der sog. Irmina-Urkunden, in denen Basin erscheint, stammt vom 8. Mai
704 (Wampach I 2, Nr. 9). Diese sowie eine verd�chtige, im Kern aber von der
Forschung bislang f�r glaubw�rdig gehaltene Urkunde seines vorgeblichen
Nachfolgers Liutwin vom 1. Februar 706 (MRUB I 7a) f�hrten zu einer ein-

26 Nat�rlich sind hierzu aber noch genauere Pr�fungen und Abw�gungen des arch�ologi-
schen Befundes erforderlich. Einstweilen handelt es sich um eine Hypothese.

27 Zur Grçße der Mettlacher Kirchen vgl. die u. a. bei Junges, Pfarrei Mettlach, S. 306 f. ,
wiedergegebene Karte Mettlachs aus dem Jahr 1810, die zeigt, daß die – hier noch
erhaltene – Peterskirche grçßer als die Marienkirche war.

28 Vgl. zu diesen ausf�hrlich unten Kap. D.II.4.a. – c. – Zur darin �berwiegend �berein-
stimmenden Forschungsliteratur vgl. unten Anm. 34–39.

29 Vgl. The Calendar of St. Willibrord, ed. Wilson, S. 5.
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helligen Datierung von Basins Todestag auf den 4. M�rz 705.30 All diese Ur-
kunden werden im weiteren Verlauf noch genauer behandelt. Von nun an
schweigen die Quellen zu Basin, bis sie wieder ganz langsam im Trier des 10.
und 11. Jahrhunderts zu sprudeln beginnen. Wann genau er seinem Vorg�nger
Numerian (646/7–vor 697/8?) folgte, muß offen bleiben. Denn erst die unter
Erzbischof Egbert (977–993) entstandenen Trierer Bischofslisten nennen beide
hintereinander.31 Die sich den Listen anschließenden weiteren Trierer Quellen
erw�hnen Basin dann jeweils nur knapp, meist als Onkel Liutwins. Den Anfang
macht die eben paraphrasierte �ltere Liutwin-Vita.32 Auch diese Quellen werden
noch ausf�hrlich besprochen.

Bereits Brower und Masen trugen die ihnen bekannten Quellen �ber die
Zeit Basins 1670 zusammen.33 Erich Winheller erfaßte dann erstmals 1935
das gesamte Material zu ihm.34 Er erg�nzte es noch um eine Vita Basini. Bei ihr
folgt er jedoch dem Urteil Albert Poncelets : Dieser verçffentlichte 1912 deren
zuvor kaum ber�cksichtigten Widmungsbrief und wies aufgrund des darin ge-
nannten Verfassers nach, daß die Vita im Trierer Kloster St. Maximin w�hrend
des beginnenden 16. Jahrhunderts entstand.35 Die Basin-Vita benutzte u. a. auch
die �lteste Liutwin-Vita sowie zeitlich nach dieser manipuliertes Trierer Mate-
rial. F�r die im folgenden beabsichtigte Untersuchung verliert sie deshalb ihren
Quellenwert. Sie erw�hnt ihren Protagonisten vor seinem Trierer Episkopat als
Abt von St. Maximin. Das d�rfte jedoch auf St. Maximiner F�lschungen seit
dem 11./12. Jahrhundert beruhen, die dem Verfasser vorlagen.36 Schließlich sei

30 Vgl. zu dieser Urkunde auch schon oben Kap. C.II.1, Anm. 15, sowie nochmals unten
den Beginn von Kap. D.II.1. Anton, Liutwin, S. 31 f., 36 u. Anm. 28, 45. Zur Da-
tierung des Todestages vgl. nochmals die Literatur in Anm. 34–39.

31 Vgl. zu Numerian, f�r den es dar�ber hinaus nur wenige Belege gibt, hier nur Gau-
thier, 	vang�lisation, S. 356 f. Bauer, Sp�tmerowingische Zeit, S. 231 ff. Zur ent-
sprechenden Passage der Trierer Bischofsliste vgl. Duchesne, Fastes 3, S. 33 u. 39, der zu
Basin nur Angaben in Verbindung mit Liutwin macht. Vgl. auch unten Kap. D.VI.

32 Vgl. zu diesen Quellen die Ausf�hrungen unter Liutwin S. 122 u. Anm. 51–57 sowie
Kap. D.VI.3. ff.

33 Vgl. Brower/Masen, Antiquitates, S. 356–360.
34 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 167–174. Vita Basini, ed. Henschen,

S. 315–321.
35 Vgl. Poncelet, Vie de S. Basin. Es handelt sich dabei um den St. Maximiner Mçnch

Johannes Scheckmann, der sie seinem Abt Vinzenz von Cochem (1514–1525) �ber-
reichte. Vgl. dazu auch Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 169.

36 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 169–174. – Zu diesen St. Maximiner
F�lschungen gehçrt eine angebliche Schenkung Papst Gregors II. (715–731) an St.
Maximin unter einem Abt Basin aus dem Jahr 729. Vgl. dazu MRUB I †9, S. 12 f. ,
sowie genauer unten Kap. D.III.2. – Dazu paßt, daß sich Basin im St. Maximiner
Totenbuch des 10./11. Jahrhunderts erst als Nachtrag des 12. Jahrhunderts zum 4. M�rz
findet: Depositio Basini epi. Vgl. dazu Miesges, Trierer Festkalender, S. 9, Anm. 4, sowie
Kraus, Necrologium, S. 111.
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Basin – so die Vita – auch in St. Maximin begraben. Dazu allerdings fehlt jeder
zeitgençssische Nachweis.37

Die weitere Forschung hat im wesentlichen Winhellers Grundlagenarbeit
�bernommen. Dennoch erscheint Basins St. Maximiner Abbatiat immerhin als
mçglich. Aufgrund seines wohl sp�ter noch existenten Grabes im Kloster habe
man ihn f�r einen dortigen Abt gehalten und deshalb in ein Abtsverzeichnis
eingetragen. So lautet zumindest ein Erkl�rungsversuch Erich Wisplinghoffs
(1970). Dieses Verzeichnis lasse sich aber nur noch aus erhaltenen fr�hneu-
zeitlichen Quellen rekonstruieren, wie der Autor zugibt.38 Nancy Gauthier hat
sich dann (1980) noch einmal intensiver mit Basin besch�ftigt, wiederholt je-
doch allein die bekannten Ergebnisse.39 Zuletzt hat Thomas Bauer (2003) die
vorhandenen Quellen mit deutlicher und berechtigter Vorsicht behandelt.40

Einige Studien wollen in Basin endlich das �lteste noch zur�ckverfolgbare Glied
der Sippe der sog. ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘ erkennen. Sie soll �ber
Basins Neffen Liutwin und dessen Sohn Milo ihren Ausgang genommen
haben.41

Insgesamt d�rfte hier erkennbar geworden sein, wie wenig Genaues �ber
Basin tats�chlich bekannt ist und daß deshalb einige Forschungsergebnisse in
manchen Teilen spekulativ bleiben m�ssen. Den Schl�ssel zu mçglichen neuen
Erkenntnissen kçnnte Liutwin bieten.

c. Bischof Liutwin von Trier

Zu Liutwin liegt ein deutlich umfangreicheres Quellenmaterial vor, das hier
kurz umrissen sei. Zun�chst m�ssen nochmals die erw�hnten sog. Echternacher
Irmina-Urkunden seit 697/8 genannt werden, in denen Liutwin neben Basin
auftritt (Wampach I 2, Nr. 3, 4, 6 u. 9). Hinzu kommt die schon genannte,
verd�chtige Liutwin-Urkunde von 706 (MRUB I 7a). Durch diese Urkunden

37 Vgl. dazu Gierlich, Grabst�tten, S. 50 f.
38 Vgl. nur Ewig, Trier, S. 95, 130, 140, 229, der an ein Abbatiat glaubt; ebenso Pauly,

Geschichte des Erzbistums Trier 2, S. 39. – Vgl. ferner Anton, Trier im fr�hen Mit-
telalter, S. 155–157. Anton, Liutwin, S. 46–48. Anton, Trier vom Beginn des 6. bis
zum Ende des 8. Jahrhunderts, S. 49 u. 66. Er bezieht zum Abbatiat keine Stellung.
Wisplinghoff, St. Maximin bei Trier, S. 7–13, ist insgesamt kritischer, h�lt aber am
Abbatiat fest. Er weist (ebd., S. 8) darauf hin, daß es sich um Abhandlungen des 16. und
17. Jahrhunderts zur Geschichte des Klosters handelt, die sich auf �ltere Abtlisten be-
rufen.

39 Vgl. Gauthier, 	vang�lisation, S. 357–359.
40 Vgl. Bauer, Sp�tmerowingische Zeit, S. 238 f. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bi-

schçfe, S. 397 f. , zu Basins sp�terer Verehrung.
41 Vgl. dazu z.B. Ewig, Milo, S. 413–415. Zuletzt Hlawitschka, Widonen (Lamberti-

ner), Sp. 72–74, mit der neuesten Literatur. Vgl. dazu ferner auch unten Anm. 316,
402, 441, 448.
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sieht die Forschung den Beginn von Liutwins mit Basin gemeinsamem (ab 697/
8), dann alleinigem (706) Trierer Episkopat markiert.42 Dessen Ende nimmt
man zwischen 715 und 722/3 an. Diese beiden Daten beruhen wiederum auf
zwei Nachrichten zum vermuteten Beginn der Amtszeit seines vermeintlichen
Nachfolgers Milo.43 Sie sind im Zusammenhang mit Milo bereits besprochen
worden: Zun�chst handelt es sich um eine Schenkungsurkunde eines sacerdos
Hugo, seines Bruders Herzog Arnulf, Pippins und Godefridus’ an das Apo-
stelkloster in Metz vom 24. oder 25. Juni 715, in der ein Milo ohne Bischofstitel
in einer sp�ter interpolierten Zeugenliste auftaucht.44 Ferner wird ein Bischof
Milo ohne aufgef�hrtes Bistum in einem Eintrag der Gesta abbatum Fontanel-
lensium aus dem fr�hen 9. Jahrhundert bei einer Versammlung Karl Martells (†
741) von 722/3 erw�hnt.45 Es ist nicht sicher, um welchen Milo es sich bei
ihnen handelt. Denkbar sind auch sp�tere R�ckprojektionen oder Verf�l-
schungen. Ergebnisse aber, die sich auf Milo st�tzen, m�ssen nach den neu
gewonnenen umfangreichen Erkenntnissen zu ihm fragw�rdig sein.

Diesen Dokumenten folgen drei Urkunden zum Kloster Mettlach an der
Saar, die allerdings erst kopial im 14. Jahrhundert �berliefert sind. In der ersten,
schon bei Milo kurz besprochenen, �bertr�gt Karl der Große (768–814) 782
das Kloster an Trier (DKarol. I 148). Sie nennt einen Bischof Liutwin, der
Mettlach an Trier geschenkt habe und Vater eines Milo und Wido gewesen sei.46

Zwei weitere Diplome, die Kaiser Karl der Dicke (†888) 884 (DKIII. 102) und
Kçnig Arnulf (888–899) 888 (DArn. 39) f�r den Trierer Bischof Radbod
(883–913) ausstellten, bezeichnen Liutwin ebenfalls als Schenker Mettlachs.47

Eine vierte, im Original erhaltene Urkunde, durch die Kaiser Lothar I. (817/
840–855) 842 Mettlach an den Trierer Bischof Hetti (814–847) zur�ckgibt
(DLoI. 67), nennt dagegen einen oder mehrere Vorfahren des Wido von Spoleto
(† ca. 859) als Klosterschenker.48 Damit boten diese Diplome die Basis zu
Studien, die in Liutwin den Stammvater der Sippe der ,Widonen-Lambertiner-
Miloniden‘ sehen wollen.49 Der Name „Liutwin“ selbst mit seinen Varianten war
h�ufig in dieser Zeit.50

42 Vgl. dazu nochmals oben S. 118 f. u. Anm. 28–30.
43 Vgl. dazu nochmals insgesamt oben Kap. C.
44 Vgl. dazu genauer oben Kap. C.II.1.
45 Vgl. dazu genauer oben Kap. C.III.1.
46 Vgl. DKarol. I 148, S. 200–202. Vgl. dazu schon ausf�hrlicher oben Kap. C.II.1. sowie

umfassend unten Kap. D.IV.6.
47 Vgl. DKIII. 102, S. 165 f. DArn. 39, S. 57 f.
48 Vgl. DLoI. 67, S. 178 f. Vgl. hier beispielsweise Hlawitschka, Widonen (Lamberti-

ner). Raach, Mettlach, S. 25 ff., bes. S. 25 f. W�stenfeld, Spoleto.
49 Zu Liutwin als mçglichem Stammvater der ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘ vgl. die

Ausf�hrungen bei sowie die Anm. 41, 316, 402, 441, 448. Vgl. zu dieser Familie auch
unten Kap. D.IV.6.c.

50 Vgl. hier nur Fçrstemann, Personennamen, Sp. 1049 f., sowie unten S. 248 f. u. Anm. 448.
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Seit der Mitte des 10. Jahrhunderts schließen sich best�ndig wachsende
Trierer Bischofslisten an, die Liutwin als heiligen Bischof der Stadt auff�hren.51

Seit dieser Zeit etwa – so zumindest die langj�hrige Forschungsmeinung – seien
einige Lebensbeschreibungen Liutwins entstanden. Am Anfang d�rfte der Sermo
de proprio patrono Liutwino des Mettlacher Abtes Remigius aus dem sp�ten
10. Jahrhundert stehen, dessen Text jedoch nicht �berliefert ist.52 Die �lteste
Vita (die anfangs paraphrasierte Vita I) entstand in literarisch anspruchsvoller
Reimprosa am Ende des 10. oder zu Beginn des 11. Jahrhunderts, sp�testens
jedoch 1077, vermutlich in Mettlach. Sie macht Liutwin nicht nur zum
Schenker, sondern erstmals auch zum Gr�nder Mettlachs. Eine ausf�hrlichere
zweite (Vita II) schrieb der sp�tere Abt Thiofrid von Echternach (1083–1110)
zwischen 1072 und 1077.53 Etwa zur gleichen Zeit (bis 1090) wurden in
Mettlach die Wundergeschichten Liutwins verfaßt, die Miracula s. Liutwini, die
die Klostergeschichte vom Beginn bis zur eigenen Gegenwart zusammenfassen.54

Eine dritte Vita (Vita III) folgt am Anfang des 12. Jahrhunderts.55

Auch in der Trierer Stadtgeschichtsschreibung wird Liutwin mehrfach ge-
nannt, einmal im schon bekannten k�rzeren Libellus de rebus Treverensibus aus
dem dritten Viertel des 11. Jahrhunderts ;56 schließlich in den ausf�hrlichen
Gesta Treverorum, die ab und nach 1101 in mehreren aufeinanderfolgenden
Redaktionsstufen vorliegen.57 Liutwins Todestag am 29. September findet sich
erstmals in der Vita I sowie in liturgischen Handschriften seit dem sp�ten
10. Jahrhundert.58 F�r die Viten sowie die Geschichtsschreibung gilt, daß deren

51 Vgl. dazu genauer unten Kap. D.IV. ff.
52 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 94 u. Anm. 44. Nach ihm finde sich der

Sermo, den die Miracula s. Liutwini erw�hnen, in der Handschrift Trier, Priesterseminar,
4, S. 15–23, aus dem 12. Jahrhundert. Vgl. dazu, aber auch zu Abt Remigius Raach,
Mettlach, S. 59–61, bes. S. 59 u. Anm. 130, der Winheller einen Fehler nachweist. Der
Text liege nicht handschriftlich vor. Zwar wiesen die Miracula auf den Sermo hin.
Winheller verwechsle aber einen Anmerkungshinweis der Edition auf die „Homilie zur
Geschichte von Eucharius, Valerius und Maternus“ des Remigius. Vgl. dazu insgesamt
die Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 16, ed. Sauerland, S. 1266
u. Anm. 2. – Zur erw�hnten Handschrift vgl. unten Anm. 532. – Vgl. zum Sermo, bei
dem es sich vermutlich um die Vita Liutwini I handelt, auch ausf�hrlich unten zu
Beginn von Kap. D.IX.2. mit weiterer Literatur.

53 Vgl. zur Vita Liutwini I schon genauer oben S. 115 f. u. Anm. 16–21. Zur Vita II vgl.
unten S. 123 f. u. Anm. 64, sowie nochmals unten Kap. D.IX.5.

54 Vgl. dazu oben Kap. C.IV.4. sowie unten Kap. D.IX.4.
55 Vgl. dazu Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 105 f.
56 Vgl. dazu oben Kap. C.IV.3. sowie unten Kap. D.IX.3.
57 Vgl. dazu oben Kap. C.IV.5. sowie unten Kap. D.IX.6.
58 Vgl. Vita Liutwini I cap. 15, ed. Perier, S. 171E: […] ad laborum praemia cum Sanctis

possidenda tertio Kalendas Octobris migravit. – Vgl. zu den erw�hnten Handschriften
unten Kap. D.VI.3.b. u. D.VII.
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kodikologische �berlieferung nicht vor dem 12. Jahrhundert, in den meisten
F�llen danach, einsetzt.59

Faßt man diesen Quellenbefund zusammen, f�llt schnell auf, daß kein
originaler Beleg, der Liutwin namentlich nennt, vor der Mitte des 10. Jahr-
hunderts erhalten ist. Von nun an und im 11. Jahrhundert erwachte ein massives
Interesse an seiner Person. Die �berwiegenden Forschungsergebnisse beruhen
somit auf einer meist sp�ten �berlieferung zu Liutwin und Hilfsberechnungen
zu Milo.

Schon 1670 trugen Brower und Masen von ihnen geordnetes Material
�ber die Trierer Zeit Liutwins zusammen. Dabei benutzten sie u. a. Texte und
Inschriften, die heute verloren sind.60 Erstmals genauer nahm sich Jacob Marx

in der Mitte des 19. Jahrhunderts Liutwins an. Allerdings standen ihm dazu
noch nicht alle vorhandenen Quellen zur Verf�gung.61 Intensiver besch�ftigte
sich Constantin von Briesen 1863 mit dem Liutwin-Stoff, der eine Teil�ber-
setzung der Vita I sowie der Miracula anfertigte.62 Johann Christian Lager
ber�cksichtigte 1875 neben diesen Texten auch das Urkundenmaterial inten-
siver und setzte sich in einigen Punkten kritisch damit auseinander. So bemerkte
er schon aufgrund der Reimser Parallel�berlieferung, daß Liutwin wohl kaum
Bischof in Reims und Laon gewesen sein kçnne.63 Winheller legte schließlich
1935 auch zu Liutwin die umfangreichste und vollst�ndigste Materialsammlung
vor und ging den Entstehungszeiten der Liutwin-Viten nach. Die Vita I datierte
er an die Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert. Er maß ihr geringe Glaub-
w�rdigkeit bei, weil er einige inhaltliche Fehler erkannte. Die Vita II paraph-
rasierte er. Lampen konnte zuvor schon die erw�hnte Verfasserschaft Thiofrids
von Echternach f�r sie nachweisen.64

59 Vgl. dazu hier nur Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 84 f.
60 Vgl. Brower/Masen, Antiquitates, S. 359–363.
61 Vgl. Marx, Erzstift Trier 1,1, S. 85–87 u. ebd. 2,1, S. 388–423.
62 Vgl. von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 72–91. Dort folgt (ebd., S. 91) noch der

Druck der Urkunde Erzbischof Alberos von Trier aus dem Jahr 1147 zur Wallfahrt nach
Mettlach.

63 Vgl. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 1–12, auch S. 9, zur Unmçglichkeit eines
Episkopats in Reims und Laon. Lager bietet eine umfangreiche Geschichte Mettlachs,
wobei seine Darstellung bis zum Ende des 11. Jahrhunderts (ebd., S. 13–47) �ber-
wiegend den Miracula s. Liutwini folgt. Auf den Arbeiten Marx’, von Briesens sowie
Lagers basieren auch zwei Publikationen zu Liutwin und Mettlach aus den 1920er
Jahren: Koll, Wallfahrt. Conrath, Mettlach. Eine allgemeine und geraffte Geschichte
des Klosters Mettlach bietet Zimmermann, Mettlach.

64 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 84–106; dort S. 88–96, zur Kritik insge-
samt; S. 94 f., zum Stil und der Reimprosa der Vita. Ihm fiel auf, daß Liutwin eben
nicht unter einem Kçnig Childerich Bischof geworden sein kçnne (ebd., S. 88 f.). Ebd.,
S. 93 u. 96–105, zur Vita II. – Vgl. ferner Lampen, Thiofrid, S. 7–11. – Anton,
Liutwin, S. 34 f., datiert die Vita I wieder ins sp�te 10. Jahrhundert. Er beruft sich dabei
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Doch Ewig vertraute dann (1954) wieder fast allen Quellen zu Liutwin und
stellte auf ihrer Grundlage weitere �berlegungen zur Geschichte des Trierer
Raums an. W�hrend er bei Basin ein enges Verh�ltnis zu Echternach vermutet,
sieht er bei Liutwin eher eine gewisse Distanz zu diesem Kloster und zu Wil-
librord.65 Klewitz verwandte bei seinen erw�hnten Grabungen in Mettlach die
Vita I sowie dieMiracula als Interpretationsgrundlage f�r seinen Befund.66 Auch
Pauly berief sich 1969 in seiner „Geschichte des Bistums Trier“ auf beide
Texte.67 Im Rahmen einer umfangreichen Untersuchung zum Kloster Mettlach,
die Theo Raach 1974 vornahm, benutzte er ebenfalls dieses Material als
�berwiegend verl�ßliche Basis f�r die Fr�hgeschichte des Klosters sowie zur
Herkunft der ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘.68 Gauthier hat 1980 erneut
alle Belege versammelt, zeigt aber deutlich, daß sie sich inhaltlich zum Teil
erheblich widersprechen.69 Anton hingegen bezweifelt in seinen Trierer Ar-
beiten deren grunds�tzlichen Wahrheitsgehalt nicht. Im Jahr 1991 widmet er
Bischof Liutwin sogar einen umfassenden Aufsatz, in dem er ihn nochmals als
Gr�nder Mettlachs, Fçrderer Echternachs und Stammvater der ,Widonen-
Lambertiner-Miloniden‘ betont.70 Ulrich Nonn sieht Liutwin 1995 sogar
immer noch als Bischof von Reims.71 Becker tr�gt 1999 schließlich erneut die
gesamte Forschung zu Mettlach zusammen und ist dem Urteil der ihm vor-
ausgehenden Literatur gefolgt.72

Die bisherige, geradezu traditionelle Interpretation wird erstmals von der
Kçlner Dissertation Hildegard Schmals „Die Gr�ndung des Klosters Mettlach
und der ,Alte Turm‘“ (2000) in Frage gestellt.73 Sie sichtet das Material noch-

auf Junges, Mettlacher Gottesh�user, S. 81, Anm. 8, der meint, die Vita m�sse vor dem
Neubau der Grabkirche unter Egbert von Trier und Abt Lioffin Ende des 10. Jahr-
hunderts entstanden sein. – Doch kann das ebenso w�hrend oder nach dem Bau ge-
schehen sein.

65 Vgl. Ewig, Trier, S. 133–143. Ewig, Milo, S. 413–417. Er glaubt auch an ein Dop-
pelepiskopat Liutwins in Reims und Trier.

66 Vgl. Klewitz, Baugeschichte. Klewitz, Mettlach an der Saarschleife.
67 Vgl. Pauly, Geschichte des Erzbistums Trier 2, S. 39–41.
68 Vgl. Raach, Mettlach, S. 6–36. Junges, Mettlacher Gottesh�user, S. 81–85, 90–100,

hielt an der Beschreibung der Vita I f�r die Mettlacher Patrozinien fest.
69 Vgl. Gauthier, 	vang�lisation, S. 359–362. – 1983 portr�tierte Heinz, Liutwin,

Liutwin auf diesem Kenntnisstand f�r die Saarl�ndischen Lebensbilder essayistisch.
70 Vgl. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 157–159. Anton, Trier vom Beginn des 6.

bis zum Ende des 8. Jahrhunderts, S. 49 f. , 66 f. Anton, Trier in der hohen und sp�ten
Karolingerzeit, S. 74 f. Anton, Liutwin, bes. S. 30 ff. Anton, Klosterwesen und Adel,
S. 113 ff. Schließlich Anton, Raumbestimmende Voraussetzungen, S. 119 ff., bes.
S. 161–163, wo er eine knappe Zusammenfassung der Trierer Bistumsgeschichte bietet
und auch kurz auf Liutwin eingeht. Er greift aber vor allem seine alten �berlegungen
wieder auf.

71 Vgl. Nonn, Rigobert.
72 Vgl. Becker, Mettlach.
73 Vgl. Schmal, Mettlach.
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mals, unterzieht es einer scharfen Kritik und deutet es vçllig neu. Ihr frappie-
rendes Ergebnis: Liutwin kçnne Mettlach nicht gegr�ndet haben, vielmehr sei
das Kloster wohl erst sp�ter in karolingischer Zeit entstanden. Zu dieser These
gelangt sie, weil sie alle schon genannten Urkunden, die mit Liutwin verbunden
sind, aufgrund von deren �berlieferungssituation vollst�ndig als F�lschungen
oder durch verf�lschende Passagen interpoliert verwirft (Wampach I 2, Nr. 3, 4,
6, 9; MRUB I 7a; DKarol. I 148; DLoI. 67; DKIII. 102; DArn. 39). Aufgrund
eines Stilvergleichs der Miracula s. Liutwini mit der Vita II des Thiofrid von
Echternach kommt sie zum Schluß, Thiofrid m�sse auch die Miracula verfaßt
haben. Da ferner die Vita I �ber Informationen verf�ge, die die Miracula noch
nicht bçten, sei die Vita I erst nach den Miracula entstanden. Die Vita I schçpfe
sogar aus den Miracula. Bei diesen Wundergeschichten handle es sich deshalb
um die erste ausf�hrliche Quelle zu Liutwin �berhaupt. Allein der sehr kurze
Eintrag zu Liutwin im Libellus de rebus Treverensibus gehe ihnen vorraus. Daher
seien diese Texte in folgender Reihenfolge entstanden: 1. Libellus, 2. Miracula,
3. Vita I, 4. Vita II. Thiofrid als Autor der Miracula und Vita II habe also – so
Schmals zentrales Ergebnis – die Tradition zu Liutwin erheblich mitgepr�gt
und konstruiert. Es liege daher nahe, daß Thiofrid auch einen Teil des er-
w�hnten manipulierten Urkundenmaterials zu Liutwin (und Basin) zu verant-
worten habe, das er wohl einfach an Miracula und Vita II anpaßte.

Die scharfe Quellenkritik Schmals ist insgesamt berechtigt. Doch kon-
zentriert sich ihre Untersuchung aufgrund ihrer Themenwahl verst�ndlicher-
weise auf Liutwins Rolle als Gr�nder Mettlachs. Deshalb bezieht sie zus�tzliche
Quellen zu Liutwin nicht mit ein. So fehlt beispielsweise eine Weihenotiz aus
dem Kloster St. Maximin von 952, die eine Bischofsliste mit Liutwins Namen
enth�lt.74 Ferner fehlen die vielleicht �lteste Stufe der „Mettlacher G�terrolle“
aus der gleichen Zeit, die ein Fest eines hl. Liutwin nennt, sowie die erw�hnten
Trierer Bischofslisten des ausgehenden 10. Jahrhunderts mit mehrfachen Ein-
tr�gen eines Liutwin.75 Auf diese Quellen wird noch zur�ckzukommen sein.
Schmal ber�cksichtigt nur am Rande, daß die Urkunde Lothars I. zu Mettlach
von 842 (DLoI. 67) noch als fragmentarisch erhaltenes Original im Landes-
hauptarchiv Koblenz unter der Bestandsnummer „1 A Nr. 4“ aufbewahrt wird.76

Ist das Diplom also tats�chlich eine F�lschung? Die von Schmal vorgeschlagene
Umdatierung der Vita I in die Zeit nach den Miracula scheint auf den ersten
Blick plausibel. Sie beschr�nkt sich bei ihren Argumenten allerdings fast aus-
schließlich auf die inhaltlichen Abh�ngigkeiten der Angaben zu Liutwin und
Mettlach in beiden Texten. Doch die ebenfalls darin enthaltenen Belege zu Milo
und Basin ber�cksichtigt sie kaum, obwohl diese beiden in den Trierer Quellen

74 Vgl. dazu unten Kap. D.VI.1.
75 Vgl. dazu unten Kap. D.V. u. D.VI.3. ff.
76 Vgl. dazu Mçtsch, Balduineen, S. 91, Nr. 10.
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seit etwa 1000 nahezu immer verbunden mit Liutwin auftreten. Auch geht sie
auf die jeweiligen Quellenkontexte als einmal Trierisch und einmal Mettlachisch
nicht ein. Die sehr enge zeitliche Abfolge der genannten Texte, die sich durch
ihre These ergibt (drittes Viertel des 10. Jahrhunderts bis sp�testens 1077),
m�ßte ebenfalls ausf�hrlicher erkl�rt werden. Denn wenn Thiofrid die Vita I
(die nach „seinen“ Miracula entstanden sein soll) als Vorlage f�r seine Vita II
verwendete, dann unterliefen ihm innerhalb weniger Jahre einige schwer ver-
st�ndliche inhaltliche Fehler.77 Warum gibt die Vita I an, �ber keine Schrift-
quellen verf�gt zu haben, w�hrend die Miracula – wie wir noch sehen werden –
solche verwenden und sogar zitieren? Die Miracula erwecken zudem nicht den
Eindruck, Liutwin erstmals intensiver zu behandeln. Ohne eine ausgepr�gte und
als bekannt vorauszusetzende Liutwintradition h�tten sie wohl kaum begonnen,
die Geschichte des Klosters Mettlach zu erz�hlen. Den Einfluß der Reimser
Milo-Quellen auf das Liutwinbild im Trierer Raum ber�cksichtigt Schmal auch
nicht.78 Ohne diesen Einzelpunkten nachzugehen, kçnnen ihre Ergebnisse aber
nicht als gesichert gelten.

Zuletzt hat sich Thomas Bauer Liutwins angenommen und folgt wieder der
traditionellen Sichtweise der Forschung, wobei er allerdings erstmals den Kult
und die Verehrung der fr�hen Trierer Bischçfe in seine �berlegungen mitein-
bezieht.79

d. Zur Vorgehensweise

All dies bietet Anlaß, die Quellen zu Liutwin und Basin nun noch einmal
umfassend und ausf�hrlich zu pr�fen. Die �berlegungen Schmals weisen die
Richtung. Doch sind die von ihr nicht ber�cksichtigten, auch unscheinbaren
Belege miteinzubeziehen. Schmals Thesen m�ssen dabei kritisch hinterfragt
werden. Wer also waren Liutwin und Basin? Woher und was wußte man von
ihnen? Welche Spuren hinterließen sie tats�chlich?

F�r Basin und Liutwin lassen sich die zun�chst d�rftigen, dann immer
pr�ziseren und umfangreicheren Quellenbelege kaum �bersehen. Auff�lliger-
weise erfolgt erst nach der Z�sur des Normannen�berfalls von 882 eine all-
m�hliche ,Wissensexplosion‘ der Informationen zu ihnen. Die daher anzuneh-
menden Verluste fr�herer Texte m�ssen jedoch Zweifel am sp�ter so schillern-
den Gesamtbild erregen. Dieser Befund legt vielmehr nahe, daß sich das Bild
beider Personen im kulturellen Ged�chtnis des Trierer Raums langsam aufge-

77 So wird aus dem M�rtyrer Dionysius der Areopagit Dionysius. Aus Liutwins Titel eines
dux totius regni Francorum macht Thiofrid einen dux Belgicae Galliae. Vgl. dazu Win-

heller, Lebensbeschreibungen, S. 102.
78 Vgl. dazu insgesamt bereits oben Kap. C.IV.
79 Vgl. dazu Bauer, Sp�tmerowingische Zeit, S. 239–242. Bauer, Verehrung heiliger

Trierer Bischçfe, S. 398–400.

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin126



baut und ver�ndert haben muß und dabei immer farbiger wurde. Doch an wen
oder was erinnerte man sich jeweils und warum? Und worauf beruhte der
Wandel der Einzelbilder?

Die f�r diese Arbeit gew�hlte methodische Vorgehensweise wird hier deshalb
weiterverfolgt. Da Liutwin und Basin meist eng miteinander verbunden auf-
treten, empfiehlt es sich, die Quellen zu ihnen gemeinsam in der chronologi-
schen Abfolge ihres Entstehens zu untersuchen. Dazu ist es notwendig, sowohl
den von einer Quelle vorgegebenen als auch ihren womçglich viel sp�teren
Entstehungszeitpunkt zu ber�cksichtigen. Hinzu kommt der Ort der fr�hesten
kopialen �berlieferung, falls kein Original mehr vorliegt. Aus diesem Grund
werden einige Texte mehrfach in verschiedenen Kontexten ausf�hrlicher be-
sprochen, nicht zuletzt, um gegebenenfalls ihren tats�chlichen Abfassungsum-
st�nden auf die Spur zu kommen. Dies macht es manches Mal unerl�ßlich, sich
von Liutwin und Basin etwas weiter zu entfernen, um den erforderlichen Ver-
st�ndnishorizont �berhaupt herstellen zu kçnnen. Wichtig ist schließlich – so-
weit mçglich –, einige Gegenproben vorzunehmen: Warum findet sich Liutwin
beispielsweise nicht in unabh�ngigen zeitgençssischen oder zeitnahen Quellen,
obgleich er dort zu erwarten w�re? Die entsprechende Literatur und die Thesen
Schmals sind im jeweiligen Zusammenhang dann genauer zu diskutieren.

Da man Liutwin und Basin in mehreren zusammenh�ngenden Quellen-
gruppen findet, erscheint es sinnvoll, in einzelnen inhaltlichen und zu kon-
textualisierenden Blçcken vorzugehen. Am Anfang steht die Gruppe der sog.
Irmina-Urkunden aus der vorgeblichen Gr�ndungszeit des Klosters Echternach
um 700 (u. a. Wampach I 2, Nr. 3, 4, 6, 9 u. auch 10). Deren �berlieferung
muß genau gekl�rt und auf Verformungen gepr�ft werden (vgl. II.). Ist den
Urkunden zu trauen? Jede Urkunde ist getrennt zu analysieren und im Ech-
ternacher Umfeld einzuordnen. Es stellen sich dabei folgende Fragen: Ist diese
Irmina mit der sp�ter heiligen �btissin des Trierer Klosters Oeren identisch?
Wie verlief die Gr�ndung Echternachs? Welche Rolle nahmen Willibrord und
Irmina, welche Basin und Liutwin dabei ein?

Es folgen weitere Quellen, die in den Bereich des 8. und fr�hen 9. Jahr-
hunderts zu gehçren angeben oder gehçren (vgl. III.). Zun�chst sind dies zwei
vermeintliche Liutwin-Urkunden, von denen eine schon erw�hnte (MRUB I 7a)
den Irmina-Urkunden formal auff�llig nahe steht, ferner eine falsche Urkunde
f�r Basin (MRUB I †9). Die beiden erhaltenen Viten des hl. Maximin, deren
fr�here vor 800 in Trier entstand, dienen einer unabh�ngigen Gegenprobe.

Anschließend wird die Gruppe der Mettlacher Urkunden besprochen, die
vom sp�ten 8. bis ins sp�te 9. Jahrhundert datieren und von denen einige
Liutwin als Schenker dieses Klosters an Trier nennen (vgl. IV.). Ausgehend vom
einzigen im Original vorliegenden Diplom (DLoI. 67) sollen die nur kopial im
14. Jahrhundert �berlieferten St�cke (DKIII. 112, DArn. 39 u. DKarol. I 148)
auf ihre grunds�tzliche Glaubw�rdigkeit untersucht werden.
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Nach dem Normannen�berfall 882 bietet die sog. Mettlacher G�terrolle,
deren �lteste Vorlagen man bisher in der Mitte des 10. Jahrhunderts annimmt,
vielleicht neue Hinweise zu Liutwin und Mettlach. Die Rolle selbst entstand erst
Ende des 11. Jahrhunderts (vgl. V.). Danach m�ssen die ab 952 einsetzenden
Trierer Bischofslisten schrittweise darauf gepr�ft werden, seit wann sie Liutwin
und Basin aufnehmen (vgl. VI.). Diese Listen sind verschiedenartig: in Form
der St. Maximiner Weihenotiz von 952, in Form einer Urkunde Papst Johannes’
XIII. (965–972) von 969 sowie zahlreicher Listen, die w�hrend des Episkopats
Egberts von Trier (977–993) entstanden (darunter liturgische Handschriften,
der Trierer Petrusstab und der Egbert-Psalter). Seitdem wachsen die liturgischen
Nachweise an (vgl. VII.).

Von zwei Urkunden, die ins sp�te 10. Jahrhundert weisen, bietet eine
endlich eine knappe Lebensbeschreibung Liutwins, die andere nennt sein Grab
in Mettlach (vgl. VIII.). Seitdem setzten ausf�hrliche Trierer Texte zu Liutwin,
Basin und auch Milo ein. Sie sollen in der bisher angenommenen Chronologie
und nicht in der von Schmal vorgeschlagenen Reihenfolge behandelt werden,
was auch erl�utert wird. Es gilt dabei, die Liutwin-Vita I, den Libellus de rebus
Treverensibus, die Miracula s. Liutwini, die Vita II sowie die Redaktion A der
Gesta Treverorum vor allem auf verwendete Vorlagen, ihre Abh�ngigkeiten un-
tereinander sowie ihren Trierer oder Mettlacher Entstehungskontext zu unter-
suchen (vgl. IX.). Wie weit wirkten auf sie Reimser Bilder ein, die von Hinkmar
beeinflußt waren? Diese Quellen bieten einigen Aufschluß �ber das Verh�ltnis
zwischen Trier und Mettlach in dieser Zeit, wobei Liutwin eine besondere Rolle
zukommt.

Am Ende stehen zahlreiche neue Bilder mit erheblichen Konsequenzen f�r
Liutwin und einigen f�r Basin, aber auch f�r den schon behandelten Milo (vgl.
X.). Es sind dies Bilder, die Trier selbst vom fr�hen 8. bis ins 11. Jahrhundert
betreffen, aber ebenso die außerhalb gelegenen Klçster Mettlach und Echter-
nach sogar bis ins 12. Jahrhundert. Ein neues stimmiges Gesamtbild ermçgli-
chen sie nicht mehr. Vielmehr sollen diese mannigfachen Bilder dazu anregen,
bisherige Forschungsergebnisse zu diesen Orten innerhalb dieses langen Zeit-
raums noch einmal zu �berdenken und auf dieser Basis zu weiteren Erkennt-
nissen vorzudringen.

II. Die Rolle Liutwins und Basins bei der Gr�ndung Echternachs

1. Die Irmina-Urkunden – Der Forschungsstand

Erstmals finden sich die Namen Basins und Liutwins gemeinsam als Zeugen in
vier der sog. Irmina-Urkunden von 697/8–704 (Wampach I 2, Nr. 3, 4, 6 u. 9)
im Umfeld der Gr�ndung des Klosters Echternach, wo der hl. Friesenapostel
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Willibrord als erster Abt wirkte und schließlich 739 bestattet wurde.80 In einer
f�nften Irmina-Urkunde (Wampach I 2, Nr. 10) sowie einem knappen Regest,
das eine Ymena und ihre Tçchter Attala und Crodelindis nennt (Wampach I 2,
Nr. 12*), tauchen Liutwin und Basin hingegen nicht auf. Alle diese Donationen
richten sich an das Kloster Echternach oder an Bischof Willibrord von Utrecht
selbst. Bis auf eine Ausnahme wird Irmina in den Schenkungen sogar als �btissin
genannt, im abweichenden Fall nur als Nonne. In den meisten dieser Urkunden
behauptet sie zudem, Echternach neu gegr�ndet zu haben. Ja, von einem von ihr
zuvor errichteten Klçsterlein ist die Rede.81

Schnell stellte die Forschung deshalb eine Verbindung mit der bekannten, in
Trier wirkenden �btissin Irmina vom Kloster Oeren/St. Marien her und schloß,
daß Irmina Echternach gegr�ndet und Willibrord es sodann �bernommen habe.
Die Trierer Bischçfe Basin und Liutwin h�tten dabei mitgewirkt. Einige Studien
wollten daneben jedoch auch Willibrords eigenst�ndige Rolle bei der Gr�ndung
st�rker betont wissen.82 Halbedel sah Irmina auf der Basis des angesprochenen
Ymena-Regests erstmals als Mutter der �btissin Adela von Pfalzel († ca. 735)
und – aufgrund weiterer genealogischer �berlegungen – ebenso als Mutter von
Pippins des Mittleren (†714) Gattin Plektrud.83 Camille Wampach entwickelte

80 Zu Echternach vgl. hier Germ. Pont. 10, ed. Boshof, S. 252 ff., sowie zuletzt den
Sammelband: Die Abtei Echternach, ed. Ferrari u. a., sowie den Echternacher Ta-
gungsband zum Klosterjubil�um: L’�vang�lisation des r�gions entre Meuse et Moselle,
ed. Polfer. Vgl. ferner die Tagungsb�nde: Willibrord. Apostel der Niederlande, ed.
Kiesel/Schroeder. Willibrord, zijn wereld en zijn werk, ed. Bange/Weiler. Vgl. aber
auch Brower/Masen, Metropolis ecclesiae Trevericae, quae metropolitanae ecclesiae
originem, jura, decus, officia 1, ed. von Stramberg, S. 517–556. Allgemein zu Wil-
librord vgl. auch Angenendt, „Er war der erste …“, S. 13–34.

81 Zur Diskussion der Urkunden vgl. unten Kap. D.II.4.
82 Zu Irmina vgl. zuletzt zusammenfassend mit der Literatur Schroeder/Trauffler,

Anf�nge, S. 8–24. Knichel, Irmina. Knichel, Trier (-Oeren), St. Irminen, S. 938–
941, 957, mit umfangreicher weiterer Literatur. – Zahlreiche Autoren sehen in Irmina
die Klostergr�nderin. Vgl. dazu Sauer, Fundatio, S. 249–251. Anton, Liutwin, S. 47 u.
Anm. 84 f. Schroeder/Trauffler, Anf�nge, S. 18 f., gek�rzt nochmals Trauffler,
Gr�ndung, S. 49–52. Sie alle glauben an eine Gr�ndung durch Irmina (jedoch nicht in
einer Einçde). Es handle sich dabei um die Oerener �btissin Irmina. Die genauen
Besitzverh�ltnisse jedoch seien unklar. – Vgl. dagegen aber auch Semmler, Episcopi
potestas, S. 313, der Willibrord als Gr�nder sieht, welcher auf Bitten Irminas handelt.
Gauthier, 	vang�lisation, S. 292–294, 316–328, folgt diesem Bild. Werner, Adels-
familien, S. 60 ff., bes. S. 69–74, h�lt Willibrord wenigstens f�r den geistigen Gr�nder.

83 Vgl. Halbedel, Fr�nkische Studien, S. 16–24. – Die These funktioniert aber nur, wenn
man Plektruds Vater Hugobert und Irminas angeblichen Vater Dagobert, wie ihn die
sp�tere Trierer Tradition sehen will, aufgrund einer Verlesung bzw. Verwechslung f�r
identisch h�lt, so die Grund�berlegung. – Doch scheint das unglaubw�rdig, wenn man
allein die auff�llig massive Trierer Dagoberttradition ber�cksichtigt. Vgl. zu dieser Tra-
dition in Trier Wehrli, �berlieferungen von Dagobert, S. 292–301. Es spricht gegen
ein Verlesen und vielmehr f�r bedachte Absicht. Vgl. zu Dagobert als mçglichem Vater
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diesen Ansatz in seiner grundlegenden Echternacher Klostergeschichte 1929
weiter und versuchte, Irminas Familie zu rekonstruieren. Wampach widmete
Willibrord dann 1953 noch eine umfangreiche Biographie und wiederholte
darin seine Ausf�hrungen. Eduard Hlawitschka benutzte diese Ergebnisse seit
1962 f�r seine umfangreichen �berlegungen zu einer „Hugobert-Irmina-
Sippe“.84 Man sah folglich Basin und Liutwin durch die Irmina-Urkunden in
enger Verbindung mit bedeutenden merowingischen Adligen und den Karo-
lingern selbst. Matthias Werner hat jedoch 1982, nachdem er die Quellen
erneut gepr�ft hatte, zu erheblicher Vorsicht gemahnt gegen�ber diesem aus-
gesprochen konstruierten Modell.85

Sickel hielt die Irmina-Urkunden zun�chst f�r echt. Doch Pertz erkannte
in ihnen 1872 Konstruktionen des 12. Jahrhunderts. Wampach wies dann aber
auf schon im 11. Jahrhundert bestehende Irminatraditionen hin, die f�r die
Echtheit der Urkunden spr�chen. Damit wirkte er so �berzeugend, daß sein
Urteil lange Zeit nicht mehr in Zweifel gezogen wurde.86 Selbst die j�ngst
erschienenen Verçffentlichungen zum Echternacher Klosterjubil�um 1998 hal-
ten daran fest.87 Doch der arch�ologische Befund der von 1949–1951, 1982
und 1989–1992 in Echternach durchgef�hrten Grabungen widerspricht den
Angaben der Urkunden, daß Irmina Klostergr�nderin sei. Denn man fand nur
ein Kloster und einen Kirchbau Willibrords mit dessen erstem Grab, aber
keinen nachweisbaren Vorg�ngerbau der Irmina, auch kein davon unabh�ngiges

der Irmina, wie er in Trier erst seit dem 11. Jahrhundert erscheint, unten S. 132 u.
Anm. 91.

84 Vgl. Wampach I 1, S. 111–135. Wampach, Willibrord, bes. S. 249 ff., 421 ff. Zimmer,
Oeren, S. 35, glaubt an eine �bereinstimmung der Personen. Hlawitschka, Mero-
wingerblut, bes. S. 76 ff., hier S. 79. Hlawitschka, Herkunft, S. 8 ff. Unter anderem
werden dabei Pippins Frau Plektrud und Bertrada d.�. als Kinder Hugoberts und
Irminas genannt.

85 Vgl. dazu insgesamt Werner, Adelsfamilien, der alle mçglichen, von der Forschung
durchgespielten Varianten nochmals intensiv �berpr�ft hat. – Schon Zimmer, Oeren,
S. 34 ff., war gegen�ber dem Sippenkonstrukt skeptisch und wies auf zahlreiche pro-
blematische Schl�sse hin. Hlawitschka, Grundlagen des Aufstiegs, bes. S. 12 ff., 28 ff.,
hat dem entschieden widersprochen, ist aber nicht in der Lage neue Argumente beizu-
bringen.

86 In Diplomata spuria †55–59, ed. Pertz, S. 173–177, verwarf Pertz die Irmina-Ur-
kunden komplett als F�lschungen des Mçnchs Theoderich von Echternach im
12. Jahrhundert. Theoderich verfaßte den Liber aureus von Echternach, der die Ur-
kunden erstmals vollst�ndig �berliefert. – Sickel, Beitr�ge zur Diplomatik III. , S. 34 ff.,
208 f., 224, 234, zeigte aber, daß sich die Urkunden schon Ende des 11. Jahrhunderts in
Viten des Abtes Thiofrid von Echternach finden. Vgl. dazu unten S. 132–134 u.
Anm. 91–96. Vgl. schließlich Wampach I 1, S. 113–116. – So h�lt die neuere Literatur
die Urkunden f�r echt. Vgl. dazu nur Zimmer, Oeren, S. 19, 28–30. Krier, Epternus,
S. 39, sowie auch die oben in Anm. 82 aufgef�hrte Literatur.

87 Vgl. Schroeder/Trauffler, Anf�nge, S. 16–19. Die Abtei Echternach, ed. Ferrari
u. a.
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Klçsterchen. Es gab in Echternach jedoch sp�testens seit der zweiten H�lfte des
6. Jahrhunderts eine grçßere fr�nkische Siedlung mit einer Villa und einer
ersten Kirche, die vom Kloster abgelçst worden sein d�rfte. Man hat allerdings
�berlegt, ob sich Irminas Klçsterchen nicht im Bereich eines in der N�he ge-
legenen Felskegels befunden haben kçnnte, auf dem einmal ein Rçmerkastell
lag. Dort steht inzwischen die fr�hromanische Pfarrkirche St. Peter und Paul.
Doch sprechen 1997 ausgef�hrte Grabungen dagegen. Zwar ist man auf einen
kleinen Vorg�ngerkirchbau mit rçmischen Kryptenresten und ein nahes Gr�-
berfeld gestoßen. Der �ltere Bau datiert aber eher ins 5. oder 6. Jahrhundert und
bietet keinerlei Spuren weiterer Klosteranlagen.88

So l�ßt es aufhorchen, wenn Schmal in einigen der Irmina-Urkunden
neuerdings wieder F�lschungen oder Verf�lschungen sehen will. Abt Thiofrid
von Echternach (1083–1110) habe die Urkunden an der Wende vom 11. zum
12. Jahrhundert konstruiert, wozu von ihm in seinem Kloster wohl noch vor-
liegende Regesten benutzt und ausgeschrieben worden seien. Gleich wird darauf
noch genauer zur�ckzukommen sein.89 Schmals Argumente beruhen �ber-
wiegend auf der �berlieferungslage der Irmina-Urkunden. Diese �berlieferung
muß deshalb zun�chst erçrtert werden, bevor Schmals Thesen und deren
Folgen f�r Basin und Liutwin kritisch gepr�ft werden kçnnen (vgl. dazu das
ausf�hrliche Schaubild im Anhang).

2. Die �berlieferung der Irmina-Urkunden

Der �lteste erhaltene erz�hlende Text, der sich mit Willibrord und dem Kloster
Echternach besch�ftigt, ist die Willibrord-Vita Alkuins, die zwischen 785 und
797 entstand. Doch erw�hnt diese weder die Urkunden einer Irmina, deren
Rolle in der Fr�hzeit Echternachs noch den Einfluß eines Basin oder Liutwin.

88 Vgl. Krier, Epternus, S. 36–45. Diese fr�he fr�nkische Kirche wurde allerdings nicht
lokalisiert. Doch deutet eine entdeckte fragmentarische fr�hchristliche Grabinschrift auf
deren Existenz hin (ebd., S. 38). Auff�llig ist auch die unterschiedliche Ausrichtung von
Kirche und Konventsgeb�ude beim Willibrordkloster (ebd., S. 39). Vgl. ferner Krier,
Echternach. – Vgl. Trauffler, Gr�ndung, S. 50, zur mçglichen Lage des Klçsterleins
auf dem Felskegel. Doch bleibt dies umstritten. Schroeder/Trauffler, Anf�nge, S. 8,
10–16, 19 f., 40. Die �ltere Forschung vermutete es am Fuße des Felskegels, am Ort des
sp�teren St.-Georg-Spitals. Danach ging man von einem Umbau eines Irminabaus durch
Willibrord zu seinem Kloster aus (ebd., S. 19 f.). Ein Plan der ersten beiden Kirchen in
Echternach findet sich ebd., S. 40. – Zu den Grabungen 1997 vgl. Bis-Worch, Kir-
chenbauten, S. 116–121. Das Kastel auf dem Berg sei etwa bis zum Ende des 5.
Jahrhunderts genutzt worden. Die erste Kirche auf dem Berg m�sse lange vor Irmina
entstanden sein. Auch die Ruine der rçmischen Villa in Echternach habe man nach-
weisbar nicht f�r eine Kirche oder ein Kloster verwendet.

89 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 44–54, sowie unten Kap. D.III.3.
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Die stark legendenhafte Vita weiß nur von der Klostergr�ndung durch Willi-
brord selbst zu berichten. Irmina kommt �berhaupt nicht zur Sprache.90

Die sog. Irmina-Urkunden sind erst danach in drei Stufen �berliefert (vgl.
dazu das Schaubild im Anhang), jedoch immer nur in der Tradition des Klosters
Echternach. Zum ersten Mal finden sich zwei davon als jeweils regestenhafter
Satz in der Vita sanctae Irminae, die der schon erw�hnte Abt Thiofrid von
Echternach (1083–1110) vor 1081 im Auftrag der Oerener Nonnen �ber eine
Irmina verfaßte, die in deren Kloster verehrt wurde. In der Vita beschreibt
Thiofrid diese Irmina als Gr�nderin des Klosters Oeren und Tochter Kçnig
Dagoberts I. († 638/9). Dieser Zeitansatz l�ßt sich aber mit der angeblich
697/8–704 in Echternach t�tigen Irmina kaum in Einklang bringen. Thiofrid
folgt in der Vita sanctae Irminae insgesamt einer sich ab dem sp�ten 10. Jahr-
hundert allm�hlich in Trier neu herausbildenden Dagobert-Irmina-Tradition,
die sp�ter noch genauer zu diskutieren ist.91 In einem eigenen Kapitel des Textes
geht er auch knapp auf die angebliche Unterst�tzung dieser Irmina f�r Willi-
brord und Echternach ein, die Willibrord – so das erste der beiden ,Urkun-
denregesten‘ – ihren Anteil an Echternach �bertragen habe (�hnlich Wampach I

2, Nr. 4). Den restlichen Teil an Echternach habe dieser von Pippin (dem
Mittleren) und seiner Frau Plektrud erhalten, was auf einer anderen, sp�ter zu
besprechenden Urkunde basiert (Wampach I 2, Nr. 14). Willibrord habe dann
– so die Vita weiter – an diesem Ort eine Kirche gebaut und dorthin Mçnche

90 Vgl. Alkuin, Vita Willibrordi archiepiscopi Traiectensis cap. 24, ed. Levison, S. 134 f. :
Die sexta Novembri mensis, id est octavas Idus, ex hac peregrinatione ad perpetuam migrabat
patriam et sepultus est in monasterio Aefternaco, quod ipse Deo, ut praefati sumus, con-
struxerat. Die �ltesten Handschriften stammen noch aus dem 9., viele aus dem 11. und
12. Jahrhundert (ebd., S. 97 ff.). – Zu deren Entstehung vgl. Willibrord – Apostel der
Friesen. Seine Vita nach Alkuin und Thiofrid, ed. Reischmann, S. 11–42, bes. S. 14 f.
Vgl. zu dieser Vita zuletzt auch Schroeder, Willibrord, S. 349–352, der von einer
Entstehung im Echternacher Umkreis spricht, den Informationsgehalt dennoch an-
zweifelt. Berschin, Biographie 3, S. 113–139, datiert (ebd., S. 115 f.) auf 796. Alkuin
habe f�r Abt Beornrad von Echternach, zugleich Erzbischof von Sens († 797), ge-
schrieben. Es handle sich um die erste karolingische Biographie. Vgl. zur Vita schließlich
allgemein Elm, Macht der Weisheit, S. 228 f.

91 Vgl. zur Dagobert-Irmina-Tradition unten Kap. D.II.6. – Vgl. zur schon vor Thiofrid
erfolgenden Wandlung Irminas zur Kçnigstochter und Thiofrids Verfasserschaft der
Irmina-Vita Wampach I 1, S. 114–116 u. Anm. 4. Im bei Thiofrid, Vita sanctae
Irminae, ed. Weiland, nicht edierten Prolog der Vita nenne sich Thiofrid als deren
Verfasser im Auftrag der Nonnen, aber noch nicht als Abt, was er jedoch ab 1081 war.
Vgl. den Prolog der Vita bei Krusch, Reise nach Frankreich, S. 620 f. – Zur Irmina-Vita
vgl. auch Lampen, Thiofrid, S. 5–7. Zu den Vorlagen der Vita vgl. Poncelet, Fontibus,
S. 285 f. , der zeigen kann, daß alle verwendeten Quellen heute noch erhalten sind. Vgl.
zuletzt nochmals Kçlzer, Studien, S. 255–257 u. Anm. 28, der erneut auf die Ent-
stehung vor 1081 hinweist.
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gebracht.92 Der zweite regestenhafte Vermerk einer Donation Irminas ist dann
eine kleine Landschenkung der Villa Berg im Z�lpichgau, die noch kurz
nachgeschoben wird (Wampach I 2, Nr. 6).93 Insgesamt kann man sich jedoch
nicht des Eindrucks erwehren, als ob Thiofrid in der Vita die ihm bekannten
Echternacher Irmina-Donationen in die aufgegriffene Oerener Irminatradition
nachtr�glich einflocht: ein Analogieschluß. In der Oerener Irmina glaubte er
wohl, die Echternacher Irmina wiederzuerkennen. Die chronologischen Un-
stimmigkeiten fielen nach fast 400 Jahren nicht mehr auf.94 Um es nochmals zu
betonen: Gem�ß der vom Echternacher Thiofrid verfaßten Vita sanctae Irminae
gr�ndete diese Irmina zwar das Kloster Oeren, doch ist Willibrord dagegen ganz
allein der Gr�nder Echternachs.

Ein zweites Mal finden sich just diese beiden gerade erw�hnten Schenkun-
gen Irminas (Wampach I 2, Nr. 4 u. 6) in der Vita Willibrordi desselben Abtes
Thiofrid, die er aber erst um 1103/4 schrieb. Er erw�hnt die zwei erneut re-
gestenhaft mit zahlreichen anderen wiedergegebenen fr�hen Schenkungen an
Willibrord, die aus der Gr�ndungszeit des Klosters Echternach stammen sollen.
Sie alle sind als knappe Inhaltsnotizen in cap. 12 der Willibrord-Vita aufge-
nommen. Die Schenkung von Pippins und Plektruds Teil an Echternach steht
jetzt ganz zu Anfang, ihr wird Priorit�t einger�umt (Wampach I 2, Nr. 14). Erst
dann folgt Irminas Gabe, die diesmal aber als gemeinsames Regest mit der
Landschenkung der Villa Berg im Z�lpichgau unter dem Einheitsdatum des
1. Dezember 697/8 verbunden ist (Wampach I 2, Nr. 4 u. 6). Thiofrid bemerkt,
nachdem er alle Donationsregesten aufgef�hrt hat, daß es dar�ber hinaus noch
weitere Urkunden gebe, die f�r ihn jedoch unlesbar seien.95 Das kçnnte be-
deuten, daß ihm noch merowingische Originale auf br�chigem Papyrus oder
fr�he Abschriften vorgelegen haben. Vielleicht erstellte er sogar �berhaupt
erstmals aus dem f�r ihn noch lesbaren Material diese Regestensammlung.
Insgesamt aber sieht auch diese Vita nat�rlich ihren Protagonisten Willibrord als
Gr�nder Echternachs. Als Vorlage verwendete Thiofrid die Gliederung der
Willibrord-Vita Alkuins (785/97) und schrieb diese aus. Die �lteste erhaltene
Handschrift von Thiofrids Vita Willibrordi stammt aus dem fr�hen 12. Jahr-

92 Vgl. Thiofrid, Vita sanctae Irminae cap. 6, ed. Weiland, S. 49: Qui construxit ibi aec-
clesiam et imposuit viros qui vitam exercerent monachicam.

93 Vgl. zu diesen Urkunden ausf�hrlicher unten Kap. D.II.4.a. –b. u. D.II.5.
94 Vgl. Thiofrid, Vita sanctae Irminae cap. 6, ed. Weiland, S. 49.
95 Vgl. Thiofrid, Vita S. Willibrordi, Vita prosa cap. 12, ed. Poncelet, S. 468 A: […]; et

plura alia quę consulto praetereo propter barbara et hominum et locorum vocabula. Vgl. zu
dieser Passage zuletzt Schroeder, Willibrord, S. 352–355, der von einer intensiven
Archivbenutzung durch Thiofrid spricht. Die Vita sei mehr um die Wahrheit bem�ht,
als die Alkuins. Heidrich, Urkunden der fr�hen Karolinger, S. 455 u. Anm. 3, bemerkt:
„Thiofrid ist nur am Besitz des Klosters, nicht an dessen Rechtsstatus interessiert.“ Vgl.
ferner Wampach, Willibrord, S. 135 ff., 410 f.
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hundert, in unmittelbarer zeitlicher N�he zum Autor also. �ber Willibrord
verfaßte Thiofrid auch noch einen kurzen Miracula-Text. Neben Thiofrids
schriftstellerischem Werk, das auf erheblichen literarischen Kenntnissen beruht,
sowie seinem Abbatiat ist �ber ihn nur wenig bekannt: Er stand wohl in einem
guten Verh�ltnis zu Kaiser Heinrich IV. (†1106), aber auch zu den Trierer
Erzbischçfen Egilbert (1079–1101) und Bruno (1102–1124). Vielleicht
mußte er sich bereits mit den �bergriffen der Vçgte der Reichsabtei Echternach
– den Luxemburger Grafen – sowie deren Untervçgten auf das Klostergut
auseinandersetzen.96 Dies kçnnte womçglich einen Anlaß f�r das Schenkungs-
regest geboten haben.

Thiofrids vor 1081 entstandene Vita sanctae Irminae findet sich heute al-
lerdings handschriftlich zum ersten Mal in der nunmehr dritten �berliefe-
rungsstufe der Irmina-Urkunden tradiert: dem Liber aureus Epternacensis, dem
großen Echternacher Kopiarbuch aus dem sp�ten 12. Jahrhundert. In Echter-
nach trug im Jahr 1191/2 zun�chst ein Mçnch Theoderich unter seinem Abt
Gottfried II. (1181–1210) die Besitztitel des Klosters im ersten Teil dieses
Kopiarbuchs in Form einer Chartularchronik bis zum Jahr 727 zusammen. Es
handelt sich dabei um in ihrem Text meist vollst�ndige, chronologisch ange-
ordnete Urkunden, die von historischen Erl�uterungen umgeben sind. Unter
Gottfrieds Nachfolger Bartholom�us (ca. 1210–1231) wurde dann das von
Theoderich begonnene Werk endg�ltig zum Abschluß gebracht.97 Theoderich

96 Vgl. Thiofrid, Vita S. Willibrordi, Vita prosa, ed. Poncelet. – Zu Thiofrids Willibrord-
Vita vgl. Wampach, Willibrord, S. 135 ff., 410 f. Willibrord – Apostel der Friesen. Seine
Vita nach Alkuin und Thiofrid, ed. Reischmann, S. 91–93. Schmal, Mettlach, S. 49.
Trauffler, Gr�ndung, S. 51. Zu Thiofrid vgl. Lampen, Thiofrid, S. 1–5, zu seinem
Leben; ebd., S. 12–16, zur Willibrord-Vita und den Miracula Willibrordi ; ebd., S. 21–
24, zur handschriftlichen �berlieferung. Wampach I 1, S. 241–251, bes. S. 241 f., weist
die Quellen nach. Thiofrid kçnne in L�ttich ausgebildet worden sein. Er folgte Abt
Reginbert in Echternach und stand in der Politik des Reiches 1101 auf Seiten Heinrichs
IV. Auch die �bergriffe auf das Klostergut werden (ebd., S. 251–266) geschildert. Doch
ist die Quellenlage d�nn. Vgl. zu Thiofrid, seinem literarischen Werk und der hand-
schriftlichen �berlieferung auch Worstbrock, Thiofrid. – Thiofrid nennt die Namen
der Vçgte und Untervçgte, die das Klostergut bedrohten, in seiner Vita S. Willibrordi
cap. 33, S. 479 f. Zu den Vogteiproblemen vgl. auch Kçlzer, Studien, S. 263–266.
Margue, Libertas, S. 241, ist da vorsichtiger und h�lt dies f�r Vorw�rfe des sp�ten 12.
Jahrhunderts. – Vgl. ferner Thiofrid, Miracula S. Willibrordi, ed. Poncelet, S. 458 f. –
Zum Trierer Erzbischof Bruno von Lauffen vgl. Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu
Trier, S. 13–15. Bçnnen, Trier zwischen dem 10. und dem 12. Jahrhundert, S. 229,
234–237.

97 Vgl. dazu Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 38–64. Die Edition
folgt den Seitenangaben der Handschrift (Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek,
Memb. I 71). – Vgl. zum Liber und dessen �berlieferung Wampach I 1, S. 67–79, bes.
S. 67–70. Der Mçnch Theoderich ist auch selbst erster Schreiber des Kodex’. Aus-
f�hrlich zu den Entstehungsumst�nden vgl. Sauer, Fundatio, S. 246–273 u. 354–359,
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verfaßte das Kopiarbuch auf der Basis von vermutlich in irgendeiner Form in
Echternach erhaltenen Urkunden. Er bezweckte damit, der 1192 drohenden
Mediatisierung des Klosters durch Kaiser Heinrich VI. (1191–1197) und den
Trierer Erzbischof Johannes I. (1189–1212) sowie dem damit verbundenen
Verlust der Position als Reichsabtei entgegenzuwirken. Johannes beabsichtigte,
f�r das Kloster die Burg Nassau einzutauschen. Der Liber aureus sollte dagegen
mit seinem Material zeigen, daß Echternach seit seiner Gr�ndung schon immer
reichsunmittelbar war. Auch wollte man durch die vielen aufgef�hrten Besitz-
nachweise das Klostergut zur�ckbekommen, das der Luxemburger Graf –
Echternachs Vogt – in der Mitte des 12. Jahrhunderts an seine Leute als Lehen
vergeben hatte. Schon Wampach hat das in seiner umfangreichen Arbeit zu
Echternach deutlich herausgearbeitet. Margue spricht gar von einer Neu-
schreibung der Echternacher Gr�ndung. Bei Theoderich lassen sich dabei auch
gezielte F�lschungen nachweisen.98 Dem Liber ist also nicht blind zu vertrauen.

In zwei Prologen in Form einer Herrscher- und Abtliste wies der Mçnch
Theoderich zu Beginn des goldenen Buches auf die alte und lange Geschichte
Echternachs hin. Es gehe auf eine Gr�ndung der hl. Irmina, des hl. Willibrord
und Pippins des Mittleren mit seiner Frau Plektrud zur�ck.99 Danach folgt der
Text von Thiofrids Vita sanctae Irminae, die in gewisser Weise pr�gend auf den
Liber gewirkt zu haben scheint. Denn sogleich schließen sich jetzt hinterein-

auch zu den Prologen. Heidrich, Titulatur, S. 172–176. Margue, Libertas, S. 241 f.
Heidrich, Urkunden der fr�hen Karolinger, S. 455–460, 465–470, betont nochmals
den besonderen Charakter der Chartularchronik und die damit verbundene Urkun-
denproblematik. Zur Handschrift vgl. auch Hopf, Die abendl�ndischen Handschriften
1, S. 52 f. – Vgl. zu Abt Gottfried, der auch Abt von St. Eucharius war, Becker, St.
Eucharius, S. 595–598.

98 Vgl. Wampach I 1, S. 80–110, hier S. 104 f. , der F�lschungen Theoderichs in zwei
Urkunden Pippins III. im Liber nachweist. Doch ein schlimmer F�lscher sei er nicht
gewesen. Wampach bietet (ebd., S. 266–292) einen �berblick �ber die Verh�ltnisse im
12. Jahrhundert in der Abtei sowie zum Streit mit Trier (ebd., S. 280–290). – Vgl. zu
den F�lschungen auch M�hlbacher, Urkundenf�lschungen, S. 350. – Vgl. ferner
Werner, Adelsfamilien, S. 100–102, zur Arbeitsweise Theoderichs. Margue, Libertas,
S. 230–245, bes. 241 ff., der auch (ebd., S. 230) darauf hinweist, daß Wampach teils
den tendenziçsen Klosterquellen gefolgt ist. Theoderichs Leitmotiv sei die Libertas ec-
clesiae von fremden Einfl�ssen (ebd.). Er wolle Echternachs fr�he Geschichte neu
schreiben. „Aus dem Reichskloster des karolingischen Hauses wird hier ein Reichskloster,
das dem jeweiligen Herrscher unmittelbar untersteht“ (ebd., S. 243). – Vgl. zum Ge-
schehen auch Corsten, Erzbischof Johann I., S. 152 f., und Csendes, Heinrich VI.,
S. 138 f. Vgl. zu Johann I. auch Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu Trier, S. 26–31.
Pundt, Erzbischof und Stadtgemeinde, S. 259 ff. Hirschmann, Civitas Sancta, S. 412
u. 445.

99 Vgl. Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 38 f. u. 47 f. Zwischen
beiden Prologen befindet sich eine Genealogie der Frankenf�rsten von der Fr�hzeit bis
zu den Tagen Willibrords und der Gr�ndung Echternachs. Vgl. ferner Wampach I 2,
S. 3–11. – Zu den Prologen vgl. auch oben Anm. 97.
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ander alle f�nf bekannten Irmina-Urkunden im kompletten Wortlaut an
(Wampach I 2, Nr. 3, 4, 6, 9 u. 10) und nicht mehr nur die beiden, die sich als
Regesten bei Thiofrid finden (Wampach I 2, Nr. 4 u. 6). Die Irmina-Urkunden
erçffnen also ganz gezielt den Urkundenteil des Liber. Es ist – wie erw�hnt – die
erste und einzige Volltext�berlieferung dieser St�cke �berhaupt, 500 Jahre nach
ihrem angegebenen Ausstellungsdatum. Den Irmina-Urkunden folgen zwei
Urkunden Pippins und Plektruds (Wampach I 2, Nr. 14 u. 15), darunter die
Schenkung eines Teils von Echternach an das Kloster, die wir schon aus
Thiofrids Viten kennen. Andere, teils noch fr�her datierende Urkunden werden
erst danach aufgef�hrt, in einigen wenigen F�llen auch nur in knapper Rege-
stenform.100

Theoderich r�umte Irmina also absolute konzeptionelle Priorit�t ein. Der
Liber visualisiert die herausragende Rolle Irminas in zwei Traditionsbildern. Das
erste zeigt Irmina und Willibrord gemeinsam, wie beide Irminas Schenkungs-
urkunde �ber Echternach (Wampach I 2, Nr. 4) mit den H�nden fassen. Irmina
tr�gt – gem�ß ihrer Vita – als Tochter Kçnig Dagoberts I. (†638/9) gar eine
Krone. In einem zweiten sp�teren Bild halten Irmina – wieder mit Krone – und
Pippin – als Hausmeier ohne Krone – gemeinsam die Kirche von Echternach in
die Hçhe.101 Die Bedeutung Irminas verst�rkt sich damit im Bezug auf die
Gr�ndung Echternachs gegen�ber Willibrord sowie Pippin und Plektrud im
Gegensatz zu Thiofrids Irmina- und Willibrord-Vita erheblich, ja dramatisch.

Der Mçnch Theoderich erg�nzte seine Argumentation noch um eine
Streitschrift, den Libellus de libertate Epternacensi, die sich am Ende der
Handschrift des Liber aureus nachgetragen findet. Auch darin hob Theoderich
erneut die so alte und weit zur�ckreichende Geschichte des Klosters hervor.
Echternach hatte mit dem Konzept des Liber Erfolg. Heinrich VI. gab
schließlich sein Vorhaben auf und sicherte dem Kloster seine Freiheit urkund-
lich zu.102

Zusammengefaßt ist die Botschaft des Liber aureus und damit die seines
Verfassers Theoderich schon auf den ersten Blick eindeutig, ohne den genauen

100 Vgl. Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 48 ff.
101 Zu den Bildern vgl. Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek, Memb. I 71, fol. 28r u.

32v. Abbildungen davon finden sich bei Wampach I 1, S. 64 f., sowie Wampach I 2,

S. 48 f., ebenso bei Trauffler, Gr�ndung, S. 49 u. 51. Irmina wird dabei als Heilige
behandelt, sie tr�gt einen Heiligenschein. Sauer, Fundatio, S. 260–263, interpretiert die
beiden Bilder und weist auch auf die doppelte Ansippung an Merowinger wie Karolinger
durch sie hin. Man habe die Gr�ndertradition zugunsten der Angehçrigen beider Kç-
nigsgeschlechter verschoben.

102 Zum Freiheitsprivileg Heinrichs VI. vom 26. August 1192 und dessen Gesinnungs-
wandel vgl. die Edition der Urkunde bei Wampach I 2, Nr. 216, S. 382–384. – Vgl.
ferner Theoderich, Libellus de libertate Epternacensi, in: Wampach I 2, Nr. 215,
S. 360–382. – Vgl. dazu insgesamt Margue, Libertas, S. 241–245, der seine �berle-
gungen anhand des Libellus’ anstellt.
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Wortlaut der Irmina-Urkunden zu kennen: Irmina steht jetzt prim�r am Anfang
der Klostergeschichte, wo alle bisher besprochenen fr�heren Texte ohne jeden
Zweifel vielmehr Willibrord sehen. Deshalb muß es um so stutziger machen,
daß sich plçtzlich gleich f�nf – statt zuvor zwei – Irmina-Urkunden in Voll-
version an so herausgehobener Stelle im Liber pr�sentiert finden, die bis auf eine
auch Basin und Liutwin nennen. Theoderich ging also sehr durchdacht und
gezielt bei der redaktionellen Arbeit vor. Wie weit aber reichte diese? Griff er
womçglich auch in die Urkundentexte ein? Die gerade beschriebene �berlie-
ferungssituation dieser Urkunden weckt jedenfalls begr�ndete Zweifel an
Schmals �berlegungen, die ja Abt Thiofrid 100 Jahre zuvor f�r Manipula-
tionen daran verantwortlich machen will.

3. Die Irmina-Urkunden und der Zustand des Echternacher Klosterarchivs

Die ersten Belege der Irmina-Urkunden finden sich also (fr�hestens etwa
380 Jahre, nachdem Echternach gegr�ndet wurde) bei Abt Thiofrid von Ech-
ternach (1083–1110); Basin und Liutwin tauchen erst in den einzigen Voll-
textversionen im Liber aureus nach knapp 500 Jahren auf. Ob die Normannen
882 die Best�nde des Klosters dezimierten, ist unklar, aber mçglich. Im Jahr
1016 gab es einen grçßeren Klosterbrand, dem ein Teil des Archivs zum Opfer
gefallen sein kçnnte und dem ein Kirchenneubau folgte.103 �lteres Material
kann also verlorengegangen sein.

Kommen wir dazu nochmals auf Schmals Thesen zur�ck. Sie ber�cksich-
tigt bei ihren �berlegungen vor allem die Formalia der Urkunden und kaum
deren inhaltliche Aussagen.104 Wie die erw�hnten Urkundenregesten in cap. 12
der Willibrord-Vita (1103/4) des Thiofrid zeigten, seien ihm einige Echter-
nacher Urkunden bekannt gewesen, die sich sp�ter auch im Liber aureus (1191/2)
wiederf�nden. (Schmal �bersieht dabei die beiden Irmina-Schenkungsregesten
in Thiofrids Vita sanctae Irminae vor 1081.) F�r Thiofrid m�ßten diese in einer
�lteren Urkundensammlung bzw. Regesten greifbar gewesen sein, vermutet
Schmal.105 In der angenommenen kopialen Form h�tten sich die Urkunden
allerdings nur in einer absichtlich verk�rzten Fassung befunden, die auf die
Datums-, Signums- und Rekognitionszeile sowie die Zeugenliste verzichtete.
Das gelte auch f�r die Irmina-Urkunden. Da diese Urkunden jedoch – wie viele

103 Vgl. zu einem mçglichen Normannen�berfall Wampach I 1, S. 177 f. Margue, Libertas,
S. 231. Zum Klosterbrand vgl. Wampach I 2, S. 101.

104 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 44 f.
105 Die �ltere regestenartige Sammlung kçnnte nach dem Klosterbrand von 1016 angelegt

worden sein. – Zum Klosterbrand als Anlaß f�r die Regestensammlung vgl. Schmal,
Mettlach, S. 53, Anm. 338.
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andere – im Liber aureus in Vollversionen st�nden, m�ßten sie zuvor „durch
Interpolationen wieder ,vervollst�ndigt‘“ worden sein. Man h�tte also die feh-
lenden Zeilen und Zeugen neu erg�nzt. An den Irmina-Urkunden lasse sich das
sogar noch erkennen. Denn an deren Textende f�nden sich die Schreiberver-
merke cum testibus firmavit. Bei Anlage der Regestensammlung habe man dies
eingef�gt, um auf die jetzt ausgelassenen Zeugennamen hinzuweisen. In den
vollst�ndigen Urkunden mit Zeugen habe sich urspr�nglich n�mlich nur
firmavit befunden. Im Liber aureus lasse sich das noch an zwei Urkunden
desselben Ausstellers (eines Grafen Ebroin) zeigen, die unmittelbar aufeinan-
derfolgten. Die erste enthalte Zeugen (also firmavit), die zweite nicht (also cum
testibus firmavit).106 Als die Irmina-Urkunden wieder vervollst�ndigt worden
seien, habe man also schlicht vergessen, das cum testibus wieder zu streichen.
H�tten noch Originale existiert, w�re das kaum passiert. Die Zeugennamen
sowie einige weitere Teile der f�nf Irmina-Urkunden seien deshalb frei erfun-
den. Das teilweise �bereinstimmende Namensgut belege das nur zus�tzlich.107

Nach Schmal habe schon Abt Thiofrid die Urkundenregesten, also auch die
der Irmina-Urkunden, wieder vervollst�ndigt. Man finde in den Echternacher
Urkunden n�mlich Thiofrids typische Stilmerkmale, die schon Lampen her-
ausarbeitete.108 – Darauf wird sp�ter noch genauer einzugehen sein. – Thiofrid
habe also Liutwin und Basin in die Irmina-Urkunden interpoliert. Beide seien
ihm ja aus seiner Liutwin-Vita (der Vita II, 1072/7) bekannt gewesen. Ihre
gleichzeitigen Bischofstitel m�sse man deshalb als Bischof Basin und der sp�tere
Bischof Liutwin lesen.109 Thiofrid habe f�r seine Irmina-Vita wohl Irminas
Verdienste noch mehren wollen. Das Regest, in dem Irmina ihren Teil an
Echternach an das dortige Kloster schenkte, habe Thiofrid zuerst wieder ver-
vollst�ndigt (Wampach I 2, Nr. 4). Dann habe er nach dessen Vorlage eine
zweite neue Urkunde gef�lscht (Wampach I 2, Nr. 3), in der Irmina das Kloster
jetzt sogar erst auf eigenem Grund erbaut und dann an Willibrord schenkt.
Dieses konstruierte Bild einer Klostergr�nderin habe Thiofrid anschließend
noch in die anderen vervollst�ndigten Irmina-Urkunden interpoliert (Wampach

106 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 46 u. 299 f. Als Beispiele f�hrt sie zwei entsprechende Ur-
kunden eines Ebroin im Liber aureus auf, einmal mit Zeugennamen und ohne das cum
testibus nur mit firmavit (Wampach I 2, Nr. 31, S. 72–75, bes. S. 75) sowie einmal ohne
Zeugennamen, daf�r aber mit dem Vermerk cum testibus firmavit (Wampach I 2,
Nr. 32*, S. 76).

107 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 45–49. Schmal bietet f�r den Vergleich des Namensgutes
eine tebellarische Aufstellung.

108 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 49–51. Lampen, Thiofrid, S. 61–82.
109 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 50, 53. Deshalb erscheine Liutwin denn auch in einer der

Urkunden nur als presbiter (ebd., Anm. 340). Zum Doppelepiskopat vgl. ebd., S. 44 f.
Auf den Doppelepiskopat hat auch schon Werner, Adelsfamilien, S. 67, hingewiesen.
Dieser kçnne nur kurz gedauert haben.
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I 2, Nr. 6, 9 u. 10),110 was deren teils �bereinstimmenden Wortlaut erkl�re.
Wieweit die Urkunden noch �ber einen echten Kern verf�gten, l�ßt Schmal
offen.111 Der h�ufig zu beobachtende Wechsel von der 1. zur 3. Person Singular
in deren Text belege die Manipulation.112

Gegen diese nicht widerspruchsfreie Argumentation l�ßt sich Grunds�tzli-
ches einwenden: Wie kann der Liber aureus von 1191/2 als Beleg daf�r dienen,
wie Echternacher Urkunden irgendwann einmal aussahen, bevor sie zu Regesten
verk�rzt wurden, die zur Zeit des Liber ja schon wieder vervollst�ndigt waren?
Das ist ein Zirkelschluß. Die von Schmal dazu als Beispiel angef�hrten auf-
einanderfolgenden (Ebroin-)Urkunden lassen sich auch ganz anders erkl�ren:
Denn der Kopist des Liber kçnnte bei der zweiten Urkunde auch deshalb auf die
Zeugen verzichtet haben, weil sich schlicht die der ersten wiederholten. Weshalb
h�tte man �berhaupt viele Jahre vor der Abfassung des Liber in großem Stil
kopial verk�rzt �berlieferte Urkunden plçtzlich mit frei erfundenen Zeugen
versehen sollen? Wenn �berhaupt, dann w�re ein solches Motiv doch eher dem
Verfasser des Liber aureus, dem Mçnch Theoderich, zu unterstellen. Ferner f�hrt
der Liber bei einigen weiteren Urkunden keine Zeugen auf,113 aber nirgendwo
steht stattdessen cum testibus firmavit, was es nach Schmal doch m�ßte. Auch
die im Liber als solche zu findenden Regesten enthalten kein solches cum testibus
firmavit,114 ebensowenig die regestenhaft wiedergegebenen Schenkungen in
Thiofrids Vita Willibrordi. Diese Zahlen wiegen die beiden Beispiele Schmals
bei weitem auf. Der erw�hnte Terminus d�rfte deshalb fester Formularbe-
standteil der Corroboratio einiger Urkunden gewesen sein, die dem Mçnch
Theoderich bei der Anlage des Liber (1191/2) noch vorlagen. Abt Thiofrid
nennt ja in cap. 12 seiner Vita Willibrordi (1103/4) alte Urkunden, die er nicht
mehr lesen konnte. Ebenfalls z�hlt er dort regestenhaft auch Schenkungen auf,
die sich sp�ter im Liber nicht wiederfinden.115 Es muß also noch Originale
gegeben haben, von denen einige inzwischen verloren gingen oder die nun der
Mçnch Theoderich vielleicht selbst nicht mehr lesen konnte. Ob diese aber
tats�chlich zeitgençssisch waren oder ihre Existenz fr�heren Abschriften oder

110 Vgl. oben S. 133 u. Anm. 95.
111 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 49, 52 f.
112 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 46, 53 u. Anm. 301, 336.
113 Vgl. nur die folgenden Urkunden bei Wampach I 2, Nr. 21, 23, 27 f., 33–35, 41, 44–

46, S. 52–57, 65–70, 76–81, 98–102, 107–110 usw.
114 Vgl. dazu nur die Regesten bei Wampach I 2, Nr. 1*, 2*, 5*, 7*, 12*, 19*, 29*, 38*,

S. 15–17, 23, 27 f. , 36 f. , 49 f., 70, 83, die allesamt keinen Vermerk �ber cum testibus
firmavit verf�gen.

115 Vgl. Wampach I 2, Nr. 22*, 37*, 38*, S. 54, 82 f.
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Verformungen verdankten, muß freilich offen bleiben.116 Dann allerdings
kçnnen auch die Zeugennamen der Irmina-Urkunden teilweise durchaus
glaubw�rdig sein. Warum h�tte aber ausgerechnet Thiofrid Basin und Liutwin
gemeinsam zu Bischçfen machen sollen, wenn er es doch aufgrund seiner Wil-
librord-Vita wirklich besser wußte.117 An einer Irmina als Gr�nderin Echter-
nachs kann Thiofrid im Gegenteil kaum etwas gelegen haben, denn f�r ihn war
– wie wir sahen – sowohl in seiner Irmina- wie in der Willibrord-Vita doch nur
Willibrord ganz allein der Gr�nder des Klosters.

Ingrid Heidrich hat sich schließlich zeitgleich mit Schmal dem Liber
aureus und dessen fr�hen Urkunden gewidmet. Sie betont die aus der Form der
Chartularchronik f�r die Urkunden resultierende Problematik und weist auf die
teilweise unsaubere Redaktionsarbeit sowie die L�ckenhaftigkeit des Liber hin.
Diese mache sich aufgrund des Fehlens von im Original noch erhaltenen Ur-
kunden bemerkbar. F�r die Fr�hzeit kçnnten aufgrund der Regestenvermerke
noch archivalische Verzeichnisse vorgelegen haben. Als Ursache f�r Dopplungen
im Liber vermutet sie thematische „Dossiers“, bei denen dieselbe Urkunde in
mehr als einem habe auftauchen kçnnen.118 Auch das spricht in gewisser Weise
gegen Schmal. Diese Dossiers sind denkbar. Archivalische Notizen �ber die
Fr�hzeit m�ssen nicht erhaltene Originale aus diesen Jahren aber grunds�tzlich
ausschließen, wie man an Thofrids Bemerkung sieht. Vielleicht sind die Re-
gesten im Liber auch Inhaltsangaben kaum lesbarer alter Urkunden. Womçglich
waren auf denen knappe Zusammenfassungen notiert, die dann in den Liber
�bernommen wurden.

4. Der Inhalt der Irmina-Urkunden – Eine Analyse

Hier sollen die Irmina-Urkunden deshalb nochmals einer genauen Pr�fung
unterzogen werden, um neue Erkenntnisse �ber ihre Echtheit, die Rolle Irmi-
nas, Basins und Liutwins bei der Klostergr�ndung sowie mçgliche originale
Vorlagen zu gewinnen. Schmals Thesen sind dabei jeweils zu ber�cksichtigen.
Es erscheint dazu sinnvoll, die f�nf bekannten Volltexturkunden (Wampach I 2,

Nr. 3, 4, 6, 9 u. 10) sowie das Ymena-Regest (Wampach I 2, Nr. 12*) in der –
nicht ganz chronologischen – Reihenfolge zu untersuchen, in der sie ihre einzige
�berlieferungsquelle bietet: der Liber aureus (1191/2) und damit der Mçnch

116 Auch l�ßt sich nicht ganz kl�ren, ob einige der Urkunden als Original und andere durch
die Vorlage von Regesten erhalten blieben, man es also mit einer Art Misch�berlieferung
zu tun hat.

117 Schmal, Mettlach, S. 44 f. , gibt selbst zu, daß auch die Liutwin-Vita I und die Gesta
Treverorum das Bild zweier aufeinanderfolgender Bischçfe zeichnen.

118 Vgl. Heidrich, Urkunden der fr�hen Karolinger, S. 455–460, 465–470.
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Theoderich. Wampach hat sie dagegen in seine Edition chronologisch aufzu-
nehmen versucht.119

a. Das Testament Irminas vom 1. Dezember 697/8 (Wampach I 2, Nr. 4)

Im Liber aureus wird der Anfang der Gruppe der f�nf Irmina-Urkunden, die
dort der Vita sanctae Irminae folgen, wie schon erw�hnt, visuell klar hervor-
gehoben. Irmina und Bischof Willibrord halten gemeinsam in einer Illustration
zwischen sich das Dokument jeweils mit einer Hand, in dem Irmina ihren
Besitz in Echternach an das dortige Kloster unter seinem Vorsteher Willibrord
�bertr�gt.120 Diese Urkunde scheint in großen Teilen echt, aber auch leicht
interpoliert worden zu sein, wie wir im folgenden sehen werden.

Am 1. Dezember, im 4. Jahr der Herrschaft Kçnig Childeberts (III. , 678/9–
711), 697/8 verfaßte die Gott geweihte �btissin Irmina in Trier ihr Testament,
womit sie als Schreiber den Priester Huncio beauftragte. Darin schenkt sie der
in ihrer Villa Echternach an der Sauer errichteten Basilika, an der Bischof
Willibrord rector et gubernator sei, ihren gesamten elterlichen Teil an Echter-
nach. Die Basilika sei der Hl. Dreifaltigkeit, der Maria, den Aposteln Peter und
Paul sowie weiteren Heiligen geweiht. Der erw�hnte elterliche Teil beinhalte
auch alles in Baidelingo (Badelingen, heute Echternacherbr�ck auf der anderen
Sauerseite gleich gegen�ber), Matholfingo (Matzen bei Rittersdorf ) sowie ihren
Anteil in Oxinvillare (Osweiler) – alles Liegenschaften im n�heren Umkreis von
Echternach. Diese Besitzungen schenkt sie den Orten/Alt�ren der Heiligen (ad
sepefata loca sanctorum) und dem dort gebauten Klçsterlein. Ausgenommen
davon sind elf namentlich genannte Freigelassene, die daf�r eine j�hrliche
Wachsspende zu Weihnachten an die Orte/Alt�re der Heiligen leisten sollen.
Ebenso schenkt sie einen Weinberg in monte Viennense (Vianden) mit dem
Winzer Alithfred und seinem Besitz. Schließlich folgt eine eigenwillige geistliche
Poenformel, die sich aber noch in zwei weiteren bekannten merowingischen
Testamenten findet.121 Huncio erw�hnt, daß er das Testament geschrieben und

119 Vgl. Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 50 ff. Wampach I 2,
S. 15 ff.

120 Vgl. zur Illustration oben S. 136 u. Anm. 101.
121 Vgl. Wampach I 2, Nr. 4, S. 21–23: Anno quarto regni domini nostri Childeberti regis,

sub die Kalendas Decembris. / In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. / Ego Irmina, in
Christi nomine Deo sacrata acsi indigna gratia Domini abbatissa, sana quidem, Deo
propitio, mente sanoque consilio testamentum meum fieri rogavi, idque fratri in Christo meo
Huncione presbitero scribendum commisi. / Idcirco dono a die presenti pro remedio animę
meę vel pro mercedis meę augmento in ęterna beatitudine vel retributione ad basilicam quę
est in nomine sanctę Trinitatis vel in honore sanctę Marię genitricis Domini nostri Ihesu
Christi vel beatorum apostolorum Petri et Pauli seu cęterorum sanctorum in villa nostra
Epternaco constructa, sita super fluvium Sura, ubi dominus et pater noster in Christo
Willibrordus episcopus rector et gubernator esse videtur, donatumque esse volo, hoc est in ipsa
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gemeinsam mit Zeugen best�tigt habe. Deren Namen lauten: Basinus episcopus.
Ego Leotwinus episcopus. Ego Theodefridus. Gundebertus. Bertwinus. Adelbertus.
Trasebrictus. Garibertus. Gazebertus. Audobertus. Waltharius.

Schmal h�lt die Urkunde im Kern zwar f�r echt, doch seien die Zeugen-
namen – wie oben bereits genauer ausgef�hrt – interpoliert und frei erfunden.
Dies erkennt sie irrigerweise daran, daß auch die Datumszeile der Urkunde
anders als bei Originalurkunden am Anfang stehe und nachtr�glich erg�nzt sei.
Sie gibt aber zu, daß wenn Originale vorgelegen h�tten, diese sicherlich ver-
wendet worden w�ren. Die Urkunde weise zudem Interpolationen auf, die sie
Abt Thiofrid von Echternach (†1110) zuweist, die aber wohl eher Indizien f�r
die Echtheit des Textes sind. Es f�nden sich n�mlich Thiofrids typische Stil-
merkmale, wie z.B. zahlreiche griechische Begriffe, Superlative und biblische
Vergleiche. Gerade der Schlußteil des Testamentes mit dem griechischen Wort
caraxaturae, die Formel anathema maranatha sowie der biblische Hinweis auf
den leprçsen Naaman belegten das.122

villa Epternacon, quantumcumque ibidem ex successione paterna vel materna michi obvenit
ad integrum, tam domibus quam ędificiis, casis, mansis, mancipiis, vineis, campis, pratis,
silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, cum appenditiis vel omnibus adiacentiis suis,
Baidelingo, Matholfingo vel portione mea in Oxinvillare. Omnia ista cum adiacentiis eorum,
una cum pastoribus vaccariis, porcariis, bervicariis, cum gregibus eorum vel omni peculio
promiscuo ad sepefata loca sanctorum vel ad monasteriolum ibidem constructum in Dei
nomine volo esse donatum, exceptis hominibus illis quos per epistolas nostras ingenuos re-
laxavi, quorum vocabula sunt: Garario, Cumloaldo, Achilde, Theodfrido filio, Aldfrido,
Clodoare, Raocare, Warinlinde, Bacelinde, Grauceleba, Gundulfo. Isti toti denominati annis
singulis unusquisque eorum in luminaribus unam libram cerę ad supradicta loca sanctorum
in ipsa villa Epternaco constructa ad nativitatem Domini reddere vel dissolvere studeant.
Similiter dono ad iam dicta loca sanctorum vineę pedeturam unam in monte Viennense, cum
vinitore nomine Alithfredo cum omni peculiari suo. Ista omnia, ut superius intimavi, ad
memorata loca sanctorum a die presenti per presentem paginam testamenti nostri tradimus
atque transfundimus perpetualiter in Dei nomine possidendum. Hęc sunt quę huic testamento
meo annectere volui. Si quę liturę vel caraxaturę adiectionis factę sunt, ego feci fierique iussi,
dum michi mea sepius recensetur voluntas. Nam si quis contra hoc meum testamentum venire
temptaverit, aut aliquid irrumpere voluerit, sit anathema maranatha, indissolubili vinculo
in ęternum dampnatus, et sit lepra percussus Naaman Siri, et insuper inferat fisco auri libram
unam, argenti pondo duo, et nichilominus presens testamentum firma stabilitate permaneat. /
Actum Treberi die et regno suprascripto. / Ego Huncio, in Christi nomine presbiter, rogante et
iubente domina mea Irmina abbatissa, hoc testamentum perscripsi et ipsa subter manu
propria una cum testibus firmavit. / Ego Irmina hoc testamentum meum relegi. Es folgen die
oben genannten Zeugen. – Zu den in der Urkunde genannten Ortsnamen vgl. zun�chst
die Anmerkungen zum Editionstext, sodann auch Wampach I 1, S. 117–120.

Trauffler, Epternacus, S. 249. Zur Poenformel vgl. Nonn,Merowingische Testamente,
S. 100–104, hier S. 102, wo er darauf hinweist, daß der erw�hnte leprçse Naaman auch
in den Testamenten des Bertram und der Burgundafora erscheine.

122 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 47 f. u. Anm. 308. Zum Stil Thiofrids vgl. nochmals oben
Anm. 108.
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Doch die von Schmal angesprochenen Zweifel r�tteln nicht an der
Glaubw�rdigkeit der Urkunde. Zun�chst ist der Inhalt logisch und weist kei-
nerlei Widerspr�che auf. Ja, er deckt sich sogar mit dem arch�ologischen Be-
fund in Echternach. Bei den Ausmaßen der ergrabenen Anlage handelt es sich
tats�chlich um ein kleines Kloster mit nur einer Kirche.123 F�r die Echtheit
spricht, daß Irmina ihre Schenkung an die Heiligen der Kirche vornimmt, wie
es �blicherweise geschieht, und nicht an Willibrord als Vorsteher derselben, wie
es in anderen Echternacher Urkunden – wie wir gleich sehen – anzutreffen ist.124

Ebenso belegt die Echtheit, daß die Urkunde dem Aufbau des fr�nkischen
Testamentformulars folgt, was Nonn betont hat.125 Gerade einmal zwçlf dieser
merowingischen Testamente sind zusammen mit dem der Irmina noch erhalten.
Das letzte aus dem Jahr 739.126 Daß aber Irminas Testament vom 1. Dezember
die Datierung am Anfang vornimmt, stimmt genau mit diesem Formular
�berein. Eine nachtr�gliche Interpolation Abt Thiofrids oder eines anderen
Kompilators d�rfte das kaum sein.127 Die drei genannten Orte kçnnten zwar
nachtr�glich interpoliert sein, doch m�ssen sie es nicht. Baidelingo erscheint im
Liber aureus nur bei den Irmina-Urkunden. In Matzen war immerhin auch eine
Ava beg�tert, die 832/3 ihren dortigen Besitz Echternach zur Nutznießung
�berließ. Beide Orte erwecken hier somit kein Mißtrauen. Zumindest haben
sich keine Quellen mehr erhalten, die Anlaß dazu g�ben.128 Nur in Osweiler
wird 835/6 in zwei weiteren Urkunden soviel Besitz an Echternach geschenkt,
daß man zweifeln mag, ob Irmina hier tats�chlich einmal beg�tert gewesen sein

123 Vgl. dazu oben S. 130 f. u. Anm. 88.
124 Vgl. zur Schenkung an Kirchen und deren Heilige Angenendt, Heilige, S. 193–206.

Grundlegend: Stutz, Eigenkirche, S. 19–41, 66–84, bes. S. 38 ff. Ebd., S. 69, nennt er
eine solche Eigenkirche eine „Sachfirma“, die der Heilige des Patroziniums schaffe. Im
Zentrum stehe dessen Altar, zu dem gleichsam alles gehçre. F�r Eigenklçster gelte
dasselbe. – Die bei ihm vorgenommenen Projektionen in die Germanenzeit d�rften
allerdings �berholt sein. Vgl. dazu ferner Borgolte, Mittelalterliche Kirche, S. 98–100,
mit aktueller Literatur, sowie unten bei u. Anm. 430.

125 Vgl. dazu auch Werner, Adelsfamilien, S. 68 u. Anm. 166. Nonn, Merowingische
Testamente, S. 32, sieht deutliche Parallelen zum Testamentformular, �ußert aber Be-
denken, weil es sich nach dem Rechtsinhalt um eine Schenkung handle. Ja, es sei bei
einer einfachen Schenkung sogar das umst�ndlichere Formular verwendet, das volle
rçmische Testamentformular aber nicht mehr ganz durchgehalten worden. Das genaue
Formular eines fr�nkischen Testamentes arbeitet er zudem (ebd., S. 58–110) aus.

126 Vgl. dazu Nonn, Merowingische Testamente, S. 25–58.
127 Vgl. dazu Nonn, Merowingische Testamente, S. 58–62. Vgl. dagegen Schmal, Mett-

lach, S. 48 u. Anm. 308.
128 Vgl. dazu noch Wampach I 2, Nr. 140, S. 208–210 (832/3, im 19. Jahr der Herrschaft

Kaiser Ludwigs). Darin �berl�ßt der Trierer Erzbischof Hetti und Abt von Echternach
der Ava den von ihr zur Nutznießung an Echternach geschenkten Besitz.
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konnte. Im 12. Jahrhundert scheint der dortige Besitz auch f�r einige Zeit
verpf�ndet gewesen zu sein.129

Freilassungen erscheinen in jedem Fall in solchen Testamenten. Die hier elf
namentlich genannten Freigelassenen machen ohnehin nur bei einer zeitge-
nçssischen Abfassung Sinn.130 Warum h�tte man ihre Namen erfinden sollen?
Freilich sind sp�tere Interpolationen nicht auszuschließen. Der von Schmal
monierte Wechsel der grammatischen Person der Schenkerin, der im Testament
selbst jedoch nur zwei Mal auftritt, l�ßt sich erkl�ren. Ein Blick in die For-
mularvorlagen Markulfs aus dem sp�ten 7. Jahrhundert f�r Privaturkunden mit
den dortigen Beispielen f�r Schenkungen an Kirchen sowie f�r ein Testament
zeigt, daß solche Fehler auch schon den Zeitgenossen unterliefen.131 Ja, im

129 Vgl. dazu hier nur Wampach I 2, Nr. 141, S. 210–212 (Januar 835/Januar 836, im 22.
Jahr der Herrschaft Kaiser Ludwigs). Das Formular folgt dem der Hetti-Urkunde f�r Ava
in der vorausgehenden Anm. Erzbischof Hetti �berl�ßt darin als Abt von Echternach
dem Wintarius die dem Kloster zur Nutznießung �bertragenen G�ter (einen Herrenhof,
Herrenland und Wiesen) in Ossewilre. Ferner: Wampach I 2, Nr. 142, S. 212 f. (ebenfalls
im 22. Jahr der Herrschaft Kaiser Ludwigs). Darin �bertr�gt eine Irmintrud ihr Hei-
ratsgut in Oszuwilre (Herrenland und zwei Hçrigenmansen). Schließlich: Wampach I 2,
Nr. 204, S. 335–337 (zwischen 1140 und 1179), worin der Mçnch Hazzo, der �ber ein
grçßeres Vermçgen verf�gt zu haben scheint, u. a. verpf�ndete Echternacher G�ter
wieder einlçst, darunter IIII marcas bei Oswilre. – Danach ist der Besitz nicht mehr
umstritten. Die dortigen Eink�nfte werden sogar f�r Baumaßnahmen in Echternach
eingesetzt. Vgl. dazu noch Wampach I 2, Nr. 214, S. 359 f. (19. Januar 1185).

130 Zu den Freilassungen vgl. Nonn, Merowingische Testamente, S. 77. Angenendt,
Heilige, S. 194 f., geht auf die freigelassenen Wachszinser ein. Schließlich Borgolte,
Freigelassene im Dienst der Memoria, der die Breite dieses Ph�nomens aufzeigt. Die
Freilassung und die durch die Freigelassenen zu erbringende Leistung diene auch dem
Gebetsged�chtnis des Freilassenden. Folgt man seinen �berlegungen (ebd., S. 241 u.
Anm. 31), m�ßte man gar eine Bestattung Irminas in Echternach selbst annehmen: „Die
Kerzengabe konnte nur f�r die Kirche bestimmt gewesen sein, in oder bei der das
Freilassergrab lag.“ Dazu verweist er auf die Handschrift A3 der Marculfi Formulae
II,34, ed. Zeumer, S. 96. Vgl. ferner Marculfi Formularum libri duo, ed. Uddholm,
S. 280. – Spinnt man den Gedanken weiter, spricht die Freilassung dagegen, daß Irmina
eine �btissin war. Hier h�tte der Konvent die Memoria �bernommen. Es spricht viel-
mehr daf�r, in Irmina eine einfache Adlige zu sehen, die kurz vor ihrem Tod stand und
Vorsorge f�r die Zeit danach treffen wollte.

131 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 53 u. Anm. 336. – Im Testament sind dies aber nur zwei
Stellen, wo Irmina in den Plural �bergeht. Einmal weist Irmina im Zusammenhang mit
den Freigelassenen auf Briefe hin, die sie diesbez�glich formuliert haben will (epistolas
nostras). Bei der zweiten Stelle handelt es sich um die zusammenfassende Formulierung
der Schenkung: per presentem paginam testamenti nostri tradimus atque transfundimus.
Diese Stelle erweckt den Eindruck, als ob hier etwas aus dem Testament herausge-
nommen worden sein kçnnte und man deshalb nach einem �berleitungssatz suchte. –
Vgl. hier nur die Marculfi Formulae II,2–4 u. 17, ed. Zeumer, S. 74–77, 86–88.
Marculfi Formularum libri duo, ed. Uddholm, S. 176–199, 232–241. Vgl. dazu auch
Heidrich, Titulatur, S. 171–195. Nonn, Merowingische Testamente, S. 110–121. Die
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Testamentformular bei Markulf findet sich sogar das von Schmal als Interpo-
lation beanstandete caraxaturae wieder, was folglich nicht von Thiofrid stammt.
�hnliches gilt f�r den biblischen Vergleich des leprçsen Naaman, der auch bei
weiteren merowingischen Testamenten in der Poenformel steht.132

Nonn hat angemerkt, daß das Eschatokoll solcher Testamente aufgrund
einer Kopiar�berlieferung in vielen F�llen gek�rzt sein kann.133 Irminas Testa-
ment verf�ge mit elf Namen �ber die hçchste Zeugenzahl eines derartigen
Rechtstextes. Vorgeschrieben seien lediglich sieben. Ein Schreiber – wie hier
Huncio – finde sich �blicherweise bei allen Privat- und Hausmeierurkunden.
Allerdings unterzeichne er nur im Irmina-Testament vor der Schenkerin und
den Zeugen.134 So ist der Verdacht nicht vçllig unberechtigt, daß die Zeugen-
reihe nachtr�glich hinzugef�gt wurde. Sie muß es aber nicht. Auch kçnnte sie
aus einer anderen Urkunde �bernommen worden sein. Interpolationen in diese
Namensreihe lassen sich ebensowenig ausschließen.

In diesem Zusammenhang muß auffallen, daß Bischof Leotwinus/Liutwin
und dem bezeichnungslosen Theodefridus ein Ego voransteht, w�hrend dieses f�r
den an erster Stelle erw�hnten Bischof Basinus sowie die anderen Zeugen fehlt.
Deutet das Ego in diesem Fall vielleicht eine sp�tere Interpolation in eine noch
erhaltene Reihe an? Ein solches Ego wenigstens ist f�r die Zeugenreihen der
fr�hen Echternacher Urkunden absolut ungewçhnlich und tritt nur dieses eine
Mal hier auf, wenn es auch in anderen Urkundenteilen durchaus zu finden
ist.135 Der noch zeitgençssische Nachtrag des Todestages eines Bischofs Basin

Datierungen schwanken allerdings von der Mitte des 7. bis zum Beginn des 8. Jahr-
hunderts.

132 Vgl. Marculfi Formulae II,17, ed. Zeumer, S. 88. – Vgl. zur Verwendung des Begriffs
charaxatura und den weiteren abgeleiteten Wortbildungen die entsprechenden Artikel im
Mittellateinischen Wçrterbuch 2, Sp. 520 f. , mit den entsprechenden Nachweisen. So
findet er sich auch in Theoderichs, Translatio S. Celsi cap. 13, ed. Waitz, S. 207 f., die
in Trier im fr�hen 11. Jahrhundert entstand. Vgl. dazu unten S. 286 f. u. Anm. 541.
Auch Hinkmar von Reims (Vita Remigii cap. 32, ed. Krusch, S. 339, Z. 25, im k�r-
zeren Testament des Remigius) �berliefert ihn. – Zu Naaman vgl. nochmals Nonn,

Merowingische Testamente, S. 100–104, bes. S. 101 f. – Die Formulierung, die den
Vorstand Willibrords in einer Kirche beschreibt (ubi episcopus/gubernator etc. esse videtur/
videor), scheint zudem vielmehr formelhaft und weniger eine Interpolation Thiofrids. Sie
findet sich auch mehrfach in den Privaturkunden der Marculfi Formulae. Vgl. dazu noch
Schmal, Mettlach, S. 51, Anm. 325. – Die Drohung mit dem anathema ist eine schlicht
biblische und in vielen Urkunden verbreitet. Vgl. dazu Gal. 1,8 u. 1. Kor. 5,5.

133 Vgl. Nonn, Merowingische Testamente, S. 79 ff.
134 Vgl. Nonn, Merowingische Testamente, S. 85–88. Sieben Zeugen seien seit sp�trçmi-

scher Zeit vorgeschrieben gewesen. Tats�chlich aber schwanke die Zeugenzahl. Vielleicht
habe man zun�chst die Unterschrift des Schreibers mit zu den Zeugen gerechnet. Zum
Schreiber vgl. ebd., S. 88–92, auch mit dem Hinweis auf die vorgezogene Unterschrift
des Schreibers.

135 Die geh�ufte Verwendung des Ego ist aber noch in der Zeugenreihe der gef�lschten
Liutwin-Urkunde von 706 (MRUB I 7a) zu finden, die ja eine starke formale Ver-
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zum 4. M�rz im Kalendar Willibrords zeigt zumindest, daß Willibrord einen
solchen Basin tats�chlich gekannt haben d�rfte und seinem Erscheinen an der
ersten Position der Liste wenig Ungewçhnliches anhaftet.136 Dagegen schweigt
derselbe Kalender seltsamerweise �ber einen Liutwin vçllig.137 Wenig spricht
zudem f�r einen unkanonischen Doppelepiskopat der beiden. Da liegt es n�her,
eine gemeinsame Interpolation des Leotwinus und Theodefridus anzunehmen.
Warum findet sich n�mlich unter den elf Namen der Freigelassenen einer
ausnahmsweise als Theodfrido filio bezeichnet, ohne dessen Namen zu nennen?
Die ihm vorausgehende Achilde kann damit nicht gemeint sein. H�ngen beide
Namensnennungen miteinander zusammen? Wurden sie beide nachtr�glich
gemeinsam interpoliert? Doch warum sollte der Vater eines Freigelassenen als
Zeuge unterschreiben? Die beiden Egos ließen sich auch erkl�ren, wenn in einer
Vorlage urspr�nglich andere Zeugennamen an dieser Stelle �berschrieben
worden w�ren. Man h�tte dann entsprechende L�cken �berdeckt oder gef�llt.
Wenn jedenfalls Basin allein als Trierer Bischof unterschrieben h�tte, w�re nur
wenig an diesem Testament auszusetzen und die Zeugenzahl mit neun Personen
erheblich glaubw�rdiger.

In der Vita sanctae Irminae des Thiofrid von Echternach (vor 1081) findet
sich ein kurzer, schon erw�hnter regestenhafter Eintrag, der wahrscheinlich
diesen Text meint: Eine beata virgo Irmina habe die H�lfte Echternachs mit
allem Besitz an Willibrord geschenkt. In der Vita Willibrordi Thiofrids (1103/4)
wird diese Urkunde dann in einem Kurzregest auch auf den 1. Dezember datiert
und mit einer weiteren Donation Irminas (der Villa Berg im Z�lpichgau)
verbunden, die wir gleich in der Schenkung vom 1. Juli 699 (Wampach I 2,
Nr. 6) wiederfinden werden.138 Im Kontext des Eintrages erw�hnt diese Willi-
brord-Vita – wie wir sahen – mehrere weitere persçnliche Schenkungen ver-
schiedenen Inhalts an den Heiligen, verliert dabei aber kein einziges Wort �ber
die genaue Gr�ndung Echternachs. Doch wird an anderer Stelle ausschließlich

wandtschaft mit den Irmina-Urkunden aufweist. Vgl. zu diesem St�ck ausf�hrlicher
unten Kap. D.III.1.

136 Vgl. oben Anm. 29.
137 Doch schweigt er auff�lligerweise auch �ber Irmina, nennt aber die Oerener �btissin

Anastasia. Vgl. dazu die ausf�hrlicheren �berlegungen unten bei Anm. 213.
138 Vgl. Thiofrid, Vita sanctae Irminae cap. 6, ed. Weiland, S. 49: Huic sanctissimo viro

beata virgo dedit medietatem fisci Epternacensis cum omnibus suis appendiciis. – Thiofrid,
Vita S. Willibrordi, Vita prosa cap. 12, ed. Poncelet, S. 467E: […]; Hirmina vero,
Dagoberti regis filia, hereditario iure possessam cum omnibus appendiciis et adiacentiis suis
cum villa Montis, sita in pago Tulbiacensi, in calendis decembris addidit partem alteram.
Wampach I 2, Nr. 3 u. 4, S. 18, 21, schreibt Thiofrids Regest jedoch erst der n�chsten
hier zu besprechenden Urkunde vom 1. November desselben Jahres zu. – Zur zweiten in
der Willibrord-Vita genannten Schenkung vgl. Wampach I 2, Nr. 6, S. 24–26, die
unten in Kap. D.II.4.c. behandelt wird.
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Willibrord als Gr�nder genannt.139 Der Text nennt Irmina im entsprechenden
Eintrag Tochter Kçnig Dagoberts, worauf der eben vorgestellte Volltext des
Testaments keinen Hinweis bietet. Merkw�rdigerweise unterbleibt in den bei-
den Regesten der Viten Thiofrids aber jede Anspielung auf die im Volltext zu
findende Selbstbezeichnung Irminas als Deo sacrata acsi indigna gratia Domini
abbatissa. Warum? Hatte Thiofrid eine vçllig andere Urkunde vor Augen? Oder
war ihm die postulierte kçnigliche Herkunft wichtiger? Verstand sich das alles
ohnedies von selbst? Thiofrid �bernahm hier – wie oben schon gesehen – durch
seine Arbeit an der Vita sanctae Irminae eine Oerener bzw. Trierer Irminatra-
dition, die eine Kçnigstochter Irmina als Gr�nderin Oerens und erste dortige
�btissin sah. Thiofrid st�lpte diese Tradition nachtr�glich �ber das ihm vor-
liegende Echternacher Irminadokument, wobei er sich von der Namensanalogie
leiten ließ.140

Dann aber stellt sich eine ganz andere Frage: Bezeichnete sich Irmina in der
Urform ihres Testamentes �berhaupt als �btissin? Wurde sie womçglich erst in
einer Abschrift dazu, weil man sie jetzt – nach Thiofrids Analogiebildung – mit
der Dagoberttochter und Oerener �btissin verband? War sie vielleicht nur eine
einfache Nonne oder keines von beidem? Man h�tte sie in diesem Fall aufgrund
der inzwischen starken Oerener Irminatradition in ihrem Testament nachtr�g-
lich zu einer �btissin gemacht, sp�testens als der Mçnch Theoderich den Liber
aureus (1191/2) zusammenstellte. Der Konzeption seines Werkes h�tte es ent-
sprochen. Weshalb sonst bezeichnet sich Irmina zu Beginn des Testamentes
selbst sowohl als Nonne wie auch (acsi) als �btissin, w�hrend sie im Eschatokoll
nur als domina und abbatissa agiert? Wozu diese doppelte Eigenbezeichnung,
die sich gleich mehrfach auf Gott beruft? Warum wird die Anfangsformel nicht
wieder aufgegriffen? Um es vorweg zu nehmen: In den �brigen Irmina-Ur-
kunden wird der Terminus dann zu Deo sacrata abbatissa zusammengezogen
oder nur noch von einer abbatissa gesprochen. Daneben findet sich in den
Echternacher Urkunden eigenst�ndig der Begriff einer Deo sacrata oder con-
secrata Deo f�r eine Nonne. Eine �btissin dagegen wird nur als domna und
abbatissa verbunden mit dem zugehçrigen Kloster aufgef�hrt.141 So entsteht
tats�chlich der Eindruck, daß Irmina zun�chst nur Nonne gewesen sein kçnnte
und durch einen nachtr�glichen Einschub in das Testament zur �btissin wurde,
was sich in den anderen ihr zugeschriebenen Urkunden durchsetzte. Allerdings

139 Vgl. Thiofrid, Vita S. Willibrordi, Vita prosa cap. 12, S. 467. Da die in den Regesten
erw�hnten Schenkungen alle direkt an Willibrord gehen, spricht einiges daf�r, daß diese
Eintr�ge so nicht zeitgençssisch sind.

140 Vgl. dazu ausf�hrlich unten Kap. D.II.6.
141 Vgl. nur Wampach I 2, Nr. 2*, 12*, 17, 33, 48, 52, S. 16, 37, 48, 77, 113, 118. Auch

findet sich ein Titel wie illustri femina atque Deo consecrata virgine (Nr. 17). – Zum Titel
der �btissin vgl. ebd., Nr. 19, S. 49 f., hier S. 50: domna Anastasia, abbatissa puellarum
in Horreo. – Zur weiteren Verwendung von Irminas Titel vgl. die folgenden Kapitel.
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bleibt auch anzumerken, daß sich die Bezeichnung einer Deo sacrata abbatissa in
einigen wenigen Merowingerurkunden und einer Kçnig Karlmanns (768–771)
von 769 findet.142

An der Existenz eines nahezu noch vollst�ndig erhaltenen Irmina-Testa-
ment-Textes zu Zeiten des Liber aureus jedenfalls besteht kaum Zweifel. Doch
sind kleinere Interpolationen erkennbar, andere jedoch, als sie Schmal an-
nimmt.

b. Die Schenkung Irminas vom 1. November 697/8 (Wampach I 2, Nr. 3)

Das insgesamt glaubw�rdige Formular des Irmina-Testaments widerspricht dem
Inhalt der zweiten Irmina-Urkunde, die sich im Liber aureus unmittelbar an-
schließt.

Schon am 1. November desselben Jahres will die Gott geweihte �btissin
Irmina n�mlich eine Schenkung �hnlichen Inhalts an Bischof Willibrord ge-
macht haben. Irmina handelt nun plçtzlich auf den Rat der Bischçfe Basin und
Liutwin hin und unter Zustimmung ihrer versammelten Mitschwestern. Sie
�bertr�gt darin die [wohl zwei] Basiliken, [1.] die der Hl. Dreifaltigkeit und
Maria sowie [2.] dem Petrus, Paulus und weiteren Heiligen geweiht seien, auf
ihrem Besitz in der Villa Echternach an der Sauer. Willibrord solle diese leiten.
Ein Klçsterlein komme hinzu, von ihr gebaut zur F�rsorge f�r pilgernde
Mçnche und zur Armenspeisung sowie f�r ihr eigenes Seelenheil. Ganz offenbar
geschieht das, weil Willibrord sein heiliges Wesen und seine Liebe ihr und ihrem
Kloster gegen�ber gezeigt habe und sie sich verpflichtet f�hle, ihn damit zu
trçsten. Doch scheint hier mit der Satzkonstruktion etwas nicht zu stimmen.
F�r diese Kirchen �bertr�gt Irmina Willibrord ihren gesamten elterlichen Besitz
in Echternach mit Geb�uden, L�ndereien, W�ldern etc. ; dies beinhalte auch das
Zubehçr in Baidalingo, Mathulfovillare und ihren Teil in Oxinvillare, ausge-
nommen die von ihr Freigelassenen, die aber weder namentlich noch mit Zahl
genannt werden. Ferner schenkt sie Willibrord sowie an die genannten Basiliken
[der Kasus ist hier falsch] einen Weinberg in monte Viennense mit dem Winzer
Alitfrid und all seinem Eigentum. Die Poenformel besteht gerade einmal aus
einem Satz. Huncio will diese Urkunde auf Anordnung Irminas ausgestellt und
mit Zeugen unterzeichnet haben.143 Als Unterzeichner werden – wieder erst am

142 Vgl. dazu DMerowinger I 118, S. 302–304, hier S. 303, Z. 9. Es handelt sich um ein
interpoliertes Diplom Theuderichs III. vom 6. Dezember 677, dessen �lteste �berlie-
ferung sich in einer Handschrift des 12. Jahrhunderts befindet. Ebd. I 150, S. 376–378,
hier S. 378, Z. 2, ist eine im Original noch vorliegende Urkunde Childeberts III. vom 3.
April 697. Das Karlmann-Diplom findet sich ediert als DKarol. I 49, S. 68, dort Z. 37 f.

143 Wampach I 2, Nr. 3, S. 19 f. : Domino sancto ac venerabili in Christo patri Willibrordo
episcopo Ermina in Christo Deo sacrata abbatissa. / Dum ab omnibus non habetur incog-
nitum, quod ego, inspirante misericordia Christi, pro consilio virorum apostolicorum patrum
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Ende und nach dem Schreiber – Basinus episcopus. Leodowinus episcopus. /
Theodefridus presbiter. Waltarius diaconus. Garibertus presbiter. Audobertus pres-
biter genannt.144

Die in Thiofrids Irmina- und Willibrord-Vita genannten regestenhaften
Eintr�ge zu einer Schenkung Echternachs durch Irmina an Willibrord kçnnen
diese Urkunde wohl kaum meinen oder wiedergeben, auch wenn Wampach

diese zu erkennen glaubt. Denn von mehreren Kirchen ist bei Thiofrid keine
Rede. Er bietet also keinen Nachweis f�r dieses Dokument.145

Man ging nun u. a. davon aus, diese Urkunde solle Irminas Testament
womçglich noch pr�zisieren.146 Doch Schmal pl�diert wegen des scheinbar fast
gleichen Inhaltes beider Rechtstexte f�r eine F�lschung. Diese Urkunde schçpfe
aus dem Testament und verk�rze seine Botschaft. Man erkenne erneut Thiofrids
Stilmerkmale. Er verwende mehrere Superlative f�r die Personen, und auch das

nostrorum, domni Basini et domni Leotwini episcoporum seu et pro consensu sororum no-
strarum Christo servientium, que nobiscum sunt congregatę, basilicas in nomine sanctę
Trinitatis vel in honore gloriosissimę virginis Marię, genitricis Domini nostri Ihesu Christi,
seu et beatissimorum apostolorum Petri et Pauli vel ceterorum sanctorum in villa mea propria
quę vocatur Epternacus, sita super fluvio Sura, seu et monasteriolum ibidem ad monachos
peregrinos conversandum vel pauperes ibidem alimoniam petendum pro divino respectu vel
pro animę meę remedio construxi, ut dum sanctitas et dilectio vestra erga me vel monasterium
meum assidue agitur, ideo decrevi apud animum meum, ut vos de rebus meis propriis in
aliquo consolari deberem. Quod ita spontanea voluntate feci. / Idcirco dono vobis dona-
tumque esse volo memoratas basilicas sanctorum ad gubernandum vel dominandum. Itemque
dono vobis ad supradicta loca sanctorum portionem meam in ipsa villa Epternaco, hoc est
quantumcumque ex successione paterna vel materna michi obvenit, tam domibus quam
ędificiis, mansis, mancipiis, vineis, terris, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumque
decur ibus, seu et pastores vaccarios, porcarios, verbecarios cum gregibus eorum vel cum
appendiciis suis, id sunt: Baidalingo, Mathulfovillare vel portionem nostram in Oxinvillare,
exceptis hominibus illis quos per epistolas ingenuos relaxavimus. Similiter dono vobis vel ad
supradictas basilicas vineę pedeturam unam in monte Viennense cum vinitore nomine
Alitfrido cum omni peculiari suo. / Ista omnia, ut dixi, ad ipsa loca sanctorum vel vobis a die
presenti tradimus atque transfundimus ad gubernandum vel dominandum, ea ratione ut
quicquid de re superius memorata in Deo nomine facere volueritis, liberam et firmissimam in
omnibus habeatis potestatem. Nam si quis contra hanc cartulam donationis meę venire
temptaverit, inferat fisco auri libras X, argenti pondo XX, manente nichilominus firmitate. /
Actum Treberi sub die Kalendas Novembris. Anno IIII regni domini nostri Childeberti regis. /
Ego Huncio in Christi nomine presbiter hanc cartulam donationis iubente domina mea
Irmina perscripsi, et ipsa subter manu propria una cum testibus firmavit, vel qui subscip-
serunt in pręsenti rogavit. / Ego Irmina in Christi nomine hanc donationem relegi. Es folgen
die oben genannten Zeugen.

144 Vgl. Wampach I 2, Nr. 3, S. 20.
145 Vgl. dazu oben Anm. 138.
146 Vgl. dazu nur Werner, Adelsfamilien, S. 68. Krier, Epternus, S. 39. Wagner, Gr�n-

dung, S. 130–141, der alle Urkunden f�r echt h�lt, von dem von Irmina vorausgese-
henen Tod ausgeht, aber die Ergebnisse Schmals noch nicht ber�cksichtigt hat. Vielmehr
mçchte er die sp�teren Irmina-Urkunden auch ins Jahr 699 datieren.
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Motiv der Pilgermçnche bzw. Pilgerschaft finde sich h�ufig bei ihm. Letztlich
beabsichtige er, Irmina zur Klostergr�nderin zu machen, indem sie nun direkt
an Willibrord schenke. Basin und Liutwin seien seine Zutat aufgrund von
Thiofrids Liutwin-Vita. Der Text wirke zudem so, als ob er aus mehreren
Irmina-Urkunden zusammengesetzt sei.147

Tats�chlich wird Irmina hier allein zur Klostergr�nderin gemacht. Dar�ber
hinaus stellt sich aber die Frage, warum denn Basin und Liutwin nun auch noch
als Ratgeber Irminas in den Text aufgenommen werden. Warum m�ssen hier
zwei Trierer Bischçfe gemeinsam intervenieren? Diese Schenkung verf�gt kei-
nesfalls �ber einen Inhalt, der mit dem Testament identisch ist. Denn, daß mit
dieser Urkunde etwas nicht stimmen kann, f�llt sofort auf. Nicht nur die Da-
tierung exakt einen Monat vor dem Testament ist verr�terisch. Diese Urkunde
krempelt fçrmlich den gesamten Rechtsinhalt des Testamentes um, nutzt dazu
aber das vorgefundene Vokabular. Sie macht aus einer Schenkung von Besitz in
Echternach durch Irmina an das dortige Kloster und seine Heiligen eine
Schenkung von mindestens zwei Kirchen (mit einer denkbaren Klosterkirche
k�me eine dritte hinzu), die nun die Patrozinien der ehemals einen Kirche des
Testamentes jeweils �bernehmen. Und diese Schenkung erfolgt unmittelbar an
die Person Willibrords, aber mehr oder weniger zur Betreuung. Auch ein
Klçsterlein will Irmina selbst gegr�ndet haben. Die Schreibung des Ortsnamens
von Matzen ver�ndert sich zudem von Matholfingo zu Mathulfovillare. Da der
Ort im Liber aureus nur noch einmal zu 832/3 als Machonvillare genannt ist,
hilft das nicht, zu gesicherten neuen Erkenntnissen zu gelangen.148 Diese Ur-
kunde muß also nicht aufgrund des gleichen, sondern des erheblich ver�nderten
Inhalts eine F�lschung sein! Die hier zus�tzlich geschaffenen Kirchen kann es
nicht gegeben haben. Man tut besser daran, am Grabungsergebnis von nur einer
Kirche festzuhalten.

Irmina wird aber nicht nur zur Klostergr�nderin gemacht, ihr Besitz wird
um ein Vielfaches vergrçßert. Aus etwas Land in Echternach werden nun zwei
Kirchen. Welch ein Unterschied! Die noch verh�ltnism�ßig einfache Irmina des
Testaments wandelt sich in eine viel bedeutendere reiche und einflußreichere
Person. Das Formular eines Testaments verschwindet. Es f�llt zudem auf, daß
Irmina jetzt auch mit Zustimmung ihrer Mitschwestern schenkt. Warum war
das im Testament aber nicht notwendig? Daß Irmina dem Willibrord f�r
Wohltaten an ihr und ihrem Kloster dankt, hat wohl nichts mit dem angeblich
von ihr begr�ndeten Klçsterlein in Echternach zu tun. Diese Passage meint wohl
Irminas Kloster Oeren. Doch welche Wohltaten kçnnten das gewesen sein?

147 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 49–53, bes. auch die Anm. 320, 326, 334.
148 Vgl. dazu nochmals oben Anm. 128.
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Auch in diesem Zusammenhang scheint die schon erw�hnte Oerener Ir-
minatradition eingeflossen zu sein.149 Noch Ende des 8. Jahrhunderts erz�hlt
Alkuin in einem legendenhaften Kapitel seiner Willibrord-Vita, Willibrord habe
ein Trierer Nonnenkloster von einer Pest gerettet. Doch spricht er dabei weder
vom genauen Namen des Klosters noch von einer dasselbe leitenden �btissin.
Vielmehr handeln die Nonnen gemeinschaftlich und bitten ihn um Hilfe.150 Es
lag durch die Anspielung auf das Nonnenkloster f�r den Leser nahe, darin
Oeren zu erkennen. Wohl deshalb verband diese Legende dann sp�testens
Thiofrid in seiner Vita sanctae Irminae (vor 1081) zaghaft mit der Oerener
Irmina: im selben Kapitel, in dem er auch die Schenkung einer Irmina an
Echternach erw�hnt.151 In seiner Willibrord-Vita findet sich das neu geformte
Legendenbild dann schon wesentlich lebendiger, ausf�hrlicher und facetten-
reicher in einer l�ngeren Passage wieder.152 Die Geschichte wuchs allm�hlich.
Fragmente des kulturellen Ged�chtnisses wurden mit anderen Bildern weiter
angereichert und neu geformt in dieses wieder aufgenommen. Auf diese Wohltat
Willibrords an ihrem angeblichen Kloster kçnnte also die vorliegende Irmina-
Urkunde anspielen. Dann w�re sie aber erst nach der Vita sanctae Irminae
entstanden.

All das erkl�rt, warum Irmina hier als bedeutende und besitzreiche �btissin
aus dem Kreis ihrer Mitschwestern und ihres Klosters heraus handelt. Irmina
erscheint fast wichtiger als Willibrord selbst. In ihrem Testament vom 1. De-
zember war das alles noch nicht erforderlich. Man versteht nun, weshalb diese
Schenkung um einen Monat vor dem Testament datieren mußte. Folgte sie ihm

149 Vgl. dazu oben S. 132 u. Anm. 91, sowie ausf�hrlicher unten Kap. D.II.6.
150 Vgl. Alkuin, Vita Willibrordi archiepiscopi Traiectensis cap. 21, ed. Levison, S. 132: Est

in Treveris civitate monasterium puellarum, quod temporibus beati Wilbrordi episcopi pestis
acerrima invassit. Cuius acervitate multae ex ancillis Dei moriebantur, […]. Et quia prope
est praedictae civitati sancti viri monasterium, quod appellatur Aefternaco, in quo usque
hodie sanctus ille requiescit corpore, et eius posteri traditione ex legitima patris et piissimorum
pietate regum tenere noscuntur, antedicti vero monasterii faeminae, audientes sanctum virum
venire illuc, statim miserunt lagationem, postulantes eum non tardare venire. Die Nonnen
holten Willibrord zu Hilfe, und er heilte sie durch heiliges Wasser. – Doch besteht die
Vita aus zahlreichen Wundergeschichten. Alkuin konnte sicher nur auf wenige histori-
sche Fakten zur�ckgreifen.

151 Vgl. Thiofrid, Vita sanctae Irminae cap. 6, ed. Weiland, S. 49: Hanc quodam tempore
visitatum de Traiecto venerat, cum ecce pestis lętifera sanctimoniales de Horreo invaserat. Es
folgt dann der Heilungsbericht nach Alkuin. Schließlich habe Willibrord dort eine St.
Paulskirche geweiht, wo die hl. Jungfrau, also Irmina, zwçlf Br�der zum Dienst am
Herrn ordiniert habe. Werner, Anf�nge, S. 19, Anm. 75, h�lt das f�r unglaubw�rdig.
Zimmer, Oeren, S. 38 f., glaubt zwar die Meldung, weist aber darauf hin, daß diese
Kirche urkundlich erstmals um 1200 genannt wird. Vgl. dazu MRUB II 292, S. 326 f.

152 Vgl. Thiofrid, Vita S. Willibrordi, Vita prosa cap. 20, ed. Poncelet, S. 471 f. Auch hier
wird regię virginis Hirminę kurz (ebd., S. 472 A) genannt. Irmina wird also nicht explizit
als �btissin bezeichnet.
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sp�ter, w�re sie absolut unglaubw�rdig. Das d�rftiger ausfallende Testament
verschwindet so hinter der voluminçsen Schenkung vom 1. November. Doch
warum schweigt das Testament von alledem und auch von Basins und Liutwins
motivierendem Rat bei der Schenkung? Es kann darauf nur eine Antwort
geben: die Irmina des Testaments war keinesfalls so besitzreich, ja, auch nicht
die eigentliche Gr�nderin Echternachs und wahrscheinlich auch keine �btissin.

Die weiteren Irmina-Urkunden, vor allem das Testament, mußten nun
nachtr�glich noch an die neu geschçpfte Irmina-Urkunde vom 1. November
697/8 angepaßt werden. �hnlich formuliert es ja schon Schmal. Nur so ließ
sich ein koh�rentes Bild erzielen, das weder die Neuschçpfung noch die anderen
Urkunden in Frage stellte. Und so d�rfte erst jetzt der Titel der �btissin in die
weiteren Irmina-Urkunden Eingang gefunden haben, auch in das Testament.
Seltsamerweise erw�hnt das Eschatokoll dieser konstruierten Schenkung vom
1. November Irmina gerade nicht als �btissin. Sah so womçglich an dieser Stelle
einmal die f�r die F�lschung verwendete Vorlage aus, also das urspr�ngliche
Irmina-Testament? Auf dem Weg �ber die Novemberurkunde m�ssen auch
Basin und Liutwin nachtr�glich als Paar in die Zeugenreihen der anderen Ir-
mina-Urkunden gelangt bzw. wenigstens Liutwin noch neben Basin erg�nzt
worden sein. Wampach I 2, Nr. 3 steht damit am Anfang aller weiteren Auf-
f�lligkeiten in den noch zu besprechenden Dokumenten.

Warum aber finden sich die beiden gemeinsam in der Schenkung vom
1. November? Daf�r kçnnte es eine Erkl�rung geben. Im Testament oder an
anderer Stelle stieß man zwar auf Basin, �ber den man allerdings nur wenig
wußte. In der Trierer Tradition seit dem sp�ten 10. Jahrhundert erschien er aber
immer – wie wir inzwischen wissen – gemeinsam mit Liutwin, �ber den letztlich
Thiofrid von Echternach ja eine zweite Vita verfaßt hatte. W�hrend man sich an
Basin kaum genauer erinnerte, verf�gte man mittlerweile um so mehr Infor-
mationen �ber diesen Liutwin, der inzwischen als Heiliger und Gr�nder Mett-
lachs verehrt wurde. Lag es da nicht nahe, die beiden nun ganz einfach mit-
einander zu verbinden? Basin allein verf�gte in dieser Zeit wohl kaum �ber
Liutwins Wirkm�chtigkeit. Wie Liutwin seit dem sp�ten 10. Jahrhundert
plçtzlich rasant als heiliger Trierer Bischof aufstieg, werden wir weiter unten
noch genau verfolgen.153

Wann und warum kçnnten beide f�r Echternach so wichtig geworden sein?
Nur einmal griff ein Trierer Bischof nachweislich nach Echternach aus: zur Zeit,
als sich der Mçnch Theoderich Ende des 12. Jahrhunderts unter Abt Gottfried
(1181–1210) dazu veranlaßt sah, den Liber aureus zu verfassen. Denn 1192
wollte Erzbischof Johannes (1189–1212) – wie gesehen – das Reichskloster an
das Trierer Erzstift ziehen. Er beabsichtigte, es bei Kaiser Heinrich VI. (1191–
1197) gegen die Burg Nassau einzutauschen. Was lag da n�her, als nicht nur an

153 Vgl. dazu bes. unten Kap. D.VI.3. ff.
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Irminas und Pippins Rolle bei Echternachs Gr�ndung zu erinnern, wie oben
erl�utert, sondern auch daran, daß zwei inzwischen bekannte Trierer Bischçfe an
der Wende vom 7. zum 8. Jahrhundert Irmina zuvorderst dazu bewogen, ihre
Kirchen an Willibrord zu geben? Was f�r eine Gr�ndung! Welch ein Besitz !
Konnte man Echternach da einfach 1192 wieder einem Amtsnachfolger dieser
beiden �berlassen?

In der Schenkung findet sich auch wieder der im Testament gemeinsam mit
Leodwinus mit einem Ego versehene Theodefridus, der nun als presbiter auftritt.
Auch er kçnnte den nachtr�glichen Weg von der Schenkung ins Testament
gefunden haben. Handelt es sich vielleicht um einen versteckten Hinweis auf
Thiofrid von Echternach und seine Irmina-Vita, die beim Entwurf dieser Ur-
kunde zum Einsatz kam? Die Titel der anderen Zeugen mçgen auf einer an-
deren Vorlage beruhen oder frei erg�nzt sein. Thiofrids Stil findet sich – im
Gegensatz zu Schmals These – eher nicht in diesem Dokument. Der Gebrauch
des Superlativs bei Personen oder Heiligen, wie hier anzutreffen, ist nicht un-
gewçhnlich und erscheint in zahlreichen Urkunden;154 ebensowenig, daß Pilger
im Umfeld eines angels�chsischen Missionars auftreten. F�r den Konstrukteur
bzw. F�lscher gab es noch eine andere Vorlage, auf die er zur�ckgreifen konnte:
eine Urkunde Karl Martells und Plektruds f�r Echternach. Sie wird sp�ter noch
behandelt.155 Letztlich m�ßte ein Stilvergleich mit den Eigenheiten Thiofrids
ohnehin auf einer umfangreicheren Basis erfolgen und die Gegenprobe bein-
halten, ob die jeweils herausgegriffenen Elemente nicht auch zeitgençssisch sein
kçnnten, was sie, wie zumindest Stichproben zeigen, auch sind.156

c. Die Schenkung Irminas vom 1. Juli 699 (Wampach I 2, Nr. 6)

Die Urkunde erçffnet zun�chst mit dem Vermerk, daß eine �btissin Irmina an
den hl. Herrn und Vater in Christo Bischof Willibrord schenkt. Eine kurze
Passage, die die Hoffnung auf sp�teren Lohn f�r eine freiwillige Gabe an die
Heiligen Gottes ausdr�ckt, schließt sich an. Darauf folgt der eigentliche Inhalt :
Am 1. Juli des f�nften Herrschaftsjahres Kçnig Childeberts (699)157 schenkt die

154 Vgl. dazu Marculfi Formulae II,7, 9–12, 16 f., ed. Zeumer, S. 79–83, 85, 87, mit dem
dortigen Gebrauch von dulcissimus/a. Weitere Superlative in Verbindung mit Personen
finden sich ebd. II,46 f., 50 f., S. 102 f., 105, ebd. I,9 f., 34, S. 48, 64, mit dem Ge-
brauch von gloriosissimo und einem weiteren Beispiel, das sich noch um zahlreiche aus
anderen Urkunden erg�nzen ließe. – Vgl. dazu nochmals Schmal, Mettlach, S. 50,
Anm. 320.

155 Vgl. dazu unten S. 169–171 u. Anm. 205 u. 209.
156 Vgl. dazu nochmals oben Anm. 154.
157 Vgl. Wampach I 2, Nr. 6, S. 24–26: Domino sancto et in Christo patri Willibrordo

episcopo Ermina abbatissa donatrix. / Quicquid unusquisque homo de rebus suis propriis ad
loca sanctorum aut servorum Dei spontanea voluntate aliquid condonaverit, hoc sibi credit
mercedis premium recipere in futuro. / Idcirco dono ad monasterium vestrum in villa
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�btissin Irmina dem Kloster Willibrords in der Villa Echternach an der Sauer,
das sie von neuem auf ihrem Grund und Boden erbaut haben will, und den
dortigen Orten/Alt�ren der Heiligen, die zu Ehren der Hl. Dreifaltigkeit, der
hll. Apostel Peter und Paul sowie weiterer Heiliger errichtet worden seien,
ausf�hrlich beschriebene liturgische Ger�te und Gew�nder. Dies mçge ihr vor
Gott helfen. Ebenfalls schenkt sie Willibrord f�r dasselbe Kloster in Echternach
die Villa Berg im Z�lpichgau mit allen Besitzungen, die sie von ihrer Cousine
Irmintrud, der Tochter des Pantinus, erworben habe.158 – Diese Villa taucht im

Epternaco constructo super fluvio Sura, quod ego a novo de fundo proprio ędificavi, vel ad illa
loca sanctorum que sunt in honore sanctę Trinitatis et sanctorum Petri et Pauli apostolorum
cęterorumque sanctorum constructa, donatumque esse volo a die presenti, hoc est quantum-
cumque in ministeria ipsorum sanctorum locorum condonavi vel in quęlibet presidia dedi
tam auro quam argento, gemmis, vestimentis, altarium velis, cortinis, utensilia tam ęrea
quam ferrea, seu et ligna operis, quantumcumque in ipsa loca sanctorum vel in predicto
monasterio ponere iussi aut in antea Christo presule addere potuero. Volo ut hoc ex nostra
munificentia in Dei nomine proficiat perpetualiter in augmentis. / Similiter dono vobis a die
presenti ad ipsum monasterium vestrum Epternacense villam, cuius vocabulum est Montis,
sitam in pago Tulpiacensi, quam de dulcissima consobrina mea Erminitrude, filia Pantini,
dato precio comparavi, hoc est : tam domibus quam ędificiis, mansis, casis, mancipiis, campis,
silvis, pratis, pascuis, adiacentiis, aquis aquarumque decursibus, omnia et ex omnibus ad
integrum vel quantumcumque in memorata villa Montis tempore presenti possidere videor,
seu et peculii promiscuo utriusque generis nationum, vobis vel ad sepefatum monasterium
vestrum Epternacense a die presenti, ut superius dixi, de potestate mea in iure et dominatione
vestra vestrique monasterii per presentem paginam donationis meę manu mea firmata trado
atque transfundo perpetualiter in Dei nomine possidendum, ea ratione ut quicquid ex hoc
tam vos quam fratres ipsius monasterii elegeritis, faciendi, habendi, tenendi, commutandi
liberam et firmissimam in omnibus Christo propitio habeatis potestatem et nullius ex hoc
calumpniam habere pertimescatis. Nam si quis contra hanc cartam donationis, quam ego
spontanea voluntate fieri decrevi, temptare conaverit aut aliquid repetere voluerit, inprimitus
iram Dei omnipotentis incurrat, et inferat fisco auri libras tres, argenti pondo VIII, et hoc
quod repetit nullatenus valeat evendicare. / Facta est hęc cartula donationis sub die Ka-
l(endas) Iulias anno V regni domni nostri Childeberti regis. / Ego Huncio, in Christi nomine
presbiter, rogante et iubente Ermina abbatissa, hanc cartulam donationis prescripsi, et ipsa
subter manu propria una cum testibus firmavit. / Ego Irmina hoc testamentum a me factum
relegi. Es folgen die auf S. 155 genannten Zeugen.

158 Diese Irmintrud taucht dann 710 nochmals in einem Tauschvorgang der Oerener �b-
tissin Anastasia mit dem hl. Willibrord auf. Willibrord �bertr�gt Anastasia zwei Wein-
berge am Rhein, die er von Irmintrud erhalten hat. Daf�r erh�lt er von Anastasia zwei
Weinberge an der Mosel. Irmintrud wird hier aber in keine Verbindung mit Irmina
gebracht. Vgl. dazu Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 58. Wam-

pach I 2, Nr. 19, S. 49 f., hier S. 50: Eodem anno XVI Childeberti regis sanctus Willi-
brordus et domna Anastasia, abbatissa puellarum in Horreo, fecerunt inter se commutacio-
nem vinearum, et dedit domnus W(illibrordus) domnę Anastasię vineę petituras duas in
monte Paginse super flumen Rheni cum vinitore et omni peculio suo, quę sibi illustris fęmina
dederat Irmintrudis, filia Pantini quondam, et recepit ab ea alias petituras duas in monte
Cabracense super flumen Mosellę cum vinitore et omni peculio suo. – Vielleicht handelt es
sich dabei um das in Wampach I 2, Nr. 12*, S. 36 f. , genannte Kçwerich (villa Ca-
briaco).
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Echternacher Liber aureus nur hier auf. – Die Poenformel ist kurz. Wieder stellt
Huncio die Urkunde aus. Irmina unterzeichnet als �btissin. Als Zeugen er-
scheinen – erneut am Ende nach Schreiber und Ausstellerin: Basinus episcopus.
Leodowinus episcopus. Waltharius diaconus. Bertuinus diaconus. Farobertus dia-
conus. Ethberictus presbiter. Garberictus. Transberictus. Bosa. Audobertus.159

Thiofrid erw�hnt diese Urkunde in seiner Vita sanctae Irminae (vor 1081)
nur in einem knappen Satz und spricht darin lediglich von der Schenkung der
Villa Berg. Die liturgischen Ger�te fehlen, auch Hinweise auf Zeugen. In seiner
Vita Willibrordi (1103/4) findet sich der regestenhafte Hinweis auf diese Ur-
kunde, der wieder nur die Villenschenkung Bergs beinhaltet, jedoch verbunden
mit dem Inhalt des Irmina-Testaments vom 1. Dezember (Wampach I 2, Nr. 4).
Beide Rechtshandlungen scheinen danach in einem einzigen Dokument, das auf
den 1. Dezember 697/8 datiert, vorgenommen worden zu sein. Der 1. Juli wird
nicht erw�hnt.160 Die Frage ist also, was Thiofrid tats�chlich vorlag: nur eine
Urkunde, die die beiden Rechtshandlungen gemeinsam beinhaltete, oder zwei
Urkunden, die Thiofrid im Regest zu einer zusammenfaßte? Irgendetwas mit
dem beschriebenen Rechtsinhalt muß ihm vorgelegen haben. Doch war es der
Text der 1191/2 in den Liber aureus aufgenommenen Urkunde vom 1. Juli 699?

Schmal glaubt an die Echtheit von Wampach I 2, Nr. 6. Sie vermutet
allerdings Interpolationen, die u. a. Irmina zur Gr�nderin Echternachs sowie
Basin und Liutwin zu Zeugen machen.161

Es f�llt in der Tat auf, daß diese Urkunde Bezug auf die gef�lschte Schen-
kung vom 1. November (Wampach I 2, Nr. 3) und deren Konstrukt nimmt,
Irmina habe das Kloster Echternach gegr�ndet bzw. schon vor Willibrord be-
sessen. Die entsprechende Stelle in Wampach I 2, Nr. 6 spricht deutlich von
einem neuen, auf eigenem Besitz gebauten Kloster. Die Urkunde ist also min-
destens einmal interpoliert. Die starke Betonung Irminas als Gr�nderin mutet
wie eine Rechtfertigung an, die das der Wahrheit entsprechende Gegenteil
verdeckt. Das Irmina-Testament (Wampach I 2, Nr. 4) kann daf�r nicht als
Vorlage gedient haben, weil von einer Irmina als Gr�nderin darin keine Rede
ist. Auch verschleiert Wampach I 2, Nr. 6 das genaue Verh�ltnis zwischen dem
Kloster und den loca sanctorum. Das Marienpatrozinium fehlt. Irmina ist nur
abbatissa. Weitere konkretisierende Bezeichnungen erscheinen bei ihr nicht.
Auch das legt Interpolationen oder Eingriffe nahe.

Basin und Liutwin sind gemeinsam bischçfliche Zeugen. Wenigstens Liut-
win muß – folgt man den vorausgehenden �berlegungen – nachtr�glich erg�nzt

159 Vgl. Wampach I 2, Nr. 6, S. 26.
160 Vgl. Thiofrid, Vita sanctae Irminae cap. 6, ed. Weiland, S. 49: Dedit quoque ei Montis

villam in Zulpiaco pago sitam. – Zur entsprechenden Stelle aus der Willibrord-Vita vgl.
oben Anm. 145.

161 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 49 u. 52.
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sein. Daß den weiteren Zeugen ihre Titel als presbiter bzw. diaconus beigegeben
sind, kann so in der Vorlage gestanden haben, aber auch nachtr�glich hinzu-
gef�gt oder aus einer anderen Urkunde �bernommen worden sein. Vielleicht
bildeten die Namen auch die Grundlage f�r die F�lschung vom 1. November
(Wampach I 2, Nr. 3). Fast alle stimmen jedenfalls mit dem Testament
(Wampach I 2, Nr. 4) �berein, ein paar weniger mit der F�lschung. Bei einem
�berwiegend echten Testament spricht das f�r die Glaubw�rdigkeit der meisten
in Wampach I 2, Nr. 6 aufgef�hrten Personen. Lediglich ein Name fehlt am
1. Juli 699 im Gegensatz zu den beiden vorausgehenden Dokumenten: Theo-
defridus. Er taucht in keiner weiteren der Irmina-Urkunden mehr auf. Das
macht es tats�chlich wahrscheinlich, daß er auf den Konstrukteur der Urkunde
vom 1. November zur�ckging und dar�ber dann versp�tet in das Testament
Eingang fand.

Es bleibt die Frage, warum Thiofrid in seiner Vita Willibrordi den Eindruck
erweckt, als handle es sich bei dem Testament vom 1. Dezember 697/8 und der
Schenkung der Villa Berg um ein Dokument? Warum fehlt die Kirchenaus-
stattung in Thiofrids Regest? Spaltete man nachtr�glich einen Text in zwei auf ?
Daß Irmina in Wampach I 2, Nr. 6 ihr zun�chst selbst gegr�ndetes, dann an
Willibrord �bertragenes Kloster (so die Interpolation) nach ein paar Monaten
noch mit reichhaltigem und wertvollem liturgischen Ger�t ausstattete, deutet
weniger auf die Irmina des Testaments (Wampach I 2, Nr. 4), sondern auf die
einflußreiche und wohlhabende �btissin der Schenkung vom 1. November hin
(Wampach I 2, Nr. 3). Ihr wies man damit eine zus�tzliche bedeutende Wohltat
zu. Es l�ßt sich also eine weitere Interpolation fassen.

Folgender Verdacht entsteht: Wenn Thiofrid 1103/4 nichts Anderes vorlag,
als das, was er wiedergab, dann d�rfte das urspr�ngliche Irmina-Testament noch
etwas l�nger gewesen sein und auch die Schenkung Bergs beinhaltet haben
(Wampach I 2, Nr. 4 + 2. Teil von Nr. 6). Man muß also ein „Ur-Testament“
annehmen, das aufgespalten wurde. Die abgetrennte Schenkung der Villa Berg
verband man dann mit der Stiftung liturgischer Ger�te und datierte sie nach:
auf den 1. Juli 699. Da in diesem konstruierten Wampach I 2, Nr. 6 das Ma-
rienpatrozinium fehlt, das die beiden vorausgehenden Rechtstexte (Wampach I

2, Nr. 3 u. 4) nennen, hat vielleicht das Fomular einer anderen Urkunde als
Ersatzvorlage gedient, um die L�cke am Anfang der neu geschaffenen Urkunde
zu schließen. Denn das �ußere Formular des Testaments ließ sich kaum f�r diese
abgezweigte Schenkung wiederverwenden. Und die F�lschung vom 1. Novem-
ber bot durch ihre umst�ndliche Konstruktion schon gar keine brauchbare
Hilfe.

Treffen die vorausgehenden �berlegungen zu, w�re diese Irmina um einiges
weniger bedeutend gewesen, als es die Forschung bislang aufgrund der Ur-
kunden vermutet hat. Die erheblichen Konsequenzen f�r Basin und Liutwin
lassen sich erahnen.
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d. Die erste Schenkung Irminas vom 8. Mai 704 (Wampach I 2, Nr. 9)

Die Urkunde erçffnet �hnlich wie die vom 1. Juli 699 (Wampach I 2, Nr. 6).
Am 8. Mai des 10. Herrschaftsjahres Childeberts (704) schenkt die hier wieder
als Gott geweihte �btissin bezeichnete Irmina dem Willibrord f�r sein Kloster,
das sie von neuem gebaut haben will (sie wechselt jetzt in die 1. Person Plural),
zu Ehren der Hl. Dreifaltigkeit und Heiliger die Villa Steinheim an der Sauer
aus ihrem Besitz mit aller Ausstattung. Die Poenformel ist l�nger sowie flos-
kelnreicher als in den vorausgehenden Urkunden und weicht von ihnen ab.
Huncio ist wieder der Schreiber, der mit den folgenden Zeugen best�tigt : Ba-
sinus episcopus. Radobertus. Dagoinus. Leodoinus presbiter. Gaucebertus. Gariber-
tus. Magnobertus. Quitario. Trasebertus. Waltarius diaconus. Bobo.162

Thiofrid jedoch erw�hnt eine Schenkung Steinheims weder in der Vita
sanctae Irminae (vor 1081) noch in seiner Vita Willibrordi (1103/4),163 was er
auch nicht mußte, denn Echternacher Besitz in Steinheim wurde erst im
12. Jahrhundert angefochten. Folgt man den weiteren Nachweisen dieses Ortes
im Liber aureus, d�rften sogar vielmehr die Karolinger Steinheim an Echternach
geschenkt haben – wie wir in K�rze sehen –, wahrscheinlich im sp�ten 8. oder
dem 9. Jahrhundert.164

Schmal h�lt es f�r wahrscheinlich, daß diese Urkunde unter Verwendung
von Wampach I 2, Nr. 4 vom 1. Dezember 697/8 sowie Wampach I 2, Nr. 6
vom 1. Juli 699 gef�lscht wurde. Die Passage, in der sich Irmina als Kloster-
gr�nderin bezeichnet, sei auch hier nachtr�glich interpoliert. Die Zeugenliste

162 Vgl. Wampach I 2, Nr. 9, S. 31 f.: Domino sancto et in Christo apostolico patri Willibrordo
episcopo Ermina in Christo Deo sacrata abbatissa donatrix. / Quicquid unusquisque homo de
rebus suis ad loca sanctorum et servorum Dei spontanea voluntate condonaverit, hoc sibi apud
Deum mercedis premium credit recipere in futuro. / Idcirco ego Irmina dono vobis ad
monasterium vestrum Epternaco, quod nos a novo construximus, situm super fluvio Sura, in
honore sanctę Trinitatis vel sanctorum [Petri et Pauli apostolorum cęterorumque sanctorum],
donatumque in perpetuum esse volo ad possidendum, hoc est, quantumcumque a die presenti
in villa Staneheim, sita super Suram, mea possessio vel dominatio est, tam domibus quam
ędificiis, mansis, mancipiis, vineis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumque decursibus, sub
ea conditione ut quicquid a die presenti vos vel pars monasterii exinde facere voluerit, liberam
et firmissimam in omnibus habeatis potestatem faciendi et nullius repeticiones ex hoc habere
vereamini. / Si quis vero, quod fieri non credimus, tam ego quam aliquis de heredibus aut
coheredibus meis vel quelibet opposita persona contra hanc nostrę donationis cartulam venire
conatus fuerit aut eam irrumpere voluerit, primitus iram Dei omnipotentis incurrat et
insuper inferat fisco auri libram unam, argenti pondo duo, nec sic quod repetit ullatenus
possit evindicare, manente nichilominus firmitate. / Actum Treveri VIII Idus Maias. Anno X
Childeberti regis. / Ego Huncio, in Christi nomine presbiter, rogante domna Irmina ab-
batissa, hanc cartulam donationis perscripsi, et ipsa subter manu propria [una] cum testibus
firmavit. / Ego Irmina [hoc testamentum a me factum] relegi et subscripsi. Es folgen die
oben aufgef�hrten Zeugen.

163 Vgl. dazu unten Anm. 186.
164 Vgl. dazu genauer unten S. 160 f.
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setze sich aus dem Testament sowie aus der gleich zu besprechenden zweiten
Irmina-Urkunde vom selben Tag (Wampach I 2, Nr. 10) zusammen. Der Ko-
pist habe das als falsch erkannte Doppelepiskopat Basins und Liutwins
schließlich korrigiert und Leodoinus als presbiter eingetragen. Beide Male m�sse
aber derselbe Liutwin gemeint sein.165 Matthias Werner folgt der Literatur und
geht von einer echten Urkunde aus. Er h�lt den seiner Meinung nach unpas-
senden Priestertitel Liutwins f�r eine Verschreibung des Kopisten.166

Die Urkunde ist verh�ltnism�ßig kurz. Nicht nur der ver�nderte neue Titel
Liutwins f�llt auf. Sein Name r�ckt zudem noch um einige Stellen von Basin
und seinem Platz in den anderen Urkunden fort. Ist das wirklich ein Ko-
pistenfehler oder eine sp�tere Korrektur? H�tte man Liutwin dann nicht kon-
sequent in allen Irmina-Urkunden nachtr�glich zum Priester machen m�ssen?
Ein Trierer Bischof ist allerdings wesentlich glaubw�rdiger als zwei gemeinsam.

Auch diesmal muß man von einer Interpolation der Stelle ausgehen, die
Irmina im Sinne der gef�lschten Urkunde vom 1. November 697/8 (Wampach

I 2, Nr. 3) zur Gr�nderin Echternachs macht, zumal sie diese Selbstaussage hier
sogar im Plural vornimmt.167 Schon Wampach ist die �hnlichkeit des For-
mulars mit der Urkunde vom 1. Juli 699 (Wampach I 2, Nr. 6) aufgefallen.168

Irminas Bezeichnung als in Christo Deo sacrata abbatissa entspricht gar der
F�lschung vom 1. November (Wampach I 2, Nr. 3). Doch ist die Kongruenz
mit der Urkunde vom 1. Juli tats�chlich so groß? Zwar stimmt der Beginn
beider St�cke miteinander �berein, beim Schenkungsinhalt h�ufen sich aber
bereits die Auff�lligkeiten. Aus der Gabe an das Kloster Willibrords in Wam-

pach I 2, Nr. 6 wird nun sogar eine an Willibrord f�r sein Kloster. Das klingt
so, als ob Willibrord hier schon als Heiliger behandelt wird. Es folgt der
Hinweis Irminas auf ihre Gr�ndung, anschließend das Trinit�tspatrozinium.
Alle weiteren Patrozinien fehlen. Wampach pl�diert f�r einen Zeilensprung des
Kopisten, dem Peter und Paul sowie die �brigen Heiligen zum Opfer gefallen
seien.169 Das w�re mçglich. Dann aber schließt sich der Text zu Steinheim an,
der nichts mehr mit dem Formular von Wampach I 2, Nr. 6 gemein hat.
Gleiches gilt – bis auf wenige Worte – f�r die Poenformel. Die erw�hnt sogar
Erben und Miterben Irminas. Das entspricht zwar einem �hnlich lautenden
Formular Markulfs,170 Irmina erw�hnt jedoch weder in ihrem Testament

165 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 45, Anm. 291 u. S. 47–49, 52.
166 Vgl. Werner, Adelsfamilien, S. 92, Anm. 268.
167 Der Wechsel in den Plural kann ein Indiz f�r eine Manipulation sein, findet sich aber –

wie gesagt – auch in einigen Markulf-Formularen. Vgl. dazu schon oben S. 144 u.
Anm. 131.

168 Vgl. Wampach I 2, Nr. 9, S. 31.
169 Vgl. Wampach I 2, Nr. 9, S. 32, Anm. c.
170 Vgl. hier erneut Marculfi Formulae II,3 f., 6, ed. Zeumer, S. 76–79. Schmal,Mettlach,

S. 49, Anm. 316, weist darauf hin, daß sich die anderslautende Poenformel auch in

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin158



(Wampach I 2, Nr. 4) noch am 1. Juli (Wampach I 2, Nr. 6) irgendwelche
Nachkommen. Die anschließende Datierung zum 8. Mai erscheint exakt in
dieser Form nochmals in der folgenden Urkunde (Wampach I 2, Nr. 10). Die
Schreiberzeile Huncios stimmt dann wortwçrtlich, die Unterschrift Irminas in
Teilen mit dem Testament �berein. Die Zeugenreihe bietet, verglichen mit den
Vorg�ngerurkunden, auch neues Namensgut.

Da Thiofrid diese Irmina-Schenkung nicht kennt, kann sie fr�hestens nach
dessen Vita Willibrordi (1103/4) entstanden sein. Insgesamt vermittelt Wam-

pach I 2, Nr. 9 den Eindruck, daß sie aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist.
Die Abweichungen lassen sogar f�r ihren Schluß mindestens einen weiteren,
noch unbekannten Text als Vorlage vermuten. Dar�ber hinaus ist es mçglich,
daß diese Urkunde selbst wieder als Vorlage f�r weitere Urkunden diente.
Vielleicht l�ßt sich die �hnlichkeit mit der Urkunde vom 1. Juli 699 auch so
erkl�ren, daß n�mlich umgekehrt f�r sie Wampach I 2, Nr. 9 als Vorlage be-
nutzt wurde.

Fehlende Patrozinien, Liutwin als presbiter, mehrere Erben Irminas und
Willibrord selbst als Empf�nger sprechen nicht f�r Korrekturen eines Kopisten,
die einem solchen sp�testens bei der Abfassung des Liber aureus unterlaufen
w�ren. Sie deuten vielmehr auf ausgesprochen unsaubere Arbeit, als man
mehrere Vorlagen zusammenf�gte. Es gelang nicht, deren Widerspr�chlich-
keiten zu harmonisieren. Man bemerkte das wohl gar nicht. Deshalb d�rfte eine
erste Fassung von Wampach I 2, Nr. 9 oder d�rften wenigstens Teile davon
bereits einige Zeit �lter sein als das gef�lschte Wampach I 2, Nr. 3 und die
Interpolationen sowie Ver�nderungen in Wampach I 2, Nr. 4 u. 6.

Es gibt noch eine andere Erkl�rung: Man kçnnte versucht haben, ein
Kurzregest einer Schenkung aufgrund erhaltener Urkunden mit Leben zu f�llen.
Vielleicht machte man sogar aus der Schenkung Steinheims an Echternach
durch eine andere Person eine Schenkung Irminas. Oder: Man schuf erst eine
solche Schenkung Steinheims durch Irmina an Echternach. Versatzst�cke an-
derer Echternacher Urkunden der Zeit fanden sich schnell als Grundlage,
ebenso Irminas „Ur-Testament“ (Wampach I 2, Nr. 4 + 2. Teil von Nr. 6).

Die Zeugenliste der Steinheim-Urkunde kçnnte aus dieser urspr�nglichen
Testamentsfassung �bernommen sein. Liutwins abweichende Position darin und
seine Bezeichnung als presbiter sprechen n�mlich f�r eine Fr�hform der Zeu-
genliste und deren Echtheit.171 Dann h�tte man Liutwins Namen sp�ter im

sp�teren Urkunden des Liber aureus wiederfinde. Dies seien die Urkunden Wampach I 2,
Nr. 80, 94, 101, 153. – Zwar gibt es �hnlichkeiten, aber auch Abweichungen. Im
�brigen weisen die Markulf-Formulare, die Urkunde Pippins und Plektruds sowie
weitere fr�he Urkunden des Liber eine �hnliche Poenformel auf. Vgl. Wampach I 2,

Nr. 11, 15 f., S. 36, 43, 45.
171 Vgl. dagegen aber Schmal, Mettlach, S. 48, Anm. 307, die die Urkunde und Zeugen-

zeile deshalb f�r falsch h�lt, weil diese Zeugen nicht vollst�ndig mit der n�chsten Ur-
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verk�rzten Testament (Wampach I 2, Nr. 4) in die Zeugenliste direkt neben
Bischof Basin interpoliert und mit dem Bischofstitel versehen. Von Liutwin
wußte man genaueres aus seinen Viten. Vielleicht diente das zweimal nach-
tr�glich eingef�gte Ego in der Zeugenreihe des verk�rzten und interpolierten
Testaments dann – wie oben angedeutet – dazu, eine Ver�nderung zu kaschie-
ren, womçglich, um dabei �berschriebene Namen oder entstandene L�cken zu
f�llen.

In jedem Fall liegt in Wampach I 2, Nr. 9 die f�r Basin und Liutwin
glaubw�rdigste Zeugenliste der Irmina-Urkunden vor. Das bedeutet, daß die
beiden eben nicht zeitgleich Bischçfe waren. Auch ein Adliger oder Mçnch –
wie es die Trierer �berlieferung seit dem sp�ten 10. Jahrhundert berichtet –
kçnnte Liutwin dann schlechterdings nicht gewesen sein, weil er als presbiter
bezeugt ist.

F�r eine Konstruktion der Steinheim-Urkunde (vermutlich noch vor der
F�lschung oder Verf�lschung der anderen Irmina-Urkunden) spricht auch die
Rolle Steinheims im Liber aureus selbst. Denn sechs weitere Male taucht der Ort
darin auf. Wampach weist darauf hin, daß der Liber Steinheim zu jeder Zeit als
Echternacher Besitz behandle.172 Der scheint allerdings nicht unumstritten ge-
wesen zu sein. Außer in dieser gef�lschten Irmina-Steinheim-Urkunde findet
sich Steinheim in einer wohl echten Urkunde des Trierer Erzbischofs und
Echternacher Abtes Hetti (814–847) von 835/6 zur geographischen Bezeich-
nung der Lage von Weinbergen. Von einem konkreten Besitz ist keine Rede.173

Dann best�tigte Kçnig Zwentibold (895–900) in einem Diplom, das im
Original noch erhalten ist, den Echternacher Mçnchen auf Bitten seines Erz-
kanzlers und Trierer Erzbischofs Radbod (883–913) am 28. Oktober 895
Steinheim und weitere Orte, die Zwentibolds Vorg�nger oder Vorfahren ihnen
geschenkt h�tten.174 War Steinheim also keine Gabe Irminas, sondern eine der
Karolinger? Karl der Einf�ltige (893/898–923) erneuerte am 16. Januar 915
diese Urkunde neben anderen Besitzungen.175 Viel sp�ter restituierte Graf
Heinrich III. (1070–1096), Sohn Konrads von Luxemburg (†1086), Echter-
nach am 12. April 1095 die entrissenen Vogteirechte. In Zusammenhang mit
einigen Regelungen wird Steinheim gemeinsam mit anderen Orten erw�hnt.

kunde vom selben Tag �bereinstimmen. Doch wenn beide Urkunden erst nachtr�glich
zusammengef�gt wurden, ist dies kein Widerspruch mehr. Vielmehr kann dann
durchaus eine in Teilen glaubw�rdige Zeugenliste herangezogen worden sein.

172 Vgl. Wampach I 1, S. 350.
173 Vgl. Wampach I 2, Nr. 141, S. 210–212, hier S. 211.
174 Vgl. DZw. 5, S. 25–27. Wampach I 2, Nr. 159, S. 242–244, hier S. 243. Vgl. dazu

Wampach I 1, S. 205. Eine Abbildung findet sich bei Schieffer, Lothringische Kanzlei,
S. 16 f., sowie Erl�uterungen ebd., S. 49–55.

175 Vgl. DKdE 76, S. 170–172. Wampach I 2, Nr. 166, S. 257–259, hier S. 258. Vgl.
ferner Schieffer, Lothringische Kanzlei, S. 131–139.
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Diese seien alle dem Zugang der Vçgte entzogen.176 Dann verzeichnet eine
Schenkungsnotiz, die die Jahre zwischen 1140 und 1173 r�ckblickend zusam-
menfaßt, daß ein Mçnch Hazzo unter Abt Gerhard II. (1156–1173) verpf�n-
dete Klosterg�ter wieder eingelçst habe, allein bei Steinheim sei das nicht er-
forderlich gewesen. Es w�re also bei Echternach geblieben.177

Damit bçte sich ein erster Datierungsansatz f�r unsere gef�lschte Irmina-
Steinheim-Urkunde. Man muß allerdings bedenken, daß diese Schenkungsnotiz
�ber Hazzo erst in die zweite Redaktionsstufe des Liber aureus ab 1210 aufge-
nommen wurde. Papst Viktor IV. (1159–1164, Gegenpapst Alexanders III.
[1159–1181]) best�tigte schließlich am 9. Juni 1161 in einem Privileg, das im
Original noch erhalten ist, namentlich genannte Besitzungen Echternachs –
darunter Steinheim – und unterstellte auf Bitten des Abtes Gerhard II. das
Kloster dem p�pstlichen Schutz.178 Hatte die auf Irmina gef�lschte Urkunde also
Wirkung gezeigt? Von nun an wird der Ort nicht mehr erw�hnt.

Steinheim d�rfte also zun�chst eine karolingische Schenkung gewesen sein.
Erst aufgrund ihrer gewachsenen Bedeutung f�r Echternach w�re Irmina
nachtr�glich zu dessen Schenkerin konstruiert worden. Der Besitz war bedroht.
Man wollte ihn sichern. Die hervorgehobene Rolle des Ortes in den Auf-
zeichnungen zu Hazzo bietet ein mçgliches Indiz, die F�lschung um die Mitte
des 12. Jahrhunderts oder etwas sp�ter anzunehmen.179 In etwa diese Zeit gehçrt
auch der zweite Echternacher Abtkatalog, der die Echternacher Irmina als �b-
tissin und Tochter Kçnig Dagoberts nennt.180 Dabei bezieht sich der Katalog

176 Vgl. Wampach I 2, Nr. 197, S. 321–324, hier S. 323. Vgl. dazu Wampach I 1, S. 261–

264. Unter Thiofrid beginne der Verlust von Klostergut. In seiner Willibrord-Vita mache
er daf�r als ersten Kaiser Arnulf verantwortlich. Vgl. dazu Thiofrid, Vita S. Willibrordi,
Vita prosa cap. 33, ed. Poncelet, S. 479.

177 Vgl. Wampach I 2, Nr. 204, S. 335–337, hier S. 337. Vgl. dazu auch Wampach I 1,

S. 87 f., 272–274.
178 Vgl. JL 14451. Wampach I 2, Nr. 208, S. 345–349, hier S. 348. Germ. Pont. 10,

Echternach 10, ed. Boshof, S. 267 f. Vgl. dazu Wampach I 1, S. 275–280. Die
p�pstlichen Pontifikatsjahre sind hier und im folgenden entnommen der Papstliste bei
Fuhrmann, P�pste, S. 301 ff.

179 Allerdings w�re auch der umgekehrte Weg denkbar, daß man n�mlich – nachdem die
Irmina-Urkunden entstanden waren – bei der Verfassung des zweiten Teils des Liber
meinte, Hazzo h�tte Steinheim wegen der Irmina-Urkunde nicht mehr auslçsen m�ssen.
Doch dann h�tte man auch noch andere Gaben in der Hazzo-Notiz ber�cksichtigen
kçnnen.

180 Vgl. Catalogus abbatum Epternacensium II, ed. Waitz, S. 737 f., der diesen Katalog
aufgrund der darin genannten �bte in die Zeit Abt Gottfrieds bzw. Abt Gerhards II. im
12. Jahrhundert datiert. Es handelt sich um die Handschrift Paris, BN, lat. 8996 (Suppl.
lat. 1059). Ebd., S. 740, Z. 39–43: […], nomenque ei Clemens est impositum, ac non
multo post, id est quarto anno Childeberti regis, cooperantibus domna Irmina abbatissa,
Dagoberti regis filia, et eodem Pippino necnon uxore sua Plittrude atque filio suo Karolo
Martello multisque aliis principibus, Epternacense coenobium construxit, ibique primus
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wohl auf die Angaben in Thiofrids Irmina- und Willibrord-Vita. Der erste unter
Abt Gerhard I. (1110–1123) oder kurz nach seinem Tod verfaßte Echternacher
Abtkatalog, der dem zweiten als Vorlage diente, nennt Irmina allerdings noch
nicht.181 Das spricht gegen Thiofrid als F�lscher von Wampach I 2, Nr. 9, wie ja
auch, daß er diese Urkunde weder in seiner Irmina- noch in der Willibrord-Vita
nennt. Irmina scheint in Echternach im beginnenden 12. Jahrhundert erst all-
m�hlich an Bedeutung zu gewinnen.

Der Scholaster und Verfasser des Liber aureus, der Echternacher Mçnch
Theoderich, ist urkundlich erstmals sicher 1175 und 1179 nachweisbar.182 Er
sagt von sich selbst in seiner oben schon erw�hnten Kampfschrift, dem Libellus
de libertate Epternacensi, daß er von Kindheit an im Kloster lebte.183 Wurde er
womçglich aufgrund der desolaten Besitzverh�ltnisse Echternachs schon vor
dem Liber aureus t�tig? Da die Urkunde Wampach I 2, Nr. 9 nicht von zwei bis
drei verschiedenen Kirchen in Echternach ausgeht und Liutwin nur presbiter ist,
ist anzunehmen, daß sie einige Zeit vor der Schenkungsf�lschung zum 1. No-
vember 697/8 (Wampach I 2, Nr. 3) entstand. Wenn Thiofrids neues Irmina-
bild f�r Echternach im Kloster immer wirkm�chtiger wurde, kam man bei
Wampach I 2, Nr. 9 vielleicht erstmals auf die Idee, Irmina aufgrund ihres
erhaltenen „Ur-Testaments“ als legitimierende Schenkerin auch an anderer Stelle
einzusetzen. Es kçnnte sich um einen fr�hen Versuch Theoderichs gehandelt
haben, dem bald weitere folgen sollten. Zwei Verformungsstufen w�rden dann
Wampach I 2, Nr. 9 pr�gen: 1. die Stufe ihrer eigentlichen Entstehung auf der
Basis des „Ur-Testaments“ mit mindestens einer weiteren Vorlage, 2. eine

abbas extitit ; […]. – F�lschlicherweise datiert Wampach I 1, S. 114, Anm. 3, diesen
Katalog bereits ins 11. Jahrhundert. Ihm folgt dann Zimmer, Oeren, S. 30. – Die
Handschrift verwendet den bereits vorliegenden k�rzeren Vorg�ngerkatalog als Grund-
lage, der bis Thiofrid reicht, nimmt aber weitere Erg�nzungen vor: u. a. diese Passage zu
Irmina sowie den Hinweis, daß Pippin und Plektrud bei der von Willibrord vorge-
nommenen Klostergr�ndung mitwirkten. Dies zeigt, daß man nun beide Irminas mit-
einander verband, Thiofrid die Irmina aber keinesfalls zur Gr�nderin Echternachs
machte und er deshalb auch noch nicht die Irmina-Urkunden verf�lscht haben d�rfte.
Vgl. zu den Abtkatalogen auch unten Anm. 181, 245.

181 Vgl. Catalogus abbatum Epternacensium I, ed. Waitz, S. 737–740. Der Katalog nennt
noch Thiofrids Nachfolger Abt Gerhard I., aber nicht mehr dessen Todestag. Vgl. zu
Gerhard I. Wampach I 1, S. 267–269.

182 Vgl. Wampach I 2, Nr. 211 f. , S. 352–356, hier S. 353 u. 355. Die Urkunden der davor
liegenden Jahre weisen nur selten aussagekr�ftige Zeugenlisten auf, so daß Theoderich
hier durchaus schon aktiv gewesen sein d�rfte. So erscheint bereits in einer Urkunde von
1156 (ebd. Nr. 206, S. 343) dreimal der Name Theoderich.

183 Vgl. Wampach I 2, Nr. 215, S. 360–382, hier S. 367: Erat tunc temporis Theodericus
unus ex ecclesie illius discipulis, a puero fere usque ad provectam etatem claustralibus in-
stitutus disciplinis, qui pro eo quod multa audierat, viderat et legerat, statum ecclesie et
eventum a principio optime noverat, et quod sepe variis fortune iactata proventibus, num-
quam a ditione regum et imperatorum alienata fuerat. – Vgl. dazu oben Kap. D.II.2.
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nachtr�gliche Anpassung an die sp�ter entstandene F�lschung vom 1. November
697/8. Eine solche erste Vorstufe der Irmina-Steinheim-Urkunde macht dann
verst�ndlich, weshalb der Liber aureus 1191/2 innerhalb k�rzester Zeit mehrere
Irmina-Urkunden schaffen konnte, die das Bild einer Oerener �btissin Irmina
als Echternacher Klostergr�nderin aufgriffen. Sichere Antworten sind allerdings
nicht mçglich, vielleicht aber eine auf die noch ungekl�rte Herkunft einiger
Teile des Formulars.

e. Die zweite Schenkung Irminas vom 8. Mai 704 (Wampach I 2, Nr. 10)

Die n�chste Urkunde vom selben Tag �bernimmt das Formular der Vorg�n-
gerurkunde vollst�ndig und damit auch deren Beginn und das Schenkungs-
motiv. Die Gott geweihte �btissin Irmina schenkt Willibrord f�r dessen Kloster
Echternach, das sie von neuem erbaut haben will (wieder formuliert in der 1.
Person Plural), einen Weinberg innerhalb der Trierer Mauern, den ihr die Gott
geweihte Engela als Schenkung �bertragen habe. Ausgenommen davon sind
(plus minus) drei centua184, die außer 1. vom geschenkten Weinberg, 2. vom
Besitz eines Folcobertus, 3. dem Besitz der Erben des Mummolittus und
schließlich 4. einer via publica umschlossen werden. Die Poenformel folgt exakt
der anderen Urkunde dieses Datums (Wampach I 2, Nr. 9), nennt also auch
wieder Erben. EinWarenbertus presbiter behauptet, diese Urkunde auf Bitten der
Gott geweihten �btissin Irmina mit der Erlaubnis des Huncio geschrieben zu
haben. Als Zeugen erscheinen: Dagoinus. Radobertus. Gaucebertus. Quiltarius.
Magnobertus. Huncio, in Christi nomine presbiter.185

184 Bei diesem Wort handelt es sich wohl um ein Fl�chenmaß. Es findet sich nur in dieser
Urkunde. Vgl. dazu Mittellateinisches Wçrterbuch 2, Sp. 467.

185 Vgl. Wampach I 2, Nr. 10, S. 33 f. : Domino sancto et in Christo apostolico patri Willi-
brordo episcopo Ermina in Christo Deo sacrata abbatissa donatrix. / Quicquid unusquisque
homo de rebus suis ad loca sanctorum vel servorum Dei spontanea voluntate condonaverit,
hoc sibi apud Deum mercedis premium creditur in Dei nomine recipere in futuro. / Idcirco
ego Irmina dono vobis ad monasterium vestrum Epternacum, quod nos a novo construximus,
situm super fluvio Sura, donatumque esse volumus in perpetuum ad possidendum, hoc est
vineam infra muros Treveris civitatis ad crucem, quod nobis Engela Deo sacrata per cartulam
donationis condonavit, plus minus centuas tres, ab uno latere Folcobertus et ab alio heredes
Mummolitti, et de tercia parte via publica; sub ea conditione ut quicquid a die presenti vos
vel pars monasterii exinde decreverit, faciendi liberam et firmam in omnibus habeatis po-
testatem, et nullius ex hoc repeticionem vereamini. / Si quis vero, quod fieri non credimus,
tam ego quam aliquis de heredibus aut coheredibus meis vel quęlibet opposita persona contra
hanc cartulam donationis venire conatus fuerit aut eam irrumpere voluerit, primitus iram
omnipotentis Dei incurrat, et insuper inferat fisco auri libram unam, argenti pondo duo, nec
sic quod repetit, ullatenus valeat evindicare, manente nichilominus firmitate. / Actum Treberi
sub die VIII Idus Maias. Anno X regni domini nostri Childeberti regis. / Ego Warenbertus
presbiter, rogante in Christo Deo sacrata Ermina abbatissa et ex permisso senioris mei
Huncionis presbiteri et ammanuense, hanc cartulam donationis perscripsi, et ipsa subter

II. Die Rolle Liutwins und Basins bei der Gr�ndung Echternachs 163



Thiofrid erw�hnt diese Urkunde weder in seiner Vita sanctae Irminae (vor
1081) noch in seiner Vita Willibrordi (1103/4).186

Schmal h�lt sie f�r aus Wampach I 2, Nr. 4 u. 6 zusammengesetzt und geht
bei der Irmina-Gr�ndungspassage von einer Interpolation gem�ß Wampach I 2,

Nr. 3 aus. Die Urkunde kçnne aufgrund der kurzen Zeugenliste die Vorlage f�r
die vorausgehende gewesen sein. Beide seien fast identisch, doch die Namen der
Zeugen frei erfunden.187 Nach Werner l�ßt sich dieser Besitz nicht lokalisie-
ren.188

Daß Irmina das Kloster Echternach gegr�ndet haben will, ist auch diesmal
sicher eine Interpolation. F�r die Urkunde oder zumindest eine ihr vorausge-
hende echte Vorlage sprechen aber die neben dem Weinberg namentlich er-
w�hnten Nachbarn der drei centua. Warum aber fehlen Bischof Basin und
presbiter Liutwin, obwohl sie bei Wampach I 2, Nr. 9 noch mitwirkten? Die
wenigen Namen d�rften auf einer glaubw�rdigen Grundlage basieren und
kaum frei erfunden sein. Die auff�llige und f�r eine Irmina-Urkunde einmalige
Schreiberzeile, die den Priester Warenbertus in Vertretung Huncios nennt,
deutet zun�chst auf eine Originalvorlage irgendeiner Art hin. Wieso sollte man
das erfinden? Huncio h�tte sich doch allemal eher als Schreiber – wie schon in
den Vorg�ngerurkunden – angeboten.189

Seltsam ist dennoch, daß zwei Urkunden des gleichen Tages bei Zeugen und
Schreiber derart variieren. Warum tauchen in Wampach I 2, Nr. 10 keine
Echternacher Patrozinien auf, w�hrend das in Wampach I 2, Nr. 9 wenigstens
fragmentarisch geschieht? Auch wechselt die Urkunde nicht nur f�r Irminas
Hinweis auf die Gr�ndung Echternachs, sondern ebenso f�r die Ausf�hrung zur
Schenkung Engelas an Irmina in den Plural. Das vermittelt den Eindruck, daß
diese Schenkung nicht unbedingt auf Irmina selbst zur�ckging, sondern sie erst
nachtr�glich zur Schenkerin gemacht wurde. Wahrscheinlich war sie auch nicht
an Willibrord gerichtet. Womçglich wirkte Warenbert urspr�nglich als
Schreiber, dem man sp�ter Huncio durch eine Interpolation an die Seite stellte,
um den Inhalt an die Irmina-Vorlagen anzupassen. Die mit ihrer Schen-
kungsurkunde zitierte Engela Deo sacrata kçnnte als eigentliche Geberin t�tig
gewesen sein, was auch die geringe Zeugenzahl sowie das Fehlen eines Bischofs

manu propria [una] cum testibus firmavit, et qui subscriberent vel signarent, in presenti
rogavit. / Ego Ermina subscripsi. Es folgen die auf S. 163 aufgef�hrten Zeugen.

186 Vgl. dazu Thiofrid, Vita sanctae Irminae cap. 6, ed. Weiland, S. 49, sowie Thiofrid,
Vita S. Willibrordi, Vita prosa cap. 12, ed. Poncelet, S. 467 f. , wo diese fehlen.

187 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 48 f., 52 f., Anm. 307, 316, 331, 337.
188 Vgl. Werner, Adelsfamilien, S. 80, Anm. 220. Schmal, Mettlach, S. 53, Anm. 337,

vermutet, die Urkunde kçnne auch den Trierer Mauerbering meinen. Dieser sei aber
nicht vor dem 10. Jahrhundert entstanden.

189 Vgl. dazu Wampach I 1, S. 305–307. Immer erscheint Huncio. Hinzu kommt noch die
umstrittene Liutwin-Urkunde von 706 (MRUB I 7a), die auch den Priester Warenbert
als Schreiber in Gegenwart Huncios nennt. Vgl. dazu unten Kap. D.III.1.
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erkl�rte. Die Vorlage w�re in einem unbedeutenderen Kontext entstanden.
Dann h�tte Warenbert zun�chst auf Engelas Bitte und mit Zustimmung von
deren nicht mehr bekannten �btissin geschrieben. Auf eine solche Lesart deutet
ebenfalls die Schreiberzeile in der verd�chtigen Liutwin-Schenkung an St. Eu-
charius (MRUB I 7a) hin, die formal eng mit den Irmina-Urkunden zusam-
menh�ngt und die weiter unten besprochen wird.190

Diese Urkunde kçnnte die schon gesuchte Formularvorlage f�r die Stein-
heim-Schenkung (Wampach I 2, Nr. 9) vom selben Tag sein. Vielleicht wurde
die Datierung �bernommen. Diese Weinberg-Schenkung w�re ebenso selbst
oder �ber die Steinheim-Schenkung in die von Irminas „Ur-Testament“ abge-
spaltene Urkunde (Wampach I 2, Nr. 6) eingegangen. Man sieht also auch hier,
wie authentische Bilder verwendet wurden, um neue Bilder zu schaffen.

Auch diese zweite Urkunde vom 8. Mai 704 d�rfte mehrere Verfor-
mungsstufen durchlaufen haben. Doch l�ßt sich schwer kl�ren, wann genau das
geschah: 1. wurde aus der Schenkung einer Engela u. a. eines der Vorbilder f�r
die Steinheim-Schenkung Irminas; 2. machte man sp�ter aus der Weinberg-
Schenkung ebenfalls eine Irmina-Urkunde. Vielleicht bot die �bertragung der
Villa Berg durch Irmina an Echternach (im „Ur-Testament“, jetzt Wampach I 2,

Nr. 6), die sie ja zuvor von Irmintrudis erhalten haben wollte, daf�r die An-
regung. Ob Irmina in der ersten konstruierten Version von Wampach I 2,

Nr. 10 schon gleich als Gr�nderin Echternachs wirkte oder erst in einem 3.
Schritt dazu gemacht wurde, muß offen bleiben. Eine sichere und eindeutige
Lçsung wird es wohl nie geben.

f. Das Urkundenregest einer Ymena aus dem Jahr 704 (Wampach I 2, Nr. 12*)

Der Liber aureus schließt dann seine Irmina-Passage ab und bemerkt: So habe
die seelige Jungfrau Irmina den hl. Willibrord bei der Einrichtung der Kirche in
Echternach unterst�tzt. Sie sei am Nikolaustag des Jahres 700 gestorben.191 Von
einer �btissin ist keine Rede. Das angegebene Todesjahr spricht eindeutig gegen
die Glaubw�rdigkeit von Wampach I 2, Nr. 9 u. 10 zumindest als Irmina-
Urkunden von 704 und f�r eine F�lschung als Irmina-Urkunden wohl noch vor
Anlage des Liber aureus.Warum nahm der Mçnch Theoderich diese Diskrepanz
einfach hin und integrierte das widerspr�chliche Datum in sein Goldenes Buch,
als ob er eine l�ngere Irmina-Erz�hlung beende? War er denn nicht in der Lage,

190 Einen Hinweis, daß anstelle Huncios einmal der Name einer Frau gestanden haben
kçnnte, bietet auch eine Verschreibung an dieser Stelle in der Liutwin-Schenkung an St.
Eucharius in Trier (MRUB I 7a). Vgl. dazu genauer unten S. 192 u. Anm. 285.

191 Vgl. Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 53, Z. 20–22: Sic beata
virgo Irmina sancto Willibrordo in institutione Epternacensis aecclesiae cooperabatur et in
omnibus quae ad cultum eius pertinebant promptissima devotione suffragabatur. Sanctus
Nicholaus 700. anno incarnationis Domini de hoc mundo transivit.
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die Herrschaftsjahre wenigstens einiger Merowingerkçnige aufzulçsen, wie doch
einige Bemerkungen zu den fr�hen Echternacher Urkunden zeigen?192 Beim
Nikolaustag des Jahres 700 muß es sich um eine eigenst�ndige Echternacher
Lokal�berlieferung handeln, die von der Oerener Irminatradition unabh�ngig
ist. In Trier dagegen gedachte man n�mlich seit dem 11. Jahrhundert dem
Geburtstag einer Irmina am 24. Dezember.193

Zwei Urkunden Pippins II., die im n�chsten Kapitel noch kurz zu bespre-
chen sein werden (Urkunden der Arnulfinger 4 u. 5), schließen den Block der
Echternacher Gr�nderurkunden im Liber ab.194 Ihnen folgen noch f�nf kurze
Quellenregesten.195 Im letzten der Regesten zum Jahr 704 (dem 10. Jahr
Childeberts) schenkt eine Gott geweihte Ymena mit ihren Tçchtern Attala und
Crodelindis dem hl. Willibrord ihren elterlichen Anteil an den Villen Cabriaco
und Bedelinga.196 In den beiden von Thiofrid verfaßten Viten erscheint auch
dieser Beleg nicht.

Die Frage ist, ob es sich bei Ymena um die Echternacher bzw. Oerener
Irmina handelt. In der Forschung wird das inzwischen angezweifelt. Einige
haben in diesem Regest einen Beleg daf�r sehen wollen, daß die vorgebliche
�btissin Irmina die Mutter der Adela war, die das Kloster Pfalzel gr�ndete.197

192 Vgl. Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 53, Z. 32–34: Quorum
descriptionem ipsimet anno 12. Childeberti gloriosi regis Francorum, qui est annus in-
carnationis Domini 706, […].

193 Vgl. dazu Miesges, Festkalender, S. 112 f.
194 Vgl. Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 53–55. Es wird dann

nochmals die gemeinsame Rolle Irminas, Pippins und Plektruds, aber auch die der
weiteren Schenker bei der Klostergr�ndung betont. Willibrord habe im dritten Jahr
seiner Ordination das Kloster gegr�ndet. Es schließen sich die Herrschaftsjahre der
Merowingerkçnige seit der Klostergr�ndung an.

195 Es handelt sich zun�chst um Schenkungen aus den Jahren 694, 696, 698 und 699. Vgl.
Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 55. Vgl. dazu Wampach I 2,

Nr. 1*, 2*, 5*, 7*, S. 15–17, 23 f., 26 f. Es sind dies eine Kirchenschenkung Rohings von
Antwerpen an Willibrord, die Schenkung der v�terlichen G�ter des Grafen Gerbert und
seiner Schwester an Willibrord, die Schenkung eines Weinbergs mit Winzer in monte
Clotariense an Willibrord sowie die Schenkung der v�terlichen Erbg�ter eines Haderich
an den hl. Willibrord. – Auff�llig ist dabei, daß sie sich alle an Willibrord und nicht an
das Kloster Echternach richten. Diese Regesten wurden also erst l�ngere Zeit nach
Willibrords Tod erstellt.

196 Vgl. Theoderich, Chronicon Epternacense, ed. Weiland, S. 55. Vgl. dazu Wampach I
2, Nr. 12*, S. 36 f.: Anno X Childeberti Ymena, Deo sacrata, et Attala atque Crodelindis,
filię ipsius, dederunt viro Dei [sancto Willibrordo] portionem suam in villa Cabriaco et in
villa Bedelinga, quę eis a parentibus suis provenit. – Die Schenkung unmittelbar an
Willibrord erkl�rt sich dabei entweder als Schenkung an Willibrord, dessen Patrozinium
das Kloster inzwischen �bernommen hatte, oder an Willibrord als Bischof selbst.

197 Vgl. dazu bereits oben S. 129 f. u. Anm. 82–85.

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin166



Inzwischen ist man vorsichtiger geworden, glaubt aber noch an die Mçglichkeit,
daß es sich um die Irmina der Echternacher Urkunden handeln kçnnte.198

In jedem Fall hat der Mçnch Theoderich 1191/2 darin wohl nicht Irmina
erkannt oder erkennen wollen. Sonst h�tte er das Regest nicht viel sp�ter folgen
lassen. War es nicht spektakul�r genug? In Irminas Testament erscheint
Baidelingo (Wampach I 2, Nr. 4) und hier Bedelinga. Handelt es sich um
denselben Ort? Gibt es einen Bezug? Immerhin verf�gen beide Ortsnamen
nicht �ber dasselbe Genus.199 W�re Ymena jedoch Irmina, die Schenkerin von
Echternach, dann belegte dies, daß Irmina eben keine �btissin war, sondern nur
eine schlichte Nonne. Hatte Theoderich das Regest deshalb an anderer Stelle
plaziert? Die Trierer Tradition seit dem 11. Jahrhundert kannte neben der
Dagoberttochter Irmina auch ihre Schwester Adela, wie wir gleich sehen wer-
den. Ordnete Theoderich das Regest (Wampach I 2, Nr. 12*) deshalb nicht den
anderen Schenkungen zu, weil im Regest im Widerspruch zu diesen eine Attala
Irminas Tochter war?200

Beides w�rde jedenfalls die These st�tzen, daß die Echternacher Irmina
zun�chst keine �btissin war, sondern es sich bei dieser Bezeichnung um eine
nachtr�gliche Interpolation aufgrund der sp�teren Trierer Tradition handelt.
Ermçglichte dieses Regest vielleicht erst die Idee zu den gef�lschten Irmina-
Urkunden vom 8. Mai 704 (Wampach I 2, Nr. 9 u. 10)? Es erkl�rte dann,
warum in deren Poenformeln Verwandte und Erben Irminas erscheinen. Han-
delte es sich bei Ymena womçglich gar nicht um die Echternacher Irmina,
sondern um das Vorbild der Dagoberttochter der Oerener Tradition in Trier?
Was geschah in Echternach? Es wird sich wohl niemals mehr genau rekon-
struieren lassen. Eines aber zeigt sich: Die Texte und Urkunden sind von starken
Widerspr�chen durchzogen. Und offenbar konnte man diese dem Leser des
Liber aureus problemlos zumuten. In diesem Geflecht erscheinen Basin und
Liutwin gemeinsam. Deshalb empfiehlt es sich, gleich noch einen genauen Blick
auf die Trierer Irminatradition zu werfen. Zuvor aber muß die Rolle Pippins

198 Vgl. dagegen und ausf�hrlich Werner, Adelsfamilien, S. 98 ff., der die Namensform,
den geistlichen Titel und die Verwandtschaftsbeziehungen einer grundlegenden Pr�fung
unterzieht.

199 W�re vielleicht an Beßlingen zu denken? Vgl. Wampach I 1, S. 125, 441, der hierin
Badelingen erkennt, aber an anderer Stelle (ebd., S. 120 u. Anm. 3, S. 123) „Bettelingas“
nennt und darin Beßlingen bzw. Ober- und Niederbeßlingen im Kanton Clerf in Lu-
xemburg sehen will. Doch handle es sich dabei um die germanische Form, die roma-
nische laute (nach dem Testament der Adela von Pfalzel) „Beslanc“. – Dies w�rde dann
aber seine einzige Verbindung der Echternacher Irmina mit Adela in Frage stellen. – Vgl.
dazu auch Werner, Adelsfamilien, S. 112–118, der nicht an die �bereinstimmung
glaubt. Er nennt als Mçglichkeiten auch Beilingen (Kr. Bitburg) oder Beidlingen bei
Trier. Es m�sse sich dann zudem um eine Schenkungswiederholung gehandelt haben,
was ein innerer Widerspruch w�re.

200 Vgl. dazu unten S. 175 f. u. Anm. 232.
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und Plektruds bei der Gr�ndung Echternachs erl�utert werden, um die Angaben
zur Echternacher Irmina durch ein „Gegenzeugnis“ zu pr�fen.

5. Die Rolle Pippins und Plektruds bei der Gr�ndung Echternachs

Der Liber aureus widmet sich unmittelbar nach Irmina der bedeutenden Rolle
Pippins des Mittleren († 714) und seiner Frau Plektrud († 717) bei der
Klostergr�ndung, die beide chronologisch nach Irmina in Erscheinung treten.
Es folgen zwei Urkunden (Urkunden der Arnulfinger 4 u. 5), datiert auf Christi
Himmelfahrt, den 13. Mai 706, deren Inhalt kurz f�r die �berlegungen zu
Irmina, Basin und Liutwin betrachtet werden soll.201

In der ersten schenken Pippin und Plektrud ihrem Kloster, das der Hl.
Dreifaltigkeit, den Aposteln Peter und Paul sowie Johannes dem T�ufer geweiht
und auf ihrem Eigentum errichtet worden sei und wo sie den eifrigen Mann,
Verehrer Gottes und apostolischen Herrn Bischof Willibrord gemeinsam mit
einer Schar Mçnche unter seiner Leitung f�r ein heiliges und nach der Regel
gef�hrtes Leben einsetzten, die H�lfte Echternachs. Es handle sich um den Teil,
den Herzog Theothar dort hatte und den sp�ter dessen Sohn Theodardus an
Pippin �bertrug, außer dem Besitz, den Irmina in Echternach hielt. Ferner
sichern beide noch zu, daß das Kloster immer unter ihrem Schutz und dem
ihrer Erben und Verwandten bleiben werde. Unterzeichnet ist die Urkunde
auff�lligerweise von mehreren Bischçfen und weiteren Zeugen: Chuchobertus
episcopus. Garebaldus episcopus. Bernarius episcopus. Constantinus episcopus. Jose-
phus. Winetaharius episcopus. Chariganto. Agione. Crodebaldus. Cardimus. Re-
medius. Bainingus.202

201 Zur Datierung auf Christi Himmelfahrt vgl. Angenendt, Willibrord, S. 74 f.
202 Vgl. Urkunden der Arnulfinger 4, ed. Heidrich, S. 61–64, hier S. 63 f. : Ego in Dei

nomine illuster vir Pippinus filius Ansgisili quondam, necnon et illustris matrona mea
Plectrudis filia Huogoberti quondam, cogitantes casum humane fragilitatis, qualiter peccata
nostra possimus abluere, et donante domino ad eterna gaudia pervenire. Idcirco ob honorem
domini nostri Jhesu Christi donamus donatumque in perpetuum esse volumus, ad mo-
nasterium nostrum quod est in honore sancte Trinitatis, et apostolorum Petri et Pauli, et
sancti Johannis baptiste, in loco cognomento Epternaco, in pago Bedensi super fluvio Sura, in
re proprietatis nostre edificatum, ubi decrevimus et constituimus virum strenuum et Dei
cultorem apostolicum dominum Willibrordum episcopum una cum turma monachorum sub
sua gubernatione, vita sancta et regulari degere et conversari, hoc est illam medietatem de ipso
Epternaco quam Theotharius quondam dux ibidem tenuit, et postea filius suus Theodardus
quondam nobis tradidit, preter illam rem quam Ermina in ipso Epternaco tenuit, quan-
tumcumque in ipsa medietate nostra in ipso Epternaco a die presenti nostra videtur esse
possessio vel donatio, cum terris, cum domibus, edificiis, acolabus mancipiis, litis, silvis,
campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus, mobilibus et immobilibus farinariis,
pecoribus utriusque sexus, quantum in ipsa medietate in ipso Epternaco presenti tempore
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Thiofrid erw�hnt die Urkunde mit Angabe des genauen Datums in seiner
Willibrord-Vita (1103/4), allerdings nur die Schenkungen. Die Schutzbestim-
mungen fehlen.203 Das spricht f�r die Echtheit zumindest der Schenkungspas-
sage. Ebenso findet sich das Formular des Diploms �hnlich in den Marculfi
Formulae f�r Schenkungen an Kirchen,204 was dieses Urteil unterst�tzt.

Auch wenn man dieser Urkunde folgt, kann Irmina Echternach kaum ge-
gr�ndet haben. Vielmehr scheint es so etwas wie ein karolingisches Eigenkloster
gewesen zu sein, sonst h�tte Pippin Willibrord dort kaum als Abt eingesetzt.
Zudem ist nur die Rede von einem und nicht mehreren Klçstern. F�r Irmina
fehlt jeder Titel, sowohl der einer Nonne wie auch der einer �btissin. Doch
belegt die Urkunde, daß eine Frau mit diesem Namen dort �ber Besitz verf�gte.
Vor allem unterzeichnen – wenn die Unterschriften glaubhaft sind – mehrere
Bischçfe entfernter Diçzesen, doch seltsamerweise kein Trierer.

Die zweite Urkunde, die in einigen Formularteilen von der ersten erheblich
abweicht, stellen Pippin und Plektrud dem Bischof Willibrord f�r das Kloster

possidemus, cum omni integritate de iure et domnatione nostra in iure et domnatione predicti
monasterii vel rectoribus suis seu successoribus et omni congregationi ibidem consistenti tra-
dimus atque delegamus, perpetualiter in Dei nomine ad possidendum, ut ibidem omni
tempore pro mercede nostra proficiat in augmentis, ea ratione ut ipsum monasterium in
nostra vel heredum nostrorum domnatione vel defensione in antea semper permaneat. / Et
illud nobis placuit inserendum, si fuerit ullus de heredibus vel propinquis nostris seu quelibet
ulla extranea aut opposita persona que contra hanc donationem quam nos plena et integra
devotione pro anime nostre remedio fieri et affirmare rogavimus, venire aut agere tempta-
verit, et ipsa carta ei ad relegendum ostensa fuerit, et se ex hoc compescere noluerit, primitus
iram Dei incurrat, et a liminibus sanctorum efficiatur extraneus, et inferat partibus ipsius
monasterii, vel cui litem intulerit tantum, et aliud tantum, quantum res ipse eo tempore
emeliorate valuerint, et inferat una cum socio fisco, auri libras. X. argenti pondo XX coactus
exsolvat, et quod repetit evindicare non valeat, sed presens donatio ad instar testamenti cum
stipulatione adnixa omni tempore firma stabilitate capiat firmitatem. Actum Gaimundas
publice sub die .III. idus maias, anno XII regni domni nostri Childeberti gloriosissimi regis.
Pippinus et coniunx eius Plectrudis. Drogo. Es folgen die oben auf S. 168 aufgef�hrten
Zeugen. Vgl. auch Wampach I 2, Nr. 14, S. 38–41. – Vgl. zur Zeugenliste Angenendt,
Willibrord, S. 74 f. Semmler, Episcopi potestas, S. 314 f. Gauthier, 	vang�lisation,
S. 428. – Chuchobertus und Constantinus d�rften Bischçfe in L�ttich und Beauvais
gewesen sein, Garebaldus vielleicht in Toul oder Bayeux. Bernarius l�ßt sich nicht
identifizieren. Wampach I 1, S. 53, Anm. 2, h�lt Josephus und Winetaharius f�r Chor-
bischçfe. – Vgl. zur Urkunde zuletzt nochmals Heidrich, Urkunden der fr�hen Ka-
rolinger, S. 461–463, 470. Mit Drogo ist der Sohn von Pippin und Plektrud gemeint.
Die Urkunden seien hochoffizielle Akte.

203 Vgl. Thiofrid, Vita S. Willibrordi, Vita prosa cap. 12, ed. Poncelet, S. 467D–E: De-
nique dux excellentissimę generositatis Pipinus cum Blitrude contectali sua, ęquę generosis
orta natalibus, tertio idus mai, anno duodecimo Childiberti gloriosissimi regis, dedit ei
[Willibrord] Efternacensis fisci medietatem integram, a Theodardo, egregii ducis. Theotharii
filio, sibi traditam, […]. Es folgt dann der Hinweis auf Irminas Teil. Vgl. oben
Anm. 138.

204 Vgl. Marculfi Formulae II,3, ed. Zeumer, S. 74–76.
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Echternach aus, das er auf ihrem Eigentum gebaut habe, um Gott zu dienen,
und weil er selbst eine Schenkung vorgenommen habe, damit sie es unter ihrem
und ihrer Erben Schutz halten. Sie best�tigen ihm das Kloster und tun dies
auch, damit er dort pilgernde und andere Gott f�rchtende Br�der versammle
und diese nach der hl. Ordnung lebten. Ebenso garantieren sie die Wahl eines
Nachfolgeabtes, wenn dieser ihnen und ihren Nachkommen treu bleibe, dort
nach der hl. Regel lebe und sie unter ihrem Schutz blieben. Es erscheinen
beinahe dieselben Zeugen.205

Thiofrid erw�hnt diese Urkunde nicht in seiner Willibrord-Vita (1103/4).
An anderer Stelle bemerkt er darin aber, Willibrord habe das Kloster dem ius et
mundiburdium der Kçnige und Kaiser �bertragen, weil er u. a. nicht wollte, daß

205 Vgl. Urkunden der Arnulfinger 5, ed. Heidrich, S. 64–66, hier S. 65 f.: Semper humana
fragilitas casus inevitabiles debet perpendere, ut quandoquidem repentina supervenerit
transpositio, non habeat in nobis quod puniat, sed inveniat quod coronet, iuxta mandatum
domini date et dabitur vobis, et illud, facite elemosinam et omnia munda sunt vobis. / Idcirco
ego in Dei nomine illuster vir Pippinus filius Ansgisili quondam, necnon et illustris matrona
mea Plectrudis filia Hugoberti quondam cogitantes casum humane fragilitatis qualiter pec-
cata nostra possemus abluere, et Deo donante ad eterna gaudia pertingere, concedimus do-
mino patri nostro viro apostolico Willibrordo episcopo de monasterio Epternaco sito in pago
Bedense super fluvio Sura, quod ipse donante Deo edificavit in rebus proprietatis nostre, et
unde ipse beatus Willibrordus testamentum confirmavit ut sub nostra defensione haberemus
ac heredum nostrorum. Unde placuit nobis ut apostolico patri nostro Willibrordo ipsum
monasterium confirmaremus, quod ita et fecimus eo modo ut ibidem fratres peregrinos vel
alios Deum timentes congregent, ut ibidem secundum ordinem sanctum degere et conversari
debeant. et illud ibidem nobis placuit inserendum, ut cum ipse beatus Willibrordus de hac
luce migraverit, ipsi fratres quem ex semetipsis elegerunt sibi constituant abbatem ea ratione
ut heredibus nostris in omnibus fidelis appareat, et ibidem secundum ordinem sanctum degat,
et sub nostro mundiburdio vel defensione persistant. Et si quis Deum timens tam de parte
nostra quam et de reliquis hominibus de suis rebus ad ipsum monasterium condonare et
confirmare deliberaverint vel quicquid ibidem deo inspirante de collatis bonis obvenerit Deo
propitio eis proficiat in augmentis. Si quis vero quod minime credimus esse futurum si fuerit
ullus de heredibus aut propinquis nostris, seu quelibet extranea aut opposita persona que
contra hanc nostram confirmationem quam nos pro divino intuitu vel anime nostre remedio
fieri aut firmare rogavimus venire voluerit, aut infringere, et ista carta ei ostensa fuerit ad
relegendum et se ex hoc compescere noluerit, inprimitus ire Dei omnipotentis incurrat of-
fensam, et a liminibus sanctorum efficiatur extraneus, et insuper inferat partibus eiusdem loci
et fratribus tunc tempore ibidem servientibus aut cui litem intulerit, tantum, et aliud tantum
quantum res ipse eo tempore emeliorate valuerint, et insuper inferat cum socio fisco auri libras
X, argenti pondo .XX. coactus exsolvat, et quod repetit evindicare non valeat, sed presens
confirmatio ad instar testamenti cum stipulatio adnixa omni tempore firma stabilitate capiat
firmitatem. Actum Gamundias publice, sub die .IIIo. idus maias, anno .XIIo. regni domini
nostri Childeberti gloriosi regis. / Pippinus et Plectrudis. Droda. Chugobertus. Gerbaldus.
Bernarius. Constantinus. Josefus. episcopi. Wintharius. Agione. Remedius. Bainingus iussus a
Pippino et Plectrude, scripsi. Hardoino. Vgl. auch Wampach I 2, Nr. 15, S. 41–43.
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es vom Trierer Bistum abh�ngig sei.206 Ingrid Heidrich h�lt sie f�r echt,207

doch scheinen nicht alle Zweifel gegen dieses Dokument ausger�umt.
Immerhin betont der Inhalt klar Willibrords Gr�nderrolle in Echternach,

f�r das hier merkw�rdigerweise die Patrozinien fehlen.208 Von Irmina und einem
Trierer Bischof fehlt wieder jedes Wort. Dar�ber hinaus kommen hier Pilger-
br�der zur Sprache, die Willibrord in sein Kloster aufnehmen soll. Und damit
w�re eine Vorlage f�r das von Irmina gegr�ndete Klçsterlein f�r Pilgerbr�der in
der gef�lschten Schenkung vom 1. November 697/8 (Wampach I 2, Nr. 3)
gegeben. In einer weiteren Urkunde Pippins f�r Echternach �ber S�steren vom
2. M�rz 714 (Wampach I 2, Nr. 24), die auch in Thiofrids Willibrord-Vita
genannt wird, tauchen diese Pilgerbr�der in wortgleicher Formulierung noch-
mals auf.209 Man konnte also in jedem Fall zu ihnen auf Echternacher Vorlagen
zur�ckgreifen. Die Irmina-Urkunden verwenden somit schlechterdings das
ihnen in Pippins Urkunden bereits vorliegende Material.

6. Willibrord, Irmina und die �btissin Anastasia von Oeren

Nach diesen Texten des sp�ten 7. und beginnenden 8. Jahrhunderts ver-
schwindet Irmina zun�chst aus der Geschichte. Deshalb ist man allgemein von
ihrem Tod in dieser Zeit ausgegangen. Ebenso h�tten Pippin und Plektrud kein
Interesse mehr daran gehabt, Irminas Rolle bei Echternachs Gr�ndung weiter zu
betonen. F�r 710 l�ßt sich eine Oerener �btissin Anastasia nachweisen. Erst in
Trierer Kalendaren des sp�ten 10. Jahrhunderts finden sich wieder Spuren einer
Irmina.210 Um die Tragweite dieser langen Unterbrechung und ihre Konse-
quenzen f�r Basin und Liutwin zu verdeutlichen, ist noch ein Exkurs erforder-
lich. Er soll in erster Linie die Problematik des sp�teren, neuartigen Irminabildes

206 Vgl. Wampach I 2, Nr. 13*, S. 38 f. , hier S. 38: […], neque vicinae [Trevirensi] , neque
longinquae suae sedi Traiectensi voluit esse in rebus materialibus subditum, sed rata con-
cessione ac firma testamenti conscriptione et astipulatione tradidit in ius et mundiburdium
regum et imperatorum in ordine sibi legali iure succedentium. Vgl. ebenso Thiofrid, Vita S.
Willibrordi, Vita prosa cap. 22, ed. Poncelet, S. 473D.

207 Vgl. oben Anm. 205, sowie zuletzt Heidrich, Urkunden der fr�hen Karolinger, S. 461–
463, 470.

208 In diesen Urkunden wird Willibrord als Erbauer genannt. Und so muß es auch gewesen
sein. Vgl. Werner, Adelsfamilien, S. 69. Schroeder/Trauffler, Anf�nge, S. 19.

209 Vgl. Wampach I 2, Nr. 24, S. 57–60, bes. S. 59. Thiofrid, Vita S. Willibrordi, Vita
prosa cap. 12, ed. Poncelet, S. 467.

210 Vgl. dazu zuletzt nur Trauffler, Gr�ndung, S. 51, der auf fehlende Quellen zu Irmina
seit der Klostergr�ndung bis ins 11. Jahrhundert hinweist. Nach der Gr�ndung werde sie
geradezu verschwiegen, was wahrscheinlich auf die politische Intention Pippins zu-
r�ckzuf�hren sei. Knichel, Irmina, S. 185 f. Werner, Adelsfamilien, S. 35–39, 69–74,
84–90, bes. S. 74. Vgl. ferner unten S. 173 f. u. Anm. 220–222.
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herausarbeiten und pr�fen, ob die Echternacher und Oerener Irmina tats�chlich
identisch sind.

Um Willibrord bildete sich bald nach seinem Tod 739 ein Kult. Das zeigt
die Form seiner Grabst�tte, die schnell f�r einen grçßeren Pilgerandrang her-
gerichtet wurde, aber auch die von Alkuin �ber ihn verfaßte Vita.211 Sein Pa-
trozinium r�ckte in Echternach allm�hlich neben das von Petrus. Die folgenden
Schenkungsurkunden belegen das.212

Warum aber wird nicht mit Willibrord ebenso die Erinnerung an Irminas
Rolle bei der Klostergr�ndung sowie die Basins und angeblich ja auch Liutwins
wachgehalten? Abgesehen von den problematischen Irmina-Urkunden bieten
die zeitgençssischen Quellen keine Verbindung mehr zwischen Willibrord und
einer Irmina. In seinem erw�hnten, als Original erhaltenen Kalender ist zwar ein
Bischof Basin im fr�hen 8. Jahrhundert nachgetragen, Irmina sucht man jedoch
vergeblich. Dagegen wird darin einer �btissin Anastasia zum 9. Dezember ge-
dacht, die wohl die Oerener Vorsteherin meint und die die Forschung bisher f�r
Irminas dortige Amtsnachfolgerin gehalten hat.213 Mit dieser Anastasia tauschte
Willibrord 710, so ein Urkundenregest im Liber aureus von Echternach, zwei
Weinberge, die sie von Irmintrud, der Tochter des Pantin, erhalten haben will.
Anastasia wird darin explizit als Oerener �btissin bezeichnet.214 Nach dem Teil
der Irmina-Urkunde vom 1. Juli 699 (Wampach I 2, Nr. 6), der auf das „Ur-
Testament“ zur�ckgehen d�rfte, war diese Irmintrud eine Base Irminas.215 H�tte
aber Irmina in Willibrords Kalender eigentlich nicht viel mehr Beachtung als
Anastasia verdient? Wir erinnern uns an die von Willibrord bek�mpfte Pest im
Trierer Nonnenkloster und daran, daß Thiofrid das Ereignis in seiner Vita
sanctae Irminae zaghaft mit seiner Protagonistin Irmina in Verbindung brach-
te.216 H�tte dieser Bezug urspr�nglich nicht ebensogut, ja noch besser auf
Anastasia zutreffen kçnnen, wenn der Bericht nicht nur einfach Legende ist?
Dies erkl�rte dann n�mlich, warum Anastasia in den Kalender aufgenommen
wurde.

211 Vgl. dazu Krier, Epternus, S. 38–46, sowie zur Vita Alkuins oben S. 131 f. u. Anm. 90.
212 Vgl. Wampach I 2, Nr. 45, S. 109. Die auf 757/8 datierende Urkunde spricht von

basilica sancti Petri vel sancti Willibrordi in monasterio Epternaco. Ebd., Nr. 46, S. 109 f. ,
von 758/9 nennt nur noch Willibrord als Heiligen. Ebd., Nr. 48, S. 113 f., von 761/2
nennt ein Kloster des hl. Willibrord und die �brigen Heiligen, ebd., Nr. 49, S. 114 f. ,
von 767/8 wieder Petrus und Willibrord als Heilige. Die weiteren Urkunden f�hren dies
fort, sprechen allein von Willibrord als Heiligem oder davon, daß er in Echternach
begraben liege. Vgl. dazu ebd., Nr. 50 ff., S. 115 ff.

213 Vgl. The Calendar of St. Willibrord, ed. Wilson, S. 14 u. 44: anastasiae abbatissae
(ebd., S. 14). Zu Anastasia vgl. auch Zimmer, Oeren, S. 45–47. Werner, Anf�nge,
S. 29.

214 Vgl. oben Anm. 158.
215 Vgl. dazu oben S. 153 f. u. Anm. 157 f.
216 Vgl. oben S. 151 u. Anm. 150–152.
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Daß Irmina nicht Oerens Gr�nderin gewesen sein kann, wie es ihre Vita
und die Oerener Tradition berichten, ist seit den Arbeiten Zimmers und
Werners bekannt. Doch halten beide Irmina f�r Oerens zweite �btissin.217 Wie
und warum aber rief sich Irmina nach langer Zeit wieder in Erinnerung, und
welche Tradition, welche Bilder herrschten w�hrenddessen vor? Martina Kni-
chel hat die einzelnen Stufen eines allm�hlich wachsenden Irminakultes zu-
sammenfassend einmal genauer herausgearbeitet und dessen Dynamik nach-
vollziehbar gemacht. Er f�hrt soweit, daß Irminas Gebeine im sp�ten Mittelalter
bis ins Kloster Weißenburg gelangten und dort verehrt wurden.218

Was jedoch ist �ber die ersten Oerener �btissinnen tats�chlich bekannt? Als
fr�heste Tr�gerin dieses Amtes ist auf der Basis von ann�hernd zeitgençssischem
Material eine Modesta f�r das Jahr 659 in den Virtutes Gertrudis am Ende des 7.
Jahrhunderts �berliefert. Modesta wurde im Trier des 9. und in der Mitte des
10. Jahrhunderts ohne Erw�hnung irgendeiner Irmina als Heilige verehrt. Doch
bleibt diese Gestalt wegen der hagiographischen �berlieferung legendenhaft.219

Irmina erscheint dann ganz plçtzlich am Ende des 10. Jahrhunderts direkt
neben Modesta im sog. Trierer Egbert-Psalter in einer Heiligenlitanei, die mit
wenig Verzçgerung nachgetragen wurde, unter den virgines.220 Wohl aus der-

217 Vgl. Zimmer, Oeren, S. 13–15, 28–45. Werner, Anf�nge, bes. S. 13–15, 48 f.
218 Vgl. Knichel, Irmina, S. 191 f. , mit der Weißenburger Tradition, auf deren sp�tere

Entstehung auch schon Werner, Adelsfamilien, S. 49–60, hingewiesen hat. Knichel,
Trier (-Oeren), St. Irminen, S. 939 ff., hat zuletzt die Forschungsliteratur zur Gr�ndung
Oerens nochmals zusammengefaßt. Vgl. dazu auch die fr�hen Ausf�hrungen bei Bro-
wer/Masen, Metropolis ecclesiae Trevericae, quae metropolitanae ecclesiae originem,
jura, decus, officia 1, ed. von Stramberg, S. 556 ff.

219 Vgl. dazu die Ende des 7. Jahrhunderts entstandenen Virtutes Gertrudis cap. 2, ed.
Krusch, S. 465. Sie sprechen von einer �btissin eines Trierer Marienklosters namens
Modesta, der die sterbende Gertrud von Nivelles im Traum erschienen sei. Zu den
Virtutes vgl. auch Zimmer, Oeren, S. 19 u. Anm. 40–42. Fouracre, Merovingian
Hagiography, S. 6 f. u. Anm. 10, h�lt bei unklaren Erz�hlungen eine metaphorische
Lesart f�r dringend geboten, auch f�r die Virtutes. – Zur fr�hen Verehrung der Modesta
in Trier vgl. Zimmer, Oeren, S. 20–28. Knichel, Irmina, S. 185. Werner, Anf�nge, S.
1 f., 14–18, 27–36, 39–42, bes. S. 15 f. u. Anm. 59. �ltestes Zeugnis f�r ihre Ver-
ehrung sei eine St. Maximiner Litanei des 9. Jahrhunderts im sog. Maximiner Psalter, die
Modesta neben anderen Lokalheiligen Triers auff�hrt. Modesta habe zudem auch zum
Konvent von Remirement gehçrt, wo unter den vor 817 verstorbenen Schwestern auch
eine Modesta im Memorialbuch eingetragen sei (ebd., S. 31 f.). Vgl. zur St. Maximiner
Litanei Coens, Recueil, S. 213–215, Nr. 10, hier S. 215. Neben Modesta tauchen dort
schon Anastasia und selbst Willibrord auf, nur Irmina fehlt. Selbst die sp�tere �btissin
Basilissa erscheint. Vgl. Bçhne, Erzbischof Egbert, S. 108. – In einer St. Maximiner
Weihenotiz eines Altars hl. Jungfrauen von 952 findet sich wieder Modesta, jedoch noch
keine Irmina. Vgl. dazu Notae dedicationum s. Maximini Treverensis, ed. Sauerland,
S. 1271, Z. 7: […], sanctae Walgisgae, sanctae Modestae, sanctae Brigidae, […].

220 Zur Litanei des Egbert-Psalters vgl. Sauerland/Haseloff, Psalter, S. 10–15 u. 192.
Der Name Willibrords erscheint auch, allerdings unmittelbar nach den Trierer Bischç-
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selben Zeit und vielleicht dem Umkreis Erzbischof Egberts (977–993) findet
sich ein Trierer Nachtrag im Kalender eines Sakramentars der Kçlner Dombi-
bliothek des ausgehenden 10. Jahrhunderts, der zum 24. Dezember den Ge-
burtstag einer hl. Jungfrau Irmina aus Oeren nennt.221 Weitere Kalendarien und
Weihenotizen folgen nun.222

Einiges deutet darauf hin, daß Irmina im Kontext des Streits von Oeren mit
dem Trierer Erzstift um seine Reichsunmittelbarkeit auftaucht, der unter Erz-
bischof Egbert einen Hçhepunkt erreichte.223 Doch sah dieser Konflikt anders
aus und dauerte l�nger, als die Forschung bisher geglaubt hat. Theo Kçlzer hat
das nachgewiesen.224 Gem�ß seinen Ergebnissen war das reichsunmittelbare
Oeren durch einen Tausch mit Kaiser Otto I. (936–973) 966 an das Erzstift
Trier gekommen, welches das bis dahin zu Trier gehçrende Servatiusstift in
Maastricht an den Kaiser gab.225 Die Oerener Nonnen versuchten, dem etwas
sp�ter erfolglos mit einer Urkundenf�lschung auf Otto II. (961–983) zu be-
gegnen, in der man sich wçrtlich auf eine echte �ltere Besitzbest�tigung Ottos I.
f�r Oeren von 953 berief. Dieses �ltere Diplom sicherte noch zu, das Kloster
solle stets in kçniglicher Gewalt bleiben.226 993 habe Erzbischof Egbert unter
Otto III. (983–1002) Oeren dann im erneuten Tausch gegen Maastricht zu-
r�ckgeben m�ssen. Egbert sei wohl ein Verhandlungsfehler bei dem Versuch
unterlaufen, zus�tzlich auch St. Servatius an Trier zu ziehen. Denn eigentlich

fen. Vgl. ferner Coens, Recueil, S. 204–213, Nr. 9, hier S. 210. Die beiden werden
innerhalb anderer hl. Jungfrauen genannt: Savina, Irmina, Modesta, Waldpurga.

221 Vgl. Kçln, Dombibliothek, 88, fol. 8v: Eod. d. Nat. s. yrminę virg. horreacs. eclę. (oder
horrea cs. eclę.). Die K�rzungen sind hier beibehalten. Der Kalender befindet sich auf
fol. 3r–8v. Vgl. zur Handschrift und dem Nachtrag Irminas Hoffmann, Buchkunst 1,
S. 156–158, bes. S. 157 f. , sowie ausf�hrlich den Kommentar zur digitalisierten
Handschrift unter http://www.ceec.uni-koeln.de [01.06.2005]. Der Nachtrag kçnnte im
Zusammenhang der Schreiber des Egbert-Kodex’ stehen. Bçhne, Erzbischof Egbert,
S. 102 f. , 106–108, glaubt aufgrund noch weiterer Nachtr�ge von Trierer Bischçfen, die
Zeit Egberts zu erkennen. Er sieht sogar diesen Irmina-Eintrag als Versuch, Trierer
Besitzanspr�che auf Oeren zu erheben. Vgl. dazu auch noch genauer unten Anm. 559 u.
Kap. D.VI.3.b.

222 Zu den weiteren Litaneien vgl. Werner, Anf�nge, S. 17, mit den entsprechenden
Nachweisen. Miesges, Festkalender, S. 112 f. u. Anm. 2, der nur auf Sauerland verweist.

223 Vgl. dazu unten Anm. 230 u. 238.
224 Vgl. Kçlzer, Studien, S. 118–149. Er gelangt zu dieser Sichtweise, weil er die auf

Egbert ausgestellte Restitutionsurkunde Oerens an Trier vom 30. Mai 1000 (DOIII.
†368, S. 796 f.) u. a. aufgrund pal�ographischer �berlegungen als F�lschung aus der Zeit
von um 1065 nachweisen kann (ebd., S. 118–121, 132–137).

225 Vgl. DOI. 322, S. 436 f.
226 Vgl. DOII. †55, S. 65 f. Vgl. dazu Kçlzer, Studien, S. 122–126, der es eine „Teilre-

vision“ nennt. Er betont die Konzeption der F�lschung anhand des f�r Oeren als Be-
sitzbest�tigung von Otto I. ausgestellten echten DOI. 168, S. 249 f., von 953.
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habe er beide Klçster f�r das Erzstift beansprucht.227 997 wurde Oeren wieder
reichsunmittelbar.228 Erst zu Beginn der Regierungszeit Heinrichs III. (nach
1039–1056) sei dies alles wieder im Wechsel mit St. Servatius in Maastricht
r�ckg�ngig gemacht worden. Oeren sei erneut an Trier und St. Servatius an das
Reich gegangen.229

Die Oerener Nonnen kçnnten als Argument f�r Oerens Reichsunmittel-
barkeit die Tradition einer Klostergr�nderin konstruiert haben, die eine Tochter
Kçnig Dagoberts I. (ca. 608–638/9) und seiner Frau Nanthild war, eine Kç-
nigstochter also. Irmina firmiert zudem als Witwe eines gallischen Grafen
Hermann. Die von ihm geerbten G�ter habe sie an Oeren gegeben.230 Wann
genau diese Fama entstand, ist schwer zu bestimmen. Eine dem Trierer Erzstift
nahestehende �berlieferung, die Oeren zumindest als Gr�ndung der Zeit Da-
goberts nennt, ist im fr�hen 11. Jahrhundert greifbar.231 Erst in der Vita sanctae
Irminae Thiofrids von Echternach (vor 1081) sowie im dazu zeitnahen Libellus
de rebus Treverensibus (drittes Viertel des 11. Jahrhunderts) l�ßt sich die Oerener
Tradition zum ersten Mal schriftlich greifen. Der Libellus d�rfte sogar nach der
Vita entstanden sein. Ob er sie direkt benutzte, ist umstritten. Im Libellus wird
Irmina jedenfalls erg�nzend zur Vita auch noch als Schwester einer Attala ge-
nannt, die vermutlich das Kloster Pfalzel gr�ndete. Irmina sei ferner – so der
Libellus – der schon ausf�hrlicher behandelten Modesta in Oeren als �btissin
vorausgegangen.232 Irmina sollte damit also vor die �ltere Modestatradition in
Oeren ger�ckt werden.

227 Vgl. dazu DOIII. 119, S. 530–532, vom 18. Juni 993. Vgl. dazu Kçlzer, Studien,
S. 126–130.

228 Vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 14, ed. Waitz, S. 104 f. Vgl. dazu
Kçlzer, Studien, S. 130–132.

229 Vgl. dazu abschließend die ausf�hrliche Argumentation bei Kçlzer, Studien, S. 132–
137.

230 Vgl. dazu Werner, Anf�nge, S. 25 f.
231 Vgl. Theoderich, Miracula S. Celsi, ed. Waitz, S. 207: Est namque in eadem Treverica

urbe quoddam monasterium situm, quod antiquitus Horrei vocabulum accepit, reginae coeli
consecratum; in quo a tempore orthodoxi regis Dagoberti sanctimoniales semper feminae Deo
consueverant devotius deservire. Vgl. dazu auch Kçlzer, Studien, S. 256 f.

232 Vgl. dazu erstmals Thiofrid, Vita sanctae Irminae, ed. Weiland, S. 48–50, bes. cap.
1–4, S. 48 f. Zur Vita vgl. oben S. 132 u. Anm. 91. Vgl. ferner De rebus Treverensibus
saec. VIII–X libellus cap. 12 f., ed. Waitz, S. 104. Der Libellus gibt auch die einzelnen
Stufen des Streits zwischen dem Erzstift Trier und dem Kloster Oeren wieder, indem er
die relevanten Urkunden zitiert. Er beendet den Streit aber mit dem gef�lschten DOIII.
†368 von angeblich 1000. Der Libellus nennt allerdings Hermann nicht. – Die Ent-
stehungszeit des Libellus’ war lange Zeit umstritten und wurde im fr�hen und sp�ten
11. Jahrhundert angesetzt. Gleiches galt f�r seine Abh�ngigkeit von der Irmina-Vita,
deren inhaltliche Parallelen sich nicht leugnen lassen. Vgl. dazu nur zusammenfassend
Werner, Anf�nge, S. 10–13, bes. S. 12. Werner, Adelsfamilien, S. 180, vermutet
endlich eine Verwendung der Vita durch den Libellus. – In die Vita sanctae Irminae (vor
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Im fr�hen 12. Jahrhundert nahm eine in Oeren konstruierte Schenkung auf
Kçnig Dagobert II. (675–679) das Bild der Dagoberttochter dann nochmals,
aber schon leicht mißinterpretierend, wieder auf. Das Diplom datiert vorgeblich
auf den 26. August 646 und �bertr�gt Besitzungen an Oeren (DMerowinger 1
† 65).233 Vielleicht bemerkte man im Kloster die unglaubw�rdige tempor�re
Diskrepanz der Oerener und Echternacher Irmina und entschied sich jetzt f�r
Dagobert II. statt Dagobert I. als Vater, um dies stimmiger zu machen. Irmina

1081) wird Nanthild als Mutter Irminas n�mlich erst vom Mçnch Theoderich (1191/2)
in der Vitenfassung des Liber aureus nachgetragen, wie schon Krusch, Reise nach
Frankreich, S. 620 f. , zeigte. Im Libellus wird Nanthild also im Gegensatz zur Ur-Fas-
sung der Vita sanctae Irminae genannt. – Kçlzer, Studien, S. 252–260, weist schließlich
insgesamt darauf hin, daß die �lteste Handschrift des Libellus’ zwar aus dem erzbi-
schçflichen Trierer Kloster St. Eucharius stammt, die Handschrift aber von Oerener
Nonnen verfaßt wurde. Der Libellus verf�ge �ber zwei Teile. Cap. 1–10 widmen sich der
Trierer Fr�hzeit unter Karl Martell, Milo und Bonifatius, w�hrend cap. 11–18 die
Nonnenklçster Oeren und Pfalzel in den Blick nehmen. Da der Libellus das um 1065
gef�lschte DOIII. †368 verwende, kçnne er erst danach entstanden sein. Er folgt dabei
Poensgen (Geschichtskonstruktionen, S. 95 ff.), die einen erzbischçflichen Bezug des
Werkes sieht. Dieser erkl�re sich auch aufgrund der Vielfalt der zitierten Quellen. – Vgl.
zur Verwendung Dagoberts allgemein und in Trier Wehrli, �berlieferungen von Da-
gobert, S. 154, 157–159, 161 (zu Adela von Pfalzel und Irmina), 211 f. (Irmina), 215–
217 (Irmina, Adela, Chlothilde), 292–301 (Trier). – Ob das Verh�ltnis zwischen Irmina
und Adela von Pfalzel tats�chlich auf einer noch erhaltenen Oerener Tradition beruhte,
wie ein Teil der Forschung annimmt, oder erst hier ausformuliert wurde, l�ßt sich
schwerlich sagen. Vgl. dazu nur die vielf�ltigen �berlegungen zur „Hugobert-Irmina-
Sippe“ oben S. 129 f. u. Anm. 83–85, sowie Werner, Anf�nge, S. 15 ff., zu einer
mçglichen Oerener Tradition. Vgl. zu Adela zuletzt und ausf�hrlich die Forschung
diskutierend Werner, Adelsfamilien, S. 176–325, der sich ausgesprochen kritisch zu
einer mçglichen Verwandtschaft Adelas mit Irmina �ußert; zur „Hugobert-Irmina-
Sippe“ vgl. ebd., S. 25–34. Zusammenfassend vgl. auch Kçlzer, Studien, S. 256 f.

233 Vgl. MRUB I 7, S. 8 f. Diplomata spuria †52, ed. Pertz, S. 169 f. DMerowinger I †65,
S. 163–166. Wampach I 1, S. 115 f. Es handelt sich um eine ein Original fingierende
F�lschung. Eigentlicher Sinn der Urkunde scheint es aber zu sein, darin einzeln aufge-
f�hrten Landbesitz zu sichern. – Ob Urkunde oder Libellus zuerst entstanden, war
zun�chst noch umstritten. Vgl. dazu Zimmer, Oeren, S. 18 f. Werner, Anf�nge, S. 5 f.
Schieffer datierte sie in seinen Vorbemerkungen zu DLdK †80, S. 219, aber schon ins
sp�te 11. bzw. fr�he 12. Jahrhundert, was Kçlzer, Studien, S. 138–141, 144 f., auf-
grund des pal�ographischen Befundes schließlich auf das fr�he 12. Jahrhundert pr�zi-
sierte (ebd., S. 139). Es handelt sich bei der Urkunde um zwei Nachzeichnungen, deren
Abbildungen sich bei Kçlzer, Studien, Taf. 28 f., finden. – Das in unmittelbarer zeit-
licher N�he entstandene und gef�lschte DLdK †80, S. 218–221, das Kçlzer, Studien,
S. 135 f. , 138–145 u. Taf. 30, �berzeugend ins beginnende 12. Jahrhundert setzt, ver-
bindet zudem die �btissin Anastasia mit Ludwig dem Kind und Erzbischof Radbod von
Trier (883–915). Das ist nat�rlich vçllig unmçglich, zeigt aber, daß man in Oeren die
noch bekannten eigenen �btissinnen kaum mehr zeitlich korrekt einzuordnen verstand.
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hatte Modesta jedenfalls inzwischen an Bedeutung �bertroffen, obwohl Irminas
liturgische Verehrung j�nger war.234

F�r das Trierer Erzstift findet sich bereits zuvor eine Gegentradition �ber
die Gr�ndung Oerens in einer auf Kçnig Zwentibold (895–900) datierenden
Urkunde, die aber fr�hestens 993 unter Erzbischof Egbert oder seinem Nach-
folger Liudolf (994–1008) gef�lscht wurde. Sie nennt den Trierer Bischof
Modoald (nach 614/626/7–vor 646/7?) als Gr�nder Oerens auf Trierer Be-
sitz.235 In sp�teren Verformungsstufen dieses Bildes, die die Gesta Treverorum seit
1101 sukzessive in ihren verschiedenen Redaktionen bieten, agiert Modoald
sogar gemeinsam mit Kçnig Dagobert. Modesta firmiert dann einmal als
Tochter Dagoberts sowie gemeinsam neben ihrer „Schwester“ Irmina als �b-
tissin Oerens, endlich als Modoalds Nichte und Mitgr�nderin Oerens.236 Die
Bilder gerieten in einen schnellen und variablen Fluß.

Vielleicht reagierte man beim Erzstift schon fr�h auf die Oerener Irmina-
bilder, nahm sie auf und entgegnete mit der eigenen �berlieferung zu Oeren.
Die erst sp�ter auftretenden Irminatexte legen jedoch genau den umgekehrten
Weg nahe, den auch Kçlzer annimmt: Die Irmina-Gr�nderlegende f�r Oeren
habe sich erst im „mittleren Drittel“ des 11. Jahrhunderts ausgeformt.237 Die
jeweiligen Traditionen sollten die jeweiligen Anspr�che auf das Kloster als

234 Vgl. Knichel, Irmina, S. 186.
235 DZw. †4, S. 22–25, hier S. 24 f. : […] inter cetera monasterium sanctae Mariae, quod

domnus Modoaldus eiusdem urbis praesul magnificus in territorio sancti Petri a fundamento
construxerat, vocatum Orrea sub iure et potestate sancti Petri Treuerensis ecclesiae eiusdemque
pontificis per regum praedecessorum videlicet nostrorum sub perpetuae stabilitatis munifi-
centiam mancipatum ac confirmatum. Quae olim quoque patri nostro venerande memoriae
Arnulfo restituenda nec ne roboranda petiit, quia per incuriam quorundam antecessorum
suorum violata perstiterant. Vgl. dazu Kçlzer, Studien, S. 128–130, 147 f. Schieffer,
Lothringische Kanzlei, S. 80–92. Doch nicht nur die Urkunde Zwentibolds enth�lt
dieses Bild, sondern auch zwei zeitgleich mit ihr entstandene Diplome: DDKarol. I †36,
†226. Es handelt sich bei ihnen um eine manipulierte Urkunde Pippins von 760 f�r
Bischof Weomad von Trier (762–791) sowie eine Karls des Großen ebenso f�r Weomad
von 774. Vgl. zu dieser Urkundengruppe und deren Entstehung auch noch ausf�hrlicher
unten Kap. D.IV.1., bes. ab Anm. 325 ff., sowie S. 204 f. u. Anm. 335, schließlich
Anm. 391, 436, 487. Zu Modoald vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 145–
158. Werner, Anf�nge, S. 36–39, 50. Werner, Verwandtschaft. Gauthier, 	vang�-
lisation, S. 347–356, mit den wenigen Quellen. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter,
S. 143–149. Doch verdient deren Darstellung nochmals eine �berpr�fung. – Vgl. in
diesem Zusammenhang zu Oeren auch Germ. Pont. 10, ed. Boshof, S. 169 ff.

236 Vgl. Gesta Treverorum cap. 24, ed. Waitz, S. 160. Zur Dagoberttradition in Verbin-
dung mit Modoald vgl. auch Wehrli, �berlieferungen von Dagobert, S. 228–230.

237 Vgl. Kçlzer, Studien, S. 257. Werner, Anf�nge, S. 13, pl�diert f�r ein Aufkommen der
Gr�ndungstradition in Oeren.
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reichsunmittelbar oder Besitz des Erzstiftes unterstreichen und in die Vergan-
genheit zur�ckprojizieren.238

Doch verbindet weder der Libellus noch die im fr�hen 12. Jahrhundert
gef�lschte Oerener Dagobert-Urkunde (DMerowinger 1 †65) Irmina mit
Echternach. Sie ist allein Tochter Dagoberts. Lediglich Thiofrid stellte diese
Verbindung erstmals nachweisbar in seiner Vita sanctae Irminae (vor 1081) her,
wie wir oben gesehen haben. Ja, man kçnnte meinen, er interpretierte die
Schenkung einer Irmina an das Kloster in Echternach, die ihm in deren oben
nachgewiesenem „Ur-Testament“ vorlag, als den konsequent zu folgernden
Dank daf�r, daß Willibrord ein Trierer Nonnenkloster von der Pest errettete.
Davon berichtet n�mlich nebulçs Alkuins Willibrord-Vita (zwischen 785 und
797). Dieses Kloster deutet Thiofrid rund 300 Jahre sp�ter wohl als Oeren. In
seiner sp�teren Willibrord-Vita (1103/4) nahm er diese Konstruktion erneut
auf.239 So l�ßt sich dem Eindruck nicht wehren, daß Thiofrid die ihm bekannte
Oerener Dagobert-Irmina-Traditon aufgriff und sie erstmals mit seinen Ech-
ternacher Materialien (dem „Ur-Testament“ Irminas und der Willibrord-Vita
Alkuins) verband. Er vollzog eine Analogiebildung beider Irminas. W�re er
jedoch der Logik seiner Vorlagen gefolgt, h�tte ihm auffallen m�ssen, daß eine
Tochter Dagoberts I. (ca. 608–638/9) kaum noch eine Zeitgençssin Willi-
brords gewesen sein konnte. Als Echternacher Klostergr�nderin sah Thiofrid
Irmina dagegen nicht. Das Kloster hatte nach seinem Daf�rhalten der hl.
Willibrord selbst errichtet.240 Vom Bild des Liber aureus (1191/2), nach dem
Irmina dann das Kloster Echternach erbaute, findet sich bei Thiofrid noch keine
Spur.

Thiofrids Vita sanctae Irminae scheint keine starke Wirkung entfaltet zu
haben, wie sich an der Handschriftenverbreitung erkennen l�ßt. Neben der
Fassung im Goldenen Buch Echternachs ist gerade noch ein zweiter Text in
einer Pariser Handschrift aus dem 13. Jahrhundert mit dem Januarband des
großen Trierer Legendariums auf uns gekommen. Die Vita f�gte man jedoch
erst im 15. Jahrhundert hinzu.241 In die Trierer Redaktion A der Gesta Treve-
rorum (1101) ging beim Gr�ndungsgeschehen Oerens das Bild einer Irmina, die
Echternach und Willibrord unterst�tzte, in keiner Form ein. In der B-Fassung
um 1132 wird jedoch plçtzlich Modesta zur mçglichen Schwester Willi-

238 Vgl. Werner, Anf�nge, S. 19–27, der dies deutlich und �berzeugend herausgearbeitet
hat.

239 Vgl. dazu nochmals oben S. 151 f. u. Anm. 150–152. Knichel, Irmina, S. 187 f.
240 Vgl. dazu auch oben S. 132 f. u. Anm. 92.
241 Vgl. dazu Lampen, Thiofrid, S. 5–7. Es handelt sich um die Handschrift Paris, BN,

lat. 9741 (Suppl. lat. 496), fol. 139 f. Vgl. ferner Worstbrock, Thiofrid, Sp. 803 f.
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brords.242 Dies deutet vielleicht eine erste Reaktion auf die von Thiofrid ge-
schaffene Verbindung an.

Um es abschließend zu betonen: F�r eine konkrete Gr�ndung Oerens durch
eine der genannten Personen hat sich keinerlei zeitgençssische Tradition erhal-
ten.243 Auch �ber sichere Angaben zum Wirken einer Oerener Irmina verf�gen
wir vor dem 11. Jahrhundert nicht. Wenn es sie tats�chlich gegeben haben
sollte, m�ssen ihre Vorg�ngerin Modesta und Nachfolgerin Anastasia um einiges
bedeutender gewesen sein als sie. Sonst h�tte man sich nicht noch an diese
erinnert, w�hrend Irmina zun�chst aus dem kulturellen Ged�chtnis verschwand.

Worauf gr�ndete der Kern der neuen Irmina�berlieferung in Oeren?
Werner will seinen Ursprung in den Echternacher Irmina-Urkunden erken-
nen.244 Deren oben vorgenommene Analyse hat aber ergeben, daß Ende des 10.
Jahrhunderts wahrscheinlich nur das „Ur-Testament“ einer Irmina (Wampach I
2, Nr. 4 + 2. Teil von Nr. 6) sowie vielleicht noch eine Urkunde der Nonne
Ymena oder ein Regest von dieser (Wampach I 2, Nr. 12*) existierten. Brachten
Trierer Bischçfe wie Hetti (814/6–847) oder Radbod (883–915), die in
Echternach auch zeitweise als �bte fungierten, das Wissen darum mit nach
Trier?245 Hatte die Oerener Irmina womçglich einen ganz anderen Ursprung,
vielleicht im wiedergefundenen Grab einer dort bestatteten Nonne? Oder bietet
die Geschichte um die Tochter Kçnig Dagoberts, die auch Witwe des gallischen
Grafen Hermann gewesen sein soll, ein Indiz daf�r, daß man in Trier noch �ber
andere Quellen verf�gte? Wir wissen es nicht. An kaum einem anderen Ort gab
es aber derart massive Dagoberttraditionen wie im Trier dieser Zeit. Das legt

242 Vgl. Gesta Treverorum cap. 24, ed. Waitz, S. 160, mit den entsprechenden Anmer-
kungen.

243 Oeren kçnnte mit einiger Wahrscheinlichkeit als ein Eigenkloster entstanden sein, das
bald reichsunmittelbar wurde. Doch bleibt das nur Vermutung. Vgl. dazu Ewig, Trier,
S. 120. Werner, Adelsfamilien, S. 39 f. Werner, Anf�nge, S. 42–48, h�lt eine Gr�n-
dung unter Modoalds Nachfolger Numerian f�r denkbar. Vgl. ferner Gauthier,
	vang�lisation, S. 291 f., 353. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 148, 152. Kni-
chel, Irmina, S. 185. Sie gehen ebenso eher von Numerian aus.

244 Vgl. Werner, Anf�nge, S. 18 f.
245 Vgl. dazu die Echternacher Abtlisten in: Catalogi abbatum Epternacensium, ed. Waitz,

S. 738–742, bes. S. 738, Z. 33 f. (zu Hetti), S. 741, Z. 7–9, 25–27 (zu Hetti und
Radbod). Radbod findet sich erst in der zweiten Abtliste aus der Mitte des 12. Jahr-
hunderts. Radbod sei f�r vier Jahre Abt gewesen, vom f�nften Regierungsjahr Kaiser
Arnulfs bis zum ersten Jahr Kçnig Zwentibolds 898. Vgl. dazu auch die j�ngere und auf
j�ngeren Handschriften basierende Edition Catalogus abbatum Epternacensium I u. II,
ed. Weiland, S. 20, 30–38. Zu Hetti und Radbod vgl. zuletzt auch Anton, Trier im
fr�hen Mittelalter, S. 167–171, 175–178, 199–201, 204–207. Anton, Trier in der
hohen und sp�ten Karolingerzeit, S. 72–75, 80–83, 86, 97–101, 103–105, 107, 109,
112 f., 116. Aspner, Hoch- und sp�tkarolingische Zeit, S. 261–266, 276 ff. Zu den
beiden vgl. auch Goerz, Regesten der Erzbischçfe von Trier, S. 1–3. Zu Hetti vgl.
zudem Depreux, Prosopographie, Nr. 150, S. 244–246.
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den Verdacht nahe, daß solches Dagobertisches Traditionsgut in irgendeiner
Form im kulturellen Ged�chtnis existiert haben kçnnte, auf das man sich
bezog.246 Eine vçllig freie Erfindung scheint unwahrscheinlich.

Kommen wir nun wieder zur�ck zu den Trierer Bischçfen Basin und Liut-
win. F�r sie hat das erhebliche Konsequenzen. Denn erst durch das erstarkte
Oerener Irminabild des 11. Jahrhunderts, das Thiofrid dann mit dem der
Echternacher Irmina verband, bot sich dieses neue Irminabild als Fundament
an, auf das sich bauen und mit dem sich weitere einschl�gige Personen der
Trierer Geschichte verbinden ließen. Deshalb fand der seit dem ausgehenden
10. Jahrhundert in Trier als heilig verehrte Bischof Liutwin seinen sp�ten Platz
in den Irmina-Urkunden neben dem farblosen Basin, um ein noch st�rkeres und
�berzeugenderes neues Echternacher Bild davon zu schaffen, wie dieses Kloster
einmal entstanden war.

7. Ergebnis

Die Analyse der Irmina-Urkunden sowie der Irminatradition ergibt ein vçllig
neues Bild zu Irmina und damit auch zu den mit ihr bisher in Verbindung
gebrachten Bischçfen Basin und Liutwin (vgl. dazu auch das ausf�hrliche
Schaubild im Anhang).

Die einzige alte und zun�chst nachweisbare Irmina-Urkunde ist das „Ur-
Testament“ einer Irmina, die vermutlich nur eine einfache Nonne war, vom
1. Dezember 697/8. Es findet sich belegt bei Abt Thiofrid von Echternach
(1083–1110). Der Liber aureus (1191/2) gibt es allerdings nicht mehr in seiner
urspr�nglichen Form wieder. Irmina �bertrug darin vielmehr noch ihren Teil an
Echternach sowie zudem die Villa Berg an das dortige Kloster unter Willibrord
(Wampach I 2, Nr. 4 + 2. Teil von Nr. 6). Als Zeugen unterzeichneten darin
u. a. ein Bischof Basin und mit ihm ein presbiter Liutwin.

Mit der in Trier im 11. Jahrhundert allm�hlich aufkommenden Tradition
einer Gr�ndung Oerens, die durch Kçnig Dagoberts I. (†638/9) Tochter Ir-
mina erfolgt sein sollte, setzte eine neue Dynamik ein. Thiofrid von Echternach
verband erstmals in seiner Vita sanctae Irminae (vor 1081) die Irmina des „Ur-
Testaments“, das ihm noch vorlag, mit der Oerener Irmina�berlieferung. Eine
legendenhafte Szene aus Alkuins Willibrord-Vita (785/97), in der Willibrord

246 Zur auff�llig stark ausgepr�gten Trierer Dagoberttradition vgl. nochmals Wehrli,

�berlieferungen von Dagobert, S. 292–301. Es gibt auch eine Dagobert�berlieferung,
die Liutwin mit Dagoberts Hof verbindet (ebd., S. 222), doch findet sich die erst bei
Coccius, Dagobert, S. 210, im fr�hen 17. Jahrhundert in Trier. Dort ist ein Lutwin
genannt, ein „Heiliger zur Zeit von Dagobert, ein austrasischer ,princeps‘, der ins Kloster
eingetreten sei.“ Doch kçnnte Liutwin erst nachtr�glich mit Dagobert in Verbindung
gebracht worden sein. Vielleicht mißverstand Coccius auch seine Quellen.
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ein Trierer Nonnenkloster von einer Pest befreite, legte f�r Thiofrid diese Ana-
logiebildung nahe. Von nun an entfaltete sein geschçpftes neues Irminabild
langsam und vor allem in Echternach seine Wirkraft. Doch noch im fr�hen
12. Jahrhundert betrachtete man dort Willibrord allein als Klostergr�nder.

Erst etwa in der Mitte des 12. Jahrhunderts bediente man sich in Echternach
dann dieses neuen Irminabildes, um den Klosterbesitz in Steinheim gegen
Verluste zu sichern. Denn Luxemburger Grafen, die als Echternacher Vçgte
wirkten, vergaben Klosterg�ter als Lehen. Auf diese Irmina wurde jetzt (viel-
leicht schon als �btissin) eine Schenkung �ber diesen Ort gef�lscht: die erste
Stufe der Urkunde vom 8. Mai 704 (Wampach I 2, Nr. 9). Urspr�nglich muß
Steinheim aber eine Karolingergabe gewesen sein, wie sich aus Eintr�gen im
Liber aureus erschließen l�ßt. Als Formularvorlage f�r die F�lschung kamen das
„Ur-Testament“ – u. a. mit einem Teil der dortigen Zeugen – sowie eine zweite
Urkunde zum Einsatz (Wampach I 2, Nr. 10): eine noch in ihrer Urfassung
vorliegende Weinberg-Schenkung vom 8. Mai 704, die jedoch zun�chst nicht
von Irmina, sondern der darin genannten Nonne Engela get�tigt wurde. Der
F�lscher kçnnte der noch junge Mçnch Theoderich gewesen sein, der bald den
Liber aureus bearbeitete. Etwas sp�ter wurde dieses St�ck dann ebenfalls zu einer
Irmina-Urkunde umkonstruiert. Dabei erhielt Warenbert, der Schreiber der
Engela-Urkunde, noch Huncio als Vorgesetzten interpoliert. So wurde der In-
halt des urspr�nglichen Originals nicht aufgegeben, sondern behutsam in den
neuen Irmina-Rahmen eingepaßt. Wohl deshalb blieb auch die kurze alte
Zeugenliste erhalten. Den Anstoß f�r die Konstruktion (Wampach I 2, Nr. 9)
bzw. Umwidmung (Wampach I 2, Nr. 10) der beiden Urkunden von 704 in
Irmina-Schenkungen mag das Ymena-Regest von 704 gegeben haben (Wam-

pach I 2, Nr. 12*). Die Nonne Ymena schenkt darin gemeinsam mit ihren
Tçchtern Attala und Crodelindis an Echternach.

Sp�testens als der Trierer Erzbischof Johannes I. (1189–1212) Echternach
1192 ans Erzstift zu ziehen versuchte und dies mithilfe des Liber aureus abge-
wehrt werden sollte, konstruierte dessen Verfasser Theoderich ein noch um-
fangreicheres Irminabild: Er machte Irmina anstelle Willibrords zur Gr�nderin
bzw. Erbauerin des Klosters und zur Schenkerin mehrerer dort gelegener Kir-
chen. Dazu f�lschte Theoderich anhand des „Ur-Testaments“ eine diesem vor-
ausgehende Urkunde auf den 1. November 697/8 (Wampach I 2, Nr. 3), die
dieses neue Bild beinhaltete. Darin ließ er Irmina zudem auf Bitten von Trierer
Bischçfen handeln: Basin und Liutwin n�mlich, wobei man Liutwin erst seit
dem sp�ten 10. bzw. fr�hen 11. Jahrhundert aus Viten als heiligen Bischof
kennen konnte. Diese beiden Bischçfe sollten deutlich zeigen, daß die An-
spr�che, die ihr Nachfolger auf Echternach erhob, vçllig unberechtigt waren.

Um Irminas neue Rolle weiter zu betonen, nahm Theoderich auch die
Schenkung Bergs aus dem „Ur-Testament“ heraus und verband sie mit der
erfundenen Stiftung einer liturgischen Ausstattung zur Urkunde vom 1. Juli 699
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(Wampach I 2, Nr. 6). F�r deren formalen Rahmen zog er die bereits vor-
handene �ltere Irmina-F�lschung zu Steinheim (Wampach I 2, Nr. 9) in ihrer
ersten Stufe als Vorlage heran sowie die Engela-Schenkung, die inzwischen
vielleicht schon zu einer Irmina-Urkunde umkonstruiert worden war (Wam-

pach I 2, Nr. 10).
Abgesehen vom verbliebenen Rest des „Ur-Testaments“ (Wampach I 2,

Nr. 4) paßte Theoderich die Irmina-Urkunden nun noch an das neue Bild der
Klostergr�nderin durch entsprechende Interpolationen an. Wampach I 2, Nr. 3,
4 u. 6 erhielten dazu durchgehend die Bischçfe Basin und Liutwin als ge-
meinsame Zeugen. Nur bei den beiden fr�her entstandenen Irmina-Konstruk-
ten (Wampach I 2, Nr. 9 u. 10) ließ Theoderich die Zeugenlisten unber�hrt.
Vielleicht erschienen sie ihm authentisch genug, zumal sie einige Jahre nach der
Gr�ndung datierten. Das Ymena-Regest von 704 wußte Theoderich entweder
nicht genau einzuordnen, oder er ließ es absichtlich beiseite, weil es Attala als
Ymenas Tochter erw�hnt. Das widersprach n�mlich dem Bild, das in Trier im
12. Jahrhundert vorherrschte, nach dem Attala Irminas Schwester war.

Woher die plçtzlich aufkommende Oerener Irminatradition r�hrte, muß
hier nicht gekl�rt werden. Wichtig ist vielmehr, daß sich im Echternacher
Umfeld f�r die Zeit um 700 ein Bischof Basin nachweisen l�ßt. Ein Bischof
Liutwin dagegen kann erst in die Irmina-Urkunden interpoliert worden sein, als
der Liber aureus 1191/2 in Echternach angelegt wurde. Einiges spricht im-
merhin daf�r, daß ein presbiter Liutwin im fr�hen 8. Jahrhundert in Trier wirkte
(vgl. die Zeugenliste in Wampach I 2, Nr. 9). Dieser Priester widerspricht aber
dem Bild, das die schon erw�hnten Liutwin-Viten von ihrem Protagonisten
entwerfen. Die Irmina-Urkunden bieten also keinerlei Belege f�r die Existenz
eines Trierer Bischofs Liutwin im fr�hen 8. Jahrhundert.247

III. Liutwin und Basin in der weiteren �berlieferung
zum 8. Jahrhundert

1. Die Urkunden Liutwins aus dem 12. Herrschaftsjahr Kçnig Childeberts

Deutliche formale �bereinstimmungen mit den Irmina-Urkunden weist die
schon deshalb verd�chtige Schenkung der Villa Stain (	tain bei Verdun) durch
den Trierer Erzbischof Liutwin am 1. Februar des 12. Herrschaftsjahrs Kçnig
Childeberts (III. , 678/9–711) (706) auf, die er an das s�dlich vor Trier gelegene

247 Der Verfasser plant, noch einmal gesondert die Genese bzw. den Konstruktionsprozeß
der Irmina-Urkunden ausgehend vom echten „Ur-Testament“ zu beschreiben. Dabei soll
auch die im folgenden Kapitel behandelte, vermeintliche Liutwin-Urkunde von 706
(MRUB I 7a) ber�cksichtigt werden.
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Kloster St. Eucharius richtete (MRUB I 7a). Die Forschung hat darin einen
eindeutigen Bezug erkannt. Zwar sei die Urkunde in einigen Punkten verf�lscht,
doch verf�ge sie �ber einen glaubw�rdigen echten Kern.248 Da die Analyse der
Irmina-Urkunden jedoch gezeigt hat, daß die meisten von ihnen gef�lscht sind,
l�ßt es sich nicht vermeiden, auch diese Urkunde nochmals kritisch zu pr�fen.
Dazu muß eine weitere Liutwin-Urkunde herangezogen werden, die als Regest
in den schon erw�hnten Miracula s. Liutwini zu finden ist. Sie wird gleich
behandelt. Doch zun�chst zum Inhalt von MRUB I 7a (vgl. dazu auch das
Schaubild im Anhang).

Im Namen der Hl. und unteilbaren Dreifaltigkeit will die Urkunde aus-
gestellt sein. Liutwin, von Gottes Gnaden Trierer Erzbischof, macht eine
Schenkung an das Kloster des hl. Eucharius in der Trierer Vorstadt zum Un-
terhalt der dort Gott dienenden Br�der. Dabei handelt es sich um die Villa Stain
mit einem genau beschriebenen Bannbezirk: zum einen Teil bis Longeau, zum
anderen bis Alehne, zum dritten bis Herm�ville, zum vierten bis Warcq im Gau
Uufranse. Aus v�terlichem Erbe sei das auf ihn gekommen. Dies �bertr�gt er mit
H�usern, Geb�uden, Mansen etc. – hier �bernimmt der Text das g�ngige For-
mular – f�r immer an das Kloster St. Eucharius.249 Dergestalt solle es geschehen,
daß welchen Teil des Klosters auch immer man davon zu nehmen beschließe,
man es im ganzen in freier und dauerhafter Herrschaft halten mçge. Es folgen
die Poenformel und als Schluß:

Actum publice Treueris sub die Kal. Febr. anno. XII. regni domni Childeberti regis. Ego
Uuarembertus presbiter iubente domno meo Leodeano archiepiscopo. et ex permissa
seniae meo [sic!] Hunione presbitero et admanuense. hanc donationem prescripsi et ipse
manu propria subtus roboraui. Ego Leodoanus hanc donationem a me factam relegi et
signaui. signo. Ego Bertinus signo. Uuido comes signo. Adelbertus comes signo. Ego Milo
diaconus in Christi nomine signo. Ego Gansbertus in Christi nomine diaconus. s.
Uualterinus diaconus. s. Maurus presbiter. s. Ego Ermiribaldus s. Bertilinus. s. Dodo in
Christo nominandi. s. Ego Ruotfridus. s. Ego Hunio presbiter in Christi nomine et
admanuens scripsi et roboraui.250

248 Vgl. die Forschung unten S. 184 ff. u. Anm. 251–260.
249 Zum Formular vgl. oben S. 169 u. Anm. 204.
250 Vgl. MRUB I 7a, S. 9 f. : In nomine sanctae et indiuiduae trinitatis. ego Leodoinus dei

gratia Treuirorum archiepiscopus. dono ad monasterium s. Eucharii. quod est situm in
suburbio treuirensi ad uictum fratrum ibidem deo seruientium donatum. que esse uolo. hoc
est. uillam quae uocatur Stain cum banno sibi debito ex una parte usque Longauua. ex altera
parte usque Alehne. ex tercia parte usque Hermeinuille. ex quarta parte usque Uuarch sita in
pago Uufranse. quae ex successione paterna mihi euenit. cum domibus. aedificiis. mansis.
casis. mancipiis. ac colonibus. appendiciis. adiacentiis. terris. pratis. uineis. aquis aquarumue
decursibus. et ex omnibus. scilicet peculio promiscuo utriusque sexus. genere. nacione. a die
praesenti ad partem ipsius monasterii s. Eucharii trado atque transfundo a die praesenti
perpetualiter possidenda. ea ratione. ut quicquid pars monasterii s. Eucharii inde facere
decreuerit. liberam et firmam in omnibus habeat potestatem. Et si quis contra hanc liberam
donationem uenire tentauerit. iram dei omnipotentis incurrat. et insuper inferat ad partem
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Schon Perrin schien die Urkunde 1935 verd�chtig. Eine erste Fassung kçnne
nicht vor dem 10. Jahrhundert entstanden sein, weil Originalurkunden aus St.
Eucharius davor fehlten. Vielleicht habe man eine Liutwin-Urkunde aus
Mettlach als Vorlage verwandt. Die Gesta episcoporum Virdunensium aus dem
10. Jahrhundert zeigten zudem, daß die Villa im 8. Jahrhundert im Besitz von
Verdun gewesen sein m�sse.251 Oppermann zweifelte an den auff�llig pr�zisen
Angaben zum Bannbezirk. Die formale N�he zu den Irmina-Urkunden belege
aber die grunds�tzliche Glaubw�rdigkeit. Eine Verf�lschung der Urkunde d�rfte
im Zusammenhang mit dem �bergang der G�ter in Stain an das Maria-
Magdalenen-Stift in Verdun 1221 entstanden sein.252 Das angebliche Original
der Urkunde mit Liutwins gelbfarbenem Siegel habe sich n�mlich noch 1787 im
dortigen Stiftsarchiv befunden. Allerdings w�re das Siegel dann 300 Jahre �lter
als das erste bekannte bischçfliche Trierer Siegel Erzbischof Egberts (977–993).
Ebensowenig bieten die fr�heren Trierer Bischofsurkunden einen Hinweis
darauf, daß sie �berhaupt gesiegelt wurden.253 Pardessus edierte den Verduner
Text und hing ihm ein erhaltenes Zinsverzeichnis der dazu zu erbringenden
Leistungen an.254 Die Version von Beyer im Mittelrheinischen Urkundenbuch
gibt eine in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrte Kopie des Verduner
St�cks wieder. Der Subprior des Stifts fertigte sie 1787 an. Sie verweist aus-
dr�cklich auf ein Siegel an der Vorlage.255

Pauly griff die Kritik auf und wies zudem darauf hin, daß auch der Erz-
bischofstitel, den Liutwin f�hre, f�r diese Zeit anachronistisch sei. Allerdings
liege eine entsprechende Gegenurkunde mit weiteren St�cken, die die Besitz-

ipsius monasterii una cum socio fisco auri libras. X. argenti pondo. I. et hoc quod repetit.
nullatenus ualeat emendicare. sed praesens donatio circa praefatam ecclesiam omni tempore
firma stabilitate permaneat. – Die Auflçsung der Ortsnamen findet sich bei Becker, St.
Eucharius, S. 501.

251 Vgl. Perrin, Recherches, S. 323–338, ausf�hrlich mit dem Gesamtkontext, �lterer
Literatur, Editionen sowie Angaben zum angeblichen Original und dessen neuzeitlichen
Kopien. Zwar h�lt er auch eine doppelte Eigent�merschaft f�r mçglich, doch ist das
unwahrscheinlich. Vgl. auch die Gesta episcoporum Virdunensium cap. 10 u. 13, ed.
Waitz, S. 43 f. : 10. Post hunc Bertalamius episcopus. Huius studio et industria Mactigisilus
et uxor eius Hechia Tilliacum fiscum et Stagnum et Casam Petriam nostrae aecclesiae,
Frumisiacam villam fratribus nostris, et alia quam plurima pro remedio animae suae dedit.
(c. 710) […] 13. Post hunc episcopatus istius aecclesiae per duodecim annos vacuus extitit.
Sed quidam servus Dei Amalbertus nomine, iuxta morem illius temporis corepiscopus factus,
ipsam regebat aecclesiam, et in quodam oratorio sub honore omnium apostolorum quasi
solitariam vitam ducebat. Et tunc perdidit ista aecclesia Waslogium et Tilliacum et Stagnum
et Merlam et Casam Petriam et alia quam plurima. Fuit enim hoc sub tempore Karoli Magni
(c. 770). Zur Zeit Karls des Großen soll Verdun das Gebiet wieder verloren haben.

252 Vgl. Oppermann, Rheinische Urkundenstudien 2, S. 260.
253 Vgl. ebd. und Ewald, Rheinische Siegel II, S. 3.
254 Vgl. Pardessus, Diplomata 2, Nr. 464, S. 268 f. Die einzelnen Zahlungen und Abgaben

sind mit dem jeweiligen F�lligkeitstag genau aufgelistet.
255 Vgl. Ewald, Rheinische Siegel II, S. 3 f.
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sache Stain-Verdun-Trier betreffen, in einem Chartular der Abtei St. Eucharius
vor.256 Gauthier �ußert wieder deutliche Zweifel.257 Werner sieht durch die
�hnlichkeit mit den Irmina-Urkunden Verbindungen zum Trierer Domkle-
rus.258 Haubrichs h�lt zwar die Datierung f�r falsch, doch versucht er, die
Verduner und Trierer �berlieferung zu harmonisieren. Er vermutet, daß die
Besitzzugehçrigkeit zu Verdun und St. Eucharius aufeinanderfolge und die
Urkunde deshalb �ber einen wahren Kern verf�ge. Anton kann ihm zwar nicht
ganz folgen, geht aber von der Echtheit der Grundaussage aus.259

Auch Petrus Becker h�lt daran fest, datiert aber auf 707 und folgt damit
Goerz. Es sei die erste Schenkung von Fernbesitz an St. Eucharius �berhaupt,
der sich erst im 10./11. Jahrhundert andere anschlçssen. F�r Stain vermutet er
gemeinsamen Besitz von St. Eucharius und Verdun. „Der Besitz der Abtei [St.
Eucharius] wurde samt Kirche und Zehnten best�tigt von Papst Eugen III.
[1145–1153] am 6. Februar 1148 und nochmals von Papst Hadrian IV.
[1154–1159] am 29. April 1155 […]. Um 1200 war diese Grundherrschaft
durch Bedr�ckungen einiger Laien, die wahrscheinlich als Vçgte anzusprechen
sind, gef�hrdet.“ 1222 tauschte St. Eucharius schließlich Stain mit dem Mag-
dalenenstift in Verdun gegen den Hof Koenigsmacker.260

256 Vgl. Pauly, �lteste Urkunden, S. 12 f. Zum Wiederaufkommen des erzbischçflichen
Titels bzw. der Metropolitansitze Ende des 8. Jahrhunderts vgl. schon oben Kap. C.III.1.
bei Anm. 35 sowie Kap. C.III.2. bei Anm. 46. Zur Trierer Gegenurkunde vgl. die
Handschrift Trier, Stadtbibliothek, 1657a/362, S. 701–706, aus dem 16. Jahrhundert,
sowie nochmals Pauly, S. 13, Anm. 8: „(Urkunden des Verduner Stiftes, der Trierer
Abtei, des Bischofs von Verdun, des Domkapitels von Verdun und des Papstes Honorius
III. [1216–1227] aus den Jahren 1221–1225).“ Zur Handschrift vgl. auch Keuffer/
Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis 8, S. 131–134.

257 Vgl. Gauthier, 	vang�lisation, S. 359 u. Anm. 97, S. 418 f.
258 Vgl. Werner, Adelsfamilien, S. 92 f. u. Anm. 273; S. 127 u. Anm. 415. Auch f�nden

sich �hnlichkeiten zum fr�hmittelalterlichen Formular.
259 Vgl. Haubrichs, Urkunden Pippins, S. 18 f. u. Anm. 123. Schon Karl Martell habe das

an Verdun �bertragene Gut diesem wieder entzogen. So sei es an den Vater Liutwins
gelangt. Anton, Liutwin, S. 31 f. u. Anm. 28, h�lt einen Bezug zu Verdun im
13. Jahrhundert f�r durchaus mçglich.

260 Vgl. Becker, St. Eucharius, S. 244, 249, 255, 345, 355, 478, 501, 551, 600, bes. S. 501.
Goerz, Mittelrheinische Regesten I 118, S. 53. Zu den Papstbest�tigungen vgl. zun�chst
JL 9181. MRUB I 545, S. 604: Stann c. eccl. et dec. et omnibus earum appendiciis. Germ.
Pont. 10, St. Eucharius 4, ed. Boshof, S. 223. Vgl. ferner JL 10042. MRUB I 589,
S. 647: Stagnum uillam cum ęcclesia. Germ. Pont. 10, St. Eucharius 9, ed. Boshof,
S. 224 f. Die Best�tigungen erfolgten neben anderem Besitz an St. Eucharius. – Zum
Tausch mit Verdun vgl. MRUB III 169, 190, S. 146, 162. Merkw�rdigerweise handelt es
sich bei der ersten Urkunde von 1221 lediglich um eine Schenkung von Kçnigsmacker
an St. Eucharius, w�hrend dann die zweite 1222 den Tausch zum beiderseitigen Nutzen
nennt. Zur Grundherrschaft Kçnigsmacker vgl. Becker, St. Eucharius, S. 502–504.
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Die �hnlichkeit von MRUB I 7a mit den Irmina-Urkunden stçßt erstmals
bei Schmal auf Skepsis.261 Vor allem mit der Urkunde vom 1. Dezember 697/8
(Wampach I 2, Nr. 4) und der vom 1. Juli 699 (Wampach I 2, Nr. 6) f�nden
sich teilweise wçrtliche �bereinstimmungen, die sie tabellarisch auflistet.
Gleiches gelte – wie gesehen – f�r das Eschatokoll der zweiten Urkunde von 704
�ber den Trierer Weinberg (Wampach I 2, Nr. 10). Diese nenne auch Waren-
bert als Schreiber. Vier Zeugennamen von MRUB I 7a f�nden sich schon bei
Irmina, die anderen seien allerdings neu. Schmal zeigt durch die Abh�ngig-
keitsverh�ltnisse, daß die Liutwin-Urkunde nicht vor den Irmina-Urkunden
entstanden sein kann. Das Dokument sei also formal und inhaltlich gef�lscht.
Doch habe ihm noch eine andere falsche Liutwin-Urkunde als Vorlage gedient,
die schon fr�her aus den Irmina-Urkunden hervorgegangen sei. Diese befinde
sich als Regest am Beginn derMiracula s. Liutwini, die in der zweiten H�lfte des
11. Jahrhunderts in bzw. f�r Mettlach entstanden. Liutwin schenkt darin sein
Vermçgen an die Mçnche des Klosters Mettlach und nicht an die Trierer Kirche,
wie seine Viten berichten.262 Sie datiert auch auf das 12. Herrschaftsjahr Kçnig
Childeberts (706), zus�tzlich jedoch auf das Jahr 696 nach Christi Geburt.
Einige Formulierungen wiesen auf �hnlichkeiten mit MRUB I 7a hin.263

Folglich bilde also kein echter Kern die Basis f�r die Stain-Schenkung (MRUB I
7a), sondern eine Mettlacher F�lschung aus den Miracula – so Schmal. Man
habe MRUB I 7a absichtlich so fr�h datiert, damit es in die Zeit falle, bevor
Verdun �ber Stain verf�gte. Zus�tzliche Zeugennamen – wie Milo und Wido –
gehçrten als Bestandteil dazu.

Das Formular der Stain-Urkunde ist in der Tat fragw�rdig. Schon Stumpf
hat 1865 darauf hingewiesen, daß die unteilbare Dreifaltigkeit fr�hestens ab
800 in den Kaiserdiplomen Karls des Großen angerufen werde.264 Auch das

261 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 55–60.
262 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 2, ed. Sauerland,

S. 1261 f.: In episcopatu igitur positus digne memorandus pater Liutwinus, de rebus, que sibi
hereditario iure obvenerant vel pretio comparaverat, testamenti cartulam fecit, per quam
Mediolacensi loco fratribusque ibidem Deo servientibus easdem res contradidit ; ac apostolica
auctoritate in iudicio promulgarat damnandos, si quos in his rebus paterentur molestos.
Duodecimo ergo anno Childiberti regis hec facta est traditionis conscriptio et incarnationis
Domini sexcentesimo nonagesimo sexto. Huius temporis articulo declaratur, quo sanctus
Liutwinus floruerit annorum curriculo.

263 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 58 f. u. Anm. 376 f. So werde z.B. beide Male an die im
Kloster Gott dienenden Br�der geschenkt. – Doch ist diese Formulierung vçllig for-
melhaft und findet sich auch in anderen Urkunden. Vgl. nur Marculfi Formulae II,1, ed.
Zeumer, S. 72, Z. 3 f., oder den Registereintrag in DKarol. I, S. 558, sowie �hnliche
Registereintr�ge in weiteren Urkundeneditionen.

264 Vgl. Stumpf-Brentano, Reichskanzler 1,1, S. 83.
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Gottesgnadentum erscheint erst seit der Kçnigserhebung Pippins III. (751–
768) 751 in den Urkunden.265

Fassen wir kurz zusammen, so haben wir es hier mit vier Ebenen zu tun: 1.
erneut den Echternacher Irmina-Urkunden (Wampach I 2, Nr. 4, 6 u. 10), 2.
einer konstruierten Liutwin-Urkunde als Regest in den Mettlacher Miracula s.
Liutwini aus der zweiten H�lfte des 11. Jahrhunderts, 3. der vorliegenden ge-
f�lschten Fassung von Liutwins Stain-Schenkung f�r St. Eucharius (MRUB I
7a), wie sie in Verdun und St. Eucharius �berliefert ist, 4. einem angeblich
echten Kern dieser Urkunde. So kristallisieren sich Echternach, Mettlach und St.
Eucharius als mçgliche Handlungsorte heraus.

Schmal weist durch die erheblichen �bereinstimmungen mit den Irmina-
Urkunden nach, daß ein echter Kern einer Liutwin-Schenkung um 706 un-
glaubw�rdig ist. Zwar spricht nichts gegen begr�ndete Anspr�che von St. Eu-
charius auf Stain. Wann sie aber entstanden, l�ßt sich nicht mehr kl�ren. Mit
einiger Wahrscheinlichkeit d�rfte dies erst um einiges sp�ter geschehen sein. Es
w�re ohnehin merkw�rdig, warum ausgerechnet diese Liutwin-Urkunde �ber
Fernbesitz oder wenigstens eine ihr vorausgehende Urkunde die Zerstçrung des
Klosters vor der Trierer Stadtmauer durch die Normannen 882 �berdauert
haben sollte. Da liegt es n�her, daß man in St. Eucharius den Fernbesitz sp�ter
sichern wollte, die Urkunde dort konstruierte und an das Magdalenenstift nach
Verdun gab, um die f�lligen Steuerzahlungen abzusichern. Bischof Liutwin
erfreute sich in Trier ja – wie gesehen – seit dem sp�ten 10. Jahrhundert einer
allm�hlich wachsenden Beliebtheit als Heiliger. Seine Lebensdaten schienen
zudem geeignet. Deshalb berief man sich auf ihn als weit zur�ckliegenden
Schenker. Doch wann kçnnte das geschehen sein? Schon im 10. Jahrhundert?

Der Bezug zu den Irmina-Urkunden legt eine enge Verbindung mit Ech-
ternach nahe. Wenn Schmal Recht hat mit ihrer These, der sp�tere Abt
Thiofrid von Echternach (1083–1110) habe die Mettlacher Miracula s. Liu-
twini verfaßt, so ließe sich das darin �berlieferte Liutwin-Regest erkl�ren. Wie
weiter unten noch genauer zu zeigen ist, trifft dies auch aus anderen Gr�nden
tats�chlich zu.266 Den Liutwin-Stoff kannte Thiofrid bestens. Liutwins bedeu-
tende Rolle stand f�r ihn außer Zweifel. Ins Echternacher Archiv hatte er
Einblick. Warum sollte er nicht eine aus Archivalien konstruierte Urkunde an
den Anfang der Miracula stellen? Die von Schmal dazu erwogenen Vorlagen
w�ren ja lediglich Irminas sog. Testament vom 1. Dezember 697/8 (Wampach I
2, Nr. 4) sowie der zweite Teil der Urkunde vom 1. Juli 699 (Wampach I 2,

Nr. 6). Wir haben gesehen, daß beide zusammen den einzig urspr�nglichen
Kern des Irminabestandes in Form eines „Ur-Testaments“ bildeten.267 Die an-

265 Vgl. Anton, Gottesgnadentum, Sp. 1592 f. Wolfram, Intitulatio 1, S. 206 ff.
266 Vgl. zu Schmals These oben S. 124 f. u. Anm. 73 sowie unten S. 341 f. u. Anm. 705.
267 Vgl. dazu oben Kap. D.II.4.
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gegebene Datierung des Liutwin-Regests h�tte sich ganz einfach aus den beiden
Schenkungen Pippins des Mittleren und Plektruds an Echternach (Urkunden
der Arnulfinger 4 u. 5) entnehmen lassen, die beide im 12. Herrschaftsjahr
Childeberts erfolgten. Die dem Regest hinzugef�gte Jahresangabe 696 zeigt
jedoch, daß die Einordnung erhebliche Schwierigkeiten bereitete und man die
genaue Chronologie nicht mehr �berschaute. Die Behauptung, Liutwin habe
sein Eigentum an die Mçnche von Mettlach geschenkt, f�gt sich in die Ge-
samttendenz der Miracula ein, die eine gewisse Unabh�ngigkeit Mettlachs vom
Trierer Bistum betonen. Dem steht zwar die Tradition der �lteren Liutwin-Vita
(von der Wende des 10. zum 11. Jahrhundert) entgegen, nach der Liutwin das
von ihm gegr�ndete Mettlach an St. Peter in Trier �bertrug, es w�rde aber
immanent Sinn machen. Denn Thiofrid griff mit seinem Echternacher Material
ja schon den Nonnen von Oeren in der Vita sanctae Irminae (vor 1081) unter
die Arme, in der er deren Haustradition und Selbst�ndigkeit betonte. So hat
Schmals These eine gewisse und unten noch pr�ziser nachzuweisende �ber-
zeugungskraft. Die erste konstruierte Liutwin-Urkunde aus den Miracula bzw.
deren Regest kçnnte sich demnach also in Mettlach und/oder Echternach be-
funden haben.

Doch warum h�tte Thiofrid auch f�r St. Eucharius aktiv werden sollen? Bat
man ihn um Hilfe? Verf�gte er �ber Beziehungen dorthin? Indizien finden sich
keine. Gab es dar�ber hinaus eindeutige Kontakte zwischen Echternach und St.
Eucharius, die hier weiterhelfen kçnnten? Die bestanden in der Tat, und sie
f�gen sich in die �berlegungen ein, wie die gef�lschten Irmina-Urkunden
entstanden. Es sei erneut daran erinnert, daß noch 1148 und 1155 p�pstliche
Besitzbest�tigungen an St. Eucharius unter seinem Abt Bertulf II. (1135–1159,
†1162) erfolgten, die Stain nennen. Die erste wurde wohl in Gegenwart des
Papstes selbst ausgestellt.268 Der Tausch mit Verdun kam 1221/2 unter Abt
Jakob von Lothringen (1212–1257) zustande.269 In den dazwischenliegenden
Jahren folgte Abt Gerwich (1162–1168) nach einer nicht ganz zu erkl�renden
�bergangszeit seinem Vorg�nger und stieß im Kloster auf Widerstand.270 Seit
1168 l�ßt sich dann Ludwig (1168–1186, †1188/9) als Abt in St. Eucharius
nachweisen, den man 1173 zus�tzlich zum Abt von Echternach w�hlte. Doch
muß die Doppelbelastung zu schwer gewogen haben. 1181 resignierte er in

268 Zu Abt Bertulf II. vgl. Becker, St. Eucharius, S. 590–592.
269 Zu Abt Jakob von Lothringen vgl. Becker, St. Eucharius, S. 598–602.
270 Zu Abt Gerwich vgl. Becker, St. Eucharius, S. 592 f. Einiges deute darauf hin, daß

Bertulf II. schon vor seinem Tod resignierte. Vier Briefe Hildegards von Bingen an einen
Mçnch Gerwin von St. Eucharius, der Gerwich meinen kçnnte, weisen auf Unmut im
Kloster hin. Gerwich scheint f�r das Amt des Abtes vorgesehen, doch Hildegard r�t ihm
ab. In einem anderen Brief spricht sie vom unruhigen Wandel im Kloster. Vgl. Hilde-
gard, Epistolarivm 2, 210–213, ed. van Acker, S. 468–471. Hildegard, Briefwechsel,
ed. F�hrkçtter, S. 156 f.
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Echternach und gab die dortige Abtw�rde an seinen Kaplan Gottfried ab. Unter
diesem entstand als Abt Gottfried II. (1181–1210) der mehrfach erw�hnte
Liber aureus von Echternach 1191/2. Nach Ludwigs Tod erscheint f�r 1189
kurz ein electus Johannes in St. Eucharius.271 Doch schon 1190 folgt diesem
Johannes der Abt Gottfried II. aus Echternach im Doppelamt bis zum Tod
(1210).272 Unter Ludwig und Gottfried d�rften also die konstruierten Irmina-
Urkunden in Echternach entstanden sein.273

Beide �bte waren eng mit Hildegard von Bingen verbunden. Sie veran-
laßten den Mçnch und Scholaster Theoderich von Echternach, der den ersten
Teil des Liber aureus verfaßte, die Hildegard-Vita zu beenden, die der Mçnch
Gottfried von Disibodenberg bereits begonnen hatte. Theoderich widmete diese
Vita Ludwig und Gottfried.274

In diesen Kontext paßt Liutwins vermeintliche Stain-Schenkung (MRUB I
7a) nun bestens. Liegt es nicht nahe, daß man sich Liutwins nicht nur f�r die
Irmina-Urkunden bediente, sondern ihn auch f�r St. Eucharius einsetzte? Beide
�bte bilden das Verbindungsst�ck. Es w�rde nicht einmal verwundern, wenn
der Scholaster Theoderich von Echternach selbst den Auftrag ausf�hrte.275

Es l�ßt sich auch erkl�ren, warum Milo und Wido als Zeugen in der Stain-
Urkunde auftreten. Daß Milo Liutwins Sohn gewesen sein sollte, war in Trier
l�ngst aus den Liutwin-Viten bekannt. Widos Name erscheint zudem gemein-
sam mit den beiden im Kontext des Klosters Mettlach, was unten noch genauer
behandelt wird.276 Daß Milo in der Urkunde als Diakon unterzeichnet, mag auf
einer realen Grundlage beruhen oder Erfindung sein. Ein engeres Verh�ltnis der
beiden unterstreicht jedenfalls auch eine andere problematische Urkunde vom
24./25. Juni 715 aus Metz, die weiter oben schon einmal bei Milo besprochen
worden ist. Der sacerdos Hugo, sein Bruder Herzog Arnulf, Pippin und Go-
defridus machen darin eine Schenkung an das dortige Apostelkloster (sp�ter St.
Arnulf ). Es beglaubigen: S. Milonis. S. Uuidonis comitis. S. Eremberti comitis.
signum †Lamtberti comitis. signum †Uuarnarii comitis. Heidrich weist darauf
hin, daß dieses Dokument in zwei Einzelabschriften in Urkundenform aus dem
12. Jahrhundert �berliefert ist sowie in zwei Chartularabschriften des 13.
Jahrhunderts. Dabei enthalten die Urkundenabschriften gegen�ber den sp�teren
Chartularfassungen, die jedoch der urspr�nglichen Version des St�ckes n�her
st�nden, einige Interpolationen, u. a. die genannten Zeugennamen.277 Auch hier

271 Zu Ludwig vgl. Becker, St. Eucharius, S. 593–595.
272 Zu Gottfried vgl. Becker, St. Eucharius, S. 595–598.
273 Vgl. dazu oben S. 134 f. u. Anm. 97–99, im Text vor Anm. 154.
274 Vgl. Becker, St. Eucharius, S. 594, 597 u. Anm. 1. Zur Vita vgl. Theoderich, Vita

sanctae Hildegardis, ed. Klaes, S. 3 f., mit der Widmung an Ludwig und Gottfried.
275 Vgl. dazu oben S. 134 ff. u. Anm. 97 ff.
276 Vgl. dazu unten die Ausf�hrungen in Kap. D.IV.
277 Vgl. dazu genauer und mit den weiteren Angaben oben Kap. C.II.1.
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deutet somit einiges ins 12. Jahrhundert. Kçlzer hat gezeigt, daß der Maxi-
miner Abt Berengoz, der vor seinem Tod 1125 zugleich einige Jahre Abt von St.
Arnulf in Metz war, einige F�lschungen f�r beide Klçster vornahm.278 Auf diese
Weise l�ßt sich diese trierisch anmutende Zeugenliste in einer Metzer Urkunde
erkl�ren.

Warum h�tte man diese Liutwin-Schenkung (MRUB I 7a) ausgerechnet
jetzt konstruieren sollen? Betrachtet man die �berlieferten Urkunden zu Stain,
so scheint dessen Besitz f�r St. Eucharius nicht sehr umstritten gewesen zu sein.
Doch zielt die Urkunde im wesentlichen auch gar nicht darauf, den Besitz f�r
St. Eucharius zu erhalten. Vielmehr will sie ja einen klar umrissenen Bannbezirk
legitimieren. Es gab wohl Streit um die pr�zisen Abgaben oder genauen Be-
sitzrechte. Um das alles klar und unzweifelhaft zu sichern, brauchte es ein altes,
ehrw�rdiges Dokument. Da bot sich Liutwin als Donator an. Dann wird auch
verst�ndlich, weshalb die Urkunde in Verdun gemeinsam mit einer Steuerliste
vorlag: St. Eucharius wollte den eingeforderten Leistungen mit dem manipu-
lierten Liutwindokument Nachdruck verschaffen.

Gibt es dazu weitere Indizien? Von Abt Ludwig ist ein Siegel mit folgender
Umschrift erhalten: LVDOWIC(V)S · D(E)I · GR(ACI)A · ABBAS · EPT(ER)-
NAC(ENSIS) · CENOBII · ET · S(AN)C(T)I · EVCHARII (ca. 1173–1183).279

Die Betonung des Gottesgnadentums f�llt besonders auf. Das Siegel von
Gottfried lautet dagegen lediglich: + GODEFRIDVS · ABBAS · S(AN)C(T)I ·
EVCHARII (ca. 1190–1210).280 Kein weiteres nachweisbares Siegel aus St.
Eucharius bietet die Deo gratia-Formel nochmals. Bereits Ludwig kann der
Auftraggeber gewesen sein, denn Liutwin verwendet in MRUB I 7a ebenfalls
diese Formel.

Allerdings fand sie seit dem 11. Jahrhundert auch Eingang in die bischçf-
lichen Siegel Triers. Ebenso kann sie hieraus entlehnt sein. Erstmals erscheint sie
auf Siegeln Erzbischof Poppos (1016–1047).281 Eine vermeintliche, auf Erz-
bischof Liudolf (994–1008) im Jahr 1000 ausgestellte Urkunde tr�gt sogar ein
gef�lschtes Siegel aus dem 12. Jahrhundert mit der erstaunlichen Umschrift: +

278 Vgl. zuletzt Kçlzer, Ein F�lscher bei der Arbeit.
279 Vgl. Becker, St. Eucharius, S. 595. Es findet sich an zwei Urkunden von 1175 sowie

einer vom 27. November 1179 in Trier, Stadtarchiv, Urk. M 20, M 20a, N 16. Eine
Abbildung bietet Ewald, Rheinische Siegel IV, Taf. 91, Nr. 1.

280 Vgl. Becker, St. Eucharius, S. 598. Zu weiteren erhaltenen Siegeln vgl. insgesamt die
Darstellung zu den �bten von St. Eucharius ebd., S. 582–659.

281 Vgl. Ewald, Rheinische Siegel II, S. 12–14 u. Taf. 1–7, mit den Bischçfen, ihren
Siegeln und den Siegelaufschriften. Zu Poppo vgl. ebd., S. 12 f. u. Taf. 2, Nr. 2–5.
Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu Trier, S. 8 f. Jacobi, Poppo. Bienert, Besiedlung
Triers, S. 125, 136. Clemens, Umgang mit der Antike, S. 183, 195, 198–200. Bçnnen,
Trier zwischen dem 10. und dem beginnenden 12. Jahrhundert, S. 208, 222–228.
Hirschmann, Civitas Sancta, S. 403 f. , 406, 417, 439, 442.
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LVTWINVS · DEI · GRAC[IA] · TREVerensis · ARCHIEPiscopuS.282 Wie konnte
man die Namen verwechseln? Oder stand Lutwin synonym f�r Liudolf ? Ver-
f�gte man vielleicht �ber ein solches konstruiertes Siegel und brachte es wegen
der Namens�hnlichkeit an der Liudolf-Urkunde an? Wo ein solches Siegel war,
befanden sich auch noch mehr. Sah also das Siegel auf der in Verdun im
18. Jahrhundert noch erhaltenen Stain-Urkunde so aus? Immerhin muß es ir-
gendwo einen Pr�gestempel gegeben haben. Es verdeutlicht jedenfalls, daß man
Liutwin seit dem 11./12. Jahrhundert professionell f�r F�lschungen instru-
mentalisierte.

Nun kann die falsche Liutwin-Urkunde, deren Regest sich in den Miracula
s. Liutwini befindet, als Vorlage f�r MRUB I 7a gedient haben. Sie mag es
ebenso f�r die Irmina-Urkunden gewesen sein und dazu inspiriert haben,
Liutwin aufgrund der zeitlichen und r�umlichen N�he mit aufzunehmen bzw.
zu integrieren. Ganz ausschließen l�ßt sich aber auch eine vçllige Neuschçpfung
der Stain-Urkunde aus den in Echternach vorhandenen St�cken nicht. Denn
MRUB I 7a bezieht sich nicht auf das Jahr 696.

Schließlich sind die �bereinstimmungen des Eschatokolls dieser Urkunde
mit der zweiten Irmina-Schenkung von 704 (Wampach I 2, Nr. 10) nicht zu
�bersehen. Als Schreiber unterzeichnet in MRUB I 7a n�mlich der Priester
Warenbert, der auf Befehl seines Herrn, Erzbischof Liutwins, gehandelt haben
will. Sein ,Vorgesetzter‘, der Priester und Sekret�r Hunio/Huncio, h�tte dem
zugestimmt.283 Es stellt sich allerdings die Frage, warum denn Huncio noch
einwilligen mußte, wenn Erzbischof Liutwin doch Warenbert selbst aufge-
fordert hatte, zu schreiben. Das ist unlogisch und weist auf eine formal �ber-
nommene Vorlage, die man damit inhaltlich entstellte. Doch was kçnnte in
dieser Vorlage urspr�nglich gestanden haben?

Die Erlaubnis einer Person zu Warenberts Handeln hat sie sicher beinhaltet.
Schließlich w�re es nicht aufgefallen, wenn Warenbert alleine geschrieben h�tte.
Das mußte man nicht erfinden. Doch war es Huncio? Folgt man der zweiten
Irmina-Schenkung von 704 in der Fassung des Liber aureus (Wampach I 2,

Nr. 10), dann tritt hier an Liutwins Stelle die Gott geweihte �btissin Irmina. Sie
bittet (rogante) Warenbert um seine T�tigkeit und befiehlt nicht. Bei der An-
nahme, Irmina bediene sich des Trierer Domklerus’, wird das Einverst�ndnis

282 Vgl. Ewald, Rheinische Siegel II, S. 12 u. Taf. 2, Nr. 1. Ewald gibt als F�lschungszeit
ca. 1140 an, nennt aber keine genaueren Argumente. Vgl. dazu Goerz, Mittelrheinische
Regesten I 1148, S. 326. MRUB I 276, S. 330 f. Darin beurkundet Liudolf die
Schenkung eines Herimannus und seiner Gattin Ada an das Marienkloster am Ufer der
Mosel. Wegen Kinderlosigkeit �bereignen sie ihren Besitz zu Taberna. Die genaue
Aufteilung wird genannt. Abt Warinarius gibt den beiden als Gegenleistung eine Aus-
stattung f�r ihren Altenteil. Schließlich gesteht der Bischof dem Kloster freie Abtwahl
aus dem Konvent zu.

283 Vgl. den Text oben S. 163 f. u. Anm. 185.
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Huncios f�r Warenberts Tun immerhin nachvollziehbarer. Die Liutwin-Ur-
kunde kçnnte sich also schlicht daran orientiert haben.

Wir haben allerdings gesehen, daß diese Irmina-Urkunde in der vorlie-
genden Form bereits ver�ndert wurde. Zun�chst lag die Schenkung einer Nonne
Engela vor, die nachtr�glich in eine an Irmina und damit in eine von Irmina an
Echternach umgewandelt wurde.284 Beyers Edition von MRUB I 7a bietet
einen Hinweis dazu. Ex permissa seniae [sic !] meo Hunione presbitero et adma-
nuense heißt es da zu Huncios Rolle. Die merkw�rdige Verschreibung legt nahe,
daß an dieser Stelle einmal der Name einer Frau stand: der �btissin, die einst
der Nonne Engela zustimmte, als sie ihre Schenkung vornahm.285

Da lediglich Wampach I 2, Nr. 10 und das „Ur-Testament“ der Irmina
(Wampach I 2, Nr. 4 + 2. Teil von Nr. 6) verwendet wurden, deutet dies darauf
hin, daß MRUB I 7a im Zuge der ersten Stufe der Irmina-F�lschungen ent-
standt – also noch vor denen im Liber aureus. Die inzwischen stark ausgepr�gte
Liutwinverehrung in Form seiner Viten und der Miracula bot in jedem Fall
Material genug, einen solchen Text zu entwerfen. Von da an war es nur noch ein
kleiner Schritt, Liutwin ins direkte Umfeld von Irmina und Basin zu r�cken.
Bedenkt man das in MRUB I 7a den Zeugen meist vorangestellte Ego, kçnnte
dies die Spur zur verk�rzten Fassung des Irmina-Testaments (Wampach I 2,

Nr. 4) weisen, wo Liutwin eben gemeinsam mit Theodefridus verbunden mit
einem solchen Ego interpoliert wurde.

Zusammenfassend ist also festzustellen: Die Liutwin-Schenkung von 706 an
St. Eucharius (MRUB I 7a) wurde gef�lscht, w�hrend zun�chst Abt Ludwig (seit
1173) und danach Abt Gottfried II. (†1210) �ber l�ngere Zeit den Klçstern St.
Eucharius und Echternach gemeinsam vorstanden. Die erste F�lschungsstufe der
Echternacher Irmina-Urkunden diente dabei als Vorlage. F�lscher war ver-
mutlich der Echternacher Mçnch und Scholaster Theoderich, der auch den
ersten Teil des Liber aureus 1191/2 verfaßte. MRUB I 7a sollte gegen�ber dem
Maria-Magdalenen-Stift in Verdun die Steuereinnahmen in Stain sichern. Als
weitere Vorlage kann das Regest einer Liutwin-Urkunde aus den Miracula s.
Liutwini gedient haben, das Abt Thiofrid von Echternach f�lschte, indem er die
ihm vorliegenden Echternacher Urkunden benutzte.

284 Vgl. dazu oben Kap. D.II.4.e.
285 Bei Pardessus, Diplomata 2, S. 269, lautet diese Stelle: ex permissu seniore meo Huncione

presbitero et admanuense. Bietet sie den korrekten Text oder eine nachtr�gliche Verbes-
serung von Pardessus? – Sich als Erkl�rung allein auf korruptes Latein zur�ckzuziehen,
wie dies Wampach I 1, S. 307 u. Anm. 2, tut, �berzeugt nicht. Auch seine Vermutung,
Huncio sei Eigenpriester der Irmina gewesen, leuchtet nicht ein. Einzig eine Ver-
schreibung kçnnte diesen Fehler noch erkl�ren.
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2. Eine Urkunde f�r Basin aus St. Maximin

In einer angeblichen Urkunde Papst Gregors II. (715–731) best�tigt dieser im
Januar 729 dem ehrw�rdigen Abt Basin vom Kloster des hl. Apostels und
Evangelisten Johannes und des heiligsten Bekenners Christi, Maximin, dessen
Kçrper dort ruht, die freie Abtwahl (MRUB I †9).

„Niemals d�rfe das Kloster irgendeinem Bischofssitz oder einer anderen Kirche
unterstellt werden, sondern solle sich solcher Freiheit und Immunit�t wie die an-
deren Kçnigsklçster erfreuen und immer unter Kçnigsschutz bleiben. �berdies
erh�lt der Abt das Recht zum Tragen von Mitra, Dalmatika und Sandalen an den
hohen Kirchenfesten. Die Errichtung von Befestigungsanlagen auf Klostergrund
wird allen verboten.“286

�berliefert ist diese Urkunde im St. Maximiner Chartular des beginnenden 13.
Jahrhunderts, gleich zweimal in zwei leicht verschiedenen Versionen. Die hier
wiedergegebene Edition Beyers bietet eine Mischversion aus beiden an.287

Die Urkunde nennt Basin als St. Maximiner Abt, obwohl er zu dieser Zeit
l�ngst verstorben war. Erst sp�tere Quellen sehen in St. Maximin seine Ruhe-
st�tte, ohne daß zeitgençssische Nachweise dazu vorliegen.288 Vielleicht exi-
stierte dort ja tats�chlich ein Grab, aus dem man schloß, daß er einmal Abt des
Klosters war. Bei den im 20. Jahrhundert vorgenommenen Grabungen fand sich
davon allerdings keine Spur.289 Bresslau vermutete, daß das falsche Dokument
in der Mitte des 11. Jahrhunderts in St. Maximin entstand. Es beruhe auf einer
verlorenen Urkunde Papst Gregors V. (996–999) vom Januar 999. Denn
MRUB I †9 stimme mit dem Urkundenformular Gregors V. aus dieser Zeit
�berein. Die Gregor-Urkunde wiederum basiere auf Trierer Freiheitsprivilegien
Papst Johannes’ XIII. (965–972) von 968 sowie Johannes’ XV. (985–996) von
987. Sp�testens 1140 m�sse MRUB I †9 vorgelegen haben, weil es als Vorlage
in einer echten Bulle Innozenz’ II. (1130–1143) erw�hnt werde.290 Winheller

286 Vgl. JE †2179. MRUB I †9, S. 12 f. Germ. Pont. 10, St. Maximin †1, ed. Boshof,
S. 199 f. Das Zitat und die Zusammenfassung bei Kçlzer, Studien, S. 89. Zu Basin vgl.
auch oben Kap. D.I.2.b.

287 Vgl. Kçlzer, Studien, S. 92 f., mit der genauen Handschriftenangabe und dem Hinweis
(Anm. 348) auf die Mischversion Beyers. Getrennt seien beide Fassungen im Chartular
durch DKarol. I †276, S. 410 f. und DKIII. 133, S. 212 f. In der ersten, falschen best�tigt
Karl der Große dem Kloster St. Maximin die freie Abtwahl sowie die Freiheit von
�bergeordneter Herrschaft, Zoll und Gericht. In der zweiten, echten erneuert Karl III. St.
Maximin das Schutz- und Wahlprivileg. – Zum Chartular selbst vgl. Kuhn, Liber aureus
von St. Maximin.

288 Vgl. dazu Gierlich, Grabst�tten, S. 50 f. Heyen, Grabkirchen, S. 598 f. u. 602. Dem
folgt noch Gießmann, Besitzungen, S. 360 f.

289 Vgl. dazu Neyses, Baugeschichte, S. 77 ff.
290 Vgl. Bresslau, St. Maximin, S. 60–62. Als Beispiele f�hrt er eine Urkunde Gregors V.

vom Januar 999 (JL 3898; Zimmermann, Papsturkunden II 363, S. 708–710) sowie
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�bernahm diese Einsch�tzung.291 Wisplinghoff ging von einer Entstehung im
Zuge der St. Maximiner F�lschungsaktionen des 12. Jahrhundert aus.292

Kçlzer hat die Urkunde auf der Basis der bisherigen Forschungsergebnisse
erneut intensiv und kritisch gepr�ft und dazu weitere St. Maximiner St�cke
herangezogen. Sein Ergebnis: Nicht nur das Deperditum Gregors V. sei einge-
gangen, sondern auch St. Maximiner Spurien des fr�hen 12. Jahrhunderts.
Doch m�sse man hier differenzieren, weil es eben zwei Fassungen des Textes
gebe. Die erste berufe sich n�mlich lediglich auf Rechtsinhalte, die sich bereits in
den drei erw�hnten Papsturkunden bis einschließlich der verlorenen von Gre-
gor V. 999 f�nden. Nur diesen Inhalt habe Papst Innozenz II. 1140 erneut be-
st�tigt. Dessen Bulle nenne jedoch nicht das Recht der Pontifikalien und das
Verbot des Mauerbaus auf Klostergrund. Und eben diese beiden Rechte fehlten
auch in der ersten Version der falschen Urkunde Gregors II. Die zweite Fassung
allerdings, die zwar gegen�ber der ersten einige Auslassungen aufweise, enthalte
nun diese Passagen. So m�sse man von zwei verschiedenen Vorlagen f�r das St.
Maximiner Chartular ausgehen. Die erste kçnne bereits unmittelbar nach der
Urkunde Gregors V. 999 entstanden, die zweite auf der Basis inzwischen vor-
liegender St. Maximiner Spurien etwa 1116 um die entsprechenden Passagen
erg�nzt worden sein. Man habe 1140 dann aber nicht gewagt, dem Papst diese

eine weitere vom 28. Juni 997 (JL 3877; Zimmermann, Papsturkunden I 345, S. 669–
673) an. Vgl. �hnlich auch Oppermann, Rheinische Urkundenstudien 2, S. 70 f. Vgl. zu
den Urkunden MRUB I 231, 258, 516, S. 286 f., 315, 572–574. Johannes XIII. be-
st�tigt 968 St. Maximin die Privilegien sowie die freie Abtwahl (JL 3722; Zimmermann,
Papsturkunden I 185, S. 362–364; Germ. Pont. 10, St. Maximin 7, ed. Boshof,
S. 202 f.). Johannes XV. wiederholt das 987 (JL 3827; Zimmermann, Papsturkunden I
291, S. 565 f. ; Germ. Pont. 10, St. Maximin 8, ed. Boshof, S. 203). Innozenz II. be-
st�tigt 1140 die Rechte, die umfangreichen namentlich aufgef�hrten Besitzungen sowie
die Reichsunmittelbarkeit (JL 8093; Germ. Pont. 10, St. Maximin 33, ed. Boshof,
S. 210 f.). Vgl. schließlich Kçlzer, Studien, S. 89 u. Anm. 322.

291 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 171 f. Er zeigt auch, wie diese Urkunde
Eingang in die Vita Basins aus dem 16. Jahrhundert gefunden hat.

292 Vgl. Wisplinghoff, St. Maximin bei Trier, S. 143–176, bes. S. 150, 171–173. Die St.
Maximiner F�lschungen hatten auch schon Bresslau, St. Maximin, S. 20–65,
Oppermann, Rheinische Urkundenstudien 2, S. 1–120, sowie zuletzt und ausf�hrlich
Kçlzer, Studien, aufgearbeitet. Kçlzer kam dabei zum Ergebnis (ebd., S. 305–310),
daß in St. Maximin mehr F�lschungen vorliegen, als bisher vermutet. Die dortigen
F�lschungen setzten erst im letzten Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts parallel zum Oerener
Konflikt mit dem Erzstift ein. Sie sollten den reichsunmittelbaren Rechtsstatus des
Klosters sichern. Die fr�hen Spuria gehçrten vielmehr ins dritte Viertel des 11. Jahr-
hunderts. In den ersten Jahren des 12. Jahrhunderts begannen F�lschungen zur Absi-
cherung gegen die Untervçgte. Ihnen folgte eine grçßere F�lschungsaktion um 1116
gegen erste Angriffe des Erzbischofs. Vgl. neuerdings zusammenfassend Kçlzer, F�lscher
bei der Arbeit, der darin nochmals betont, daß die F�lschungen 1116 vom Maximiner
Abt Benzo vorgenommen wurden.
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erweiterte Version zur Best�tigung vorzulegen.293 Beide seien deshalb parallel ins
Chartular eingegangen.

Einen genauen Entstehungszeitpunkt f�r die erste Fassung kann Kçlzer
nicht aufzeigen, nur einen terminus post quem von 999. Gießmann datiert sie
denn auch vorsichtiger etwa zwischen 1050 und 1084.294 Nun interessiert hier
weniger der Inhalt, der den Wunsch St. Maximins nach Freiheit und Unab-
h�ngigkeit vom Trierer Bistum, eben Reichsunmittelbarkeit, ausdr�ckt. St.
Maximin sollte sie um 1139/40 durch die �bertragung Kçnig Konrads III.
(1138–1152) an Erzbischof Albero (1131–1152) endg�ltig verlieren.295 Viel-
mehr geht es um die Berufung auf Basin als Abt. Man wollte damit nachvoll-
ziehbar weit in die Vergangenheit zur�ck, so weit, daß sich keine Gegenargu-
mente von anderer Seite mehr anf�hren ließen. Dabei wird deutlich, daß man
zwar um eine wichtige Rolle Basins in der Vergangenheit wußte, ihn aber
chronologisch nicht mehr korrekt einzuordnen verstand. Oder man setzte ihn
einfach in die Herrschaftszeit Gregors II. , der sich ja als Papst auf der Grundlage
der Vorlage Gregors V. anbot. Warum also sollte ausgerechnet Basin St. Maxi-
miner Abt gewesen sein?

Zwei Quellen liegen auf der Hand: Zum einen entstanden Ende des 10.
Jahrhunderts die ersten ausf�hrlichen Trierer Bischofslisten.296 Da bot sich die
Wahl eines Bischofs der gesuchten Zeit auf dieser Basis an. Erst hier scheint
Basin ins Trierer Bewußtsein zur�ckgekehrt zu sein. Zum anderen gab es schon
zwei weitere Trierer Bischçfe des 8. Jahrhunderts, die mit einem Kloster in
Verbindung gebracht wurden: Liutwin, der Mettlach gegr�ndet haben sollte,
und sein Sohn Milo, der ihn dort habe bestatten lassen. Um sie wußte man:
Wenigstens die Vita Liutwini I (um die Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert)
und der Libellus de rebus Treverensibus (aus dem dritten Viertel des 11. Jahr-
hunderts) berichteten davon. Und sie erw�hnten auch einen Bischof Basin als
Onkel Liutwins. Von Basins tats�chlicher, oben behandelter Beziehung zu
Echternach und Willibrord wissen sie jedoch nichts.297 Aufgrund der Liutwin-
tradition bot es sich an, nun auf Basin als St. Maximiner Abt zur�ckzugreifen.
Gegen eine zu fr�he Datierung der ersten Fassung von MRUB I †9 unmittelbar
nach 999 spricht ohnehin, daß Basins Name ins St. Maximiner Totengedenk-
buch des 10./11. Jahrhunderts erst als Nachtrag des 12. Jahrhunderts Eingang

293 Vgl. Kçlzer, Studien, S. 89–94.
294 Vgl. Gießmann, Besitzungen, S. 42.
295 Vgl. dazu Wisplinghoff, St. Maximin bei Trier, S. 33–61, bes. S. 59–61. Boshof,

Papsturkunde. Pundt, Erzbischof und Stadtgemeinde, S. 245. Vgl. zu Albero auch
Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu Trier, S. 17–20, bes. S. 19.

296 Vgl. dazu bereits oben S. 119, 122 u. Anm. 31 u. 51 sowie ausf�hrlicher unten Kap.
D.VI.3.e.

297 Vgl. dazu nochmals oben Kap. D.I.2.b. u. D.II.
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fand.298 Vielleicht l�ßt sich das aber auch damit erkl�ren, daß man diese Ur-
kunde zu Beginn des 12. Jahrhunderts erneut verwandte und eine zweite Fas-
sung konstruierte.

So paßt Basins Erscheinen in dieser Urkunde in die Zeit des 11. und 12.
Jahrhunderts in Trier und zeigt einmal mehr, daß man d�rftige und unzuver-
l�ssige Informationen �ber die eigene Vergangenheit und deren Personen be-
nutzte, um Rechte der Gegenwart zu legitimieren. Was z�hlte, war, daß die
Namen, die man jetzt einsetzte, authentisch schienen, nicht daß die mit ihnen
ehemals verbundenen Personen einmal das getan hatten, was man jetzt von
ihnen behauptete.

Zusammengefaßt liegt die gef�lschte Basin-Urkunde MRUB I †9 in zwei
Fassungen vor: eine aus der zweiten H�lfte des 11. Jahrhunderts und eine von
etwa 1116. Dazu wurde in St. Maximin entweder das Basinbild der Trierer
Bischofslisten oder das der Liutwintradition aufgegriffen und daraus das neue
Bild eines St. Maximiner Abtes konstruiert. Damit weisen die bisher f�r zeit-
gençssisch gehaltenen Spuren von Basin und Liutwin fast alle in einen viel
sp�teren Trierer Kontext.

3. Die fr�hen Viten des hl. Maximin von Trier

Einer der wenigen Trierer Texte, die sich aus der Zeit vor dem Normannen-
sturm von 882 erhalten haben, ist die �ltere Vita des hl. Maximin.299 Man hat
sie bisher immer in die zweite H�lfte des 8. Jahrhunderts datiert. Zwar wisse sie
von ihrem Protagonisten, dem Bischof Maximin von Trier im 4. Jahrhundert,
�berwiegend Legendenhaftes zu berichten, bçte aber einige Angaben �ber das
8. Jahrhundert. So reichten die darin aufgef�hrten Wunderberichte bis in die
Zeit Kçnig Pippins (nach 751). Ja, da man keine Erinnerung mehr an seine
Herrschafts�bernahme von den Merowingern finde und Karl Martell sogar als
Kçnig genannt werde, m�sse die Vita in dieser Zeit verfaßt worden sein. Die
Sprache wirke altert�mlich und passe nicht in die karolingische Renaissance.
Entstanden sei sie wohl im Kloster St. Maximin. Man bençtigte dort einen
Vitentext f�r das Fest des Heiligen, so der Prolog.300 Gerade einmal in drei

298 Vgl. dort zum 4. M�rz: Depositio Basini epi. f. Vgl. dazu Miesges, Trierer Festkalender,
S. 9, Anm. 4, sowie die Edition von Kraus, Necrologium, S. 111. Weitere Eintragungen
finden sich dann erst wieder ab dem 13. Jahrhundert. Vgl. dazu Miesges, S. 34 f. Zu
den Totenb�chern aus St. Maximin vgl. ausf�hrlicher Wisplinghoff, St. Maximin bei
Trier, S. 39–45, der aber den Eintrag Basins nicht behandelt.

299 Vgl. Vita sancti Maximini episcopi Trevirensis, ed. Henschen, S. 20–25.
300 Vgl. zusammenfassend zu Maximin und zur Vita Winheller, Lebensbeschreibungen,

S. 10–27, bes. S. 14–19. Zur Vita und zum Prolog vgl. Vita sancti Maximini episcopi
Trevirensis cap. 1, ed. Henschen, S. 20 f., zur karolingischen Zeit bes. cap. 12 f., S. 24.
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Handschriften ist sie �berliefert. Die �lteste stammt aus dem 11. Jahrhundert
sowie jeweils eine weitere aus dem 12. und 15. Jahrhundert.301

Zwar ber�hrt die Vita auch die Karolinger im 8. Jahrhundert und die da-
mals geschehenen Wunder Maximins, verliert aber keine konkreten Worte �ber
die Trierer Bischçfe ihres Entstehungsjahrhunderts. W�ren diese so einpr�gsam
gewesen, warum fehlen sie dann?302 Die Namen viel fr�herer heiliger Trierer
Bischçfe wie Paulinus, Eucharius, Valerius, Maternus und Agricius nennt sie
sehr wohl. Ferner kommt ein Bischof Hildulf ohne Bistum zur Sprache, der
neben anderen bei einer Umbettung der sterblichen �berreste des hl. Maximin
etwa um 700 mitwirkte und den erst sp�tere Quellen als Trierer Bischof be-
zeichnen. Sein Name mit dem Bischofstitel findet sich aber auch als zeitge-
nçssischer Nachtrag in Willibrords Kalendar. War vielleicht Hildulf f�r die
�ltere Maximin-Vita der wichtigste Trierer Bischof dieser Zeit?303 Eine mçgliche

In cap. 12 wird Karl Martell als Princeps und einmal als Rex genannt. Zur Vita vgl. auch
Ewig, Trier, S. 33–38. Berschin, Biographie 3, S. 64–70. Gauthier, 	vang�lisation,
S. 45 f., 51 f. , spricht von einem nur beschr�nkten Wert der Vita f�r ihre Abfassungszeit.
Vgl. zur „Bischofsvita bis zum Beginn des 9. Jahrhunderts“ seit dem fr�hen Mittelalter
zusammenfassend Elm, Macht der Weisheit, S. 201–238, die auch den oftmals geringen
historischen Wert solcher Viten behandelt.

301 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 10. Die beiden fr�hesten handschriftlichen
�berlieferungen finden sich in Paris, BN, lat. 15029 (St-Victor 803), fol. 14r–21v, sowie
in Trier, Stadtbibliothek, 137/50, fol. 192v, aus St. Matthias/St. Eucharius. Der ent-
sprechende Teil des Pariser Kodex’ stamme aus dem 12. Jahrhundert, das entsprechende
Folio des Trierers aus dem 11. Jahrhundert, wobei diese (Sammel-)Handschrift selbst
�berlieferungen des 9. bis 11. Jahrhunderts enth�lt. In der Trierer Handschrift findet
sich der Prolog, „der Anfang der Vita ist ausradiert, der Rest mit den folgenden Bl�ttern
verloren“ (Winheller, S. 10). Vgl. zur Pariser Handschrift auch Delisle, Inventaire
(1869), S. 67. Der Kodex datiere insgesamt aus dem 12.–14. Jahrhundert. Zur Trierer
Handschrift vgl. auch Keuffer, Beschreibendes Verzeichnis 2, S. 32 f. Coens, Catalo-
gus, S. 159. Hoffmann, Buchkunst 1, S. 508. Becker, St. Eucharius, S. 107, Nr. 11.

302 Man hat in der darin erw�hnten Bek�mpfung des h�retischen Kçlner Bischofs Eufchrates
durch St. Maximin einen Hinweis auf den Konflikt zwischen Bonifatius, der einmal
Metropolit in Kçln werden sollte, und Milo von Trier gesehen. Doch wirklich sicher ist
der Bezug nicht. – Die Akten des angeblich dazu abgehaltenen Kçlner Konzils von 346
sind wohl gef�lscht und tauchen nicht vor dem 9. Jahrhundert auf. Vgl. dazu Win-

heller, Beschreibungen, S. 12 u. Anm. 12 f. Gauthier, 	vang�lisation, S. 447–453.
Man habe sich Ende des 8. Jahrhunderts gegen Kçlner Anspr�che durchsetzen wollen.
Die Teilnehmerliste kçnne aber auf einer echten Grundlage beruhen. Vgl. ferner noch zu
Milo und Bonifatius ausf�hrlich oben Kap. C.

303 Vgl. Vita sancti Maximini episcopi Trevirensis cap. 5–7, ed. Henschen, S. 22. – Im
Zusammenhang mit einer Umbettung des Kçrpers werden drei weitere Namen genannt.
Vgl. ebd. cap. 9, S. 23E: Hidulphus videlicet, Clemens, & Lothbertus. Heyen u. a. , Trier,
St. Maximin, S. 1012, nennen die Translation zu 698 und halten Hildulf wohl f�r einen
Trierer Bischof. – Ein Bischof Hildulf erscheint als Nachtrag in Willibrords Kalendar.
Vgl. The Calendar of St. Willibrord, ed. Wilson, S. 7 u. 34. War er Trierer Bischof ?
Erst die sp�teren Fassungen der Trierer Bischofslisten nehmen ihn als solchen auf.
Clemens meint vielleicht Bischof Clemens-Willibrord. Vgl. dazu Vita sancti Maximini
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andere Erkl�rung f�r die fehlenden Bischofsnamen w�re, daß die Vita sp�ter
entstand, als bisher vermutet. Daß Karl Martell (†741) als Kçnig auftritt,
spr�che daf�r. Es deckt sich mit Angaben zu Karl, wie sie die Annales Mettenses
priores nach 805 machen.304 Dann l�ge das fr�he 9. Jahrhundert als Abfas-
sungszeit n�her. Doch mag es sich beim Kçnigstitel auch um eine nachtr�gliche
Interpolation handeln.

Eine zweite Maximin-Vita will ein Lupus nach eigener Angabe 839 auf
Bitten eines Waldo geschrieben haben.305 Winheller trug nochmals die Ar-
gumente f�r Lupus von Ferri�res als Autor dieser Vita zusammen. Auftraggeber
sei wohl Abt Waldo von St. Maximin gewesen. Beide Viten hingen voneinander
ab und bçten den gleichen Inhalt in �hnlicher Abfolge. Es gebe wçrtliche
�bereinstimmungen. Garenfeld ging von einer Entstehung der Vita II vor der
Vita I aus. Winheller argumentiert aber mit einem dezidierten Textvergleich
dagegen, arbeitet die grçßere Strukturiertheit der Lupus-Vita mit manchen
pr�zisierenden Erg�nzungen gegen�ber der ersten Vita heraus und hat sich
damit in der Forschung durchgesetzt.306 Ganz offenbar dominierte dieser j�n-
gere Text dann die Rezeption. Schon seit dem 11. Jahrhundert finden sich
zahlreiche Handschriften.307 Auch Lupus geht in keiner Form auf die Trierer
Bischçfe des fr�hen 8. Jahrhunderts ein.

Dennoch bietet die �ltere Vita z.B. die genauen Jahre der Bischofszeit
Maximins, die sich nicht bei Lupus finden. Winheller schließt deshalb nicht
aus, daß es sich dabei um nachtr�gliche Trierer Interpolationen handelt.308 Die
sp�te Handschriften�berlieferung der Vita I und die zahlreichen anderen Trierer
Konstruktionen im zeitlichen Umfeld von deren Kodizes machen das nicht
unwahrscheinlich.

Zusammenfassend l�ßt sich also feststellen, daß beiden Viten nichts Ge-
naues �ber die Trierer Bischçfe des 8. Jahrhunderts berichten und die Namen
Basins und Liutwins, aus welchen Gr�nden auch immer, verschweigen. Die
Darstellung der beiden Viten zeigt ferner, wie schnell sich �ber die Erinnerung
an die Tage Karl Martells und Pippins der Schleier der Legende legte.

episcopi Trevirensis, S. 24 f. u. Anm. a–b, vor allem Winheller, Lebensbeschreibun-
gen, S. 17 f. Doch erinnerte man sich nicht an Trierer Bischçfe in deren Umfeld. Vgl.
genauer auch unten Anm. 427.

304 Vgl. dazu schon genauer oben Kap. B.II. bei Anm. 27 ff.
305 Vgl. Lupus, Vita Maximini episcopi Trevirensis, ed. Krusch, S. 71–82, hier S. 74.
306 Vgl. dazu Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 10, 19–27. Garenfeld, Trierer Bi-

schçfe, S. 26–30. Vgl. zuletzt nochmals Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 210. –
Zu Lupus von Ferri�res vgl. hier nur Depreux, Prosopograhie, Nr. 193, S. 322 f.

307 Zu den Handschriften vgl. Lupus, Vita Maximini episcopi Trevirensis, ed. Krusch,
S. 73, sowie auch Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 10 u. 22.

308 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 20 f.
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IV. Die Karolingerurkunden f�r das Kloster Mettlach an der Saar

1. Urkunden und Forschungsstand

Daß Liutwin Beschenker und Gr�nder des Klosters Mettlach sowie dann Trierer
Erzbischof gewesen sein soll, der Mettlach schließlich an die Trierer Kirche
�bertrug, hat die bisherige Forschung aus den Trierer Quellen seit dem fr�hen
11. Jahrhundert �bernommen: Die beiden ersten Liutwin-Viten (Vita I und II),
die Miracula s. Liutwini, der Libellus de rebus Treverensibus und die Gesta Tre-
verorum berichteten davon.309 Sie boten damit ein festes Deutungsmuster, um
alle weiteren verstreuten Quellen daran zu messen, in ihnen gleichsam die
Best�tigungen f�r die so �berzeugende Legende zu suchen.

Zu diesen Quellen gehçren auch vier Karolingerdiplome, die alle das
Kloster Mettlach an der Saar betreffen. Drei davon nennen einen Liutwin.
Einen Basin erw�hnen sie gar nicht. Es handelt sich um:

1. die schon in Verbindung mit Milo kurz besprochene Urkunde Karls des
Großen (768–814) f�r Bischof Weomad von Trier (762–791), die allge-
mein auf 782 datiert wird. Sie best�tigt als Rechtsspruch eines Grafenge-
richtes in Diedenhofen den Besitz Mettlachs f�r die Trierer Kirche. Schon
Bischof Liutwin habe es dorthin gegeben. Sein Sohn und Nachfolger Milo,
mit dem Kloster von den Karolingern belehnt, habe dann �bte daf�r be-
stimmt. Die Sçhne eines Lambert, n�mlich Wido und seine Br�der, setzten
sich mit ihren Besitzanspr�chen dagegen nicht durch (DKarol. I 148);310

2. eine Urkunde Kaiser Lothars I. (817/40–855) f�r die Trierer Kirche von
842, in der er Mettlach an sie zur�ck gibt, nachdem es zuvor Lothars An-
h�nger Wido I. von Spoleto (842–ca. 859) in Besitz hatte, dessen origo es
urspr�nglich an Trier geschenkt habe (DLoI. 67);

3. eine Urkunde Kaiser Karls III. (876–888), des Dicken, von 884, der dem
Trierer Erzbischof Radbod (883–915) best�tigt, daß einst Erzbischof Liut-
win das Kloster der Trierer Kirche �bertrug (DKIII. 102);

4. eine Urkunde Kçnig Arnulfs (887–899) von 888, in der er Erzbischof
Radbod die Urkunde seines Vaters nochmals best�tigt (DArn. 39).

In ihnen erkannte man weitere Belege daf�r, daß Mettlach in engem Zusam-
menhang mit Liutwin stand. Zurecht weist Schmal aber auf den Norman-
nen�berfall von 882 hin, dessen Opfer auch Mettlach gewesen sein kçnnte.
Unterst�tzt wird ihre These durch die erste Liutwin-Vita (Vita I) sowie die
Miracula s. Liutwini. Sie geben an, �ber kein fr�hes Schriftmaterial aus Mettlach

309 Vgl. dazu oben Kap. D.I.2.a. u. D.I.2.c.
310 Vgl. dazu schon oben Kap. C.I.3.
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mehr zu verf�gen.311 Einzige Ausnahme w�re die zu Beginn der Miracula als
Regest wiedergegebene Liutwin-Urkunde. Die ist aber – wie gesehen – ge-
f�lscht.312 Der Teilungsvertrag von Meersen von 870 erw�hnt f�r den Trierer
Raum nur die Abteien St. Maximin, Echternach, Oeren und Pr�m als
Reichsklçster. Sie fallen darin Ludwig dem Deutschen zu (†876).313 Da Mett-
lach fehlt, d�rfte es zu dieser Zeit nicht �ber einen solchen Status verf�gt haben.
Weiteres zeitgençssisches Material, aus dem sich Schl�sse �ber die Rechtsver-
h�ltnisse des karolingischen Mettlach ableiten ließen, gibt es nicht parallel zu
diesen Urkunden.

Nur wenige Arbeiten haben sich intensiver mit der Bedeutung dieser Ur-
kunden f�r Mettlachs Fr�hzeit besch�ftigt. Sie seien hier kurz angesprochen,
bevor sie bei der genaueren Einzeluntersuchung der Diplome dezidiert heran-
gezogen werden. Die �lteren Studien st�tzten sich fast ausschließlich auf die
erz�hlenden Berichte und behandelten die Urkunden – wenn �berhaupt – nur
am Rande.314

Erst Raach befaßte sich 1974 in seiner Dissertation „Kloster Mettlach/Saar
und sein Grundbesitz“ intensiver mit den Urkunden. Die erz�hlenden Quellen
bilden jedoch auch f�r ihn die Ausgangsbasis. Da aber eine Stiftungsurkunde
oder ein Testament Liutwins verloren sei, m�sse man zudem die voneinander
abh�ngigen Karolingerurkunden genauer untersuchen, besonders die Karls des
Großen. Die Urkunde weise erhebliche inhaltliche Widerspr�che auf, die In-
formationen seien d�rftig. Seine Deutung: Mettlach sei durch Liutwin von
einem adligen Eigenkloster mit kçniglichen Belehnungsrechten zum bischçfli-

311 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 36.
312 Vgl. dazu oben Kap. D.III.1.
313 Vgl. dazu Ann. Bert. ad a. 870, ed. Waitz, S. 110 f.
314 Vgl. Brower/Masen, Metropolis ecclesiae Trevericae, quae metropolitanae ecclesiae

originem, jura, decus, officia 1, ed. von Stramberg, S. 501–509. Lager, Urkundliche
Geschichte, S. 1–12. Von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 73 ff. Marx, Erzstift
Trier 2,1, S. 388–423, bes. S. 388–393. Lediglich Leonardy, R�ckgabe, geht intensiver
auf DKarol. I 148 ein. Vgl. sodann Koll, Wallfahrt. Conrath, Mettlach. Winheller,
Lebensbeschreibungen, S. 87. Zimmermann, Mettlach, S. 123. – Vgl. ferner Ewig,
Trier, S. 133 f. , 140–142, 186 f., 229–231, 233, 285–290, 315, der Mettlach in den
r�umlichen Kontext der Zeit einzuordnen versucht. Pauly, Landkapitel Merzig, S. 82–
93, untersucht die Pfarrorganisation im Mettlacher Raum und geht den fr�hen Bau-
stufen des Klosters nach. Er glaubt (ebd., S. 84) an einen echten Kern in der Legende. –
Auch Martin Klewitz verwendete f�r die Deutung seines Mettlacher Grabungsbefundes
in den f�nfziger Jahren zun�chst die Liutwin-Viten. Vgl. Klewitz, Baugeschichte.
Klewitz, Mettlach. Der Grabungsbericht steht inzwischen kurz vor der Publikation.
Martin Klewitz geht zwar von einer Gr�ndung durch Liutwin aus, wie in den erz�h-
lenden Quellen berichtet, nimmt aber aufgrund des Befundes eine sukzessive Entstehung
der Bauten �ber mehrere Jahrzehnte an. Vgl. dazu die freundlicherweise mitgeteilten
�berlegungen von Herrn Dr. Martin Klewitz im mir vorliegenden Schreiben vom 14.
September 2004.
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chen Kloster geworden, �ber das zuletzt aber nochmals Lothar I. verf�gen
konnte.315 Zweifel aufgrund der Widerspr�che sind ihm nicht gekommen.
Raach verfolgt dann noch Liutwins mçgliche Verbindung zu den Saliern. Er
geht dabei der Forschungshypothese nach, die Liutwin als Stammvater der
Familie der sog. ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘ sieht. Auch der sp�ter in
Italien ans�ssige Wido I. von Spoleto der Lothar-Urkunde sei mit ihm ver-
wandt. Das im Karls-Diplom zu findende vorgeblich widonische Namensgut,
auf dem viele der genealogischen Annahmen beruhten, weise dar�ber hinaus auf
Verbindungen zu den Gr�ndern des salischen Hausklosters Hornbach und
damit zu deren Familie hin. Raach h�lt den geschlagenen Bogen zum sp�teren
Kaisergeschlecht aber zurecht f�r nicht beweisbar und spekulativ.316

Eine Festschrift zum vermuteten 1300j�hrigen Bestehen Mettlachs 1976
arbeitet in mehreren Einzelstudien die gesamte Klostergeschichte auf.317 Doch
außer in einer kurzen Chronologie sowie einigen �berlegungen Beckers �ber
die Mettlacher �bte werden die Karolingerurkunden darin nicht behandelt.318

Das gilt auch f�r die Literatur der 1980er Jahre.319

315 Vgl. Raach, Mettlach, S. 6–22, bes. S. 12 ff. Ebd., S. 18–20, meint Raach, eine Er-
w�hnung in der Notitia de servitio monasteriorum Ludwigs des Frommen von 819 kçnnte
sogar daf�r sprechen, daß Mettlach Reichskloster war. Die Passage laute: Monasterium
Prub… Mediolano. Pr�m und Mettlach kçnnten gemeint sein. Diese Variante f�nde sich
aber nur in der Edition von Lesne, Les ordonnances monastiques, bes. im Anh. S. 489–
493, hier S. 490. Die �ltere Edition: Notitia de servitio monasteriorum (817), ed.
Boretius, S. 349–352, Nr. 171, sowie die neueste Ausgabe: Notitia de servitio mo-
nasteriorum (819), ed. Becker, S. 493, enthielten diese Stelle nicht. – Raach �bersieht
allerdings, daß Becker darauf durchaus in seinem Anmerkungsapparat hinweist. Die
Passage wird darin als ein Einschub in der von ihm als B bezeichneten Fassung erw�hnt
(ebd., S. 490, 493 u. Anm. zu Z. 21). Es handelt sich dabei um die Edition von Leon
Menard von 1750. Doch ist eine gleich doppelte Verschreibung von Klosternamen in
einem so kurzen Abschnitt nicht gerade wahrscheinlich. Mediolano wird denn meist f�r
Mailand gehalten. Aber auch das �berzeugt nicht, weil den Kontext ausschließlich
westfr�nkiche Klçster bilden. Zudem wird �blicherweise je Eintrag nur ein Kloster
aufgef�hrt. Deshalb d�rfte es sich eher um einen Heiligen mit Ortsangabe handeln. –
Auch Anton, Liutwin, S. 45 u. Anm. 72, lehnt eine Verbindung zu Mettlach hier ab.
Vgl. zur Notitia zuletzt Wagner, Notitia.

316 Vgl. Raach, Mettlach, S. 23–36. Die Verbindung Liutwins zu den Widonen beruht auf
umfangreichen �lteren Forschungen. Der Großteil der �lteren Literatur findet sich bei
Raach zusammengefaßt. Vgl. hier nur die wesentlichen Titel Doll, Piminskloster
Hornbach, S. 108–142. Metz, Miszellen, S. 1–27. Zur neueren Literatur vgl. Hla-

witschka, Widonen (Lambertiner), Sp. 72–74.
317 Vgl. 1300 Jahre Mettlach.
318 Vgl. Becker, Mettlacher �bte, bes. S. 43 f. Junges, Mettlach – eine Gr�ndung Liutwins,

S. 13 f., stellt sie noch chronologisch-tabellarisch zusammen, geht allerdings ausge-
sprochen unkritisch mit dem Material um.

319 Vgl. dazu nur Gauthier, 	vang�lisation, S. 360 f. u. 365, der ganz kurz die Urkunde
Karls des Großen f�r Mettlach streift.
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Anton will 1991 in der Karls-Urkunde dann erneut wesentliche Angaben
zur Gr�ndung Mettlachs sowie zu den Verwandtschaftsverh�ltnissen Liutwins
erkennen und behandelt sie ausf�hrlicher. Liutwin habe Mettlach der Trierer
Kirche testamentarisch vermacht. Es handle sich um ein adliges Eigenkloster,
�ber das die Karolinger wie Allodialbesitz verf�gten.320 Herrmann faßt 1993
kurz den Forschungsstand zusammen und geht f�r Lothar von kçniglichen
Rechten am Kloster aus.321 Brigitta Merta hebt 1994 f�r die Karls-Urkunde die
besondere Stellung des Kçnigsgerichtes hervor. Wie die vorausgehende Literatur
betont sie die innere Abh�ngigkeit der Mettlacher Urkundengruppe und geht
fest vom Doppelepiskopat Liutwins in Reims und Trier aus.322

Zum ersten Mal �ußert Schmal dann ganz grunds�tzliche Zweifel an allen
vier Urkunden.323 Der Verdacht begr�nde sich durch die engen textlichen
�bereinstimmungen der Diplome von 842, 884 und 888. Alle drei erw�hnten
Vorg�ngerurkunden zu Mettlach von Pippin (751–768), Karl dem Großen
(768–814) und Ludwig dem Frommen (813/4–840). Doch nur das Diplom
Karls sei erhalten. Es ber�hre sich inhaltlich aber nicht mit den anderen. Welche
Urkunden seien dann aber gemeint? Schmal will deshalb darin andere Diplome
f�r die Trierer Kirche erkennen, die aber unmittelbar nichts mit Mettlach
verbinde. Zun�chst einmal sei es eine im Original erhaltene Privilegienbest�ti-
gung Ludwigs des Frommen von 816 f�r Trier (BM2 626),324 dann sowohl eine
auf ihrer Basis sp�ter gef�lschte Urkunde Pippins f�r Trier von 760 (DKarol. I
†36)325 als auch eine weitere, in dieser Weise konzipierte F�lschung auf Karl den
Großen von 772/4 (DKarol. I †226).326 Diese drei Urkunden stimmten deshalb
in großen Teilen wçrtlich �berein. Die beiden F�lschungen seien nicht vor dem
10. Jahrhundert entworfen worden, wobei sie sich den �berlegungen von
Dopsch und Oppermann dazu anschließt. Eine mit dieser Gruppe inhaltlich
ebenso verbundene, auf den Merowingerkçnig Dagobert (†638/9) 634 datie-
rende F�lschung klammert sie aus, weil sie sp�ter entstanden sei. – Allerdings

320 Vgl. Anton, Liutwin, S. 33, 36–45. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 156–158,
169, 183, 200. Er h�lt Liutwin f�r einen mçglichen Mettlacher Abtbischof. So auch
schon Gauthier, 	vang�lisation, S. 358, 361 f. Vgl. dagegen Raach, Mettlach, S. 12.
Vgl. zu Mettlach hier auch Germ. Pont. 10, ed. Boshof, S. 246 ff.

321 Vgl. Herrmann, Mettlach, Sp. 585.
322 Vgl. Merta, Durchsetzung von Besitzanspr�chen, S. 172–179.
323 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 36–43.
324 Vgl. MRUB I 50, S. 55–57. BM2 626, S. 262. Eine Abbildung bietet Kçlzer, Studien,

Taf. 29.
325 Vgl. DKarol. I †36, S. 50–52. MRUB I †12, S. 15 f. Die Urkunde existiere nur noch als

sp�tere Kopie.
326 Vgl. DKarol. I †226, S. 304–306. MRUB I †26, S. 30–32. Von der Urkunde sei nur

noch eine Nachzeichnung vorhanden. Eine Abbildung davon findet sich bei Kçlzer,
Studien, Taf. 26. Schmal, Mettlach, S. 38, datiert die Urkunde auf 772 und folgt dabei
dem MRUB, w�hrend die MGH-Edition 774 angibt.
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verschweigt sie, daß allen diesen Urkunden gemeinsam ist, daß sie den Trierer
Bischof Modoald als Gr�nder des Trierer Klosters Oeren nennen, worauf sp�ter
zur�ckzukommen ist.327 – Zwischen der F�lschung auf Pippin zu 760, dem
echten Ludwigs-Diplom von 816 und dem DKIII. 102 von 884 ließen sich
ebenfalls l�ngere identische Passagen erkennen. Auch in DKarol. I †226 sowie in
DArn. 39 seien solche Passagen zu finden. Schmal sieht ferner kleinere �ber-
einstimmungen mit DLoI. 67. Da nun die Urkunden von 760 und 772/4 falsch
seien, gelte das auch f�r alle Mettlacher Karolingerdiplome des 9. Jahrhunderts.
DKIII. 102 und DArn. 39 nennten Erzbischof Liutwin als Donator des Klosters
an Trier. Da DLoI. 67 daraus wohl in einem zweiten Manipulationsschritt noch
den origo Widos von Spoleto zum Schenker mache, sei die intendierte F�l-
schungsabsicht, Liutwin zum Stammvater der Widonen zu erheben und damit
eine nachtr�gliche Verbindung zwischen Liutwin und Wido herzustellen.328 Es
handle sich um eine komplette F�lschungsserie. Zu dieser gehçre auch die Karls-
Urkunde von 782 mit ihren starken inhaltlichen Widerspr�chen, die als letztes
Glied dieser Kette entstanden sei.329

Schmals grunds�tzliche Kritik ist berechtigt. Allerdings �bersieht sie bei
ihrem Abh�ngigkeitsmodell, daß sich DKIII. 102 und DArn. 39 auch ganz
einfach allein aus der echten BM2 626 von 816 entwerfen ließen. Der dann
noch fehlende Inhalt erg�be sich aus den umfangreichen �bereinstimmungen
mit dem ebenfalls zeitlich vorher datierenden DLoI. 67 von 842, das Schmal
wegen des origo-Bildes jedoch fast ans Ende der F�lschungskette und damit nach
den Urkunden Karls III. und Arnulfs plaziert. DDKarol. I †36 und †226 be-
ziehen sich dagegen in keiner Form inhaltlich auf Mettlach und sind zur Er-
kl�rung der Mettlacher Diplome in keiner Weise erforderlich. Deshalb dr�ngt
sich fçrmlich die Frage nach dem Wie der �berlieferung unserer vier Mettlacher
Rechtstexte auf.

327 Auch Kçlzer, Studien, S. 140, h�lt die Ludwigs-Urkunde f�r echt. Zum F�lschungs-
nachweis der anderen beiden Urkunden vgl. die Edition sowie die Ergebnisse von
Dopsch, Trierer Urkundenf�lschungen, S. 321–323, 332, 337, 342 f., und Oppermann,

Rheinische Urkundenstudien 2, S. 132 f., 161, 191, der von einer Entstehung um 1100
ausgeht. Schmal,Mettlach, S. 27–29, 38 u. Anm. 247, merkt an, daß sie nicht vor dem
10. Jahrhundert entstanden sein kçnnen. Sie seien fr�hestens 973 und sp�testens 1139
zustande gekommen. Dopsch weist zudem auf eine Verbindung dieser Urkunden zum
DZw. †4 hin, das damit gleichzeitig konstruiert worden sein m�sse. Da die manipu-
lierten Urkunden – abgesehen von der Ludwigs des Frommen – auch Oeren als Trierer
Besitz und Gr�ndung Modoalds erw�hnen, d�rften sie nicht vor dem Konflikt zwischen
dem Erzstift und Oeren am Ende des 10. Jahrhunderts entstanden sein. Vgl. dazu auch
Schieffer, Lothringische Kanzlei, S. 71, 82–92, sowie insgesamt oben Kap. D.II.6. –
Vgl. zur Dagobert-Urkunde sowie zu dem die Urkunden insgesamt verbindenden Bild
des Gr�nders Modoald unten S. 218 f. u. Anm. 377.

328 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 39, Anm. 251 u. S. 40 f., 259, 261.
329 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 41–43.
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2. Die �berlieferung der Karolingerdiplome

Schmal ber�cksichtigt bei ihrer Argumentation kaum, daß die Urkunde Lo-
thars I. von 842 als einzige der vier Karolingerdiplome zu Mettlach im Original
erhalten ist.330 Das Diplom befindet sich heute im Landeshauptarchiv Koblenz.
Zwar ist es mutiliert, denn nur die linke H�lfte ist noch vorhanden. Es besteht
jedoch kein Anlaß, sie f�r manipuliert zu halten. Verd�chtige Spuren weist sie
nicht auf (vgl. Abb. 2 im Anhang).331 Mehrfache Ver�nderungsstufen an diesem
Dokument sind deshalb unwahrscheinlich. Allerdings fehlen mit der rechten
Seite etwa zwei Drittel des Pergaments und damit entscheidende Teile des
Rechtsinhalts.332

Die Fehlstellen lassen sich erg�nzen. Denn f�r Trier liegen weitere, wenn
auch sp�tere wichtige Quellen vor: Es handelt sich um eine Gruppe von vier
Chartularen, die unter Erzbischof Balduin in der Mitte des 14. Jahrhunderts
angelegt wurden, die sog. Balduineen.333 Drei davon enthalten den Text aller
Mettlacher Urkunden und ebenso den von BM2 626, DDKarol. I †36 und
†226.334

Diese drei Balduineen ordnen die Rechtstexte nach einzelnen Abteilungen.
Alle unsere Diplome finden sich unter: Privilegia regum et imperatorum putre-
facta. Neben einer weiteren Gruppe f�r unbesiegelte Urkunden sonderte man
hier vermeintlich verderbte Dokumente aus. Es handelte sich dabei um Ur-
kunden, die den Kompilatoren zum einen grunds�tzlich verd�chtig erschienen,
aber wohl auch um solche, die mutiliert waren und deshalb Anlaß zu Bedenken
boten. Von den heute aus der Gruppe noch erhaltenen „Vorlagen“ f�r die
Abschriften finden sich Beispiele f�r beides. In dieser Aussonderung erkennt
Mçtsch (1980) gar Ans�tze zu einer fr�hen Quellenkritik. Von 30 Urkunden
dieser Gruppe seien sechs F�lschungen. Allerdings wird man die Zahl der
F�lschungen inzwischen nach oben korrigieren m�ssen. So befinden sich in
dieser Abteilung nahezu alle Kçnigsurkunden f�r die Trierer Kirche aus dem 7.
und 8. Jahrhundert, auch DDKarol. I †36 und †226.335

330 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 37, Anm. 230. Sie weist in einer Anmerkung kurz darauf hin,
bezieht das aber nicht mehr weiter in ihre �berlegungen ein.

331 Vgl. Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 1 A Nr. 4 (= LBA 5125).
332 Aber auch das Original Ludwigs von 816 (BM2 626), das in die Urkunden Karls III. und

Arnulfs einging, ist stark besch�digt. Vgl. dazu oben S. 202 u. Anm. 324.
333 Vgl. dazu insgesamt Mçtsch, Balduineen, bes. S. 3–63, zu den verschiedenen Hand-

schriften, der Entstehung, den verwendeten Urkunden und der Datierung. Hierse-

mann, Balduineum Kesselstatt. Heyen, Balduin.
334 Vgl. Mçtsch, Balduineen, S. 90–92.
335 Zu diesen Kategorien vgl. Mçtsch, Balduineen, S. 44 u. Anm. 152. Bei der Einordnung

der Urkunden �bersieht er (ebd., S. 41–46, bes. S. 42), daß es sich bei der Urkunde
Pippins an Weomad von 760 und der Karls des Großen an Weomad von 774 um
F�lschungen handelt. Vgl. dazu oben S. 202 f. u. Anm. 325 ff. – Die Urkunden dieser
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An deren siebter und achter Stelle stehen DKarol. I 148 und DKIII. 102
hintereinander als Paar. An elfter Stelle befindet sich BM2 626. Gleichsam an
14. und 15. Position erscheinen DLoI. 67 sowie DArn. 39 wieder als Paar.
Echte und falsche Urkunden sind gemischt, auch chronologisch. Anordnungs-
kriterium sind offensichtlich die Kçnigsnamen. Deshalb folgt als Aussteller
Karl III. (876–888) auf Karl den Großen (768–814) und Ludwig das Kind
(893–911) auf Ludwig den Frommen (813/4–840).336 Zwar sind f�r den Text
des Lothar-Diploms Interpolationen vor seinem Weg in die Balduineen nicht
auszuschließen, doch insgesamt ist dem dort wiedergegebenen Inhalt zu trau-
en.337

Wenn aber DLoI. 67 noch als Original vorliegt, dann steht es nicht am
Ende einer F�lschungsserie. Es ist vielmehr das vertrauensw�rdigste der vier
Karolingerdiplome. Gerade deshalb muß es am Anfang einer Untersuchung der
Mettlacher Urkunden stehen, gefolgt zun�chst von dem inhaltlich stark aus ihm

Gruppe lassen sich bei Mçtsch, S. 81 ff., schnell �ber seine chronologische Urkun-
denliste zusammenstellen. Enthalten sind in dieser Abteilung in folgender Reihenfolge:
1. die falsche Urkunde Dagoberts f�r die Trierer Kirche von 634 (MRUB I †5); 2.
Pippins falsche Urkunde vom 17. Juni 760 f�r Weomad von Trier (DKarol. I †36); 3.
eine Urkunde Pippins II. von Aquitanien († nach 864) f�r Hetti vom 25. Juli 847
(MRUB I 78); 4. Karls des Großen echtes, doch teils verd�chtiges Diplom vom 1. April
772, in dem er Weomad die Immunit�t f�r Trier verleiht (DKarol. I 66); 5. die falsche
Urkunde Karls des Großen f�r Weomad vom 1. September 772/4, in der er die Im-
munit�t best�tigt (DKarol. I †226); 6. eine falsche Urkunde Karls des Großen f�r
Weomad vom 1. September 802 (DKarol. I †268). Vgl. dazu ferner Anm. 336.

336 Der weitere Verlauf ist 9. die Urkunde Karls III. , des Einf�ltigen (893/98–923), f�r
Erzbischof Ruotger vom 13. Juni 919, in der er die Abtei Maastricht restituiert (MRUB I
160; Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 1 A Nr. 11); dann 10. eine �hnliche Urkunde
Karls III. vom 9. Juli 919 (MRUB I 161; kein Original erhalten); 11. BM2 626 f�r
Erzbischof Hetti von 816 mit der Privilegienbest�tigung; danach zwei Urkunden von
Ludwig dem Kind, n�mlich: 12. die erste vom 19. September 902 f�r Erzbischof
Radbod mit der „Restitution der M�nze und anderer entfremdeter Rechte“ (DLdK 17,
S. 120–122; kein Original erhalten); 13. die zweite vom 11. Februar 908 f�r Radbod
mit einer G�terschenkung zu Enkirch (DLdK 59, S. 187–189; Koblenz, Landes-
hauptarchiv, Best. 1 A Nr. 9). – Soweit entsprechende Vorlagen existierten bzw. exi-
stieren, finden sich heute schwarz-weiß Aufnahmen dieser Urkunden abrufbar in der
Online-Datenbank des Forschungsinstituts Lichtbildarchiv �lterer Originalurkunden
(LBA) der Philipps-Universit�t Marburg unter http://lba.hist.uni-marburg.de/lba/pages/
[10.03.2009].

337 Das gilt auch f�r BM2 626. Von der Ludwigs-Urkunde ist noch umfangreicherer Text
erhalten, der verglichen mit dessen Wiedergabe in den Balduineen keinen Anlaß zu
grunds�tzlichen Zweifeln bietet. – Schmal, Mettlach, S. 22, 37, 41, Anm. 128–130,
231 f., 265, weist auf die litteras putrefactas in den Balduineen hin, f�r sie ein Indiz f�r
die Manipulation der Diplome. Doch muß man zur Kenntnis nehmen, daß sich ebenso
echte Urkunden in dieser Gruppe befinden. Auch bezieht sich Schmal dabei nur auf die
Ausf�hrungen des MRUB und �bersieht die umfassende Arbeit von Mçtsch zu den
Balduineen.
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schçpfenden DKIII. 102 sowie dem wiederum daraus schçpfenden DArn. 39.
Auf der Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse gilt es endlich, das wider-
spr�chliche DKarol. I 148 genauer in den Blick zu nehmen.

3. Die als Original erhaltene Urkunde Lothars I. von 842 (DLoI. 67)

Am 29. August 842 stellte Kaiser Lothar I. (817/40–855) in Mçtsch, das dem
Kloster Pr�m gehçrte und bei Bitburg in der Eifel liegt, diese Urkunde f�r die
Trierer Kirche unter Erzbischof Hetti aus. Die Urkunde stamme von der Hand
des Remigius, so der Editor Theodor Schieffer. Verhandelt wurde der
Rechtsgegenstand des Diploms zuvor in Trier. Es entstand w�hrend der Bera-
tungen vor dem Teilungsvertrag von Verdun 843 zwischen Lothar und seinen
Br�dern, Karl dem Kahlen von Westfranken und Ludwig von Ostfranken,
wodurch die verlustreichen karolingischen Bruderkriege zun�chst beendet
wurden.338

Zum Inhalt des Diploms:339 Lothar habe wegen des �beraus schwierigen
Teils seiner eingeengten und beschr�nkten Herrschaft aus dem Besitz der Kirche

338 Vgl. dazu den Kommentar von Schieffer zum DLoI. 67, S. 178 f. Zu den Bruder-
kriegen und deren Vorgeschichte vgl. auch Nelson, Search f�r peace. Schieffer, Ka-
rolinger, S. 117 f., 125–143. Fried, Weg, S. 350–378. Boshof, Ludwig der Fromme,
S. 129–134, 178 ff. Hartmann, Ludwig der Deutsche, S. 27–44. Nelson, Charles,
S. 105–136. Lothar I. erhielt ein konstruiertes Mittelreich, das als Landstreifen von
Friesland bis nach Italien reichte.

339 Vgl. MRUB I 69, S. 77 f. DLoI. 67, S. 179 f. (In Klammern stehen die aus den Bal-
duineen erg�nzten Textstellen. Die Numerierung in fetten Lettern entspricht der Zei-
lenz�hlung des Originals.): [1] In nomine domini nostri Iesu Christi dei aeterni. Hlotharius
divina [ordinante providentia imperator augustus. Si enim ea, que contra racionis ordinem et
divinam ammonicionem propter humanarum rerum nos] [2] egisse cognoverimus et ea
summa cum diligentia ad emendationem perducere studuerimus, id nobis procul du[bio ad
regni nostri stabilitatem et eterne felicitatis gloriam minime pertinere diffidimus. Proinde
omnium sancte dei ecclesie nostrorumque tam presentium quam et futurorum] [3] noverit
industria, quia nos propter arduam et strictam regni nostri partem angustati et constricti
[concessimus ex rebus sancti Petri Treuerensis ecclesie quoddam monasterium quod vocatur
Medelacus cuidam ex proceribus nostris Witoni Spolitanorum duci, cuius origo ad prefatam
ecclesiam propter dei amorem memoratum contulit] [4] monasterium. Sed dum nos propter
totius regni nostri utilitatem atque suscipiendam [G]recorum legationem Treueris civi[tate
una cum multis ex fidelibus nostris venissemus, adiens celsitudinis nostre clementiam Heti
iam dicte sancte ecclesie venerabilis archiepiscopus una cum clero et populo illius urbis aures
nostras pulsans] [5] atque praedecessorum nostrorum auctoritates nostris obtulit obtutibus.
[Cum autem eiusdem auctoritates in nostra vel procerum nostrorum presentia relegi fecisse-
mus, repperimus, qualiter a propinquis iam dicti Witonis ducis idem monasterium ad me-
moratam fuisset delegatum ecclesiam vel quomodo] [6] a praedecessoribus nostris, regibus
videlicet et magnis imperatoribus Pippino glorioso regi, Karolo invictissimo [augusto atque pie
recordationis domni et genitoris nostri Hludowici prestantissimi augusti, ibidem fuisse con-
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des hl. Petrus in Trier ein Mettlach (Medelacus) genanntes Kloster einem ge-
wissen Wido, Herzog der Spoletaner, aus dem Kreis seiner Vornehmen �ber-
lassen. Dessen origo habe das Kloster aus Liebe zu Gott der genannten Kirche
�bertragen. Aber w�hrend Lothar zum Nutzen seiner ganzen Herrschaft und,
um eine Gesandtschaft der Griechen zu empfangen, in die Stadt Trier mit vielen
seiner Vasallen gekommen war, wandte sich Hetti, der Erzbischof der schon
genannten ehrw�rdigen hl. Kirche, an die Milde von Lothars Erhabenheit.
Gemeinsam mit dem Klerus und Volk jener Stadt richtete er eine Bitte an
Lothar und legte seinen Augen Urkunden von dessen Vorg�ngern vor. Als je-
doch die Urkunden desselben in Lothars und seiner Vornehmen Gegenwart
vorgelesen worden waren, habe Lothar erkannt, wie dasselbe Kloster von den
Verwandten (a propinquis) des bereits genannten Herzogs Wido der erw�hnten
Kirche �bertragen und wie dieses ebendarin von Lothars Vorg�ngern best�tigt
worden war, Kçnigen n�mlich und großen Kaisern, dem ruhmreichen Kçnig
Pippin, dem unbesiegbaren Kaiser Karl und von Lothars Herrn und Vater, dem
vortrefflichsten Kaiser Ludwig, seligen Angedenkens. Da Lothar aber die ganze
Wahrheit der Sache erkannt habe, gefalle es der Gunst seiner Erhabenheit wegen
der Liebe Gottes, der Verehrung desselben hl. Ortes und der treuesten Erge-
benheit des dortigen Bischofs, daß er das erw�hnte Kloster mit all seinen Be-
sitzungen der schon genannten Kirche des hl. Petrus in Trier zur�ckgibt. [Und
deshalb]340 habe er beschlossen, daß [diese seine] kaiserliche Urkunde verfaßt

firmatum. Nos autem omnem rei veritatem cognoscentes propter amorem dei et] [7] conve-
nerationem ipsius sancti loci seu fidelissimam eiusdem sedi praesulis devotionem placuit
celsitudinis [nostre serenitati, ut prefatum monasterium cum omnibus suis pertinentiis iam
dicte restitueremus sancti Petri Treuerensi ecclesie. …………….] [8] imperiales litteras fieri
censuimus, per quas sanccimus modisque omnibus confirmamus, ut sicut
……………………… [fuit idem confirmatum cenobium, ita nostris ac successorum] [9]
nostrorum temporibus ad utilitatem praefatae ecclesiae absque alicuius contradictione vel
repetitione seu qualibet refragatione [inviolabiliter per hanc nostram auctoritatem perseveret,
quatenus clerus et populus ibidem deo deserviens pro nobis, coniuge ac prole seu tocius imperii
a deo nobis collati stabilitate] [10] domini misericordiam attentius exorare delectet. Et si quis
contra hanc [confirmationem] nostram aliquid irrationabiliter [agere temptaverit aut a
predicta sancte Treuerensi ecclesia illud auferre conaverit, anathema sit. Et ut hec nostre
confirmationis atque concessionis auctoritas] [11] nostris et futuris temporibus inviolabilem
atque inconvulsam obtineat firmitatem, manu propria subter eam firmavimus at anuli nostri
inpres[sione adsignari iussimus.]
Signum (MF.) Hlotharii serenissimi augusti.
[Remigius] notarius advicem Agilmari [recognovi].
Data IIII kal. septbr. anno Christo propitio imperii domni Hlotharii pii imperatoris in Italia
XXIII et in Francia III, indictione IIII; actum Ma[rciaco villa sancti Salvatoris de Prumia;
in dei nomine feliciter amen.]

340 Die hier vorgenommenen Erg�nzungen folgen DKIII. 102, S. 166, das diese Urkunde
teilweise verwendete und dessem Verfasser wenigstens noch ein Teil der hier ausgefal-
lenen Stelle vorgelegen haben muß. In diesem Fall : Et ideo has nostras. – Auch der Editor
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wird. Er bestimme durch sie und best�tige in allem, daß, wie [durch die Ur-
kunden seiner Vorg�nger]341 dasselbe Kloster best�tigt worden sei, es so zu
seinen und seiner Nachfolger Zeiten unverletzlich bei der Nutznießung (ad
utilitatem) der genannten Kirche durch diesen seinen Beschluß verharre ohne
irgendjemandes Widerspruch, Klage oder irgendeine Anfechtung. Das gelte,
solange der Klerus und das Volk, das Gott ebendort eifrig diene, sich damit
besch�ftige, die Gunst des Herrn f�r Lothar, seine Gattin, seinen Nachkommen
und f�r die Stetigkeit seiner ganzen ihm von Gott �bertragenen Herrschaft
inbr�nstiger zu erflehen. – Es folgt die Poenformel. Von den erw�hnten vor-
gelegten Urkunden ist jedoch nur die Karls des Großen �berliefert, aber of-
fenbar inhaltlich nicht verwendet worden.

Daß den Balduineen das Original von DLoI. 67 vorgelegen haben muß,
zeigt sich an einem selbst noch am erhaltenen Fragment erkennbaren, wohl
schon alten Textverlust in der Mitte von Zeile acht. Er d�rfte sich in den heute
verlorenen Teil nach rechts fortgesetzt haben. Denn lediglich acht Worte vom
Ende dieser Zeile sind noch in den Balduineen erhalten. Aber nicht nur dieser
Ausfall ging in die Kopiarb�cher ein. Auch am Schluß der Zeile sieben, den nur
noch die Chartulare �berliefern, fehlen mehrere Worte. Der Vergleich mit der
weitaus grçßeren L�nge der vorausgehenden Zeilen legt das nahe. Erst Zeile
neun ist wieder vollst�ndig aufgenommen. Das spricht daf�r, daß bei der Ab-
schrift im 14. Jahrhundert schon ein Schaden am Pergament vorlag, der das
Ende der siebten und die Mitte der achten Zeile unlesbar machte. Offenbar
wußte der Kopist mit dem dazwischenstehenden Text (also dem Beginn der
achten Zeile) nichts Rechtes anzufangen und ließ ihn ebenfalls weg. Vielleicht
wies man die Urkunde deshalb den litteris putrefactis zu.342 Damit ist der dort
�berlieferte echte Text aber verifizierbar.

Das gilt ebenso f�r den Inhalt. Denn f�r die erw�hnte byzantinische Ge-
sandtschaft gibt es weitere Belege: der Hinweis auf ihren Aufenthalt in Trier in
den Annales Bertiniani zum Jahr 842 sowie ein Papyrusfragment eines byzan-
tinischen Kaiserbriefs von St-Denis aus diesem zeitlichen Umfeld.343 Auch die

des Lothar-Diploms, Theodor Schieffer, bietet eine �hnliche Erg�nzung an: Quapro-
pter has nostras. Vgl. dazu DLoI. 67, S. 180, Anm. q.

341 Vgl. dazu nochmals DKIII. 102, S. 166, wo in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
von der Lothar-Urkunde �bernommenen Text folgende Passage zu finden ist: per auc-
toritates antecessorum nostrorum plenius in dei nomine. In die hier paraphrasierende
�bertragung wird jedoch nur eine davon gek�rzte Version �bernommen, um die
Kernaussage zu verdeutlichen. – Auch Theodor Schieffer erg�nzt �hnlich. Vgl. dazu
DLoI. 67, S. 180, Anm. r: a praedecessoribus nostris praedictae Treuerensi ecclesiae.

342 Zum Textverlust in den Balduineen vgl. DLoI. 67, S. 189 u. Anm. q– r.
343 Vgl. Ann. Bert. ad a. 842, ed. Waitz, S. 28, sowie die Ausf�hrungen Schieffers in den

Vorbemerkungen zu DLoI. 67, S. 179. Zur byzantinischen Gesandtschaft vgl. auch
Ohnsorge, Kaiserb�ndnis, bes. S. 107 ff. Offenbar wollte man Lothar bzw. �ber ihn
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formelhafte Passage mit der dringlichen Bitte um das Gebet f�r den Kaiser, seine
Familie und dessen Herrschaft f�gt sich bestens in die Zeit vor dem Vertrag von
Verdun 843 ein. Im Jahr der Urkundenausstellung 842 war n�mlich keineswegs
klar, daß dessen Abschluß zun�chst erfolgreich drei karolingische Teilreiche
schaffen w�rde. Man erkennt fçrmlich Angst und Sorge Lothars vor der Zu-
kunft.344 Da sich der Hinweis auf vorausgehende Urkunden zu Mettlach zu-
mindest f�r Pippin und Karl den Großen auf dem Originalfragment befindet,
handelt es sich dabei kaum um eine nachtr�gliche Manipulation. Es legt im
Gegenteil eine glaubw�rdige Grundlage nahe.345

Wido I. von Spoleto (842–ca. 859) und sein Vater, Graf Lambert I. von
Nantes (†837), – Angehçrige der mehrfach erw�hnten fr�nkischen Widonen-
Sippe – waren Anh�nger Lothars. Sie begleiteten ihn mit zahlreichen anderen
seiner Großen, als er – nach den Aufst�nden der Sçhne gegen ihren Vater
Ludwig den Frommen (813/4–840) 830 und 833 – vom Vater im Jahr 834
nach Italien verbannt wurde. Die alte Nachfolgeordnung von 817, die f�r
Lothar noch eine �berragende Position als Kaiser vor seinen Br�dern Pippin (I.
von Aquitanien, 814–838) und Ludwig (dem Deutschen, * 805, †876) vorsah,
mußte ge�ndert werden. Die Geburt Karls des Kahlen (* 823, †877) als Kind
von Ludwigs zweiter Frau Judith (†843) hatte f�r erheblichen Z�ndstoff ge-
sorgt, weil f�r Karl ein eigenes Teilreich eingerichtet wurde. Nach dem Tod
Kaiser Ludwigs 840 aber kehrte Lothar mit seinen Anh�ngern �ber die Alpen
zur�ck, um seine Anspr�che auf ein alleiniges Kaisertum gegen�ber seinen
Br�dern geltend zu machen. Vermutlich erhielt Wido bei dieser Gelegenheit f�r
seine Treue den ehemaligen Vorfahrenbesitz Mettlach �bertragen.346 Lothar
setzte sich jedoch nicht gegen seine Br�der durch. Er verlor die Schlacht bei
Fontenoy am 25. Juni 841. – Auch hier w�re an eine �bertragung Mettlachs an
Wido in einer Zeit der Not zu denken oder schon 834/5 im Vorfeld von Lothars
Gang ins italienische Exil. – Nach dem çffentlich vor den Anh�ngern beeideten
B�ndnis Karls und Ludwigs in Straßburg im Februar 842, das sich gegen Lothar

u. a. seinen Sohn Ludwig II. in Italien um Hilfe gegen die Sarazenen bitten. Vgl. dazu
BM2 1091o–1092, S. 450. Dçlger, Regesten 1, Nr. 442, S. 53.

344 Vgl. dazu auch nochmals oben Anm. 338.
345 Vgl. dazu nochmals oben Anm. 328. Auch die weiteren Argumente Schmals f�r eine

F�lschung lassen sich nicht halten: So will sie an der Passage Heti iam dicte sancte ecclesie
venerabilis archiepiscopus erkennen, daß Hetti urspr�nglich einmal zu Beginn der Ur-
kunde (dicte) erschienen sei, sp�ter aber entfernt wurde. Dabei �bersieht sie, daß sich dies
– schon aufgrund des Genus’ – nicht auf Hetti, sondern die direkt nach ihm erw�hnte
Trierer Kirche bezieht. Schmal geht zudem von einer mçglichen Manipulation durch
Thiofrid von Echternach aus. Doch eine der beiden von ihr als F�lschungsindiz ange-
f�hrten Stellen findet sich noch auf dem Originaldiplom. Vgl. dazu Schmal, Mettlach,
S. 41 u. Anm. 261. – Die �brige Literatur h�lt das Diplom und seinen Inhalt f�r
glaubw�rdig. Vgl. dazu Raach, Mettlach, S. 25 f. Anton, Liutwin, S. 43 u. Anm. 69.

346 Vgl. nochmals Raach, Mettlach, S. 25 f.
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richtete, fanden sich schließlich alle Parteien im Juni desselben Jahres zu ersten
Verhandlungen bereit. Nachdem Wido Mettlach 842 zugunsten von Lothars
Memoria und dessen bischçflichen Vertrauten Hetti (814–847) wieder verlor,
kehrte der Adlige bald nach Italien zur�ck. Seine Familie aber sollte einmal
selbst Kaiser stellen.347 Hetti stand im Konflikt zun�chst auf Seiten Ludwigs des
Frommen. Nach dessen Tod aber wechselte er dauerhaft auf Lothars Seite, wohl
weil sein Bistum nun zu Lothars Herrschaftsbereich z�hlte.348

Die Art, wie Lothar hier mit Mettlach umging, erinnert in der Tat mehr an
kçniglichen, als an kirchlichen Besitz.349 Auch daß Mettlach mit seiner Orts-
bezeichnung und nicht seinen Patrozinien genannt wird, unterstreicht diesen
Eindruck. Warum �bertr�gt Lothar ferner das Kloster ad utilitatem?Dem stehen
die von Hetti vorgelegten Urkunden entgegen: Lothars Vorg�nger h�tten der
Trierer Kirche immer wieder den Besitz Mettlachs best�tigt. Aber auch das
kçnnte man als wiederholte Lehensvergabe interpretieren. Ist das aber gemeint?
Oder stattete Lothar den Wido tats�chlich mit entfremdetem Kirchengut aus?
Oben haben wir bereits gesehen, daß auch Reims im Zuge der Bruderkriege
erheblichen Besitz verloren hatte, um dessen R�ckerwerb Erzbischof Hinkmar
(845–882) bem�ht war. Dabei w�hlte er so manchen außergewçhnlichen Weg
und scheute vor weitreichenden Konstruktionen nicht zur�ck.350 Muß man das
auch f�r den Trierer Erzbischof Hetti annehmen? Auszuschließen ist es nicht.
Vielleicht aber ist der Hinweis auf die Vorg�nger nur topisch gebraucht.

Das Diplom bot – wie gesehen – immer wieder Anlaß, in Liutwin den
Stammvater der sog. ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘ und den Gr�nder
Mettlachs zu sehen. Einmal heißt es ja, Widos origo habe das Kloster Trier
�bertragen. Etwas sp�ter wird wiederholt, Mettlach sei a propinquis des Wido an
Trier gegeben worden.351 Liutwin selbst bleibt unerw�hnt. Doch hat man ihn
hinter origo vermutet und sich nicht an der zweiten Stelle gestçrt. Sie aber kann

347 Vgl. zu Wido ausf�hrlicher Hlawitschka, Wido I., Sp. 67 f. Hofmeister, Markgrafen,
S. 349–356. Hlawitschka, Die Widonen im Dukat von Spoleto, S. 27–44. Hla-
witschka, Politische Intention, S. 126–129. Zur politischen Gesamtsituation vgl.
nochmals oben Anm. 338.

348 Zu Hetti vgl. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 167–171, 199–201. Depreux,

Prosopographie, Nr. 150, S. 244–246. Unter Ludwig war Hetti auch kaiserlicher Legat
im Missatwesen, unterst�tzte dessen Kirchenreform und fand sich an Ludwigs Sterbebett
in Ingelheim 840. Als Dank erhielt er wohl von Ludwig die Abtei Echternach. – Zu
Hetti vgl. auch DLoI. 87, S. 211 f. , vom 1. Januar 845. Es handelt sich um einen Tausch
Hettis mit dem Pr�mer Abt, der im Liber aureus von Pr�m erhalten ist. Vgl. dazu Hioki,

Stadtherrschaft, S. 22 f. Goerz, Regesten der Erzbischçfe von Trier, S. 1.
349 Vgl. Herrmann, Mettlach, Sp. 585, der von kçniglichen Rechten am Kloster spricht,

die noch Lothar I. aus�bte.
350 Vgl. dazu oben Kap. B. u. C.
351 Vgl. z.B. Raach, Mettlach, S. 25, Anm. 13. Schmal, Mettlach, S. 40, geht davon aus,

man habe origo hier sp�ter eingef�gt, um einen Bezug zu Liutwin herzustellen.
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nicht eine Person meinen, denn dann m�ßte es a propinquo heißen. Vielmehr
sind hier mehrere Verwandte gemeint. Und das muß kein Widerspruch sein.
Denn origo kann ebenfalls im Sinne von „Sippe“, „Familie“ oder „Verwandte“
gebraucht werden.352 Ebenso w�re auch an eine Verlesung des Kopisten im
14. Jahrhundert zu denken. Vergleicht man die Handschrift des Remigius im
Original dieser Urkunde und in dem von DLoI. 70 kçnnte im Text ur-
spr�nglich einmal stirps, also Sippe, gestanden haben. In jedem Fall muß die
Bedeutung des verwendeten Begriffs a propinquis entsprochen haben.353 Das
heißt also, die Familie Widos hatte Mettlach noch zu Zeiten Pippins an Trier
�bertragen. Ber�cksichtigt man allein den Text dieser Urkunde, liegt das n�her,
als vom bischçflichen Stammvater Liutwin auszugehen. An einen solchen
Ahnen h�tte man sich doch sonst noch namentlich in Widos Familie, in Trier
oder Mettlach erinnern m�ssen.354 Wußte man �berhaupt noch genaueres �ber
die Schenker-Vorfahren? Wenn die Lothar vorgelegten Urkunden glaubw�rdig
waren, mußten sie dar�ber Informationen enthalten. Doch keiner dieser Vor-
fahren scheint so bedeutend gewesen zu sein, daß er eigens genannt wird.
Wahrscheinlich erw�hnten die Urkunden mehrere Personen. Gegen Liutwin
spricht auch, daß die erste �bertragung unter Pippin III. erfolgt sein soll. Denn
Liutwins Episkopat ist immer in die Zeit des fr�hen 8. Jahrhunderts datiert
worden.355 Und h�tte nicht auch Erzbischof Hetti mit einem namentlich be-
kannten fr�heren Trierer Bischof als Schenker Mettlachs argumentieren m�s-
sen? Das Lothar-Diplom legt also nahe, daß Mettlach das Eigenkloster von
Widos Vorfahren war oder sie damit wenigstens eng verbunden waren und daß
diese es – aus welchem Anlaß auch immer – unter Kçnig Pippin an die Trierer
Kirche gaben.

Fassen wir zusammen: DLoI. 67 ist echt. Seinen Inhalt sollte man f�r die
Mettlacher Fr�hzeit deshalb ernst nehmen. Mettlach wurde danach von Vor-
fahren bzw. der Familie Widos I. von Spoleto – und keinem Bischof Liutwin –
unter Kçnig Pippin an Trier geschenkt. Vielleicht war es Eigenkloster dieser

352 Vgl. dazu den Artikel ,Origo‘, in: Novum Glossarium Mediae Latinitatis O, ed. Blatt/
Lef�fre, Sp. 795–800. – Laut dem Artikel ,origo‘, in: Georges, Handwçrterbuch 2,
Sp. 1399, kann das Wort im Singular auch f�r „Stammv�ter, Urv�ter, Ahnherren,
Ahnen“ stehen. Zu einem Verst�ndnis im Sinne von „Herkunftsgemeinschaft“ vgl.
schließlich auch Wolfram, Origo gentis. 1. Allgemeines, S. 174–178.

353 Vgl. dazu nochmals die Abbildung von DLoI. 67 im Anhang (Abb. 2) sowie auch die
Abbildung des ebenso von Remigius verfaßten DLoI. 70, S. 184 f., vom 20. M�rz 843
f�r Graf Esich, in: 799. Kunst und Kultur 1, S. 332 f. Dabei kçnnte eine S-t-Ligatur zu
einem o-r verlesen worden sein. Stehen s und der Schaft des t bei Remigius zu dicht
beieinander, ergibt sich eine Form, die einem o �hnelt. Auff�llig ist bei der Schrift des
Remigius ferner, daß das ligaturlose ,s‘ bei ihm �ber keine Oberl�ngen verf�gt.

354 So erinnerten sich die Karolinger schon fr�h an ihren Vorfahren Ansegisel, der dann dem
hl. Arnulf Platz machte. Vgl. dazu ausf�hrlich Oexle, Arnulf.

355 Vgl. dazu Ewig, Milo. Anton, Liutwin.
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Familie. Was also genau best�tigten Lothars Vorg�nger? Die weiteren Mettlacher
Diplome vermçgen womçglich mehr Aufschluß dar�ber zu geben.

4. Die kopial �berlieferte Urkunde Karls III. von 884 (DKIII. 102)

Das n�chste Karolingerdokument, das Mettlach und nun plçtzlich auch einen
Liutwin erw�hnt, ist die Urkunde Kaiser Karls III. (876–888) f�r den Trierer
Erzbischof Radbod (883–913) vom 9. Juni 884. Der Text findet sich – wie
erw�hnt – unter den litteris putrefactis der Balduineen. Die Datierung ist un-
vollst�ndig. Eine Ortsangabe fehlt, was der kopialen �berlieferung geschuldet
sein mag.356 Da die zeitlich unmittelbar vorausgehende und folgende Urkunde
vom 23. Mai und 11. Juni in Worms ausgestellt wurde, kçnnte dies auch hier
naheliegen.357

Zum Inhalt:358 Kaiser Karl macht bekannt, wie sich der ehrw�rdige Rad-
bod, Erzbischof der Trierer Kirche, an die Milde von Karls Erhabenheit wandte
und seinen Augen Urkunden von dessen Kirche �ber eine gewisse Abtei (ab-
bacia) vorlegte, deren Name Mettlach (Medelacha) sei. Als jedoch dieselben
Urkunden in Karls und seiner Vornehmen Gegenwart vorgelesen worden waren,
habe Karl erkannt, wie vom hl./seligen (beato) Liudono, einem gewissen Erz-
bischof der Trierer, dasselbe Kloster der erw�hnten Kirche �bertragen, aber auf
Anstiften eines gewissen Wido zeitweilig entzogen worden war; wie es aber
dennoch von Karls Vorg�ngern zur�ckgegeben und durch deren Beschluß be-
st�tigt wurde, von Kçnigen n�mlich und großen Kaisern, dem ruhmreichen
Kçnig Pippin, dem unbesiegbaren Kaiser Karl, dem Kaiser Ludwig seligen
Angedenkens und auch dem Kaiser Lothar seligen Angedenkens. Da Karl aber
die ganze Wahrheit der Sache erkannt habe, gefalle es der Gunst seiner Erha-
benheit wegen der Liebe Gottes, der Verehrung desselben heiligen Ortes und
dem treuesten Anliegen des dortigen Bischofs, daß er das erw�hnte Kloster der
schon genannten Kirche in Trier mit all seinem Zubehçr durch die Verordnung
seines Beschlusses best�tigt. Und deshalb habe er entschieden, daß diese seine
kaiserliche Urkunde verfaßt wird. Er bestimme durch sie und best�tige in allem,
daß – wie das genannte Kloster, das Mettlach (Medelachus) heiße, vom er-
w�hnten hl./seligen Mann, n�mlich Liudono, an die erw�hnte hl. Trierer Kirche
�bertragen und durch die Urkunden von Karls Vorg�ngern h�ufiger im Namen
Gottes best�tigt worden sei – es so zu seinen und seiner Nachfolger Zeiten
unverletzlich bei der Nutznießung (ad utilitatem) der genannten Kirche durch

356 Vgl. DKIII. 102, S. 165 f.
357 Vgl. DDKIII. 101, 103, S. 163–167. Die erste wurde am 23. Mai 884 f�r das Kloster

Honau ausgestellt, die zweite am 11. Juni 884 f�r das Kloster Lorsch.
358 Vgl. MRUB I 123, S. 129 f. DKIII. 102, S. 165 f. Zum Urkundentext vgl. unten S. 213 f.
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diesen seinen Beschluß verharren soll – ohne irgendjemandes Widerspruch oder
irgendeine Anfechtung, damit der Klerus und das Volk, das Gott ebendort eifrig
diene, die Gunst des Herrn f�r Karl, seine Gattin und f�r die Stetigkeit seiner
ganzen ihm von Gott �bertragenen Herrschaft inbr�nstiger erflehe. Es folgt die
Poenformel.

Die erhebliche inhaltliche Abh�ngigkeit dieser Urkunde von DLoI. 67 von
842 ist un�bersehbar.359 Schmal kann sich allerdings nicht vorstellen, daß dieses
�ber 40 Jahre sp�ter wiederaufgegriffen wurde, und geht deshalb – wie gesehen
– von einer F�lschungsserie aus. Man erkenne beim Diplom Karls III. nicht nur
�bereinstimmungen mit den Mettlacher Urkunden, sondern auch mit dem
echten BM2 626 von 816.360

Um die parallelen Stellen von DKIII. 102 mit den echten Urkunden von
816 und 842 zu verdeutlichen, folgt der vollst�ndige lateinische Text. Fett
markiert sind die �bernommenen Passagen aus der Lothar-Urkunde (DLoI. 67),
unterstrichen die aus dem Ludwig-Diplom (BM2 626). Doppelt unterstrichen
finden sich die bereits fr�h durch Mutilation ausgefallenen Stellen von
DLoI. 67, die nicht mehr in die Balduineen eingingen, aber noch in das Diplom
Karls III.361

In nomine sancte et individue trinitatis. Karolus divina favente clementia imperator
augustus. Si nos, qui imperiali magnitudine prelati sumus, causas ecclesiarum dei ad
peticiones venerabilium presulum nostro relevamus iuvamine atque imperiali tuemur
munimine, id nobis ad mortalem vitam temporaliter transiendam et ad eternam feliciter
obtinendam profuturum liquido credimus. Ideoque noverit omnium fidelium nostro-
rum tam presentium sagacitas quam et futurorum industria, qualiter venerabilis
Rathbodo Treuerensis ecclesie archiepiscopus adiens celsitudinis nostre clementiam
auctoritates sue ecclesie de quadam abbacia, cuius vocabulum est Medelacha, obtulit
obtutibus nostris. Cum autem easdem auctoritates in nostra procerumque
nostrorum relegi fecissemus presentia, repperimus, qualiter a beato Liudono
quondam Treuerorum archiepiscopo eundem monasterium ad memoratam fuisset
delegatum ecclesiam, sed instinctu cuiusdam Widonis pro tempore abstractum, et
tamen quomodo a predecessoribus nostris regibus videlicet et magnis impera-
toribus Pippino glorioso regi, Karolo invictissimo augusto atque pie recorda-
cionis Hludowico augusto nec non et bone memorie Hlotario imperatore ibidem
fuisset restitutum atque illorum auctoritate confirmatum. Nos autem omnem rei
veritatem inde cognoscentes propter amorem dei et venerationem ipsius sancti

359 Vgl. hier nur DKIII. 102, S. 165. Anton, Liutwin, S. 40, 43 f. u. Anm. 49. Merta,

Durchsetzung von Besitzanspr�chen, S. 175.
360 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 37, 40 u. Anm. 234, 254. Vgl. nochmals zum Ludwigs-

Diplom MRUB I 50, S. 55 f. Die Urkunde von 816 sicherte Hetti Kçnigsschutz, Im-
munit�t und Abgabenfreiheit der Trierer Kirche zu.

361 Vgl. zu den doppelt unterstrichenen verderbten Stellen auch oben S. 207 f. u.
Anm. 340–342. – Schmal hat in ihrem Abstammungsmodell noch einige weitere
�bereinstimmungen ausgelassen. Vgl. zu den von ihr herausgearbeiteten Passagen die
Tabellen bei Schmal, Mettlach, S. 37, 39.
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loci seu fidelissimam eiusdem presulis postulationem placuit celsitudinis nostre
serenitati, ut prefatum monasterium iam dicte Treuerensi ecclesie cum omnibus
suis adiacentiis per auctoritatis nostre preceptum confirmaremus. Et ideo has nostras
imperiales litteras fieri censuimus, per quas sancimus modisque omnibus con-
firmamus, ut, sicuti a memorato viro beato scilicet Liudono prefatum cenobium,
quod dicitur Medelachus, ad prescriptam sanctam Treuerensem ecclesiam fuit traditum
atque per auctoritates antecessorum nostrorum plenius in dei nomine confirmatum, ita
nostris ac successorum nostrorum temporibus ad utilitatem prefate ecclesie
absque alicuius contradictione seu qualibet refragatione inviolabiliter per hanc
nostram auctoritatem perseveret, quatenus clerus et populus ibidem deo deser-
viens pro nobis ac coniuge nostra seu tocius imperii a deo nobis collati stabilitate
domini misericordiam attentius exorare delectet. Et si quis contra hanc aucto-
ritatem ac confirmacionem nostram aliquid irrationabiliter agere temptaverit
aut a predicta sancta Treuerensi ecclesia illud monasterium auferre conaverit,
anathema sit. Et ut hec nostre confirmacionis auctoritas pleniorem in dei nomine
obtineat firmitatem et per futura tempora a cunctis sancte dei ecclesie fidelibus et
nostris verius credatur et diligentius observetur, manu propria nostra subter eam
firmavimus et bulla nostra iussimus sigillari.
Signum Karoli serenissimi augusti.
Segoinus notarius advicem Liutuuardi archicancellarii recognovit.
Data V id. iun. anno ab incarnatione DCCCLXXXIIII, indictione II, anno vero Karoli
VIII.

W�hrend das Diplom Lothars die inhaltliche Vorlage bildet, findet sich die
Ludwigs-Urkunde nur in Arenga, Promulgatio, den ersten und letzten Worten
der Dispositio sowie der Corroboratio, also im �ußeren formalen Teil. Aller-
dings bleiben davon die Invocatio, Intitulatio, die ersten Worte der Arenga, die
Signum- und Rekognitionszeile vçllig unber�hrt. Dazu gleich mehr.362 Da die
verwendeten beiden Vorlagen als Originale in Trier erhalten blieben – trotz der
Verw�stungen 882 – spricht einiges daf�r, daß sie in DKIII. 102 zusammen-
fanden. Vielleicht bewahrte man sie sogar gemeinsam auf, weil beide f�r
Erzbischof Hetti ausgestellt worden waren.

Die Urkunde Karls III. ver�ndert jedoch die inhaltliche Aussage von
DLoI. 67 durch kleine Texterg�nzungen. Zun�chst wird Mettlachs Status als
Abtei besonders hervorgehoben. Die Stelle kçnnte eingeschoben sein: Die
grammatische Form Mettlachs wechselt plçtzlich das Genus ins Femininum
(Medelacha), w�hrend sie weiter unten wieder maskulin (Medelachus) ist.
Denkbar w�re aber auch eine Verlesung bzw. Verschreibung bei der Kopie der
Urkunde, vielleicht war diese besch�digt.

In DLoI. 67 wird Wido noch als Nachkomme der Schenkersippe Mettlachs
und Herzog von Spoleto behandelt. Hier ist davon keine Rede mehr: Das
Kloster sei Trier auf Anstiften eines gewissen Wido f�r eine gewisse Zeit ent-
zogen worden. Die Karolinger Pippin, Karl, Ludwig, Lothar und schließlich
wieder Karl h�tten die rechten Besitzverh�ltnisse wiederhergestellt und best�tigt.

362 Vgl. dazu unten S. 216 f. u. Anm. 369–374.
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Damit ist zum einen �berhaupt nichts mehr von Widos Vorfahren erkennbar.
Sie werden geradezu verschleiert. Zum anderen verschwimmt die genaue Zeit
des Besitzentzuges, den die Lothar-Urkunde noch relativ deutlich umreißt.
Geschah er schon unter Pippin oder erst unter Lothar I.?363 Wido wird somit zu
einem geradezu �blen Subjekt, das Trier einmal um Mettlach gebracht haben
soll.

Zudem h�tte auch Lothar II. (855–869), der namengebende, ungl�ckliche
Herrscher des nçrdlichen Mittelreiches, der Trierer Kirche ein Best�tigungsdi-
plom zu Mettlach ausstellen m�ssen. Bei seinen erfolglosen Versuchen, einen
Nachfolger zu installieren, unterst�tzte ihn doch – wie gesehen – der ehrgeizige
Trierer Erzbischof Thietgaud (847–863, †868), der den Primat �ber die ge-
samte Belgica und damit �ber Reims anstrebte.364 Ging ein solches Diplom
verloren? Und was geschah mit Mettlach bis zum Herrschaftsbeginn Karls III.?

Noch einige andere Kleinigkeiten stechen ins Auge: Das Trier zugeordnete
Patrozinium des hl. Petrus wird an keiner Stelle aufgegriffen. Die Vorlage Lo-
thars nannte es aber! Ging es mehr um eine Schenkung an Radbod als um eine
an die Trierer Kirche selbst? In DLoI. 67 hatte Lothar noch wegen Hettis
Ergebenheit das Kloster zur�ckgegeben. Von einer solchen Schw�che des Be-
schenkten ist nun nicht mehr die Rede. Im Gegenteil : Radbod fordert sein Recht
auf Mettlach ein.

Die entscheidendste Ver�nderung aber ist, daß plçtzlich ein hl. oder seliger
Trierer Erzbischof Liodonus – mit dem wohl Liutwin gemeint ist – als Schenker
des Klosters an Trier pr�sentiert wird. Aus Widos schenkender Verwandtschaft
wird damit ein Trierer Erzbischof. Weshalb? Schon der Vorlagenvergleich zeigt,
daß der Schreiber von DKIII. 102 sicher nicht die Diplome verwandte, die
Lothar I. angeblich noch gesehen hatte. Nur die Passagen zu Wido und Liodonus
sind wirklich vçllig neu und eigenst�ndig. Sie wirken deshalb eingeschoben und
eingepaßt, als ob eine neue Wahrheit einer alten �bergest�lpt werden sollte. Von
einer Klostergr�ndung durch Liutwin, wie sie die sp�teren Viten berichten, ist
allerdings �berhaupt keine Rede.365 Anton nennt die �bertragung zwar eine
testamentarische Schenkung, doch gibt das der Text hier nicht her.366 Daß
Liodonus zu seiner Amtszeit noch kein Erzbischof, sondern nur Bischof gewesen
sein kann, haben wir inzwischen mehrfach gesehen.367 Daß dieser Bischof mit
beatus bezeichnet wird, kçnnte schlicht bedeuten, daß er nicht mehr lebte. Es

363 Darauf weist auch Anton, Liutwin, S. 43 f. u. Anm. 69, hin.
364 Vgl. zu Lothar II. zuletzt und mit der neuesten Literatur Schieffer, Karolinger, S. 139,

152–155, 160–164. Vgl. zu ihm ferner die �berlegungen zu Milo und Thietgaud von
Trier oben in Kap. C.III.4.

365 Vgl. dazu kurz oben Kap. D.I.2.a. sowie unten Kap. D.IX.2. u. D.IX.5.
366 Vgl. dazu Anton, Liutwin, S. 40 u. Anm. 61.
367 Vgl. zur Einf�hrung der Metropolitanverfassung um 800 bereits ausf�hrlich oben Kap.

C.III.2.
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mag aber ebensogut Anzeichen eines beginnenden Heiligenkultes sein. Liutwin
wird – wie die Trierer Quellen ja zeigen – seit dem ausgehenden 10. Jahrhundert
als solcher verehrt.368

Die Frage ist nun, ob diese Ver�nderungen noch unter Radbod erfolgten
oder sp�ter, vielleicht im Zuge eines erstarkenden Liutwinkultes. Blicken wir
dazu auf den Beginn und das Eschatokoll der Urkunde. W�hrend Invocatio und
Intitulatio den anderen Diplomen Karls III. entsprechen, gilt das nicht f�r den
ersten Satz der Arenga. Mit Si nos, qui imperiali magnitudine prelati sumus, […]
erçffnen ausschließlich noch zwei erhaltene Diplome des Kaisers: eine Besitz-
best�tigung f�r das Kloster Reichenau vom 22. April 884369 sowie eine Resti-
tution von th�ringischen u. a. Besitzungen f�r die Reimser Kirche, ausgestellt in
Metz am 30. Juni desselben Jahres.370 Die Formulierung wurde also nur 884
verwendet. Auch der Notar Segoin erscheint nur in diesem Jahr in Karls Ur-
kunden als Aussteller.371 G�be es nicht die inhaltlichen Manipulationskriterien,
spr�che dieser Teil des Formulars f�r die Echtheit des Dokumentes. In Trier
muß man deshalb �ber ein Segoin-Diplom als Vorlage verf�gt haben, das man
f�r den �ußeren Rahmen von DKIII. 102 verwendete. Denkbar w�re eine Be-
st�tigungsurkunde von DLoI. 67, die sich am Text der Vorlage vielleicht recht
genau orientierte und die erst zu sp�terer Zeit entsprechend (z.B. durch eine
Nachzeichnung) sinnentstellt, interpoliert bzw. inhaltlich ver�ndert wurde.

Warum ging DKIII. 102 aber in die litteras putrefactas der Balduineen ein?
Was machte es verd�chtig? War es besch�digt? Kehrs Editionstext bietet be-

368 Vgl. dazu unten Kap. D.V. ff.
369 Vgl. DKIII. 99, S. 160 f. Dabei handelt es sich um ein nicht vollzogenes Originaldiplom,

das sich heute in Karlsruhe, Generallandesarchiv, Selekte der �lteren Urk. Nr. A 18,
befindet. – Nach Kehr (DKIII. 99, S. 160 f.) geht die Arenga dieser Urkunde, der auch
mit noch etwas mehr Text DKIII. 102 fast wçrtlich folgt (bis etwa: Ideoque noverit
omnium fidelium nostrorum praesentium scilicet et futurorum industria, quia [….]; ins-
gesamt DKIII. 99, S. 161, Z. 11–14), eben auf Segoins Vorlage in DKIII. 102 zur�ck
(oder in DKIII. 106, das aber deutlich weniger �bereinstimmenden Text bietet). Das
w�rde bedeuten, daß Segoin sie entweder aus BM2 626 �bernommen haben kçnnte oder
noch durch eine andere Vorlage im Jahr 884 inspiriert wurde. Allerdings weist die
Urkunde falsche Herrscherjahre auf. – Auch hier und im folgenden sei zu schwarz-weiß
Abbildungen noch einmal auf die Online-Datenbank des Forschungsinstituts Licht-
bildarchiv �lterer Originalurkunden (LBA) der Philipps-Universit�t Marburg unter
http://lba.hist.uni-marburg.de/lba/pages/ [10.03.2009] hingewiesen.

370 Vgl. DKIII. 106, S. 170 f. Erhalten ist es aber nur noch in einer Abschrift des 17.
Jahrhunderts aus dem verlorenen Chartular von St-R�mi.

371 Vgl. DDKIII. 94, 97, 100 f., 103, 106–108, S. 153–155, 157 f., 162–167, 170–173.
Er tritt dabei in Kolmar, Worms, Metz und Regensburg auf. Segoin ist auch der
Schreiber, aber nicht Verfasser und Rekognoszent von DKIII. 98, S. 158–160 (15. April
885 in Bodman). – Vgl. ferner Kehr, Kanzlei Karls III., S. 25–28 u. Taf. 7. Es d�rfte
sich um einen Romanen, einen Westfranken oder Lothringer gehandelt haben. Er war
wohl ein Kalligraph.
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dauerlicherweise nicht die Version der Balduineen, sondern eine leicht korri-
gierte und den anderen Karls-Diplomen angepaßte Fassung. Die Rekogni-
tionszeile lautet in zwei der drei Trierer Chartulare des 14. Jahrhunderts hin-
gegen: Segon notarius advicem Liuttardi cancellarii recognovit im dritten: Segoin
notarius advicem Luictardi cancellarii recognovit.372 Doch Liutward von Vercelli
war zu dieser Zeit Erzkanzler. Die Abschreiber m�ssen also bei Segoins und
Liutward von Vercellis Namen erhebliche Schwierigkeiten gehabt und noch
dazu aus dem Erzkanzler einen Kanzler gemacht haben. Entweder war die
Vorlage nur schwer lesbar, oder sie muß bereits fehlerhafte Angaben enthalten
haben. Vermutlich war sie kein Original mehr. Man h�tte ja, wie gesagt, das
Formular einer Karls-Urkunde von 884, vielleicht einer noch vorhandenen
Segoin-Urkunde f�r Trier verwenden kçnnen. Zwei weitere Dokumente Karls
III. sind zudem f�r den Trierer Raum erhalten: 1. eine Privilegienbest�tigung
f�r Pr�m vom 22. Mai 884 mit Segoin als Notar,373 2. ein Diplom f�r St.
Maximin vom 1. Oktober 885, das den dortigen Mçnchen das Privileg der
Abtwahl zur�ckgibt, mit Inquirinus als Notar.374 In beiden erscheint jedoch
Liutward als Erzkanzler. Nahm man hier vielleicht Anleihen? Sicher kl�ren l�ßt
es sich nicht.

Welchen Zweck aber verfolgt der Versuch, Widos Vorfahren als Schenker
Mettlachs durch Liudonus zu ersetzen und damit zu verschleiern? W�re dieser
Rechtstext in der vorliegenden Form zeitgençssisch, bçte sich ein von B�ttner
erwogenes Erkl�rungsmuster an, das auch Raach wieder aufgegriffen hat. Als
der italienische Markgraf Wido II. von Spoleto 888 von Langres aus versuchte,
das Kçnigtum nçrdlich der Alpen zu erwerben, wobei er scheiterte, habe man in
Trier einen erneuten Verlust Mettlachs bef�rchtet. Da h�tte sich ein Trierer
Bischof als weit zur�ckliegender Schenker angeboten, um die Erinnerung an die
Besitzverh�ltnisse unter Lothar I. auszulçschen.375 Doch 884 war Wido II. kaum
schon aktiv. Oder hatte man grunds�tzlich Bedenken vor neuen Anspr�chen
dieser Familie? Allerdings kann Liutwin durchaus erst sp�ter Eingang in diese
Urkunde gefunden haben.

Denkbar w�re n�mlich auch eine Verbindung des als beatus bezeichneten
Bischofs mit Liutwins Trierer Kult, der deutlich ab dem 10. Jahrhundert auf-
lebte. Sollte DLoI. 67 nachtr�glich durch ein anderes oder interpoliertes Di-
plom ersetzt oder erg�nzt werden, das dessen Sinn entstellte und das sp�tere
Trierer Liutwinbild vorpr�gte? Bereits bei Irminas „Ur-Testament“ haben wir

372 Vgl. dazu DKIII. 102, S. 166, Anm. r– t. Die urspr�ngliche Fassung findet sich auch
noch im MRUB I 128, S. 130.

373 Vgl. DKIII. 100, S. 162 f.
374 Vgl. DKIII. 133, S. 212 f. Sie bietet jedoch nur wenige wçrtliche �bereinstimmungen.
375 Vgl. B�ttner, Wanderweg, S. 38 f. Raach, Mettlach, S. 26. Schieffer, Karolinger,

S. 181, 185 f., 188 f., 191 f. Fried, Weg, S. 139, 431 f., 441 f.
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solche Textentlehnungen mit Inhaltsver�nderungen beobachtet.376 Auch bei den
Informationen �ber die Gr�ndung und die Fr�hzeit des Klosters Oeren l�ßt sich
ein �hnliches Ph�nomen erkennen. Denn die oben erw�hnten, von Schmal in
die Argumentation eingebrachten, manipulierten Urkunden Pippins von 760
(DKarol. I †36), die Karls des Großen von 772/4 (DKarol. I †226) und die
dabei nicht ber�cksichtigte Urkunde Zwentibolds von 895 (DZw. †4) basieren
nicht nur alle auf BM2 626. Dar�ber hinaus nennen oder restituieren sie auch
Oeren als Trierer Besitz. Ja noch mehr: Sie alle konstruieren den Trierer Bischof
Modoald als Erbauer und Gr�nder dieses Klosters, um deutlich zu machen, daß
Oeren schon lange zu Trier gehçrte. Wie gesehen, handelt es sich dabei um eine
Tradition, die zun�chst im Trier des sp�ten 10. oder fr�hen 11. Jahrhunderts
unter Erzbischof Egbert (977–993) oder Liudolf (994–1008) im Zuge des
Streits um Oeren und das Servatiusstift in Maastricht aufkam.377 Da sowohl die
Mettlacher als auch die Oerener Urkundengruppe ein f�r das jeweilige Kloster
aktiv werdender Trierer Erzbischof und schließlich BM2 626 verbindet, d�rften
sie auf der Basis dieses Modells durchaus gleichzeitig konstruiert worden sein.
Zumindest das Modell eines solchen vermeintlich wichtigen Trierer Bischofs in
der Fr�hzeit der Klçster wird parallel entstanden sein.

Erzbischof Radbod (†915) �bernahm 883 das Bistum nach dem Nor-
mannensturm und begann mit dem Wiederaufbau. Unter ihm kam Regino von
Pr�m in die Stadt. Erzbischof Radbod wurde auch zum Erzkanzler des neu
geschaffenen lothringischen Sonderkçnigtums unter Kçnig Zwentibold (895–
900), dem Sohn Arnulfs von K�rnten (887–899). Radbod blieb auch Erz-
kanzler unter der sich diesem Kçnig anschließenden, wechselnden ost- und
westfr�nkischen Herrschaft. Von Arnulf erhielt er am 1. Juli 889 das Serva-
tiusstift in Maastricht f�r die Trierer Kirche �bertragen. Die Urkunde ist noch
im Original erhalten.378 F�r Radbod sind zudem zahlreiche echte Urkunden
und Trierer F�lschungen des 10.–12. Jahrhunderts �berliefert : so das erw�hnte
DZw. †4 vom 25. Oktober 895 zu Oeren. In einer weiteren F�lschung auf

376 Vgl. dazu oben Kap. D.II.4.b.
377 Die hl. Irmina wird erst sp�ter als erste �btissin mit dem Kloster von den Oerener

Nonnen in Verbindung gebracht. Vgl. dazu auch Kçlzer, Studien, S. 129 f., 144–148
u. Anm. 183, oben S. 177 u. Anm. 235 sowie insgesamt zu Irmina Kap. D.II.6. In diesen
Zusammenhang gehçrt auch die unechte Dagobert-Urkunde MRUB I †5, S. 4 f. , bzw.
DMerowinger I †33, S. 89–92, von 634, die ebenfalls Modoald als Gr�nder Oerens
sieht. Schon Oppermann, Rheinische Urkundenstudien 2, S. 160 u. 191, ging aufgrund
inhaltlicher Kriterien davon aus, daß sie sp�ter entstanden sein muß. Schmal, Mettlach,
S. 27 f., 38 u. Anm. 171 f., 239, 248, folgt ihm darin.

378 Vgl. zu Radbod Bauer, Radbod, Sp. 386. Schieffer, Lothringische Kanzlei, S. 23–
148, bes. S. 43 ff. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 175–178, 204–207. – Zur
Schenkung des Servatiusstiftes in Maastricht an Trier vgl. MRUB I 129, S. 136 f.
DArn. 53, S. 75–77. – Sp�ter erhielt Trier dann das reichsunmittelbare Oeren und gab
daf�r Maastricht ab. Vgl. dazu oben S. 174.
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Ludwig das Kind (893–911) vom 22. M�rz 902 will dieser dem Kloster Oeren
auf Bitten Erzbischof Radbods Friede und Bann f�r seine Besitzungen verliehen
haben. Sie stammt aber erst aus dem fr�hen 12. Jahrhundert.379 Man sieht, daß
sich der Episkopat Radbods aufgrund seiner L�nge als Projektionshorizont f�r
Konstruktionen in der Vergangenheit anbot und genutzt wurde.380 Echte Ori-
ginale ließen sich als Vorlagen f�r neue Entw�rfe einsetzen.

379 Zu DZw. †4, S. 24 f. vgl. nochmals oben S. 177 u. Anm. 235, 327. – Vgl. DLdK †80,
S. 218–221. Diese F�lschung entstand gemeinsam mit DMerowinger I †52, die bereits
oben besprochen worden ist. Auch f�r diese ist als graphische Vorlage BM2 626 ver-
wendet worden. Vgl. zur Urkunde Ludwigs des Kindes ausf�hrlich oben in Anm. 233,
mit einem Abbildungsnachweis und Hinweisen zur Literatur.

380 Vgl. hier nur noch MRUB I 132, S. 139 f. DArn. 113, S. 166 f. , worin Arnulf am 7.
Februar 893 dem Trierer Domkapitel unter Radbod alle seine Eink�nfte und Pr�benden
schenkt. Erhalten ist das Privileg in einer fast gleichzeitigen Abschrift, was es etwas
fragw�rdig macht. – MRUB I 136, S. 201 f. DArn. 124, S. 183 f. In diesem Diplom
schenkt Arnulf dem Trierer Domkapitel unter Radbod am 16. April 894 das Dorf M�ry
in der Grafschaft Verdun. Der Text ist aber nur in einer Abschrift des 12. Jahrhunderts
erhalten, was auch ihn verd�chtig macht. – MRUB I 140, S. 205 f. DZw. 13, S. 39–41.
Kçnig Zwentibold soll am 28. Januar 896 auf Bitten seines Kanzlers Radbod aus den
W�ldern des Erzstifts und der Abtei St. Maximin einen Bannforst gemacht haben. Die
Urkunde ist jedoch �ußerst umstritten und nur in den Balduineen �berliefert. – MRUB I
143, S. 208 f. DZw. 18, S. 49–51. Am 5. Februar 898 best�tigt Zwentibold Radbod die
Besitzungen seiner Kirche und Abgabenfreiheit bis auf j�hrlich sechs Pferde, weil das
Bistum zu einer Grafschaft geworden sei. Das erhaltene Original befindet sich in Ko-
blenz, Landeshauptarchiv, Best 1 A Nr. 7. – MRUB I 144, S. 209 f. DZw. 20, S. 53–56.
Zwentibold spricht am 13. Mai 898 dem Trierer Erzstift unter Radbod die Abtei St.
Servatius in Maastricht anstelle des unrechtm�ßigen Entwenders Reginar zu. Das Ori-
ginal befindet sich in Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 1 A Nr. 8. – MRUB I 145,
S. 210 f. DZw. 21, S. 56 f. Diese Urkunde Zwentibolds f�r Radbod vom 13. Mai 898
entspricht inhaltlich, aber nicht im Wortlaut, der Vorg�ngerin. Sie ist nur in den litteris
putrefactis der Balduineen erhalten und scheint verd�chtig. – MRUB I 148, S. 212 f.
DZw. 27, S. 65 f. Zwentibold befreit am 23. Januar 899 die Leute der Trierer Kirche von
der Pflicht der Kçnigsgastung und die Villen von der Gerichtsbarkeit der kçniglichen
Richter. Das Privileg ist in den Balduineen �berliefert. – MRUB I 149, S. 213 f. DLdK
2, S. 97 f. Kçnig Ludwig das Kind best�tigt am 22. M�rz 900 dem Trierer Domkapitel
unter Radbod die Privilegien und die G�ter zu M�ry wie sein Vater Arnulf. Erhalten ist
der Rechtstext nur in einer um einiges sp�teren Abschrift aus der Mitte des 12. Jahr-
hunderts, was ihn verd�chtig macht. – MRUB I 150, S. 214 f. DLdK 17, S. 120–122.
Ludwig das Kind restituiert am 19. September 902 Radbod die bisher vom Bistum
(episcopatum) getrennten, zu einer Grafschaft gemachten M�nzen, Zçlle und Zinsleute
etc. Dies solle unter Bischof Weomad geschehen sein. Erhalten ist das Diplom in den
litteris putrefactis der Balduineen. – MRUB I 152, S. 216. DLdK 59, S. 187–189.
Ludwig das Kind schenkt Radbod am 11. Februar 908 die G�ter Ruothards in Enkirch.
Das Original befindet sich in Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 1 A Nr. 9. – MRUB I
157, S. 220 f. DKdE 74, S. 165 f. Kçnig Karl der Einf�ltige erl�ßt am 13. August 913
auf Radbods Bitte, daß dessen Nachfolger durch Klerus und Volk frei gew�hlt werden
d�rfen. Das Original befindet sich in Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 1 A Nr. 10. –

IV. Die Karolingerurkunden f�r das Kloster Mettlach an der Saar 219



Ganz ausschließen l�ßt sich freilich nicht, daß Radbod selbst Bischof Liut-
win als Schenker Mettlachs konstruierte. Dann wollte er damit vielleicht
Mettlach beim Neuaufbau nach der Zerstçrung f�r Trier sichern. Wo jedoch
h�tte er die Informationen zu Liutwin gefunden? Und weshalb reichte Radbod
nicht die klare Besitzaussage der Lothar-Urkunde, die er sich doch nur best�-
tigen lassen mußte? Weshalb h�tte es jetzt schon eines Liodonus bedurft? Oder
verf�lschte Radbod selbst erst sp�ter die echte Best�tigung? Vielleicht standen in
einer f�r Radbod ausgestellten Originalurkunde auch ein oder mehrere ganz
andere Schenkernamen, die nachtr�glich durch Liutwin ersetzt wurden.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß es sich bei der Behauptung,
Liudonus habe Mettlach an Trier geschenkt, um eine Manipulation handelt.
DKIII. 102 verwendet fast ausschließlich den Text von DLoI. 67 und BM2 626
sowie wohl auch Teile einer Originalurkunde, ausgestellt vom Notar Segoin. Es
beseitigt aber die Verbindung zwischen Wido von Spoleto und den Schenkern
Mettlachs und ersetzt sie durch den hl./seligen Liutwin. Wido wird zum Ent-
fremder Mettlachs vor unbestimmbarer Zeit. Die Verwendung von BM2 626
von 816 bei den im sp�ten 10. oder fr�hen 11. Jahrhundert gef�lschten
DDKarol. I †36 und †226 sowie DZw. †4, das mit den beiden eng verbunden
ist, weist aber noch in eine andere Richtung. Der in diesen drei falschen Di-
plomen konstruierte Trierer Gr�nderbischof Modoald f�r Oeren paßt bestens
zum Schenkerbischof Liutwin f�r Mettlach. Man w�hlte also ein ganz �hnliches
Bild f�r die Fr�hzeit zweier Klçster im Trierer Raum. Damit gehçrt – so die hier
vertretene These – DKIII. 102 in der vorliegenden Form (als Neuschçpfung
oder nachtr�glich interpoliertes Original) ebenfalls in diese Zeit und nicht ins
ausgehende 9. Jahrhundert. Ganz ausschließen l�ßt sich aber nicht, daß schon
Erzbischof Radbod beim Wiederaufbau der Stadt einen Trierer Bischof Liutwin
mit diesem Diplom erstmals als Schenkerbischof f�r Mettlach postulierte, um
das Kloster f�r Trier zu sichern. Doch h�tte Radbod eigentlich auch die in-
haltliche Best�tigung von DLoI. 67 ausreichen m�ssen. Vielleicht standen an
Liutwins Stelle urspr�nglich in einem mçglichen Original auch einmal ganz
andere Schenkernamen.

5. Die kopial �berlieferte Urkunde Kçnig Arnulfs von 888 (DArn. 39)

Auch die Urkunde Kçnig Arnulfs (887–899) vom 22. Oktober 888 zum
Kloster Mettlach steht in enger Verbindung mit den beiden zuvor besprochenen
Dokumenten. Auch ihr Text findet sich allein in den litteris putrefactis der

An dieser Stelle sei erneut auf die Online-Datenbank des Forschungsinstituts Licht-
bildarchiv �lterer Originalurkunden (LBA) der Philipps-Universit�t Marburg unter
http://lba.hist.uni-marburg.de/lba/pages/ [10.03.2009] hingewiesen.

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin220



Balduineen. Es fehlt allerdings die Signumzeile, ein großer Teil der Rekogni-
tionszeile, ein Teil des Datums, das gesamte Actum und schließlich die Ap-
precatio. Vermutlich k�rzte man hier die Vorlage bei der Abschrift in die
Kopiarb�cher – so der Editior Kehr.381 – Oder war das St�ck zu diesem
Zeitpunkt besch�digt? – Die unmittelbar vorausgehenden und nachfolgenden
Urkunden Arnulfs kçnnten eine Ausstellung in Regensburg nahelegen.382

Zum Inhalt: Kçnig Arnulf macht bekannt, wie sich der ehrw�rdige Radbod,
Erzbischof der Trierer Kirche, an die Milde seiner Erhabenheit wandte und
Arnulfs Augen Urkunden seiner Kirche �ber eine gewisse Abtei vorlegte, deren
Name Mettlach (Medelacha) sei. Als jedoch dieselben Urkunden in Arnulfs und
seiner Vornehmen Gegenwart vorgelesen worden waren, habe Arnulf erkannt,
wie vom hl./seligen (beato) Ludwino, einem gewissen Erzbischof der Trierer,
dasselbe Kloster der erw�hnten Kirche �bertragen, aber auf Anstiften Widos
zeitweise entzogen worden war; es aber dennoch von Arnulfs Vorg�ngern,
Kçnigen n�mlich und Kaisern, dem Pippin, Kaiser Karl, Ludwig, Lothar und

381 Vgl. MRUB I 128, S. 135 f. DArn. 39, S. 57 f. Fett wiedergegeben sind hier die aus
DKIII. 102 �bernommenen Passagen: In nomine sancte et individue trinitatis. Arnolphus
divina favente gratia rex. Si nos, qui regali magnitudine prelati sumus, causas eccle-
siarum dei ad peticiones venerabilium presulum nostro relevamus iuvamine atque
regali tuemur munimine, id nobis ad mortalem vitam temporaliter transigendam et
ad eternam feliciter obtinendam profuturum liquido credimus. Ideoque noverit
omnium fidelium nostrorum tam presentium quam et futurorum sagacitas, qualiter
venerabilis Rathbodo Treuerensis ecclesie archiepiscopus adiens celsitudinis nostre
clementiam auctoritates sue ecclesie de quadam abbacia, cuius vocabulum est
Medelacha, obtulit obtutibus nostris. Cum autem easdem auctoritates in nostra
presentia relegi fecissemus, repperimus, qualiter a beato Ludwino quondam Tre-
uirorum archiepiscopo idem monasterium ad memoratam fuisset delegatum ecclesi-
am, sed instinctu Widonis pro tempore abstractum, at tamen a predecessoribus
nostris regibus videlicet ac imperatoribus Pippino, Karolo augusto, Ludowico, Hlo-
tario nec non Karolo augusto ibidem fuisset restitutum atque illorum auctoritate
confirmatum. Nos vero hoc idem prefatum monasterium cum omibus suis adiacentiis
propter amorem dei ac postulationem eiusdem loci presulis ad iam dictam ecclesiam
Treuerensem isto nostre auctoritatis precepto fecimus confirmari, per quod decernimus
atque iubemus, ut hoc stabile per cuncta tempora permaneat, manu propria subtus eam
firmavimus at anuli nostri impressione sigillari iussimus.
Asbertus cancellarius etc.
Data XI kal. novembris anno dominice incarnationis DCCCLXXXVIII, indictione
VII.

382 Vgl. dazu DDArn. 38, 40, S. 56–59. Es handelt sich um ein im Original erhaltenes
Diplom vom 9. Oktober 888, in dem er einem Gubo eine Schenkung macht, sowie um
eine weitere Schenkung an Reginbert vom 8. November 888, �berliefert im Lorscher
Kodex. – Auch hier und im folgenden noch einmal der Hinweis auf die Online-Da-
tenbank des Forschungsinstituts Lichtbildarchiv �lterer Originalurkunden (LBA)
der Philipps-Universit�t Marburg unter http://lba.hist.uni-marburg.de/lba/pages/
[10.03.2009].
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auch dem Kaiser Karl ebendarin zur�ckgegeben und durch deren Beschluß
best�tigt wurde. Arnulf aber veranlaßte, daß dieses gleiche erw�hnte Kloster
wegen der Liebe zu Gott und dem Anliegen des Bischofs desselben Ortes der
schon genannten Kirche in Trier mit all seiner Umgebung durch diese Ver-
ordnung seines Beschlusses best�tigt werde. Dies solle f�r alle Zeit geschehen.

Die Forschung hat sich kaum mit dieser Urkunde besch�ftigt, bietet sie
doch fast ausschließlich und wçrtlich den Text ihrer Vorg�ngerin Karls III. von
884.383 Raach weist auch in diesem Zusammenhang auf eine mçgliche Ver-
bindung mit dem Versuch Widos II. von Spoleto hin, im Jahr 888 das Kç-
nigtum nçrdlich der Alpen von Langres aus zu erlangen.384 Schmal betrachtet
sie als Teil ihrer angenommenen F�lschungsserie.385

Da das Mettlacher Diplom Arnulfs DKIII. 102 von 884 nur verk�rzt
wiedergibt, ist ein Zusammenhang mit Widos Pl�nen wenig wahrscheinlich.
Steht aber die Vorlage schon unter erheblichem Manipulationsverdacht, muß
das auch f�r dieses Dokument gelten. Nicht ganz grundlos d�rften es die
Balduineen separiert haben.

Die �bernahme der Vorlage, die mit wenigen Auslassungen erfolgt, bricht
nach dem Hinweis auf die karolingischen Herrscher ab, die eine Best�tigung
vornahmen. Man f�gte lediglich noch Karl III. hinzu, ohne aber die L�cke
zwischen ihm und Lothar I. zu f�llen. Dann wird umgehend verk�ndet, daß das
Kloster allezeit bei Trier verbleibe. Von einer Gabe ad utilitatem ist keine Rede
mehr. Die bisher mit der Best�tigung einhergehende Bedingung des Gebets f�r
den Herrscher und das Reich fehlt. Waren diese Bedingungen f�r die Trierer
Kirche zu bedrohlich geworden? Vielleicht wollte man ja sein Heil nicht mehr
vom Kçnig oder Kaiser abh�ngig machen, oder die gewundenen Ausf�hrungen
der Vorlage schienen zu kompliziert. Der Trierer Erzbischof Radbod, als For-
dernder, und Erzbischof Liutwin (beato Ludwino), als hl./seliger Schenker,
treten damit um so deutlicher in den Vordergrund.

Seltsamerweise entf�llt die Poenformel. Da die Rechtsverk�ndung unmit-
telbar in die Anordnung zur Besiegelung �bergeht, d�rfte sie kaum vom Ko-
pisten weggelassen worden sein. Sie fehlte bereits. Die ebenso entfallene
Signumzeile wirft zudem die grunds�tzliche Frage auf, was bei der Abfassung
der Balduineen vorlag: ein Original oder – wie h�ufiger in Trier – bloß eine
sp�tere und meist schon deshalb nicht unverd�chtige (womçglich interpolierte)

383 Vgl. so z.B. Anton, Liutwin, S. 43 f., der vermutet, daß keine weitere Urkunde mehr
verwandt wurde. Andernfalls h�tte man annehmen kçnnen, beim genannten Wido mçge
es sich um eine andere Person handeln als um den Wido der Lothar-Urkunde.

384 Vgl. Raach, Mettlach, S. 26.
385 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 38–41.
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Urkundenabschrift? Auch DKarol. I †36 und DZw. †4 sind nur in derartiger
Form erhalten.386

Das Urkundenformular Arnulfs dieser Zeit ist zwar korrekt wiedergegeben,
ebenso der Kanzler Asbertus. Doch verf�gte man in Trier �ber das Original der
Schenkung des Servatiusstiftes in Maastricht durch Arnulf im Jahr 889 an die
eigene Kirche unter Radbod, mit dem hier der Schluß der Corroboratio und
sogar die Indiktion �bereinstimmen.387 Eine Vorlage w�re also schnell zur Hand
gewesen. Ebenso lassen sich erneut kleinere �hnlichkeiten mit BM2 626 er-
kennen.388

DArn. 39 d�rfte also manipuliert sein. Offenbar sollte es nur den Inhalt der
Vorg�ngerurkunde durch die wiederholende Ausstellung unterstreichen und
gleichsam auf die Kernaussage verdichten. W�hrend man sich bei der Kon-
struktion von DKIII. 102 in der bekannten Form durch die �bernahme echter
Vorlagen noch redlich bem�hte, daraus einen neuen Text mit der gew�nschten
Botschaft zu schaffen, ließ sich die nun best�tigend zusammenfassen. Diese
Arbeitsweise wird – wie gesehen – auch im Umfeld des Oerener Konfliktes
mehrfach greifbar.389 Ein neu konzipiertes bzw. interpoliertes Dokument alleine
reichte nicht aus, um der eigenen Wahrheit zum Recht zu verhelfen. Vielmehr
schien die H�ufung von Belegen, Erfolg zu versprechen. Nach dieser Methode
arbeiteten auch die Schçpfer der Pseudoisidorischen F�lschungen, und die

386 Vgl. dazu nochmals oben S. 177, 202 f., 204 f. u. Anm. 235, 325, 327, 335, sowie die
Abbildungen bei Kçlzer, Studien, Taf. 26 f.

387 Vgl. MRUB I 129, S. 136 f. DArn. 53, S. 75–77. Der Schluß der Corroboratio und die
Datierung lauten darin: Et ut haec donationis nostrae auctoritas nullo umquam successore
nostro irrumpente solidissimam in dei nomine per omnia mundi volventis saecula obtineat
stabilitatem munimine nostro roborata, manu nostra subtus eam firmavimus et anuli nostri
impressione iussimus siggillari.
Signum domni Arnolfi (MF.) largissimi regis.
Aspertus cancellarius advicem Theotmari archicappellani recognovi et (SR. NN.) (SI. 2.)
Data KAL. IVL. anno dominicae incarnationis DCCCLXXXVIIII, indictione VII, anno
secundo regni domni ARNOLFI, piissimi regis ; actum Franchonofurt palacio regali ; in dei
nomine feliciter amen.

388 Vgl. MRUB I 50, S. 56: per quod praecipimus atque iubemus ut […]. Ferner ebd.: etiam
manu propria subter firmauimus et anuli nostri impressione signari iussimus. Diese For-
mulierungen finden sich bei den wenigen neuen Erg�nzungen am Ende des Arnulf-
Diploms.

389 Vgl. zum Oerener Konflikt nochmals die F�lschungsserie, die Modoald zum Gr�nder
machte, oben in Kap. D.II.6. sowie S. 218 u. Anm. 377. Vgl. in diesem Zusammenhang
insgesamt die Maximiner F�lschungen zuletzt bei Kçlzer, Studien. Doch auch von
anderen Urkunden gibt es solche Mehrfachausfertigungen. Vgl. dazu nur die Zwei-
fachausstellung der Urkunde Zwentibolds vom 13. Mai 898 zum Servatiusstift in
Maastricht oben in Anm. 380. �hnlich entstand auch die falsche Irmina-Urkunde vom
1. November 697/8 als Ableitung des Irmina-Testaments vom 1. Dezember desselben
Jahres. Vgl. dazu oben Kap. D.II.4.b.
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Rechtsgutachten Hinkmars von Reims machten sie sich ebenso zu eigen. Das
haben wir oben ja schon ausf�hrlich gesehen.390 Vçllig ausschließen l�ßt sich
allerdings nicht, daß Radbod selbst versuchte, die Zugehçrigkeit Mettlachs zu
Trier zu sichern. So h�tte er sich nach der Urkunde Karls III. hier erneut auf
einen von ihm eingef�hrten Trierer Erzbischof Liutwin als Schenker in der
Vorzeit berufen. Wollte er die Nutznießung (ad utilitatem) von DLoI. 67 in
endg�ltigen Besitz umwandeln? Vielleicht standen in einem mçglichen Original
aber auch ein oder mehrere ganz andere Schenkernamen, die sp�ter ersetzt
wurden.

Faßt man zusammen, so l�ßt sich an dieser Urkunde deutlich ein Verfor-
mungsprozeß nachvollziehen. Die Best�tigung Mettlachs ad utilitatem unter der
Bedingung des Gebets wandelte sich in eine Gabe f�r alle Zeit. Bischof Liutwin
wird unangefochtener heiliger Schenker, Mettlach bedingungsloser Trierer Be-
sitz. Da das Arnulf-Diplom – auch in der vorliegenden Form – nicht vor der
Urkunde Karls III. entstanden sein kann, kommt als Manipulations- bzw. In-
terpolationszeit wahrscheinlich fr�hestens das sp�te 10. Jahrhundert in Frage.
Vielleicht entstanden beide parallel zu den Urkunden, die Modoald zum
Gr�nder Oerens machten.391 Allersp�testens um 1100 jedoch lagen DKIII. 102
und DArn. 39 vor. Denn die Redaktion A der Gesta Treverorum berichtet �ber
die Zeit Bischof Hettis : „Einige sagen, daß er Kirchengut […] des heiligen
Ludwin seinen Großen zu Lehen gegeben habe.“392 Diese Aussage war nur
durch die Verkn�pfung des Inhaltes von DLoI. 67, DKIII. 102 und
DArn. 39 mçglich. Doch hatte sich deren Bild inzwischen weiter verschoben.
Nicht mehr der Kaiser, sondern nur der Trierer Bischof war imstande, dortiges
Kirchengut zu vergeben. Wido und seine Sippe waren l�ngst dem Vergessen
anheim gefallen. Nicht ganz auszuschließen ist jedoch, daß schon Erzbischof
Radbod selbst mit Liutwin einen Schenkerbischof aus weit zur�ckliegender Zeit
konstruierte, um Mettlach mit dieser zweiten Urkunde in der Aufbauzeit nach
dem Normannensturm fest an Trier zu binden. Doch wie oben angemerkt, h�tte
hier erneut eine Wiederholung des Inhalts der Lothar-Urkunde ausgereicht.
Vielleicht standen in einem mçglichen Original an Liutwins Stelle auch ein oder
mehrere ganz andere Namen.

390 Vgl. dazu die �berlegungen oben in Kap. A.IV. – Je mehr Zeugnisse, um so �berzeu-
gender wirkte diese Wahrheit, die durchaus mit einem tiefen Glauben an die Recht-
m�ßigkeit der eigenen Sache postuliert werden konnte.

391 Denkbar w�re, daß das im Original erhaltene DLoI. 67 mit den darin erw�hnten Be-
st�tigungen von Lothars namentlich genannten Vorg�ngern als Anregung u. a. f�r
DDKarol. I †36 u. †226 diente.

392 Vgl. Zenz, Taten der Trierer, S. 52. Vgl. dazu Gesta Treverorum cap. 25, ed. Waitz,

S. 164, Z. 4 f.: Dicunt eum aliqui res ecclesiarum […] sancti Liutwini principibus suis in
beneficium tradidisse. Vgl. dazu auch Schmal, Mettlach, S. 40, Anm. 254.
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6. Die kopial �berlieferte Urkunde Karls des Großen von 782 (DKarol. I 148)

Die Bemerkung der Lothar-Urkunde, mehrere Verwandte Widos I. von Spoleto
h�tten Mettlach an die Trierer Kirche geschenkt, ist also glaubw�rdiger als ein
alleiniger, sp�ter herangezogener hl. oder seliger Schenker Liutwin, dem es an
Familie fehlte. Was bedeutet das f�r die einzige vorgeblich im 8. Jahrhundert
entstandene Mettlacher Urkunde? Nachdem sie bereits kurz zur Person Milos
herangezogen worden ist, muß sie jetzt umfassender gepr�ft werden.393

a. Ein Diplom mit Unstimmigkeiten

Nach einem in Diedenhofen abgehaltenen Kçnigsgericht stellte Karl der Große
(768–814) ein Diplom �ber das gefundene Gerichtsurteil aus. Karl weist darin
der Trierer Kirche unter Erzbischof Weomad (762–791) das Kloster Mettlach
nach vorausgehenden Besitzstreitigkeiten zu. Die fr�heste �berlieferung in den
litteris putrefactis der Balduineen bietet einen vielleicht kopial oder schon fr�her
verk�rzten bzw. ver�nderten Text. Womçglich war die Vorlage besch�digt. Es
fehlen die Corroboratio sowie das Eschatokoll und damit Datum und Actum.
Als Gerichtsort wird zu Beginn aber die erw�hnte Pfalz angegeben. Die bi-
schçflichen Zeugen – Angilram von Metz, Petrus von Verdun und Borno von
Toul – machen – wie oben gesehen – das Jahr 782 f�r das Geschehen wahr-
scheinlich. Es handelt sich bei ihnen um die Trierer Suffragane, worauf schon
Oexle hingewiesen hat.394 Der Text diente – nach dem bisherigen Kenntnis-
stand – nicht unmittelbar als Vorlage f�r die besprochenen Mettlacher Ur-
kunden, auch wenn diese ein �lteres Dokument Karls angeben.395 Es folgt hier
eine �bersetzung:396

393 Vgl. dazu bereits oben Kap. C.II.3., mit dem Ergebnis, daß Milo recht neutral be-
schrieben wird und Hinkmar sie f�r seine Konstruktion zu Milo kaum herangezogen
haben kann.

394 Vgl. dazu oben zu Beginn von Kap. C.II.3., Anm. 22.
395 Das haben bereits die Editoren dieser Diplome so gesehen. Vgl. dazu die in der Edition

oben aufgef�hrten Kommentare zu den jeweiligen Urkunden.
396 Die �bersetzung beruht in einigen Teilen auf Raach, Mettlach, S. 13 f. , nimmt aber

deutliche Ver�nderungen vor. Vgl. dazu DKarol. I 148, S. 201 f. Die im Text durch
Klammern und Fettdruck als nachtr�gliche Einf�gungen ausgewiesenen Stellen finden
sich so nicht in der Edition. Der Editor Kehr weist sie alle als gewçhnlichen Urkun-
dentext aus. Der Verfasser h�lt sie hier jedoch f�r nachtr�gliche Interpolationen:
Karolus gratia dei rex Francorum et Longobardorum ac patricius Romanorum. Cum nos in
dei nomine Theodonevilla palatio nostro una cum optimatibus et fidelibus nostris ad uni-
versorum causas audiendas vel recta iudicia terminanda resederemus ibique veniens Wic-
bertus missus noster una cum scabinis et testibus Moslinses, qui detulerunt nobis, eo quod res
proprietatis nostre, id est monasterium quod dicitur Medolago, quod avus noster Karolus
quondam maiorum domus Miloni beneficiavit et postea domnus et genitor noster Pippinus
quondam rex ipsius Miloni beneficiavit et post discessum Miloni Harthamo episcopo, et
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„Karl, von Gottes Gnaden Kçnig der Franken und Langobarden und ,patricius
Romanorum‘.
Als wir uns im Namen des Herrn in unserer Pfalz in Diedenhofen zusammen mit
unseren Optimaten und Gefolgsleuten aufhielten, um die allgemeinen Rechts-
streitigkeiten anzuhçren und hier�ber gerechte Urteile zu f�llen, da kam dorthin
auch unser missus Wicbert zusammen mit Schçffen und Zeugen aus der Moselge-
gend. Sie erhoben bei uns Klage, weil (eo quod) unser Eigenbesitz (res proprietatis
nostre), das ist das Kloster, das Mettlach genannt wird, das unser Großvater Karl
[Martell], einst Hausmeier, dem Milo zu Lehen gab (beneficiavit) und das sp�ter
unser Herr und Vater Pippin, einst Kçnig, demselben Milo als Lehen gab und nach

adseruerunt, ut <Leodonius quondam episcopus genitor> Milo<ni> et Wido<ni>
partibus ecclesie sancti Petri, que est constructa infra muros Treverice urbis, per sua strumenta
delegasse[n]t ; et dixerunt, qualiter Milo, qui <fuit successor ipsius Leodoni episcopi et>
eo tempore episcopio sancti Petri Treverice urbis regebat, abbates in ipso monasterio de ipsa
civitate misisset, id est Ebreo et post Ebreo Ratbertum episcopum et post Ratbertum Har-
thamum, qui et post discessum Miloni exinde vestitus fuit per beneficium Pippini regis, et
tales testes vel scabini ibidem in presentia adfuerunt, qui per sacramenta hoc adfirmaverunt,
ut vidissent et certissime cognovissent iusticiam esse sancti Petri ad episcopium Treverice urbis.
Et ibidem de hac re contentio fuit inter Wicberto misso et filios Lantberti Widoni et Hrodoldo
vel Warnario; nam agentes sancti Petri vel scabini dicebant, ut Lambertus genitor eorum per
forcia potestate Pippini regis malo ordine ipsum monasterium invasisset et Harthamum
episcopum exinde expoliasset. Et taliter iudicaverunt, ut per legem et iusticiam illa vestitura
partibus nostris atque sancti Petri adesse debuisset, pro eo quod Milo et Harthamus ipsum
monasterium per beneficium Karoli maioris domus et domni Pippini regis semper habuissent ;
sed Wido atque germani sui Hrodoldus et Warnarus contradixerunt, ut eorum fuisset vesti-
tura, quia genitor eorum Lantbertus in legitima alode eos vestitos dimisisset et pro hac causa
magna ibidem fuit contentio. Unde nos una cum fidelibus nostris totos scabinos de ducato
Moslinse coniunximus, qui unanimiter iudicaverunt, ut Wido et germani sui tales auctori-
tates non habuissent, qualiter genitor eorum contra Pippinum regem ipsum monasterium
evindicasset, nostra legitima ad partes sancti Petri esse deberet vestitura. Sed dum Wido et
germani sui de vestitura legitima nec testes neque scabinos habere potuerunt, tunc eis iu-
dicatum fuit, ut in presentia nostra iam fato monasterio partibus nostris in causa sancti Petri
Treverensis cum fide facta reddere deberent; quod ita et fecerunt et per missum eorum
vestitura a partibus sancti Petri Treverecensis, ubi Weomadus <archiepiscopus> pontifex
esse videtur, presentialiter fecerunt, sicuti eis a nobis vel fidelibus nostris iudicatum fuit, id
sunt Angalramno, Petro et Bornoni episcopis, Erhardo, Walarano, Ernust, Warnario, Hun-
celino, Warlando, Waltario, Rimigaudo, Hainrico, Gaeroni et Hieronimo comitibus nec non
et a reliquis fidelibus nostris scabinos Theutfrido, Waltario, Hildrado, Theuthario, Ebreardo,
Baldoino, Gerhac, Gundacro, Gisleberto, Buou, Theodo, Fulcoino, Hadegario, Alpcario,
Gunihario, Aldmanno, Folrado, Bolso, Gundolando, Odilhario, Ricfrido, Teutberto, He-
lengario, Ravangario, Odilberto, Unifrido, Ebrehelmo, Herardo, Audo, Barigaudo, Warm-
ado, Hereberto, Rotfrido, Beregrimo, Adalingo, Regulo, Obbon, Thietdingo, Trutberto,
Walanco, Ricgaulo, item Guniario, Gunilaigo et Walachario seu comiti palatii nostri Woradi
vel ceteris quam plures fidelibus, qui ibidem aderant, visi sumus iudicasse, ut suprascriptus
Weomadus <archiepiscopus> tale preceptum vel iudicium evindicatum de iam dicto
monasterio Medolaco una cum rebus et hominibus suis ad se pertinentibus vel aspicientes
partibus sui Treverensium accipere deberet. Quod ita et fecimus, ut ipse et successores sui, qui
fuerint rectores ipsius episcopati, suprascripto monasterio omni tempore habeant elidiatum
atque evindicatum et sit in postmodum ex hac re inter ipsos subita ac definita causatio.
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Milos Tod dem Bischof Harthamus [dem Nebensatz fehlt Schluß und Gegen-
stand der Klage] ; sie behaupteten, daß <Leodonius, einst Bischof und [vielleicht
stand hier auch Lambertus] Vater des>Milo und Wido [es – gemeint ist wohl das
Kloster, vielleicht wurde aber auch etwas ausgelassen] dem Besitz (partibus)397 der
Kirche des hl. Petrus, die innerhalb der Mauern der Stadt Trier errichtet wurde,
durch seine/ihre Urkunden (per sua strumenta) zugewiesen/abgetreten/�bertragen
h�tte[n] ; sie erz�hlten, wie Milo, der <desselben Bischofs Leodonius [auch hier
kçnnte Lambert bzw. Lamberts gestanden haben] Nachfolger war und> zu
dieser Zeit die Wirtschaftsgeb�ude/die Wirtschaft (episcopium) vom hl. Petrus der
Stadt Trier leitete, in dasselbe Kloster �bte aus derselben Stadt geschickt h�tte, und
zwar Ebreo und nach Ebreo Bischof Ratbertus und nach Ratbertus den Harthamus,
der auch nach Milos Tod darauf mit dem Lehen des Kçnigs Pippin investiert wurde.
Und solche Zeugen und Schçffen waren ebendort anwesend, die das mit Eiden
bekr�ftigten, daß sie gesehen und ganz sicher erkannt h�tten, daß das Eigentums-
recht (iustitia) des hl. Petrus zum episcopium der Stadt Trier gehçre. Und wegen
dieser Sache herrschte dort Streit zwischen dem missus Wicbert und Lamberts
Sçhnen Wido, Hrodold und Warnar. Denn agentes des hl. Petrus und die Schçffen
sagten, daß sich deren Vater Lambert mit Gewalt potestate Pippini regis malo ordine
dieses Kloster angeeignet habe und dadurch den Bischof Hartham vçllig seines
Besitzes beraubt h�tte. Und sie urteilten so, daß nach Gesetz und Recht jene Be-
lehnung/Gewere (vestitura) uns sowie dem hl. Petrus h�tte gehçren/zustehen m�s-
sen, weil Milo und Harthamus dasselbe Kloster immer durch das Lehen des
Hausmeiers Karl und des Herrn Kçnigs Pippin gehabt h�tten. Aber Wido und seine
Br�der Hrodold und Warnar erhoben den Widerspruch, daß ihnen die Belehnung/
Gewere (vestitura) gehçre/zustehe, weil ihr Vater Lambert sie vestitos in ihr recht-
m�ßiges Eigentum/Erbe (allode) hinterlassen/zur�ckgelassen h�tte. Und wegen
dieser Sache gab es dort großen Streit. Deshalb haben wir uns zusammen mit
unseren Getreuen allen Schçffen aus dem Moseldukat angeschlossen, die einm�tig
urteilten, daß Wido und seine Br�der solche Urkunden nicht h�tten, wie ihr Vater
dasselbe Kloster gegen Kçnig Pippin erstritten h�tte, und unsere rechtm�ßige Be-
lehnung/Gewere zum Besitz des hl. Petrus gehçren m�sse. Aber da Wido und seine
Br�der f�r die rechtm�ßige Belehnung/Gewere weder Zeugen noch Schçffen an-
f�hren konnten, wurde dann �ber sie geurteilt, daß sie in unserer Gegenwart das
schon genannte Kloster uns stellvertretend f�r den hl. Petrus von Trier unter Eid
zur�ckgeben sollen. Das machten sie auch so, und sie nahmen/lçsten sogleich durch
den missus ihre Belehnung/Gewere (vestitura) vom Besitz des hl. Petrus von Trier,
wo <Erzbischof>Weomad Bischof ist, wie �ber sie von uns und unseren Getreuen
geurteilt wurde.398 Das sind die Bischçfe Angalramnus [v. Metz] , Petrus [v. Verdun]
und Borno [v. Toul], die Grafen [es folgen elf Namen] und von unseren �brigen
Getreuen die Schçffen [es folgen 44 Namen], unser Pfalzgraf Woradus und die

397 Raach, Mettlach, S. 13, �bersetzt partibus mit „Teile“, die vermacht werden. Herrn
Pr�sident Professor Dr. Rudolf Schieffer verdanke ich den freundlichen Hinweis, daß es
sich dabei um den Ort, an den das Geschenkte �bertragen wird, handelt, n�mlich den
„Besitz der Kirche des hl. Petrus“.

398 Diese Stelle ist verderbt oder ver�ndert worden. Was eigentlich wie zur�ckgegeben
werden soll, wird nicht deutlich. Offenbar sollen Wido und seine Br�der nur ihre Teile
zun�chst an Karl zur�ckgeben, der gleichsam die Trierer Kirche vertritt. Eigentlich h�tte
daf�r aber doch Weomad zugegen sein m�ssen.
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zahlreichen �brigen Getreuen, die dort anwesend waren. Wir haben geurteilt, daß
der erw�hnte <Erzbischof> Weomad eine solche Kçnigsurkunde und das er-
strittene Urteil �ber das schon genannte Kloster Mettlach gemeinsam mit seinen
Besitzungen und Leuten, die dazu gehçren, f�r die Trierer Seite annehmen solle.399

Das haben wir auch gemacht, damit er selbst und seine Nachfolger, die Leiter/
Bischçfe desselben Bistums (episcopatum) sein werden, das genannte Kloster f�r alle
Zeit unbestritten und erstritten haben sollen. Und es sei von nun an in dieser Sache
zwischen denselben [Beteiligten] ein beendeter und vorschriftsm�ßiger Prozeß.“

Der Text selbst ist schon auf den ersten Blick verderbt, voller erkennbarer
Unstimmigkeiten und schwer �bertragbarer Stellen. Die hier nun wiedergege-
bene Version versucht, nahe am lateinischen Text zu bleiben, kann aber
selbstredend nicht umhin zu bewerten. Das angewandte Klammersystem zeigt,
daß Interpolationen als Ursache f�r die komplizierten und widerspr�chlichen
Aussagen angenommen werden, worauf gleich zur�ckzukommen ist. Denkbar
sind ferner Besch�digungen an der Vorlage, die man durch interpretierende
Erg�nzungen nachr�glich stimmig zu machen versuchte.

b. Bisherige Interpretationsversuche

Diese Widerspr�che hat die bisherige Forschung durch teils ebenso wider-
spr�chliche und komplexe Interpretationsversuche zu erkl�ren und aufzulçsen
versucht. Allesamt gingen davon aus, daß Milo Trierer Bischof war, und bezogen
das in ihre �berlegungen ein. Inzwischen wissen wir aber, daß dies nicht der Fall
gewesen sein kann. Schon Abel und Simson hielten deshalb 1888 Bischof
Hartham f�r Milos unmittelbaren Trierer Nachfolger.400 Ewig verwandte ein-
mal mehr – wie schon bei seinen Reimser �berlegungen – das Deutungsmuster
von Chorbischçfen f�r Hartham und Ratbert.401

Das Namensgut der Urkunde zog genealogische �berlegungen zur schon
erw�hnten Familie der sog. ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘ nach sich.
Neben dem als Spitzenahn der Sippe postulierten Bischof Liutwin – ganz ab-
gesehen von seinem Onkel Basin – bekam Milo einen Bruder Wido zugeordnet.
Man versuchte dann, Lambert und seine Sçhne in das Familienstemma zu

399 Die Stelle ist erheblich verderbt, vielleicht interpoliert oder auch falsch kopiert. Die hier
wiedergegebene �bersetzung ist nur eine Interpretation. – Sinngem�ß soll es wohl be-
deuten, daß Weomad f�r Trier das Kloster Mettlach mit all seinem Besitz und Hçrigen
zugesprochen bekam.

400 Vgl. Abel, Jahrb�cher 1, S. 435–438. Schon Leonardy, R�ckgabe, der eine interpre-
tierende �bersetzung des Diploms lange vor Raach anfertigte, formulierte 1872 erstmals
die These, bei Bischof Hartham m�sse es sich um Milos Nachfolger handeln. Allerdings
h�lt er die Bischçfe Ratbert und Hartham zun�chst f�r Hilfs- bzw. Weihbeschçfe. Doch
vermutet Leonardy ferner zurecht, der/die Abschreiber der Balduineen h�tten den ver-
derbten Text der Urkunde vielleicht durch eigene interpretierende Zus�tze stimmig zu
machen versucht.

401 Vgl. Ewig, Milo, S. 419 u. Anm. 40.
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integrieren und sah in ihm einen Sohn dieses Wido. Unumstritten ist inzwi-
schen, daß Lamberts Kinder die Vorfahren der bedeutenden Widonen des 9.
Jahrhunderts waren: darunter auch Wido I. (842–ca. 859) und II. (†894) von
Spoleto.402

Raach hat sich erstmals intensiv mit diesem Diplom besch�ftigt. Er sieht
darin das sp�tere Trierer Geschichtsbild best�tigt, daß Liutwin Mettlach an Trier
geschenkt h�tte. Nach dieser �bertragung an St. Peter und noch vor Milos
Belehnung m�sse das Kloster jedoch einem rechtlichen Wandel unterworfen
worden sein. Karl Martell (†741) habe es wohl s�kularisiert, es aber formal im
von Liutwin gew�nschten Zustand belassen. In Trier habe Liutwins Testament
vorgelegen. Milo stehe f�r die Verbindung zu Karl Martell. Mettlach sei folglich
kein Reichskloster geworden. Die ,Enteignung‘ durch Karl Martell werde im
Diplom jedoch nicht verurteilt, weil Karl der Große (768–814) den Widonen
nahegestanden habe. Die Mettlacher „Kloster- oder Chorbischçfe“ kçnne man
aufgrund von Milos kirchenrechtlich problematischer Position erkl�ren. Endlich
aber sei mit Mettlach doch aus einem adligen ein bischçfliches Eigenkloster
geworden.403 Raach h�lt Milos Bruder Wido f�r den 738/9 erw�hnten Laienabt
der Klçster St-Wandrille (Fontenelle) und St-Vaast in Arras, einen angeblichen
Verwandten Karl Martells. Aufgrund seines weltlichen Lebenswandels und einer
Verschwçrung gegen Karl sei er verurteilt und hingerichtet worden. Sein Ver-
halten entspreche auff�llig den negativen Beschreibungen von Milo. Doch nicht
Wido, sondern Milo sei der Vater Lamberts. Schon Ewig habe n�mlich auf
mçgliche Kinder Milos hingewiesen. Da die aber sicher illegitim waren, habe
die Urkunde auf einen Verwandtschaftshinweis verzichtet. Vielleicht erkl�re eine
denkbare Verwandtschaft zwischen Widonen und Karolingern auch einen ge-

402 Zur Literatur zu dieser Familie vgl. Mitterauer,Markgrafen, S. 64–72, hier S. 67–72,
der die �lteren Forschungsthesen 1963 zusammengefaßt hat, die vor allem additiv die
bekannten Quellen verbinden. Ja, man wollte sogar eine widonische Bischofsdynastie
von Basin �ber Liutwin, Milo bis zu Weomad am Werk sehen. Vgl. ferner Metz,

Miszellen. Hlawitschka, Kaiser Wido und Lambert. Schneider, Fulco von Reims,
S. 1–21. Hlawitschka, Widonen im Dukat von Spoleto, geht den Verwandtschafts-
beziehungen und der Geschichte der Familie im 9. Jahrhundert weiter nach. Brun-
terc’h, Duch� du Maine, S. 46 ff., behandelt die Widonen in der bretonischen Mark. –
Erstmals hielten wohl Waitz, Herkommen des Grafen Wido, S. 153, und W�stenfeld,

Herzçge von Spoleto, S. 391, schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts Wido f�r den
Vater Lamberts.

403 Vgl. Raach, Mettlach, S. 12–18, 21. Die Mettlacher �bte m�ßten dennoch nicht
unbedingt bischçfliche W�rden innegehabt haben, wie der titellose Ebreo zeige. – F�r
die rechtliche Doppelstellung des Klosters beruft er sich auf Semmler, Traditio, S. 3, der
sie im Rahmen der „durch Konfiskation dem Kçnig zugefallenen Klçster“ einordnet.
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meinsamen Besitz an Mettlach. Wir erinnern uns dazu an Hinkmars Denk-
schrift von 863, die als einzige Quelle von Nachkommen Milos spricht.404

Becker vermutet in den drei genannten Mettlacher �bten gar Besitzer eines
Afterlehens von Milo.405 Auch Anton h�lt Wido f�r den Abt von Fontenelle
sowie Hartham und seine beiden Vorg�nger Ratbert und Ebreo f�r Klosterbi-
schçfe. Karl Martell habe das von Liutwin an Trier �bertragene Mettlach in-
direkt konfisziert und verf�gte vielleicht �ber verwandtschaftliche Mitrechte am
Kloster. Denkbar seien auch Rechtsstreitigkeiten nach Liutwins Tod. Mettlach
entstehe urspr�nglich als Eigenkloster. Mischbesitzverh�ltnisse seien grund-
s�tzlich unwahrscheinlich. Doch DKarol. I 148 verschleiere das, indem es Karl
Martell und Pippin dar�ber wie �ber Allodialbesitz verf�gen lasse. DKIII. 102
und DArn. 39, die nur noch Liutwin nennten, harmonisierten aber sp�ter die
Darstellung der Karls-Urkunde. Doch danach will Anton – dem widerspre-
chend – eine gemeinsame Gewere der Karolinger und der Trierer Kirche am
Kloster erkennen. Lambert habe dann beim Tod seines Vaters Milo versucht,
seine Allodanspr�che unter Kçnig Pippin durchzusetzen.406

Nonn betont 1998 die Interpretationsschwierigkeiten und behandelt das
Diplom kurz. Er h�lt die Zahl der Beteiligten f�r auff�llig. Lediglich Rimigaudus
und der Pfalzgraf Woradus seien noch ein weiteres Mal zu finden. Auf den

404 Vgl. Raach, Mettlach, S. 26–35, mit der entsprechenden Literatur. Er verweist f�r
Wido u. a. auf die bereits oben besprochene, im sp�teren 12. Jahrhundert gef�lschte
Schenkung �ber Stain von 706 (MRUB I 7a), die einen Diakon Milo und Grafen Wido
als Zeugen nennt, sowie auf die ebenfalls gef�lschte Urkunde f�r das Apostelkloster in
Metz (sp�ter St. Arnulf ) von 715, die einen Milo und Grafen Wido in ihrer Zeugenliste
auff�hrt (ebd., S. 28 f.). Wie wir gesehen haben, d�rften diese Listen erst sp�ter ent-
standen sein. Vgl. dazu oben Kap. C.II.1. u. D.III.1. – Zu Wido als Laienabt in
Fontenelle vgl. die vermutlich nach 833 entstandenen Gesta sanctorum Patrum Fonta-
nellensis coenobii cap. VII, ed. Lohier/Laporte, S. 56–58. Vgl. dazu Chronique, ed.
Pradi�, S. 42–47, 214, der auch auf chronologische Unstimmigkeiten hinweist. Der
Verfasser der Chronik behauptet, seine Informationen einem bereits verstorbenen Bruder
zu verdanken, der Wido noch gekannt habe. Zu den Gesta vgl. genauer oben Kap.
C.III.1. – Vgl. zu Milos vorgeblichen Kindern Ewig, Treverensia, S. 229 f. u. Anm. 6,
der die �bertragung Mettlachs an Trier als Entsch�digung daf�r sieht, weil in Trier unter
Weomad eine Grafschaft errichtet worden sei. Doch gehen die Hinweise auf diese
Grafschaft nur auf zwei nicht unumstrittene Urkunden Zwentibolds und Ludwigs des
Kindes zur�ck. Vgl. MRUB I 143, 150, S. 208 f. , 214 f., bzw. DZw. 18, S. 49–51,
sowie DLdK 17, S. 120–122, vom 5. Februar 898 und 19. September 902. – Daß die
Angabe zu Milos mçglichen Kindern zu Hinkmars Konstruktion gehçrt, haben wir
bereits oben in Kap. C.I. bei Anm. 12 gesehen.

405 Vgl. Becker, Mettlacher �bte, S. 43 f., 51 f. Doch dann m�sse f�r die geistige Leitung
schon f�r diese Zeit ein Propst angenommen werden, wie ihn die Miracula s. Liutwini
allgemein vor der Einf�hrung des ersten regul�ren Abtes im 10. Jahrhundert ang�ben.
Becker folgt insgesamt den Thesen Raachs und stellt auch eine Abtliste zusammen.

406 Vgl. Anton, Liutwin, S. 33, 36–40, 43–45, bes. Anm. 53. Eine Verbindung zu den
Gr�ndern Hornbachs h�lt er immerhin f�r mçglich.
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ebenfalls çfter erscheinenden Wicbertus verweist er in einer Fußnote. Besonders
merkw�rdig sei die hohe Schçffenzahl, die eine sp�tere Interpolation vermuten
lasse. Gleiches gelte f�r den Gang des Missus’ mit Schçffen und Zeugen vor den
Kçnig. Die Rolle Wicberts als Partei f�r Trier sei schwer einzuordnen, der
Hausmeiertitel f�r Karl Martell finde sich in keiner weiteren Urkunde Karls des
Großen. Die Beschreibung Milos als Nachfolger Bischof Liutwins, indem er das
Trierer episcopium regiere, mute eigenartig an, zumal dieser Terminus sonst nur
in gef�lschten Karls-Urkunden begegne. Er regt deshalb eine weitere Untersu-
chung an. Einiges deutet also auf Eingriffe in den Text hin, doch interpretiert
Nonn das Dokument auf der Basis des g�ngigen Trierer Forschungsstandes zu
Milo und Liutwin, den er im Inhalt der Urkunde nicht wiedererkennt.407

Schmal verwirft dieses Diplom dann endg�ltig aufgrund des Inhalts und
seiner fehlenden Datierung als Trierer F�lschung nach 1077. Denn es f�nden

407 Vgl. Nonn, Moseldukat, S. 13–33, bes. S. 17–22, der sich vor allem mit einem
mçglichen Moseldukat besch�ftigt. Die fr�heste, scheinbar zeitgençssische Quelle eines
solchen Dukats bilde diese Urkunde. Ein zweiter Beleg finde sich in einer Schenkung
Karls des Großen an Metz vom 1. Mai 783 (DKarol. I 149, S. 202–204, hier S. 203),
ein dritter in der Divisio imperii von 839. Nonn stellt auch die bisherige Forschungsli-
teratur zusammen. Zu Wicbert vgl. unten S. 238 f. u. Anm. 419–424. Nonn zweifelt
nicht zu Unrecht an einem Moseldukat. Doch l�ßt sich der Befund auch nicht von der
Hand weisen, daß dieser schwammige Terminus nur in den Quellen der Zeit von 782–
839 auftaucht. Warum nur jetzt? Und welchen Sinn h�tte eine Manipulation in einem
sp�teren Zusammenhang gemacht? Der Begriff l�ßt sich also nicht ganz wegdiskutieren
und m�ßte f�r eine sp�tere Zeit erkl�rt werden. Wenn Nonn dann darauf verweist,
Pfalzgraf Woradus erscheine nur noch als Waraldus in einer weiteren Urkunde just
ebenfalls von 782 (DKarol. I 138), ist dies doch eher ein Beleg f�r als gegen das
Vorhandensein dieses Pfalzgrafen. Die Verschreibung des Namens l�ßt sich problemlos
mit der kopialen �berlieferung erkl�ren. Woher h�tte denn ein F�lscher wissen sollen,
daß ausgerechnet in diesem Jahr dieser Pfalzgraf wirkte, denn DKarol. I 138 ist nur im
Pariser Umfeld �berliefert. Die hohe Schçffenzahl von DKarol. I 148 kçnnte sich al-
lerdings durchaus aufgrund nachtr�glicher Interpolationen erkl�ren lassen. Daß die
Verwendung des Hausmeiertitels in den Karolingerurkunden nicht vçllig obsolet war,
zeigen die von Nonn selbst angef�hrten DDKarol. I 43, 88, 124, von 769 (Karlmann),
774/5 und 779, in denen immerhin zweimal Grimoald der J�ngere († 714) und einmal
Pippin der Mittlere († 714) als solche bezeichnet werden. Auf den auff�lligen Begriff des
episcopiums wird unten noch genauer einzugehen sein. Vgl. dazu S. 236 ff. u.
Anm. 413–418. Nonn kritisiert zudem den Begriff der rectores episcopati, der sich aber
just nur noch in dem als Original erhaltenen DKarol. I 147, S. 200, von 782 findet. Er
erscheint also im selben Jahr wie im f�r die Mettlacher Urkunde angenommenen Ent-
stehungsjahr. Das deutet dann jedoch eher auf eine vielleicht kurze Mode des Begriffs in
der Kanzlei und nicht vollst�ndig gegen die Echtheit des Diploms. Vielmehr spricht
dieses Argument f�r die Datierung eines bestehenden alten Kerns von DKarol. I 148 in
genau dieses Jahr 782. Nonns Argumente zeigen also berechtigte Unstimmigkeiten im
Diplom auf, m�ssen aber weiter �berpr�ft werden. – Anton, Raumbestimmende
Voraussetzungen, S. 163, Anm. 67, h�lt dagegen und spricht lediglich von „moderni-
sierende[n] Verf�lschungen“.
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sich weder in den anderen Mettlacher Urkunden noch in den Liutwin-Viten,
dem Libellus de rebus Treverensibus oder den Gesta Treverorum Hinweise darauf.
Von einem Sohn Liutwins namens Wido sei in diesen Quellen ebensowenig die
Rede. H�tte nicht vielmehr Trier wegen der Entfremdung Mettlachs durch Karl
Martell klagen m�ssen? Verdacht erregten ferner die Erw�hnung des Trierer
Mauerberings, der gleichzeitige Gebrauch des Titels Bischof und Erzbischof
sowie der angeh�ngt wirkende Rechtsspruch am Ende der Urkunde. Endlich
gebe es Textparallelen zu DDKarol. I †36 und †226. Vielleicht habe ja ein
echtes oder bereits verf�lschtes Diedenhofener Diplom als Vorlage gedient. Die
genannten �bte spr�chen zwar f�r eine alte Abtliste als Vorlage, Ratbert und
Hartham seien aber erst nachtr�glich zu Bischçfen gemacht worden. Doch muß
Schmal eingestehen, daß sich immerhin Lambert und seine Sçhne auch als
gemeinsamer Eintrag im zeitnahen Verbr�derungsbuch der Reichenau finden.408

Zwar nimmt Schmal die Widerspr�che des Diploms nicht einfach hin. Doch
kann es deshalb vollst�ndig als F�lschung verworfen werden? Gibt es vielleicht
einen anderen Weg, diese Ungereimtheiten aufzuheben?

c. Versuch einer Neuinterpretation

Die zentralen Punkte der inhaltlichen Widerspr�che, an denen sich die For-
schung immer wieder gerieben hat, sind unverkennbar: Wie konnten Karl
Martell und Pippin das Kloster Mettlach an Milo verleihen und Pippin dies an
Bischof Hartham wiederholen, wenn doch Milos und Widos Vater, Bischof
Liutwin, es in irgendeiner Form dem Besitz der Kirche des hl. Petrus in Trier
�bertrug? Warum nannte es Karl der Große Eigenbesitz? Wie erkl�ren sich die
merkw�rdigen Passagen, die von gemeinsamen Rechten der Karolinger und der
Trierer Kirche am Kloster sprechen? Wer waren die von Milo nach Trier ent-
sandten �bte? Wie erkl�rt sich deren Bischofstitel, wenn doch angeblich Milo
seinem Vater Liutwin als Nachfolger im Trierer episcopium folgte? Weshalb
konnte Lambert ohne den Widerstand Kçnig Pippins Mettlach besetzen?
Schließlich setzte man sich auch erst sp�ter dagegen zu Wehr. Schwer zu kl�ren
ist auch Lamberts Verh�ltnis zu den anderen Personen, die in der Urkunde
genannt werden. Die Angaben zum Schenker-Bischof Liutwin erinnern dar�ber
hinaus weniger an den Inhalt der im Original erhaltenen Urkunde Lothars I.
von 842 als an DKIII. 102 sowie DArn. 39, die vielleicht im Kern aus dem
sp�ten 9. Jahrhundert stammen, aber eher am Ende des 10. oder zu Beginn des
11. Jahrhunderts ver- oder gef�lscht sein d�rften. Doch reicht das alles schon –
erg�nzt um Schmals Argumente – aus, eine Ganzf�lschung anzunehmen?

408 Vgl. Schmal,Mettlach, S. 41–43. Die Frage ist dann aber, warum ausgerechnet das Jahr
1077 der Terminus post quem sein soll.
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Um dies zu pr�fen, empfiehlt es sich, die von Merta zusammengetragenen
weiteren Grafengerichtsdiplome Pippins und Karls des Großen zum Vergleich
zur Hand zu nehmen.409 Schnell wird deutlich, daß man vorsichtiger urteilen
muß. Denn der gesamte Urkundenaufbau von DKarol. I 148 folgt dem �u-
ßeren, sich wiederholenden Formular dieser Urkundengruppe: Zu Beginn er-
w�hnt der Kçnig, er habe sich zur Versammlung an einem meist namentlich
genannten Ort aufgehalten. Dann seien Personen zu ihm gekommen, die um
Rechtssprechung baten. Die Standpunkte der verschiedenen Parteien werden
beschrieben, schließlich auch die Art der Rechtsfindung. Dann folgen na-
mentlich die dabei Anwesenden bzw. Zeugen oder Schçffen, an deren Ende der
Pfalzgraf. Sodann wird das Urteil erneut explizit verk�ndet. Vor allem der von
Schmal bei DKarol. I 148 als angeh�ngt angenommene Schluß stimmt teil-
weise wçrtlich mit diesen Vergleichsdokumenten �berein. Der als Pfalzgraf
genannte Woradus begegnet zudem in einer, sicher auf 781 datierten Ge-
richtsurkunde Karls des Großen f�r Ado, den Vogt des Klosters St-Denis. Darin
lautet die Schreibweise Waraldus.410 Angesichts der kopialen �berlieferung von
DKarol. I 148 l�ßt sich die Variation durchaus erkl�ren. Auch die Namen der
fr�hen, nur hier erw�hnten Mettlacher �bte kçnnen kaum erfunden sein. Wer
verf�gte �ber ein Motiv, sie zu konstruieren? Sp�ter schien sich doch niemand
mehr f�r diesen Rechtsstreit zu interessieren. Deshalb muß DKarol. I 148 in
mehreren Teilen auf einem echten Kern beruhen.

Da der zu Beginn der Urkunde beschriebene Sachverhalt wohl auf dem
Erinnerungszeugnis der erw�hnten Zeugen beruhte, sollte man zudem erwarten,
daß diese wenigstens ein jeweils f�r ihre Partei koh�rentes Bild pr�sentierten.

409 Vgl. dazu oben Anm. 322. Vgl. ferner Merta, Durchsetzung von Besitzanspr�chen,
S. 172–176. Sonst folgt sie der �lteren Literatur. Neuere Studien, z.B. Anton, �bergeht
sie. Sie spricht aufgrund der Urteilerzahl im Dokument von einer wichtigen Entschei-
dung. Neben dieser Urkunde erw�hnten noch zwei Diplome ein vorausgegangenes
Grafengericht. Auch sie bçten �hnlich viele Namen. Vgl. DDKarol. I 138 u. 204,
S. 188 f. , 273 f. Beide sind f�r St-Denis ausgestellt. Die erste datiert vom 16. Dezember
781 f�r Abt Fulrad (12 Urteiler + Pfalzgraf ), die zweite vom 17. August 806 f�r Abt
Fardulf (19 Urteiler), den der Text aber mit Fulrad verwechselt. Sie sind in einem
Chartular aus dem 12./13. Jahrhundert erhalten. Dar�ber hinaus f�nden sich noch mehr
Gerichtsurkunden Pippins III. und Karls des Großen, doch keine davon nenne so viele
Zeugen wie die f�r Trier. Vgl. hierzu noch DKarol. I 1, S. 3 f., f�r St-Denis (6 Urteiler +
Pfalzgraf ); ebd. 12, S. 17 f., f�r St-Denis (6 Urteiler + Pfalzgraf ); ebd. 63, S. 91–93,
f�r Fulda (keine Namen); ebd. 65, S. 95 f. , f�r Lorsch (4 Grafen + 5 Vasallen Karls) ;
ebd. 102, S. 146 f., f�r St-Denis (11 Urteiler + Pfalzgraf ); ebd. 110, S. 155 f., f�r
Honau (7 Urteiler + Pfalzgraf ); ebd. 197, S. 265 f., f�r Nonantola (keine Namen);
ebd. 216, S. 288 f., (11 Urteiler + Pfalzgraf ). – Eine Urkunde w�re noch zu erg�nzen:
ebd. 6, S. 9–11, f�r St-Denis vom 8. Juli 753 (14 Urteiler + Pfalzgraf ). – Allerdings
sollte man bei einer Zahl von �ber 45 Zeugen doch nachtr�gliche Erg�nzungen nicht
ausschließen.

410 Vgl. DKarol. I 138, S. 188 f. , vom 16. Dezember 781 aus Quierzy.
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Dabei m�ssen die von ihnen dargebotene chronologische Reihenfolge sowie die
erw�hnten Argumente nicht mit einer faktischen Wirklichkeit �bereinstimmen.
Sie kçnnen, ja werden vielmehr auf einem Aushandlungsprozeß unter den
Vertretern der jeweiligen Partei beruhen, der erst jetzt vor Gericht oder im
Vorfeld der Verhandlung erfolgte. Doch sollte dieser eigentlich zu einem f�r die
eigene Partei in sich stimmigen Ergebnis gef�hrt haben, wie es �blicherweise in
einem solchen Fall im kollektiven Ged�chtnis konstruiert wird. Das jedoch ist
gerade f�r die hier vorzufindenden unstimmigen Angaben der Trierer Seite
keineswegs der Fall.411

Die inneren Widerspr�che deuten deshalb auf nachtr�gliche Konstruktio-
nen und Interpolationen in den Text. Daß der Rechtsinhalt sich so nicht mehr
in der Trierer �berlieferung wiederfindet, muß nicht bedeuten, daß er frei
erfunden ist. Auch das echte DLoI. 67 wird nicht mehr rezipiert, sondern be-
hutsam in Richtung eines hl. oder seligen Schenkerbischofs Liutwin ver�ndert.
Das w�re auch f�r das Diplom Karls des Großen denkbar, h�tte man einen Weg
gefunden, es sp�ter anzupassen oder zu bearbeiten. Letztlich muß es einen
Grund daf�r geben, warum es in die litteras putrefactas gelangte. Auch hier stellt
sich deshalb die Frage, ob dem Kopisten im 14. Jahrhundert ein Original oder
nur eine Abschrift vorlag. Waren Original oder Abschrift besch�digt? Wenn es
darin aber nachtr�gliche Manipulationen gab, kçnnten im Text noch Hinweise
darauf erhalten geblieben sein. Gehen wir auf Spurensuche und pr�fen dazu
noch einmal genau den Inhalt.

Zu Beginn wird der Grund f�r das Aufsuchen des Kçnigsgerichtes erl�utert,
n�mlich weil (eo quod) Karl Martell das Kloster Mettlach an Milo als Lehen gab,
darauf Pippin nochmals an Milo und dann an Bischof Hartham, … Folgt man
der Intention und Konjunktion dieses Nebensatzes, so m�ßte im Anschluß
daran etwas geschehen sein, was diese Belehnungen vielleicht in Frage stellte,
zumindest aber einen Anlaß f�r eine Klage am Kçnigsgericht bot. Doch l�uft
der Satz ins Leere und schweigt dar�ber. Stattdessen folgt geradezu abrupt der
Hinweis auf Milos und Widos Vater Bischof Liutwin, der etwas nicht genauer
Erl�utertes (gemeint ist wohl das Kloster) an den Besitz der Trierer Kirche
�bertragen habe. Allerdings stehen Milo und Wido nicht im Genitiv, wie es
erforderlich w�re, sondern im Dativ. Schenkte also Liutwin urspr�nglich gar
nicht an Trier, sondern an die beiden? Vielleicht aber handelt es sich um den
Fehler eines Kopisten, und der Genitiv ist gemeint.

Diese Stelle macht aus mehreren Gr�nden keinen Sinn: Einmal wird dem
beschriebenen Eingangssachverhalt zeitlich vorgegriffen und damit erst das
vieldiskutierte Problem geschaffen, weshalb �ber ein Gut, das an den Besitz der

411 Vgl. zu solchen Aushandlungsprozessen, an deren Ende ein einheitliches Bild steht,
Fried, Schleier, S. 85 f., 173, 175, 178 ff., 183 ff. , 197 ff., 216 ff., 227 f., 295, 367 ff.,
mit Beispielen.
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Kirche des hl. Petrus in Trier verschenkt worden war, plçtzlich wieder der Kçnig
als Eigenbesitz verf�gte. Auch die Urkunde bleibt eine Antwort schuldig, was
nicht einfach Verschleierungstaktik gewesen sein kann. Denn die Trierer agentes
h�tten doch gerade vor dem Kçnig Beschwerde �ber eine solche kçnigliche
Enteignung f�hren m�ssen. Seltsamerweise kommt in der Urkunde dem Wido,
Milos Bruder und vermeintlichen weiteren Sohn Liutwins, �berhaupt keine
Funktion zu. Man h�tte auf diesen bedeutungslosen Wido hier problemlos
verzichten kçnnen. Und doch tat man es nicht. An ihn wird in keiner Quelle,
die von einem Bischof Liutwin spricht, jemals wieder erinnert, auch nicht in
den Liutwin-Viten.412

Liutwins Rolle in DKarol. I 148 folgt hingegen zwei Funktionen: einmal ist
er Vater und Vorg�nger Milos, zum anderen �bertr�ger an den Besitz der
Trierer Kirche. Doch �ber eine solche zentrale Bedeutung kann er im 8. Jahr-
hundert kaum verf�gt haben, wenn nicht einmal DLoI. 67 Liutwins Namen
nennt. Die Stelle paßt viel besser in den Kontext von DKIII. 102 und
DArn. 39, die vielleicht im Kern aus dem sp�ten 9. Jahrhundert stammen, aber
eher am Ende des 10. oder zu Beginn des fr�hen 11. Jahrhunderts ver- oder
gef�lscht worden sein d�rften. Laut DKarol. I 148 verwandte Liutwin f�r sein
Vorgehen mehrere Urkunden (sua strumenta), was nicht n�her erl�utert wird.
Allerdings stimmten mehrere Dokumente ganz im Gegenteil bestens mit der
Aussage �ber mehrere Schenker in DLoI. 67 �berein. All das legt den Schluß
nahe, daß ein Bischof Liutwin nicht im Original des Diploms zu finden war,
sondern in dieses zu einer sp�teren Zeit als Vater Milos und Widos interpoliert
wurde, als man Liutwin mit Mettlach zu verbinden begann und er deshalb
folgerichtig auch in diese Urkunde zu gehçren schien.

Da Milo siebenmal im Text genannt wird, f�llt ihm die eigentlich bedeu-
tende Rolle neben Bischof Hartham zu, dessen Name viermal f�llt. Durch den
zweimal kurz eingef�gten Liutwin wird aber geradezu die Bedeutung Milos auf
diesen abgeleitet. Nimmt man Liutwin aus der Passage heraus, erh�lt die Stelle
eine Aussage, die der echten Lothar-Urkunde �hnlich ist: In diesem Fall
schenkten n�mlich Milo und Wido durch ihre Urkunden etwas (wohl Mettlach)
an den Besitz der Trierer Kirche. Man muß dazu nur das Dativ-i an beider
Namen als nachtr�gliche Interpolation sehen. Widos Erscheinen machte dann
plçtzlich Sinn. Wido m�ßte nicht einmal Milos Bruder gewesen sein. Beide sind
jedoch aufgrund ihrer Namen sicher Mitglieder der Widonen-Familie. Die
Stelle bereitet jetzt weniger Schwierigkeiten. Dies ist eine erste mçgliche Lesart,
die jetzt durchgespielt werden soll. Auf eine zweite, davon etwas abweichende,
denkbare Lesart kommen wir noch weiter unten zu sprechen.

Das stellt konsequenterweise auch die zweite Passage in Frage, in der Milo
als „Nachfolger“ (successor) Bischof Liutwins erscheint. In diesem Zusammen-

412 Vgl. dazu die Liutwin-Viten ausf�hrlich unten in Kap. D.IX.2. u. D.IX.5.
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hang muß besonders auffallen, daß Milo in DKarol. I 148 an keiner einzigen
Stelle explizit als Bischof bezeichnet wird. Dagegen erh�lt Ratbert das Attribut
des episcopus’ einmal, Hartham sogar zweimal. Milo dagegen, der Nachfolger
seines vermeintlichen Vaters, habe das episcopium der Stadt Trier regiert oder
geleitet (regebat). Es wird also absichtlich vermieden, ihn Bischof zu nennen.
Liest man hingegen den Anfang des Diploms frei von solchem Vorwissen,
entsteht der Eindruck, ein Adliger sei mit Mettlach belehnt worden, dem so-
dann ein Bischof folgte. Das bedeutet entweder: 1. Milo wurde nachtr�glich
seines Bischofstitels beraubt, oder 2. Milo war �berhaupt kein Bischof.

Der Begriff des episcopiums bietet daf�r einen Anhaltspunkt. Zweimal
verwendet ihn die Urkunde. Bei der Urteilsverk�ndung am Ende benutzt der
Text dann jedoch den Terminus episcopatus und meint dabei zweifellos das
Trierer Bistum. Episcopium aber bedeutet zun�chst auch etwas ganz anderes:
„die Gesamtheit der Geb�ude, in der die Geistlichen einer Kathedrale leben“
oder Bischofssitz bzw. die Verwaltungs- und Wirtschaftsgeb�ude eines Bi-
schofs.413 Im 8. Jahrhundert wird der Begriff im Karolingerreich kaum ge-
braucht. Keine weitere echte Urkunde dieser Zeit benutzt das Wort. Wenige
Belege sind �berhaupt nachweisbar, dieser hier eingeschlossen. Davon verwen-
den einige episcopium im Sinne dieser Verwaltungs- und Wirtschaftsgeb�ude,
einer auch als die „Geistlichen einer Kathedrale“.414 Beherrschte Milo also die

413 Vgl. dazu den Art. ,episcopium‘, in: Niermeyer/van de Kieft, Mediae Latinitatis
Lexicon minus 1, S. 494 f. – Es handelt sich um eine �bersetzung aus dem Griechischen.
Dabei wird wohl Bezug auf die Kanones genommen. Ich habe hier f�r die freundlichen
Hinweise von Herrn Professor Dr. Wolfram Brandes (Frankfurt a.M.) zu danken. Vgl.
zu diesen hier nur Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima, ed. Turner (vgl.
auch unten Anm. 415). Vgl. ferner den inzwischen vorliegenden Art. ,episcopium‘, in:
Mittellateinisches Wçrterbuch 3, Sp. 1319–1321. Auch Bauer, Lotharingien, S. 188–
211, hier S. 199, versteht episcopium in diesem Zusammenhang als „bischçfliche[…]
Rechte und Besitzungen“. Zur Problematik des Begriffs vgl. ferner ebd., S. 94 f. Vgl.
dazu auch Anton, Verfassungsgeschichtliche Kontinuit�t, bes. S. 18–21. Boshof,
Kloster und Bischof, S. 216.

414 Vgl. zum Gebrauch im Sinne einer Geb�udegruppe: Epp. Bonifatii 24 f., ed. Tangl,
S. 41–44, hier S. 42, Z. 32–34: Igitur Thuringis et Germaniae populo ea, quę ad animę
respiciunt utilitatem et salutem, scribere non omisimus, inter alia, ut construant episcopia et
aeclesias condant, iniungentes (Brief Papst Gregors II. [715–731] vom 4. Dezember 724
an Bonifatius). Ebd., S. 44, Z. 4–6: Facite ergo et domum, ubi debeat ipse pater vester
episcopus habitare, et ęcclesias, ubi orare debeatis, […] (Papst Gregor II. im Dezember 724
an die Th�ringer). Willibald, Vita Bonifatii cap. 8, ed. Levison, S. 47, Z. 23–26: […]
suo chorepiscopo Eoban baptizavit, – quem ad subveniendum suae senilis aetatis debilitate
Fresonis, iniuncto sibi episcopio in urbe qui vocatur Trecht, subrogavit, – […]. Die Ad-
monitio generalis (a. 789 m. Martio 23) cap. 72, ed. Boretius, Nr. 29, S. 60, Z. 3 f. :
Psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et
libros catholicos bene emendate; […]. Als Geistliche einer Kathedrale verstehen es die
Karoli epistola de litteris Collendis, ed. Boretius, S. 79, Z. 8–12: […], quia nos una
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Wirtschaftsgeb�ude des Trierer Bischofssitzes und war dortiger Verwaltungschef,
also ein oeconomus oder vicedominus?415 Und lag, wie es etwas weiter unten im
Text heißt, das Eigentumsrecht �ber Mettlach ebenfalls bei diesen Verwal-
tungsgeb�uden bzw. der Bischofspfalz? Warum gebrauchte man nicht durch-
gehend episcopatus? Episcopium kommt im Gegensatz zu episcopatus als Terminus
erst ab dem 9. Jahrhundert wirklich h�ufiger zum Einsatz.416 Dabei nimmt es
auch die Bedeutung von Bistum an, in der es die Forschung hier bisher immer
gelesen hat. Dann aber war Milo sicher kein Bischof.417

Wenn hier episcopium tats�chlich im Sinne von Wirtschaftsgeb�uden ver-
wendet wurde, ist folgende Lesart denkbar: Milo w�re nicht nur mit Mettlach
belehnt worden, sondern er verf�gte �ber das Trierer episcopium vielleicht als
Allod, also Eigenbesitz, f�r das er Pflichten wie den Heeresdienst zu leisten
hatte. Und dann h�tte bei Milo als Inhaber des Trierer episcopiums, also dor-
tigem Verwalter und zugleich Lehnsnehmer Mettlachs, auch die iustitia, also das
Eigentumsrecht des hl. Petrus �ber Mettlach, gelegen. Vielleicht ging dieses
Recht nach Milos Tod dann auf andere Familienangehçrige �ber oder durch die
neue Belehnung an Bischof Harthamus. Womçglich herrschte aber auch genau
dar�ber der Streit, den die Urkunde thematisiert. Denn vielleicht waren die
Verwandten Milos ver�rgert dar�ber, daß nun plçtzlich nicht mehr sie damit
belehnt wurden, was sie eigentlich erwarteten. Und womçglich bietet das Bild
dieses Verwalters Milo dann die Grundlage f�r das negative Milobild Erzbischof
Hinkmars von Reims (845–882).418 Denn nach Hinkmar hatte Milo das

cum fidelibus nostris consideravimus utile esse, ut episcopia et monasteria nobis Christo
propitio ad gubernandum commissa praeter regularis vitae ordinem atque sanctae religionis
conversationem etiam in litterarum meditationibus eis qui donante Domino discere possunt
secundum uniuscuiusque capacitatem docendi studium debeant impendere, […]. Vgl. auch
nochmals die vorausgehende Anm. – Vgl. dazu auch Oelsner, Jahrb�cher Pippins,
S. 467 f. , Anm. 9, mit weiteren, sp�teren Belegen.

415 Vgl. zu diesem Amt Kreiker, Vicedominus, Sp. 1621. Der vicedominus entstamme
„regelm�ßig dem Diçzesanklerus“. War der Bischof abwesend oder w�hrend einer Va-
kanz des Bischofssitzes, konnte er als Bistumsverweser agieren. Seit dem 9. Jahrhundert
habe das Amt an Bedeutung verloren. Das Decretum Gratiani bestimmt die Aufgaben des
vicedominus so: Offitium uicedomini est episcopium disponere. (D. 89 c. 2; sowie D. 89 c.
3 und C. 1 q. 3 c. 8).

416 Vgl. nochmals oben Anm. 413 f. , sowie den Art. ,episcopatus‘, in: Niermeyer/van de

Kieft, Mediae Latinitatis Lexicon minus 1, S. 493 f. Vgl. zuletzt den Art. ,episcopatus‘,
in: Mittellateinisches Wçrterbuch 3, Sp. 1317–1319.

417 Vgl. DKarol. I. 148, S. 201, Z. 14–17: […], et tales testes vel scabini ibidem in presentia
adfuerunt, qui per sacramenta hoc adfirmaverunt, ut vidissent et certissime cognovissent
iusticiam esse sancti Petri ad episcopium Treverice urbis. – Dann h�tte hier die iustitia von
St. Peter bei der Trierer Bischofspfalz gelegen, die Milo verwaltete.

418 F�r ein episcopium kçnnte auch sprechen, daß eine Urkunde Ludwigs des Kindes (900–
911) erw�hnt, daß zur Zeit Bischof Weomads (762–791) dem Trierer Bistum u. a. die
M�nzrechte entzogen und einer Grafschaft zugeschlagen wurden. Vielleicht wandelte
man den Einflußbereich des episcopiums jetzt in eine Grafschaft um. Vgl. dazu DZw. 18,
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Trierer und Reimser episcopium inne gehabt. Dann w�re Milo vielleicht auch
Verwalter der Reimser Bischofspfalz gewesen und ganz sicher kein Bischof.
Hinkmar aber interpretierte den Terminus episcopium als Bistum und nicht als
Wirtschaft und konstruierte damit nun seine eigenen Bilder.

Eine weitere Spur bietet ein Hinweis auf ein gemeinsames Handeln Milos
und Widos in Bezug auf Mettlach ohne Beteiligung eines Liutwin. In einer
Kçnigsgerichtsurkunde Pippins f�r St-Denis vom 30. Oktober 759 aus Com-
pi�gne finden sich Protagonisten mit dem gleichen Namen wie im Karls-Di-
plom als Zeugen wieder: Tunc illis iudicatum fuit a Uuidone, Raulcone, Milone,
Helmgaudo, Rothardo, Gislehario vel reliquis quam plures seu et Uuicberto comite
palatii nostro, […].419 Ein Wido, ein Milo und ein Pfalzgraf Wicbert stehen hier
fast nebeneinander. Da das Amt des Pfalzgrafen nicht unbedingt auf Lebenszeit
vergeben wurde,420 kann es sich durchaus um unseren sp�teren Wicbertus missus
handeln. Die Urkunde enth�lt Wicberts letzten nachweisbaren Auftritt als
Pfalzgraf. 775 �bte ein Anselm dieses Amt aus.421 Sind beide Wicberte aber
identisch, war dieser Wicbert dazu pr�destiniert, in der Mettlacher Sache auf-
zutreten. Er kannte als ehemaliger Pfalzgraf das Rechtsverfahren und zudem
zwei Personen namens Milo und Wido. Waren sie nicht dieselben wie in
DKarol. I 148, kam Wicbert hier sicher mit ihren Verwandten in Kontakt. Auch
in zwei vorausgehenden Urkunden des Kçnigsgerichts f�r Abt Fulrad von St-
Denis amtiert Wicbert als Pfalzgraf, w�hrend ein Milo jeweils die Liste der
Zeugen anf�hrt. Das erste Diplom datiert vom 1. M�rz 752, das zweite vom
8. Juli 753.422 Das paßt �brigens bestens zum vielzitierten Bonifatiusbrief von
November 751, der gegen einen Milo schwere Vorw�rfe erhebt, ohne dessen
Funktion genauer zu bestimmen.423

S. 49–51, vom 5. Februar 898, sowie besonders DLdK 17, S. 120–122, vom 19.
September 902. Auch die echte Urkunde Zwentibolds (895–900) beschreibt eine
Umwandlung der bischçflichen Grundherrschaft unter Bischof Radbod in eine Graf-
schaft. Vgl. dazu auch oben Anm. 380 u. 404.

419 Vgl. DKarol. I 12, S. 17 f., hier S. 18. Die Urkunde ist im Original erhalten.
420 Vgl. dazu Eberl, Pfalzgraf, Sp. 2012 f.
421 Vgl. DKarol. I 102, S. 146 f. , bes. S. 147. Auch diese Urkunde ist im Original erhalten.
422 Vgl. DKarol. I 1, S. 3 f., bes. S. 3: […], id est Milone, Rotgario, Cheimgaudo, Crothardo,

Gerichardo, Autgario et Wiberto comite palatii nostri vel reliquis quam pluribus […]. Das
Diplom ist in einem Chartular des ausgehenden 12. oder beginnenden 13. Jahrhunderts
erhalten. – DKarol. I 6, S. 9–11, bes. S. 10: […], unacum plures nostris fidelibus id sunt
Milone, Helmegaudo, Hildegario, [C]hrothardo, Drogone, Baugulfo, [G]islehario, Leuth-
fredo, Rauhone, Theuderico, Maganario, Nithado, Uualthario, Uulfario et Uuicberto comite
palati nostro […]. Diese Urkunde ist im Original erhalten. – Vgl. zu diesem Milo der
Urkunden auch Hennebicque-Le Jan, Prosopographica Neustrica, S. 259, Nr. 214. –
Nonn, Moseldukat, S. 21, Anm. 40, ist zwar auch dieser Pfalzgraf Wicbert aufgefallen,
allerdings zieht er keine direkte Verbindung zwischen beiden Kontexten. Vielmehr sieht
er in ihm ein Argument f�r eine Manipulation von DKarol. I 148.

423 Vgl. dazu ausf�hrlich oben Kap. C.II.2.
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Diese Urkunden hat man bisher nie mit dem Trierer Milo in Verbindung
gebracht, weil dieser ja Hinkmar zufolge die Bist�mer Trier und Reims ge-
meinsam okkupierte. Wenn Milo aber kein Bischof war, d�rften beide ein und
dieselbe Person sein. Milo verwaltete also nur die Bischofspfalz von Trier bzw.
die dortigen bischçflichen Wirtschaftsgeb�ude, vielleicht auch die von Reims.
War der Trierer Milo kein Kleriker, kann er ebenso der gleichnamige Schenker
sein, der w�hrend Pippins III. Herrschaft (751–768) gemeinsam mit seiner
Frau Ragentrud Besitz an das Kloster Echternach f�r ihr gemeinsames Seelenheil
gibt.424

Kommen wir zur Urkunde zur�ck: Ohne den Inhalt der Interpolationen
lçsen sich entscheidende Verst�ndnisprobleme auf: Wenn n�mlich Liutwin
Mettlach nicht an Trier schenkte, dann war das Kloster zun�chst kontinuierlich
in kçniglichem Besitz und die Belehnung von Milo sowie Bischof Hartham ist
problemlos nachvollziehbar. Daß sp�tere Trierer Quellen ein bereits fr�hes
Mettlacher Dionysiuspatrozinium erw�hnen, ist ein weiterer Hinweis auf ka-
rolingischen oder kçniglichen Besitz. Es kann aber auch eine Verbindung
Mettlachs �ber Milo und Wido mit St-Denis bedeuten, was die gerade eben
erw�hnten, f�r dort ausgestellten Urkunden denkbar erscheinen lassen.425 War
Milo aber kein Bischof, sondern ein Adliger oder vielleicht niederer Kleriker, der
die Trierer Bischofspfalz verwaltete, bençtigt man f�r die Mettlacher �bte und
Bischçfe Ratbert und Hartham nicht mehr das Erkl�rungsmodell von Kloster-,
Abt- oder Trierer Chorbischçfen.426 Da Milo sie aus Trier nach Mettlach sandte,
handelt es sich schlicht um die damals amtierenden Trierer Bischçfe.

424 Vgl. Wampach I 2, Nr. 56, S. 120 f.: Ego Milo et coniunx mea Ragentrudis pro Dei timore
et anime nostre remedio vel remissione peccatorum nostrorum donamus terram nostram in
villa Sumingen in pago Muslensi ad monasterium Epternacum, […]. Von mçglichen
Kindern der beiden ist dabei nicht die Rede.

425 Vgl. zum Dionysiuspatrozinium genauer unten S. 324 ff.
426 Vgl. dazu zun�chst bereits oben S. 228 u. Anm. 400 f. – Vorsicht ist geboten, das Modell

des Klosterbischofs als Erkl�rung f�r all die F�lle heranzuziehen, in denen man zwei
gleichzeitige Bischçfe f�r eine Diçzese oder f�r eine Diçzese und ein ihr untergeordnetes
Kloster vorzufinden glaubt. Das Modell von Doppelbischçfen oder versetzten Bischçfen
korrespondierte schon seit dem Altertum nicht mit dem Kirchenrecht. Vgl. dazu Ober,

Translation der Bischçfe, der bereits darauf hinweist. Ein Bischof sei �blicherweise fest
mit seiner Diçzese in einem ehe�hnlichen Verh�ltnis verbunden und d�rfe kein anderes
Bistum �bernehmen bzw. sein Bistum wechseln. – Zu den sog. Klosterbischçfen vgl.
zun�chst immer noch grundlegend Frank, Klosterbischçfe des Frankenreiches, der
zahlreiche – auch zweifelhafte – Belege zusammentr�gt. Ein Klosterbischof „hatte im
Kloster unter Umgehung des zust�ndigen Diçzesanbischofs die Weihefunktionen zu
�bernehmen.“ Er kçnne dabei zugleich Abt oder auch nur Mçnch sein (ebd., S. 4). F�r
DKarol. I 148 geht er nicht von Klosterbischçfen aus (ebd., S. 144 f.). Vgl. ferner
Angenendt, Monachi peregrini, S. 216–224, der sich vor allem mit Pirmin und dessen
Klostergr�ndungen besch�ftigt. Pirmin sei es entgegen Bonifatius um die St�rkung der
Klçster und ihrer Freiheiten im irisch-columbanischen Sinne gegangen, unabh�ngig vom
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zust�ndigen Ortsbischof. Die Klçster sollten sich ihren zust�ndigen Bischof f�r Weihe-
handlungen selbst bestimmen d�rfen. Schieffer, Entstehung von Domkapiteln,
S. 171–231, geht der Entstehung der �berwiegend angels�chsisch gepr�gten Bist�mer
nach. Vor allem die Verbindung von neuem Bischofssitz und bereits zuvor bestehendem
Kloster wird betont. Ewig, Sp�tantikes und fr�nkisches Gallien 2, S. 411–583, unter-
sucht die merowingische Zeit des 6. bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts. Er bezeichnet den
Zustand der von der Diçzesangewalt – auch auf sakramentalem Gebiet – freien Klçster
als irisch-columbanische Klosterfreiheit bzw. ,große Freiheit‘. Sie finde sich zusam-
mengefaßt im Formular von Rebais (637) (ebd., S. 416 ff.). Prinz, Fr�hes Mçnchtum,
S. 60, 109, 170, 180 f., 211–218, 225, 258, 329, 432, 449, bietet allgemeinere Be-
merkungen. Vgl. ferner Felten, �bte und Laien�bte, S. 32 ff., bes. S. 38 f. u. Anm. 29.
Dierkens, Abbayes et Chapitres, S. 297–299, bes. S. 298, verweist bei den Klosterbi-
schçfen auf „les abb�s ou les moines, qui dans le cadre de leur monast�re, ont reÅu la
cons�cration �piscopale.“ Diese stammten aus der insularen oder angels�chsischen
Klosterkultur. Angenendt, Willibald zwischen Mçnchtum und Bischofsamt, bes.
S. 167–169, h�lt Willibald von Eichst�tt f�r keinen Klosterbischof. Dierkens, Willi-
brord und Bonifatius, S. 459–465, bemerkt: „Die Bischofsw�rde ist �bten, sogar
Mçnchen verliehen worden – abbas-episcopus, monachus-episcopus –, die es gewohnt
waren, ihre Funktionen, haupts�chlich die Weihe von Gottesh�usern und die Ordination
von Priestern, dort auszu�ben, wo es notwendig war, ohne R�cksicht auf den nicht
vorhandenen Bischof der Diçzese – ordinarius loci. Verbunden mit der Funktion des
Missionsbischofs, episcopus ad praedicandum, schien diese dehnbare Konzeption offen-
kundig f�r die Christianisierung der jenseits des rçmischen Limes gelegenen Gebiete in
Friesland, Sachsen, Hessen etc. sinnvoll zu sein.“ (Ebd., S. 459.) „Ist dementsprechend
die T�tigkeit von Diçzesanbischçfen oder von ,außerplanm�ßigen‘ Bischçfen zu be-
vorzugen, ob es sich nun um Missionsbischçfe – episcopi ad praedicandum, um Abtbi-
schçfe oder um Chorbischçfe handelt?“ (Ebd., S. 465.) – Dierkens zeigt damit die im
Grunde verwirrenden und nicht klar zu scheidenden Bischofstypen. – Vgl. weiter
Angenendt, Klosterbischof. Kloft, Das geistliche Amt, S. 885–917, bes. S. 893–896,
weist darauf hin, daß Abt- und Klosterbischçfe h�ufig in den iro-fr�nkischen Klçstern
der Merowingerzeit zu finden seien (ebd., S. 893). Vgl. zuletzt Jenal, Klosterbischçfe.
Schließlich f�llt Lehner, Abtbischof. Begriffsbestimmung eines Unwortes, S. 138, f�r
das von ihm untersuchte Regensburger Beispiel das treffende Urteil : „Andererseits muß
der Abtbischof als Ausdruck der Hilflosigkeit vieler Historiker angesichts der miserablen
Quellenlage f�rs sp�tantike und fr�hmittelalterliche Regensburg gewertet werden.“ –
Dies l�ßt sich auf viele andere Orte problemlos �bertragen. Bewertet man den zusam-
mengetragenen Befund n�mlich kritisch, erkl�ren sich die meisten Klosterbischçfe des 8.
Jahrhunderts als Bischçfe einer sedes, die sp�ter auch ein Abbatiat oder mehrere zu-
s�tzliche Abbatiate �bernahmen (Abtbischçfe). Daneben l�ßt sich bei den wenigen dann
noch verbleibenden Klosterbischçfen nahezu immer ein irischer Bezug herstellen. Meist
handelt es sich um irische, in Irland geweihte Wanderbischçfe, h�ufiger auch um
wandernde Missionsbischçfe ohne festen Bischofssitz, die dann nicht immer Iren sein
m�ssen. Als diskussionsw�rdige Beispiele bleiben letztlich nur Bischof Virgil von Salz-
burg und Bischof Pirmin. Virgil ließ die Salzburger Bischofsrechte zun�chst vom schon
am Namen erkenntlichen irischen Klosterbischof Dobdagrec (Dub D� Chr�ch) aus�ben,
bis er selbst zum Bischof geweiht wurde. Nur Pirmin scheint die Rolle eines Kloster-
bischofs �bernommen zu haben. Er soll bei der Gr�ndung der Reichenau, Murbachs und
schließlich Hornbachs beteiligt gewesen sein. Allerdings ist die Quellenlage insgesamt
nicht unproblematisch. Damit scheint Pirmins T�tigkeit aber eher mit der eines wan-
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Vielleicht ist Ratbert mit einem sonst nicht nachweisbaren Bischof Hart-
bertus identisch, der am 28. August 745 G�ter an das Kloster Weißenburg
schenkte. �hnlich ließe sich dann auch der sonst nicht einzuordnende Trierer
Bischof Hildulf in dieser Zeit erkl�ren, der in der �lteren Maximins-Vita ge-
nannt sein kçnnte.427 Die von Hinkmar angegebene bischçfliche Amtszeit Milos
von �ber vierzig Jahren ist ja ohnehin ein Konstrukt.428 Da Triers Bischof
Weomad erstmals f�r 762 sicher belegbar ist, kçnnen ihm also einige Bischçfe

dernden Missions- und nicht Klosterbischofs vergleichbar. – Zu Virgil vgl.
Schmiedinger, Bonifaz als Gegenspieler Virgils, S. 92–102, bes. S. 97 f. Wolfram,

Virgil als Abt und Bischof. – Zu Pirmin vgl. zuletzt Semmler, Pirmin(ius), der von einer
romanischen Herkunft ausgeht. Antoni, Leben und Taten des Bischofs Pirmin. – Vgl.
ferner zum Chorepiskopat Gottlob, Der abendl�ndische Chorepiskopat. Felten, �bte
und Laien�bte, bes. S. 39 f. u. Anm. 30. Kottje, Chorbischof. Kloft, Das geistliche
Amt, S. 895 f., verweist auf Isidors Definition, wonach sie in Dçrfern und Hçfen
eingesetzt waren, die ihnen untergebenen Kirchen verwalteten und f�r die niederen
Kirchen�mter �ber Weiherechte verf�gten, sonst aber dem Ortsbischof unterstellt waren.
– Welche Schl�sse l�ßt das f�r Mettlach zu? Die oben gerade angesprochenen Abtbi-
schçfe gab es h�ufig. Und eben eine solche Funktion muß man f�r Ratbert und Hartham
annehmen. Hier d�rften die zun�chst Trierer Bischçfe dann zus�tzlich noch Mettlacher
�bte geworden sein. – Vgl. zuletzt Apsner, Hoch- und sp�tkarolingische Zeit, S. 278 f.

427 Zu Bischof Hartbertus vgl. Traditiones Wizenburgenses 143, S. 346 f. Er ist als sein
eigener Schreiber t�tig. – Vgl. zu Hildulf als mçglichem weiteren Trierer Bischof anstelle
Milos die �ltere Vita sancti Maximini episcopi Trevirensis cap. 9, ed. Henschen, S. 23,
wo bei der Umbettung von Maximins Leichnam ein Bischof Hildulf genannt wird. Ein
Bischof Hildulf findet sich auch als zeitgençssischer Nachtrag in Willibrords Kalender
aus dem 8. Jahrhundert zum 11. Juli. Vgl. dazu auch oben Kap. D.III.3. Vgl. ferner
Miesges, Festkalender, S. 68 f. u. Anm. 6. Erst ab dem 11. Jahrhundert beginne Hildulf,
in Trier als Heiliger an Bedeutung zu gewinnen. In den �ltesten Trierer Bischofslisten ab
dem sp�ten 10. Jahrhundert erscheine er nicht. Vgl. zu den Listen unten Kap. D.IV.3.e.
Zu den drei �berlieferten Viten Hildulfs vgl. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen,
S. 124 ff., die �lteste stamme wohl aus dem 11. Jahrhundert. Die Gesta Treverorum
cap. 25, ed. Waitz, S. 162, nennen ihn als Gr�nder einer Johanneskirche. Er sei von
Kçnig Pippin eingesetzt worden und der Vorg�nger Weomads gewesen. Dem folgen
Brower/Masen, Antiquitates, S. 372–376, die Hildulf als Nachfolger Milos und
Vorg�nger Weomads nennen. Zu Weomad vgl. ebd., S. 376–384. – Handelte es sich
um einen Nachfolger des Harthamus? – Vgl. ferner Ewig, Trier, S. 131 f. Anton, Trier
im fr�hen Mittelalter, S. 154, sieht Hildulf als Trierer Bischof um 690 und Gr�nder
Moyenmoutiers. In Anton, Trier vom Beginn des 6. bis zum Ende des 8. Jahrhunderts,
S. 66, nennt er ihn dann nur noch Trierer Chorbischof. Er habe mit St. Maximin in
Verbindung gestanden. �hnlich sieht das auch Frank, Klosterbischçfe, S. 111, mit der
�lteren Literatur. Vgl. zusammenfassend Bautz, Hildulf. Pfeiffer, Die fr�he fr�nkische
Zeit, S. 245 f. Vgl. zu den Quellenbelegen und weiteren Angaben auch oben S. 197 f. u.
Anm. 303, sowie zuletzt Bauer, Sp�tmerowingische Zeit, S. 236 f. , 245 f., der Hildulf
im 8. Jahrhundert ansiedelt und ihn – trotz Willibrords Kalendereintrag – nicht f�r
einen Bischof h�lt. Er sei vielmehr Bischofsgehilfe. Einen Hildulf im 8. Jahrhundert h�lt
er f�r rein fiktiv. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 395 f. , geht Hildulfs
Verehrung in Trier nach, wobei Toul und Trier deren Zentren waren.

428 Vgl. dazu erstmals oben Kap. C.III.9.
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in den f�r Milo bisher angenommenen vierzig Jahren vorausgegangen sein. Das
in Trier sp�ter rezipierte negative Milobild Hinkmars d�rfte die Erinnerung an
die Bischçfe Ratbert, Harthamus und vielleicht auch Hildulf �berlagert und
schließlich ausgelçscht haben.

Ohne Interpolationen w�re nicht Liutwin, sondern Milo neben Wido ein
wesentlicher �bertr�ger an den Besitz der Kirche des hl. Petrus in Trier gewesen.
Dann erkl�rt sich ebenso die �beraus positive Erinnerung, die man Milo in
Mettlach noch im 11. Jahrhundert bewahrte. Sie ist sowohl in der �lteren
Liutwin-Vita (I) als auch in den Miracula s. Liutwini erkennbar, wenn es heißt,
Milo habe viel Gutes f�r das Kloster getan, auch wenn man bei Hinkmar
anderes �ber ihn lese. Erst nachdem er seinem Vater Liutwin gefolgt sei, habe
sich sein Charakter langsam zum Schlechten gewandelt.429

Milo und Wido schenkten Mettlach kaum vollst�ndig oder als Eigenbesitz
an Trier. Schließlich handelte es sich um karolingischen Besitz, den Karl der
Große auch als solchen bezeichnete. Was �bertrugen sie also? Wenn Milo als
Lehensnehmer �bte in Mettlach einsetzte, handelte er gewissermaßen wie ein
Eigenkirchenherr. Denkbar w�re deshalb, daß er eine Eigenkirche vom Kçnig
als Lehen erhielt. Dies erkl�rt auch, warum DKarol. I 148 nicht die Patrozinien
des Klosters, sondern den Ortsbegriff Medelagus verwendet. Wahrscheinlich
verzichtete Milo – und mit ihm womçglich sein Verwandter Wido – zugunsten
des Besitzes der Trierer Kirche auf ihr Recht, mit dem Eigenkloster belehnt zu
werden. Die Vorfahren ihrer Familie hatten dieses Eigenkloster vielleicht in den
Schutz des Kçnigs oder der Karolinger gegeben, um es von diesen als Lehen
wieder zur�ckzuerhalten. Eine solche Praxis des mundiburdiums war verbrei-
tet.430 Da Milo ohnehin Trierer Bischçfe in Mettlach als �bte einsetzte, w�re das
ein nur konsequenter Schritt. Resultierte dies vielleicht aus seiner Stellung als
vicedominus bzw. oeconomus des episcopiums? Fehlten ihm als Adligen oder
niederem Kleriker Nachkommen? Handelte es sich bei Wido um den 738
hingerichteten Abt von Fontenelle, h�tte auch der wohl keinen Nachwuchs.431

Eine derartige �berlassung vermag dann auch zu erkl�ren, warum Kçnig und
Trierer Kirche �ber gemeinsame Rechte in Mettlach verf�gten. Mettlach w�re
jetzt an den Trierer Bischof nach dem Wunsch der ehemaligen Eigenkirchen-

429 Vgl. dazu oben bereits Kap. C.IV.2. u. C.IV.4. sowie unten Kap. D.IX.2. u. D.IX.4.b.
430 Vgl. dazu Cordes, Mundiburdium, Sp. 898 f., sowie die Art. ,mundiburdalis‘, ,mun-

diburdire‘, ,mundiburdis‘, ,mundiburditio‘, ,mundiburdus‘, ,mundilingus‘, ,mundium‘
und ,mundius‘, in: Niermeyer/van de Kieft, Mediae Latinitatis Lexicon minus 2,
S. 922–925. – Auch Willibrord �bergab wohl Echternach an Pippin II. und Plektrud,
um es von ihnen zur�ck�bertragen zu bekommen. Vgl. dazu oben S. 170 f. – Zum
Eigenkirchenwesen vgl. hier Schieffer, Eigenkirche, -nwesen. I. Allgemein. Hart-

mann, Der Rechtliche Zustand der Kirche. Stutz, Geschichte des kirchlichen Benefi-
zialwesens. Stutz/Feine, Forschungen. Vgl. ebenso oben bei u. Anm. 124.

431 Vgl. dazu oben S. 229 f. u. Anm. 404.

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin242



herrn vergebenes Lehen.432 Und das deckt sich mit dem Bild von DLoI. 67,
nach dem Lothar I. Wido von Spoleto mit dem Kloster belehnt, dieses Lehen
aber bald wieder Erzbischof Hetti (814–847) zur�ckgibt. Die darin ange-
sprochenen Vorfahren Widos, die Mettlach an St. Peter gaben, waren dann Milo
sowie Wido, und Mettlach kam tats�chlich unter Pippin III. – wie es dort ja
heißt – an die Trierer Kirche.433

Dazu paßt ebenfalls der weitere Verlauf des Rechtsstreits in DKarol. I 148.
Denn Lambert und seine Sçhne werden ganz unvermittelt in das Geschehen
eingef�hrt. Ihre Namen sprechen f�r Verwandtschaft mit Milo und Wido. Ein
Gedenkbucheintrag der Reichenau belegt, daß es diese Gruppe gab, ohne aber
weitere Hinweise auf andere m�nnliche Familienangehçrige oder gar auf Milo
zu geben.434 Warum jedoch reagierte Lambert so massiv und eignete sich das
Kloster an? Die Urkunde sagt nicht explizit, er habe Bischof Harthamus von
dort vertrieben, sondern ihn dadurch seines Besitzes beraubt. Harthamus
kçnnte also Abt geblieben sein, w�hrend Lambert das Kloster in Besitz nahm.
Worauf gr�ndete Lambert seinen Anspruch? Hatte er als Widone Rechte am
Kloster? Seine Sçhne behaupteten immerhin, ihnen stehe die vestitura zu, denn
ihr Vater habe sie eingesetzt in ihrem rechtm�ßigen Erbbesitz (alode) zur�ck-
gelassen.435 Endlich heißt es, die Sçhne verf�gten �ber keine Urkunden dar�ber,
wie ihr Vater das Kloster gegen Kçnig Pippin erstritten habe. Es muß also schon
einmal ein mit diesen wenigstens postulierten Belegen verbundenes ,erfolgrei-
ches‘ Rechtsverfahren gegeben haben. Ein Hinweis auf ein derartiges Verfahren
stand mit großer Wahrscheinlichkeit am Ende des – zu Beginn der Urkunde –
ins Leere laufenden Nebensatzes und wurde sp�ter wohl entfernt oder fiel aus.
Damit w�re n�mlich Lambert als Person tats�chlich fr�her in den Text einge-
f�hrt worden und ein weiterer Widerspruch lçste sich auf. Ja, sogar die Klage
seiner Sçhne macht jetzt deutlich mehr Sinn.

Was aber geschah dann in Mettlach nach Milos Tod? Lambert, ein Ver-
wandter Milos und Widos, nahm die �bertragung der Belehnungsrechte des
Familienklosters durch die beiden an Trier nicht einfach hin. H�tte er auch

432 Vgl. DKarol. I 148, S. 201, Z. 20–23, 31–34: Et taliter iudicaverunt, ut per legem et
iusticiam illa vestitura partibus nostris atque sancti Petri adesse debuisset, pro eo quod Milo et
Harthamus ipsum monasterium per beneficium Karoli maioris domus et domni Pippini regis
semper habuissent; […]. […], tunc eis iudicatum fuit, ut in presentia nostra iam fato
monasterio partibus nostris in causa sancti Petri Treverensis cum fide facta reddere deberent;
quod ita et fecerunt et per missum eorum vestitura a partibus sancti Petri Treverecensis, […].

433 Vgl. dazu oben S. 206 f.
434 Vgl. Verbr�derungsbuch der Abtei Reichenau, ed. Autenrieth/Geuenich/Schmid,

S. 119A4: lantbreth deotbric uuito uuerinheri ruadolt uuerin ruadlind. Vgl. dazu Metz,

Miszellen, S. 8. Der Eintrag stamme von der ersten Hand und damit aus den ersten
Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts.

435 Dabei kçnnte der �ltere Wido seine j�ngeren und vielleicht noch unm�ndigen Br�der
Hrodold und Warnar vertreten, da meist nur auf Wido Bezug genommen wird.
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zustimmen m�ssen? War er etwa kein Sohn, sondern ein Bruder eines der
beiden? Klagte er deshalb beim Kçnig und eignete sich das Kloster trotz des
dortigen Abts und Trierer Bischofs Hartham an? Es erkl�rte auch, warum dieser
Vorgang zun�chst ohne weitere rechtliche Folgen blieb. Denn erst durch
Lamberts Tod entstand wieder Handlungsbedarf. Seinen drei Sçhnen wollte
man nicht mehr die Rechte des Vaters einr�umen. Eventuell bekam dieser sie
auch gar nicht f�r seine Nachkommen von Kçnig Pippin zugesprochen.

Widos starke Rolle bei den Verhandlungen in Diedenhofen kçnnte aber
noch eine ganz andere Interpretation nahelegen. Damit kommen wir zur bereits
angedeuteten zweiten mçglichen Lesart: Vielleicht war nicht Liutwin, sondern
der besagte Lambert der Vater Milos und Widos. Man h�tte dann im Urkun-
dentext nur die Namen ausgetauscht, die zudem beide mit einem „L“ anlau-
teten. Dies w�rde ebenfalls daf�r sprechen, daß Lambert zuvor im ausgefallenen
Satzteil genannt wurde. Da es nun dem anstatt seiner interpolierten Namen des
Liutwin widersprach, ließ man die Passage mit dem eigentlichen Gegenstand
der Klage aus. �bertrug Lambert vielleicht gar nicht alleine, sondern gemeinsam
mit seinen beiden Sçhnen? Beim Plural der Urkunden kçnnte es sich dann um
jeweils ein eigenes Dokument der genannten Personen handeln. Oder �berließ
Lambert etwas ganz anderes als Mettlach dem Besitz der Kirche des hl. Petrus
von Trier, woraus sich dann irgendwelche Rechte ergaben, vielleicht auch das
des Wirtschaftsverwalters des episcopiums f�r Milo? Entsandte Milo deshalb –
vielleicht als ebensolcher – �bte bzw. Bischçfe aus Trier nach Mettlach, von
denen Bischof Harthamus das Kloster schließlich als Lehen von Pippin III. ganz
�bernahm? Dies kçnnte zum einen die alleinige Entscheidung Pippins gewesen
sein. Vielleicht meint die Passage, daß das Eigentumsrecht (iustitia) der Kirche
von St. Peter beim Trierer episcopium liege, aber auch das Folgende: Milo war als
dortiger Verwalter f�r die �bertragung Mettlachs an die Trierer Bischçfe allein
verantwortlich und diese deshalb rechtens. Hierauf trat Lambert – nach Milos
Tod – als Anwalt seines (zweiten) dabei �bergangenen Sohnes Wido auf und
besetzte das Kloster, um die Rechte der Familie an einer weiteren Belehnung zu
sichern. Es handelte sich dann bei diesem Wido um denselben, der mit seinen
Br�dern beim Kçnigsgericht auftrat. In diesem Falle ließe sich eine klare Ver-
bindung zwischen Lambert und dem zuerst genannten Wido erkennen. Beiden
w�re innerhalb der Urkunde eine klare Position zugewiesen. Auch deshalb
kçnnte Pippin nichts Weiteres unternommen haben, als Lambert sich Mettlach
aneignete. Dabei ging es insgesamt aber wieder um die Belehnungsrechte an
Mettlach (als Eigenkirche). Es erkl�rte sich ebenso, warum Wido und seine
Br�der behaupteten, sie folgten Lambert im Eigenbesitz (alode). Doch g�be es in
diesem Fall allenfalls einen, noch dazu umstrittenen Schenker Mettlachs an
Trier: Milo. Einige Fragen bleiben offen: Da Milo schon von Karl Martell (†
741) mit Mettlach belehnt wurde, wie alt w�re dann Lambert geworden, wenn
er seinen Sohn �berlebte? Welches war Lamberts Amt, und was genau �berließ
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er dem Besitz der Kirche des hl. Petrus in Trier? Wie konnte Milo Lambert
nachfolgen, wenn dieser bzw. sein Vater noch lebte? Wie ließen sich die weiteren
Br�der Hrodold undWarnar erkl�ren? Kamen sie erst nach Milos Tod zur Welt?
Stammten sie von einer anderen Mutter? Allerdings stimmten in dieser Inter-
pretationslesart die famili�ren Konstellationen nicht mit dem Eintrag im Rei-
chenauer Verbr�derungsbuch �berein, der einen Milo g�nzlich verschweigt. War
man �ber ihn ver�rgert? Jedoch w�rde diese Variante nur ganz geringe Ver�n-
derungen am urspr�nglichen Original bedeuten. Schließlich kçnnten Lambert,
Milo und Wido auch in irgendeinem Verwandtschaftsverh�ltnis zueinander
stehen. Vielleicht schenkten/�berließen sie gemeinsam als Familie ihr Fami-
lienkloster Mettlach, das unter dem mundiburdium der Karolinger stand, dem
Besitz der Trierer Kirche, gingen aber fest davon aus, daß die Karolinger weiter
einen Familienangehçrigen mit dem Kloster belehnen w�rden; womçglich
schon deshalb, weil auch Familienangehçrige das Trierer episcopium verwalteten.
Als dies aber nicht geschah, kam es zum Protest. Doch letztlich zeigen beide
Lesarten – und das ist entscheidend –, daß die Urkunde ohne einen Bischof
Liutwin weitaus mehr Sinn ergibt und dieser interpoliert wurde.

Am Ende des Diploms wird noch darauf verwiesen, daß Weomad gerade
das Amt des archiepiscopus pontifex in Trier inne habe. Nun sind in der Tat
zahlreiche Trierer F�lschungen seit dem 10. Jahrhundert auf Weomad ausge-
stellt worden.436 Deshalb bleiben bei seinem Namen Zweifel. Der Titel des
Erzbischofs wirkt neben dem des pontifex interpoliert. Letzterer ist allerdings in
dieser und auch der vorausgehenden Zeit h�ufig im Gebrauch.437 Etwas ei-
genartig wirkt es aber doch, daß Weomad nicht schon zu Beginn des Diploms
f�r das eigentlich in seinem Namen verfochtene Anliegen auftritt, sondern erst
bei der Rechtsfindung zur Sprache kommt. Vielleicht erstritt schon einmal
Bischof Harthamus vor Weomad das Kloster Mettlach f�r Trier zur�ck.438

436 Vgl. nur DDKarol. I †36, †226, †268. – Eine echte Urkunde f�r Weomad von 772
nennt ihn episcopus und pontifex, aber nicht Erzbischof. Vgl. dazu DKarol. I 66, S. 96, Z.
2, 18, 28, 31, 34; S. 97, Z. 3 f., 11, 16.

437 Hier reicht ein Blick in die Register der einschl�gigen Editionen, wie sie inzwischen auch
auf CD-ROM und dar�ber hinaus online zug�nglich sind. Vgl. dazu Quellensammlung/
Fontes, ed. Bogon/M�ller/Pentzel. So findet sich der Begriff pontifex u. a. mehrfach
bei Gregor von Tours. Vgl. auch den Art. ,pontifex‘, in: Niermeyer/van de Kieft,
Mediae Latinitatis Lexicon minus 2, S. 1058 f., sowie die vorausgehende Anm.

438 Vielleicht stand an seiner Stelle einmal ein anderer Bischofsname, womçglich der
Harthams. Doch dann m�ßte das Diplom bereits vor 782 ausgestellt worden sein, ja
sogar vor 762, weil Weomad f�r dieses Jahr durch eine Pr�mer Urkunde (DKarol. I 16,
S. 21–25) sicher als Trierer Bischof nachweisbar ist. Kçnig Pippin h�tte das Diplom
dann ausstellen m�ssen. Der Inhalt des Dokumentes spricht jedoch insgesamt dagegen.
Denkbar w�re auch, daß die Initiative von Mettlach selbst gegen Lamberts Sçhne aus-
ging.
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Damit kommen wir zu einer letzten �berlegung: Wenn tats�chlich Milo
(und vielleicht auch Wido) daf�r sorgte, daß die Investitur Mettlachs von der
eigenen Familie an Trier kam oder wenigstens nach Milos Tod Bischof Hartham
unmittelbar damit belehnt wurde, dann ist es wahrscheinlich, daß Milo in
Mettlach sein Grab fand. Die sp�teren Trierer Quellen �berliefern die Peters-
kirche in Ehrang als seine Ruhest�tte. Doch wurde ein erstes Gotteshaus an
dieser Stelle erst fr�hestens 300 Jahre nach Milos Tod erbaut.439 Die in Mettlach
nach so langer Zeit nachweisbare �beraus positive Memoria Milos muß jedoch
einen realen Sitz im Leben gehabt haben.440 Da in Mettlach offenbar keine
Schriftzeugnisse mehr aus der Fr�hzeit erhalten blieben, ist daf�r ein Grab als
kontinuierlicher Erinnerungsort wahrscheinlich. Wenn zudem Lambert bis zu
seinem Tod Mettlach behielt, fand vermutlich auch er an diesem Ort seine letzte
Ruhe. Vielleicht diente das Eigenkloster ohnehin als Widonische Grablege.

Fassen wir zusammen: Liutwin wurde – so die hier ge�ußerte These – als
Vater Milos und Widos sowie Schenker Mettlachs an den Besitz der Kirche von
St. Peter erst sp�ter in ein �lteres Dokument interpoliert, das zun�chst ein
Kçnigsgerichtsurteil zu einem Familienstreit �ber das Kloster Mettlach zum
Inhalt hatte. Da Liutwin Mettlach gem�ß der Interpolation aber nicht gr�ndete,
d�rften diese Ver�nderungen vermutlich noch vor der Liutwin-Vita I und den
Miracula s. Liutwini vorgenommen worden sein. Wahrscheinlich geschah das
gemeinsam mit oder kurz vor der Verf�lschung oder F�lschung von DKIII. 102
und DArn. 39 im 10. Jahrhundert. Denn diese bezeichnen Liutwin bereits als
beatus. Sollten beider Angaben zu Liutwin aber noch aus dem sp�ten 9. Jahr-
hundert stammen, was sich nicht vçllig ausschließen l�ßt, kann es fr�hestens seit
dieser Zeit geschehen sein. DKarol. I 148 wurde sp�ter aber nicht mehr genauer
aufgegriffen, weil sich das Erinnerungsbild zu Mettlach in Trier und dem
Kloster selbst schon weiter verformt hatte. Die Urkunde mag in der vorlie-
genden Form eine fr�he Stufe eines mit Mettlach verbundenen Liutwinbildes
markieren, das sukzessive entstand, ja konstruiert wurde. Sie kçnnte aber ebenso
als sp�terer Reflex auf dieses Bild Liutwins nachtr�glich durch oder bei einer
Abschrift entsprechend angepaßt worden sein. Die Spur weist in jedem Fall zum
Trierer Erzstift. Welches Interesse aber konnte man dort an einem solchen Bild
haben? Offenbar sollte in Vergessenheit geraten, daß einmal Milo und Wido
ihre Rechte auf eine Belehnung mit dem unter karolingischem mundiburdium
stehenden Mettlach an die Trierer Kirche �bertrugen, was Streit mit dem wei-
teren Familienmitglied Lambert (und dessen Sçhnen) verursachte. Oder nach
der zweiten vorgeschlagenen Lesart: Man wollte die Erinnerung daran beseiti-
gen, daß Lambert Vater (oder wenigstens Verwandter) von Milo und Wido war
und sie in enger Verbindung zu Mettlach standen. Vielleicht �berließ/en sie/er

439 Vgl. dazu schon oben Kap. C.I.
440 Vgl. zu dieser Tradition nochmals wie Anm. 429.
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das Familienkloster Mettlach, das unter dem mundiburdium der Karolinger
stand, dem Besitz von St. Peter in Trier unter der Annahme, von den Karo-
lingern damit weiter belehnt zu werden, zumal Angehçrige der Familie auch das
Trierer episcopium verwalteten. Denn Milo war kein Trierer Bischof, sondern
Verwalter der dortigen bischçflichen Wirtschaft bzw. Bischofspfalz. Vielleicht
bildete diese Funktion die Basis f�r Hinkmars negatives Bild Milos. Milo sandte
vielmehr Trierer Bischçfe als �bte nach Mettlach, deren letzter, Hartham, auch
nach Milos Tod mit dem Kloster belehnt wurde. Lambert fand sich damit nicht
ab, scheint gegen Kçnig Pippin sein Recht betont zu haben und eignete sich
Mettlach bis zu seinem Tod wohl auch f�r seine Sçhne Wido, Rodold und
Warnar an. Karl der Große sprach dann Mettlach Trier zu. Wahrscheinlich
fanden Milo und Lambert in Mettlach ihre letzte Ruhest�tte.

d. Exkurs: Die Verbreitung Widonischen Namensgutes

Nach den �berlegungen zu DKarol. I 148 deutet alles f�r das 7. und 8. Jahr-
hundert auf eine andere Struktur und Verbreitung der Familie der sog. ,Wi-
donen-Lambertiner-Miloniden‘ hin, als sie u. a. noch Hlawitschka hat er-
kennen wollen.441 Ein Bischof Liutwin oder sein vermeintlicher Onkel Bischof
Basin d�rften kaum an deren Spitze gestanden haben.

In einer Urkunde Pippins III. (751–768), die dieser 768 unmittelbar vor
seinem Tod f�r Abt Fulrad von St-Denis ausstellte, wurden diesem G�ter im
Elsaß und der Ortenau best�tigt. Es handelte sich dabei um Besitzungen, quas
homo aliquus nomine Uuido eidem [Fulrad] delegaverat, […]. Fulrad gab diese
G�ter an Kçnig Pippin, damit dieser sie ihm best�tigend zur�ckschenkte. Dieser
Wido d�rfte wohl der sp�tere Pr�fekt der bretonischen Mark gewesen sein
(799–803/13).442 Widos �bertragung hatte wohl schon einige Zeit zur�ckge-
legen. So kçnnte es sich u. a. um den neben Milo erw�hnten Wido der Karls-
Urkunde zu Mettlach und/oder Lamberts Sohn Wido handeln. Auch weist
dieses Diplom neben den oben schon genannten Urkunden443 auf ein engeres
Verh�ltnis der Widonen zu St-Denis und Fulrad hin.

Im Kloster St-Wandrille/Fontenelle an der M�ndung der Seine in der
Normandie finden sich weitere Angehçrige dieser Sippe im 7. und 8. Jahr-
hundert. So soll der erste Nachfolger des hl. Gr�nders Wandregisil (†668) der
Abt Lambert und Bischof von Lyon (ca. 677/9–683/8) aus edlem Geschlecht
gewesen sein. Er stamme aus der Gegend von Calais. Sein Vater heiße Erlebertus.
Sein Onkel Hrotbertus sei referendarius am Kçnigshof gewesen, sein Onkel

441 Vgl. dazu Hlawitschka, Widonen (Lambertiner). Vgl. ferner oben Anm. 316 u. 402.
442 Vgl. DKarol. I 27, S. 37 f., hier S. 38. Die Urkunde ist im Original erhalten. Im

folgenden werden die entsprechenden Besitzungen dann namentlich aufgef�hrt. Zu
diesem Wido vgl. Hlawitschka, Wido, comes.

443 Vgl. dazu die Urkunden oben in Kap. D.IV.3. u. S. 238 f.

IV. Die Karolingerurkunden f�r das Kloster Mettlach an der Saar 247



Haltbertus Kleriker geworden. So berichtet wenigstens Lamberts um 800 ver-
faßte Vita.444 Zu Beginn des 8. Jahrhunderts erschien ein Klausner Milo in
Fontenelle, Sohn eines Hrotmundus und einer Wisla. Eine Schenkungsurkunde
von Vater und Sohn, die in den wohl nach 833 entstandenen Gesta des Klosters
wiedergegeben wird, datiert auf 713. Dieser Milo sei in St-Wandrille bestattet
worden.445 F�r 738 (oder zwischen 742 und 745) berichten die Gesta vom schon
erw�hnten Abt Wido.446 Etwa f�r 754 bis 787 nennen sie einenWido laicus oder
Vuitlaicus als Abt (wohl einen Laienabt), unter dem das Kloster gelitten habe. Er
stamme aus der Gegend s�dlich von Caen; sein Vater heiße Irminus, seine
Mutter Vuitbolda.447

Insgesamt zieht sich der Wirkungsbereich der Familie seit dem 7. Jahr-
hundert somit bald von der Bretagne, fr�h von der Normandie, �ber den Raum
um Paris, Calais und Trier bis ins Elsaß und die Ortenau. Wir m�ssen uns hier
beschr�nken. Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich anf�hren. Das nachge-
wiesene Namensgut dieser vermutlichen Sippe deutet in keiner Form auf
Liutwin.

Das heißt aber nicht, daß dieser Name ungewçhnlich w�re. In relativer
geographischer N�he zu Trier und Mettlach l�ßt sich in mehreren Weißen-
burger, im Saargau ausgestellten Urkunden von 712 bis 724 ein Notar Liutwin
(Leodoinus, Leuduinus) nachweisen. Vielleicht ist es der Liutwin der Irmina-
Urkunden. Auch ein Diakon Basin findet sich in dieser Funktion.448 H�ufig
haben Memorialb�cher Liutwine aufgenommen. Doch stehen diese nie in di-

444 Vgl. Vita Lantberti cap. 1, ed. Levison, S. 608. Vgl. dazu Wattenbach-Levison, Ge-
schichtsquellen 1, S. 138 f. Fontain, Abbayes normandes, S. 31–54. Freise, Fontenelle.
Elm, Macht der Weisheit, S. 219 ff.

445 Vgl. Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii cap. III,2, ed. Lohier/Laporte,
S. 25–27. Vgl. dazu Chronique, ed. Pradi�, S. 90–93, 207. Zur Entstehung der Gesta
vgl. Freise, Fontenelle, sowie bereits oben zu Beginn von Kap. C.III.1.

446 Vgl. dazu schon oben Kap. C.III.1. u. Anm. 40.
447 Vgl. Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii cap. XI, ed. Lohier/Laporte,

S. 79–83. Vgl. dazu Chronique, ed. Pradi�, S. 128–133, 218 f. – Stammte vielleicht
sogar die Echternacher Irmina aus dieser Familie? Vgl. dazu oben Kap. D.II.

448 Vgl. Traditiones Wizenburgenses 196, ed. Glçckner/Doll, S. 401 f., vom 27. Juni 717
(Besitzbest�tigung des Hrodoin an Weißenburg); ebd. 194 f. , 224, 227, S. 447–454,
bes. S. 454, vom 3. Februar 718, vom 13. Februar 718 und vom 18. Mai 718
(Schenkungen Chrodoins an Weißenburg); ebd. 232, S. 460 f., vom 29. M�rz 712
(Schenkung Chrodoins), hier nur der Name eines Liutwin ohne Amtsbezeichnung;
ebd. 233, S. 461 f., vom 30. M�rz 712 (Schenkung Weroalds), ohne Amtsbezeichnung
Liutwins; ebd. 243, S. 479 f., vom 15. Januar 721 (Schenkung des Mçnchs Weroald);
ebd. 262, S. 503 f., vom 10. Juli 724 (Schenkung einer Luca); ebd. 267, S. 510 f. , vom
12. Juli 712 (Schenkung Graf Adalhards), sowie auch insgesamt erl�uternd ebd., S. 126–
128. Vgl. dazu auch Ebling, Prosopographie, S. 179 f., Nr. CCXXIV. – Zu Basin vgl.
Traditiones Wizenburgenses 149, S. 351, vom 22. April 753; ebd. 221, S. 436 f. , von
November 755/6, sowie insgesamt erl�uternd ebd., S. 132.
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rekter Verbindung mit widonischen Namen. Auch diverse Milos werden in den
Weißenburger Urkunden genannt.449

7. Ergebnis

Da die Urkunde Lothars I. von 842 noch als Originalfragment erhalten ist, muß
man ihren Quellenwert hçher einsch�tzen als den der anderen nur im
14. Jahrhundert kopial �berlieferten Diplome zu Mettlach. Nimmt man den
Inhalt von DLoI. 67 ernst, ergibt sich ein vçllig neues Bild von der Fr�hzeit des
Klosters. Nach ihrem Inhalt �bertrugen es n�mlich mehrere Vorfahren Widos I.
von Spoleto an die Trierer Kirche. Die Karolinger h�tten dies seit Pippin III.
immer wieder best�tigt.

Die Urkunde Kaiser Karls III. von 884 f�r Trier unter Erzbischof Radbod
(DKIII. 102) muß schon deshalb wenigstens inhaltlich gef�lscht sein. Denn ihr
Verfasser �bernahm fast vollst�ndig den Text der Lothar-Urkunde, erg�nzte ihn
um Passagen aus einer weiteren in Trier vorliegenden Originalurkunde Ludwigs
des Frommen von 816 (BM2 626), �nderte aber die Kernaussage durch be-
wußte, kleine Eingriffe. Aus den Verwandten Widos wird plçtzlich der beatus
archiepiscopus Liutwin von Trier als Schenker Mettlachs. Ein mçglicher Bezug zu
Wido verschwindet absichtlich. Der tritt nun vielmehr als Entfremder und
R�uber des Klosters vor unbestimmter Zeit auf. Immerhin will Karl seine Be-
st�tigung unter der Bedingung des Gebetsgedenkens f�r Herrscher und Reich
vorgenommen haben.

Die Urkunde Kçnig Arnulfs von 888 (DArn. 39) wiederholt den Inhalt von
884 fast wçrtlich, verk�rzt aber den Text ihrer Vorg�ngerin etwas. Damit wird

449 Vgl. Traditiones Wizenburgenses 247, ed. Glçckner/Doll, S. 487–489, hier S. 489,
vom 20. November 727/31–736 (Schenkung des Mçnchs Rodoin), wo ein Milo dia-
conus als Zeuge unterschreibt. Die weiteren dortigen Milo-Nachweise stammen erst aus
dem 9. Jahrhundert. Vgl. ebd. 49, S. 235 f., vom 7. Oktober 860, u. a. mit Milo und
seinem Bruder Adalhelm als Zeugen; ebd. 51†, S. 237–239, vom 18. Februar 830,
wieder mit Milo und Adalhelm als Zeugen; ebd. 120, S. 323 f., von 782/90, mit einem
Milo als Zeugen; ebd. 127, S. 329 f. , vom 3. August 819, ebenso; ebd. 151, S. 352–
354, vom 23. Januar 849, eine Schenkung Milos und Adalhelms; ebd. 166, S. 366 f. ,
vom 16. Juli 837, mit Milo als Zeugen; ebd. 172, S. 373–375, vom 17. November 839,
eine Schenkung eines Priesters Milo; ebd. 173, S. 375 f. , vom 13. M�rz 826, mit einem
Zeugen Milo; ebd. 174, S. 376 f., vom 1. Juni 809, eine Schenkung eines Priesters Milo;
ebd. 177, S. 379–381, vom 10. Oktober 819, mit einem Zeugen Milo; ebd. 268,
S. 511 f. , hier S. 512, vom 24. April 84[6], ebenso. – Zu den Memorialb�chern vgl. u. a.
Verbr�derungsbuch der Abtei Reichenau, ed. Autenrieth/Geuenich/Schmid, S. 54B4

(als Mçnch des Klosters Lorsch neben seinem Mitbruder uuerinheri), 157A2 (ebenso als
Mçnch des Klosters Pr�m; als weitere Mçnche, aber an anderer Stelle, erscheinen auch
zwei Lamberte und ein Milo).
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die Botschaft noch konzentrierter: Trier unter Erzbischof Radbod erh�lt
Mettlach jetzt ganz bedingunglos und f�r alle Zeiten �bertragen. Das entwor-
fene Bild des Trierer Schenkerbischofs Liutwin korrespondiert ganz auff�llig mit
dem Bild des Trierer Bischofs Modoald als Gr�nder des Klosters Oeren, wie es
etwa seit dem sp�ten 10. oder fr�hen 11. Jahrhundert in Trier konstruiert
wurde. Die es aufnehmenden manipulierten Urkunden geben vor, ins 7. und
8. Jahrhundert zu datieren. Auch bei diesen Diplomen stand die erw�hnte echte
Urkunde Ludwigs des Frommen von 816 (BM2 626) als Vorlage Pate. Eine
Verbindung zwischen beiden Bildern und somit eine ann�hernd gleichzeitige
Entstehung ist deshalb sehr wahrscheinlich. F�r die Urkunden Karls und Ar-
nulfs zog man in Trier wohl noch erhaltene zeitgençssische Originale heran.
Allerdings w�re es ebenfalls denkbar, daß bereits Erzbischof Radbod Liutwin als
Schenker Mettlachs ersann, um nach dem Normannensturm von 882 das
Kloster als Trierer Besitz zu sichern. Auch l�ßt sich nicht ausschließen, daß man
echte, f�r Radbod ausgestellte Diplome, die noch andere Schenker Mettlachs
nannten, nachtr�glich manipulierte und einen Erzbischof Liutwin als solchen
interpolierte bzw. dies bei Abschriften der St�cke geschah.

Liutwin fand als nachtr�gliche Interpolation, aus einem sp�teren Kennt-
nisstand heraus, auch Eingang in die urspr�nglich echte Kçnigsgerichtsurkunde
Karls des Großen zu Mettlach (DKarol. I 148). Ein Bischof Liutwin wird darin
zum Vater und Vorg�nger Milos, was bereits auf der Trierer Rezeption von
Hinkmars negativem Reimser Bild von Milo beruhen d�rfte. Der eigentliche
echte Kern von DKarol. I 148 steht aber DLoI. 67 in seiner Aussage nahe: Die
beiden Widonen Milo und wahrscheinlich auch Wido �berließen zur Zeit
Pippins III. wohl das Kloster Mettlach dem Besitz der Trierer Kirche. Es han-
delte sich bei dieser �bertragung inhaltlich vermutlich um das Belehnungsrecht
mit dem ehemaligen Eigenkloster ihrer Familie, das schon fr�her zum Schutz
dem mundiburdium der Karolinger �bergeben worden war. Damit wurde
Mettlach Kçnigsbesitz. Der mit Mettlach belehnte Milo war kein Bischof,
sondern Adliger oder niederer Kleriker, der u. a. Trierer Bischçfe in Mettlach als
�bte einsetzte und selbst als Verwalter der bischçflichen Wirtschaft (episcopium)
wirkte. Diese Funktion kçnnte die Vorlage f�r Erzbischof Hinkmars von Reims
negatives Bild von Milo im 9. Jahrhundert geboten haben, die Milo dann auch
f�r Reims �bernommen haben soll. Hinkmar verstand den Begriff des epis-
copiums in diesem Zusamenhang nicht mehr als Wirtschaft im Sinne des 8.,
sondern als Bistum im Sinne des 9. Jahrhunderts. Nach Milos Tod �bernahm
Bischof Hartham – vielleicht sogar auf Milos Wunsch – Mettlach als Lehen.
Der Widone Lambert wollte seine famili�ren Belehnungsrechte am Kloster je-
doch nicht aufgeben, klagte bei Pippin und eignete sich das Kloster deshalb
neben dem wahrscheinlich dort als Abt weiter amtierenden Hartham an. Doch
Lamberts Sçhnen gelang es nicht mehr, dieses Recht auch f�r sich in Anspruch
zu nehmen bzw. zu belegen, obwohl sie ihrem Vater im Allod folgten. Karl der
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Große �bertrug Mettlach wieder an die Trierer Kirche. In seiner urspr�nglichen
Fassung kann DKarol. I 148 also durchaus als Vorlage von DLoI. 67 verwendet
worden sein. Aber noch eine zweite Lesart ist denkbar: Danach w�re in Lambert
der eigentliche Vater Milos und Widos, vielleicht aber auch nur ein Verwandter
der beiden, zu sehen. Liutwin h�tte dann Lamberts Stelle – zum Bischof ge-
wandelt – als nachtr�gliche Interpolation eingenommen. In diesem Fall w�re
Lambert nach Milos Tod f�r seinen (zweiten) Sohn Wido, der mit seinen
Br�dern auch vor dem Kçnigsgericht auftrat, oder f�r seine Familie eingetreten
und h�tte dessen/deren Rechte gegen den Trierer Bischof Hartham vertreten.
Einiges spricht schon deshalb daf�r, daß Milo und wahrscheinlich auch Lambert
in Mettlach bestattet wurden. Womçglich bestand der Streitgegenstand auch
darin, daß die Widonen Lambert, Milo und Wido das Familienkloster Mett-
lach, das unter karolingischem mundiburdium stand, zwar an den Besitz der
Trierer Kirche �bertrugen, aber weiterhin davon ausgingen, daß das Beleh-
nungsrecht bei ihrer Familie blieb. Stellte diese nicht auch die Verwalter des
Trierer episcopiums?

Res�miert man aber die gewonnenen Ergebnisse, zeigt sich, daß die Ur-
kunde ohne einen Bischof Liutwin weit mehr Sinn ergibt als mit einem solchen.
Deshalb spricht inzwischen einiges daf�r, daß Bischof Liutwin fr�hestens am
Ende des 9., wahrscheinlicher aber erst im 10. Jahrhundert mit Mettlach in
Verbindung gebracht worden sein d�rfte.

V. Liutwin-Eintr�ge in der Mettlacher G�terrolle

Wir haben gesehen, daß es zwar einige Dokumente gibt, die einen Bischof Basin
sicher belegen, aber alle merowingischen und karolingischen Quellen zu einem
Bischof Liutwin problematisch sind und keine Beweise f�r seine Existenz er-
bringen. Deshalb nehmen wir die Spur im 10. Jahrhundert wieder auf. Erst hier
finden sich neue Hinweise. Die bisherigen �berlegungen haben gezeigt, daß
auch einige der als ver- oder gef�lscht erkannten Urkunden in diese Zeit deuten.

Die wenigstens in einigen Teilen scheinbar �lteste Quelle, die zwar auf
Liutwin, nicht aber einen Basin verweist, ist die sog. Mettlacher G�terrolle. Sie
wird im Landeshauptarchiv Koblenz aufbewahrt. Es handelt sich um ur-
spr�nglich mindestens vier miteinander verbundene, wohl in Mettlach dop-
pelseitig beschriebene Pergamentbl�tter mit urbarialen Aufzeichnungen und
Traditionsnotizen von Mettlacher G�tern. Mindestens ein, durch eine Naht-
stelle noch nachweisbares, viertes Blatt ist verloren. Die erhaltenen drei sind
15 cm breit und 99 cm, 99 cm und 85 cm lang.450 Abfassung und zeitliche
Schichten der urbarialen Eintr�ge untersuchten Karl Lamprecht 1885 sowie

450 Vgl. Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 143 Nr. 6.

V. Liutwin-Eintr�ge in der Mettlacher G�terrolle 251



Charles-Edmond Perrin 1935 genauer.451 W�hrend Lamprecht noch die
ersten Teile des Urbars im 9. Jahrhundert entstanden sehen will, unternimmt
Perrin eine pal�ographische Analyse. Er arbeitet Entstehungstufen und
Struktur der Rolle heraus und datiert die Niederschrift des ersten Teiles �ber-
zeugend in die zweite H�lfte des 11. Jahrhunderts. Schließlich edierte Hartmut
M�ller 1965 die Rolle in der von Perrin angenommenen chronologischen
Entstehungsfolge ihrer Eintr�ge.452 Er faßt den Befund folgendermaßen zu-
sammen:

„Die urbarialen Teile der Mettlacher G�terrolle sind keine originale Aufzeichnun-
gen, sondern eine Niederschrift des sp�ten 11. Jahrhunderts, die ein Schreiber ([…]
als A bezeichnet) aus Texten verschiedener Entstehungszeiten kompilierte, die nicht
�berliefert sind. Die urbarialen Aufzeichnungen erscheinen nicht in der Reihenfolge
ihrer Entstehungszeit. In die Zwischenr�ume, die der Schreiber A bei der Auf-
zeichnung des �ltesten Urbarteils aus der Mitte des 10. Jahrhunderts ließ, wurden
sp�tere Nachtr�ge vom gleichen Schreiber A und anderen Schreibern sowie bereits
einige Traditionsnotizen eingeschoben, wodurch ein sachliches wie pal�ographisches
Durcheinander entstand. […]

In der Mitte des 11. Jahrhunderts wurde das Fragment des �ltesten Urbars, das
aus der Mitte des 10. Jh. stammt, zusammen mit den sp�teren Zus�tzen von einem
Mettlacher Mçnch auf eine Rolle von mindestens vier Teilen geschrieben, ohne daß
dieser versuchte, die einzelnen Aufzeichnungen, die ihm vorlagen, nach Inhalt oder
Entstehungszeit zu klassifizieren. Es ist mçglich, daß ihm damals die Fassung des
10. Jh. nur in verst�mmelter Form vorlag, […].“453

Hieran zeigt sich bereits die ganze Problematik der Quelle. Aus der kopialen
Abschrift, die fr�hestens ab der Mitte des 11. Jahrhunderts erfolgte, hat die
Forschung auf ein Ursprungsurbar aus der Mitte des 10. Jahrhunderts zu
schließen versucht. Doch dieses Vorgehen beruht auf Perrins �berlegungen,
der davon ausgeht, daß das angenommene Ursprungsurbar nicht �lter sein
kçnne. Denn die vor 1091 verfaßten Miracula s. Liutwini berichteten, ein
Wicelin, vicedominus des Trierer Erzbischofs, habe etwa zu Beginn des 10.
Jahrhunderts das alte Mettlacher Urbar vor den Augen der Mçnche vernichtet.
Auf ihn wird unten in Verbindung mit den Miracula noch genauer einzugehen
sein.454 Ist dieser Bericht aber glaubw�rdig? Erstaunlich genug jedenfalls ist, daß

451 Vgl. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 105–109. Perrin, Recherches,
S. 108–140, zur Entstehung und der ersten Stufe der Rolle bes. S. 116–118. Perrin
datiert u. a. aufgrund der Handschrift des Schreibers A.

452 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle. Eine �ltere Edition findet sich bereits im MRUB II
Nachtrag 10, S. 338–351. Darauf basiert der Druck bei Lager, Urkundliche Ge-
schichte, S. 172–189.

453 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 110–112.
454 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 8, ed. Sauerland,

S. 1263 f.: […], afferri sibi librum iam notum petiit, in quo privilegii et cunctarum, que ad
locum pertinebant, rerum inscriptio fuit. Vgl. dazu Perrin, Recherches, S. 122 f., 136.
Vgl. zu Wicelin auch unten S. 351 und Anm. 734–736.
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die Abfassung der Miracula und die Niederschrift der ersten Teile der Rolle
ann�hernd in dieselbe Zeit des sp�ten 11. Jahrhunderts fallen. Besteht zwischen
beiden Quellen ein Zusammenhang? Suchte man vielleicht nach einer Be-
gr�ndung f�r die neu anzulegende G�terrolle und fand sie in Wicelin? Letztlich
muß doch die Abfassung einer solchen Rolle einem besonderen Anlaß ge-
schuldet sein. Daß selbst der Schreiber A in mehreren Bearbeitungsstufen
vorgegangen sei, wie Perrin meint, gr�ndet sich allein auf der Vermutung des
f�r die Mitte des 10. Jahrhunderts angenommenen Ursprungsurbars, mit dessen
postuliertem Grundbestand einige weitere Eintr�ge des Schreibers A zeitlich
nicht zu harmonieren scheinen. Diese enthalten n�mlich Dubletten, die man
sich nicht schon im Urbar hat vorstellen, sondern erst durch sp�tere Erg�n-
zungen aufgrund einer anderen Vorlage erkl�ren wollen. Doch ebenso kçnnen
die vermuteten, verlorenen �lteren und wie auch immer aussehenden Vorlagen
bereits mit Zus�tzen und Erl�uterungen versehen gewesen sein, bevor sie auf die
Rolle �bertragen wurden. Der Kopist hob diese sicher nicht mehr eigens hervor.
Letztlich kann sogar der Kopist noch solche �nderungen bei der �bertragung
vorgenommen haben. So l�ßt sich �ber den Zustand und die Entstehungszeit
der Vorlagen und eines Ursprungsurbars nichts Sicheres sagen und damit auch
nicht �ber den Mettlacher Grundbesitz im 10. Jahrhundert. Die Rolle spiegelt
vielmehr den Mettlacher Besitz nach der Mitte des 11. Jahrhunderts und damit
zur Zeit des Schreibers A. Diesem Schreiber, der wahrscheinlich Mçnch des
Klosters Mettlach war, ging es nicht darum, auf der Basis seines Materials ein
strukturiertes Register anzulegen, vielleicht war das auch schlichtweg nicht
mçglich oder es �berforderte ihn. Vielmehr wollte er zun�chst Material zu-
sammentragen und erhalten, um Mettlacher Besitz zu sichern, wie er sich f�r
ihn und das sp�tere 11. Jahrhundert darstellte oder darstellen sollte. Raach
schließlich nimmt die G�terrolle als Grundlage seiner ausf�hrlichen Untersu-
chungen des Mettlacher G�terbesitzes, dem aber an dieser Stelle nicht genauer
nachgegangen werden soll.455

Auff�llig ist, daß sich etwa zur selben Zeit wie in Mettlach zwei Mçnche,
einer in Novalese und einer in Benediktbeuern, daran machten, die Vergan-
genheit ihrer Klçster zu rekonstruieren bzw. zu konstruieren. Wenig Material
war dazu erhalten. Dennoch verstanden sie es, neue mythendurchsetzte Ge-
schichten zu formen, die kaum etwas mit dem zu tun hatten, was einst wirklich
geschah. Daf�r sollten sie um so mehr f�r die Bed�rfnisse der Verfasserzeit
hilfreich sein. Das Chronicon Novaliciense sowie das Breviarium Gotscalchi ent-
standen. Letztlich ging es auch ihnen darum, den eigenen Klosterbesitz gegen
Forderungen von außen zu sichern. Konkrete G�teranspr�che wurden in die
Geschichten eingeflochten. Die eigenen Rechte sollten bereits in fernen Tagen
begr�ndet sein. Jeder der Mçnche verwandte dazu ebenfalls einen rotulus, auch

455 Vgl. insgesamt Raach, Mettlach, S. 63 ff.
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wenn diese teils l�nger ausfielen (dreißig und f�nf Blatt) als der in Mettlach.
Dabei scheint es sich bei diesen beiden um eine Art Arbeitsfassung gehandelt zu
haben, wie ihr teilweise notizenhafter Text vermuten l�ßt.456 Muß man f�r das
Mettlacher Exemplar nicht einen ganz �hnlichen Hintergrund annehmen?

Von der Hand des ersten Schreibers A im 11. Jahrhundert finden sich nun
einige Belege in die Mettlacher Rolle f�r einen hl. Liutwin eingetragen, die
Perrin in Teilen auf die Mitte des 10. Jahrhunderts datiert. Beim Eintrag zu
Beginn der Liste (Kap. 1) zum Besitz in Wadern, der nach Perrin dazu gehçre,
w�rde erstmals �berhaupt in einer Quelle bis dahin das Fest eines hl. Liutwin
erw�hnt (nach sp�terer Tradition gefeiert am 29. September), vor dem eine
Woche Frondienst zu leisten sei. Doch wird dieser Liutwin, der hier nicht als
Bischof bezeichnet wird, in keiner Form genauer mit Mettlach in Verbindung
gebracht. Vielmehr erscheint im selben Eintrag vçllig gleichwertig auch das Fest
des hl. Andreas f�r zu erbringende Abgaben, ohne diesen einem genauen Ort
zuzuweisen.457 Andreas aber wurde im 10. und 11. Jahrhundert in Mettlach
nicht herausgehoben verehrt, wohl aber in Trier. Der Trierer Erzbischof Egbert
(977–993) wies diesem Heiligen schließlich f�r seine Stadt eine ganz besondere
Rolle zu. So ließ er im Dom eine Andreaskapelle erbauen und stiftete einen
Andreas-Tragaltar mit der Sandale des Verehrten als Reliquie.458 Damit bietet

456 Vgl. Geary, Phantoms, S. 114 ff.
457 Es handelt sich auch nach dem Editor um den ersten Eintrag (Kap. 1). Vgl. M�ller,

Mettlacher G�terrolle, S. 116 f. , Nr. U 1: In villa Waderella habemus ecclesiam cum
decimacione X villarum didatam cum uno manso, ad nostras manus XLVIII mansos et
dimidium habemus. In pasca solvit unaqueque aut X denarios aut oves eiusdem precii et II
pullos et XXX ova. In medio maio V denarios. In natale domni III pullos et pro ligno II
modia dominice avene et secundo anno IIII denarios pro porcis. In octobre angariam ad
Mosellam de tribus obis plaustrum I faciunt. In aprili serviunt I epdomadam, in maio duas,
in iunio unam. Insuper debent III dies de unaquaque domo unum ad urbis opus, alium ad
fenum, tercium ad araturam. Messem ducunt ad monasterium quantumcunque sit. Ante
festivitatem sancti Liutwini unam epdomadam serviunt. In novembre serviunt duas epdo-
madas. In decembre unam, in ianuario duas, in februario unam. / Dimidia oba in Ba-
dachenroth solvit in festivitate sancti Andree unciam unam. De dominicali terra habemus
IIII carruades, due arantur ex nostro aratro et alie II cum familia. Preter ipsas in beneficio
sunt date XII et dimidia, que omnes similiter solvunt et serviunt. Insuper ibi sunt II obe, quas
tenent baiulatores, et solvunt X denarios. Area quoque una solvit II denarios et dimidium.
Ruocho habet unam obam ibi, que solvit unciam I et angarias II, unam sibi aliam nobis. –
Vgl. dazu MRUB II Nachtrag 10, S. 339. Perrin, Recherches, S. 113 f. Lamprecht,
Deutsches Wirtschaftsleben 2, S. 106.

458 Vgl. zur Verehrung des Andreas in Trier mit dem Fest am 30. November zun�chst
Miesges, Festkalender, S. 9–11, 106 f., 144, der zeigt, daß Andreas schon im 9./
10. Jahrhundert in St. Maximin verehrt wurde und seitdem in zahlreichen Kalendarien
erscheint. Der fr�heste Eintrag finde sich in einem Kalendar in der Handschrift Vatikan,
Bibliotheca Apostolica, Palatinus lat. 1448, fol. 6r–11v, aus dem 9./10. Jahrhundert. Es
sei in St. Maximin „nach einer nordfranzçsischen Vorlage aus der Gegend von Saint-
Omer verfasst“ (ebd., S. 10) worden. Zu dieser Handschrift vgl. auch Hoffmann,

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin254



dieser Eintrag eines Liutwinfestes auf der Rolle keinen Beleg f�r eine unmit-
telbare Verehrung Liutwins in Mettlach, sondern nur im Trierer Raum. Dar�ber
hinaus deutet die mit Egbert intensivierte Andreasverehrung auf eine nach-
tr�gliche Aufnahme dieses Festes in die urspr�ngliche Vorlage der G�terrolle ab
dem ausgehenden 10. Jahrhundert oder spricht sogar f�r eine Entstehung dieser
Vorlage fr�hestens ab der Egbertzeit.

Ebensowenig l�ßt sich eine sp�tere Interpolation oder Erg�nzung Liutwins
ausschließen. Denn ein Liutwinfest schon im fr�hen 10. Jahrhundert findet sich
in keinem der erhaltenen Trierer Kalendare belegt, auch nicht im Kalender des
hl. Willibrord (†739), der ja – wie gesehen – ein Zeitgenosse Liutwins gewesen
sein m�ßte. Erst in einem Trierer Kalender des sp�ten 10. Jahrhunderts, in einer
Sakramentarhandschrift, erscheint Liutwin. Es schließen sich nun weitere
Nachweise des sp�ten 10. und des 11. Jahrhunderts an, die Liutwin dann auch
zum 29. September nennen. Ebenso folgt ein Kalendar angels�chsischen Ur-
sprungs in einer Handschrift des 9. Jahrhunderts, das wohl nach St. Maximin in
Trier gelangte und mehrere Trierer Nachtr�ge vom Beginn des 11. Jahrhunderts
enth�lt, darunter das Liutwinfest zu diesem Tag.459

Ferner weisen weitere, bisher auf die Mitte des 10. Jahrhunderts datierte
Eintr�ge der G�terrolle zu Valm�nster, Udern, Vahl, Tincry und Losheim auf
das Fest des hl. Martin hin,460 einer zu Damvillers zudem noch auf das der hll.
Johannes und Remigius.461 Ein Eintrag zu B�delingen erw�hnt neben dem hl.
Martin wieder Liutwin.462 In einem weiteren Eintrag erscheinen die Feste
Martins und Andreas’ gemeinsam,463 in einem anderen wieder Martin und
Liutwin.464 Immerhin muß also Liutwin zur Abfassungszeit der G�terrolle nach
der Mitte des 11. Jahrhunderts in einem weiteren Umfeld im Trierer Raum

Buchkunst 1, S. 260, der sie insgesamt ins 9. Jahrhundert datiert. Zu Egberts besonderer
Verehrung des Andreas vgl. Westermann-Angerhausen, Goldschmiedearbeiten,
S. 21–32, zum Andreas-Tragaltar. Vgl. ferner unten S. 289 f. u. Anm. 547, 552–554.

459 Vgl. zu Willibrord bereits oben Anm. 29 u. Kap. D.II. Zum Liutwinfest am 29. Sep-
tember vgl. vor allem Miesges, Festkalender, S. 8, 47, Anm. 3, 88 f. , bes. S. 8. Zum
Kalendar vgl. unten Anm. 571. – Vgl. zum Trierer Kalendar der Sakramentarhandschrift
unten S. 292 f. u. Anm. 568 f. – Zu den weiteren Nachweisen des sp�ten 10. und des 11.
Jahrhunderts vgl. ausf�hrlicher unten Kap. D.VII.

460 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 117–120, Nr. U 2–5, 7.
461 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 119 f. , Nr. U 6.
462 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 121, Nr. U 8: […] In natale sancti Martini solvit

unaquaque oba XII denarios, excepta una, que solvit III solidos. In festo sancti Luitwini
victimam unam aut XII nummos debet villicus et IIII panes et II sextaria vini. […]

463 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 121, Nr. U 9.
464 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 122, Nr. U 10: De Medelinga V solidi, de

Minciche V solidi, partim in maio, partim in festo sancti Martini. De Wintiriche in festo
sancti Liutwini VI solidi, et duo solidi de Dalesdorfh. Vdo de Prumia eciam tunc solvere
debet XII solidos de Hoinsceith. De Wala X solidi et XXX denarii.

V. Liutwin-Eintr�ge in der Mettlacher G�terrolle 255



verehrt worden sein. Daneben finden sich noch die �blichen Kirchenfeste wie
Weihnachten und Ostern.

In einem Nachtrag zum angenommenen �ltesten Urbar nach 950 – so
Perrin und M�ller – zu Udern/Oudrenne sei die Kopie einer Weiheurkunde
des Trierer Erzbischofs Rotbert (931–956) von einem 25./26. Februar f�r die
dortige Kirche wiedergegeben. Es handle sich um den einzigen kurzen Bericht
der Rolle. Da die Weiheurkunde zudem f�r das beschriebene Geschehen die
Herrschaftszeit Kçnig Heinrichs I. (919–936) nenne, m�sse die originale
Vorlage zwischen 931 und 936 ausgestellt worden sein, urteilt die Forschung
einhellig. Die Urkunde kçnne sich nicht schon im postulierten �ltesten Urbar
befunden haben, weil sie dann wohl dem darin befindlichen weiteren Eintrag zu
Udern/Oudrenne unmittelbar zugeordnet worden w�re. Dieser �ltere Eintrag zu
Udern/Oudrenne befindet sich aber zu Beginn der Rolle (Kap. 4), w�hrend die
Weiheurkunde weit davon entfernt aufgenommen wurde (Kap. 16).465

Doch handelt es sich tats�chlich um die Kopie einer Weiheurkunde? Werfen
wir einen genaueren Blick auf ihren Inhalt: Den gegenw�rtigen wie zuk�nftigen
Untertanen der hl. Kirche Gottes wird bekannt gemacht (notum sit), daß die
Feier der Kirchweih (ęcclesię consecracionis dedicacio) in der Villa – n�mlich
Udern – an den V. Kalenden des M�rz vorgenommen worden sei, ausgef�hrt
durch Erzbischof Rotbert in einem Weihegottesdienst zu Ehren des hl. Erzbi-
schofs Liutwin, dem (gemeint ist Rotbert) – wie man wisse – die Villa gehçre,
und sie (die Kirche) sei ausgestattet worden mit einer Hufe mit den dort an-
s�ssigen Hçrigen. Dann solle man wissen, daß der ganze Zehnt derselben Villa

465 Vgl. zu Kap. 4 M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 118, Nr. U 3. Zu Kap. 16 vgl. ebd.
S. 122 f. , Nr. U 11: Notum sit sancte dei ęcclesię fidelibus tam presentibus quam futuris,
quod ęcclesię consecracionis dedicacio in villa videlicet Udera acta est V. kalendas marcii
gerente Rvothperto archiepiscopo consecracionis ministerium in honore sancti Liutwini ar-
chiepiscopi, cuius eciam res ipsius ville esse noscuntur, et dotata uno manso cum mancipiis
presencialiter super sedentibus. Nam et omnem decimacionem ipsius ville determinatam ibi
cum largicione Rvoperti archiepiscopi scitote. Similiter et de villa Leimersthorf in silvis, in
pratis et veneis et agris et omnibus illuc aspicientibus, et de aliis villis similiter, scilicet
Bruningesdorfh, Duodenhofh, Lomerstorf, Hettinga, Huntinga et Mundelar, Wrentelinga, et
quicquid de decimacione ad nostram parrochiam pertinere noscitur, totam cum integritate ad
prefatam ecclesiam pertinentem scitote. Et qui hoc irritare amplus studuerit, idem beate
memorie episcopus Rovtpertus anathematizavit. Sciant ergo se sub anathemate esse, quicunque
hoc studuerit adnihilare. / Hec autem gesta sunt temporibus Heinrici regis et ducis Gisilberti
et advocati Gozberti et prepositi Regilonis et decani Gagandhardi et Burginradi et Wolmundi
fratrum de monasterio Mediolacensi et presbiteri Rvoperti eiusdem ecclesie. – Vgl. dazu
MRUB II Nachtrag 10, S. 343 f. Perrin, Recherches, S. 125. Lamprecht, Deutsches
Wirtschaftsleben 2, S. 106, zur Datierung. Goerz, Mittelrheinische Regesten I 883,
S. 253, datiert die Weihe auf den einzigen Sonntag in dieser Zeitspanne und damit auf
das Jahr 932, worin ihm Lamprecht folgt. Alle Autoren sind sich einig, daß es sich um
eine Kopie der vorliegenden Weiheurkunde (eigentlich um eine notitia) handelt. Vgl. so
zuletzt noch Raach, Mettlach, S. 93 f. , der ebenso die Datierung auf 932 �bernimmt.
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zusammen mit einer Schenkung Erzbischof Rotberts dort festgelegt wurde. Man
solle wissen, daß gleichermaßen auch von der Villa Leimersthorf an W�ldern,
Wiesen, Weinbergen, Feldern und allem dort Dazugehçrendem und von an-
deren Villen ebenso, n�mlich Bruningesdorfh, Duodenhofh, Lomerstorf, Hettinga,
Huntinga, Mundelar sowie Wrentelinga, und was immer auch bekannt sei, das
vom Zehnt zu unserer Pfarrkirche gehçre, das alles (totam vielleicht aus totum
oder tota verschrieben) solle ausschließlich der genannten Kirche gehçren. Und
wer das f�rderhin/weiterhin (amplus, gemeint ist das Adverb amplius) bestreiten
will, den hat derselbe Bischof Rotbert seligen Angedenkens verflucht. Sie sollen
also wissen, daß sie unter dem Fluch stehen, wer auch immer sich bem�ht, das
f�r ung�ltig zu erkl�ren/zu leugnen. Diese Dinge seien geschehen zu den Zeiten
Kçnig Heinrichs, des Herzogs Gisilbert, des advocatus Gozbert, des Vorstehers
oder Propstes (prepositus) Regilon, des Dekans Gagandhard, der Br�der Bur-
ginrad und Wolmund vom Kloster Mettlach und des Priesters Rvopert (Rot-
bert?) von derselben Kirche.

Das St�ck bietet einige Auff�lligkeiten, die sich so in den anderen erhalte-
nen Urkunden Rotberts nicht finden.466 Zwar stimmt der Beginn des Formulars
mit den weiteren zeitgleichen Urkunden des Erzbischofs �berein. Doch ist diese
Wendung ohnehin im Trierer Raum des fr�hen 10. Jahrhunderts verbreitet, wie
ein Blick ins MRUB zeigt.467 Es stellt sich aber grunds�tzlich die Frage, wer eine
solche Urkunde �blicherweise ausstellte. Man sollte doch annehmen, daß es der
Bischof selbst war. Und so geht Rotbert auch in MRUB I 198 am 9. September

466 Zu den weiteren Urkunden Rotberts vgl. MRUB I 173, S. 236 f. , den Prekarievertrag
Rotberts f�r eine Ada, die Nichte seines Vorg�ngers Ruotger, von 936; ebd. 174,
S. 237 f. , den Prekarievertrag Rotberts f�r Berta von 938. Beide Urkunden sind in die
Balduineen als glaubw�rdige St�cke aufgenommen worden. Ebd. 178, S. 240 f. , scheint
keine echte Urkunde zu sein, sie folgt auch nicht dem Formular der beiden zuvor
genannten St�cke. Beyer h�lt sie f�r einen Konzeptentwurf. Darin untergibt Rotbert 943
die Kirche in Welcherath der Pfarrei Nachtsheim und beschreibt deren Grenzen. Schon
diese Grenzbeschreibung gemahnt zur Vorsicht. In ebd. 193, S. 254 f. , verleiht Rotbert
am 29. Februar 952 einem Wido Land als Erblehen. Auch diese Urkunde befindet sich
in den Balduineen unter den glaubw�rdigen Dokumenten. Die Familie der Widonen
war also noch immer im Trierer Raum ans�ssig. In ebd. 198, S. 258 f. , restauriert und
dotiert Rotbert (hier Robertus) erneut das Marienkloster neben dem Trierer Dom am 9.
September 955. Auch diese Urkunde stammt aus der glaubw�rdigen Abteilung der
Balduineen. In ebd. 201, S. 261 f., schenkt Rotbert am 15. September 956 dem Mar-
tinskloster im Weingau einen Weinberg mit Zehnt in der Umgebung. Diese Urkunde ist
noch im Original erhalten.

467 Es handelt sich im wesentlichen um die Passage Notum sit sancte dei ęcclesię fidelibus tam
presentibus quam futuris, die sich �hnlich in Rotberts zeitnahen Urkunden von 936 und
938 findet. Vgl. nochmals MRUB I 173 f., S. 236 f. Dort heißt es beide Male: Notum sit
omnibus huius ęcclesię fidelibus presentibus atque futuris. Zu beiden vgl. auch Goerz,
Mittelrheinische Regesten I 898 f., S. 256. �hnlich auch in MRUB I 193, S. 254. – Vgl.
auch insgesamt MRUB I, S. 235 ff.
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955 bei der Neudotierung des Marienklosters neben dem Trierer Dom vor,
wenn die Urkunde denn echt ist. Darin ist auch von einem Weihegottesdienst
am 8. September die Rede, dem Geburtsfest Mariens, was beim Marienpatro-
zinium ja naheliegt.468 Selbst wenn das St�ck manipuliert w�re, entspr�che es
doch der gel�ufigen Vorstellung. Sonst h�tten die Redaktoren der Balduineen
im 14. Jahrhundert – worin es allein �berliefert ist – es sicher in die bekannte
Abteilung der fragw�rdigen Dokumente ausgesondert, was nicht geschah.

Liest man aber den Text der Weiheurkunde, so berichtet dieser von Erz-
bischof Rotbert in der dritten Person: Rotbert habe geweiht, den Zehnt �ber-
tragen und Zuwiderhandelnde verflucht. Diese letzte Stelle steht im Perfekt und
spricht von ihm in seligem Angedenken, also als Verstorbenem. Hinzu kommt,
daß die Personen und Zeugen am Ende nicht klar formal gegliedert – wie
�blicherweise –, sondern geradezu zusammengefaßt werden. Merkw�rdig ist
auch, warum plçtzlich von ad nostram parochiam pertinere die Rede ist. Handelt
es sich dabei um eine Pfarrkirche oder um die Trierer Diçzese? Meint „unser“
den Trierer Bischof, der dann doch eigentlich als Aussteller in der ersten Person
fungieren m�ßte, oder das Kloster Mettlach, das von seinem Besitz spricht?
Wahrscheinlich ist Mettlach gemeint, denn der fr�here Eintrag zu Udern
(Kap. 4) spricht allein vom Mettlacher Besitz der dortigen Kirche. Diese Pas-
sagen zeigen, daß keine direkte Kopie einer Originalurkunde Rotberts vorliegt.
Vielmehr griff der erste Redaktor der G�terrolle bzw. der Schreiber A hier
entweder bei der Abschrift in den Text ein, oder dies war schon vor ihm
geschehen, und er �bernahm diese Zusammenfassung nur noch auf die Rolle. Es
ist deshalb angebrachter, den Eintrag eine ,Weihenotiz‘ zu nennen. Und dem
Formular einer solchen notitia bzw. Privaturkunde entspricht das vorliegende
St�ck. Daß die darin vorgefundenen Namensformen schon bald Schwierigkei-
ten bereiteten, belegt der erw�hnte Ort Lomerstorf, der sich erst als sp�terer
interlinearer Nachtrag von anderer Hand als der des Schreibers A findet.
Wahrscheinlich handelt es sich um eine Verwechslung mit Leimersthorf.469

Wie man es beim Formular einer notitia �berwiegend findet, nennt der Text
das Datum der Handlung gleich zu Beginn, in diesem Fall das Weihedatum:
die V. Kalenden des M�rz. Je nachdem in welches Jahr dieser Tag f�llt, handelt
es sich um den 25. oder 26. (nur 932 und 936) Februar. Merkw�rdig aber ist
das Weihedatum selbst, denn das Liutwinfest wird nach der Tradition, die seit
dem sp�ten 10. Jahrhundert in Trier belegbar ist, am 29. September gefeiert.

468 Vgl. MRUB I 198, S. 258: Quapropter karissimi qui natalia dei genitricis et intemerate
uirginis et dedicationis officium hic frequentare gaudetis. quod hodie. id est .VI. Id. Sept.
nostra est humilitate restauratum felici retinente memoria. et a nobis ad posteros eadem
transmigret sollertia. et iugiter retinenda noticia.

469 Vgl. dazu M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 122, Anm. h. Vgl. zur notitia hier nur
Zielinski, Notitia. Gawlik, Privaturkunden.
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Wurde also die Kirche womçglich zun�chst einem ganz anderen Patrozinium
gewidmet und an dessen Stelle erst nachtr�glich der hl. Liutwin eingesetzt?
Sp�ter einmal wird an diesem Tag des Trierer Bischofs Modestus gedacht. Beim
Datum kçnnte es sich aber auch um eine Verschreibung aus den VI. Kalenden
handeln. Dann w�re als Patrozinium der Apostel Matthias denkbar, der zu
dieser Zeit im Trierer Raum verehrt wurde.470 Von einem Liutwinpatrozinium
in Udern ist danach ebenfalls nicht mehr die Rede. Es kann sich also nicht
durchgesetzt haben. Vielmehr erscheint im Visitationsbericht von 1560 ein
Magarethenpatrozinium, f�r 1657 taucht ein Martinspatrozinium auf.471 Was in
der Zwischenzeit geschehen ist, wissen wir nicht.

Wenn Raach den Text so deutet, daß Liutwin Besitz an der Villa (also
Udern) hatte, und dies als Hinweis daf�r wertet, Mettlach habe bereits zuvor
�ber diese Villa verf�gt, so handelt es sich um einen �bersetzungsfehler.472

Denn die Villa gehçrte vielmehr Erzbischof Rotbert, der die geweihte Kirche
mit einer umfangreichen Ausstattung versah (eine Hufe und mehrere Zehnte).
Von einer Schenkung der Villa an Mettlach ist nicht die Rede. Einzig das hier
ganz und gar nicht passende Weihepatrozinium will eine klare Verbindung mit
dem Kloster herstellen. Es kann nur interpoliert sein, um Mettlacher Anspr�che
zu konstruieren. Vielleicht erfolgte die Interpolation eben mit dem Zweck, den
Text so zu verstehen, wie Raach es tat, n�mlich zu glauben, daß nicht Rotbert,
sondern Liutwin die Villa Udern gehçrte. Vielleicht gab es auch einen sp�teren
Versuch, Udern/Udrenne dieses Patrozinium zuzuweisen, den man mit dieser
interpolierten Notiz nachtr�glich legitimieren wollte. �hnlich argumentiert
neuerdings Bauer, der das dortige fr�he Liutwinpatrozinium f�r fragw�rdig
h�lt. Es sei nicht von Trierer, sondern Mettlacher Seite dorthin gelangt.473

Doch scheint die Kirche in Udern Mettlach zu gehçren und einiges daf�r zu
sprechen, daß zumindest der Textkern der notitia echt sein d�rfte. Denn
w�hrend sie – wie gesehen – erst im zweiten erhaltenen Drittel (Kap. 16) der
Mettlacher Rolle zu finden ist, steht gleich zu Beginn (Kap. 4) der Rolle ein
weiterer Eintrag zu Udern. Wie aber konnte Mettlach bereits vor der Kirch-

470 Vgl. nochmals die vorausgehende Anm. Ganz �hnlich macht es beispielsweise auch das
echte Testament der Irmina. Vgl. dazu oben Kap. D.II.4.a. Auch die f�r St. Maximin
�berlieferten Weihenotizen nennen die Datierung jeweils gleich zu Beginn. Vgl. dazu
unten Kap. D.VI.1. Vgl. ferner Miesges, Festkalender, S. 32 f., 140. Modestus findet
sich danach in den Trierer Kalendern aber erst ab dem 15. Jahrhundert.

471 Vgl. dazu Pauly, Siedlung und Pfarrorganisation. Landkapitel Perl und Remich. Das
Burdekanat Trier, S. 170–173. Pauly sieht im Vorg�ngerpatrozinium Liutwins das des
hl. Martin.

472 Vgl. Raach, Mettlach, S. 94.
473 Vgl. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 399. – Vielleicht aber bestand auch

in Udern wirklich einmal kurzfristig ein Liutwinpatrozinium, das man als Aufh�nger
benutzte, um den Ort mit Mettlach in Verbindung zu bringen, wo Liutwin erst um
einiges sp�ter eine dominierende Rolle einnahm.
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weihe �ber Besitz in Udern verf�gen? Die Inhalte beider Kapitel �hneln sich,
auch wenn sie auf der Rolle r�umlich auseinanderstehen. Im fr�hen Eintrag
wird schon der Mettlacher Besitz mit einer Kirche (und eben keiner Villa) in
Udern angegeben, ausgestattet mit einer Hufe sowie Zehnteink�nften in
Laimmenestorf, Brunistorf, Duodinhof, Hettinga, Mundelar, Huntinga und
Wrentilinga. Ein Zehnt in Udern fehlt dabei jedoch ebenso wie das in der
Weihenotiz nachgetragene Lomerstorf. Doch folgen dann sehr ausf�hrliche und
umfangreiche Angaben zur genauen Besitzgliederung und den zu leistenden
Diensten und Abgaben.474 Die Frage stellt sich, warum nicht der Hinweis auf
Rotbert bereits an dieser Stelle in Kap. 4 der Rolle steht, wenn doch die Aus-
stattung der Kirche dort auf ihn zur�ckgehen soll. Aber im fr�hen Eintrag der
Rolle wird Rotbert �berhaupt nicht erw�hnt, auch kein dortiges Liutwinpa-
trozinium, sondern, wie gesehen, als einer der Abgabetermine das Martinsfest.
Und warum nennt wiederum die Weihenotiz (Kap. 16) nicht die genauen
Abgaben und Leistungen, erg�nzt aber den Zehnt in Udern als Ausstattung und
sp�ter noch Lomerstorf ? Zwei �berlieferte Prekarieurkunden Rotberts von 936
und 938 gehen da ganz anders vor und sind geradezu minutiçs in den Ein-
zelheiten.475

Weshalb bietet also der Bearbeiter des sp�teren 11. Jahrhunderts die notitia
noch zus�tzlich an sp�terer Stelle? Platzgr�nde allein kçnnen nicht ausschlag-
gebend gewesen sein, sondern entweder die Absicht, den Inhalt von Kap. 4 zu
modifizieren oder den eines urspr�nglichen Textes der Weihenotiz. Die notitia
erg�nzt Kap. 4 – wie gesagt – vor allem noch um die Ausstattung des Zehnten in
Udern sowie das Liutwinpatrozinium, das durch seine Plazierung im Text der
Notiz durchaus den Eindruck vermitteln kann, nicht Rotbert, sondern eben
Liutwin besitze Udern. Die Mettlacher Intention d�rfte also sein, nicht nur �ber
die Kirche in Udern zu verf�gen, sondern vielmehr die gesamte Villa ans Kloster
zu ziehen. Das aber bedeutet, daß einige Passagen der Weihenotiz entweder
nachtr�glich (noch vor oder bei Abschrift auf die G�terrolle) interpoliert
wurden und die notitia in der urspr�nglichen Form Kap. 4 sehr nahestand bzw.
dessen eigentliche Grundlage bildete oder die Notiz vollst�ndig konstruiert
wurde. Sie (Kap. 16) macht jedenfalls die Position Erzbischof Rotberts als
Gçnner Mettlachs verst�ndlicher, wie ihn die Miracula s. Liutwini darstellen,
worauf noch zur�ckzukommen sein wird.476

Gegen den Inhalt sowohl von Kap. 4 als auch Kap. 16 auf der G�terrolle,
die zun�chst nur Besitz Mettlachs an der Kirche in Udern belegen, spricht

474 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 118, Nr. U 3: In Vdera habemus ecclesiam cum
una oba dotatam et cum decimatione villarum Laimmenestorf, […]. Vgl. dazu Raach,
Mettlach, S. 92 f.

475 Vgl. dazu oben Anm. 466.
476 Vgl. dazu ausf�hrlicher unten S. 351 ff.
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jedoch die Darstellung von vier Schenkerpaaren, die auf der R�ckseite des erst
im fr�hen 13. Jahrhundert entstandenen Mettlacher Kreuzreliquiars zu finden
sind. Eines davon, das Raach noch vor der Mitte des 10. Jahrhunderts als t�tig
annimmt, zeigt einen Stephan mit seiner Gattin Bernowida, die Udera – also
Udern – an Mettlach geben. Danach also verf�gte Mettlach nicht nur �ber die
dortige Kirche mit ihrer Ausstattung, sondern �ber die ganze Villa. Gem�ß der
bisherigen Forschung lebte das Paar am Ende des 9. Jahrhunderts.477 Weshalb
aber wurde diese Schenkung nicht auf der G�terrolle erw�hnt? Stand ein ent-
sprechender Text vielleicht auf dem inzwischen verlorenen Teil der Rolle? Was
genau schenkten Stephan und Bernowida? Lag noch eine Urkunde vor? Wie
w�re Rotbert in den Besitz der Villa gelangt? Die �berlieferten und variierenden
Traditionen bieten einen nicht aufzulçsenden Widerspruch, der Mißtrauen
gegen�ber dem erhaltenen Material weckt. Er ließe sich nur auflçsen, wenn
Stephan und Bernowida erst nach Rotbert in den Besitz der Villa gelangten.
Andernfalls handelt es sich um ein fiktives Stifterpaar, um somit eine Schen-
kung der Villa mçglichst weit in die Vergangenheit zur�ckzuverlegen bzw. zu
konstruieren. Vielleicht bediente man sich dazu brauchbarer �lterer Dokumente
als Vorlage.

Man kçnnte diesen Befund damit erkl�ren, daß der Besitz in oder sogar von
Udern f�r Mettlach umstritten war und man versuchte, den Anspruch darauf
durch verschiedene und nicht genau �bereinstimmende Legitimationstraditio-
nen immer wieder aufs neue geltend zu machen. Allerdings gibt es �ber die hier
zusammengetragenen Belege hinaus keine weiteren, die auf Streitigkeiten um
Udern hindeuten, bis auf eine Auseinandersetzung des dortigen parochus 1264
mit dem Mettlacher Abt um gerade erst nutzbar gemachtes Land.478

Vielleicht aber sammelte man in Mettlach auch lediglich ganz additiv das
Material, paßte es gegebenenfalls einem immer neuen zeitgençssischen Wis-
sensstand an und k�mmerte sich nicht um derartige Widerspr�che, weil sie
schlichtweg f�r die jeweils eigene Gegenwart keine Rolle spielten. In jedem Fall
aber muß Liutwin Ende des 11. Jahrhunderts in Mettlach bereits �ber eine
gewisse Bedeutung verf�gt haben, sonst h�tten die Erg�nzungen in der Rolle
nicht vorgenommen werden kçnnen.

477 Vgl. zum Mettlacher Kreuzreliquiar zuletzt Sauer, Fundatio, S. 306 ff. u. Abb. 66–68,
sowie nochmals unten Kap. D.IX.4.b. Vgl. ferner Raach, Mettlach, S. 90–92. Hla-

witschka, Anf�nge des Hauses Habsburg-Lothringen, S. 154 ff. Hlawitschka,

Lotharingien und das Reich, S. 163 ff., identifiziert Stephan mit einem gleichnamigen
Bildgaugrafen am Ende des 9. Jahrhunderts.

478 Die interpolierte Weihenotiz Rotberts f�r Udern best�tigt also keinen �lteren Besitz
Mettlachs an diesem Ort, vielmehr schafft bzw. erweitert sie – nimmt man sie wçrtlich –
solchen erst. Vgl. dagegen noch Raach, Mettlach, S. 94; ebd., S. 95, zu mçglichen
Besitzstreitigkeiten. Vgl. zum beschriebenen Vorfall 1264 das Regest bei Lager, Ur-
kundliche Geschichte, S. 301.
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Daß das Liutwinpatrozinium in Mettlach �berhaupt erst allm�hlich seit
dem sp�ten 11. Jahrhundert eine �berragende Bedeutung f�r das Kloster erlangt
haben kann, zeigen die weiteren Einr�ge der G�terrolle und dabei besonders die
Traditionsnotizen. Auch das stellt ein Liutwinpatrozinium in Udern/Oudrenne
und dessen so fr�he Verbindung mit Mettlach in der Rotbert-Notiz in Frage.

In den von Perrin und M�ller auf nach 995 datierten Nachtr�gen er-
scheint n�mlich kein Liutwinfest mehr, wohl aber die Feste der hll. Martin,
Andreas, Johannes, Peter und Paul, Remigius und Maximin.479 Auch in den
Erg�nzungen, die auf die zweite H�lfte des 11. Jahrhunderts datiert werden,
fehlt ein Liutwinfest. Stattdessen werden erneut die Gedenktage der hll. Martin,
Petrus, Andreas, Remigius und Johannes genannt.480 In den urbarialen Nach-
tr�gen anderer Schreiber des 12. Jahrhunderts finden sich ebenso keine Hin-
weise auf Liutwin mehr, sondern wieder nur die Festtage der hll. Andreas,
Martin, Petrus und Paulinus.481 Auch die auf der R�ckseite der Rolle hinzu-
gef�gten Traditionsnotizen erw�hnen einen hl. Liutwin erst ab etwa 1125/6,
dann jedoch nahezu ausschließlich und als wohl eigentlichen Klosterheiligen.482

479 Vgl. hier insgesamt M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 123 f., Nr. U 12, zu Roden, wo
die Feste der hll. Martin, Andreas, Peter und Paul erw�hnt werden. Ebd., S. 124, Nr. U
13, zu Bliesen nennt das Martinsfest. Ebd., S. 124, Nr. U 14, zu Wadern erw�hnt das
Remigiusfest. Ebd., S. 124 f. , Nr. U 15, zu Rech erw�hnt die Feste der hll. Remigius,
Martin und Andreas. Ebd., S. 125, Nr. U 16, zu Losheim erw�hnt die Feste der hll.
Maximin und Martin.

480 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 125–127, Nr. U 17–22. Ebd., S. 125, Nr. U
17, zu Roden erw�hnt kein Heiligenfest. Ebd., S. 126, Nr. U 18, zu Trier, Alsdorf und
Mçtsch erw�hnt die Feste der hll. Martin und Petrus. Ebd., S. 126, Nr. U 19, erw�hnt
kein Heiligenfest. Ebd., S. 126, Nr. U 20, zu Nieder- (Ober-)mennig und Wiltingen
nennt das Fest des hl. Remigius. Ebd., S. 126, Nr. U 21, zu Damvillers und Ornes nennt
die Feste der hll. Johannes und Remigius.

481 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 127–129, Nr. U 23–27. Ebd., S. 127, Nr. U
23, zu Vic und Tincry nennt keine Heiligenfeste. Ebd., S. 127 f. , Nr. U 24, zu Ihn und
Hemmersdorf erw�hnt die Festtage der hll. Andreas und Martin. Ebd., S. 128, Nr. U 25,
zu Kirsch erw�hnt das Martinsfest. Ebd., S. 128, Nr. U 26, zu Nieder- (Ober-)mennig
und Mçtsch erw�hnt die Festtage der hll. Petrus, Paulinus und Andreas. Ebd., S. 128,
Nr. U 27, zu Beringen nennt das Fest des hl. Martin.

482 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 129–146, bes. S. 135 f., Nr. T 8, aus der Zeit
von September 1125 bis September 1126, worin Gumpert von Thailen auf dem To-
tenbett sein Allod zu Thailen Mettlach vermacht: […] et allodium suum, quod in Teilna
possederat, super altare beati Livtwini pro salute animę suę tradidit constituens inde dari
[…]. Hoc facto vitam finivit et infra monasterium beati Livtwini sepulturę traditus est
(ebd., S. 135). In ebd., S. 136, Nr. T 9, von um 1126 f�hrt neben den noch zuerst
genannten hll. Peter und Paul bereits Liutwin gleichwertig auf: Ego Lambertus decanus ex
precepto domini mei corepiscopi et peticione domni abbatis et fratrum coram predictis testibus
et hominibus eosdem duos mansos incolentibus traditionem istam auctoritate beatorum
apostolorum Petri et Pauli et beati Livtwini et domni pape et domni archiepiscopi Godefridi
banno confirmavi. Ebd., S. 136 f., Nr. T 10, (nach dem 12. September 1126) erw�hnt
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Zuvor erfolgen Schenkungen an Mettlach – wenn ein Patrozinium genannt wird
– nur �ber dem dortigen Altar des hl. Petrus. Ja, Mettlach selbst wird noch als
Kloster des hl. Petrus bezeichnet.483 So geschieht es auch in einer Schenkung
(1095–1123) eines Hezelo von Pachtern, der mit seinen Sçhnen Landbesitz in
T�nsdorf zum Seelenheil seiner verstorbenen Frau �bergibt. Doch hierin tr�gt
der Schreiber H des fr�hen 12. Jahrhunderts bez�glich der Gattin etwas sp�ter
den Satz que iacet sepulta in monasterio sancti Liutwini �ber dem Ende der ersten
Zeile nach.484 Erst etwa seit 1126 also setzt sich Liutwin als Hauptpatrozinium
in Mettlach tats�chlich durch.485

Dies zeigt, daß man zun�chst noch den hl. Petrus als wichtigeres Patrozi-
nium betrachtete und Liutwin seine Bedeutung bei Schenkungen erst im fr�hen
12. Jahrhundert erhielt. Doch spricht das eher gegen einen bereits lange be-

nur eine capsam sanctarum reliquiarum (ebd., S. 136). Doch dann setzt sich Liutwin als
Hauptheiliger durch. Ebd., S. 137, Nr. T 11, (um 1126) verzeichnet eine �bertragung
super altare sancti Liutwini. Ebd., S. 137 f. , Nr. T 12, (1124–1127) verzeichnet wieder
eine �bertragung nur super altare sancti Liutuuini (ebd., S. 137) und ein Begr�bnis in
monasterio sancti Liutuuini (ebd., S. 138). Ebd., S. 138, Nr. T 13, (1127–1130) spricht
von einem monasterio Mediolacensi et sancto Livtwino fratribusque inibi deo servientibus.
Ebd., S. 139, Nr. T 14, (1125–1136) nennt wieder einen Altar des hl. Liutwin. Ebd.,
S. 139 f. , Nr. T 15, (zwischen 1131 und 1137) nennt gar ein oratorio sancti Liutvvini
(ebd., S. 139). Die Beispiele lassen sich nun f�r die weiteren, sp�teren Traditionsnotizen
fortsetzen. Vgl. ebd., S. 141 ff., Nr. T 18 ff. Nur einige wenige Male tritt neben Liutwin
noch Petrus als Heiliger auf, doch nimmt er gegen�ber Liutwin eine geradezu ver-
schwindend geringe Rolle ein. Vgl. dazu auch unten Anm. 485. – Vgl. dazu schließlich
Becker, Mettlach, S. 517, der Liutwin erst ab dem 12. Jahrhundert als Patron nennt.

483 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 129 f., Nr. T 1, (1095) Bernewinus custos mo-
nasterii sancti Petri emit in villa Waltinga IIII obas de Hezelone et patre eius Heimone VII
talentis, quas et ipsi apud furtam coram scabinis et omni familia beati Petri in communi
placito presente Wirico aduocato, domno Liboni abbati deinde per manus eiusdem Wirici
aduocati super altare beati Petri tradiderunt (ebd., S. 129). Hier wird deutlich, daß man
in Mettlach als Hauptpatrozinium den hl. Petrus f�hrte. Ebd., S. 130, Nr. T 2, (um
1095) erw�hnt kein Patrozinium. Ebd., S. 130, Nr. T 3, (Anfang 12. Jahrhundert) nennt
eine �bertragung super altare sancti Petri. Ebd., S. 130–134, Nr. T 4 f., (um 1120)
nennen keinerlei Mettlacher Patrozinien. Zu ebd., Nr. T 6, wo auch nur Petrus genannt
wird, vgl. unten Anm. 484 und den Text oben auf dieser Seite. Auch in ebd., S. 134 f. ,
Nr. T 7, (1102–1124) wird lediglich super altare sancti Petri (ebd., S. 135) geschenkt.

484 Vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 134, Nr. T 6, (1095–1123): Hezelo de Pahta
tradidit presente domno Libone abbate super altare sancti Petri pro uxore sua Bvoda, que
[…].

485 Allerdings findet sich auch noch eine Schenkung �ber dem Petrusaltar. Vgl. M�ller,

Mettlacher G�terrolle, S. 140 f. , Nr. T 17, (von 1131–1137) wobei sich die Frage stellt,
ob der Editor hier eine korrekte zeitliche Einordnung vorgenommen hat. In ebd.,
S. 141 f. , Nr. T 18, (13. M�rz 1139–M�rz 1140) wird Liutwin gemeinsam mit Petrus
genannt, wobei Petrus erst nach ihm aufgef�hrt wird. Nur noch ebd., S. 144, Nr. T 25,
(1157–1163) erw�hnt eine Schenkung sancto Petro et sancto Liwtwino und stellt Petrus
damit nochmals vor Liutwin. Doch wird Petrus eben nicht mehr, wie es noch im
11. Jahrhundert geschah, allein genannt.
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stehenden lokalen Liutwinkult in Mettlach, als vielmehr f�r einen erst k�rzlich
erfolgten erheblichen Bedeutungszuwachs Liutwins, der dadurch das Petruspa-
trozinium auf den zweiten Platz verdr�ngen konnte. Und auch das wirft Zweifel
daran auf, ob sich die Weihe der Kirche in Udern zu Ehren des hl. Liutwin und
die Verbindung mit diesem Parozinium tats�chlich schon in der Vorlage der
Rotbert-Notiz aus der Mitte des 10. Jahrhunderts befand oder erst vom Ko-
pisten Ende des 11. Jahrhunderts erg�nzt wurde. (Vielleicht benutzte dieser
auch schon eine interpolierte Vorlage.) Denn in dessen Zeit muß sich Liutwins
wachsende Relevanz in Mettlach bereits abgezeichnet haben.

Zusammenfassend l�ßt sich sagen, daß die Mettlacher G�terrolle den Stand
ab der Mitte des 11. Jahrhunderts wiedergibt und keine wirklich sicheren An-
gaben zu fr�heren Zeiten in Bezug auf Mettlach bieten kann. Das nur in den
vermeintlich fr�hen Eintr�gen erw�hnte Liutwinfest kann dorthinein fr�hestens
ab dem sp�ten 10. Jahrhundert interpoliert oder erg�nzt worden sein, beeinflußt
durch die dann beginnende Liutwinverehrung im Trierer Raum. Eine direkte
Verbindung zu Mettlach wird bei diesem Fest nicht hergestellt. Vielmehr er-
scheinen ganz gleichwertig die Feste der hll. Martin, Remigius, Peter und Paul,
Paulinus, Johannes sowie Andreas.

Daß Liutwin f�r Mettlach zun�chst keine wirklich �berragende Rolle zu-
gekommen sein kann, l�ßt sich an den wenigen fr�hen Nennungen eines
Liutwinfestes in dem vom Schreiber A verfaßten Teil erkennen (dreimal in 22
urbarialen Eintr�gen). Hinzu kommt eine Kirchweih mit einem Gottesdienst zu
Liutwins Ehren in Udern/Oudrenne, von der eine Weihenotiz (zwischen 931
und 936) zu Erzbischof Rotbert berichtet, der diese Villa besaß und der die
Kirche in Udern ihr zufolge mit dem dortigen Zehnt und weiterem Besitz
ausstattete. Doch handelt es sich hier sowohl bei Liutwin wie beim Zehnt in
Udern um Interpolationen in diese Notiz, sp�testens des Schreibers A; vielleicht
ist sogar das ganze St�ck konstruiert. Ein fr�herer Eintrag der Rolle zeigt, daß
Mettlach zwar �ber die Kirche in Udern mit einer grçßeren Ausstattung ver-
f�gte, aber ohne den dortigen Zehnt und ohne, daß ein Liutwinpatrozinium
genannt wird. Vor allem der nachtr�gliche Einschub zu Liutwin ist so geschickt
plaziert, daß der Eindruck entsteht, nicht Rotbert, sondern Liutwin selbst h�tte
Udern bereits besessen. Man strebte in Mettlach offensichtlich an, die Villa
vollst�ndig an das Kloster zu ziehen.

Die weiteren f�nf urbarialen Eintr�ge anderer und sp�terer Schreiber er-
w�hnen Liutwin mit keinem Wort. Die ebenfalls auf der R�ckseite der Rolle
�berlieferten Traditionsnotizen zeigen sogar, daß bis etwa 1126 bei Schenkun-
gen an Mettlach der Petrusaltar verwendet wurde, man Mettlach sogar Kloster
des hl. Petrus nannte. Erst seitdem wird Liutwin plçtzlich massiv f�r diesen
Zweck herangezogen und vom Liutwinkloster gesprochen. Petrus erscheint –
wenn �berhaupt – nur neben Liutwin. Liutwin setzte sich also erst in dieser Zeit
in Mettlach als Hauptpatrozinium durch. Auch das spricht f�r sp�tere Inter-
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polationen oder Erg�nzungen des erw�hnten Liutwinfestes in die angeblich
fr�hen Vorlagen der Rolle und vor allem f�r einen Liutwinkult in Mettlach, der
noch nicht lange verst�rkt verbreitet war. Dieser muß jedoch zum Zeitpunkt der
ersten Abfassung der G�terrolle in der zweiten H�lfte des 11. Jahrhunderts
immerhin schon �ber eine gewisse Bedeutung verf�gt haben.

VI. Die fr�hen Trierer Bischofslisten

1. Eine Weihenotiz aus dem Kloster St. Maximin von 952

Daß Erzbischof Rotbert (931–956) aber von einem hl. Trierer Bischof Liutwin
gewußt haben kçnnte, belegt eine Weihenotiz aus dem reichsunmittelbaren
Kloster St. Maximin in Trier zum Jahr 952. Es ist die fr�heste Quelle �berhaupt,
die von Reliquien eines Bischofs Liutwin berichtet. Doch sie nennt keinen
Bischof Basin.

Rotbert selbst war eine bedeutende Gestalt zu Beginn des 10. Jahrhunderts.
Er wirkte zun�chst als Erzkanzler f�r Lothringen unter Kçnig Heinrich I. (919–
936), schließlich 937–953 als Erzkanzler bzw. Erzkaplan Ottos I. (936–973).
Ob er ein Bruder Mathildes (†968), der Gemahlin Heinrichs I. , war, ist um-
stritten und wird inzwischen eher verneint. Rotbert griff maßgeblich in den
Streit um das Reimser Bistum 946–948 zugunsten des von dort vertriebenen
Erzbischofs Artold und gegen den neuen Inhaber Hugo ein. Hehl vertritt dazu
die plausible These, Rotbert berufe sich hierbei u. a. auf einen Trierer Primat
�ber Reims in der Belgica, wie ihn schon Thietgaud von Trier im 9. Jahrhundert
beanspruchte.486

Die Annahme, Rotbert habe 953 seine herrschaftlichen Rechte �ber das
reichsunmittelbare Kloster St. Maximin verloren, beruht auf einer um 1000 auf
Otto I. in St. Maximin gef�lschten Urkunde. Sie sollte – so Kçlzer – vielleicht
im Umfeld des Oerener Streites erhobene Anspr�che des Trierer Erzstiftes auf

486 Im Jahr 951 zog Rotbert auch mit Otto I. nach Italien. – Zu Rotbert vgl. insgesamt
Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu Trier, S. 3 f. Heit, Ruotbert, Sp. 1104. Persch,
Ruotbert, Sp. 1112 f. Finck von Finckenstein, Bischof und Reich, S. 106–108.
Gierlich, Grabst�tten, S. 63 f. Bçnnen, Trier zwischen dem 10. und dem beginnenden
12. Jahrhundert, S. 205, 210, 216, 218. – Gegen eine Verwandtschaft mit Mathilde vgl.
Hlawitschka, Kontroverse, S. 33–54. – Zum Reimser Streit vgl. Hehl, Erzbischof
Ruotbert, S. 55–68. – Otto I. kçnnte Rotbert 947 die Herrschaftsrechte best�tigt haben,
doch ist das umstritten. Zur Best�tigung der Herrschaftsrechte vgl. das nur in den
Balduineen �berlieferte DOI. 86, S. 168 f. Thomas, Ein kaisergleicher Kçnig, S. 91–
103, weist es als F�lschung des Mçnchs Theoderich aus St. Eucharius in Trier nach. –
Zum Trierer Primat �ber Reims unter Thietgaud im 9. Jahrhundert vgl. bereits aus-
f�hrlich oben Kap. C.III.4.
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St. Maximin abwehren und trage prophylaktischen Charakter. Denn die im
Trierer Erzstift w�hrend des Streites gef�lschten und schon besprochenen Ur-
kunden �ber Modoald als Gr�nder Oerens enthielten ebenso die Bemerkung,
St. Maximin sei auf dem Besitz der Trierer Kirche gegr�ndet worden. Und wir
haben im Zusammenhang mit den Mettlacher Diplomen gesehen, daß diese
den Modoald-Urkunden inhaltlich nahe stehen und einige von ihnen vielleicht
zur selben Zeit konstruiert worden sind, sie andernfalls aber einer �hnlichen
Intention folgend verf�lscht wurden.487 Besteht also eine Gemeinsamkeit zwi-
schen den konstruierten Trierer Besitzanspr�chen auf diese Klçster?

487 Zum Entzug der Rechte �ber das Kloster St. Maximin vgl. MRUB I †196, S. 256 f.
DOI. †169, S. 250 f. Die Urkunde ist als F�lschungsoriginal erhalten. Zur Urkunde vgl.
Wisplinghoff, St. Maximin bei Trier, S. 136 ff., der sie noch f�r echt h�lt. Eine Ab-
bildung findet sich bei Kçlzer, Studien, S. 44–57, 107–110, Taf. 6, der sie �berzeu-
gend als F�lschung vom Ende des 10. Jahrhunderts in St. Maximin nachweist. Die
Rahmenurkunde vom gleichen Tag sei wohl echt, beziehe sich aber lediglich auf den im
Diplom erw�hnten Fischfang in der Ruwer und nicht auf Herrschaftsrechte �ber das
Kloster. Die F�lschung erfolgte wohl parallel zu den Interpolationen desselben Schreibers
in DArn. 114, DZw. 14, DKdE 69 und der F�lschung von DOI. †179. Freise, Merita
patroni, will als ihren F�lscher Sigehard, den Verfasser der Miracula S. Maximini, er-
kennen, der im ausgehenden 10. Jahrhundert Abt von St. Eucharius war (vgl. dazu
Heyen u. a., Trier, St. Maximin, S. 1020 u. Anm. 85). Vgl. zu den Miracula und Si-
gehard unten Anm. 489. Nach Kçlzer, Studien, S. 57 ff. u. 109 f., wurde die St. Ma-
ximiner Abwehr gegen das Trierer Erzstift noch unterst�tzt durch eine gleichzeitig auf
950 gef�lschte Urkunde Papst Agapets II. (946–955) (JL †3649). Vgl. dazu Zimmer-
mann, Papsturkunden I †121, S. 212–214. Germ. Pont. 10, St. Maximin †5, ed.
Boshof, S. 201 f. Zwei Maximiner Mçnche f�hren darin Klage gegen den Trierer Erz-
bischof Rotbert, der dem Kloster St. Maximin großen Schaden zuf�ge. In Rom ent-
scheidet man deshalb, St. Maximin unterstehe nur dem Kçnig und dem selbst gew�hlten
Abt. Dem Erzbischof und seinen Nachfolgern wird sogar bei Zuwiderhandlung mit
Exkommunikation gedroht. – Zum Streit um Oeren vgl. nochmals oben S. 174 ff. –
Zum Bezug der St. Maximiner F�lschungen um 1000 zum Oerener Streit vgl. auch
Kçlzer, Studien, S. 69–89, 110–116, bes. auch S. 79. Dort weist er schon auf die –
bereits oben besprochenen – in Trier manipulierten Modoald-Oeren-Urkunden hin
(DMerowinger I †32, DDKarol. I †36 u. †226). Diese Trierer F�lschungen sprechen
nicht nur von einer Gr�ndung Oerens durch Modoald, sondern auch einer bereits
fr�hen Zugehçrigkeit St. Maximins zum Trierer Erzstift. Die St. Maximiner Karolinger-
F�lschungen DDKarol. I †39, †276 sowie BM2 †754, †755 und DLoII. †39 dagegen
sind nach Kçlzers minutiçser Beweisf�hrung nicht schon im 10. Jahrhundert entstanden,
sondern vielmehr erst zwischen 1056/65–1075/80 als Reaktion auf erneute und sp�tere
Anspr�che des Trierer Erzbischofs. Die Maximiner Karolinger-Spuria betonen jetzt
n�mlich St. Maximins Position als Kçnigsgut bis zur�ck in die Zeit Pippins und dessen
Vorg�nger. Das Kloster sei unmittelbar dem Abt untergeordnet. Abt und Kloster un-
terst�nden wiederum dem mundiburdium des Kçnigs. Die Diplome gingen also einen
Schritt weiter. In diesen Zusammenhang gehçre auch das (bis 1084) entstandene St.
Maximiner Merowinger-Spurium DMerowinger I †29 als inhaltliche Reaktion auf das
Trierer DMerowinger I †32. Die St. Maximiner machten darin jetzt endlich ihr Kloster
zu einer Gr�ndung Kaiser Konstantins als Johanneskirche.
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Rotbert pflegte Kontakte mit Flodoard von Reims (†966), einem Kleriker
des Reimser Bischofs Artold, zugleich einem Beteiligten und Chronisten des
Reimser Streites sowie dem Verfasser der „Reimser Kirchengeschichte“ und der
Reimser Annalen.488 Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, daß Reimser Tra-
ditionen, die �ber Trier berichteten, nach Trier gelangten – wie eben Hinkmars
Bild des Doppelherrschers Milo �ber die beiden Bist�mer. Allerdings finden
sich noch keine Reaktionen darauf in den Trierer Quellen.

Es hat sich nun eine Notiz erhalten �ber die Weihe eines doppelstçckigen
Neubaus einer Außenkrypta in St. Maximin und die darin errichteten Alt�re.
Als Datum gibt die Notiz das Jahr 952 an. Bereits um 934 begannen in St.
Maximin die Bauarbeiten an einer großen und beeindruckenden ottonischen
Klosterkirche nach der Zerstçrung des Vorg�ngerbaus. Ihre Ausmaße sind in-
zwischen durch Grabungen gesichert.489 Daran schloß sich im Osten besagte
Außenkryptenanlage an, die sich inzwischen ebenfalls arch�ologisch genau re-
konstruieren l�ßt.490 Der �lteste Nachweis dieser Notiz allerdings findet sich in
einer ehemals St. Maximiner, jetzt in Paris aufbewahrten Handschrift auf einer
herausgerissenen und besch�digten Seite, erg�nzt von einer Hand des 12.
Jahrhunderts. Vor und nach ihr steht nur noch fragmentarischer Text mit An-
gaben zu anderen Weihen in dieser Kirche.491 Der Trierer Alexander Wiltheim

verwendete um die Mitte des 17. Jahrhunderts diese Handschrift und eine
zweite, inzwischen verschollene in seinem Werk „Origines et annales coenobii S.
Maximini“.492 Aus dem zweiten Kodex �bernahm er dann vollst�ndig die im
ersten nur bruchst�ckhaften Stellen der weiteren Weihen. Diese zweite Hand-
schrift tauchte offenbar im sp�ten 19. Jahrhundert bei einem Pfarrer Nick

wieder auf, der sie ins 11. Jahrhundert datierte. Doch verschwand sie bald

488 Zu Flodoard vgl. bereits ausf�hrlicher oben Kap. B.IV. u. C.III.12.
489 Vgl. dazu Neyses, Baugeschichte, S. 100–190. Zur Klostergeschichte vgl. Wispling-

hoff, St. Maximin bei Trier, S. 31 ff., zu den �bten S. 49 ff., der allerdings durch die
Erkenntnisse von Kçlzer, Studien, S. 29–117, in vielen Stellen revidiert wird. Als
Quelle zur Klostergeschichte dienen u. a. Sigehard, Miracula S. Maximini, ed. Hen-

schen, die dieser Mçnch um 962/3 verfaßte. Vgl. dazu Wattenbach-Holtzmann-

Schmale, Geschichtsquellen 1,2, S. 172 f. – Vgl. schließlich zu diesem Teil der Ge-
schichte St. Maximins auch Heyen u. a., Trier, St. Maximin, S. 1017 ff., 1047 ff.,
1064 ff.

490 Vgl. Neyses, Baugeschichte, S. 139 ff.
491 Vgl. Notae S. Maximini Treverensis, ed. Waitz, S. 967.
492 Das Werk Wiltheims ist als Handschrift Trier, Rheinisches Landesmuseum, M1 (zuvor:

Trier, Stadtbibliothek, 1621,2) erhalten. Vgl. zu dieser Handschrift und der weiteren
�berlieferung der Weihenotizen auch ausf�hrlich Neyses, Baugeschichte, S. 157–168.
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wieder. Das Original der urspr�nglichen Weihenotizen kann sie aber nicht
gewesen sein.493

Die entsprechende Stelle der Handschrift enthielt zun�chst Angaben zur
Weihe des fertiggestellten Mçnchschors der neuen Klosterkirche von St. Ma-
ximin mit dem Hochaltar zu Ehren des hl. Johannes sowie weiterer Alt�re am
13. Oktober 942. Die Bischçfe Rotbert von Trier und Adalbero von Metz
(929–962) nahmen sie unter Abt Ogon vor. Die leiblichen �berreste der
fr�hen Trierer Bischçfe Agricius, Maximinus und Nicetius �berf�hrte man in
die neue Innenkrypta und setzte sie in drei Steinsarkophagen bei. Es folgt eine
Nachricht �ber weitere Weihen in der Kirche am 29. September 949 unter dem
Abbatiat des Willer (945–957). Sodann schließt sich die besagte Notiz zur
Weihe der Außenkrypta 952 an. Nach ihr stehen noch zwei Eintr�ge, der eine
�ber die Weihe eines Oratoriums als Abtkapelle zur Zeit Erzbischof Poppos
(1016–1047) am 2. M�rz 1018 sowie der andere �ber die Konsekration eines
Oratoriums am 9. Januar 1072.494

Nun zur uns interessierenden Notiz: Im Jahr 952 erfolgte unter Abt Willer
und auf Anordnung Erzbischof Rotberts die Weihe des Obergeschosses der
Außenkrypta zu F�ßen der hll. Bekenner Maximin, Agricius und Nicetius sowie
eines Altares in (der Mitte) dieser Oberkrypta mit einem Salvator- sowie Al-
lerheiligenpatrozinium. Es werden Reliquien aufgez�hlt, die man hineingelegt
habe. Zu dessen Rechten sei ein Altar des hl. Sixtus geweiht worden, in dem sich
dessen Reliquien und die weiterer Heiliger bef�nden. Zur Linken sei ein Altar zu
Ehren des hl. Benedikt, der seine sowie weitere Reliquien enthalte. Der Altar,
der sich genau zu F�ßen der hll. Bekenner Maximin, Agricius und Nicetius
befinde, sei zu Ehren der Trierer Bischçfe geweiht. Neyses lokalisiert ihn in der
Innenkrypta direkt vor den drei Sarkophagen, unter der Chorapsis. Im Osten
stoße der Bereich an das Untergeschoß der Außenkrypta. Der Altar enthalte –
nach der Notiz – Reliquien von Eucharius, Valerius, Maternus, Agricius, Ma-
ximin, Nicetius, Paulinus und Liutwin sowie Reliquien der hll. Quiriacus,
Lubentius und Maxentius. Es folgen dann die Alt�re der Unterkrypta. Am
selben Tag sei in der Unterkrypta rechts des Eingangs ein Altar des hl. Papstes
Kalixtus (217–222) geweiht worden, in dem sich seine und andere Reliquien

493 Vgl. Neyses, Baugeschichte, S. 157, 168. Die Publikation des Pfarrers Nick zu den
�ltesten bekannten Altarweihen in St. Maximin findet sich bei Nick, Altarweihen,
S. 82–87.

494 W�hrend Wiltheim seine Vorlagen sorgf�ltig kopierte, hatte sie schon etwa hundert Jahre
zuvor Nicolaus Novillanius in seinen Gesta der �bte von St. Maximin benutzt, daran
aber Erg�nzungen und Ver�nderungen vorgenommen. Bei ihm ist noch eine weitere
Weihenotiz zum Jahr 1231 erhalten. Das Werk von Novillanius ist in der Handschrift
Trier, Stadtbibliothek, 282/1629, erhalten. Vgl. zur Handschrift Keuffer, Beschrei-
bendes Verzeichnis 3, S. 79. Becker, St. Eucharius, S. 220, Nr. 362. Vgl. insgesamt
Notae dedicationum s. Maximini Treverenis, ed. Sauerland, S. 1269–1272.
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bef�nden. Vier weitere Alt�re werden beschrieben, einer davon ein Marienaltar
in der Mitte der Unterkrypta. Es ist dabei schwer vorstellbar, daß alle Alt�re mit
so unz�hligen Reliquien gleichzeitig in einer Messe konsekriert wurden. Ver-
mutlich weihte man sie einzeln oder zun�chst nur die Hauptalt�re und ließ
dabei die Reliquien der Heiligen ein. Wahrscheinlich ist ferner, daß man beim
Fortschreiten der Bauarbeiten immer wieder Weihen vornahm. Darauf deutet
auch hin, daß entgegen den anderen Notizen kein genaues Tagesdatum, sondern
nur ein Jahr (952) genannt wird. Binding spricht dazu von Weihen auf der
Baustelle. Dies kçnnte zutreffen, denn die Notiz sagt nichts dar�ber, wie weit
die Bauarbeiten gediehen oder ob diese bereits abgeschlossen waren.495

495 Vgl. Notae dedicationum s. Maximini Treverensis, ed. Sauerland, S. 1270 f.: Anno ab
incarnatione Domini 952, abbate Willero regimen monachile gubernante, Ruperto vero
presulatum disponente, dedicata est cripta superior ad pedes sanctorum confessorum Maxi-
mini, Agricii, Nicecii, et altare in ea in honore domini Salvatoris nostri et omnium sanc-
torum; atque in ipsum positae sunt reliquiae de mensa Domini in Chana Galileae, de pallio
sanctae Mariae, de cruce Domini, de presepio Domini, de sepulchro Domini, de capillis sancti
Petri, de corpore sancti Laurencii, de corporibus sanctarum Priscillae et Aquilae et aliorum
multorum. A dextris huius altaris sanctificatum est altare sancti Sixti ; in quo habetur de
corpore eius, de corpore sancti Laurencii, de capite sancti Ypoliti et reliquiae sancti Quintini
et sancti Clementis, de costa sancti Ciriaci, sancti Pancracii, sancti Georgii, sancti Simpho-
riani. A sinistris vero est altare in honore sancti Benedicti ; in quo continentur reliquiae eius et
sancte Scolastice, sororis ipsius, sancti Columbani, sancti Galli, sancti Wichberti, sancti
Dissibodi, sancti Florini. Altare quod est ad pedes sanctorum confessorum M[aximini],
A[gricii] , N[icecii] sacratum est in honore episcoporum Treverensium; ac reliquie ipsorum in
illo Eucharii, Valerii, Materni, Agricii, Maximini, Nicecii, Paulini, Liutwini, et reliquie
sancti Quiriaci, Lubentis, Maxencii. / In inferiori cripta ipso die consecratum est altare sancti
Calixti pape ad dexteram intrantibus; in quo est de corpore eius et reliquiis sanctorum
Bonefacii, Cosme et Damiani, Iuliani, Modesti, Crescenciae, Valentini, Felicis, Adaucti,
Ianuarii. Iuxta illud altare est ara sancti Mauricii ; in qua eius reliquie sunt ac sanctorum
Gereonis, Dionisii sociorumque eorum et sanctorum Marcelli, Vincencii, Apollinaris. / In
medio supradictae inferioris criptae habetur altare sanctae Mariae genitricis domini nostri
Ihesu Christi ; ibique continentur reliquiae sancti Stephani papae et martyris et sanctae
Felicitatis et septem filiorum eius. A sinistris vero huius consecratum est altare sancti Se-
bastiani, ipsius habens reliquias, de corporibus sanctorum Gervasii et Prothasii, Crisanti et
Dariae, Proti et Iacincti, Gorgonii et sanctorum confessorum Ambrosii, Willibrordi, Amandi,
Germani, Castoris. Prope illud est positum altare in honore sanctarum virginum, in quo sunt
reliquie sancte Felicitatis, de corpore sanctae Agnetis, sanctae Ceciliae, sanctae Luciae, sanctae
Walgisgae, sanctae Modestae, sanctae Brigidae, sanctae Agathae, sanctae Helenae, sancate
Aldegundis. – Eine Edition unter Einbeziehung der Verçffentlichung des Pfarrers Nick
findet sich auch bei Neyses, Baugeschichte, S. 157 ff., bes. S. 158 f. Zur genauen Lage
des Altars der Trierer Bischçfe zu F�ßen der drei Sarkophage vgl. ebd., S. 161 f. Of-
fenbar bestand eine Fensternische zwischen beiden Anlagen zur Durchsicht. – Zur Kirch-
bzw. Altarweihe vgl. Benz, Kirchweihe, 1. Liturgie. Binding, Kirchweihe, 2. Bauge-
schichtlich. Als Beispiele f�r den Weiheritus dieser Zeit vgl. Vogel/Elze, Pontifical
romano-germanique 1, Nr. XXXIII ff., S. 82 ff. Die Belege zeigen, wie die Altarweihe
und Reliquienversenkung im Altar im Rahmen einer feierlichen Messe nach entspre-
chendem Ordo zelebriert wurden.
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Die Frage ist nun, wo dieser Text seinen Ursprung hatte. Befand er sich als
Inschrift in der N�he der Alt�re oder in der Krypta und wurde dann in eine
Handschrift �bernommen? Doch welchem Nutzen h�tte dies gedient? Oder
handelte es sich um eine notizhafte, berichtende, urkunden�hnliche Aufzeich-
nung, die ins St. Maximiner Archiv, vielleicht sogar dar�ber hinaus gelangte?
Zeugen nennt sie jedenfalls keine. Neyses spricht von einem eher erz�hlenden
Charakter.496 Die recht genauen Angaben, die in großen Teilen durch die
Grabungsergebnisse best�tigt worden sind, legen zwar eine relativ zeitgençssi-
sche Entstehung nahe. Die Art der handschriftlichen �berlieferung schließt aber
nicht aus, daß zu den Angaben und aufgef�hrten Heiligen sp�ter noch weitere
erg�nzt wurden. Darauf deuten Formulierungen dieser Notiz und auch derje-
nigen zum Jahr 949 hin. Die Notiz zum Jahr 949 spricht n�mlich zun�chst von
der Weihe dreier Alt�re, z�hlt diese dann auf und nennt den genauen Weihetag.
Sodann aber erg�nzt sie noch die Lage von f�nf weiteren �lteren, die sich in
deren N�he bef�nden und nennt deren Reliquien. Diese f�nf kçnnen kaum
gleichzeitig mit den ersten dreien geweiht worden sein. Vielmehr m�ssen sie erst
sp�ter hinzugekommen sein, und man erg�nzte sie danach in der Notiz oder bei
ihrer Abschrift an dieser Stelle aufgrund ihrer Lage und wohl auch ihre Reli-
quien.

Ganz �hnlich ist die Notiz zum Jahr 952 aufgebaut. Sie spricht zun�chst nur
von der Weihe der Oberkrypta und des Altars mit Salvator- und Allerheiligen-
patrozinium, also des zentralen Altars. Daß die drei aufgef�hrten weiteren Alt�re
gleichzeitig geweiht wurden, ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr wird – wie
schon bei der Erg�nzung zu 949 – deren Lage im Verh�ltnis zu dem zun�chst
genannten zentralen Altar beschrieben. Sie kçnnen also schon fr�her w�hrend
des Baues geweiht worden sein, aber ebenso erst einige Zeit (vielleicht sogar
Jahre) sp�ter. Gleiches gilt f�r die so zahlreichen Reliquien, die nach und nach
erg�nzt worden sein kçnnen. Die Ausf�hrungen zur Unterkrypta klingen in
diesem Zusammenhang geradezu angeh�ngt und belegen, daß in den ur-
spr�nglichen Text der Notiz zweifellos eingegriffen wurde. Denn wenn der jetzt
aufgef�hrte Kalixtusaltar „am selben Tag“ geweiht wurde, muß die urspr�ng-
liche Notiz einmal eine genaue Tagesangabe enthalten haben, die heute fehlt.
Oder man erg�nzte die Weiheangabe mit dieser Wendung, ohne sich daran zu
stoßen, daß ein Tagesdatum fehlte. Denkbar w�re, daß der Papstaltar gleich-
zeitig mit dem zentralen Altar der Oberkrypta konsekriert wurde und die
weiteren Alt�re der Unterkrypta sp�ter oder bereits fr�her hinzukamen. Denn
auch bei diesen wird wieder die relative Lage beschrieben. Da die Unter- aber
vor der Oberkrypta fertiggestellt worden sein muß, d�rfte sie tats�chlich bereits
fr�her geweiht worden sein. Der in ihrer Mitte gelegene Marienaltar wird ihr

496 Vgl. Neyses, Baugeschichte, S. 168. Zum Charakter einer Notiz/notitia vgl. nochmals
Zielinski, Notitia. Gawlik, Privaturkunden.
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Hauptaltar (das Pendant des Salvator- und Allerheiligenaltars im oberen
Stockwerk) gewesen sein. Auf eine vorausgehende Weihe der Unterkrypta ver-
weist ohnehin, daß die Notiz eigentlich zentral von der Weihe der Oberkrypta
spricht. So w�re diese Notiz – und w�ren wohl �hnlich die anderen mit ihr
�berlieferten Notizen – bereits eine nachtr�glich erg�nzte und ausgeschriebene
Fassung eines urspr�nglich weitaus k�rzeren Textes (wohl aus St. Maximin), der
jetzt als Lage- und Reliquienbeschreibung dieses Klosters dienen sollte. Alt�re
und Reliquien, die neu hinzugekommen waren, hatte man einfach noch ein-
gef�gt.497

Bedenkt man ferner, daß sich nach Neyses der Altar der Trierer Bischçfe,
der eine Liutwinreliquie beherbergen soll, nicht einmal in der Außen-, sondern
der Innenkrypta befand, wird er wohl kaum gleichzeitig geweiht worden sein.
Auch dies d�rfte sp�ter, nach Abschluß der Bauarbeiten geschehen sein. Und
eine Garantie, daß sich alle f�r den Altar aufgef�hrten Reliquien von Anfang an
darin befanden, gibt es nach dem eben beschriebenen Gesamtbefund f�r die
Notiz kaum.

W�re diesen Angaben aber zu trauen, so bçte sich mit ihnen so etwas wie die
fr�heste Trierer Bischofsliste �berhaupt, die zudem erstmals Liutwin nennte,
nicht aber Basin. Was aber machte Liutwin dann so verehrungsw�rdig, daß
seine Reliquien neben denen seiner Amtsvorg�nger in einem Altar in St. Ma-
ximin eingelassen wurden? Spuren seiner Kanonisierung finden sich in der
Mitte des 10. Jahrhunderts noch nicht. Die Reihenfolge der Bischçfe entspricht
aber schon fast der Chronologie, wie sie die sp�teren Trierer Bischofslisten
pr�sentieren werden, zu denen wir gleich noch ausf�hrlicher kommen.498 Le-

497 Zu den Grabungsergebnissen vgl. nochmals oben Anm. 489 f. – Zur Notiz zum Jahr 949
vgl. Notae dedicationum s. Maximini Treverensis, ed. Sauerland, S. 1270: Anno ab
incarnatione Domini 949, abbate Willero, erudito admodum viro, ipsum coenobium sapi-
enter regente, consecratae sunt 3 arae in iam dicta basilica. Una, quae ad sanctam Crucem
dicitur, in qua habetur de cruce Domini, de sepulchro, de praesepe, de capite sancti Iohannis
baptistae, de columna ad quam ligatus est Dominus. Ad occidentalem partem ecclesiae a
dextris locata est ara sancti Gregorii papae, continens ipsius reliquias et sancti Remigii et
septem Dormientium. A sinistris vero tertia posita est ara sancti Stephani protomartyris, eius
habens reliquias et sancti Laurentii, Vincentii, Lamberti. Istae ergo arae benedictae sunt 3.
Kal. superius notato. / A dextris ipsius arae quae dicitur ad sanctam Crucem est altare, in quo
habentur reliquiae sanctorum martyrum [Nerei, Achillei, Pancratii, Sebastiani, Ciriaci,
Marci et Marcelliani. A sinistris autem est altare, in quo sunt reliquiae sanctorum martyrum]
Cosmae et Damiani, Clementis, Nicasii et Eutropiae, sororis eius. In turri vero contra aram
sanctae Crucis est altare in honore sancti Michaelis archangeli, continens reliquias Iohannis et
Pauli martyrum, sancti Maxentii confessoris, de presepio Domini, de sepulchro Domini. A
dextris huius arae est altare habens reliquias sanctorum apostolorum Bartholomei, Philippi et
Iacobi, Thomae et Iacobi, fratris sancti Iohannis euangelistae. A sinistris vero est ara habens
reliquias sanctorum Simonis et Iudae et omnium apostolorum. – Zur Notiz zum Jahr 952
vgl. nochmals oben Anm. 495.

498 Vgl. dazu unten Kap. D.IV.3. ff.

VI. Die fr�hen Trierer Bischofslisten 271



diglich Nicetius und Paulin sind vertauscht. W�hrend hier noch Nicetius vor
Paulin auftritt, wird er sp�ter hinter ihn r�cken. Man verf�gte also in Trier zu
den fr�hen eigenen Bischçfen �ber eine �berlieferung, w�hrend sie noch f�r
zahlreiche andere fehlte. Bis auf Nicetius, der im 6. Jahrhundert lebte, und dem
sp�teren Liutwin fallen die Amtszeiten der anderen Bischçfe alle in das 3. und
4. Jahrhundert. Eucharius und Valerius sollen die beiden ersten Trierer Bischçfe
gewesen sein.499

Was jedoch bewahrte die Erinnerung ausgerechnet an diese acht, und
warum finden sich keine weiteren Namen? Dazu ist die Suche nach einem
verbindenden Element notwendig. Dieses besteht tats�chlich: die Verf�gbarkeit
von Reliquien. Sie bietet den Schl�ssel. Denn von den hier genannten Bischçfen
existierten im 10. Jahrhundert bekannte Gr�ber oder f�r solche gehaltene Orte.
Die Bestattungspl�tze der anderen fr�hen Trierer Bischçfe dagegen waren zu
dieser Zeit unbekannt.500 Bei den acht Namen sind drei Gruppen zu unter-
scheiden: 1. Die Gruppe der Bischçfe, deren Gr�ber sich in der Kirche St.
Eucharius befanden: Eucharius, Valerius und Maternus; 2. die Bischçfe, die
man f�r in St. Maximin bestattet hielt : Agricius, Maximin und Nicetius; 3.
Paulin und Liutwin.

Geht man von dieser Aufteilung nach Grabkirchen aus, erkl�rt sich plçtz-
lich, warum Paulin und Nicetius vertauscht wurden. Denn Nicetius wurde,
obwohl nach Paulin verstorben, auch in St. Maximin begraben. So nannte man
diese Gruppen in der Weihenotiz jeweils nach der Grabkirche zusammenh�n-
gend. Daß man f�r Eucharius, Valerius und Maternus schon im 8./9. Jahr-
hundert von einer gemeinsamen Bestattung ausging, belegt die schon erw�hnte
�ltere Maximin-Vita. Sie berichtet, die Gr�ber h�tten sich nahe der Stadt in
einer Kirche befunden, die von einem der drei gebaut worden sei.501 �hnlich

499 Vgl. zu diesen Bischçfen zusammenfassend die Literatur bei Pauly, Geschichte des
Bistums Trier 2, S. 11–23, 31 f. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 3–9 (Nicetius),
10–27 (Maximin), 28–55 (Eucharius, Valerius und Maternus), 121–145 (Agricius).
Duchesne, Fastes 3, S. 34 f. , 37 f. Ewig, Trier, S. 29–50, 97–106. Gauthier,
	vang�lisation, S. 43–58, 172–188. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 66–81, 98–
100, 131–138. Binsfeld, Geschichte des Bistums Trier, S. 28 ff., 48 ff. (Eucharius,
Valerius, Maternus, Agricius, Maximin, Paulin). Pfeiffer, Die fr�here fr�nkische Zeit,
S. 202 ff. (Nicetius). Bauer, Lotharingien, S. 430–437 (Maternus). Pfeiffer, Mission,
S. 191–196 (Maternus). Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 354–367, 386–
390. Vgl. ferner Felten, Benediktiner II, S. 3–5.

500 Vgl. dazu insgesamt Gierlich, Grabkirchen, S. 14 ff.
501 Vgl. Vita sancti Maximini episcopi Trevirensis cap. 7, ed. Henschen, S. 22E–F: S.

Paulinus igitur civitatis Antistes, in basilicam S. Ioannis, quam antecessores ejus aedifica-
verant, ferri eum imperavit. Videlicet SS. Eucharius, Valerius, atque Maternus alium illic
praeparaverunt sibi locum ad quiescendum: ibique vir beatissimus in ecclesia, cujus superius
meminimus, honorifice conditus est. At Sancti Eucharius, Valerius, Maternus ex altera
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berichtet die zwischen 900 und der Mitte des 10. Jahrhunderts in Trier verfaßte
Vita Eucharii, Valerii et Materni, die drei l�gen in einer Kirche s�dlich Triers,
außerhalb der Mauern.502 Daß Agricius, Maximin und Nicetius gemeinsam in
der Krypta der eigentlichen Hauptkirche bestattet wurden, belegen sowohl die
Weihenotizen zu 942 und 952 als auch der Grabungsbefund, der eine solche
Mehrfachgrabanlage dort nachweist.503

quiescunt parte civitatis, infra ecclesiam quam sibi procul a civitate mirabili construxerunt
opere. – Zur Vita vgl. bereits oben Kap. D.III.3.

502 Vgl. Vita Eucharii, Valerii et Materni IV,17, ed. Bolland, hier S. 921: […], & corpus
eius in ecclesia, quae est extra moenia ciuitatis ad meridianam plagam sita, cum hymnis &
piis lacrymis sepulturae tradiderunt. – Zur Vita vgl. Wattenbach-Holtzmann-Schmale,

Geschichtsquellen 3, S. 57* (zu ebd. 1, S. 172 letzte Z.) (BHL 2655–2657). Win-

heller, Lebensbeschreibungen, S. 28–32, 36–45. Die Vita betone die Trierer Pri-
matsanspr�che. Die beiden �ltesten Handschriften der Vita stammen aus dem
10. Jahrhundert. Es handelt sich um die Handschrift Br�ssel, Biblioth�que Royale de
Belgique, II 976 (Phillipps 367; de Gheyn 1370), fol. 114r–126r, geschrieben im
Zeitraum von 975–993 in Trier, aus St-Ghislain (sie enth�lt auch die �lteste Trierer
Bischofsliste, vgl. dazu unten bei und Anm. 585). Vgl. zu dieser auch de Gheyn, Ca-
talogue 2, S. 302 f. Hoffmann, Buchkunst 1, S. 499. Ferner handelt es sich um den
Kodex Paris, BN, lat. 10864, fol. 1r–15r, aus dem 10. bis 13. Jahrhundert aus Echter-
nach. Zur Pariser Handschrift vgl. Delisle, Inventaire (1863), S. 97. Hoffmann,

Buchkunst 1, S. 448–450, 502, meint (ebd., S. 502), die Hand A, die nur die Vita
schrieb, aber auch Hand B (fol. 15v–29r) und D (fol. 96r–118v) �hnelten der Haupt-
hand des Echternacher Kodex’ Paris, BN, lat. 9433 (Echternacher Sakramentar) und
seien deshalb schon „um 900 in Echternach anzusetzen“. Auch Bauer, Lotharingien,
S. 418–427, geht von einer fr�heren Datierung (nach 900 bzw. erstes Drittel des 10.
Jahrhunderts) als die j�ngere Forschung aus, die die Vita zuletzt in die Mitte des 10.
Jahrhunderts datiert hat. Zur Forschungsliteratur vgl. erg�nzend ebd. Zum Echternacher
Sakramentar vgl. ferner Hoffmann, Buchkunst 1, S. 448, 476, 485, 502, 511. – Doch
warum sollten hier Echternacher Schreiber nicht sp�ter in Trier t�tig gewesen und die
Texte dann nach Echternach gelangt sein? – Vgl. ferner Thomas, Studien, S. 158. Zum
Begr�bnisort der drei vgl. auch Gierlich, Grabkirchen, S. 14–20. Becker, St. Eu-
charius, S. 384–392. – Daß die Kirchen f�r Eucharius und Maximin bereits im
6. Jahrhundert bestanden, belegt ein Hinweis bei Gregor von Tours, Liber vitae patrum
XVII,4, ed. Krusch, S. 731: Ad unam enim portam Eucharius sacerdos observat, ad aliam
Maximinus excubat, in medio versatur Nicetius; […].

503 Vgl. dazu nochmals Anm. 494 f. Zu den Gr�bern der drei vgl. auch Gierlich, Grab-
kirchen, S. 21–26, 42 f. Zur Kirche vgl. ebenso Pauly, Geschichte des Bistums Trier 1,
S. 72–75. Zum Grabungsbefund der Innenkrypta vgl. Neyses, Baugeschichte, S. 133–
139 u. Abb. 68. – Beide Kirchen entstanden wohl auf sp�tantiken Gr�berfeldern mit
�berwiegend christlichen Bestattungen. Vgl. dazu Gierlich, Grabkirchen, S. 15 f. , zu
St. Eucharius, sowie Neyses, Baugeschichte, S. 20 ff., zu St. Maximin. Vgl. zuletzt
insgesamt Weber, Arch�ologische Zeugnisse, S. 450 ff., 523 ff. – F�r St. Eucharius
wurde dies durch neueste Grabungen (2005) noch einmal best�tigt. Der dortige Friedhof
stammt wohl noch aus der Zeit, bevor das Christentum unter Kaiser Konstantin im
fr�hen 4. Jahrhundert rçmische Staatsreligion wurde. Vgl. dazu hier nur die Meldung
„Erster christlicher Friedhof Deutschlands entdeckt“ bei SPIEGEL ONLINE vom 21.
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Es bleiben Paulin und Liutwin. Paulin wurde 353 auf einer Synode in Arles
exkommuniziert und von Kaiser Constantius (337–361) nach Phrygien ver-
bannt, wo er starb. Dann schweigen die Quellen, bis sich um 600 der Nachweis
des Festes seiner Trierer depositio findet. Fraglich bleibt aber, ob seine Leiche
tats�chlich nach Trier zur�ckkehrte.504 Schon die �ltere Maximin-Vita nennt ihn
als Heiligen.505 Regino von Pr�m spricht in seiner Chronik endlich von einer
R�ckf�hrung Paulins von Phrygien nach Trier. Wußte er mehr? Hatte vielleicht
der ihm vertraute Trierer Erzbischof Radbod die Finger im Spiel? Reginos
Fortsetzer, der Weißenburger Abt und ehemalige St. Maximiner Mçnch Adal-
bert, f�gte zum Jahr 969 hinzu, die Leiche des Heiligen schwebe noch zu seiner
Zeit in einer Krypta ohne St�tze in der Luft.506 Die noch etwas j�ngere erste
Vita Paulini aus der zweiten H�lfte des 10. Jahrhunderts schildert schließlich
auch die R�ckf�hrung des Leichnams und benutzte als Vorlage die Translation
des verstorbenen Maximin aus Aquitanien nach Trier in dessen Vita I. In der
Vita Paulini wird erstmals St. Marien/St. Paulin nçrdlich vor Trier als Grabort
genannt.507 Man hat somit Paulin im 10. Jahrhundert in Trier sicher verehrt und

Juli 2005 unter http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,366039,00.html
[21.07.2005].

504 Vgl. zum Grab des Paulinus insgesamt Heyen, St. Paulin, S. 268–278. Beim Holz des
noch erhaltenen Sarges handle es sich um Zedernholz des 4. Jahrhunderts, was f�r seine
Echtheit spr�che. Vgl. ferner Gierlich, Grabkirchen, S. 27–30. Das Fest findet sich im
Martyrologium Hieronymianum, ed. de Rossi/Duchesne, zum 31.8., S. [113]: Treveris
depositio s. Paulini episcopi. Vgl. zu Paulin grundlegend mit der Zusammenstellung aller,
auch der zeitgençssischen Quellen Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 55–73.

505 Vgl. dazu oben Anm. 501. Einen wçrtlichen Beleg f�r eine Paulinus- bzw. Marienkirche
in der Urkunde der Erkanfride f�r St. Maximin vom 1. April 853 (MRUB I 83, S. 88 f.),
wie ihn Gierlich, Grabkirchen, S. 27, angibt, kann ich nicht finden.

506 Vgl. Regino, Chronicon ad a. 295, ed. Kurze, S. 15: Paulinus episcopus Treverorum,
successor sancti Maximini episcopi, ob catholicam fidem a Constantio exilio religatur et usque
ad mortem etiam ultra christianum nomen mutando exilia fatigatur, Ad ultimum apud
Frigiam defunctus est, inde Treveris reportatur. Die Erg�nzung im Autograph Adalberts
lautet: Cuius corpus Treverim reportatum usque hodie in quadam cripta nullis aliunde
sustentaculis nitens divino nutu mirabiliter in aere dependet. Vgl. zum Fortsetzer auch:
Quellen zur Geschichte der s�chsischen Kaiserzeit, ed. Bauer/Rau, S. 187 f. Kçlzer,
Studien, S. 61. – Da Regino seine Chronik Bischof Radbod widmete, versteckt sich
vielleicht hierin ein Hinweis darauf, daß die R�ckf�hrung oder womçglich eine Fama
um eine solche dem Umfeld dieses Trierer Bischofs zuzuordnen sein kçnnte. Zu Regino
und zur Chronik vgl. nochmals oben Anm. 2.

507 Vgl. Vita Paulini prima cap. 12–15, ed. Pinius, S. 678. Zur Vita vgl. Winheller,

Lebensbeschreibungen, S. 55 f., 59–66, der die Vita auf die zweite H�lfte des 10.
Jahrhunderts datiert (ebd., S. 65). Heyen, St. Paulin, S. 9, 266–268. Zur Geschichte
von St. Paulin von der Fr�hzeit bis ins 11. Jahrhundert vgl. ebd., S. 78–96. – Auch in
St. Marien/St. Paulin stieß man bei Grabungen auf ein fr�hes christliches Gr�berfeld
unter der Kirche. Vgl. dazu ebd., S. 32 ff. Pauly, Geschichte des Bistums Trier 1,
S. 102–105. Gierlich, Grabkirchen, S. 29. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe,
S. 365–367. Vgl. auch nochmals Germ. Pont. 10, ed. Boshof, S. 231 ff.
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sein Grab vielleicht schon mit der sp�teren Paulinskirche in Verbindung ge-
bracht.

Zwar verf�gte das Trierer Erzstift �ber St. Paulin. Auff�lligerweise formu-
lierte es diesen Anspruch aber auch zus�tzlich in den bereits mehrfach bespro-
chenen gef�lschten Urkunden, die Modoald als Gr�nder Oerens nennen und St.
Maximin als bischçflichen Besitz.508 Ganz offenbar bestand also am Ende des
10. Jahrhunderts in Trier ein großes Interesse daran, alte und bedeutende Kir-
chen in der Umgebung der Stadt als Besitz des Trierer Erzstiftes zu betonen und
in Verbindung mit alten Trierer Erzbischçfen zu bringen. Nahm diese Ent-
wicklung bzw. dieses Begr�ndungsmodell vielleicht mit der Altarweihe in der
Innenkrypta St. Maximins schon ihren Anfang? Oder wirkte sie bereits auf diese
Weihenotiz nachtr�glich zur�ck?

Bei Liutwin ist nun die Forschung stets von einer Bestattung in Mettlach
ausgegangen.509 Doch haben wir gesehen, daß eine derartige Tradition in keiner
der bisher untersuchten fr�hen Quellen vorzufinden ist. Lediglich auf eine
�bertragungstradition Mettlachs an St. Peter in Trier durch Liutwin sind wir
gestoßen, die aber aus den schon gezeigten Gr�nden nicht zeitgençssisch ge-
wesen sein kann, sondern fr�hestens ins sp�te 9. und noch wahrscheinlicher ins
sp�te 10. oder fr�he 11. Jahrhundert gehçrt. In der Maximin-Vita erscheint
Liutwin nicht. Auch Liutwins f�r St. Maximin anzunehmende Reliquie weist in
keiner Form auf das Kloster Mettlach hin, wenn ihr Eintrag denn zeitgençssisch
ist und nicht sp�ter erg�nzt wurde. Im Gegenteil, sie legt ebenfalls nahe, daß
Liutwin sein Grab – wie die anderen aufgef�hrten Bischçfe – im direkten
Umkreis von Trier fand und man deshalb auf seine Reliquie zur�ckgriff. Die
Weihenotiz bietet einen Hinweis, daß Liutwin vielleicht in St. Maximin, St.
Eucharius oder St. Marien/St. Paulin ruhte und seine Verehrung erst sp�ter nach
Mettlach gelangte. Wie und warum das geschah, wird im folgenden noch zu
untersuchen sein. Die Nennung neben Paulin kçnnte am ehesten f�r die Ma-
rienkirche sprechen. Verband man Paulin aber erst Ende des 10. Jahrhunderts
sicher mit dieser Kirche, dann wußte man womçglich �ber beide Gr�ber erst
seit kurzem oder nur ungenaues.510 Aber auch eine in St. Eucharius gefundene

508 Vgl. dazu nochmals die zur gleichen Zeit Ende des 10. oder zu Beginn des 11. Jahr-
hunderts gef�lschten Urkunden Dagoberts I. von 634 (MRUB I †5, S. 4 f. DMerowinger
I †33, S. 89–92), Pippins III. von 760 (MRUB I †12, S. 15. DKarol. I. †36, S. 51) und
Karls des Großen von 772/4 (MRUB I †26, S. 31. DKarol. I †226, S. 305). Vgl. dazu
bes. oben S. 218 u. Anm. 377.

509 Vgl. dazu schon ausf�hrlich oben Kap. D.I.2.a. u. D.I.2.c.
510 In den beiden sp�teren Weihenotizen nach 952 erscheinen dann auch Paulin und

Liutwin nicht mehr unter den Bischçfen. Vielleicht war deren Bedeutung geschwunden,
oder Liutwin wurde bereits nicht mehr mit Trier verbunden. Vgl. Notae dedicationum s.
Maximini Treverensis, ed. Sauerland, S. 1271, Z. 15 f. , zu 1018: […] et sanctorum
confessorum Maximini, Agricii, Nicecii, Eucharii, Valerii, Modoaldi, Firmini, […]. Zu

VI. Die fr�hen Trierer Bischofslisten 275



Grabplatte aus dem 8. Jahrhundert eines LVDVBERTVS DE NOBILE GENE-
RE, der seinen Besitz dem hl. Petrus �bertrug und dann Kleriker wurde, erinnert
an Liutwin. Zumindest ist eine gewisse �hnlichkeit mit dem Bericht von Li-
utwins sp�teren Viten nicht zu leugnen.511 Sollte tats�chlich schon Radbod
(883–915) einen Trierer Bischof namens Liutwin als Schenker Mettlachs
konstruiert haben (vgl. DKIII. 102 u. DArn. 39), so kçnnte auch dies erkl�ren,
warum er im St. Maximiner Altar erscheint. Doch verwundert es dann, weshalb
ein Liutwin erst in den folgenden Jahren tats�chlich seinen Platz im Trierer
Ged�chtnis findet und warum ganz andere Bischçfe nachhaltig vor ihm in dieses
aufgenommen wurden, wie wir gleich sehen werden.

Zusammenfassend ist folgendes zu sagen: Wenn Liutwins Reliquie im Altar
der Trierer Bischçfe in St. Maximin 952 authentisch und zeitgençssisch �ber-
liefert ist, woran durchaus Zweifel bestehen, spricht dies f�r seine Verehrung in
Trier in der Mitte des 10. Jahrhunderts. Ein Begr�bnis in Mettlach sowie die
Gr�ndung oder Schenkung des Klosters durch ihn beweisen sie hingegen nicht.
Es liegt vielmehr nahe, daß Liutwin – wie die anderen gemeinsam mit ihm
genannten Bischçfe – sein Grab in Trier fand. Der Altar zeigt zudem ein
langsam wieder erwachendes Interesse an den Trierer Bischçfen und damit an
der Vergangenheit der Stadt. Daß St. Maximin und St. Marien/St. Paulin aber
auch in den Trierer F�lschungen des sp�ten 10. oder fr�hen 11. Jahrhunderts
erscheinen, deutet auf ein starkes Interesse des Erzstiftes an diesen Grabkirchen
und den erw�hnten fr�heren Trierer Bischçfen. Das kçnnte die St. Maximiner
Mçnche auch dazu bewegt haben, die Reliquien von Paulin und Liutwin erst
einige Jahre nach der Altarweihe darin noch aufzunehmen oder in der Weihe-
notiz zu erg�nzen. Womçglich reflektiert die Notiz auch die Konstruktion eines
Schenkerbischofs Liutwin (und eine Wiederbelebung des Paulinkultes) schon
durch Erzbischof Radbod. Vielleicht aber steht die Altarweihe auch mit Erz-
bischof Rotbert in Verbindung, der sich beim Reimser Streit 946/8 auf einen
Trierer Primat in der Belgica berief. Womçglich erhielt er dabei von Flodoard
auch erste Reimser Informationen �ber Triers Vergangenheit.

1072 vgl. ebd., Z. 22 f. : […], sancti Modoaldi episcopi et sanctae Radegundis reginae, de
pallio et stola sancti Maximini archiepiscopi. Hier erscheint aber Bischof Modoald, dem
man nach einer Tradition des sp�ten 10. oder fr�hen 11. Jahrhunderts auch die Gr�n-
dung Oerens zuschrieb. Vgl. dazu allgemein oben Kap. D.II.6.

511 Vgl. Becker, St. Eucharius, S. 244. Gose, Katalog, S. 9, Nr. 29: Hic requiescit in j pace
vir venerajbiles Ludubertus j de nobile genere, qui j vixxit annus plus j minus LXV, cuius
dejposicio eius est XVI j k(a)l(endas) ian(uarias) et o(m)nes res suas j s(an)c(t)o Petro
tradejdit et se clericu(m) feci(t). Vgl. auch Gauthier, Recueil des Inscriptions chr�tiennes
1, Nr. I 29, S. 166–168.
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2. Eine Urkunde Papst Johannes’ XIII. von 969

Kommen wir zum n�chsten erhaltenen Beleg einer Trierer Bischofsliste. Ein
Privileg Papst Johannes’ XIII. (955–964) vom 22. Januar 969 best�tigte dem
Trierer Erzbischof Dietrich I. (965–977) wesentliche Rechte seiner Kirche. Die
Urkunde ist lediglich noch in einer Abschrift wahrscheinlich aus der Zeit um
1050 erhalten. In der Forschung hielt man sie aber zuletzt �berwiegend f�r echt,
was nicht ausschließt, daß gegen�ber dem Original noch nachtr�gliche Ver�n-
derungen in der Kopie vorgenommen wurden.512 Auch die P�pste Benedikt VI.
(973–974) und Benedikt VII. (974–983) best�tigten das Diplom. Auch diese
Dokumente liegen nur als Kopien vor.513

512 Vgl. JL †3736. MRUB I 232, S. 288 f. Zimmermann, Papsturkunden I †195, S. 384–
387, hier S. 386: […], quod Theoderico dilectissimo fratre nostro, Treuerensis ęcclesię ar-
chiepiscopo, veniente Romam oratum ad sanctorum apostolorum limina audivimus, sicut
eciam pridem audiendo, immo et legendo compertum habuimus, eandem ipsam pre cęteris
Galliarum ęcclesiis Christianę religionis exordium catholicęque fidei prima rudimenta per-
cepisse per sanctissimorum virorum Eucharii, Ualerii ac Materni et cęterorum evangelicam
doctrinam, quos tempore suo predictus beatissimus Petrus apostolus ordinavit et instruxit,
necnon illuc ad predicandum direxit. Unde tocius ordinis nostrę sedis apostolicę consultu
gratuitoque assensu iura privilegiorum, quę a sancta Romana matre ęcclesia prefatis sanctis
eorumque reliquis successoribus, id est Agricio, Maximino, Paulino, Seuero, almificis et
apostolicis viris, a primordio et usque nunc autentice concessa sunt quęque eciam ipius
civitatis excidio, incendio aliquove casu consumpta approbantur, eidem Treuerensi ęcclesię
predictoque fratri nostro Theoderico et per eum cunctis successoribus suis reconfirmare, re-
corroborare et omnimodo restituere dignum duximus, […]. Vgl. schließlich Germ.
Pont. 10, Archiepiscopatus 69, ed. Boshof, S. 45–47. – Die F�lschungskriterien bei
Oppermann, Rheinische Urkundenstudien 2, S. 139 ff., ließen sich nicht halten. Bos-
hof, Erzstift Trier, S. 49 ff., bes. S. 49–57 u. 70 ff., faßt den �lteren Forschungsstand
zusammen und pl�diert f�r die Echtheit. Rathsack, Fuldaforfalskningerne, S. 215 ff., in
dt. �bers. Rathsack, Fuldaer F�lschungen, S. 277–313, will die Urkunde als F�lschung
Erzbischof Megingauds (1008–1015) nachweisen. Er belegt Textabh�ngigkeiten zwi-
schen der Vita Eucharii, Valerii et Materni und der Urkunde. Als Autor sieht er den
Trierer Mçnch Theoderich. Hussong, Studien 1, S. 210 ff., geht aber wieder von der
Echtheit aus, worin ihm auch Kçlzer, Studien, S. 85 u. Anm. 298, folgt. Auch Engels,
Metropolit oder Erzbischof ?, S. 268–270, h�lt die Argumente von Rathsack nicht f�r
�berzeugend.

513 Vgl. JL 3738, †3768. Vgl. ferner Zimmermann, Papsturkunden I †222, S. 434–436,
vom 27. Januar 973, sowie ebd. †235, S. 468–470, vom 18. Januar 975, der die Kopien
ins 11. Jahrhundert datiert. In ihnen wird die Vorlage Johannes’ XIII. teils wçrtlich
�bernommen. Hoffmann, Ottonische Handschriften aus Trier, S. 89 u. Abb. 4a, ver-
weist die Kopie der Urkunde Benedikts VII. von 975 jedoch schon ans Ende des 10.
Jahrhunderts in Egberts Umkreis. Vgl. ferner Germ. Pont. 10, Archiepiscopatus 71, †74,
ed. Boshof, S. 47–49. – Vgl. dazu auch Boshof, Erzstift Trier, S. 73 ff. Rathsack,
Fuldaer F�lschungen, S. 298 ff., h�lt beide f�r zeitgleiche F�lschungen mit der Urkunde
Johannes’ XIII. – Dietrich war es auch, der 966 von Otto I. das kçnigliche Kloster Oeren
im Tausch gegen das Servatiusstift in Maastricht erhielt. Vgl. DOI. 322. Er fçrderte
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Die Urkunde Johannes’ XIII. verleiht – so sie denn in allen Teilen echt ist –
dem sich in Rom aufhaltenden Trierer Bischof Dietrich und seinen Nachfolgern
den Primat in Gallien und Germanien sowie allgemeine Besitzrechte. Der
Primat verstehe sich als Vorrang vor anderen Bischçfen auf Synoden – aber erst
nach dem p�pstlichen Legaten – und Vorrecht, nach Kaiser und Papst sowie bei
Abwesenheit des Legaten, den Vorsitz zu f�hren und gefaßte Beschl�sse zu
verk�nden. Die Urkunde erscheint formal als Best�tigung der den fr�hen Trierer
Bischçfen gew�hrten, inzwischen aber verlorenen Privilegien. Sie bezieht sich
namentlich auf die im 10. Jahrhundert als erste Trierer Bischçfe bezeichneten
Eucharius, Valerius und Maternus. Sie tut dies aber in einem Kontext, wie er
erstmals sicher in der schon erw�hnten Vita Eucharii, Valerii et Materni aus der
Zeit zwischen 900 und der Mitte des 10. Jahrhunderts zu finden ist. Denn diese
Vita nimmt jetzt ihre drei Protagonisten aus ihrer Wirkungszeit des 3. und 4.
Jahrhunderts heraus und macht sie zu unmittelbaren Zeitgenossen des hl. Pe-
trus, der Eucharius zum Bischof, Valerius zum Diakon und Maternus zum
Subdiakon weiht und als Missionare �ber die Alpen schickt. Als Maternus stirbt,
kehren die beiden Lebenden zu Petrus zur�ck, der ihnen nun seinen Bischofs-
stab mit auf den erneuten Weg nach Norden gibt. Damit erwecken sie Maternus
nach 40 Tagen Totenruhe wieder zum Leben. Schließlich gelangen sie nach
Trier, das sie missionieren und dessen erster Bischof Eucharius wird. Nach
seinem Tod folgen ihm erst Valerius, dann Maternus in diesem Amt.514 Daß die
Vita deshalb wohl in gewisser Weise Pate bei der Urkunde stand, in der die drei
Bischçfe auch von Petrus entsandt werden, ist in der Forschung mehrfach
aufgefallen.515 Als weitere Nachfolger erw�hnt die Papsturkunde dann noch:
Agricius, Maximin, Paulin und Severus.

Man kann also auch hier von einer fr�hen Trierer Bischofsliste sprechen.
Die Namen �hneln der Weihenotiz aus St. Maximin von 952. Allerdings fehlen
die Namen von Nicetius und Liutwin. Hatten beide ihre Bedeutung verloren?
Stattdessen wird nun ein Severus erg�nzt. Diese Liste wuchs also an anderer

angeblich sogar das klçsterliche Leben im Sinne der lothringischen Reformbewegung in
den Klçstern St. Martin und St. Marien. Insgesamt zu Dietrich vgl. Goerz, Regesten der
Erzbischçfe zu Trier, S. 5 f. Pauly, Geschichte des Bistums Trier 2, S. 55–57. Heyen, St.
Paulin, S. 19, 26, 39, 92, 537. Boshof, Erzstift Trier. Heit, Dietrich I. , Ebf. von Trier,
Sp. 1331 f. Boshof, Trier, Oberlothringen und das Papsttum, S. 373–379. Bçnnen,
Trier zwischen dem 10. und dem beginnenden 12. Jahrhundert, S. 209 ff. Die Hinweise
auf die Fçrderung des klçsterlichen Lebens in St. Martin und St. Paulin finden sich
allerdings erst in den Gesta Treverorum cap. 29, ed. Waitz, S. 169. Zu Dietrichs
Klosterpolitik vgl. Boshof, Erzstift Trier, S. 98 ff.

514 Vgl. dazu oben Anm. 502.
515 Vgl. dazu hier nur Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 40 f., 44 f. Er will sogar im

Trierer Bischof Dietrich den Auftraggeber der Vita erkennen. Boshof, Erzstift Trier,
S. 55–59. Rathsack, Fuldaer F�lschungen, S. 277 ff., sieht es als Argument f�r eine
F�lschung des Diploms.
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Stelle. Vielleicht ging es ihr um die ganz fr�hen Trierer Bischçfe, was f�r
Nicetius und Liutwin nicht galt. So bietet das Privileg weder einen Beleg f�r
noch gegen eine Liutwin- oder auch Basinverehrung in dieser Zeit. Severus aber
ist in Trier – im Gegensatz zur oben formulierten These – mit keinerlei Grab
nachweisbar. Bereits Ewig sieht jedoch einen mçglichen Bezug zu einem Bi-
schof Severus von Trier in der Kirchengeschichte Bedas, der in Britannien ge-
predigt habe. Dieser sei auch in die sp�tere Vita des Lupus von Troyes einge-
gangen. Man erg�nzte also Severus in die Liste aus einer wohl bekannten lite-
rarischen Vorlage.516

In Trier bestand somit ein deutliches Interesse daran, die eigene Tradition
mit dem hl. Petrus zu verbinden. Eine Bischofsreihe als Beweis der unmittel-
baren Sukzession war da ein �berzeugendes Hilfsmittel. Haupts�chlich wollte
man damit wohl die eigene Vorrangstellung bei der ostfr�nkischen Kçnigser-
hebung vor den Bischçfen von Kçln und Mainz belegen, wie es die Forschung
bereits ausf�hrlich diskutiert hat.517 Diese Strategie verfehlte ihre Wirkung
nicht. Denn selbst Widukind von Corvey, der nach neuesten Erkenntnissen in
den Jahren vor Ottos I. Tod (973) schrieb, erw�hnt sie. So nennt er als Argu-
ment des Trierer Erzbischofs f�r eine Beteiligung bei der Kçnigskrçnung Ot-
tos I. 936 anstelle des Kçlner Bischofs das hohe Alter des Trierer Bischofssitzes
und eine Gr�ndung gewissermaßen durch den hl. Petrus. Kçln dagegen berief
sich darauf, daß der Erhebungsort Aachen in seiner Diçzese lag. Die Rolle des
Mainzers war unumstritten. Merkw�rdigerweise wird der Trierer von Widukind
dann aber weder namentlich noch als an der Weihe beteiligt genannt, im Ge-
gensatz zum Mainzer Hildebert und Kçlner Wicfrid.518

516 Vgl. zu diesen wenigen Quellen Duchesne, Fastes 3, S. 36. Ewig, Trier, S. 41 ff. Bos-
hof, Erzstift Trier, S. 50 f. Der Hinweis auf Beda und die Vita des Lupus von Troyes
findet sich bei Ewig, Trier, S. 41 f., Anm. 150: „Nach dem Zeugnis der Vita des
Germanus von Auxerre, die von Constantius um 480 in Lyon verfaßt wurde, begleitete
ein Bischof Severus den hl. Germanus auf seiner zweiten Reise nach Britannien, wo beide
Bischçfe gegen den Pelagianismus predigten. Diese Nachricht wurde von Beda auf
Severus von Trier bezogen. Sie ging dann von Beda in die Vita des Lupus von Troyes
�ber, dessen Sch�ler Severus gewesen war.“ Zu Severus vgl. zuletzt Pfeiffer, Mission,
S. 191 f. , 205 f. Heinen, Bistum Trier, S. 96 f. , 102–104. Bauer, Verehrung heiliger
Trierer Bischçfe, S. 374–377.

517 Vgl. zu diesem sog. Primatsstreit Boshof, Kçln, Mainz, Trier, S. 19–48. Boshof, Trier,
Oberlothringen und das Papsttum. Schmidt, Metrolpolit und Primas. Engels, Me-
tropolit oder Erzbischof ?, S. 19–48.

518 Vgl. Widukind, Sachsengeschichte II,1, ed. Hirsch/Lohmann, S. 65 f.: […], quia
antiquior sedes esset et tamquam a beato Petro apostolo fundata; […]. �berhaupt erw�hnt
Widukind in seiner Sachsengeschichte keinen Trierer Erzbischof namentlich. Zur Da-
tierung auf diese Zeit vgl. Fried, Ged�chtnis der Zeugen, S. 51–55 u. 58–61. Fried
geht aufgrund einer Neubewertung der Handschriftenfassungen davon aus, daß Widu-
kind sein Werk erst nach dem Tod Ottos I. abschloß, sehr wohl aber noch einige Zeit
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Doch muß die Kçnigserhebung Ottos I. keinesfalls so abgelaufen sein.
Vielmehr d�rfte es sich um Rechtfertigungsmuster oder Probleme handeln, die
bei der Aachener Kçnigssalbung Ottos II. (961–983) am 26. Mai 961 eine
Rolle spielten. Davon wurde sicher auch Widukind in seinem s�chsischen
Kloster berichtet, doch schwieg er dar�ber. Widukind projizierte stattdessen die
Berichte �ber das Ereignis 961, soweit er sie zu ordnen verstand, auf das von
936 zur�ck.519 Doch wenn Widukind seinen Bericht an der Salbung Ottos II.
orientierte, was tat dann der Trierer Bischof ? Wahrscheinlich wußte Widukind
schlichtweg nicht genau, was aus ihm wurde oder blieb absichtlich undeutlich.
Wenn es aber im Vorfeld von 961 erneuten Streit dar�ber gab, d�rfte der Trierer
doch gerade jetzt seine Rolle gegen�ber Kçln mit dem Petrus-Argument be-
hauptet haben.

Deshalb kçnnte man die Vita Eucharii, Valerii et Materni im unmittelbaren
Zusammenhang mit diesem Ereignis sehen. Sie w�re, sollte sie tats�chlich um
die Jahrhundertmitte und nicht schon fr�her verfaßt sein, mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit unter dem dazu zeitgençssischen Trierer Erzbischof Hein-
rich I. (956–964) entstanden, der mit dem ottonischen Herrscherhaus wohl
verwandt war. Wenigstens aber wurde sie von ihm herangezogen.520 Die Vita
diente dann als Argument f�r Heinrichs Recht auf Teilnahme neben oder gegen
den einflußreichen Kçlner Erzbischof und Bruder Ottos I. : Brun.521 Folgt man
der Darstellung der Vita Brunonis des Ruotger von 968/9, in der der Kçlner
Brun, der Mainzer Wilhelm und der Trierer Heinrich den Otto gemeinsam
salben, dann war diese Strategie erfolgreich.522 Vielleicht sah der Trierer Erz-
bischof Dietrich I. (965–977) nach dem Tod Bruns (965) und Wilhelms (968)
die Gelegenheit, sich diese besondere Tradition nun 969 in einem Papstprivileg
best�tigen zu lassen.523 Das w�rde nochmals deutlich f�r die Echtheit der Pe-
trus-Legitimation und der Bischofsliste des Privilegs sprechen.

davor damit begann, mit der klaren Absicht, es Ottos Tochter Mathilde von Quedlin-
burg einmal zu �bersenden.

519 Vgl. dazu Fried, Weg, S. 481–485.
520 Zu Heinrich I. vgl. Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu Trier, S. 5. Heit, Heinrich I.

Ebf. von Trier, Sp. 2086. Bçnnen, Trier zwischen dem 10. und beginnenden 12. Jahr-
hundert, S. 204 f., 207 f., 214, 218.

521 Letztlich behauptet die Vita ja, daß der eigentlich Kçlner Bischof Maternus Bischof von
Trier war. Zwar findet sich dieses Bild schon in der �lteren Maximin-Vita, doch ließ es
sich in diesem Zusammenhang erneut bestens einsetzen. Vgl. zum Bild in der Maximin-
Vita bereits oben S. 197 f. u. Anm. 303. Zu Brun von Kçln vgl. zuletzt ausf�hrlich
Schwenk, Brun.

522 Vgl. Ruotger, Vita Brunonis cap. 41, ed. Ott, S. 43: […], unxeruntque Ottonem,
equivocum patris, Bruno archiepiscopus, Wilhelmus et Heinricus ceterique sacerdotes Domini
regem in Aquisgrani palatii et exultavit maxima gratulatione populus dicens : Vivat rex in
aeternum! Zu Ruotger vgl. Lotter, Ruotger von Kçln, Sp. 1104 f.

523 Vgl. so auch Boshof, Erzstift Trier, S. 70 ff. Er weist darauf hin, daß auch der bedeu-
tende Mainzer Erzbischof Wilhelm zu diesem Zeitpunkt verstorben war.

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin280



Zusammenfassend wird deutlich, daß der Konflikt zwischen dem Trierer
und Kçlner Erzbischof um die Beteiligung an der Kçnigserhebung erst ei-
gentlich dazu f�hrte, daß man sich in Trier auf seine bischçfliche Vergangenheit
besann. Vielleicht entstand unter Erzbischof Heinrich (956–964), womçglich
aber auch schon fr�her die Vita Eucharii, Valerii et Materni, die die ersten
Trierer Bischçfe zu Petrussch�lern machte und damit das Interesse an einer
Trierer Bischofsliste unterstreicht. Wenigstens jedoch wurde die Vita hierzu
argumentativ eingesetzt. Eine solche Liste findet sich dann bereits in knapper
Form erstmals im Privileg Johannes’ XIII. (955–964) f�r Erzbischof Dietrich I.
(965–977) von 969. Liutwin oder Basin aber nahm sie nicht auf. Beider Be-
deutung als sp�tere Trierer Bischçfe war entweder nicht bekannt oder in diesem
Zusammenhang noch uninteressant.

3. Basin und Liutwin in den Bischofslisten Erzbischof Egberts von Trier

a. Erzbischof Egbert, Mettlach und die Vergangenheit seines Bischofssitzes

Auch Erzbischof Egbert von Trier (977–993), Dietrichs Nachfolger, interes-
sierte sich sehr f�r die Vergangenheit seines Bistums und versuchte, dessen
Geschichte weiter auszuarbeiten. Letztlich mußte ihn schon sein Mainzer Ge-
gen�ber Willigis (975–1011), der die ottonische Politik entscheidend mitbe-
stimmte, dazu veranlassen.524 F�r die weiteren �berlegungen zu Liutwin und
Basin ist es notwendig, Egberts Rolle im Hinblick auf die Trierer Geschichte
knapp zusammenzufassen. Dabei gilt es auch, sein Verh�ltnis zum Kloster
Mettlach zu ber�cksichtigen, das angeblich Liutwin an St. Peter geschenkt hatte.

Egbert war Sohn des Grafen Dietrich von Holland, Westfriesland und Gent
(†988).525 Er wurde wohl zun�chst im Kloster Egmont in Nordholland erzogen,
dann durch Brun von Kçln geschult, gelangte vermutlich unter Otto I. (936–
973) in die Hofkapelle und wirkte seit 976 erstmals nachweisbar als Kanzler
Ottos II. (†983). Im Jahr 977 wurde er Trierer Erzbischof.526 Egbert begleitete

524 Vgl. zu Willigis hier nur Gerlich, Willigis, sowie die aktuellste Literatur und Ereig-
nisgeschichte �ber das Register in: Althoff, Ottonen.

525 Vgl. Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu Trier, S. 6 f. Steinruck, Erzbischof Egbert,
S. 197. Egberts Mutter war Hildegard, eine Tochter des Grafen Arnulfs II. von Flandern.
„�ber die Familie seiner Mutter war Egbert mit dem angels�chsischen Kçnigshaus, mit
den westfr�nkischen Karolingern und mit den deutschen Kçnigen und Kaisern aus dem
Haus der Ottonen verwandt.“ Vgl. zu Egbert insgesamt die zweib�ndige Gedenkschrift
zu seinem 1000. Todestag: Egbert. Erzbischof von Trier, ed. Ronig. Vgl. auch die �lteste
Quellenzusammenstellung bei Brower/Masen, Antiquitates, S. 480–493.

526 Vgl. dazu zuletzt Ronig, Anmerkungen. Ronig, Erzbischof Egbert von Trier. – Zu
Egberts Wirken als Trierer Bischof vgl. Seibrich, Egbert, S. 187 ff. Bienert, Besiedlung
Triers, S. 125, 137 f. Bçnnen, Trier zwischen dem 10. und dem beginnenden
12. Jahrhundert, S. 208, 214–218, 227. – Zu Egberts Vorfahren vgl. Laufner, Vor-
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den Kaiser nach Italien, nahm 983 am Reichstag von Verona teil und gehçrte –
nach Ottos II. Tod – wohl auch aus Opposition zum Einfluß Willigis’ zun�chst
der Partei Heinrichs des Z�nkers an. Doch bald versçhnte er sich mit der
Gegenseite um Otto III. (983–1002). Er starb 993 mit etwas mehr als vierzig
Jahren.527

Egbert fçrderte Kunst und Schulwesen in Trier. Dabei gibt es deutliche
Mettlacher Verbindungen. So ließ er von Mettlacher Mçnchen eine Vita des in
Egmont verehrten Adalbert verfassen, so deren letztes Kapitel.528 Er korre-
spondierte intensiv mit Gerbert von Aurillac, dem Leiter der Reimser Dom-
schule, kurzfristigen Reimser Erzbischof und sp�teren Papst Silvester II. (999–
1003), sowie mit den folgenden Reimser Erzbischçfen Adalbero (969–989)
und Arnulf (†1021). Man tauschte dabei Handschriften aus.529 Das heißt,

fahren. Steinruck, Erzbischof Egbert, S. 197 f. – Vgl. zu Egberts Position in der
Hofkapelle Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 56. – Nach der gerade publizierten, um-
fangreichen Studie Wolfgang Huschners zu den ottonischen Herrscherdiplomen und
deren Entstehung gehçrte Egbert damit dem Kreis der f�hrenden Politiker am Hof an.
Vgl. insgesamt Huschner, Transalpine Kommunikation.

527 Vgl. Ronig, Anmerkungen, S. 11, 14 f. Erkens, Egbert von Trier, bei Anm. 78–80 u.
99 f. , zum Verh�ltnis Egberts gegen�ber Heinrich dem Z�nker. Steinruck, Erzbischof
Egbert, S. 198.

528 Zum Hinweis auf die Mettlacher Mçnche vgl. Ruotper, Vita S. Adalberti cap. 28, ed.
Henschen, S. 103. Doch erst die sp�teren Miracula s. Liutwini auct. Monacho Me-
diolacensi cap. 10, ed. Sauerland, S. 1264, nennen dann als Verfasser namentlich einen
Mçnch Ruotpert, der von Egbert zum Abfassen der Vita nach Egmont geschickt wurde:
Ex eorum condiscipulatu Ruopertus quidam fuit, qui ad Ekmundam missus Vitam sancti
Adelberti luculento sermone conscripsit. – Vgl. zu dieser Vita Embach, Adalbert-Vita,
S. 15–36. Embach h�lt Ruotpert f�r den Verfasser, betont aber, daß dar�ber hinaus so
gut wie nichts �ber ihn bekannt sei. Zu Ruotpert vgl. zusammenfassend auch Flesch,
Monastische Schriftkultur, S. 27–36, der in ihm den Stifter des Egbert-Psalters ver-
mutet.

529 Zu Briefen von Gerbert an Egbert selbst vgl. Gerbert, Briefsammlung 13, ed. Weigle,

S. 35 f., vom November 983 aus dem Kloster Bobbio an Egbert (�ber die Entsendung
von Sch�lern nach Bobbio). Ebd. 172, S. 199, aus Senlis von Mai/Anfang Juni 990
(nachdem er die Partei Arnulfs von Reims verlassen hatte). – Zu den Briefen Erzbischof
Adalberos von Reims an Egbert vgl. ebd. 26, S. 48 f., aus Reims von Februar/M�rz 984,
mit der Bitte, die Partei der Gegner Ottos III. zu verlassen. Ebd. 38, S. 65 f., aus Reims
von Juli/August 984. Ebd. 54–56, S. 83–86, von April und Mai 985. Ebd. 68, S. 98,
aus Reims von Mitte Juni 985. Ebd. 73, S. 103 f. , aus der ersten M�rzh�lfte 986.
Ebd. 104, S. 134, vor Oktober 987, mit der Bitte um Anfertigung eines Kunstwerkes,
wohl eines Kreuzes. Ebd. 106, S. 135 f., von Anfang Oktober 987, worin Adalbert u. a.
einen Besuch in Trier ank�ndigt. Ebd. 108, S. 137, von 987, worin u. a. der Austausch
von B�chern geregelt wird. Ebd. 109, S. 137 f., von Oktober/November 987, worin
Adalbert u. a. sein Kommen in Trier anmeldet. Ebd. 114, S. 141 f. , von Mitte April 988.
Ebd. 121, S. 148 f., von Anfang/Mitte August 988, worin er �ber Kriegshandlungen
berichtet, die zur Aufhebung der Belagerung Laons gef�hrt haben. Ebd. 125, S. 152 f. ,
aus Reims von August/September 988 mit der Bitte um Hilfstruppen – vermutlich f�r
Laon. Ebd. 126, S. 153 f., aus Reims von Juni/August 988. Ebd. 131, S. 158 f. , aus
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allersp�testens jetzt d�rften entscheidende Reimser Texte, in denen auch Trier
erw�hnt wurde, in der Moselmetropole bekannt geworden sein – wie Hinkmars
Remigius-Vita und Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“. Und damit erfuhr
man von einem schwarzen Fleck in der eigenen Vergangenheit : einem Milo, der
die Bist�mer Trier und Reims gemeinsam beherrscht haben sollte. Das hatte
Konsequenzen, wie wir bald sehen werden.

Die gegen Ende des 11. Jahrhunderts entstandenen Miracula s. Liutwini,
gleichsam eine Mettlacher Klostergeschichte, aber mit manchen chronologi-
schen und sachlichen Fehlern, berichten �ber weitere Verbindungen zwischen
Egbert und dem Kloster. Egbert habe den hochgelehrten Mettlacher Abt Re-
migius, der Mettlachs Licht in der ganzen Gallia zum leuchten gebracht und
�ber viele bedeutende Sch�ler verf�gt haben soll, mit einer historia �ber die hll.
Eucharius, Valerius und Maternus beauftragt. Remigius habe sie um eine Ho-
milie zu einem Evangeliumstext (Lk. 10,1) erg�nzt.530 Mit der historia ist ein

Reims vom 10. September 988, worin es nochmals um die Truppen geht. Ebd. 132,
S. 159 f. , aus Reims aus der Zeit August/Oktober 988, worin es auch um die R�ck-
sendung eines Buches geht. Ebd. 135, S. 162 f., von Anfang Oktober 988, worin er um
Unterst�tzung f�r die wiederaufgenommene Belagerung von Laon bittet. Ebd. 144,
S. 170 f. , aus Reims vom Dezember 988. Ebd. 146, S. 172 f. , aus Reims nach dem 28.
Dezember 988. – Zu den Briefen Erzbischof Arnulfs von Reims, einem Karolinger, an
Egbert vgl. ebd. 156, S. 184 f., vielleicht aus Reims von April 989. Ebd. 157, S. 185 f. ,
aus Reims von Juni/Juli 989, worin um ein Zusammentreffen mit Egbert gebeten wird.
Ebd. 168, S. 196 f., aus Laon (?) von M�rz/April 990. – Auff�llig ist dabei, daß seit der
Wahl Arnulfs in den Briefen zum ersten Mal Bez�ge auf Werke Hinkmars von Reims
erfolgen. Vgl. dazu die Anmerkungen ab ebd. 155, S. 184 ff. sowie den Registereintrag
auf S. 281. – Vgl. dazu auch Gerbert, Letters 34, 46, 60, 75, 80, 110, 113, 118, 122,
127, 130, 135, 140, 143, 164 f., 177, 181, ed. Lattin. Zu Gerbert vgl. zuletzt Rich�,
Gerbert.

530 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 16, ed. Sauerland,
S. 1266: Post hunc Remigio committitur regimen Mediolacensium, in cuius cordis sacrario
sapientia sibi placidam edificaverat domum. Talis etenim scientie plenitudo illi inerat, et ita
secularium ac divinarum exercitionibus litterarum proprios et ad se confluentes ubertim
imbuerat, ut multi monachi et clerici ex omnibus Gallie partibus ad suum magisterium
convenerunt, ut de tali fonte sapientie arida corda rigarent. Tanta etiam discipulis eius
provenerat perfectio, ac sic in cordibus eorum pii magistri fructificabat affectio, ut ad sum-
mam scientie arcem attingerent et ad propria redeundo confines et omnium Galliarum
regiones luce Mediolacensis seminarii perfunderent. Quidam itaque ex illis ad episcopatum
sunt promoti, alii abbates sunt effecti. Fecit siquidem de proprio patrono Liutwino sermonem
ad eiusdem patris legendum annuam festivitatem. Rogatus insuper a Stephano et eius socio,
Blandiniensibus monachis, de sancto Bavone cantum composuit nocturnalem, quem illi ad
propria reportabant gaudentes omni thesauro cariorem. Iussu etiam Eckberti episcopi de
confessoribus Christi Euchario, Valerio, Materno dulci modulatione composuit historiam, cui
de euangelio: Designavit Dominus in illo die, legendam annexit omeliam. Illi autem Remigio
abbati Ottho imperator camenam misit gracilis avene munus ob suavitatem musice artis in
illo iam probate. Fecit et regulas de divisionibus abaci; fecit et excerptionem Prisciani super
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Reimoffizium f�r den liturgischen Gebrauch gemeint.531 Es ist noch in einer
Handschrift des 12. Jahrhunderts aus St. Eucharius und einer zeitgençssischen,
f�r die Domkirche entstandenen (heute Wolfenb�ttel), erhalten.532 Und auch
diese historia betont – wie zuvor die Urkunde Johannes’ XIII. – deutlich die
Gallia und Germania als den geographischen T�tigkeitsbereich des Eucharius
und formuliert damit erneut den Trierer Primatsanspruch.533 Nach Angabe der
Mettlacher Miracula verfaßte Remigius ebenso eine Predigt (sermo) �ber den hl.
Liutwin, um diese bei dessen Fest verlesen zu kçnnen. Es w�re der erste Text, der

octo partes Donati, ipsas octo partes octonis incipiens verbis metrica lege sic ligatis : / Aurora,
doceo, vigilans, ego, per, satis, o, si.

531 Vgl. dazu Leuchtmann, Reimoffizium, Sp. 656 f. Becker, St. Eucharius, S. 681.
532 Aus der erw�hnten Handschrift aus St. Eucharius sind zwei Homilien des Remigius auf

Eucharius sowie eine weitere auf den hl. Celsus bekannt. Es handelt sich um den Liber
lectionarius des Euchariusklosters. Vgl. zu mehreren ersten Ausz�gen aus der zweiten
Homilie zu Ehren des hl. Eucharius Sauerland, Geschichtsquellen, S. 107 f. (S. 23 ff.
der Handschrift). Thomas, Studien, S. 159 f. u. Anm. 27, bemerkt, bei der Handschrift
handle es sich heute um Trier, Priesterseminar, 4. Vgl. zu ihr Marx, Verçffentlichungen,
S. 10 f. Zuletzt hat Becker, St. Eucharius, S. 66 f. , den Inhalt dieser Handschrift aus
dem 12. Jahrhundert beschrieben. Danach finden sich „S. 15–23 Abt Remigius von
Mettlach, In natali s. Eucharii; S. 23–30? <Abt Remigius von Mettlach>, De festivitate
s. Eucharii; S. 30–35 Theoderich <von St. Eucharius>, De festo s. Eucharii ; S. 197–
200 Abt Remigius <von Mettlach>, In natali s. Celsi ; […].“ Diese Homilien heben
Triers W�rde hervor sowie den Trierer Primat �ber Gallien. – Vgl. auch eine Sequenz des
Remigius auf den hl. Eucharius in: Analecta hymnica 42, S. 200 f. , Nr. 217 (aus der
Handschrift Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, Nr. 133a, fol. 141r–141v, 1191–12./
13. Jahrhundert. Vgl. zur Handschrift Becker, St. Eucharius, S. 115 f., Nr. 43). – Zu
Remigius vgl. auch Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 44 ff., bes. S. 56–59 u. 65–
69, wo er sich der historia und der Homilie widmet. Ebd., S. 174–183, bietet er die
Edition der Homilie des Remigius zu Lk. 10,1 nach der zur Amtszeit Erzbischof Liudolfs
von Trier (994–1008) entstandenen Handschrift Wolfenb�ttel, Herzog August Biblio-
thek, Guelf. 1109 Helmst., fol. 61r–84v. Die historia bzw. das Offizium des Remigius
folge darin unmittelbar auf fol. 85r–92v, die Flesch, S. 184–194, vollst�ndig ediert hat.
Ebd., S. 60, weist er darauf hin, daß die Homilie auf Lk. 10,1 mit dem Euchariustext in
Trier, Priesterseminar, 4, S. 15–23, �bereinstimme. Ebd., S. 67, merkt Flesch endlich
an, daß in der Wolfenb�ttler Handschrift der Homilie die Vita Eucharii, Valerii et
Materni vorausgehe. Zu Remigius vgl. ferner Becker, Mettlach, S. 522, 538, der dessen
Abbatiat auf um 995–998/1008 datiert. Zur Wolfenb�ttler Handschrift vgl. Hoff-

mann, Buchkunst 1, S. 496. Vgl. zu dieser historia in der Handschrift Trier, Stadtbi-
bliothek, 436/1913, fol. 182r–184r, vom Ende des 15. Jahrhunderts, auch Rosenthal,
Fest, S. 110–114, der in seinem Abdruck des Textes die zahlreichen aus der �lteren Vita
Eucharii, Valerii et Materni �bernommenen Passagen kenntlich macht. Vgl. zur Trierer
Handschrift auch Keuffer, Beschreibendes Verzeichnis 4, S. 56–58. Becker, St. Eu-
charius, S. 68, Nr. 19.

533 Vgl. Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 66 u. 185, Z. 53 f. : Preterea plurima pars
Germanie atque Gallie […]. Ebd., S. 189, Z. 195 f.: […], ut, quem post se secundum
presidem in Germania atque Gallia haberi decreverat, […]. Ebd., S. 191, Z. 291 f.: […],
sanctus autem pater noster principatum in Germania atque Gallia evangelizandi primus
assumpserat.
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sich explizit und ausf�hrlicher mit Liutwin besch�ftigt. Das spr�che aber daf�r,
daß eine Liutwinverehrung in Mettlach erst jetzt, zu Egberts Zeit, im Entstehen
begriffen war bzw. forciert wurde. Sonst h�tte man eine solche Predigt doch
bereits fr�her bençtigt. Ziemlich wahrscheinlich ist, daß es sich bei dieser
Predigt um die Liutwin-Vita I handelt, wie sich weiter unten bei der Analyse der
Vita noch zeigen wird. Von weiteren Remigiuswerken ist in den Miracula die
Rede, von denen man in Mettlach noch �ber Handschriften verf�gt haben
muß.534 Ferner liegen f�nf Schreiben Gerberts von 989/90 an einen Trierer
Mçnch Remigius vor, die auch auf Gerberts Besuch in Trier deuten, ohne
jedoch einen Mettlacher Bezug herzustellen.535

Da die sp�teren Miracula aber auch davon sprechen, daß vom Mettlacher
magister Germanus schon fr�her zwei Br�der zu Gerbert entsandt wurden, der
dabei f�lschlich als Bischof bezeichnet wurde,536 vermutet die Forschung fol-
gendes: Remigius sei zun�chst Mçnch in Mettlach gewesen und dann als einer
der beiden Br�der nach Reims gereist. Nach seiner R�ckkehr kçnnte er zun�chst
nach Trier gegangen sein, wegen seiner Euchariustexte vielleicht in dessen
Kloster. In den sp�ten Jahren Egberts oder nach dessen Tod (993) m�sse er
Mettlacher Abt geworden sein.537

534 Vgl. dazu nochmals oben Anm. 530. Zum sermo vgl. Thomas, Studien, S. 158 ff.
Raach,Mettlach, S. 8, Anm. 21 u. S. 59, Anm. 130. Flesch,Monastische Schriftkultur,
S. 51–55, h�lt den sermo und die Liutwin-Vita I f�r identisch. Er versucht zu zeigen,
daß die Begriffe sermo und vita durchaus synonym gebraucht wurden. – Zu den weiteren
Werken, die Remigius von den Miracula zugeschrieben werden, vgl. ebd., S. 55 f. , 60–
65, 69–71. – Vgl. zur Vita Liutwini I und deren Entstehung auch ausf�hrlich unten
Kap. D.IX.2.

535 Vgl. dazu Gerbert, Briefsammlung 134, ed. Weigle, S. 161 f. , vom Herbst 988.
Ebd. 148, S. 174 f., von Januar/Februar 989. Ebd. 152, S. 178 f., etwa Mitte April 989.
Ebd. 162, S. 190 f., aus Reims im November/Dezember 989. Ebd. 169, S. 197, aus
Reims im Fr�hjahr 990. Im wesentlichen geht es in den Briefen um einen von Remigius
bei Gerbert bestellten Himmelsglobus. Der letzte Brief behandelt eine medizinische
Anfrage. Die Brief�berschriften sprechen eindeutig von einem Mçnch Remigius bzw.
Mçnch Remigius von Trier. Da aus Trier auch eine Korrespondenz mit Abt Nithard von
Mettlach gef�hrt wurde (vgl. dazu unten Anm. 538), h�tte man es in Reims doch wissen
m�ssen, wenn Remigius inzwischen Abt von Mettlach geworden w�re. Gerbert befand
sich laut diesen Briefen 989 in Trier. Vgl. dazu u. a. Lager, Urkundliche Geschichte,
S. 32–34. – Zum Schriftwechsel vgl. auch Flesch, Schriftkultur, S. 45–47.

536 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 10, ed. Sauerland,
S. 1264: Quorum magister extitit quidam Germanus, vir tunc temporis circumquaque
omnium peritissimus. Duos igitur ex suis secularium disciplinarum gratia discendarum Remis
ad Gerbertum episcopum misit, quia summa pericie illo in tempore in illo pre cunctis effulsit.
Qui in talem sapientie plenitudinem ab eo sunt instructi ac tanti negocii thesauro redierunt
referti, ut omnes affines et contemporales luce sciente perfunderent et radii talis ingenii usque
ad nostre etatis tempora pertenderent. – Konkrete Namen fallen nicht.

537 Vgl. dazu Lager, Urkundliche Geschichte, S. 25 f. u. 32–37. Raach,Mettlach, S. 47 u.
Anm. 60 f. sowie S. 51–53 u. Anm. 92. Nach Trithemius, dem aber nicht zu trauen ist,
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Den zweiten Bruder will man im Mettlacher Abt Nithard/Nizzo I. erken-
nen, an den immerhin zwei Reimser Schreiben erhalten sind. Eines handelt von
der sich verzçgernden R�ckkehr des Mettlacher Mçnchs Gausbert (985).538

Auch auf diesem Weg kçnnten Reimser Texte in den Trierer Raum gelangt sein.
Eine Verbindung, ja ein Gedankenaustausch, zwischen Egbert, Mettlach und
Reims l�ßt sich also kaum leugnen, auch wenn die Miracula in ihrer R�ckschau
sicher einiges verformten. Die Dinge stellen sich nach ihnen f�r Mettlach sogar
noch wesentlich merkw�rdiger und komplizierter dar. Egbert soll dort �bte
abgesetzt und andere eingesetzt haben. Darauf wird sp�ter noch genauer ein-
zugehen sein.539

Das alles deutet auf sein großes Interesse an den Trierer Klçstern. Erinnert
sei hier nochmals an den Konflikt um Oeren und das St. Servatiusstift in Trier.
Als besonderes Beispiel seiner Klosterpolitik sticht ferner St. Eucharius heraus,
die Grabkirche der ersten Trierer Bischçfe. Egbert gilt als deren zweiter Gr�n-
der.540 Die fr�hesten Nachrichten hier�ber bietet die zwischen 1010 und 1023
verfaßte Translatio s. Celsi des Trierer Mçnchs Theoderich. Darin erw�hnt dieser
den Neubau der desolaten kleinen Kirche, den Kaiser Otto II. (†983) auf Bitten
Egberts unterst�tzt habe. Bei den Bauarbeiten fand man dann – auf welch
wundersame Weise auch immer – 980 die Reliquien des bislang unbekannten
hl. Celsus. Von Egberts Bestrebungen u. a. auf einer Synode in Ingelheim
(vielleicht 980) um dessen Kanonisierung handelt die Translatio.541 Egbert ar-

sei er 998 gestorben. Vgl. dazu Thomas, Studien, S. 158 f., der Remigius f�r einen
Mçnch in St. Eucharius h�lt. Vgl. dazu auch Becker, St. Eucharius, S. 95, 112 f. , 115,
399 f., 413, 457, 467, 681. Auch er geht von einem Aufenthalt Remigius’ in St. Eu-
charius aus und datiert sein Abbatiat auf 995–1008. Vgl. zu Remigius zuletzt Flesch,
Monastische Schriftkultur, S. 44, 48, 56–58, 65 ff., der auch auf die Schwierigkeiten
seiner Biographie hinweist, aber schon aufgrund der zahlreichen Werke, die Eucharius
zum Thema machen, deutliche Bez�ge zu St. Eucharius in Trier sieht.

538 Vgl. Gerbert, Briefsammlung 64, ed. Waigle, S. 95, aus Reims von Mitte Juni 985 an
Abt Nithard, in dem Erzbischof Adalbero die sich verzçgernde R�ckkehr des Mçnchs
Gausbert aus Reims nach Mettlach anspricht. Ebd. 72, S. 103, aus Reims von Sommer/
Herbst 986, worin Gerbert Nithard um Bescheid wegen einer Abreise bittet. – Zur
R�ckkehr des Mçnchs Gausbert vgl. auch die Briefe ebd. 56 u. 68, S. 86, 98, von
Erzbischof Adalbero an Erzbischof Egbert von 985. Die Forschung zu Gausbert vgl. bei
Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 16–20. – Zum Abt Nithard/Nizzo I. der Mira-
cula vgl. Raach,Mettlach, S. 46 u. Anm. 57. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 31 f. u.
201, �bergeht ihn als Abt. Vgl. schließlich Becker, Mettlach, S. 520.

539 Diese Verbindung betonen auch Margue/Schroeder, Ausstrahlung Triers unter Erz-
bischof Egbert, S. 116–118. Vgl. dazu ausf�hrlich unten Kap. D.IX.4.b.

540 Vgl. dazu oben S. 174 ff. – Zu Egbert als Pfleger der Klçster vgl. auch Steinruck,
Erzbischof Egbert, S. 198–200. – Zu Egbert und St. Eucharius vgl. Becker, St. Eu-
charius, S. 397–399. Rosenthal, Fest, S. 99, 119 f. Vgl. zuletzt Ronig, Anmerkungen,
S. 11.

541 Vgl. dazu Theoderich, Translatio s. Celsi cap. 2–4, 10, ed. Waitz, S. 205 f., hier in den
wesentlichen Ausz�gen: 2. Anno dominicae incarnationis 978, […], sanctae Trevirensi a
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Deo conservandae ecclesiae praefuit beatae recordationis vir virtutum Egbertus archimandrita
lampabilis, clarus quidem parentelae generositate, sed clarior totius probitatis impretiabili
dote. Et revera, quia ipsa gemina claritudine pollucibiliter viguit, uti honor debitus poposcit,
totius regni pontificibus atque optimatibus ipsa sui reverentia praecelluit. Denique statura
procerus, vultus autem rutila formositate prae omnibus tunc temporis primatibus enituit
venustius. Erat enim monachorum praecipuus tutor ac nutritor ac regularis disciplinae spe-
cialis amator, quippe qui sub habitu episcopi humile pectus occultavit devotissimi monachi,
sicque cum Martha foras profudit ad explendum frequens ministerium Domini, ut tamen
cum Maria totum se conferret ad studium verbi divini, faciens se divinitati gratam hostiam,
in practica videlicet columbam, in rethorica autem turturem. De liberalitate vero eius, qua
unice opimatus extitit, quid condignum eloquar? Novum quippe in illo Iohannem quem
Eleimonem vocant videres, quia opes quas ei Deus profusius largitus est, pleno ut ita dixerim
cornu per manus egentium transmisit in coelum. / 3. Monasteria namque, quae Trevericae
subiacent exedrae, ante ipsius sane tempora ultra communem Deo servientium modum erant
indigna atque asperrima victualium necnon utensilium confecta inopia, et ob hoc religio
monastica non minimum passa est deliquium. Sicque rarescente morum perfectorum venti-
latore, ignis ille divini amoris, quem Veritas misit in terram et voluit vehementer accendi,
iam abundante quoquo locorum iniquitate, non modo frigescere, verum quod pericolosius est,
modis omnibus coepit extingui. Nam venerandae memoriae antecessor eius Theodericus doctor
quidem extitit facundissimus atque familiae Domini procurator industrius ; sed quia temporis
angustia ob multiplices rei publicae exactiones totiens totiensque erat coartatus, minus mo-
nasteriorum necessitudinibus consuluit ; quia nec unde, obvium sibi fuit. At iste summo
veneramine nominandus regiam viam a dextris et a sinistris incedens, militum ambitionem
refrenare non timuit, conprovincialium tyrannidem aequus arbiter auctoritate compressit, et
omnia quae monasteriis hostili fuerant invasione subtracta manu potestativa undecumque
recollegit ac monasteriorum partibus sub magna vigilantia reconsignavit, et ut pius pater-
familias neglecta atque aetate consumpta resarcire tantopere curavit. / 4. Cumque paterna
lumina et ad septa beati Eucharii contorqueret monachorumque illius paupertatulae nimium
condoleret, sapienti usus consilio, primum monasterio dignum delegit dispensatorem, abbatem
videlicet nomine Gotherium, unice apud Gandense coenobium disciplinatum. Cui tantum
supplementi sumptuum in agris vineisque, exceptis aliis perplurimis donariis ornamento
monasterii conducibilibus, contulit, ut quamdiu firmamenti sphaera volvitur eius perenne
meritum proinde capiat incrementum. Quanta autem aliis monasteriis, suae pastoralitati
aeque subactis et agente inopiae pressura pene collapsis, ad restaurationis gratiam larga manu
concesserit, qualiterve monasticae religioni, quae tunc temporis ubique pessumdari videbatur,
utpote favorabilis animarum languentium archiater, auctorali antidoto succurrerit, modum
atque calculum excedunt, ideoque ad narrandum sermo succumbit. Adeo denique virtutum
paedagoga caritas in eius pectore vigorabili imperio sceptrum obtinuit, quatenus cum beato
Iob haud iniuria dicere posset, quia ex utero matris meae egressa est caritas mecum. […] / 10.
[…] Cui necessario interfuit Trevericae ecclesiae metropolitanus bene meritus Egbertus, cuius
memoria, quamdiu hodie dicitur, semper est in benedictione habenda, quia piis eius studiis
asscribitur, quod suae ecclesiae clerus scientia ac religione nobilitatur. Discussis sane inibi
multis quae synodica postulat rubrica, postquam tantus archipraesul, qui inter omnes illos
primatum tenuit, vacuum sibi fore ad loquendum pervidit, […]. – Theoderich selbst gibt
in den Miracula s. Celsi an, 1006 als bejahrter Mann in das Euchariuskloster gekommen
zu sein. Dort habe man ihn schließlich gebeten, die genannten Texte zu verfassen. Vgl.
Theoderich, Miracula s. Celsi, ed. Waitz, S. 208. Becker, St. Eucharius, S. 681 f.
Thomas, Mçnch Theoderich, S. 42 ff. Theoderich lebte zuvor unter Abt Werdolf in
L�ders und wanderte von Burgund nach Trier. Vgl. ferner Thomas, Ein kaisergleicher
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beitete also an der St�rkung der bischçflichen Tradition und kreierte dazu auch
einen neuen Heiligen. Der Kirchenneubau ist arch�ologisch belegbar. Gra-
bungen im Jahr 2005 haben sogar dessen Krypta nachgewiesen.542 Der erw�hnte
Remigius f�gt sich nicht nur mit seinen Euchariustexten hier ein, er verfaßte
ebenso eine noch recht inhaltsleere Predigt �ber diesen hl. Celsus nach dessen
Erhebung, die erneut Trierer Anspr�che auf die Gallia Belgica formuliert. Nach
Flesch ist dieser Terminus von Hinkmar �bernommen.543 Inzwischen dr�ngt
sich deshalb der Eindruck auf, daß dieser Remigius Egberts politisches Konzept
deutlich unterst�tzte, wohl einer seiner engeren Mitstreiter war und zudem die
importierten Reimser Texte bei ihm ihre Wirkung entfalteten.

Ged�chtnis und Erinnerung sp�terer Jahre steigerten Egberts Ruhm und die
Farben seiner Bilder. W�hrend der im dritten Viertel des 11. Jahrhunderts
entstandene Libellus de rebus Treverensibus zu ihm nur den Inhalt zweier Ur-
kunden wiedergibt,544 beziehen ihn die erw�hnten, vor 1090 verfaßten Miracula

Kçnig. – Zum Celsuskult vgl. Donckel, Kult. – Vgl. zum Neubau von St. Eucharius
und zu Egberts F�rsorge f�r das Kloster auch Becker, St. Eucharius, S. 29 f. , 243, 246–
248, 343–346, 388 f. (zu den Bauten und politischen Beziehungen), S. 79 (zur Bi-
bliothek). Vgl. zum Auffinden der Celsusgebeine auch Clemens, Umgang mit der
Antike, S. 196 u. Anm. 104, der vom Fund einer fr�hchristlichen marmornen Grabtafel
ausgeht.

542 Vgl. dazu Weiner, Katalog der Kunstwerke, S. 46 f. u. Taf. 185–187. Vgl. �hnlich
Seibrich, Egbert, S. 188–190, auch zu weiteren, nicht ganz gesicherten Reliquien-
translationen Egberts. U. a. soll er Reliquien der hll. M�rtyrer Felix und Regula aus dem
Z�richer Großm�nster mitgebracht haben sowie aus Spoleto die Gebeine der hll.
M�rtyrer Gregor und Pontianus. – Zu den neuesten Grabungsergebnissen aus St. Eu-
charius vgl. hier nur die Meldung „Trier – Erster christlicher Friedhof Deutschlands
entdeckt“ bei SPIEGEL ONLINE vom 21. Juli 2005 unter http://www.spiegel.de/
wissenschaft/mensch/0,1518,366039,00.html [21.07.2005].

543 Vgl. dazu nochmals oben Anm. 532 sowie Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 69–
71. Zur Celsuspredigt sowie deren Edition vgl. ebd., S. 195–199. Diese Predigt ist
�berliefert in den Handschriften Trier, Priesterseminar, 4, S. 197–200 (12. Jahrhun-
dert), und Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, Nr. 133c, fol. 43v–45v (11. Jahrhundert). – Zur
letztgenannten Handschrift vgl. Hoffmann, Buchkunst 1, S. 506. Becker, St. Eucha-
rius, 112 f. , Nr. 30. – Zum hier erneut artikulierten Anspruch auf die Gallia Belgica vgl.
Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 70 u. Anm. 169, wo er auf die Pr�gung dieses
Begriffes f�r Lothringen erstmals bei Hinkmar hinweist. Sein Werk m�sse in Mettlach
vorhanden gewesen sein, wie schon die Rezeption des negativen Milo aus diesem Text
zeige. Vgl. ebd., S. 197, Z. 67, die entsprechende Stelle aus der Predigt, wo �ber Celsus
gesagt wird: […], qui Belgicam Galliam industris actibus illustris autem studiis irradiavit
[…]. Er vermutet zudem (ebd., S. 70), daß Remigius einen weiteren Hymnus auf Celsus
sowie eine Sequenz auf Maternus verfaßt haben kçnnte, die bisher Theoderich zuge-
schrieben werden. – Zum Begriff der Belgica Gallia bei Hinkmar vgl. auch Lugge,
Gallia, S. 101 f., 129, 183 f. Vgl. zur Gallia Belgica als Bezeichnung f�r Lothringen auch
Bauer, Lotharingien, S. 83–90.

544 Vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 14 u. 18, ed. Waitz, S. 104–
106. Bei der einen handelt es sich um die gef�lschte Restitution des Klosters Oeren an
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s. Liutwini entscheidend in die Mettlacher Klostergeschichte ein.545 Vor allem
die 1101 im Kloster St. Eucharius abgeschlossene Redaktion A der Gesta Tre-
verorum widmet Egbert eine ausf�hrlichere, doch auch r�ckblickend verkl�rende
Schilderung. Er habe sich um die Klçster der Stadt bem�ht und den Dom mit
zahlreichen wertvollen liturgischen Ger�ten und weiteren Wohltaten bedacht.546

„Als einst das Fest des heiligen Eucharius bevorstand, ist er persçnlich zu dessen
Kloster gereist, um dort das heilige Meßopfer zu feiern. Als er nun nach Beendigung
der Feierlichkeiten von den Mçnchen beharrlich gebeten wurde, doch auch eine
Bewirtung mit Speise und Trank anzunehmen, da lehnte er die von den Mçnchen
angebotene Gastfreundschaft ganz und gar ab und beschleunigte seine R�ckkehr in
die Stadt, […].

Als er aber zum Olewiger Bach kam, versagten infolge ernster Erkrankung seine
Kr�fte und, ohne Verzug noch in seinen Wohnsitz gelangend, endete er seinen
letzten Tag. Er wurde in einer kleinen Kapelle bestattet, die er selbst zu Ehren des
heiligen Andreas erbaut hatte.“547

Selbst im Tod findet sich nach dieser Fama noch die Verbundenheit mit Triers
erstem Bischof und damit der Bistumsgeschichte. Deren Grundlage kçnnte eine
vielleicht seit Egbert vorgenommene Prozession des Trierer Domkapitels zur
Euchariuskirche sein.548 Egberts Bezug zu seiner Bischofskirche zeigt sich auch
in den – von den Gesta angedeuteten – von Egbert in Auftrag gegebenen und
teils heute noch erhaltenen Kunstwerken aus der sog. Egbert-Werkstatt.549 Man

Trier unter Egbert (DOIII. †368, vgl. dazu oben Anm. 224), bei der anderen um eine
Schenkung Egberts an das Nonnenkloster St. Maria im Jahr 988. Zur Entstehung des
Libellus’ vgl. oben Kap. C.1., Anm. 1, Kap. C.IV.3. sowie unten Kap. D.IX.3.

545 Vgl. dazu ausf�hrlicher unten Kap. D.IX.4.b.
546 Vgl. dazu Gesta Treverorum cap. 29, ed. Waitz, S. 169 f. : Cui successit aeternae me-

moriae Eckebertus, nobilitate et virtute insignis. Hic ecclesiam suam, paganorum et christi-
anorum rapina exinanitam, largissima liberalitate ditavit, aureis et argenteis crucibus, ple-
nariis, casulis, dalmaticis, tunicis, palliis, cappis, velis cortinisque et possessionibus auxit ;
monasteria urbis, rapina comprovincialium praediis exaustas, recollectis ubique manu po-
testativa possessionibus, reparavit; abbatiam sancti Servatii dono secundi Ottonis recepit.
Ieiunium in sua parrochia tercia post pascha ebdomada fieri praecepit; corpus sancti Celsi
confessoris in cimiterio sancti Eucharii repperit.

547 Vgl. Zenz, Gesta, S. 57. Vgl. dazu Gesta Treverorum cap. 29, ed. Waitz, S. 170 f. :
Adveniente quondam festivitate sancti Eucharii, ipse pro celebrando ibidem divino officio ad
eius monasterium perrexit. Cumque post expleta missarum sollempnia a fratribus obnixe
peteretur cibi potusque karitatem sumere, ne eis onerosum fortasse existeret si tanta comitatus
ambitione ibidem reficeretur, coepit oblatam a fratribus karitatem omnino refutare et red-
itum suum in urbem maturare. Cumque venisset ad fluvium Oleviam, coepit infirmitate
gravi deficere, nec mora ad suam sedem veniens, diem clausit extremum. Sepultus est ibidem
in parva ecclesia, quam ipse construxerat in honore sancti Andreae. – Die Berichte der
Redaktionen B und C wissen dann plçtzlich noch mehr. Vgl. dazu die Anm. ebd.

548 Vgl. Becker, St. Eucharius, S. 388 f., 426.
549 Vgl. zusammenfassend Westermann-Angerhausen, Goldschmiedearbeiten, S. 9–21.

Vgl. zu den Bildhandschriften Egberts auch insgesamt Sauerland/Haseloff, Psalter,
S. 58–80.
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denke nur an den Egbert-Kodex550 oder eine Handschrift der Briefe Gregors des
Großen.551 Von besonderem Interesse f�r unser Thema ist jedoch der sog.
Andreas-Tragaltar bzw. Egbert-Schrein mit einer Sandale des hl. Andreas,552 der
in Zusammenhang mit dem Neubau der Andreaskapelle am Trierer Dom stehen
d�rfte, in der sich Egbert bestatten ließ.553 Ganz offensichtlich sollte neben
Petrus und Eucharius mit dem hl. Andreas Triers apostolische Tradition noch
erweitert und verst�rkt werden.554 Ferner erhielt Egbert einen Teil des sog.
Petrusstabes f�r Trier und ließ ihn dort mit einer Trierer Bischofsliste verklei-
den.555 Eine weitere Bischofsliste findet sich im ber�hmten Egbert-Psalter in
Form ganzseitiger Abbildungen fr�herer Trierer Bischçfe.556 Schließlich ließ
Egbert auch eine umfangreiche Liste der Bischofsnamen von Eucharius bis zu
ihm selbst abfassen.557 All das kann man aber nicht nur als Trierisches Selbst-
bewußtsein gegen�ber Kçln lesen. Vielmehr zeigt es ebenso eine Argumentation
gegen Mainz unter seinem m�chtigen Bischof Willigis. Auch dort war man um
Bischofslisten bem�ht, die mçglichst weit in die Vergangenheit zur�ckreich-
ten.558 In diesen Trierer Listen, die im folgenden behandelt werden, erscheinen
nun wieder Liutwin und erstmals auch Basin.

Zusammenfassend wird erkennbar, daß Egbert mit einer massiven Auf-
wertung des Kultes der ersten Trierer Bischçfe – u. a. in St. Eucharius – sowie
des Apostels Andreas die Bem�hungen um Vergangenheit und Selbstdefinition
seines Bistums forcierte. Dabei fallen die Kontakte Egberts nach Reims und
Mettlach auf. Aber auch die Beziehungen von Mettlach nach Reims und zu
Egbert sind nicht zu �bersehen. So spricht einiges daf�r, daß jetzt die Rezeption
Reimser Traditionen und Texte in Trier und dem Saarkloster erfolgte, u. a. die
des Reimser Milobildes. Eingebettet in diese vielf�ltigen Wechselwirkungen und

550 Vgl. Weiner, Katalog der Kunstwerke, S. 23 f. u. Taf. 34–54. Vgl. dazu zuletzt den
umfangreichen Ausstellungsband Der Egbert-Codex, ed. Franz.

551 Vgl. Weiner, Katalog der Kunstwerke, S. 21 f. u. Taf. 29 f. Weiner faßt in diesem Band
noch die Beschreibungen zahlreicher weiterer Handschriften und Kunstobjekte aus dem
Trierer Raum dieser Zeit zusammen.

552 Vgl. Weiner, Katalog der Kunstwerke, S. 36 f. u. Taf. 146–159.
553 Dort soll Egbert auch ausgerechnet seinen Vorg�nger Heinrich, den mçglichen Verfasser

der Vita Eucharii, Valerii et Materni, – nach den Redaktionen B und C der Gesta –
beigesetzt haben. Vgl. Gesta Treverorum cap. 19, ed. Waitz, S. 168. Die Red. A spricht
vom Tod Heinrichs in Italien und der �berf�hrung der Leiche auf den Trierer Dom-
friedhof. Die Redd. B u. C lassen die �berf�hrung dann aus, erg�nzen aber in ebd.
cap. 19, S. 171, zum Grab Egberts in der Andreaskapelle, daß er dort zuvor habe
Heinrich beisetzen lassen.

554 Vgl. dazu Steinruck, Erzbischof Egbert, S. 204. Boshof, Kçln, Mainz, Trier, S. 32.
555 Vgl. dazu unten Kap. D.VI.3.c.
556 Vgl. dazu Kap. D.VI.3.d.
557 Vgl. dazu Kap. D.VI.3.e.
558 Vgl. hier nur Steinruck, Erzbischof Egbert, S. 204 f.
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das Interesse an den Trierer Bischçfen muß man auch den sermo des Mettlacher
Abtes Remigius �ber Liutwin f�r den liturgischen Gebrauch im Kloster sehen,
der mit der Liutwin-Vita I identisch sein d�rfte. Er ist ein Indiz f�r den be-
ginnenden und sich intensivierenden Liutwinkult im Mettlach dieser Jahre wohl
unter Egberts Einfluß. Denn Remigius unterst�tzte Egberts F�rsorge f�r St.
Eucharius nachweislich mit eigenen Texten, die auch Triers Primatsanspruch
�ber die Gallia und Germania postulierten.

b. Fr�he Bischofslisten aus Egberts Umfeld

Einen Beleg, daß Liutwin tats�chlich erst unter Egbert Eingang in die Trierer
Bischofsliste fand, bietet die schon in anderem Zusammenhang herangezogene
Handschrift Kçln, Dombibliothek, 88. Das nach einer Kçlner Vorlage in Fulda
angefertigte Sakramentar enth�lt an verschiedenen Stellen einige Trierer Er-
g�nzungen vom Ende des 10. Jahrhunderts. Sie sind eingetragen von Schreibern
aus dem Umkreis des Trierer Egbert-Kodex’. Darunter befindet sich der oben
erw�hnte fr�heste Nachweis des Geburtstages einer Irmina.559

Winfried Bçhne hat vor einiger Zeit nochmals thematisiert, daß in einer
darin enthaltenen Litanei sieben Namen in der Gruppe der Bekenner ausradiert
und durch folgende ersetzt wurden (ebd., fol. 9r –10v, hier fol. 9v): Eucharius,
Valerius, Maternus, Agritius, Maximinus, Paulinus, Hilarus.560 Diese Personen
sind bereits bekannt. Nur die letzte f�gt sich nicht ein. Bçhne h�lt sie f�r eine
Verwechslung mit Bischof Hilarius von Poitiers aus der Mitte des 4. Jahrhun-
derts.561 Die Namensanordnung entspricht ansonsten der im Privileg Johannes’
XIII. , nur Severus fehlt.562 Die Liste paßt somit bestens in die Zeit der 970er
Jahre.

Doch sind das noch nicht alle Trierer Zus�tze. Im Kalendar (fol. 3r –8v) ist
zum 27. April der Gedenktag Maximins eingetragen (fol. 4v), zum 31. August
Sci. Paulini archiepi (fol. 6v), zum 8. Dezember die Oct[ava] s. Andree und zum
Folgetag die Depos. S. Eucharii epi. in Trev. (fol. 8v).563 Eine andere Trierer Hand
erg�nzte auf fol. 15v–22r Meßformulare zu Heiligen, darunter Gebetstexte zu
Maximin, Paulinus und Nicetius, eine weitere Hand f�gte „auf den fol. 22v–23r

559 Vgl. zu dieser Handschrift und zu ihrem Nachweis einer Oerener Irmina bereits aus-
f�hrlich oben S. 173 f. u. Anm. 221. An dieser Stelle sei nur nochmals Hoffmann,
Buchkunst 1, S. 156–158, kurz erw�hnt, der die Handschrift nach St. Maximin ver-
weist.

560 Der Eintrag findet sich unmittelbar nach dem Namen siluesteri, sicher nicht ohne Ab-
sicht.

561 Vgl. Bçhne, Erzbischof Egbert, S. 102 f. u. Anm. 27. – Dies zeigt, daß wohl auch dieser
Liste literarische Nachforschungen zugrunde lagen, die in jenem Fall fehlerhaft waren.

562 Vgl. dazu Kap. D.VI.2.
563 Vgl. Bçhne, Erzbischof Egbert, S. 103.
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Formulare f�r die Trierer Bischçfe Marus […] und Felix […]“ hinzu.564 Nach
Bçhne sprechen die Bischçfe und die auff�llige Betonung des Apostels Andreas
daf�r, daß die interpolierte Bischofsliste in Egberts fr�her Amtszeit entstand.565

Eine mit diesem Namensgut fast identische Bischofsliste auf einem Missale-
fragment, das Hoffmann neuerdings dem Umkreis des Egbert-Kodex’ zuweist,
unterst�tzt diese These sogar noch.566

Es f�llt auf, daß – obwohl die Zahl der Namen im Vergleich zu den vor-
ausgehenden Listen um Marus und Felix angewachsen ist – Liutwin und auch
Basin hier g�nzlich fehlen. Sie verf�gten also noch �ber keine so durchschla-
gende Bedeutung wie jene beiden. Diese Beobachtung weckt dar�ber hinaus
begr�ndete Zweifel daran, ob tats�chlich eine Reliquie Liutwins schon 952
ihren Platz im St. Maximiner Bischofsaltar fand. Zumindest nahm Egberts
Umfeld davon noch keine nachweisbare Notiz.

Auch ein Kalendar aus einem St. Maximiner Psalter der Mitte des 10.
Jahrhunderts, das von Hontheim im 18. Jahrhundert publizierte, enth�lt kei-
nen Liutwin oder Basin, sondern die folgenden Namen: Eucharius, Valerius,
Agritius, Maximinus, Paulinus, Marus.567 Offenbar verf�gte man lediglich �ber
einen Grundstock bekannter heiliger Trierer Bischçfe. Doch warum nahm man
in St. Maximin Liutwin nicht auf ? Ruhte denn seine Reliquie nicht in der
eigenen Krypta?

Auf Egberts fr�hes Episkopat bei den Nachtr�gen in den Kçlner Kodex
weist auch ein Trierer Kalender hin, der sich in einem Sakramentar befindet, das
in Paris (BN, lat. 18005, fol. 4v–10r) aufbewahrt wird. Hoffmann datiert die
ganze Handschrift ins ausgehende 10. Jahrhundert. Sie sei auf der Reichenau f�r
eine Trierer Kirche entstanden. Eine beteiligte Hand f�nde sich im Egbert-
Psalter wieder.568 Daraus lassen sich bereits die folgenden Trierer Bischçfe zu-
sammentragen: Eucharius, Valerius, Agritius, Maximinus, Paulinus, Marus,
Maternus, Felix, Nicetius, Modoald, Liutwin.569 Die um Modoald und Liutwin
erweiterte Liste macht damit wahrscheinlich, daß sie etwas nach, aber kaum vor
dem Missalefragment und der Kçlner Handschrift entstand. Bedenkt man

564 Vgl. Bçhne, Erzbischof Egbert, S. 103 f. Hoffmann, Buchkunst 1, S. 157 f.
565 Vgl. Bçhne, Erzbischof Egbert, S. 105–107.
566 Vgl. Hoffmann, Ottonische Handschriften aus Trier, S. 88 f. u. Abb. 3a, zum Fragment

Erfurt, Stadtarchiv, Mappe 5/205-6/14. Die Liste befindet sich im Libera nos und lautet:
Euchario, Valerio, Materno, Agricio, Maximino, Paulino, Felice, Maro.

567 Vgl. Bçhne, Erzbischof Egbert, S. 106. Von Hontheim, Prodromus, S. 373–379. Es
handelt sich um die Handschrift M1 bei Miesges, Festkalender, S. 11. Die Handschrift
ist verschollen.

568 Vgl. Hoffmann, Buchkunst 1, S. 338. Die Hand des Egbert-Psalters ist die Hand B
dieser Handschrift. Vgl. auch Sauerland/Haseloff, Psalter, S. 156 f. Delisle, In-
ventaire (1871), S. 77.

569 Vgl. dazu Bçhne, Erzbischof Egbert, S. 106. – In der Litanei des Sakramentars finden
sich die Namen allerdings nicht. Vgl. dazu Sauerland/Haseloff, Psalter, S. 194–197.
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Egberts sp�tere Bischofslisten, gehçrt auch Paris, BN, lat. 18005 noch in seine
fr�he Zeit.

Die Kçlner und Pariser Kodizes sichern die These, daß Egbert nach weiteren
Trierer Bischofsnamen suchte und sie allm�hlich erg�nzte. Doch wo fand er sie?
Forschte er in Trier gezielt nach Gr�bern oder Grabsteinen? Auf die meisten
Namen konnte man im Umkreis des Erzstifts auch sukzessive durch Studien in
Viten, erhaltenen Konzilsakten oder anderen Quellen gestoßen sein. Diese
Nachweise lassen sich teilweise heute noch rekonstruieren. Die betreffenden
Texte waren außerhalb Triers greifbar, falls die eigenen Exemplare den Nor-
mannensturm 882 nicht �berstanden hatten. Vielleicht halfen hier die Reimser
Kontakte.570

570 So lassen sich solche Texte f�r Felix, Marus, Nicetius und Modoald nachweisen. – Zu
Felix († ca. 399) vgl. Duchesne, Fastes 3, S. 36. Winheller, Lebensbeschreibungen,
S. 73–84. Felix von Trier wird u. a. bei Sulpicius Severus, Dialogi III, 13,2, ed. Halm,

S. 208–211, hier S. 211, erw�hnt und ist f�r die Zeit von 386–401 durch einige
zeitgençssische Quellen bezeugt (Winheller, S. 75 f., mit den genauen Quellennach-
weisen). Felix’ erste Vita, die sich aber schon auf die Bischofsliste bezieht und auch
Sulpicius Severus verwendet, wurde wahrscheinlich Ende des 10. oder Anfang des 11.
Jahrhunderts in St. Paulin verfaßt. Danach soll er eine Marienkirche (St. Paulin?) in
Trier erbaut haben, in der er auch begraben wurde (Winheller, S. 76 f. , 82 f.). Vgl.
ferner Heyen, St. Paulin, S. 283 f. Gauthier, 	vang�lisation, S. 64 ff., auch zum Ab-
h�ngigkeitsverh�ltnis der Viten aus dem St. Pauliner Bereich. Anton, Trier im fr�hen
Mittelalter, S. 80 f. Gierlich, Grabkirchen, S. 33 f. Binsfeld, Geschichte des Bistums
Trier, S. 58 ff. Heinen, Bistum Trier, S. 92–95. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bi-
schçfe, S. 369 f. , weist darauf hin, daß seine Verehrung in der Zeit Egberts beginnt. –
Felix’ angebliches Grab ist f�r St. Marien/St. Paulin �berliefert. Vgl. auch Anton,
F�hrungsschicht Galliens, S. 17–45. – Zu Marus († ca. 480) vgl. Duchesne, Fastes 3,
S. 37. Ewig, Trier, S. 46, Anm. 170 u. S. 51, 60. Heyen, St. Paulin, S. 290 f. Anton,
Trier im fr�hen Mittelalter, S. 85–87. Gauthier, 	vang�lisation, S. 80, 135 f. Gier-
lich, Grabkirchen, S. 39. Heinen, Bistum Trier, S. 114. Pfeiffer, Die fr�he fr�nkische
Zeit, S. 197. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 378 f. Marus’ Verehrung ist
seit dem Ende des 10. Jahrhunderts nachweisbar. Nach den Gesta Treverorum cap. 23,
ed. Waitz, S. 158 (um 1100), wird Marus die Restaurierung des von den Franken
verw�steten Klosters St. Paulin zugeschrieben, wo er auch begraben sei. Die Erinnerung
an Marus kçnnte aber an Felix und die St. Paulinskirche gekoppelt worden sein. Die
Miracula S. Mari, ed. A.T., S. 730 f., finden sich erst in einer viel sp�teren Trierer
Handschrift. – Zu Nicetius († nach 561) vgl. bereits oben S. 272 u. Anm. 499 sowie
seine Lebensbeschreibung bei Gregor von Tours, Liber vitae patrum XVII, ed. Krusch,
S. 727–733. – Zu Modoald vgl. Duchesne, Fastes 3, S. 38 f. Winheller, S. 145–158.
Modoald erscheint in Konzilsakten, die sich bei Flodoard II,5, ed. Stratmann, S. 142,
finden. Dar�ber hinaus gibt es noch weitere, unmittelbare zeitgençssische Quellen (ein
Brief des Desiderius von Cahors sowie die Vita des Abtes Germanus von Granfelden, vgl.
Winheller, S. 146–148). Die Modoald-Vita stamme erst aus dem fr�hen 12. Jahr-
hundert (Winheller, S. 148 ff.). Vgl. ferner Gauthier, 	vang�lisation, S. 347–356.
Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 143–149. Gierlich, Grabkirchen, S. 47 f.
Anton, Raumbestimmende Voraussetzungen, S. 153–158. Bauer, Sp�tmerowingische
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F�r Liutwin existieren solche fr�hen Belege nicht. Die Pariser Handschrift
bietet vielmehr den ersten erhaltenen Nachweis Liutwins �berhaupt in einem
Kalendar. Alle weiteren finden sich danach bzw. ab dem 11. Jahrhundert. Basin
wird sogar noch viel sp�ter aufgenommen.571 Der Befund unterstreicht, daß erst
zu Egberts Episkopat der entscheidende Schritt zur Aktivierung eines Liut-
winkultes in Trier und damit wohl auch in Mettlach gemacht wurde.

Es ist nicht zu �bersehen, daß Modoald und Liutwin ihren Weg gemeinsam
in die Liste fanden. Bestand damit ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
beiden? Immerhin tauchen sie am Ende des 10. oder zu Beginn des fr�hen 11.
Jahrhunderts in manipulierten und miteinander in Verbindung stehenden
Trierer Texten jeweils als Schenker- bzw. Gr�nderbischçfe eines Klosters im
Trierer Raum (Oeren und Mettlach) auf. Es sei denn, ein Schenker Liutwin
w�re schon Ende des 9. Jahrhunderts vom Trierer Erzbischof Radbod (883–
915) konstruiert worden. Doch warum geriet er dann zun�chst wieder in Ver-
gessenheit?572 Die Bischofsliste enth�lt damit aber einen deutlichen Hinweis,
daß wohl Egbert selbst der Erfinder dieser komplement�ren Bilder und wo-
mçglich auch der Veranlasser der sie enthaltenden Dokumente war.

Fassen wir zusammen: Die Namen von Trierer Bischçfen im St. Maximiner
Psalter aus der Mitte des 10. Jahrhunderts, die unter Egbert erfolgten Eintr�ge
solcher Namen zun�chst in den Kçlner Kodex (Dombibliothek, 88) und das
Missalefragment (Erfurt, Stadtarchiv, Mappe 5/2005-6/14) sowie dann in

Zeit, S. 221–234. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 392–394, bemerkt,
Modoalds Verehrung sei erst seit dem ausgehenden 10. Jahrhundert nachweisbar. Die vor
der Vita entstandenen Gesta Treverorum cap. 24, ed. Waitz, S. 160, berichten, Mo-
doald habe die Symphorianskirche am Moselufer erbaut und sei dort bestattet worden.
Heyen, St. Paulin, S. 295–299, weist darauf hin, daß Modoald sp�ter nach St. Paulin
umgebettet wurde. – Insgesamt zeichnet sich dabei also ab, daß jeder dieser Bischçfe in
der sp�teren Tradition der Trierer Geschichte einmal besonders mit dem Schicksal einer
dortigen Kirche verbunden war, wo er dann meist zun�chst begraben lag.

571 Zu Liutwins Erscheinen in weiteren Handschriften seit dem sp�ten 10. Jahrhundert vgl.
unten Kap. D.VII. – Vgl. dazu ferner u. a. Miesges, Festkalender, S. 34 f., zu Basin, der
nach seinem Eintrag im Willibrord-Kalendar nach langer Zeit in einem St. Maximiner
Kalendar des 13. Jahrhunderts nachweisbar ist. Vgl. ebd., S. 8, 88 f., zu Liutwin. Liut-
win finde sich als einer mehrerer Nachtr�ge vom Anfang des 11. Jahrhunderts in einer
nicht aus Trier stammenden Handschrift des 9. Jahrhunderts (Berlin, Staatsbibliothek,
lat. 131, Phillipps 1869). Das Kalendar (fol. 1r–11r), in dem der Eintrag erg�nzt ist, sei
angels�chsischen Ursprungs. Die Nachtr�ge des 11. Jahrhunderts wiesen meist Trierer
Bez�ge auf. Zum 29. September ist vermerkt (fol. 8v): et in medeloco. depos sci Liutuuini
treverensis archiepi. Daß Liutwin danach erst wieder in einem Kalendar des 14. Jahr-
hunderts zu finden sei, ist inzwischen widerlegt. – Zur Berliner Handschrift vgl. Rose,
Verzeichniss 1, S. 293–295, Nr. 131, hier S. 294. Diese Handschrift enth�lt auf fol. 9r

zu den 15. Kalenden des November auch den Nachtrag zum Tod Abt Nithards/Nizzos
von Mettlach: O(biit) Nitha� abbas mediolacensis. Vgl. dazu ausf�hrlicher oben S. 286 u.
Anm. 538.

572 Vgl. dazu ausf�hrlich schon oben Kap. D.II.4.a.– c.
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erweiterter Form in das Pariser Sakramentar (BN, lat. 18005) dokumentieren
ein langsames Anwachsen einer Trierer Bischofsliste. Unter Egberts Pontifikat
kommen in mindestens zwei nachweisbaren Stufen sukzessive neue Bischçfe
hinzu. Erst in der zweiten Stufe finden sich Modoald und Liutwin. Egbert
d�rfte damit maßgeblich f�r die Belebung ihres Kultes verantwortlich gewesen
sein. Die einander entsprechenden Bilder eines Gr�nder- bzw. Schenkerbischofs
bei Modoald und Liutwin, wie sie sich in manipulierten und voneinander
abh�ngigen Trierer Texten in enger zeitlicher N�he zu Egbert finden, deuten
darauf hin, daß jener selbst am Entwurf dieser Bilder mitwirkte, wenn nicht
schon Erzbischof Radbod am Ende des 9. Jahrhunderts einen solchen Liutwin
f�r seine Zwecke konstruiert hatte.

c. Die Bischofsliste des Trierer Petrusstabes

Die n�chste, dritte Stufe der Bischofsliste Egberts �berliefert der sog. Petrusstab,
der nun Liutwin fest in das Namensprogramm aufgenommen hat, w�hrend
Basin weiter fehlt.

Zwei Kupferb�nder an den L�ngsseiten des mit Goldblech verkleideten
Stabes enthalten eine Datierung auf das Jahr 980 sowie eine Inschrift, die die
Geschichte der Reliquie wiedergibt:

„(Dies ist) der Stab des heiligen Petrus, ehemals von ihm selbst zur Auferweckung
des Maternus entsandt und vom heiligen Eucharius hierher gebracht. Lange war er
im Besitz dieser Kirche. Sp�ter, in der Hunnenzeit, wurde er mit den restlichen
Sch�tzen dieser Kirche nach Metz gebracht. Dort blieb er bis in die Zeit des
frçmmsten Kaisers Ottos des �lteren [I. , 936–973]. Dann wurde er auf Forderung
seines Bruders, des Erzbischofs Bruno, nach Kçln �bertragen. Aber in der Zeit
Kaiser Ottos des J�ngeren [II. , 961–983] wurde er auf Bitten des Erzbischofs
Egbert von Trier und unter Zustimmung des ehrw�rdigen Kçlner Erzbischofs
Warin [976–985] – vor allem aber, damit diese Kirche eines solchen Schatzes nicht
l�nger beraubt bliebe – in zwei Teile zerschnitten. Ein Teil, n�mlich der obere,
wurde dieser Kirche zur�ckgegeben und vom Herrn Bischof in dieser H�lle ge-
borgen. Der andere Teil und der elfenbeinerne Knauf wurde in Kçln behalten.“573

573 Vgl. zur �bersetzung Westermann-Angerhausen, Goldschmiedearbeiten. S. 36. Vgl.
ebd. zum Wortlaut der Inschrift : BACVLVM BEATI PETRI QVONDAM PRO
RESVSCITATIONE MATERNI AB IPSO TRANSMISSVM. ET A SCO EVCHARIO
HVC DELATVM. DIV HAEC AECLESIA TENVIT. POSTEA HVNORVM VT FER-
TVR TEMPORIBVS METTIS CVM RELIQVIS HVIVS AECLESIAE THESAVRIS DE-
PORTATVS. IBI VSQ. AD TEMPORA OTTONIS PIISSIMI IMPERATORIS SENIO-
RIS PERMANSIT. INDE A FRATRE EIVS BRVNONE ARCHIEPO EXPETITVS CO-
LONIAE EST TRANSLATVS. IVNIORIS AVTE OTTONIS IMPERATORIS TEPORE
PATENTE ECEBERTO TREVIRORV ARCHIEPO ET ANNVENTE VENERABILI
VVERINO COLONIAE ARCHIEPO. NE ET HAEC AECLESIA TANTO THESAVRO
FRAVDARETVR. IN DVAS EST PARTES TRANS’SECTVS. VNA SVPERIORI VIDE-
LICET HVIC AECLESIAE REDDITA ET A DOMNO EPO IN HAC THECA RE-
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Man sieht, wie Egbert die Euchariuslegende jetzt mit dem aus Kçln geholten
Reliquienteil verband und visuell inszenierte. Der Stab wurde schließlich auch
bei Prozessionen eingesetzt. Die Forschung ist zu seiner Geschichte letztlich
immer dieser Inschrift gefolgt. Doch �ber seine fr�here Geschichte ist im
Grunde nichts bekannt, auch nicht, wie er nach Metz gelangt sein soll. Die
bisherige „Inaugenscheinname“ des Holzes deutet zwar auf ein hohes Alter,
allerdings sind danach die Hçlzer des Kçlner und Trierer Stabes nicht iden-
tisch.574

Die Reliquie, die sich heute im Limburger Domschatz befindet, wird neben
der goldenen H�lle von einem mit Edelsteinen und Emailarbeiten verzierten
Knauf geschm�ckt. Beides wurde in der Trierer Egbert-Werkstatt angefertigt.
Am Knauf sind als Emails am oberen Teil die Symbole der vier Evangelisten
angebracht. Unten befinden sich komplement�r die Brustbilder von SCS PE-
TRUS, SCS VALERIUS, SCS MATERNUS und SCS EUCHARIUS. Unmittel-
bar darunter, am Hals des Stabes, sind in zwei untereinander liegenden Reihen
die Apostel dargestellt.575 Auf der anschließenden langen Umh�llung aus
Goldblech befinden sich in Form von Treibarbeiten jeweils untereinander die
namentlich bezeichneten Brustbilder von zehn P�psten und zehn Trierer Bi-
schçfen mit Nimbus. Die erw�hnten Kupferb�nder trennen beide Reihen
voneinander:576

SCS CLEMENS PAPA SCS AGRITIVS ARCHIEPS
SCS LINVS PAPA SCS MAXIMINVS ARCHIEPS
SCS CLETVS PAPA SCS PAVLINVS ARCHIEPS
SCS ANACLETVS PAPA SCS FELIX ARCHIEPS
SCS KAL(i)STVS PAPA SCS SEVERVS ARCHIEPS

CONDITA. RELIQVA CV APICE EBVRNEO IBIDEM RETENTA. ANNO DOMINI-
CAE INCARNAT · DCCCCLXXX INDI … (VIII).

574 Vgl. zum Stab und seiner Geschichte zuletzt Kloft, Dom und Domschatz, S. 82–88,
der auch (ebd., S. 83) auf die unterschiedlichen Hçlzer der Stabfragmente hinweist. Vgl.
ferner Boshof, Erzstift Trier, S. 58 f. Lauer/Hefele, Petrusstab, S. 305–310. Bauer,
Lotharingien, S. 411–429, der ebd., S. 342 ff., auch Bistumsgr�ndungen und Stable-
genden vor allem in Lotharingien untersucht und sich (ebd. S. 405–465) intensiv dem
lotharingischen Stablegendenzyklus widmet. Von Trier habe die Legende ihren Ausgang
genommen. Er geht (ebd., S. 412 f.) von einer, trotz aller Wirren, l�ckenlosen Bi-
schofsliste aus. Nilgen, Amtsgenealogie, S. 221 f. – Zur Verehrung eines Petrusstabs in
Kçln vgl. Ruotger, Vita Brunonis cap. 31, ed. Ott, S. 31: Baculum et catenam sancti
Petri, qua diligencia, quo fervore, quo gaudio Coloniam, alterum Metti, alteram Roma
adduxerit, omnes noverunt. Achter, Petrusreliquien, S. 941–998.

575 Vgl. Westermann-Angerhausen, Goldschmiedearbeiten, S. 36 f.
576 Vgl. zu den Darstellungen des Stabes Westermann-Angerhausen, Goldschmiedear-

beiten, S. 34–40, 125 f., 129–134, die dargestellten Bischçfe, S. 34. Vgl. ferner Egbert.
Erzbischof von Trier 1, ed. Ronig, S. 38 f. u. Taf. 160–164. Kloft, Dom und Dom-
schatz, S. 82 f., 86–88. Kraus, Bischofskataloge, S. 166 f.
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SCS FABI(i)ANVS PAPA SCS MARVS ARCHIEPS
SCS CORNELIVS PAPA SCS NICETIVS ARCHIEPS
SCS SYLVESTER PAPA SCS MODOALDVS ARCHIEPS
SCS GREGORIVS PAPA SCS LIVDOVVINVS ARCHIEPS
BENED(ic)TVS SEPTIMUS PAPA EGBERTVS ARCHIEPS

Die Liste der P�pste nimmt die ersten vier direkten Nachfolger des Petrus auf
und erg�nzt drei M�rtyrer-P�pste des 3. Jahrhunderts sowie Silvester und
Gregor bis zum unmittelbaren Zeitgenossen Egberts: Benedikt VII. (974–983).
Alle bis auf diesen sind Heilige.577

Die Liste der heiligen Trierer Bischçfe steht gleichwertig daneben und wird
von Petrus �ber die inzwischen bekannten Namen bis zu Egbert selbst weiter-
gef�hrt. Sie parallelisiert damit die Papstreihe. Das Trierer Namensgut der
beiden zuvor besprochenen Handschriften (Kçln, Dombibliothek, 88; Paris,
BN, lat. 18005) findet sich hier wieder, erg�nzt um eine Person: Severus. Damit
wurde der bisher fehlende Bischof aus dem Diplom Johannes’ XIII. in die Liste
aufgenommen.

Es l�ßt sich also zusammenfassend sagen, daß diese Version der Bischofsliste
relativ zeitgleich mit dem Pariser Kodex oder bald danach entstand. Liutwin
gehçrt ihr inzwischen als feste Grçße und letzter bekannter heiliger Bischof vor
Egbert an. Seine Bedeutung stabilisierte sich. Die Liste zeigt, wie intensiv sich
Egbert allein in den ersten vier Jahren seines Pontifikats mit seinen Vorg�ngern
besch�ftigte, was auch Liutwins Rolle erheblich aufwertete.

d. Die heiligen Bischçfe des Trierer Egbert-Psalters

Eine weitere Fassung der Bischofsliste, die wiederum Liutwin aber nicht Basin
enth�lt, findet sich in Egberts ber�hmtem Prachtpsalter, der heute in Cividale
aufbewahrt wird.578 Er entstand – nach Meinung der Forschung – als Trierer
Auftragsarbeit auf der Reichenau zwischen 977 und 980. Die Handschrift stellt
den Mçnch Ruodprecht als Donator an Egbert dar. Als Illustrationen enth�lt sie
nach jeder Psalmdekade jeweils ganzseitige Darstellungen von vierzehn heiligen
Trierer Bischçfen in folgender, chronologisch jedoch nicht korrekter Reihen-
folge:579

577 Zu diesen P�psten vgl. hier nur ihre Biographien im Liber pontificalis 1, ed. Duchesne.

Vgl. dazu auch Book of Pontiffs to AD 715, ed. Davis. Zu Benedikt VII. vgl. zuletzt
Zimmermann, Benedikt VII.

578 Vgl. Cividale, Museo Archeologico Nazionale, 136. Vgl. dazu ausf�hrlich Scalon/Pani,
Codici, S. 337–349.

579 Zur Widmungsseite vgl. Cividale, Museo Archeologico Nazionale, 136, fol. 16v–17r. Zu
Abbildungen aus dem Psalter vgl. Egbert. Erzbischof von Trier 1, ed. Ronig, Taf. 8–15.
Sauerland/Haseloff, Psalter, Taf. 1 ff., zu den Bischçfen ebd. Taf. 7–33. – Zur

VI. Die fr�hen Trierer Bischofslisten 297



S. Eucharius (3. Jh.) S. Marus (†um 480)
S. Valerius (3. Jh.) S. Felix (368–398)
S. Maternus (4. Jh.) S. Modualdus (ca. 622–647)
S. Agricius (†330) S. Liutuuinus (angebl. †715)
S. Maximinus (330–347) S. Legontinus (†um 409?)
S. Paulinus (347–358) S. Magnericus (570–596)
S. Nizetius (525–566) S. Abrunculus (†um 527)580

Am Ende der Handschrift sind die Namen dieser Bischçfe noch einmal in
derselben Abfolge in eine Litanei aufgenommen. Sie erçffnen darin die Reihe
der heiligen Bekenner und sind durch in Gold gehaltene Majuskelbuchstaben
gegen�ber den anderen Eintr�gen hervorgehoben.581

Die Anordnung entspricht bis zu Paulin derjenigen der Urkunde Johannes’
XIII. , die allerdings Nicetius nicht mehr enth�lt. Daf�r fehlt im Psalter Seve-
rus.582 Dann folgen die im Pariser Sakramentar (BN, lat. 18005) zu findenden
Erg�nzungen bis zu Liutwin. Am Ende aber kommen erstmals Legontius,
Magnerich und Abrunculus neu hinzu. Auch ihre Namen ließen sich in lite-
rarischen Quellen wiederfinden. Da sie als Heilige bezeichnet werden, ist nicht
auszuschließen, daß man sich auf die Suche nach ihren mçglichen Gr�bern
machte.583 So kann man an dieser Liste die einzelnen Erg�nzungsstufen Egberts

Datierung und Lokalisierung vgl. erstmals ausf�hrlich und bisher unwidersprochen
Sauerland/Haseloff, S. 3–36, bes. S. 3–23; ebd., S. 45–57, auch mit der genauen
Zuweisung der Illustrationen; ebd., S. 142–171, zur kunsthistorischen Datierung. Ebd.,
S. 37–42, ist das Kalendar des Psalters wiedergegeben, in dem sich von den Bischçfen
aber nur Eucharius und Paulin finden. Zum Psalter vgl. Weiner, Katalog und Kunst-
werke, S. 20. Ronig, Psalter, S. 163–168. Inzwischen liegt eine italienische Faksimile-
ausgabe mit umfangreichem Kommentar (Psalterium Egberti, ed. Barberi) und einer
Zusammenfassung des Forschungsstandes (ebd., S. 105–177) vor. Vgl. zur Bischofsliste
des Psalters auch schon Kraus, Bischofskataloge, S. 165 f.

580 Vgl. diese Genealogie mit den allerdings nur ann�hernd korrekten Pontifikatszeiten bei
Weiner, Katalog und Kunstwerke, S. 20. Vgl. ferner Hoffmann, Buchkunst 1, S. 315.

581 Vgl. die Handschrift Cividale, Museo Archeologico Nazionale, 136, fol. 210v–211r.
Egbert. Erzbischof von Trier 1, ed. Ronig, Taf. 16b. Zum Text der Litanei vgl. Coens,
Recueil, S. 204–213, Nr. 9, hier S. 205 f.: Euchari, Valeri, Materne, Agrici, Maximine,
Pauline, Nizeti, Mare, Felix, Modualde, Liutwine, Legonti, Magnerice, Abruncule.

582 Vgl. dazu Seibrich, Egbert, S. 188 u. Anm. 13, der darauf hinweist, daß einige Namen
der Liste wohl umstritten waren und sich Severus nur auf dem Petrusstab als Heiliger
finde. Vielleicht habe die Papsturkunde von 969 dazu gef�hrt, Severus zun�chst auf-
zunehmen.

583 Vgl. zu Legontius/Leontius Duchesne, Fastes 3, S. 36. Ewig, Trier, S. 39–42. �ber-
liefert ist ein Bischof Leontius, allerdings ohne Bistumsbezeichnung, als „Alterspr�sident“
der gallischen Kirche in einem Brief Papst Leos des Großen (440–461) von 444 (S.
Leonis Magni Epistola 10, Sp. 628–636) sowie in einem Reskript Kaiser Valentinians an
Atius (ebd., Sp. 636–640). Heyen, St. Paulin, S. 284–289. Gauthier, �vang�lisati-
on, S. 128, 131. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 81–83. Gierlich, Grabst�tten,
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geradezu ablesen. Die Schreiber und Illustratoren auf der Reichenau brachten
diese in keine chronologische Reihenfolge, wie es auf dem Petrusstab geschah.584

Das heißt, der Auftrag f�r den Psalter muß noch vor der Arbeit am Stab an die
Reichenau gegangen sein. Vermutlich erhielt man dort das neue, noch unge-
ordnete Material, das mit einiger Verzçgerung um die drei letzten Namen er-
g�nzt wurde. Merkw�rdig bleibt, warum Severus fehlt. War sein Status als
Heiliger inzwischen wieder oder noch umstritten? Jedenfalls d�rften Stab und
Psalter zeitlich parallel entstanden sein, wobei der Psalter sp�ter vollendet
wurde.

Zusammengefaßt verdeutlicht der Psalter, daß Liutwin w�hrend einer
zweiten Stufe der Sammelarbeiten Egberts zur Liste hinzukam, danach aber
noch weitere Trierer Bischçfe (Legontius, Magnerich und Abrunculus) ausfindig
gemacht und erg�nzt wurden.

S. 34–36, gibt an, im fr�hen 12. Jahrhundert finde sich eine undeutliche Grabtradition
in St. Paulin. Heinen, Bistum Trier, S. 95 f. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe,
S. 371–374, bemerkt, seine Verehrung sei erst ab dem sp�ten 10. Jahrhundert nach-
weisbar. – Vgl. zu Magnerich Duchesne, Fastes 3, S. 38. Winheller, Lebensbe-
schreibungen, S. 106–121. Er ist in einem Gedicht des Venantius Fortunatus erw�hnt, in
dem er ihn als Nachfolger des Nicetius nennt (Carmina X,7 u. Appendix, ed. Leo,
S. 239 ff. u. 291 f., sowie Epistolae Austrasicae 14, ed. W. Gundlach, S. 128 f.). Auch
Gregor von Tours, Libri historiarum X (VIII,12 u. 37; IX,10, ed. Krusch/Levison,
S. 378, 405, 424 f.), nennt ihn. Vgl. ferner Ewig, Trier, S. 89, 107–111. Gauthier,
�vang�lisation, S. 189–204, 248 f. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 100 f., 108 f. ,
138–142. Anton, Trier vom Beginn des 6. bis zum Ende des 8. Jahrhunderts, S. 25–28,
37–43. Gierlich, Grabst�tten, S. 44–46. Anton, Raumbestimmende Voraussetzun-
gen, S. 136 f. , 141 f., 154 (datiert ihn auf 566 bis nach 568). Pfeiffer, Die fr�he
fr�nkische Zeit, S. 207 f., 211–218. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe,
S. 390 f. , bemerkt, auch seine Verehrung sei erstmals seit dem sp�ten 10. Jahrhundert
nachweisbar. Nach der zu Beginn des 11. Jahrhunderts verfaßten Vita Magnerici
cap. 52 f. , ed. Pinius, S. 191, soll er die Martinskirche in Trier erbaut haben, in der er
auch begraben liege. Die Vita berichtet, Erzbischof Rotbert (930–956) habe eine
Umgestaltung des Grabes vornehmen lassen. Dann verwundert es aber, warum sich
Magnerichs Reliquien nicht schon 952 im Altar der St. Maximiner Krypta finden.
Egbert habe die Gebeine dann nach Eposium �berf�hrt. – Vgl. zu Abrunculus Gregor
von Tours, Liber vitae patrum VI,3, ed. Krusch, S. 682. Duchesne, Fastes 3, S. 37.
Ewig, Trier, S. 89, 96 f. Heyen, St. Paulin, S. 291–294. Gauthier, 	vang�lisation,
S. 170–172. Anton, Trier im fr�hen Mittelalter, S. 85–88. Gierlich, Grabst�tten,
S. 41. Anton, Raumbestimmende Voraussetzungen, S. 133. Pfeiffer, Die fr�he fr�n-
kische Zeit, S. 202 f. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 384–386, bemerkt,
nur f�r ihn sei eine Verehrung bereits 835/42 auf der Reichenau nachweisbar. – Gerade
dieser Befund w�rde aber bestens dazu passen, daß Abrunculus ausgerechnet in dem auf
der Reichenau angefertigten Psalter an letzter Stelle der Trierer Bischçfe noch angeh�ngt
wurde. Vielleicht also waren daf�r tats�chlich die Reichenauer Mçnche verantwortlich. –
Abrunculus ruhte zun�chst vielleicht in St. Symphorian und wurde Mitte des 11.
Jahrhunderts nach St. Paulin �berf�hrt.

584 Die Unordnung muß also gar nicht von den Reichenauer Mçnchen verschuldet sein, wie
Sauerland/Haseloff, Psalter, S. 9 f., 45 f. , 144, vermuteten.
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e. Egberts ausf�hrliche Bischofsliste

Sp�testens am Ende seiner Amtszeit hatte Egbert dann sogar eine ihm voll-
st�ndig erscheinende Bischofsliste zusammengestellt, die er mit seinem eigenen
Namen – wie schon auf dem Petrusstab – enden ließ. Davon sind zwei ver-
schiedene Versionen handschriftlich auf uns gekommen, die jeweils 44 Namen
enthalten: die eine auf dem letzten Folio eines Kodex’ aus dem Kloster St-
Ghislain, entstanden aber in Trier, von einer Hand des sp�ten 10. Jahrhunderts,
die andere in einem Manuskript des Liber Floridus Lamberts von St-Omer aus
dem fr�hen 12. Jahrhundert nach einer Vorlage des 11.:585

St-Ghislain Lambert, Liber Floridus
Eucharius. Sanctus Eucharius.
Valerius. Sanctus Valerius.
Maternus. Sanctus Maternus.
Agritius. Sanctus Agritius.
Maximinus. Sanctus Maximinus.
Paulinus. Sanctus Paulinus.
Bonosius. Bonosius.
Britto. Britto.
Felix. Sanctus Felix.
Mauricius. Mauricius.
Legontius. Legoncius.
Severus. Severus.
Quirillus. Quirillus.
Lamnecius. Iamnerius.
Emerus. Emerus.
Marus. Sanctus Maurus.
Volusianus. Volusianus.
Miletus. Miletus.

585 Bei der Handschrift aus St-Ghislain handelt es sich um den Kodex Br�ssel, Biblioth�que
Royale de Belgique, II 976 (Phillipps 367; de Gheyn 1370) (vgl. dazu auch oben
Anm. 502), bei der Lamberts um Gent, Universiteitsbibliotheek, 92 (fr�her 16),
fol. 240r. Vgl. dazu zun�chst Kraus, Bischofskataloge, S. 163 f. Duchesne, Fastes 3,
S. 30–34, zu den Handschriften. Zur Lamberthandschrift vgl. auch Derolez, Inven-
taris, S. 8. Vgl. ferner Series archiepiscoporum Treverensium, ed. Holder-Egger,
S. 296–299. Gauthier, 	vang�lisation, S. 10 f. – Kraus, Bischofskataloge, S. 163, weist
darauf hin, daß Pertz die Lamberthandschrift ins erste Viertel des 12. Jahrhunderts
datiert. Kraus sieht im Manuskript eine Kopie des im 11. Jahrhundert geschriebenen
Originals, worin ihm auch Holder-Egger, S. 296, gefolgt ist. – Die Liste wurde nach
dieser Fassung Egberts bald in mehreren Stufen weiter erg�nzt, wie es sich anhand der
Editionen von Duchesne und Holder-Egger nachvollziehen l�ßt. – Vgl. zu Egberts
ausf�hrlicher Liste auch Bçhne, Erzbischof Egbert, S. 106 f.
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Modestus. Modestus.
Maximianus. Maximianus.
Fibicius. Fabicius.
Abrunculus. Abrunculus.
Rusticus. Rusticus.
Nicecius. Sanctus Nicetius.
Ma[gnericus] . Sanctus Magnericus.
Gun[d]er[icus] . Gundericus.
S..b… Sabaudus.
Modualdus. Modoaldus.
Numerianus. Numerianus.
Basinus. Basinus.
Liutwinus. Sanctus Leudoinus.
Milo. Milo.
Wiomadus. Wiemadus.
Rimbodus. Ribbodus.
Wizo. Witzo.
Hetti. Hatto.
[…] […]
Ekbertus. Egbertus.586

Die Bischçfe sind nun in eine chronologisch plausible Reihenfolge gebracht.
Dabei orientierte man sich wohl ann�herungsweise an den erw�hnten erhalte-
nen Schriftquellen. Eine tats�chlich sichere Zuweisung war jedoch kaum
mçglich.587 Bei der Liste aus der Lamberthandschrift f�llt auf, daß elf der
vierzehn im Egbert-Psalter genannten heiligen Bischçfe auch hier als solche
gekennzeichnet sind. Die fehlenden Legontius, Abrunculus und Modoald ver-
bindet immerhin, daß bei ihnen die Grabsituation im sp�ten 10. und fr�hen
11. Jahrhundert nicht genau gekl�rt war.588 Die Heiligkeit mußte sich wo-
mçglich aus Reliquien ergeben. Die wachsende und uneinheitliche Zahl heiliger
Bischçfe deutet also auch auf Egberts Suche nach wirklichen oder scheinbaren
Gr�bern Trierer Bischçfe hin. Doch wußte man nach dem Normannensturm
882 wohl kaum noch, wo diese alle begraben lagen. Deshalb ist anzunehmen,

586 Zum hier wiedergegebenen Text vgl. Series archiepiscoporum Treverensium, ed. Hol-

der-Egger, S. 298 f.
587 Vgl. zu den bestehenden Problemen, die Trierer Metropolitanrechte am Ende des 8. und

zu Beginn des 9. Jahrhunderts zu bestimmen, Oexle, Arnulf, S. 329 ff.
588 Vgl. zu diesen dreien und ihren Gr�bern in dieser Zeit nochmals oben Anm. 570 u. 583.

Auch Seibrich, Egbert, S. 188, vermutet, daß noch nicht endg�ltig gekl�rt war, wer zum
Kreis der heiligen Bischçfe gehçren sollte. – Entweder setzten sich nicht alle als solche
durch, oder dieses Attribut wurde andernorts oder erst mit einiger Versp�tung aufgrund
eines anderen Wissensstandes hinzugesetzt.
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daß Egbert einige nicht sicher zu bestimmende Bischofsgr�ber erst zu solchen
machte. Das variierende Namensgut zeigt, daß er dabei nicht immer Erfolg
hatte.

Daß Liutwin auf dieser Liste erscheint, �berrascht nicht. Allerdings finden
sich hier zum ersten Mal �berhaupt Basin und Milo als Trierer Bischçfe und
zugleich Vorg�nger und Nachfolger Liutwins. Basin war wohl Trierer Bischof,
wie der zeitgençssische Nachtrag in Willibrords Kalendar belegt, doch seit
langer Zeit kaum mehr erinnert. Von seinem Grab wußte man zu Egberts Zeit
ganz sicher nichts mehr. Sonst h�tte er ihn als Heiligen aufgenommen. Erst im
12. Jahrhundert wurde Basin mit St. Maximin in Verbindung gebracht.589

Milo kann nach den bisherigen Untersuchungen aber kein Bischof gewesen
sein, sondern allenfalls ein niederer Kleriker oder nicht ganz unbedeutender
Adliger unter den Karolingern. Er verwaltete die Trierer Bischofspfalz, hatte in
irgendeiner Form Anteil am Kloster Mettlach, war mit diesem belehnt worden
und lag mit einiger Sicherheit auch dort begraben. Milo entsandte Trierer Bi-
schçfe nach Mettlach, um das Amt des Abtes zu �bernehmen. Doch die Namen
dieser Bischçfe – Ratbertus und Harthamus sowie ein wahrscheinlich ebenfalls in
dieser Zeit amtierender Hildulf – finden sich nicht in Egberts Liste.590 Wußte er
nichts mehr von ihnen? Oder ließ er sie absichtlich aus?

Milos Aufnahme als Bischof in die Liste kann nur auf der Rezeption
Reimser Texte in Trier beruhen, n�mlich Hinkmars Remigius-Vita sowie
Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“. Das heißt, sp�testens jetzt mußte man
in Trier – �berrascht – zur Kenntnis nehmen, daß ein Milo ein dunkles Kapitel
f�r die eigene Bistumsgeschichte darstellte, sie geradezu beschmutzte. Denn er
belastete das Verh�ltnis zu Reims dar�ber hinaus. Ging man in Trier seit Erz-
bischof Rotbert (†956) wieder mit einiger Selbstsicherheit vom eigenen Primat
in der Kirchenprovinz Belgica und bald auch der Gallia aus, wie es die Papst-
urkunde von 969 u. a. formulierte, hatte man nun ein Problem.591 Hinkmars
anklagendes Beispiel eines Milo, der die beiden Bist�mer Reims und Trier
okkupierte, das schon einmal erfolgreich gegen den von Thietgaud von Trier
(847–863/8) postulierten Primat in der Belgica zum Einsatz kam, entfaltete ein
zweites Mal seine fatale Wirkung. Das Beispiel des so verwerflichen R�ubers
und Entfremders von Kirchengut mußte alle Trierer Primatsanspr�che bedrohen
und konnte sogar als Argument gegen sie eingesetzt werden!

F�r Mettlach, wo man sich – wie wir gesehen haben – positiv an Milo als
Fçrderer des eigenen Klosters erinnerte und wohl noch �ber sein Grab ver-

589 Vgl. die Angaben zu Basin bereits oben in Kap. D.I.2.b. sowie bei Gierlich, Grab-
st�tten, S. 50 f.

590 Vgl. dazu ausf�hrlich oben Kap. D.IV.6.c.
591 Vgl. dazu schon oben Kap. D.VI.1.–2.
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f�gte,592 entstanden damit kaum geringere Schwierigkeiten. Denn der adlige
Milo ließ sich nicht einfach – mit dem Hinweis auf seine Ruhest�tte – als
weiterer heiliger Trierer Bischof ausrufen. Im Gegenteil : Der eigene Gçnner war
plçtzlich zum Frevler geworden.

Wie aber konnte man sich aus der Aff�re ziehen? Vermochte man in Trier,
Milos anprangernde Rolle als Doppelbischof von Reims und Trier zu �ber-
spielen? Und wie gingen die Mettlacher jetzt mit ihrer eigenen Milotradition
um? Die im folgenden zu untersuchenden Quellen bieten Aufschluß dar�ber,
wenn man sich auf die Suche nach Hinweisen und Spuren macht. Dem hl.
Liutwin kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu. Denn die Geschichte, die
seine Viten �ber ihn erz�hlen, ist ohne die Konstellation der Bischofsliste nicht
mçglich. Seine �lteste Lebensbeschreibung kann folglich kaum fr�her entstan-
den sein. Ja, so wie Egbert f�r das Bild Liutwins als Schenker Mettlachs an Trier
verantwortlich gewesen sein d�rfte oder es wenigstens von Erzbischof Radbod
(883–915) �bernahm, so war er wohl auch an der Lçsung des Milo-Problems
entscheidend beteiligt.

Zusammengefaßt wird an den beiden Varianten der ersten Trierer Bi-
schofsliste erkennbar, daß unter Egbert die Heiligkeit einiger Bischçfe vielleicht
aufgrund problematischer Gr�ber umstritten war. Erstmals aber finden sich
Basin und Milo, daf�r fehlen die in DKarol. I 148 �berlieferten Bischçfe
Ratbert und Hartham sowie der an anderer Stelle genannte Hildulf. Dem Platz
Milos als Bischof auf der Liste muß das Bild eines die Kirche sch�digenden und
�ber 40 Jahre amtierenden Doppelbischofs zugrunde liegen, das inzwischen aus
Reims rezipiert wurde. Dieses Bild unterdr�ckte deshalb die Namen der ei-
gentlichen Trierer Bischçfe dieser Zeit und ließ sie in Vergessenheit geraten. Im
Erzstift Trier bedrohte es gar die eigenen Primatsanspr�che. In Mettlach stellte
es das positive Bild des Adeligen Milo in Frage, der dort begraben lag. Erst die
Bischofsliste ermçglichte also ein Liutwinbild, wie es dessen Viten �berliefern
und an dem Egbert nicht unbeteiligt gewesen sein kann.

f. Ergebnis

Es ist deutlich geworden, wie sehr sich Erzbischof Egbert (977–993) damit
besch�ftigte, die Vergangenheit seines Bistums und die seiner Vorg�nger zu
pflegen und aufzuwerten. Er unterst�tzte massiv die Grabkirche der ersten drei
Trierer Bischçfe St. Eucharius, st�rkte den Kult des Apostels Andreas in Trier, in
dessen neu erbauter Kapelle er sich selbst bestatten ließ, und recherchierte die
fr�heren Trierer Bischçfe sowie deren Gr�ber. In prachtvollen Handschriften,
Litaneien, dem Petrusstab und in lokalen Kalendaren wurde ihre Erinnerung im
Ged�chtnis der Stadt intensiviert oder neu gestiftet.

592 Vgl. dazu oben S. 246.
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Egbert pflegte enge Verbindungen mit Reims, �ber das Trier mit seinem
Primatsanspruch �ber die Belgica, Gallia und Germania seine Vorrangstellung
postulierte, sowie mit dem Reimser Gelehrten Gerbert. Von dort bezog Egbert
einige Texte f�r seine Nachforschungen �ber Triers Vergangenheit. Diese
Kontakte verbanden das Erzstift auch mit dem Kloster Mettlach an der Saar,
von dem aus Mçnche zur Ausbildung nach Reims gingen. Einer von ihnen war
der sp�tere Mettlacher Abt Remigius, der vor seinem Abbatiat auch unter Egbert
in Trier wirkte und dessen Politik f�r St. Eucharius und die Trierer Primatsan-
spr�che mit eigenen Werken nachweislich unterst�tzte. Remigius verfaßte den
ersten bekannten Text �ber Liutwin: eine Predigt zum liturgischen Gebrauch.
Mit ihr muß die Liutwin-Vita I gemeint sein. Diese Predigt weist aber in jedem
Fall auf Egberts Episkopat f�r den Beginn eines greifbaren Mettlacher Liut-
winkultes hin.

Die Liste der heiligen Trierer Bischçfe wuchs sukzessive. Liutwin wurde
gemeinsam mit Modoald in einer zweiten Stufe in sie aufgenommen. Daß die
beiden als Gr�nder- bzw. Schenkerbischof eines Klosters in manipulierten
Trierer Dokumenten auftreten, legt einen Einfluß Egberts auf die Konstruktion
dieser Bilder nahe, wenn auch ein solcher Erzbischof Radbods (882–915) f�r
das Bild Liutwins nicht vçllig auszuschließen ist. Doch nicht alle heiligen
Kandidaten waren so unumstritten wie sie. Beim Wiederauffinden mancher
Bischçfe und ihrer Gr�ber bestand noch Diskussionsbedarf. Alle ihre vorweis-
baren Bestattungspl�tze d�rften aber in Trier gelegen haben.

Erst die letzte Stufe der Bischofsliste nahm Basin und Milo auf. Doch
verschwieg sie die Namen weiterer Bischçfe, die in deren unmittelbarer zeitli-
cher N�he in anderen Quellen �berliefert werden: Ratbert, Hartham und
Hildulf. Milo aber war kein Bischof, sondern vielmehr niederer Kleriker oder
Adliger, der die Trierer Bischofspfalz verwaltete und �ber einen engen Bezug zu
Mettlach verf�gte, wo er auch begraben lag. Deshalb kann Milos Eintrag nur
auf der Rezeption von Reimser Texten beruhen, die das von Hinkmar geschaf-
fene Bild eines Doppelbischofs von Reims und Trier vermittelten. Offenbar war
dieses Bild so dominant, daß die Namen der eigentlichen Trierer Bischçfe
ausfielen. Dieser ,neue‘ Milo, den man im Trierer Raum zuvor nicht kannte,
bedrohte die Trierer Primatsanspr�che �ber die Belgica, Gallia – und damit auch
�ber Reims – sowie die Germania, aber ebenso die bisherige Wertsch�tzung des
,alten‘ Milo in Mettlach. Milos scheinbarer Amtsvorg�nger Liutwin versprach
einen Weg aus dieser Misere zu weisen, den Egbert nach allen bisher zusam-
mengetragenen Belegen mitgestaltete.
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VII. Liutwin und Basin in liturgischen Texten
seit dem sp�ten 10. Jahrhundert

Abgesehen vom zeitgençssischen Nachtrag Basins zum 3. M�rz in das Kalendar
Willibrords (†739) setzte die Erinnerung an ihn erst wieder Ende des 10.
Jahrhunderts mit den Trierer Bischofslisten ein, um die sich Egbert so bem�hte.
F�r die Mitte des 11. Jahrhunderts hat Bauer einen Beleg seiner Verehrung zum
3. M�rz in der els�ssischen Abtei Honau nachgewiesen. Ebenso sei eine solche
Verehrung in dieser Zeit in Pfalzel und Klausen zu finden.593 Sie stimme auch
mit dessen sanctus-Vermerk auf der dritten, schon nach Egbert verfaßten Trierer
Bischofsliste �berein, die wahrscheinlich in der ersten H�lfte des 11. Jahrhun-
derts entstand.594 Der eigentliche Kult setzte – nach Basins Abbildung auf dem
Willibrord-Tragaltar des sp�ten 12. Jahrhunderts – schließlich mit dem Beginn
des 13. Jahrhunderts ein, wobei die Trierer Abtei St. Maximin ein eigenes
Zentrum bildete.595 Man sieht also auch hier, daß Basins Verehrung maßgeblich
durch Egberts Nachforschungst�tigkeiten mçglich gemacht wurde.

F�r Liutwin machte Peter Miesges – neben den bereits oben erw�hnten
liturgischen Handschriften – nur einen Trierer Kalendereintrag des fr�hen 11.
Jahrhunderts ausfindig, dem erst im 14. Jahrhundert weitere folgten.596 Inzwi-
schen l�ßt sich dieser Befund weiter modifizieren. Flesch hat nach Kurzeja
nochmals betont, daß die aus St. Gallen stammende Litanei Humilie prece in
Trier zu Egberts Zeit den lokalen Bed�rfnissen angepaßt wurde. Dazu ersetzte
man einige ihrer urspr�nglichen Heiligen durch die heiligen Trierer Bischçfe,
die etwa der zweiten Stufe der Egbertschen Bischofsliste entsprechen. Der in der
Litanei zun�chst erw�hnte hl. Gallus wurde dabei in Strophe 11 unter Beibe-

593 Vgl. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 397. – Zum Eintrag im Willibrord-
Kalendar vgl. bereits oben S. 118 u. Anm. 29.

594 Vgl. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 397. – Zur dritten Trierer Bi-
schofsliste mit dem sanctus-Vermerk vgl. Series archiepiscoporum Treverensium, ed.
Holder-Egger, S. 298 f.: […] / Sanctus Modoaldus. / Numerianus. / Sanctus Basinus. /
Sanctus Leudowinus. / Milo. / Wiemadus. / […]. Duchesne, Fastes 3, S. 30–34.
�berliefert ist sie in der Handschrift Wolfenb�ttel, Herzog August Bibliothek,
Guelf. 1109 Helmst., aus dem sp�ten 10. oder fr�hen 11. Jahrhundert. Sie stammt aus
der Abtei St. Maria in Reichenbach in der Diçzese Regensburg. Der letzte Trierer Bischof
dieser Liste ist Egberts Nachfolger Liudolf (994–1008). Die Namen seiner beiden
Nachfolger waren bereits eingetragen, doch wurden sie durch Rasur getilgt, was auf die
Streitigkeiten im Trierer Bistum zu Beginn des 11. Jahrhunderts deutet. Vgl. auch oben
Anm. 532.

595 Vgl. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 397 f. – Zum Basinkult in St. Ma-
ximin vgl. auch oben Kap. D.I.2.b. u. D.III.2.

596 Vgl. dazu oben Anm. 571.
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haltung des �brigen Textes gegen Liutwin ausgetauscht.597 Kurzeja schloß aus
dem Eingriff an einer solch zentralen Stelle, daß dies in Mettlach selbst, also
Liutwins Grabesort, geschah, worin ihm neuerdings Bauer folgt: Man habe die
Gr�ndungsheiligen fçrmlich ausgewechselt. Dann sei die Litanei nach Trier
gelangt. Flesch h�lt sogar Remigius von Mettlach f�r den Verantwortlichen.598

Diese Argumente haben einiges f�r sich. Doch l�ßt sich nicht sicher aus-
schließen, daß dieser Eingriff zun�chst in Trier selbst unter Egbert erfolgte oder
von ihm erw�nscht war und dann nach Mettlach gelangte, wie die anwach-
senden Stufen seiner Bischofsliste nahelegen. In jedem Fall ist die Litanei in
seiner Amtszeit angepaßt worden.

Im k�rzlich (2003) erschienenen Fr�hmittelalterband der Trierer Bistums-
geschichte hat Bauer erste Ergebnisse seiner Studie zur „Verehrung heiliger
Trierer Bischçfe aus Sp�tantike und Fr�hmittelalter“ vorgelegt. Darin pr�sentiert
er weiteres Material zu Liutwin.599 Dessen Verehrung „erreichte […], nach dem
Befund der liturgischen Quellen, erstens in Trier selbst einen erheblich inten-
siveren Grad, durchdrang zweitens die Diçzese Trier engmaschiger und fand
drittens dar�ber hinaus eine sehr weitr�umige, hierbei freilich punktuelle Ver-
breitung.“600 Allerdings bietet Bauer zu den bereits bekannten Belegen keine
vor dem 10. Jahrhundert: Bei der „Weihe einer Salvatorkirche in Luxemburg
am 5. November 987“ f�nden sich Liutwinreliquien bezeugt. Noch aus der Zeit

597 Vgl. dazu Flesch,Monastische Schriftkultur, S. 27, 70 f. Die urspr�ngliche Form der St.
Gallener Litanei finde sich in der Handschrift Vatikan, Bibliotheca Apostolica, Palatinus
lat. 489, aus dem 10. Jahrhundert, die wohl f�r das Kloster Hornbach verfaßt wurde.
Zur Handschrift vgl. Berschin, Palatina, S. 66–68. – Vgl. die Litanei Humilie prece, in:
Analecta Hymnica 50, Nr. 191, S. 253–256 (= Sylloga codicis Sangallensis
CCCLXXXI, ed. Winterfeld, Nr. 4, S. 319–321). Die abgewandelte Trierer Version
findet sich in W�rdtwein, Commentatio, S. 240–243, bes. S. 241: Eucharius, Primus,
Maternus Valeriusque, / Maximinus & Agritius atque Marus. / Paulinus, Felix, Severus
Nicetiusque, / Treverici Patres nos foveant inopes. […] (Strophe 8). Ebd., S. 242: O
Lutwine Dei summi venerande sacerdos, / Nobis nunc famulis auxiliare tuis, / Nil sic
perspicuum poterat vox clara referre (Strophe 11). Vgl. ferner Kurzeja, Liber Ordinarius,
S. 314–317.

598 Vgl. Kurzeja, Liber Ordinarius, S. 315 f. , Anm. 1444 f. Er zeigt aber auch, daß die
Litanei �ber Mainz nach Trier vermittelt wurde. Denn in Mainz erg�nzte man noch eine
Strophe zu Disibod, der in Trier durch den dort verehrten Quiriacus ersetzt wurde. Auch
seien noch im 11. Jahrhundert weitere Trierer Heilige zus�tzlich in diese Litanei erg�nzt
worden. – Vgl. dazu die entsprechenden Strophen der Litanei in Analecta Hymnica 50,
Nr. 191, S. 254. Vgl. ferner Bauer, Sp�tmerowingische Zeit, S. 242. Bauer, Verehrung
heiliger Trierer Bischçfe, S. 399. Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 70 f.

599 Vgl. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 341 ff., bes. S. 398–400. Die voll-
st�ndige Publikation ist als Monographie unter dem Titel „,Laudate Dominum in sanctis
eius‘. Die heiligen Bischçfe von Trier in ihrer Verehrung“ in der Reihe „Verçffentli-
chungen des Bistumsarchivs Trier“ in Vorbereitung. Darin werden noch weitere Aus-
f�hrungen zur Verbreitung der Patrozinien der Trierer Bischçfe erg�nzt.

600 Vgl. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 398.
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unmittelbar vor der Jahrtausendwende m�sse ein Eintrag seines Festes am
29. September aus einem Essener Kalendar stammen – der �lteste außerhalb
Triers. Vom Beginn des 11. Jahrhunderts gebe es dann einen Nachweis aus
Verdun, dem bald einer aus St. Gallen folge. Die Liutwinverehrung habe im
10. Jahrhundert sogar England erreicht (dies muß im Hinblick auf den Essener
Eintrag allerdings sp�ter oder zeitgleich geschehen sein). In Trier sei seine li-
turgische Verehrung ebenfalls st�rker ausgepr�gt, eine wirkliche Intensivierung
jedoch erst ab dem 14. Jahrhundert feststellbar. In der Trierer Diçzese existierten
Eintr�ge aus Pfalzel und Klausen sowie einer aus einem Echternacher Marty-
rolog des (fr�hen) 12. Jahrhunderts.601

Zusammengefaßt unterstreichen alle genannten neuen Belege jedoch den
bisherigen Befund: Eine nachweisbare Basinverehrung in Trier sowie eine
Liutwinverehrung in Trier und Mettlach wird nicht vor dem Episkopat Egberts
faßbar. Liutwins Kult muß also in dieser Zeit und von dieser Gegend seinen
Ausgang genommen haben. Dabei ist nicht an eine Verbreitung von Mettlach
nach Trier, sondern umgekehrt an eine vom Erzstift zum Kloster zu denken. Das
baldige Auftauchen Liutwins in Essen l�ßt sich wahrscheinlich durch die nicht
unwesentliche Rolle Egberts in der ottonischen Reichspolitik erkl�ren. So w�re
es nur verst�ndlich, wenn sich ein Reflex heiliger Trierer Bischçfe im so be-
deutenden ottonischen Damenstift f�nde.602

VIII. Liutwin-Spuren in Urkunden des sp�ten 10. Jahrhunderts

1. Liutwin in der Egbert-F�lschung f�r St. Paulin

Die n�chste und inhaltlich sogar erste konkretere Spur zu Liutwin findet sich in
der sog. Egbert-F�lschung zum Jahr 981 (MRUB I †255). Diese Sammelur-
kunde f�r St. Paulin enth�lt eine Liste von Besitzungen, die diesem Stift ver-
lorengegangen waren und die auf angeblichen Schenkungen zur�ck bis in die
Zeit Kçnig Dagoberts (†638/9) beruhten, darunter auch eine Liutwins. Da
Egbert die verlorenen G�ter nicht restituieren kann, gibt er andere an St. Paulin.
Eine Urschrift des Textes existiert nicht. Erhalten sind nur mehrere Best�ti-
gungen: die erste als Transsumpt Erzbischof Theoderichs/Dietrichs II. (1212–

601 Vgl. Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischçfe, S. 398–400. – Beim Essener Kalendar
handelt es sich um die Handschrift D�sseldorf, Universit�ts- und Landesbibliothek, D3,
fol. 3r. Vgl. dazu Hoffman, Buchkunst 1, S. 504 u. ebd. 2, Abb. 300 f., der die
Schreiberhand jedoch einem Trier Skriptorium zuweist. Vgl. ferner Handschriftencensus
Rheinland 1, ed. Gattermann, Nr. 755, S. 446.

602 Zu Egbert vgl. nochmals oben Kap. D.VI.3.a.
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1242) von 1215.603 Oppermann bezeichnete deshalb dessen zitierte Vorlage als
F�lschung, doch hielt Ewig wenigstens einige Teile f�r glaubw�rdig.604 Heyen

untersuchte sie genauer und schloß, daß der �ußere formale Rahmen auf einer
echten Urkunde Erzbischof Egberts von 981 beruhe. Eine Urkunde Erzbischof
Eberhards (1047–1066) habe dann wenigstens einen Teil der verlorenen G�ter
beinhaltet. Ob sich darunter auch die mit Liutwin verbundenen befanden, lasse
sich nicht sicher kl�ren. An der Echtheit dieser Verlustliste – vielleicht eines
Traditionsregests oder chronikalischen Nachweises – bestehe kaum Zweifel, weil
sie nicht dem eigentlichen F�lschungszweck der Egbert-F�lschung diente. Um
1207 sei deren Urfassung wohl aus den genannten Vorlagen entstanden, um die
Rechte an den „Kompensationsg�tern“ zu sichern.605

Das Traditionsregest der Verlustg�ter in der F�lschung ist weder chrono-
logisch noch nach Personen geordnet. Seinen Anfang macht aber die Gabe
Liutwins. Entscheidend sind hier weniger die �bertragenen G�ter als vielmehr,
daß ganz knapp von einem gewissen Herzog Liutwin die Rede ist, der Mçnch
wurde und sp�ter heiliger Erzbischof dieses Sitzes, also Trier. Heyen und Anton
halten entgegen Gauthier diese Dotation f�r glaubw�rdig. Die Echtheit der
Vorlage soll an dieser Stelle nicht �berpr�ft werden. Doch ist sie, schon weil sich
ihr unmittelbar eine Dagobert-Schenkung anschließt, nicht wirklich vertrau-
enserweckend.606 Allerdings wird hier erstmals so etwas wie eine ,Kurzvita‘ Li-
utwins greifbar. Sie erinnert in gewisser Weise an die umfangreichere Erz�hlung
der Vita Liutwini I, bringt Liutwin jedoch �berhaupt nicht mit dem Kloster
Mettlach in Verbindung.

Damit ist die Egbert-F�lschung keinesfalls eine Best�tigung f�r die fr�he
und zeitgençssische Existenz eines hl. Bischofs Liutwin. Sie zeigt nur, daß die
Fama Liutwins bei der Niederschrift der regestenhaften Vorlage �ber die an-
geblich verlorenen St. Pauliner G�ter oder sogar erst bei der eigentlichen F�l-

603 Vgl. zur F�lschung MRUB I †255, S. 311. Weitere Best�tigungen haben Erzbischof
Arnold II. (1242–1259) am 9. Januar 1258 (MRUB III 1451, S. 326) und Erzbischof
Boemund I. (1289–1299) am 1. Februar 1295 (Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 213
Nr. 17) ausgestellt.

604 Vgl. Oppermann, Rheinische Urkundenstudien 2, S. 227–239. Ewig, Trier, S. 124,
135.

605 Vgl. Heyen, Egbert-F�lschung. Heyen, St. Paulin, S. 23–26. Zur echten Egbertschen
Urkundenvorlage vgl. auch Seibrich, Egbert, S. 194.

606 MRUB I †255, S. 311: Hoc etiam pacto. quicquid Liutwinus dux in monachum conuersus.
et postea huius sedis sacer archiepiscopus. in Branbach. et in Birkenuelt in ecclesiis. aut in
omnibus appendiciis aliis. ad habendum fratribus. deo et s. Paulino seruientibus contulit. et
quidquid Dagobertus orthodoxus rex francorum scilicet Billike cum Sulmana et Růla. et
Nůuelae. cum ecclesiis ac cum omnibus rite ad eadem loca pertinentibus de suo hereditario
iure. eidem beatissimo confessori contradidit. Vgl. Heyen, Egbert-F�lschung, S. 145.
Heyen, St. Paulin, S. 83 f. Anton, Liutwin, S. 32 u. Anm. 29. Gauthier, 	vang�lisa-
tion, S. 360, Anm. 104, meint, die Urkunde h�nge von der Vita ab.
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schungskompilation bekannt war. Vielleicht war diese ,Kurzvita‘ Vorstufe oder
auch nur Reflex der Vita. Der fr�heste daraus resultierende Beleg daf�r, daß das
Bild des zum Mçnch gewordenen Herzogs und sp�teren heiligen Bischofs
existierte, ist das Datum der angenommenen echten Urkundenvorlage Egberts
von 981, wenn diese denn einen Hinweis auf Liutwin beinhaltete. Erst unter
Egbert jedenfalls gehçrte Liutwin sicher dem Kanon der heiligen Trierer Bi-
schçfe an. Sein Bild in der F�lschung entspricht bereits dem angesprochenen
Modell eines Schenkerbischofs. Sollte es tats�chlich die Schenkung eines Liut-
win an St. Paulin gegeben haben, was sich weder beweisen noch ganz sicher
widerlegen l�ßt, so t�tigte diese allenfalls ein Liutwinus dux. Die Anmerkungen
zu seinem Leben waren interpretierende Zus�tze – fr�hestens aus dem sp�ten
10. Jahrhundert.

Zusammengefaßt belegt die Egbert-F�lschung nur, daß fr�hestens ab 981 –
aber eher sp�ter – ein Bild greifbar wird, das einen Mçnch gewordenen Herzog
und baldigen heiligen Trierer Bischof Liutwin beinhaltet. Ihm kçnnte – was
aber nicht sehr wahrscheinlich ist – die Schenkung eines Liutwinus dux an St.
Paulin zugrunde gelegen haben.

2. Die Schenkung Bertas an Mettlach 995

Die Schenkung einer Berta aus dem Jahr 995 bietet da schon wesentlich kon-
kretere Angaben zu Liutwin (MRUB I 270).607 Berta �bertr�gt f�r sich und
ihren verstorbenen Ehemann Folkmar, auch auf dessen Anordnung, an das

607 Vgl. MRUB I 270, S. 326: Cum cuncta que temporaliter possidentur ueluti fumus et umbra
depereant. in hoc tamen possidenti erunt utilia, si ea decreuerit ad anime sue dispensare
remedia. atque in hoc supra modum miranda et laudanda propitia deitas. quod inmensa
ipsius annuenta gratia decidius semper acquirere statura transitoriis comparare semper pos-
simus eterna. quod ego Berta peruicaci uersans animo. statui pro anime mee nec non et
defuncti coniugis mei Uolkmari salute. ipso uidelicet dum uiueret hoc iubente et constituente.
ad monasterium nomine Mediolacum. ubi s. Lutuinus corpore requiescit. quod ipse dum uita
uiguit. in honore dei genitricis semperque uirginis Marie et bb. Petri & Pauli apostolorum
atque Andree construxit. quid in uilla Rodena uocabulo sita in pago Sarensi. in comitatu
Uualdrauingensi a prefato coniuge meo dotis firmitudine possidendum suscepi. XV. scilicet
mansos. preter dominicabilem terram. et quicquid illuc silue. pratorum. aque siue nauigii uel
aquarum decursus appendet. ea uidelicet ratione. ut ab hac die id retinendi. possidendi.
quocunque libuerit uertendi. liberam monachi ibi degentes habeant potestatem. Et ut cunctis
palam fiat quomodo perniciose huic donationi contradicitur. ueraci relatu depromo ac plu-
rium suffragio testium confirmo quod ipse predictus maritus meus hoc allodium quondam ab
ipsius regis manibus magno pretio comparauit. et sine ullius contradictione legaliter et fir-
missima traditione possidendum suscepit. unde quisquis hiis contraire nititur. iram dei quam
sibimet ipsi accendit incurrat. insuper ad regalem fiscum, quantum inuasores ac legum
effractores competit. soluat. Actum Mediolacensi cenobio. V. Kal. Martii. anno incarnat.
domin. DCCCC.XC.V presente ipsius loci domino uenerabili Ludolpho archiepiscopo. tra-
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Kloster Mettlach, wo der Kçrper des hl. Liutwin ruhe, der es selbst zu seinen
Lebzeiten zu Ehren der Gottesmutter und Jungfrau Maria, der hll. Apostel
Petrus und Paulus sowie des Andreas erbaute, ihren Besitz in der Villa Roden im
Saargau, in der Grafschaft Wallerfangen. Diesen Besitz habe sie von ihrem
Gatten erhalten. Es handle sich dabei um 15 Mansen, außer dem Herrenland,
und was auch immer dort an Wald, Wiesen und Gew�ssern dazugehçre.608 Die
Mettlacher Mçnche sollen frei dar�ber verf�gen. Berta teilt wahrheitsgem�ß mit
und best�tigt durch die Unterst�tzung zahlreicher Zeugen, daß ihr Gatte dieses
Allod einst aus den H�nden des Kçnigs selbst gegen einen großen Betrag er-
worben und ohne irgendjemandes Widerspruch rechtm�ßig durch eine �ußerst
sichere Schenkung zum Besitz empfangen habe. Die Handlung sei in Mettlach
am 25. Februar 995 erfolgt in Gegenwart des Trierer Erzbischofs Liudolf (994–
1008). Es schließen sich die Namen der �bertr�ger, B�rgen und Zeugen an.

Damit w�re diese Urkunde die fr�heste greifbare Quelle (abgesehen von der
Liutwin-Vita I), die Liutwin etwa 300 Jahre nach seiner angeblichen Lebenszeit
nicht nur erstmals als Gr�nder des Klosters Mettlach nennt, sondern ebenso von
seinem dortigen Grab spricht. �berliefert ist sie – nach Beyer – als erstes
Dokument des Mettlacher Diplomatars. Dessen letzte Eintr�ge reichen bis
1678, doch sei jede dort aufgenommene Abschrift notariell beglaubigt.609 Zwar
finden sich zwei Eintr�ge �ber Roden auf der Mettlacher G�terrolle des sp�ten
11. Jahrhunderts, sie nennen aber keine Schenker. Auch stehen beide an un-
terschiedlichen Stellen und verzeichnen, neben anderen Abweichungen, als
Besitz einmal 15, ein anderes Mal 12 Mansen, wobei beim damit verbundenen
Eintrag sogar Text getilgt wurde.610 Erst die R�ckseite des Mettlacher Kreuz-

ditores Uodilo & Heckinrich. fideiussores Uuetel. Helidrich et frater eius Henno. Testes. Wetel
comes et nepos eius Wetel. Cuono. Gerunc. Bruonicho. Frizzo. Winigo. Friderart. Mazzo.
Cuono. Gozichin. Hupichin. Thederich.

608 Die Stelle ist etwas mißverst�ndlich. Raach, Mettlach, S. 114, rechnet das Herrenland
mit zur Schenkung, doch scheint es ausgenommen.

609 Vgl. MRUB I, S. VI u. 326. Vgl. dazu auch die Mettlacher Regesten bei Lager,
Urkundliche Geschichte, S. 291.

610 Vgl. zur Mettlacher G�terrolle insgesamt bereits oben Kap. D.V. – Auf der Mettlacher
G�terrolle finden sich Leistungen zu Roden unter Kap. 6 und 131 eingetragen. Zu
Kap. 6 vgl. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 125, Nr. U 17. MRUB II Nachtr. 10,
S. 341, das f�r die Abgaben �berwiegend hohe Geldzahlungen und keine Heiligenfeste,
sondern lediglich den Weihnachtstermin nennt. Auch erw�hnt das Kapitel nur 12
Hufen. Der Eintrag ist kurz und knapp, weil seine letzten sieben Zeilen durch Rasur
getilgt sind. – Vgl. zu Kap. 131 M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 123 f., Nr. U 12.
MRUB II Nachtr. 10, S. 343. Dieses Kapitel erw�hnt zu Roden 15 Mansen mit zahl-
reichen differenzierten Natural- und Geldleistungen sowie als F�lligkeitstermine u. a.
auch die folgenden Heiligenfeste : Martin, Andreas, Peter und Paul. Die sich mit Kap. 6
deckenden Forderungen fallen hier noch niedriger aus. – Perrin, Recherches, S. 113 f. ,
117–119, 121 f., 125 f. , h�lt den Eintrag von Kap. 131 f�r den �lteren, weil er noch
gem�ß der Urkunde 15 Mansen nennt und umfangreichere Naturalabgaben. Orientiere
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reliquiars zu Beginn des 13. Jahrhunderts bildet Berta und Folkmar dann als
gemeinsame �bertr�ger Rodens und letztes der insgesamt vier Stifterpaare ab.611

Die Urkunde, die von der Forschung bisher f�r echt gehalten wurde – nur
Schmal �ußerte einen F�lschungsverdacht –, bietet aber einige Auff�lligkei-
ten.612 Zun�chst einmal nennt sie keinen amtierenden Mettlacher Abt. Entgegen
den sp�teren Mettlacher Quellen, die ein Marien-, Petrus- und Dionysiuspa-
trozinium f�r den Klosterkomplex angeben,613 wird hier noch Paulus, aber vor
allem anstelle des Dionysius der Apostel Andreas angef�hrt. Nun ist es nach
dem Mettlacher Ausgr�ber Martin Klewitz undenkbar, daß gleich drei Kirchen
bei Gr�ndung des Klosters gleichzeitig gebaut wurden, wenn das hier denn
gemeint ist.614 Wir haben es also mit einer Fama zu tun. Kaum denkbar ist aber
vor allem, daß Mettlach schon im sp�ten 7. Jahrhundert ein Andreaspatrozi-
nium erhielt. Denn nur in dieser Urkunde und einem Ablaßbrief von 1451 ist
es �berhaupt f�r das Saarkloster nachweisbar. (Im Brief war Andreas ein weiteres
Patrozinium der Peterskirche.)615 Vielmehr verst�rkte erst Erzbischof Egbert
wieder den Andreaskult im Trierer Raum, wie wir gesehen haben.616 Somit bçte
auch diese Urkunde einen Hinweis auf eine direkte Verbindung des Mettlacher
Liutwinkultes mit Egbert. Der Trierer Andreaskult bildete den Anlaß, diesen

man sich an der Urkunde, m�sse er nach 995 in die Vorlage der G�terrolle aufge-
nommen worden sein. Mit dem Fortschritt der Geldwirtschaft stehe dann der rationa-
lisierende Eintrag in Kap. 6 in Verbindung. Die geringere Mansenzahl kçnne auch f�r
Besitzverlust sprechen. Vgl. auch Raach, Mettlach, S. 114–116. – Die verschiedenen
Angaben von 12 und 15 Mansen lassen sich vielleicht aber einfach als Verschreibung von
XV zu XII erkl�ren, wenn sich die beiden Sch�fte des V an der Unterseite nicht mehr
ber�hrten.

611 Vgl. dazu Sauer, Fundatio, S. 311 u. Abb. 68. Henze, Kreuzreliquiare, S. 71–73.
612 Vgl. zu ihrer Echtheit Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 29, 48. Zu Roden vgl. auch

Raach, Mettlach, S. 113–118. Aus dem Jahr 996 ist eine weitere �bertragung dieser
Berta �berliefert, diesmal f�r das Kloster St. Maximin. Berta erscheint darin wieder als
Witwe Graf Folkmars und zus�tzlich sogar als Schwester eines Trierer Chorbischofs
Beringer. Erhalten war der Nachweis der Schenkung wohl im Kopiarbuch von St.
Maximin. Vgl. dazu MRUB I 273, S. 328 f. Schmal, Mettlach, S. 23 u. Anm. 137, geht
aufgrund des aufgef�hrten Andreaspatroziniums von einer F�lschung allerdings noch vor
dem Kreuzreliquiar aus. – Vgl. dazu aber die �berlegungen im folgenden.

613 Vgl. dazu zuerst die Vita Liutwini I unten in Kap. D.IX.2.
614 Vgl. hierzu nochmals die freundliche Auskunft des Saarl�ndischen Landeskonserva-

tors i.R. Dr. Martin Klewitz oben in Anm. 25 u. 314.
615 Vgl. dazu Junges, Mettlacher Gottesh�user, S. 92. Es handelt sich beim zweiten

Nachweis um einen Ablaßbrief des Nicolaus Cusanus. Ab Ende des 15. Jahrhunderts
habe Andreas keinesfalls mehr zu den Mettlacher Klosterpatronen gehçrt. Doch tauche
der Gedenktag des Andreas in Mettlach mehrfach als Zinstag auf. Auch sei die zu
Mettlach gehçrende Pfarrkirche in Wadern Andreas geweiht. Ebenso befinde sich ein
Andreasaltar in St. Gangolf. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 219, weist das Andre-
aspatrozinium der Peterskirche zu.

616 Vgl. dazu oben S. 289 f.
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Heiligen nun auch f�r Mettlach stark zu machen, vielleicht fand auch eine
Reliquie ihren Weg dorthin.617 Wo genau jedoch in Mettlach Liutwins Leich-
nam ruhen soll, verr�t die Berta-Urkunde nicht.

Das Mettlacher Kreuzreliquiar aus dem fr�hen 13. Jahrhundert weist An-
dreas dagegen keine hervorgehobene Rolle zu. Auf den Außenseiten der Fl�-
gelt�ren wird durch die Darstellung der Verk�ndigung und der Epiphanie Jesu
die Klosterpatronin Maria stark betont. Als besondere Heilige Mettlachs zeigen
die Innenseiten der beiden T�ren die weiteren Patrone Petrus und Liutwin. Um
die Kreuzreliquie herum sind dann mehrere Emailpl�ttchen mit Heiligen auf
kleinen T�rchen in Form einer Staurothek angebracht, hinter denen sich
wahrscheinlich einmal Reliquienfragmente befanden. �ber dem Kreuzquerbal-
ken werden Maria, Johannes der T�ufer, Agatha und Dionysius dargestellt.
Andreas findet sich zwar ebenfalls, allerdings unterhalb des Balkens inmitten der
hier abgebildeten zwçlf Apostel. Damit w�re immerhin eine Reliquie in
Mettlach denkbar.618 Es ist nicht auszuschließen, daß Andreas seine Stellung als
Patron nur kurzfristig, Ende des 10. Jahrhunderts, halten konnte und dann
wieder verlor. Auf solche „Patrozinienverschiebungen“ hat bereits Peter Moraw

hingewiesen.619

Die Berta-Urkunde erweckt dennoch nicht vollstes Vertrauen: Warum be-
tont sie so stark, daß Bertas Gatte Folkmar Roden vom Kçnig selbst gekauft
habe und das ohne irgendwelche Probleme? Und wer war dieser Kçnig? Die
Urkunde bleibt eine Antwort schuldig. Gerade das deutet auf Schwierigkeiten
hin. Die zwei voneinander deutlich abweichenden Eintr�ge der G�terrolle lassen
vermuten, daß es solche Schwierigkeiten tats�chlich gab. Setzte Mettlach die
Urkunde vielleicht als nachtr�glich konstruiertes Mittel dagegen ein? Oder
nahm man an einem vorliegenden Original noch Interpolationen vor? Ferner
f�llt auf, daß die Urkunde mit den V. Kalenden des M�rz exakt dasselbe Ta-
gesdatum nennt wie die oben erw�hnte interpolierte notitia zu Erzbischof
Rotberts Ausstattung der Kirche in Udern (931/6) in der Version der G�terrolle.
Die beiden �ltesten noch �berlieferten Mettlacher Urkunden datierten also auf
denselben Tag.620 Das kann kaum ein Zufall sein. Sie m�ssen einander beein-
flußt haben, was mindestens f�r Interpolationen spricht. Vielleicht griff man
auch auf eine gemeinsame Vorlage zur�ck.

617 Folgt man den �berlegungen von Moraw, Patrozinienforschung, S. 22 f., dann deutet
ein erg�nztes drittes Patrozinium h�ufig auf neu hinzugekommene Reliquien hin. Maria
und Petrus waren dagegen im Trierer Raum verbreitete Gr�nderpatrozinien. Man denke
hier nur an die ersten Patrozinien des Klosters Echternach.

618 Vgl. Sauer, Fundatio, S. 306–311 u. Abb. 67. Henze, Kreuzreliquiare, S. 53–74, bes.
S. 58–65.

619 Vgl. Moraw, Patrozinienforschung.
620 Vgl. zum Text der Kopie auf der G�terrolle oben Anm. 465.

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin312



Sollte es sich bei der Urkunde aber um eine vollst�ndige sp�tere Manipu-
lation handeln, warum setzte man dann an Andreas’ Stelle nicht Dionysius ein?
Ist die Urkunde jedoch wenigstens in diesem Teil echt, so zeigt sie eine der
ersten greifbaren Stufen eines Mettlacher Liutwinkultes.

Zusammenfassend bietet die Berta-Urkunde f�r Mettlach von 995, wenn sie
in diesem Punkt echt ist, den ersten chronologisch greifbaren Nachweis, daß
Liutwin sowohl Mettlach gegr�ndet haben als auch dort bestattet sein soll. Da
dabei der in Trier unter Egbert gefçrderte Andreas als eines der von Liutwin
gew�hlten Mettlacher Gr�ndungspatrozinien erscheint, anstelle des sp�ter ein-
mal an dieser Stelle genannten Dionysius, bietet die Urkunde einen weiteren
Hinweis f�r Egberts Rolle beim Aufbau des Mettlacher Liutwinkultes am Ende
des 10. Jahrhunderts. Allerdings ist sie nicht �ber alle Zweifel erhaben. Daß sie
betont, das Schenkungsgut in Roden sei sicher und widerspruchsfrei durch den
verstorbenen Gatten der Schenkerin aus kçniglichem Besitz erworben worden,
deckt sich nicht mit den sehr widerspr�chlichen und teils getilgten Angaben zu
diesem Ort auf der G�terrolle. F�r eine mçgliche Manipulation oder Inter-
polation spricht vor allem die Tagesdatierung, die mit der interpolierten notitia
zu Rotberts Ausstattung der Kirche in Udern exakt �bereinstimmt.

3. Ergebnis

Die beiden untersuchten Urkunden bieten weitere Hinweise auf eine Rolle
Egberts beim Aufleben eines Mettlacher Liutwinkultes. Die auf 981 datierende
Egbert-F�lschung (MRUB I †255) zeigt, daß das Bild eines Herzogs Liutwin,
der zun�chst Mçnch und sp�ter Trierer Erzbischof wurde, fr�hestens ab 981,
aber eher noch sp�ter aufkam. Grundlage war vielleicht eine – dann wahr-
scheinlich manipulierte – Donationsurkunde eines dux Liutwinus an das Trierer
Stift St. Paulin. In der Schenkung Bertas an Mettlach (MRUB I 270) von 995,
die allerdings nicht frei von jedem F�lschungsverdacht ist, l�ßt sich erstmals das
Bild eines Liutwin nachweisen, der Gr�nder Mettlachs und zugleich dort
begraben ist. Daß Liutwin in dieser Urkunde Mettlach – entgegen der �brigen
�berlieferung – auch mit einem Andreaspatrozinium ausstattete, weist deutlich
auf den von Egbert in Trier massiv forcierten Kult dieses Apostels hin. Liutwins
verst�rkte Verehrung in Mettlach kann nach diesen Dokumenten erst w�hrend
oder nach Egberts Amtszeit eingesetzt haben. Dazu w�rde auch bestens die f�r
das ausgehende 10. oder fr�he 11. Jahrhundert angenommene F�lschung oder
Manipulation der beiden Urkunden passen, die f�r Erzbischof Radbod (883–
915) ausgestellt wurden und die einen hl. oder seligen Trierer Erzbischof Liut-
win als Schenker Mettlachs an Trier nennen (DKIII. 111 u. DArn. 39), wenn
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nicht schon Erzbischof Radbod Ende des 9. Jahrhunderts diese Bild konstru-
ierte.621

IX. Liutwin und Basin in der Trierer Geschichtsschreibung
des 11. Jahrhunderts

1. Zur Chronologie der Texte

Bevor nun die �berlieferung zu Liutwin und Basin in der Geschichtsschreibung
und Hagiographie des Trierer Raums untersucht wird, sind zun�chst einige
wenige grunds�tzliche Bemerkungen erforderlich. Die Forschung ging – wie
bereits oben erl�utert – seit Kçlzers Untersuchungen zu St. Maximin von
folgender relativer Chronologie der Quellen aus, die in diesem Rahmen �ber-
liefert sind. Inhaltliche Argumente spielen dabei eine wesentliche Rolle: 1. die
anonyme, in Mettlach verfaßte Liutwin-Vita I, 2. der im Trierer Erzstift auf-
gezeichnete Libellus de rebus Treverensibus, 3. die in Mettlach geschriebenen
Miracula s. Liutwini, 4. die Liutwin-Vita II des Thiofrid von Echternach, 5. die
in St. Eucharius in Trier verfaßte Redaktion A der Gesta Treverorum.622 Daran
soll hier auch festgehalten werden, wobei absolute Datierung sowie Entste-
hungsort und -umst�nde im einzelnen jeweils dezidiert zu pr�fen sein werden.

Der erst k�rzlich gemachte Vorschlag von Schmal, in Thiofrid von Ech-
ternach (†1110) auch den Verfasser der Miracula zu sehen, scheint nicht un-
begr�ndet.623 Dabei erwog sie ebenso eine Umdatierung der Vita I in die Zeit
nach dem Libellus sowie nach denMiracula, wie die inneren Abh�ngigkeiten der
genannten Quellen zeigten.624 Gegen diese These spricht jedoch eine schon

621 Vgl. dazu nochmals oben Kap. D.IV.3.–4.
622 Vgl. dazu bereits ausf�hrlicher oben Kap. D.I.2.c. – Zuletzt hat Kçlzer, Studien,

S. 252–260, den Libellus de rebus Treverensibus in die Episkopatszeit Erzbischof Eber-
hards von Trier (1047–1066) umdatiert.

623 Vgl. dazu Schmal, Mettlach, S. 12 f., sowie auch unten Kap. D.IX.4.a.
624 Vgl. dazu Schmal, Mettlach, S. 11–21. Sie geht davon aus, daß der Vitenverfasser, weil

er von einer Marienbasilika und keinem Oratorium spreche sowie ein dem Liutwin
w�rdiges Grabmal nennt, bereits den Ende des 10. Jahrhunderts erbauten ,Alten Turm‘
meine bzw. diesen schon vor Augen habe. Wenn die Vita I von Wundern Liutwins
spreche, beziehe sie sich damit auf dieMiracula. DieMiracula n�hmen dagegen in keiner
Form auf die Vita I Bezug. Sie berichteten nicht einmal von Liutwins Eltern Gerwin und
Gunza, die die Vita I nenne. Auch werde das von Liutwin angeblich erbaute Dionysi-
usoratorium verschwiegen. Schmal datiert die Miracula zwischen 1063 und 1070, die
Vita II des Thiofrid zwischen 1072 und 1077. Die Vita I w�re zwischen 1063 und 1077
entstanden. Sie habe auch Informationen zu Liutwins Leben aus dem Libellus ent-
nommen. Im Libellus fehlten aber noch einige Mettlacher Patrozinien und Liutwins
Eltern, die in der Vita I erscheinen. Deshalb sei er fr�her entstanden. – Dabei �bersieht
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weiter oben gemachte Beobachtung: Die Mettlacher Vita I weiß noch nichts
�ber die Todesart Milos, des angeblichen Sohnes Liutwins, zu berichten, obwohl
sie Milo ein ganzes, teils positives Kapitel widmet.625 Der Trierer Libellus bietet
dagegen plçtzlich eine sagenhafte Erz�hlung �ber den verdorbenen Milo, der
auf der Jagd von einem Eber getçtet und in Ehrang bestattet worden sei.626 Die
Mettlacher Miracula s. Liutwini nehmen das zwar auf, wollen aber den immer
noch auch positiv erinnerten Milo von mçglicher Schuld reinwaschen: Sein
Ende sei nicht deshalb offenkundig verd�chtig, weil ihn ein wilder Eber tçtete,
als er den Hunden folgte; sondern weil er gerecht war, befinde er sich in der
ewigen Gl�ckseligkeit, wie auch immer sein Tod gewesen sei.627 Daß ausge-
rechnet die Vita I, die eine positive Mettlacher Milotradition spiegelt, keinerlei
Bezug auf diese Geschichte nimmt, spricht f�r ihre Entstehung noch vor dem
Libellus. Ja, das Bild von Milos unw�rdigem Tod d�rfte zun�chst im Trierer
Erzstift entstanden und erst dann nach Mettlach gelangt sein.

2. Die Vita Liutwini I aus Mettlach

Bereits ganz zu Beginn dieses Kapitels zu Basin und Liutwin findet sich eine
knappe Inhaltsangabe der Liutwin-Vita I.628 Im folgenden sollen deshalb nur
wesentliche Passagen und Aussagen dieser Quelle behandelt werden, die ebenso
die ersten genaueren Angaben zu Basin enth�lt.

Die beiden �ltesten greifbaren Kodizes, die die Vita �berliefern, stammen
aus dem 15. bzw. 16. Jahrhundert: der eine aus dem Kloster St. Eucharius/St.
Matthias (fr�hes 16. Jahrhundert), der andere aus Mettlach selbst.629 Ihre ein-

Schmal aber, daß der Libellus aus der Perspektive des Erzstiftes geschrieben ist, w�hrend
die Vita I eine Mettlacher Position einnimmt. So d�rfte es nicht verwundern, daß man
sich in Trier nur auf den inhaltlichen Kern der Vita I und die wichtigsten Patrozinien
beschr�nkte. Im �brigen ist eine derart massive Textproduktion zu Liutwin und Mettlach
in der von Schmal favorisierten knappen Zeit kaum wahrscheinlich. – Vgl. dazu aus-
f�hrlicher die �berlegungen zu den Datierungen der Texte unten in Kap. D.IX.2. ff.

625 Vgl. dazu unten Anm. 641.
626 Vgl. dazu schon oben Kap C.I., Anm. 2.
627 Vgl. dazu bereits oben Kap. C.IV.4. sowie unten S. 345 ff. Vgl. hier auch nochmals die

Darstellung der Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 3, ed. Sauer-
land, S. 1262, Z. 7–9: Cuius etiam finis non ideo infamis extitit, quod canes sequentem
aper silvaticus extinxit; quia iustus, quacunque morte preoccupatus fuerit, in refrigerio erit.

628 Vgl. dazu oben Kap. D.I.2.a.
629 Vgl. dazu Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 84 f. Bei der Handschrift aus St. Eu-

charius/St. Matthias handelt es sich um Trier, Stadtbibliothek, 1376/141,
fol. 149r–156r; bei der Mettlacher um Trier, Stadtbibliothek, 2002/92, fol. 175r–179r.
In beiden Handschriften folgen der Vita unmittelbar die Miracula s. Liutwini. Vgl. dazu
Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 95 u. Anm. 45. Vgl. zu den Handschriften auch
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zige Edition in den Acta Sanctorum aus dem 17. Jahrhundert ist f�r heutige
Zwecke unbefriedigend.630 Die Vita l�ßt sich nur aufgrund inhaltlicher Kriterien
datieren. Nach den Teil�bersetzungen von Briesens und Lagers versuchte dies
zun�chst Winheller 1935. Er h�lt die Vita f�r „recht unzuverl�ssig“ und geht
von einer Entstehung zwischen der Amtszeit Erzbischof Rotberts (931–956),
der nach einer sp�teren Urkunde eine j�hrliche Wallfahrt nach Mettlach ange-
ordnet habe, und 1077 aus. Bis zu diesem Jahr n�mlich sei die Liutwin-Vita II
des Thiofrid von Echternach, der die Vita I verwandte, abgeschlossen gewesen.
Als Vorlage f�r die Vita I habe vielleicht der erw�hnte Liutwin-sermo des
Mettlacher Abtes Remigius aus dem sp�ten 10. Jahrhundert gedient. F�r Liut-
wins Zeit verf�ge die Vita �ber keinen Quellenwert. Da ihr Verfasser jedoch die
Geographie Mettlachs ausf�hrlich beschreibe und von „unserem besonderen
Patron Liutwin“ spreche, m�sse er Mitglied des dortigen Konvents gewesen
sein.631 Die weitere Forschung folgte ihm darin und vermutete, daß der Text in
der Zeit des sp�ten 10. oder fr�hen 11. Jahrhunderts verfaßt wurde.632

Die Ausf�hrungen weiter oben zu den wachsenden Trierer Bischofslisten
unter Egbert st�tzen das ebenso. Erst in seiner letzten, vollst�ndigen Liste folgen
die Trierer Bischçfe Basin, Liutwin und Milo aufeinander, wobei Milo seinen
Platz allein den Reimser Quellen verdankte. Die Vita I kann deshalb nicht vor
dem sp�teren Episkopat Erzbischof Egberts und der Langversion der Bi-
schofsliste entstanden sein.633 Diesen terminus post quem unterstreichen auch die
ersten und mit der Vita �bereinstimmenden konkreteren Angaben zu Liutwin
in der Egbert-F�lschung sowie der Berta-Schenkung.634

Keuffer/Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis 8, S. 37 f. , 51 f. Coens, Catalogus,
S. 270. Becker, St. Eucharius, S. 220, Nr. 361.

630 Vgl. Vita Liutwini I, ed. Perier, S. 169–172.
631 Vgl. dazu von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 74–79. Lager, Urkundliche Ge-

schichte, S. 1–12. Dabei bewegt sich von Briesen n�her am Text, w�hrend Lager in-
terpretiert und Informationen erg�nzt, die darin nicht enthalten sind. Winheller,

Lebensbeschreibungen, S. 88–96, zur Entstehungszeit S. 92–94. Ebd., S. 87 f., bietet
eine Zusammenfassung des Viteninhalts. – Zur Wallfahrtsurkunde vgl. unten S. 324–
326 u. Anm. 665, 668.

632 Vgl. zur Entstehungszeit der Vita Ewig, Trier, S. 133. Pauly, Landkapitel Merzig,
S. 84 ff. Raach, Mettlach, S. 8 f., Anm. 21 u. S. 51 ff., geht vom sp�ten 10. Jahrhundert
aus. Junges, Mettlacher Gottesh�user, S. 81 u. Anm. 8, sieht im Verfasser der Vita schon
Remigius von Mettlach. Da eine Wallfahrt zu Dionysius und keine zum Klostergr�nder
Liutwin genannt werde, m�sse die Vita noch vor dem Bau des ,Alten Turmes‘ am Ende
des 10. Jahrhunderts entstanden sein. Gauthier, 	vang�lisation, S. 360 f. Anton,
Liutwin, S. 34 f. u. Anm. 35, spricht sich f�r das sp�tere 10. Jahrhundert aus. Bauer,
Sp�tmerowingische Zeit, S. 240–242, folgt mit der Datierung auf um 980 den jetzt zu
erl�uternden Thesen Fleschs in großen Teilen.

633 Vgl. dazu oben Kap. D.VI.3.e.
634 Vgl. dazu Kap. D.VIII.
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Schließlich hat Flesch mit einigen beachtenswerten Argumenten in der
Vita I den erw�hnten, bislang vermißten Sermo de proprio patrono Liutwino des
Remigius erkannt. Man habe den sermo nach Angabe der Miracula j�hrlich zum
Liutwinfest vorgelesen. Eine Liutwinpredigt – so Flesch – sei aber nirgendwo
�berliefert, auch wenn man Handschriftenverluste nicht ausschließen kçnne.
Die Begriffe sermo und vita w�rden in dieser Zeit aber h�ufig synonym ge-
braucht. Auch Thiofrid bezeichne seine sp�tere Liutwin-Vita II noch als sermo.
Schließlich spreche die Klage des Verfassers der Vita I �ber fehlende Schrift-
quellen gegen eine noch vorausgehende Predigtvorlage. Vor allem falle die
durchg�ngige und anspruchsvolle Reimprosa des Textes auf, auf die schon
Winheller hinwies, sowie ein lebhafter Predigtstil mit rhetorischen Fragen
(z.B. cap. 8 f.). Diese stilistischen Eigenarten f�nden sich ebenfalls in den Eu-
chariuspredigten des Remigius. Er m�sse deshalb der Autor der Vita I sein.635

Diese �berlegungen �berzeugen, wenn sie sich auch nicht mit letzter Si-
cherheit beweisen lassen. F�r eine Verfasserschaft Remigius’ spr�che ferner, daß
die beiden �ltesten Handschriften der Vita aus St. Eucharius und Mettlach
stammen, seinen Wirkst�tten.636 Auch die von Winheller f�r die Vita I her-
ausgearbeiteten Tautologien finden sich immer wieder bei Remigius.637 Die
Reimform der Vita l�ßt eher keine oder allenfalls wenige nachtr�gliche Inter-
polationen und vielmehr Textstabilit�t vermuten. Nicht vçllig ausschließen l�ßt
sich, daß in Mettlach nachtr�glich in den sich anonym gebenden Vitentext bald
die Verfasserschaft Remigius’ hineininterpretiert wurde. Ganz offenbar reagierte
der Text jedoch auf ein Bed�rfnis, das in diesem Kloster seit der Zeit Egberts
bestand. Mit dem oder f�r das Aufleben des dortigen Liutwinkultes wurde ein

635 Vgl. Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 51–55, wo er auch zahlreiche Beispiele f�r
seine Begriffskl�rungen bietet. Flesch ediert auch den Schluß der Vita (ebd., S. 54), der
sich in den Acta Sanctorum nicht findet. – Derartiges vermuteten schon die Bollandisten
im Kommentar zur Edition der Vita I (AASS September 8, S. 179). Auch �ußerte bereits
Lager, Urkundliche Geschichte, S. 36 f. , einen �hnlichen Verdacht. – Vgl. zur Reim-
form Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 95. Waisen sind selten, die Reime meist
einsilbig, gelegentlich zweisilbig. Es f�nden sich Reimpaare, aber auch Dreier- und
Viererreime sowie h�ufiger Tiradenreim, ebenso Binnenreime. – Vgl. zur Bezeichnung
sermo Thiofrid, Vita Liutwini II, Prologus, ed. Lampen, S. 3 : […] hoc opusculum nostrum
potius esse sermonem quam textum historiae, […]. – Vgl. den Vitentext zu den fehlenden
Schriftquellen oben in Anm. 23. – Raach, Mettlach, S. 8, Anm. 21, h�lt eine �ber-
einstimmung beider Texte nicht f�r wahrscheinlich. – Vgl. zum sermo auch nochmals
oben S. 122, 284 f. u. Anm. 52, 534.

636 Vgl. zu Remigius nochmals oben S. 283 ff. u. Anm. 530–537.
637 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 95. Man finde „sie meist in derselben Form:

Nomen mit attributiver Bestimmung eines Synonymons im Genetiv, z.B. ,norma mo-
deraminis‘ (c. 12), ,prodigium miraculi‘ (c. 14), ,humilitatis despectus‘ (c. 10), ,votum
intentionis‘ (c. 7), ,collegium congregationis‘ (c. 17); nur selten setzt er zwei synonyme
Nomina nebeneinander wie ,anfractus et latibulum‘ (c. 5).“ Die bei Flesch edierten
Remigiustexte bieten ebenfalls einige dieser Tautologien.
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Mittel erforderlich, um das Wissen �ber den Heiligen zu verst�rken und pr�sent
zu halten. Gerade die Reimform der Vita pr�destinierte sie f�r die einpr�gsame
çffentliche Lekt�re. Letztlich bittet der Verfasser ja alle, in deren H�nde oder zu
deren Ohren ihr Inhalt womçglich gelangen werde, sie mçgen nicht neugierig
nachforschen, von wem oder auf welche Weise all das gesagt worden sei.638

Schon das muß Mißtrauen gegen die eigentlichen Quellen des Liutwin-
kultes erregen. Der Hinweis auf fehlende Schriftzeugnisse und allenfalls beste-
hende m�ndliche Traditionen weckt den Verdacht, daß viele Informationen der
Vita aus dem erw�hnten Bed�rfnis heraus konstruiert worden sind, den Kult zu
stabilisieren.639 Was h�tte man nach 300 Jahren noch �berliefern kçnnen, zumal
eine Pl�nderung Mettlachs durch die Normannen 882 sehr wahrscheinlich
ist?640 Deshalb soll die Vita im folgenden nicht auf ihre Aussagen zur Be-
schreibungszeit, sondern einmal genauer auf ihren Entstehungskontext um die
Jahrtausendwende hin untersucht werden.

Dabei versprechen die inzwischen zusammengetragenen Erkenntnisse zu
Milo einen besonderen Zugangsschl�ssel, kçnnen sie doch das Bild Liutwins
nicht unbeeinflußt gelassen haben. Beginnen wir deshalb am Ende der Liutwin-
Vita, wo Milo in die Handlung eingef�hrt wird. Sogleich nimmt die Vita dabei
Bezug auf Hinkmars Bild: Milo habe �ber 40 Jahre in Trier und Reims als
Doppelbischof gewirkt. Milo sei vom Pfad der v�terlichen Rechtschaffenheit
zum Bçsen abgeirrt, obwohl er von seinem Vater als Erbe der Besitzt�mer und
Nachfolger seiner Ehren zur�ckgelassen worden sei. Daher habe er vom Vater
die Bist�mer Trier und Reims �bernommen, nicht aber Laon, wo Liutwin zuvor
auch das Bischofsamt inne gehabt habe. Als der Vater in Reims verstorben sei,
habe Milo den Trierern recht erfolgreich dabei geholfen, dessen sterbliche
�berreste von dort zum Sitz seiner ersten Braut, der Trierer Kirche, zur�ck-
zubringen.641

Doch stimmt das alles schlechterdings nicht. Schon die �ltere Forschung
wies darauf hin, daß es sich bei den von Liutwin geleiteten Bist�mern vielmehr

638 Vgl. dazu Vita Liutwini I cap. 2, ed. Perier, S. 169D: […] lectorem prius consulente
commoneo, omnesque, in quorum manus vel aures haec forte pervenerint, rogo, ne a quo vel
qualiter haec eadem sint dicta, curiosi inquirant; […].

639 Vgl. dazu nochmals oben Anm. 23.
640 Vgl. dazu oben S. 347 sowie unten S. 110.
641 Vgl. Vita Liutwini I cap. 16, ed. Perier, S. 171F: Cui erat jam filius, nomine Milo, qui,

ut quidam dicunt, nimis degener a paternae rectitudinis semita oberraverat tramite malo;
quamvis relinqueretur heres rerum & successor honorum. Nam Patri succedens Treverensium
& Remorum pariter episcopatum per quadraginta annos tenuit, & Trevericis Patris sui
exuvias ad primae sponsae suae sedem revehendas satis efficax adjutor fuit. Treverici itaque
comperto almi Praesulis obitu, paterno mox commoti affectu, ad Remensem concite urbem
cum Milone properarunt, & sacrum thesaurum, cum magna difficultate sed nutu Dei ac-
quisitum, ad propria asportarunt.
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um eine Projektion von Milo auf den angeblichen Vater handle.642 Man muß
aber noch weiter gehen: Wenn Milo n�mlich ein solches episkopales Doppelamt
niemals bekleidete, ist das erst recht f�r Liutwin unmçglich. Ebensowenig
konnte es dann Milo von Liutwin qua Erbe �bernehmen. Dann aber starb
Liutwin nicht in Reims, wo zu dieser Zeit vielmehr Bischof Rigobert amtier-
te.643 Und deshalb holten die Trierer seine sterblichen �berreste kaum mit Milos
Hilfe unter großen Schwierigkeiten, doch durch Gottes F�gung, von dort zu-
r�ck. Dieses Bild floß vielmehr aus der �lteren Maximin-Vita ein. Sie berichtet
ganz �hnlich, wie die Leiche des Trierer Bischofs Maximin von seinem Bestat-
tungsort in Aquitanien durch seinen damaligen Nachfolger Paulin unter einigen
Schwierigkeiten nach Trier zur�ckgebracht wurde. Dabei sollen sich zahlreiche
Wunder ereignet haben.644 Keinesfalls trifft daher die Fama zu, man habe
Liutwin aufgrund plçtzlicher Widrigkeiten nicht in Trier bestatten kçnnen, weil
er nach dem Ort seiner Erniedrigung und nicht seiner Ehre strebte. Gleiches gilt
f�r den Trierer Beschluß, seine Leiche in einem steuerlosen Schiff treiben zu
lassen, wie ebenso f�r dessen Reise Mosel und Saar aufw�rts bis Mettlach, wo
bei seiner Ankunft die Kirchenglocken zu l�uten begannen. Liutwin kehrte zu
seinem Kloster heim. Dieses Bild findet sich �hnlich in den j�ngeren Maternus-
Viten und d�rfte schlichtweg topisch sein.645 Dann entspricht es kaum der
Wirklichkeit, daß Liutwin in dieser Weise zu seiner dortigen Ruhest�tte fand
und große Wunder wirkte. Wo genau Liutwin nun ruhte, verr�t die Vita
nicht.646

Eine derart ausf�hrliche Erinnerungssequenz kann sich keineswegs �ber drei
Jahrhunderte im kulturellen Ged�chtnis Mettlachs gehalten haben. Fehlende
Schriftquellen und geringe m�ndliche �berlieferung vor Ort sprechen dagegen.
Ohne die Rezeption von Hinkmars Milobild funktioniert die Sequenz zu Li-

642 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 89 f. Anton, Liutwin, S. 51 u. Anm. 101 f.
Zuletzt hat das auch Bauer, Sp�tmerowingische Zeit, S. 240, 242, nochmals betont. –
Daß Liutwin nicht Milos Vater war, ließ sich anhand von DKarol. I 148 von 782
nachweisen. Dann aber konstruierte die Vita dessen Vaterschaft f�r Milo, um absichtlich
ein Familienverh�ltnis herstellen zu kçnnen. Deshalb muß Liutwin zu Beginn der Vita
heiraten, wobei die Vita den Namen seiner Frau verst�ndlicherweise verschweigt. Vgl.
dazu Vita Liutwini I cap. 3, ed. Perrin, S. 169F: Qui jam adultus generis sibi consimilem
duxit uxorem, […].

643 Vgl. dazu bereits ausf�hrlich die �berlegungen oben in Kap. B.V. sowie die umfang-
reichen Angaben zu Rigobert in Kap. C. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 9 f.
Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 84 f.

644 Vgl. dazu Vita sancti Maximini episcopi Trevirensis cap. 5–7, ed. Henschen, S. 22.
Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 14 f.

645 Vgl. dazu Vita Liutwini I cap. 16 f. , ed. Perier, S. 171 f. Winheller, Lebensbe-
schreibungen, S. 45 ff. u. 91, erw�hnt den Vergleich mit der Maternuslegende und
spricht von hagiographischem Gemeingut.

646 Vgl. dazu insgesamt Vita Liutwini I cap. 17 f., ed. Perier, S. 172.
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utwins Tod und letztem Weg nach Mettlach �berhaupt nicht. Warum aber war
es notwendig, in der Vita unbedingt Liutwins langwierige Translation �ber Trier
nach Mettlach zu erkl�ren? H�tte man ihn nicht gleich ins Kloster bringen
kçnnen? Und warum war es so wichtig, daß Milo daran mitwirkte? Beides
weckt den Verdacht, daß es eine solche Translation entweder niemals gab oder
daß sie ganz anders und vielleicht zu einer ganz anderen Zeit erfolgte. Keine
einzige Quelle vor Egberts Episkopat berichtet jedenfalls davon. Vielmehr sollte
es sie in der beschriebenen Form gegeben haben.

Eine weitere Unstimmigkeit der Vita bietet dazu einen Hinweis: Die Vita
meldet Liutwins Tod in Reims zum 29. September, seinem sp�teren Festtag.
Seine �berf�hrung nach Trier und anschließend Mettlach d�rfte nach diesem
Erz�hlkonzept einige Tage in Anspruch genommen haben. Wie l�ßt es sich dann
jedoch erkl�ren, daß der erw�hnte St. Maximiner Kalendarnachtrag aus dem
fr�hen 11. Jahrhundert zu diesem Tag nicht Liutwins Tod, sondern seiner de-
positio in Mettlach gedenkt?647 Daß aber gerade die Bestattung in diesem Kloster
von zentraler Bedeutung war, verdeutlicht der fiktive Bericht der Vita I. Liutwin
wollte nicht in Trier bestattet werden, sondern in seinem Kloster, wie das
Schiffswunder zeigte. Wenn ein solches Geschehen aber nicht im fr�hen
8. Jahrhundert stattfand, hatte es vielleicht seinen realen Hintergrund im
10. Jahrhundert, gar zu Egberts Zeit? Unternahm man hier eine Translation der
Gebeine Liutwins von Trier nach Mettlach, oder bettete man die Gebeine im
Kloster schlicht um? Der 29. September erinnerte dann tats�chlich an Liutwins
depositio in seinem neuen Mettlacher Grab. Wenn Wissen dar�ber ausgerechnet
in St. Maximin erhalten blieb, wo man doch 952 eine Liutwinreliquie in einem
Altar deponiert haben wollte, deutet hier einiges auf Liutwins Erstbestattung in
Trier selbst hin.648 Die Mettlacher Vita I h�tte jedenfalls die Spuren dieser
Translation zu verwischen gesucht, diese in die ferne Vergangenheit projiziert
und den Tag der depositio zu Liutwins Todestag in Reims gemacht. F�r eine
solche depositio Liutwins in Mettlach gibt es ebenso arch�ologische Indizien,
worauf unten genauer einzugehen sein wird.649

Nach den oben gewonnenen Erkenntnissen lag im Kloster Mettlach dagegen
ein adliger oder niederer Kleriker namens Milo, Liutwins angeblicher Sohn,
begraben. Doch �ber Milos weiteres Schicksal berichtet die Vita – die ihn ja
zum Bischof macht – nichts mehr. Nach dem zeitgençssischen DKarol. I 148
war aber nicht Liutwin, sondern dieser ,alte‘ vor-Hinkmarsche Milo l�ngere Zeit
intensiv mit Mettlachs Schicksal verbunden. Er entsandte als �bte den Trierer
Ebreo und die Trierer Bischçfe Ratbert sowie Hartham ins Kloster, dem er es

647 Vgl. dazu oben Anm. 58, zur Vita, sowie oben Anm. 571, zum Kalendarnachtrag.
648 Vgl. dazu oben Kap. D.VI.1.
649 Vgl. unten Kap. D.IX.4.b., S. 355 ff.
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schließlich mçglicherweise �bertrug und der damit auch von Pippin III. belehnt
wurde.

Es ergibt sich deshalb f�r Milo und Liutwin ein auff�lliger Befund in der
Vita I: Liutwin erscheint als positives Gegenbild Milos. W�hrend Milo die
Bist�mer Trier und Reims ausbeutete, ist Liutwin das strahlende Beispiel eines
Bischofs, der sogar als Trierer bei der Erledigung der Amtsgesch�fte in Reims
starb. Er verwaltete mit Laon sogar ein Bistum mehr als sein Sohn und besaß
damit einen noch grçßeren Einflußbereich als dieser. Aber Liutwin �bernimmt
auch die oben erschlossenen positiven Attribute Milos, die die Vita inzwischen
verschweigt. So findet jetzt Liutwin und nicht Milo sein Grab in Mettlach. Und
nicht mehr Milo, sondern Liutwin sorgt sich nun intensiv um das Kloster, ja er
gr�ndete es sogar mit reicher Ausstattung, wie die ersten Kapitel der Vita
ausf�hrlich zeigen.650 Auch nicht Milo, sondern Liutwin �bertrug – nach seiner
Bischofserhebung – jetzt Mettlach an die Trierer Kirche und bestimmte, daß nur
Leute der Trierer Erzbischçfe dar�ber verf�gen d�rften. Es handelt sich um ein
Bild, wie es sich ebenfalls in den beiden wenigstens inhaltlich manipulierten
Urkunden f�r Radbod von 884 und 888 findet (DKIII. 102 u. DArn. 39).651

Selbst Milos Rolle als Adliger kçnnte auf den Herzog Liutwin projiziert worden
sein. Damit stçßt man un�bersehbar auf ein Ph�nomen, das in der historischen
Ged�chtnisforschung seit einiger Zeit als ,qualitative Inversion‘ bezeichnet wird.
Es werden dabei gleichsam die Werte und Leistungen zweier Personen im Ge-
d�chtnis miteinander vertauscht bzw. von der einen auf die andere �bertra-
gen.652

Doch wie und warum kçnnte das geschehen sein? Erinnern wir uns noch
einmal an die Rezeption des Reimser Milobildes in Trier und Mettlach sowie
deren Auswirkungen. Wenn das gerade erst bekannt gewordene dunkle Bild des
Doppelbischofs Milo tats�chlich die Trierer Primatsanspr�che �ber die Belgica,
Gallia und Germania bedrohte und Milos Grab sowie seine anzunehmende
Erinnerung in Mettlach in Frage stellte, mußte das zwangsl�ufig zu Konse-
quenzen f�hren. Trier war verwundbar geworden.653 Dabei konnte das Argu-
ment eines Doppelepiskopats per se – entkleidet von allen negativen Konnota-
tionen – dem Trierer Erzstift sowie Mettlach nicht nur schaden, sondern nutzen.

650 Vgl. dazu Vita Liutwini I cap. 7–10, ed. Perier, S. 170 f., sowie weiter unten in diesem
Unterkapitel.

651 Vgl. dazu Vita Liutwini I cap. 13, ed. Perier, S. 171C: Qui etiam monasterii, in quo
spiritualem exercebat militiam, non obliviscens, utilitati quoque inhabitantium in futurum
consulens, idem cum appendiciis suis apostolorum principe, cujus cathedrae praesidebat,
contradidit, ac de cetero episcoporum viris Trevirorum esse decrevit. – Zu den Radbod-
Urkunden vgl. oben Kap. D.IV.4.–5.

652 Vgl. dazu zuerst Fried, Geschichte und Gehirn, S. 29 f., hier S. 30, Ph�nomen Nr. 13.
Fried, Schleier, S. 49–56, bes. S. 50 f., hier als Punkt 14.

653 Vgl. dazu bereits oben S. 302 f.
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Daß sich eine solche Sichtweise entwickelte, scheint die Vita I zu belegen. So
gingen alle Attribute des inzwischen besch�digten Milo – sowohl die negativen
Reimser als auch die positiven aus Mettlach – als gute Eigenschaften auf den
unbelasteten und deshalb um so strahlenderen Liutwin �ber. Damit fand sich
sowohl f�r Trier wie f�r Mettlach eine Lçsung: Falls die bekannt gewordenen
Angaben zu Milo tats�chlich stimmten, mußte das f�r dessen Vorg�nger und
Vater keinesfalls zutreffen. Das zeigt, daß dieses neue Liutwinbild nur aufgrund
der Traditionen beider Orte entstanden sein kann. Alle bisherigen Indizien
sprechen f�r Egberts Episkopat. Es w�re nicht sein einziger konstruierter Hei-
liger, denkt man an Celsus. Als Mediator dieses neuen Liutwinbildes zwischen
Trier und Mettlach kçnnte der Vitenverfasser Remigius gewirkt haben.654

Auf Grundlage der bisherigen �berlegungen zur Vita I soll nun deren erster
Teil nach weiteren Hinweisen zu einer Konstruktion ihres Inhaltes untersucht
werden. Eine solche wird schon daran erkennbar, daß Liutwin unter Kçnig
Childebert geboren und zu Zeiten Kçnig Childerichs (II.?, †675) sowie des
Hausmeiers Grimoald (†714), Pippins des Mittleren Sohn, Bischof geworden
sein soll.655 Selbst die �ltere Forschung wies darauf hin, bei Childerich handle es
sich f�r die Bischofserhebung um eine Verwechslung mit Childebert III. (678/9–
711).656 Daß Liutwin dem Basin erst nach dessen Tod als Bischof gefolgt sein
kann, stimmt mit den Ergebnissen �berein, die zu den Irmina-Urkunden ge-
wonnen worden sind, in denen sich nur ein presbiter Liutwin neben Basin
nachweisen l�ßt. Basins angegebener Todestag (4. M�rz) entspricht dem zeit-
gençssischen Nachtrag im Willibrord-Kalendar.657

Bei Liutwins angeblichem Senatorenrang handelt es sich um einen Topos,
der in Trier h�ufiger verwendet wurde.658 Daß er kçniglichem Geschlecht
entstamme, ließ sich bisher nicht nachweisen und mag ebenso topisch sein.
Basin ist als Onkel Liutwins in keiner fr�heren Quelle anzutreffen, was ein
konstruiertes Verwandtschaftsverh�ltnis nahelegt, das sich bis zu Milo fortsetzt.
Liutwin wird so geradezu stemmatisch in der Trierer Bischofsliste zwischen
Basin und Milo festgeklammert, als ob man bef�rchte, seine Existenz mçge

654 Zu Remigius vgl. nochmals oben S. 283 ff. u. Anm. 530–537, 543 sowie S. 317 f. u.
Anm. 635–638. Zu Celsus vgl. oben S. 286 u. Anm. 541.

655 Vgl. dazu Vita Liutwini I cap. 3 u. 11, ed. Perrin, S. 169F u. 171B.
656 Vgl. dazu bereits Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 88 f. – Vielleicht verwechselte

der Verfasser auch beide Kçnige. Denn Childerich II. (ca. 655–675), der einzige Me-
rowinger, der hier �berhaupt in Frage kommt, kçnnte dann als Kçnig f�r Liutwins
Geburt gemeint sein. – Vgl. auch Anton, Liutwin, S. 41 f.

657 Vgl. Vita Liutwini I cap. 11, ed. Perrin, S. 171B. – Vgl. zum Eintrag Liutwins neben
Basin in den sog. Irmina-Urkunden bereits oben Kap. D.II.4.a.– c. Vgl. zum Willibrord-
Kalendar bereits oben S. 118 u. Anm. 29.

658 Vgl. Vita Liutwini I cap. 3, ed. Perrin, S. 169. Zu den zahlreichen Beispielen vgl. nur
Heyen, F�lschung und Legende, S. 403–415, bes. S. 410 ff.
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sonst angezweifelt werden. �hnliches gilt f�r seine ehrw�rdigen Eltern Gerwin
und Gunza, bei denen bisher vergeblich nach �berzeugenden historischen
Vorlagen gesucht wurde und die ebenso Fiktion des Vitenverfassers sein d�rften.
Die Namen sind seltsam genug.659 Immerhin zeigt das Mettlacher Kreuzreli-
quiar aus dem fr�hen 13. Jahrhundert diese beiden auf seiner R�ckseite, wie sie
OBELIILGA an das Kloster �bertragen.660 Doch kçnnte das ein schlichter Bezug
auf die Erz�hlung der Vita sein, um mit beider Namen sp�ter Mettlacher
Grundbesitz zu sichern.

F�r die von de Rosi�res im 16. Jahrhundert verf�lschte Urkunde eines
Moselherzogs Chlodulf, der Oblanga an Mettlach schenkt, wurde k�rzlich als
urspr�ngliche Vorlage eine Schenkungsurkunde Gerwins und Gunzas �ber
diesen Ort rekonstruiert. Da diese Vorlage aber immer noch auf 646 datiert und
unter den Zeugen einen Basin nennt, der sicher nicht in diese Zeit gehçrt, ist
anzunehmen, daß es sich schon dabei um eine gezielte Konstruktion handelt.
Sie sollte absichtlich in die Jahre vor Liutwins Episkopat plaziert werden. Ihr
Konstrukteur war sich der chronologischen Bez�ge nicht mehr sicher. Die
Urkunde nennt zwar die Mettlacher Heiligen Maria, Peter und Paul sowie
Dionysius, l�ßt aber die eigentliche Schenkung an das Dionysiuskloster unter
seinem Abt Renoldus erfolgen.661 Dahinter steckt vielleicht der Bericht der Vita
I, daß Liutwin in Mettlach zun�chst ein Dionysiusoratorium baute, womçglich
nahm aber auch de Rosi�res selbst erst sp�ter diese Ver�nderung vor.662 Nach

659 Vgl. zu den bisherigen Deutungsversuchen Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 90.
Raach, Mettlach, S. 35, Anm. 84, hegt Zweifel an der Glaubw�rdigkeit. Ewig, Milo,
S. 415 f. , vermutet in Liutwin zun�chst einen der Großen Pippins des Mittleren in
Neustrien. Haubrichs, Urkunde Pippins, S. 31, h�lt die Namen f�r verl�ßlich. Anton,
Liutwin, S. 39 f. u. Anm. 57 f., geht von verworrenen Reflexen der Verwandtschaft
Liutwins und seiner Familie mit den fr�hen Karolingern aus. Bauer, Sp�tmerowingische
Zeit, S. 240 u. Anm. 71, bemerkt, h�ufig werde der Graf Warin von Poitiers als Vater
Liutwins genannt.

660 Vgl. dazu nochmals Sauer, Fundatio, Abb. 68, unten links. – Vgl. zu den Eltern auch
unten Anm. 684.

661 Vgl. die verf�lschte Urkunde bei Pardessus, Diplomata 2, Nr. 310, S. 84 f. , hier nur die
folgenden Ausz�ge: […], aliquid in gazophylacium Domini, cum vidua paupere mittere
studentes, famulantibus in domo Domini scripta decrevimus conferre. Quapropter ob reve-
rentiam Domini, et beatae Mariae ac beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac beati martyris
Dionysii, viv� et san� mente, et corpore� voluntate liber�, sine omni haesitationis contra-
dictione, villam nostram Oblagnam damus imperpetuum domno abbati Renoldo ac fratribus
monasterii beati Dionysii, in Meteloch, super flumen Sarrae aedificati, […]. Die Zeu-
genliste: Martino, Basino, Pipino, Arnoldo, Gunz�, Itt�, Gertrude, […]. Die Urkunde
nennt auff�lligerweise keinen Merowingerkçnig, daf�r den Hausmeier Pippin den �l-
teren, seine Frau Itta und deren Tochter, die hl. Gertrud von Nivelles. Sie erschien
erstmals bei de Rosi�res, Stemmatum, S. IIb. Vgl. dazu Goerz, Mittelrheinische Re-
gesten I 84*, S. 39. – Vgl. zur Rekonstruktion Schmal, Mettlach, S. 22 ff.

662 Vgl. Vita Liutwini I cap. 6, ed. Perrin, S. 170.
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Schmals �berzeugender Argumentation weisen einige im Text der konstruierten
Vorlage erscheinende Namen und Begriffe auf Thiofrid von Echternach als
ihren Verfasser in der zweiten H�lfte des 11. Jahrhunderts hin. Er kçnnte sie
geschaffen haben, w�hrend er an seiner Liutwin-Vita II und den ihm vermutlich
auch zuzuschreibenden Miracula s. Liutwini arbeitete. Dazu h�tte er die Vita I
herangezogen.663

So sagenhaft auch die Passage der Vita I �ber den Bau des Dionysiusora-
toriums vor der eigentlichen Klostergr�ndung ist, so kann sie nicht vçllig aus
der Luft gegriffen sein. Bei der Gr�ndung dieser Kirche, die noch weitere,
ungenannte Reliquien erhalten haben soll, in angeblich unbesiedeltem Gebiet
handelt es sich zwar um einen Topos. Der anschließende Text berichtet aber sehr
konkret �ber eine j�hrliche Dionysiuswallfahrt aus der Umgebung nach Mett-
lach zu dieser Kirche, wobei man Kerzen und andere Opfergaben mitbrachte.
Nach Gebet und Messe sei den Pilgern vom custos Brot und Wein vor der
Abreise gereicht worden.664

Diese Tradition muß zur Abfassungszeit der Vita I einen Sitz im Leben
gehabt haben. K�rzlich ist vermutet worden, das entsprechende Kapitel habe
man sp�ter interpoliert. Denn erst eine Urkunde Erzbischof Alberos (1131–
1152) ordne die Wiederbelebung einer in Vergessenheit geratenen Wallfahrt
nach Mettlach an, die angeblich unter Erzbischof Rotbert und Abt Ruodewic/

663 Vgl. dazu ausf�hrlich und auch �berzeugend Schmal,Mettlach, S. 23–26, die allerdings
davon ausgeht, daß Thiofrid bereits auf eine Vorlage zur�ckgriff. Da nach ihr die Vita I
erst kurz vor der Vita II entstand, habe die Vita I schon die Grundstufe der Urkunde
benutzt. Zu dem von Thiofrid gebrauchten Vokabular vgl. Lampen, Thiofrid, S. 61–84.
Besonders auff�llig ist der griechische Begriff gazophylacium, der bei Thiofrid mehrmals
erscheint. – Dieser Begriff findet sich auch in Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 2, ed.
Lampen, S. 10. Ebd. cap. 4, S. 14 f., l�ßt er Liutwin eine Kirche ecclesia – und nicht ein
Oratorium wie in der Vita I – in honorem egregii martyris Dionysii Areopagitae bauen. Es
zeigt, daß er Dionysius eine wichtige Rolle zumaß. – Vgl. dazu aber auch de Rosi�res,

Stemmatum, S. VI ff., der bei weiteren F�lschungen auf der Basis heute noch �berlie-
ferter Mettlacher Urkunden immer wieder Dionysius als Hauptpatrozinium des Klosters
betonte, so daß de Rosi�res durchaus in den Text eingegriffen haben kçnnte. – Vgl. zur
mçglichen Abfassung der Miracula s. Liutwini durch Thiofrid unten Kap. D.IX.4.a.

664 Vgl. Vita Liutwini I cap. 6, ed. Perrin, S. 170C: Cujus dedicationis dies ejusdem Ka-
lendarii articulo annotatur, quo solemnitas martyrii ipsius martyris legitima consuetudine
celebratur. Hujus etiam dedicationis solemnitatem secundum decreta, a posteris constituta,
annua revolutione multitudo populi annua devotione frequentat, eademque ecclesiam, eo
quod primitiva sit, in salutem non solum istius loci, sed & regionis circumquaque jacentis
constituta, cum cereis aliisque oblationibus certatim honorat. Qui oratione completa, Mis-
saque festiva celebritate audita, singuli a custode monasterii frustum panis cum vino ac-
cipiunt; & sic sancto Dionysio gratias agentes, locumque incolentibus fausta acclamantes, laeti
quique propria repetunt. Es handelt sich dabei um dasselbe Kapitel, in dem auch der Bau
des Dionysiusoratoriums erw�hnt wird. – Anton, Liutwin, S. 42, betont, daß die For-
schung im Bau der Kirchen, wie ihn die Vita berichtet, die historische Substanz des
Textes gesehen habe.
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Rotwich Mitte des 10. Jahrhunderts ins Leben gerufen worden sei. Die Urkunde
ist jedoch allein als Transsumpt in einem Privileg Erzbischof Theoderichs/
Dietrichs II. (1212–1242) von 1222 erhalten.665 Gegen eine Interpolation
dieser Passage spricht aber, daß dieses Vitenkapitel in derselben Reimprosa
verfaßt wurde wie der �brige Text. Den zuvor beschriebenen Bau des Diony-
siusoratoriums durch Liutwin muß man deshalb vielmehr umgekehrt als Le-
gitimation f�r die Wallfahrt lesen, die zur Abfassungszeit der Vita bestand:
Nicht die Dionysiuskirche war das eigentliche Wallfahrtszentrum, vielmehr w�re
diese Kirche ohne Liutwin gar nicht entstanden. Diese Legitimationsstrategie
bedeutet aber das genaue Gegenteil : Dionysius war im 10. Jahrhundert in
Mettlach ein wichtiges, wahrscheinlich das bedeutendste Patrozinium, und mit
großer Sicherheit muß er das auch schon zuvor gewesen sein. Die f�r das
Oratorium erw�hnten weiteren Reliquien kçnnten u. a. die Johannes’ des
T�ufers und die der hl. Agatha sein, die noch im Mettlacher Kreuzreliquiar des
fr�hen 13. Jahrhunderts oberhalb des Kreuzbalkens einen Platz neben Dionysius
und Maria einnehmen.

Liutwin selbst mußte nach der Logik der Vita die eigentliche Ursache f�r die
Dionysiusverehrung und damit indirekt auch f�r die Wallfahrt nach Mettlach
sein, sonst h�tte der Dionysiuskult ja Liutwins postulierte neue alte Rolle f�r das
Kloster in Frage gestellt.666 Denn eine Liutwinwallfahrt gab es ganz offen-

665 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 16 ff., 26 ff. Sie vermutet, das Dionysiuspatrozinium sei erst
sp�ter erg�nzt worden, weil sich sonst keine fr�heren Hinweise darauf f�nden. Es solle
dem Bericht der Vita eine scheinbar zeitgençssische Note geben. Die Erz�hlung �ber den
Bau des Dionysiusoratoriums beruhe auf der von ihr rekonstruierten urspr�nglichen
Fassung der Oblanga-Urkunde. – Vgl. zur Wiedereinf�hrung der Wallfahrt MRUB I
550, S. 609 f. Zur Urkunde Theoderichs von 1222 vgl. MRUB III 189, S. 161 f. Al-
lerdings erw�hnen beide Urkunden weder Dionysius noch dessen Festtag in Verbindung
mit der Wallfahrt. – Vgl. auch Goerz, Mittelrheinische Regesten I 908, S. 258 f. , der die
Einf�hrung der Wallfahrt unter Rotbert auf 941 datiert. – Vgl. zur Wallfahrt auch
Raach, Mettlach, S. 42 f. Kyll, Pflichtprozessionen, S. 23–30, hier S. 24, Abb. 1, mit
einer Fotografie der Theoderich-Urkunde. Maas, Mettlacher Pfingstprozession, deutet
sie als urspr�ngliche Prozession zur Kathedrale, die dann nach Mettlach umgeleitet
wurde. Doch h�tte man in diesem Fall nicht den zentralen Heiligen austauschen m�ssen?
– Schließlich versuchte Griebler, Mettlacher Wallfahrerliste, S. 56–64, sogar eine
zeitliche Abschichtung der wallfahrenden Orte herauszuarbeiten. Er spricht auch von
einer Wallfahrt am Liutwinustag. Pauly, Landkapitel Merzig, S. 87, nennt sie eine
Wiedergutmachung Rotberts f�r die dem Kloster entstandenen Besitzverluste. – Vgl. zu
Albero oben Anm. 295. Zu Ebf. Theoderich/Dietrich II. vgl. Goerz, Regesten der
Erzbischçfe zu Trier, S. 31–44. Pundt, Erzbischof und Stadtgemeinde, S. 262–266,
270–275. Hirschmann, Civitas Sancta, S. 415, 420, 424 f.

666 Vgl. �hnlich schon Schmal,Mettlach, S. 180. – Der Logik der Vita folgt dagegen Prinz,
Fr�hes Mçnchtum, S. 349 u. 498, Anm. 138, der Liutwin gerade wegen der so be-
deutenden Dionysiusreliquien eine wichtige Rolle im sp�ten 7. Jahrhundert zusprechen
will.
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sichtlich nicht zur Abfassungszeit der Vita. Dann jedoch ist die Vita I ein
Zeugnis daf�r, daß Liutwin erst am Ende des 10. Jahrhunderts allm�hlich neben
Dionysius r�ckte oder r�cken sollte und ihn als Patrozinium beiseite dr�ngte. Ja,
ihr Verfasser mußte seinen Hçrern eine �berzeugende Erkl�rung f�r Liutwins
Bedeutung bieten, wenn doch Dionysius f�r sie alle noch von herausragendem
rituell-liturgisch greifbarem Einfluß war. Als Konsequenz ebbte die Wallfahrt
langsam ab, bis sie um die Mitte des 12. Jahrhunderts wiederbelebt wurde.
Diese „neue“ alte Wallfahrt galt jetzt aber wohl Liutwin. Selbst im 19. Jahr-
hundert wurde sie noch zu Liutwins Ehren unternommen, war aber auf den
Sonntag vor Pfingsten verschoben worden.667 Die Urkunde Alberos (1131–
1152) legte sie undeutlich auf das Datum der Mettlacher Kirchweihe fest,
womit in dieser Zeit aber lediglich Liutwin oder Petrus gemeint sein konnten.
Dann z�hlt das Dokument alle einbezogenen Gemeinden auf.668 Und hierin ist
der eigentliche Zweck der Wiederbelebung zu suchen: Man versprach sich
Eink�nfte f�r das Kloster, wobei man vielleicht auch mehr Orte verpflichtete,
als es urspr�nglich einmal waren. Das bedeutet aber, daß Liutwin bis zum Ende
des 10. Jahrhunderts nicht herausragend wichtig gewesen sein kann. Zumindest
�bertraf ihn bis dahin das alte Mettlacher Dionysiuspatrozinium bei weitem.

Wie aber gelangte Dionysius nach Mettlach, wenn Liutwin dessen Kirche
nicht errichtete? Einen Hinweis bieten die oben ausgef�hrten �berlegungen zur
Rolle Milos und seiner weiteren Angehçrigen bez�glich ihres Mettlacher Fa-
milienklosters. Milo n�mlich und einige seiner Verwandten erscheinen in
mehreren Urkunden f�r St-Denis unter dessen Abt Fulrad. �berhaupt sind
Angehçrige der sog. ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘ auch in geographischer
N�he des in dieser Zeit so bedeutenden Dionysiusklosters zu finden.669 Es liegt
also nahe, daß man aufgrund dieses engeren Verh�ltnisses f�r Mettlach eine
Dionysiusreliquie erhielt, was die lange Bedeutung dieses Patroziniums nur
unterstriche. Vielleicht stand Mettlach auch in direkter Verbindung zu St-Denis.
Da Mettlach in DKarol. I 148 aber auch kçniglicher Besitz ist und als Lehen
vergeben wird, kçnnten vielleicht schon die Karolinger dieses Patrozinium ge-
stiftet haben.

Bei einem Gotteshaus blieb es nach der Vita bekanntlich nicht. Liutwin
holte K�nstler, ließ ein weiteres Oratorium f�r den hl. Petrus errichten und

667 Vgl. dazu von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 75 f., Anm. ****. Lager, Ur-
kundliche Geschichte, S. 5 f. u. Anm. 1, der sie beschreibt. In den 1920er Jahren hat sich
der Mettlacher Pfarrer Koll, Wallfahrt, S. 19 ff., nochmals ausf�hrlich dieser Wallfahrt
zugewandt. Auch er geht von einer Dionysiuswallfahrt aus, die erst sp�ter zu einer
Wallfahrt zu Liutwins Ehren wurde.

668 Vgl. MRUB I 550, S. 609 f. : […]. ut parrochiales ecclesie circumquaquam adiacentes. in
dedicatione cenobii. prefate ecclesie bona deuotione conueniant. Es folgen die Ortsnamen. –
Vgl. zu Mettlachs Kirchweihfest nur die �berlegungen zur G�terrolle oben in Kap. D.V.

669 Vgl. dazu oben S. 238 u. Anm. 419, 422 sowie Kap. D.IV.6.d.

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin326



schließlich eine Basilika zu Ehren der Gottesmutter Maria, womit er eigentlich
erst das Kloster gr�ndete. Die grçßte Kirche entstand danach am Schluß. Diese
weiteren Sakralbauten bzw. das Kloster minderten jedoch die Bedeutung des
Dionysiusoratoriums. Mettlachs Ausgr�ber Martin Klewitz glaubt nicht an
diesen Bericht, sondern geht von einem l�ngeren, sich �ber mehrere Jahre
hinziehenden Prozeß aus.670 Besonders f�llt aber der Gebrauch der Begriffe
Oratorium und Basilika auf. Und da bietet der arch�ologische Befund eine
�berraschung.

Denn Klewitz stieß lediglich auf eine kleine Marienkirche, dagegen bei der
ersten Peterskirche auf einen der im Hinblick auf seine Grçße „aufwendigsten
Kirchbauten“ der Merowingerzeit mit drei Ostapsiden. U. a. g�ben die Ostan-
lage sowie weitere Kleinfunde den Anlaß zu einer solchen Datierung.671 Diese
Dimensionen werfen allerdings die Frage auf, warum ein solcher Ausnahmefall
ausgerechnet in Mettlach und das schon bei der Klostergr�ndung entstanden
sein soll. Handelt es sich dabei also tats�chlich um einen der ersten dortigen
Sakralbauten? Das w�re mehr als unwahrscheinlich, vergleicht man Mettlach
etwa mit dem fr�hen Befund des Ende des 7. Jahrhunderts entstandenen

670 Vgl. Vita Liutwini I cap. 7, ed. Perier, S. 170C: Deinde omnem operam inibi monasterii
aedificandi impenditur, & aggregatis hujusmodi operis artificibus, ut citius perficeretur,
studuit. Oratorium ergo in principis Apostolorum nomine, basilicamque summae Dei Ge-
nitricis semperque Virginis Mariae honori constituit, […]. – Zur Einsch�tzung von Dr.
Martin Klewitz vgl. bereits oben Anm. 25 u. 314.

671 Vgl. Klewitz, Baugeschichte, S. 83 f., zur Peterskirche: „Die Ausgrabungen […]
brachten die Fundamente des Gr�ndungsbaues zutage. Es war eine dreischiffige Anlage
mit drei Apsiden im Osten; im Westen konnte eine außerordentlich interessante Anlage
mit Treppent�rmen freigelegt werden. […] Jedenfalls ist der Bau einer der aufwendigsten
Kirchenbauten, die wir aus der Merowingerzeit kennen.“ Zur Marienkirche vgl. ebd.,
S. 84: „Der heutige ,Alte Turm‘ ist der f�nfte Bau an dieser Stelle. Der ,Alte Turm‘ ist
der erste Zentralbau, alle Vorg�ngerbauten waren L�ngsbauten. Die �lteste Anlage […]
war ein einschiffiger Bau, kleiner und bescheidener als die Apostelkirche. Die beiden
Kirchen lagen dicht beieinander.“ Die endg�ltige Publikation der Grabungsbefunde ist
nach Auskunft des Ausgr�bers nach dem jetzigen Stand in K�rze zu erwarten. – Die
insgesamt aufwendigere Bauweise, die Ostapsiden sowie die Anlage im Westen mit den
Treppent�rmen sprechen jedoch f�r einen hçheren zeitlichen Aufwand als f�r die Ma-
rienkirche und damit f�r eine um einiges sp�tere Entstehung. Zu den Baustufen der
Marienkirche vgl. auch unten S. 356 f. u. Anm. 751, 753. – Zuletzt vgl. Polfer, Kir-
chenbauten, Anhang, S. 85 f., Nr. 30 f. – Herr Dr. Klewitz teilte in einem mir vorlie-
genden Schreiben vom 3. Mai 2005 freundlicherweise noch pr�zisierend mit: Die
Marien- und Peterskirche seien zwar nicht gleichzeitig, doch in zeitlicher N�he zuein-
ander erbaut worden. Sie seien „wahrscheinlich nacheinander entstanden“. Dabei lasse
sich arch�ologisch schwer sagen, „welche der beiden Kirchen die erste oder die zweite
war“. Er habe die Dreischiffigkeit der ersten Peterskirche „nicht […] sicher feststellen
kçnnen.“ Die „sehr d�nnen Mauerst�rken“ dieses Baus von „60 cm“ spr�chen f�r eine
„geringe Bauerfahrung“. „Kleinfunde im Brandschutt und der Ostgrundriss weisen in die
vorkarolingische Zeit.“
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Klosters Echternach.672 Auch Schmal lehnt einen gleichzeitigen Bau beider
Kirchen ab. Ja, die Peterskirche gehçre nicht mehr in die Merowingerzeit. Sie
begr�ndet das mit Ausk�nften von Klewitz, es gebe auch einige Befunde –
eine „Westanlage und ein kryptenartiger Raum“ –, „die in die karolingische Zeit
weisen“.673 Eine Dionysiuskirche wurde in Mettlach nicht ergraben, was nicht
heißt, daß sie nicht existierte.674 Damit weicht die Vita bei den Grçßenangaben
der Gottesh�user auch hier von den Tatsachen ab, ja kehrt den Grabungsbestand
um. Vielleicht beschrieb sie lediglich den Befund, der zu ihrer Abfassungszeit
bestand, mit dem gerade fertiggestellten Mettlacher ,Alten Turm‘ – als Zentral-
bau und dem f�nften Geb�ude in Folge am Ort der Marienkirche.675 Vielleicht
aber sollte damit eine beabsichtigte Wertung vorgenommen werden: Man hielt
die Marienkirche inzwischen f�r wichtiger als die beiden anderen Gottesh�user,
zum einen womçglich, weil man sie bald als Ort des Liutwin-Grabes nennen
sollte, oder zum anderen, weil sie wirklich die bedeutendste und vielleicht �lteste
Kirche des Klosters war. Nach den Grabungsergebnissen muß sie jedenfalls einer
der ersten Bauten gewesen sein.

Nimmt man nochmals DKarol. I 148 zur Hand, findet sich darin eine
Erkl�rung, die ein sp�teres Entstehen der großdimensionierten ersten Peters-
kirche noch wahrscheinlicher macht. Wenn das Kloster Mettlach, so wie es Milo
von Karl Martell und dann von Pippin als Lehen erhielt, n�mlich zun�chst
lediglich aus der Marien- und der Dionysiuskirche bestand, dann erkl�rte sich
der Bau der Peterskirche aufgrund des Trierer Kathedralpatroziniums. W�hrend
der von Milo veranlaßten Mettlacher Abbatiate der Trierer Bischçfe Ratbert und

672 Vgl. zum Echternacher Grabungsbefund oben S. 130 f. u. Anm. 88.
673 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 21 u. Anm. 117 u. S. 179 f. , die sich auf ein Schreiben von

Herrn Dr. Klewitz vom 6. Mai 1998 bezieht.
674 Vgl. dazu von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 76, Anm., der bemerkt, daß sich in

Mettlach noch eine Erinnerung an Dionysius erhalten habe. Das Volk verehre ihn als den
„Heiligen Schwindel“ zur Heilung von Kopfschmerzen. – Allerdings scheint dieser Be-
richt doch sehr legendenhaft. – Vgl. ferner Klewitz, Baugeschichte, S. 82 f. Junges,
Mettlacher Gottesh�user, S. 81–85, weist darauf hin, daß sich noch heute in der
Mettlacher Pfarrkirche Metall- und Holzkronen bef�nden, die auf eine Verehrung
Dionysius’ hindeuteten. Raach, Mettlach, S. 9–11, 19, 120 f., lehnt Dionysius als
Klosterpatron ab. Er spreche vielleicht f�r Liutwins Verbindung zur Kçnigsfamilie. Das
dem hl. Dionysius geweihte Bauwerk verschwinde nicht, sondern tauche noch in
mehreren Quellen des 15. Jahrhunderts als Dionysiuskapelle auf. Vgl. zuletzt Polfer,
Kirchenbauten, Anhang, S. 85, Nr. 29. 1954–1965 sei s�dlich der Marienkirche „der
Ostbereich einer sehr großen einschiffigen Saalkirche mit einer 12 m weiten Halb-
kreisapsis ergraben“ worden. – Polfer h�lt hier f�lschlicherweise den von Abt Hezzel
begonnenen Neubau der Marienkirche Ende des 10. Jahrhunderts f�r die Dionysius-
kirche. Vgl. dazu unten S. 356 f. u. Anm. 751. – Vgl. schließlich Becker, Mettlach,
S. 517 f. , 537, der eine knappe Zusammenfassung der Literatur zum Dionysiusorato-
rium gibt.

675 Vgl. dazu zuletzt Schmal, Mettlach, S. 16, 179, sowie oben Anm. 671.
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Hartham w�re dann der Baubeginn anzunehmen oder womçglich erst nach der
Belehnung Bischof Harthams mit dem Kloster selbst. Da Hartham aber zu-
n�chst noch Schwierigkeiten mit Milos Verwandten bzw. seinem mçglichen
Vater Lambert hatte, der sich Mettlach aneignete,676 kçnnten sich die Arbeiten
auch noch hingezogen haben. Vielleicht dauerten sie an, bis Trier unter We-
omad das Kloster endg�ltig zugesprochen erhielt.

Wenn die Vita I berichtet, Liutwin habe in Mettlach einen Abt eingesetzt, so
folgt das letztlich erneut Milos Vorgehen, das sich ja als ,qualitative Inversion‘
auf Liutwin �bertragen hat. Denn Milo sandte den Trierer Ebreo als ersten von
drei �bten nach Mettlach. Wenn es aber weiter heißt, Liutwin habe den
Konvent angehalten, nach der Regel zu leben, steht dies wohl eher f�r die
Rezeption der von Gorze beeinflußten lothringischen Klosterreform in Mett-
lach.677 Mit ihr l�ßt sich freilich auch der Hinweis auf den Abt verstehen.
Liutwins baldiger Eintritt in das von ihm errichtete Kloster liegt nur noch in der
Konsequenz des Erz�hlkonzeptes.

Schließlich wurde Liutwin zum Nachfolger seines Onkels Basin als Trierer
Bischof an einem 21. November ordiniert. Ist es ein Zufall, daß ausgerechnet an
Erzbischof Egbert im Kalendar einer Echternacher Handschrift des fr�hen 11.
Jahrhunderts just einen Tag zuvor, am 20. November, erinnert wurde? Erst
danach �bertrug Liutwin Mettlach an St. Peter.678 Es kçnnte sich um einen
weiteren Hinweis handeln, wer f�r den Beginn des Mettlacher Liutwinkults
mitverantwortlich sein d�rfte. Identifizierte sich Egbert vielleicht mit Liutwin?
Denn nach der Vita sorgte sich Liutwin um Trier und seine Kirchen, wie es
sp�ter �ber Egbert berichtet wurde und wie es sich anhand einiger zeitgençs-
sischer Quellen ja auch f�r den J�ngeren nachweisen l�ßt.679

676 Vgl. nochmals die �berlegungen oben in Kap. D.IV.6.c.
677 Vgl. Vita Liutwini I cap. 7, ed. Perier, S. 170D: Quibus quoque abbatem, virum per

omnia perfectis aequandum, praefecit, & ut juxta regularis vitae instituta viverent, praecepit.
Vgl. zum Wirken dieser nicht immer klar zu verfolgenden Klosterreform grundlegend
Hallinger, Gorze-Kluny 1, S. 48, Anm. 13. Zur Wirkung im Trierer Raum und in
Mettlach vgl. hier nur Volk, Klosterreform, S. 69 f., 75. Choux, D�cadence et r�forme
monastique, S. 204–223. Wisplinghoff, Lothringische Klosterreform, S. 145–159,
bes. S. 152, 154 f. Boshof, Kloster und Bischof, S. 197–245, bes. S. 215 ff., zur Diçzese
Trier, zu Mettlach ebd., S. 217 f., 222 u. Anm. 186. Wisplinghoff, Reform, bes.
S. 65 f. Felten, Benediktiner II, bes. S. 35 f. – Vgl. ferner Raach, Klosterleben, S. 27–
42. Raach,Mettlach, S. 40–45. Die Reform sei in Mettlach mit Abt Rotwich eingef�hrt
worden.

678 Vgl. Vita Liutwini I cap. 12, ed. Perier, S. 171B–C: Ipso etiam die, quo sanctae con-
versionis habitum suscepit, illo utique eum divina electio ad archiepiscopum promovit, ut
miro concordiae modo in undecimum Kalendarum Decembris diem, digne semper memo-
randum, tonsuratio ejus simul in unum concurrerent & ordinatio. – Vgl. zu Egbert
Miesges, Festkalender, S. 16, 102 f.

679 Zur Sorge Liutwins f�r die Trierer Kirchen vgl. Vita Liutwini I cap. 4, ed. Perier,
S. 170 A: Primum namque sancta loca maximeque Trevericae urbis amplissimis donavit
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Da Liutwin neben Trier auch �ber die Bist�mer Reims und Laon verf�gt
haben soll, ist es nur folgerichtig, daß die Vita zuvor erkl�rt, wie er zu diesen
sedes kam und wie er dort wirkte.680 Letztlich verbirgt sich wohl auch dahinter
ein Bezug zu Egbert. Neben den ohnehin bestehenden Trierer Primatsanspr�-
chen gab es auch eine Verbindung des Erzbischofs nach Laon. Denn der
Reimser Erzbischof Adalbero (969–989) bat Egbert in einigen Briefen, ihn bei
der Belagerung der Stadt im Rahmen der westfr�nkischen Nachfolgestreitig-
keiten mit Trierer Truppen zu unterst�tzen. Letztlich war Laon auch zentrale
karolingische Residenz in Lothringen.681 Denkbar ist aber ebenso, daß der
Konflikt Erzbischof Hinkmars von Reims (845–882) mit seinem Neffen Bi-
schof Hinkmar von Laon (858–871), den man in Trier aus den Reimser
Schriften kannte, hierzu anregte.682 In diesen Zusammenhang gehçrt zudem die
merkw�rdige Nachricht, Liutwin habe den ducatus totius regni Francorum in-
negehabt. Gem�ß den Studien Lugges meint dieser Terminus im 10. Jahr-
hundert aber nicht das gesamte Frankenreich, sondern Lothringen, die alte
fr�nkische Kernlandschaft. Die Richtigkeit dieser Beobachtung wird noch da-
durch unterstrichen, daß Quellen, die der Vita chronologisch folgen, daraus das
Herzogtum der Gallia Belgica machen. Damit bezieht sich Liutwins Herzogtitel
auf die Trierer Primatsanspr�che im 10. Jahrhundert. In gewisser Weise erinnert
Liutwins Lebensbeschreibung sogar an das Leben Erzbischof Bruns von Kçln (†
965), der zugleich als Herzog Lothringens wirkte und sogar den Titel archidux
f�hrte. Sollte mit Liutwin etwa ein Trierer Gegenbild zu ihm in eine weit
zur�ckliegende Vergangenheit projiziert werden, um Kçlner Anspr�che in Frage
zu stellen?683 Der Dukat mag zudem an Milos urspr�nglichen Einflußbereich

denariis, ceteraque cuncta, quae habuerat ad habitationes construendas erogare voluit aptis
monachis. – Vgl. nochmals ausf�hrlich zu Egbert oben Kap. D.VI.3.a.

680 Vgl. dazu Vita Liutwini I cap. 13–15, ed. Perier, S. 171C–D. Die Passage beschreibt
u. a. auch, wie es Liutwin gelungen sein soll, an einem Tag in Reims und Laon eine
Messe zu halten.

681 Vgl. zu diesen Briefen bereits oben Anm. 529. – Zum Gesamtgeschehen vgl. zuletzt
Erkens, Egbert von Trier, S. 51. – Vgl. dazu auch Lusse, Laon, S. 230 ff., u. a. zur
dortigen karolingischen Residenz.

682 F�r diesen freundlichen Hinweis danke ich Herrn Professor Dr. Jçrg W. Busch
(Frankfurt a.M.). – Vgl. dazu hier nur oben zu Beginn von Kap. A.IV. sowie oben Kap.
C.III.7.

683 Vgl. Lugge, Gallia, S. 108 ff., bes. S. 147–151, mit Belegen. – Daß hier Lothringen
und damit auch die Trierer Primatsanspr�che gemeint sind, vermutet auch Bauer,
Lotharingien, S. 87. Bauer, Sp�tmerowingische Zeit, S. 240. – Vgl. zum Begriff der
Gallia Belgica, der auf Hinkmar von Reims zur�ckgeht, oben S. 288 u. Anm. 543 unten.
Vgl. zu den weiteren Quellen unten S. 330 f. , 366, 371 u. Anm. 688, 781 f., 795. – Vgl.
zu Bruns Funktion als Herzog Lothringens Schwenk, Brun, S. 9–42, 88–114. Fried,
Weg, bes. S. 476, 501 f. , 512, 516, 518, 520 f., 525, 534, 538–540, 556, 569, 651–
653, 680–682, 688, 691 f. , 724–726. Althoff, Ottonen, bes. S. 102 f., 109–112,
122 f.
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erinnern. Doch dann d�rfte sich auch Egbert mit einiger Sicherheit mit Liutwin
identifiziert haben. Vermutlich war er im Zuge seiner Arbeit an der Trierer
Bischofsliste maßgeblich mitbeteiligt, Liutwin als beispielhaften Amtsvorg�nger
zu konstruieren, wenigstens aber zu entwickeln.

Alle weiteren Passagen der Vita I beruhen auf hagiographischen Vorbildern
bzw. Topoi. Dies gilt f�r Liutwins Dienst beim Kçnig und seine fromme Le-
bensweise, aber auch f�r die Adlervision, die ihn in Mettlach bauen ließ, sowie
daf�r, daß er sich aus der Welt zur�ckzog und sein Kloster und weitere Kirchen
ausstattete. Dies alles bietet keine inhaltlich brauchbaren Informationen.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, daß kaum eine Angabe der sog. �ltesten
Vita Liutwini der Wirklichkeit des sp�ten 7. und fr�hen 8. Jahrhunderts ent-
spricht. Vielmehr ging es um eine ganz eigene Trierer und Mettlacher Wahrheit,
f�r die man in Liutwin eine Chance erkannte. Es war die Chance, Milo nicht
ganz zu verlieren, den man im kulturellen Ged�chtnis Mettlachs noch positiv
erinnerte; ebenso die Chance, Hinkmars bedrohliches Geschichtsbild vom
Doppelbischof Milo zu nutzen, um damit das vçllig neue Bild eines dreifachen,
vorbildlichen und gl�nzenden Erzbischofs Liutwin zu entwerfen. Dieses Bild
konnte sowohl die Mettlacher Anspr�che befriedigen, vielleicht aber auch un-
terdr�cken, weil Liutwins Grab seinen Platz im Saarkloster hatte. Das Bild
erf�llte aber sicher die des Trierer Erzstiftes, verstand es doch in nahezu voll-
endeter Form, die dortigen Primatsanspr�che wirkm�chtig umzusetzen. Wer
aber war Liutwin dann tats�chlich? Wir wissen wenig dar�ber: Vielleicht
handelte es sich um einen Trierer Bischof, dessen Grab man noch in Trier
kannte. Vielleicht folgte er Basin im Amt, wie der presbiter Liutwin neben dem
Bischof Basin in Irminas „Ur-Testament“ zeigen kçnnte, das oben rekonstruiert
wurde.684 Vielleicht schließlich regte die Grabinschrift eines verehrungsw�rdi-

684 Vgl. dazu oben Kap. D.II.4.d. – Vielleicht kam Liutwin urspr�nglich aus derselben
Region. Einige, wenn auch sehr spekulative Hinweise, kçnnten darauf hindeuten. Basin
war ein alter th�ringischer Kçnigsname. Verst�nde man den Namen von Liutwins Vater
Gerwin als Warin, kçnnte auch das in diese Gegend deuten. Es gibt aber noch weitere
Anhaltspunkte. Basin war – wie gesehen – neben einer Irmina an der Gr�ndung des
Willibrordklosters Echternach beteiligt, auch wenn Irminas Rolle umstritten bleibt.
Willibrord unterhielt wiederum Kontakte zum wohl in W�rzburg residierenden, aber
vermutlich auch Th�ringen beherrschenden Herzog Heden II. (vor 704–717), der ihm
f�r Echternach auch G�ter schenkte. Dieser Heden soll nun eine Tochter namens Im-
mina gehabt haben, die �btissin in W�rzburg (706/10–751/2?) wurde. Doch sind die
Belege teils legendenhaft und alle nicht zeitgençssisch. Vielleicht jedoch bieten sie einige
undeutliche Indizien daf�r, daß Basins und Irminas Herkunft im Osten zu suchen ist,
womçglich auch die Liutwins, dessen Name eher nach Sachsen passen w�rde als nur
ann�herungsweise in die Familie der sog. ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘. – Die
Urkunden Hedens f�r Willibrord finden sich bei Wampach I 2, Nr. 8, S. 27 f. (eine im
Liber aureus erhaltene Urkundenabschrift, nach der Heden Willibrord mit seiner Ge-
mahlin Theodora am 7. Mai 704 mehrere Schenkungen macht), sowie ebd. Nr. 26,
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gen Ludubertus aus St. Eucharius, der aus edlem Geschlecht stammte und sein
Vermçgen an die Trierer Kirche gab, um Kleriker zu werden,685 die Phantasie
des Mettlacher Abtes Remigius an, der zur Feder griff. Merkw�rdig aber bleibt
bei der Vita I bei all ihrer Vorliebe f�r Mettlach, daß sie einen dem Trierer
Erzstift nahen Standpunkt einnimmt. Man kçnnte geradezu meinen, ihr Ver-
fasser versuche, beide Positionen miteinander zu harmonisieren. Im Anschluß
wird das noch zu untersuchen sein.686

Zusammenfassend ergibt sich f�r die Vita I der folgende Befund. Alle bis-
herigen Indizien sprechen daf�r, daß sie fr�hestens w�hrend des sp�ten Epi-
skopats Erzbischof Egberts entstand. Deshalb ist es wahrscheinlich, daß die Vita
mit dem verlorenen Sermo de proprio patrono Liutwino des Remigius von
Mettlach �bereinstimmt. Die Reimform des Textes unterstreicht dies ebenso
und legt eine �berlieferung als stabiles Korpus nahe. Die Vita verf�gt f�r die
Zeit Liutwins �ber keinen Quellenwert, wohl aber f�r ihre Entstehungszeit
Ende des 10. Jahrhunderts. Das entworfene Liutwinbild ist ohne die Rezeption
des Reimser Milobildes, das Hinkmar pr�gte, in diesen Jahren sowie die Bi-
schofslisten Egberts in großen Teilen nicht mçglich. F�r das fr�he 8. Jahr-
hundert ist es deshalb falsch. Die Vita ist unmittelbar mit dem unter Egbert
aufkommenden Liutwinkult verbunden, den sie verbreiten und stabilisieren
sollte. Geht man dagegen vom oben erschlossenen ,alten‘ Milo aus, der Adliger

S. 63–65 (eine als Abschrift im Liber aureus erhaltene Schenkung Hedens vom 18. April
717 an Willibrord); auch in Willibrords sog. Testament (ebd. Nr. 39, S. 97, von 727)
wird Heden genannt. Zu den Namen Basin und Irmina vgl. in diesem Zusammenhang
auch Fçrstemann, Personennamen, Sp. 249, 308 (Basinus, Bisinus – wobei vor allem der
Th�ringerkçnig des 5. Jahrhunderts und unser Bischof aufgef�hrt werden; ebd. auch
Basina). – Vgl. schließlich die Literatur bei Werner, Adelsfamilien, S. 148 ff., der
freilich zu einem anderen Ergebnis kommt. – Zu Herzog Hedens II. Tochter Immina vgl.
Werner, Adelsfamilien, S. 92 f., Anm. 272; S. 106, Anm. 326; S. 108, Anm. 335;
S. 150–155. – Vgl. zu dieser Immina ferner Bendel/Schmitt, Vita sancti Burkardi
Episcopi Wirziburgensis II cap. II,4 f. , S. 54–59 (BHL 1484). Die Angaben zu Immina
kçnnten auf einer �lteren Urkunde beruhen, die damals noch vorlag. Die Vita sei von
einem „Mçnch des Klosters S. Stephan zu W�rzburg“ verfaßt worden, „Eingelhardus
oder Engelhardus, dem sp�teren Abt des Klosters S. Burkard.“ Entstanden sei der Text
zwischen 1145 und 1150 (ebd., S. 19). Zu dieser auch Vita posterior genannten Le-
bensbeschreibung Burchards vgl. zuletzt Lebensbeschreibungen Bischof Burchards, ed.
Barlava, S. 49 ff., die jetzt auf zwischen 1108/13 und 1125 datiert und Ekkehard von
Aura f�r den Verfasser h�lt ; zu Immina ebd., S. 13, 72–77 u. cap. II,4 f. , S. 120, 162–
167. Vgl. schließlich auch Stçrmer, Herkunft, bes. S. 16. Mordek, Hedenen. – F�r
Gedanken und Hinweise in diese Richtung danke ich besonders Herrn Professor Dr.
Wolfram Brandes (Frankfurt a.M.). – Auch Theodardus, Sohn des Theodar, der seinen
Besitz in Echternach an Pippin den Mittleren (Urkunden der Arnulfinger 4, ed.
Heidrich, S. 61–64) �bertrug, gehçrt wohl in den famili�ren Umkreis Hedens II. So
kçnnte Echternach zun�chst im Besitz dieser Familie gewesen sein.

685 Vgl. dazu oben S. 275 f. u. Anm. 511.
686 Vgl. dazu die Ausf�hrungen unten S. 360 f. u. Anm. 764–767.
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oder einfacher Kleriker war, sich intensiv um Mettlach sorgte und die Trierer
Bischofspfalz verwaltete, l�ßt sich die Vita neu lesen: Beim Bild Liutwins
handelt es sich dann um eine ,qualitative Inversion‘ der positiven und negativen
Informationen, die Ende des 10. Jahrhunderts bekannt waren und die allesamt
auf Liutwin �bertragen werden. So ließ sich gegen�ber Milo, der durch
Hinkmars Bild besch�digt worden war, um so strahlender sein konstruierter
Vater Liutwin hervorheben. Damit konnte man Milos ,alte‘ Attribute retten,
indem man sie in gewisser Weise in ein neues Liutwinbild projizierte, ganz
�hnlich, wie Hinkmar einmal umgekehrt Milos Bild entworfen hatte, um seine
Reimser Anspr�che zu sichern. Das gilt sowohl f�r das Doppelbistum Trier und
Reims, das f�r Liutwin aus aktuellem Anlaß um Laon erg�nzt wurde, als auch
f�r die enge Bindung zu Mettlach, die Entsendung dortiger �bte, die �ber-
tragung dieses Klosters an die Trierer Kirche, die Bestattung im Kloster und
vermutlich ebenso das Herzogamt. Diese ,qualitative Inversion‘ wird zudem
symbolisch darin deutlich, daß Milo im Text zun�chst eine positive Rolle
�bernimmt, wenn er seinen in Reims verstorbenen Vater nach Trier zur�ckf�hrt.
Erst danach wandte er sich dem Bçsen zu. Als Abt Remigius die Vita verfaßte,
bediente er sich anderer Texte, um aus ihnen Motive und Topoi zu �bernehmen.
Realer Hintergrund f�r Liutwins Schiffsreise von Trier nach Mettlach kçnnte
eine im 10. Jahrhundert tats�chlich dorthin ausgef�hrte Translation gewesen
sein. Daf�r spricht, daß Liutwins Gedenktag in St. Maximin als dessen depositio
in Mettlach erinnert wurde. Die Vita machte aus diesem Datum den Todestag
Liutwins in Reims. Liutwins Grab kçnnte sich also zun�chst in Trier befunden
haben. Liutwins Eltern Gerwin und Gunza sowie sein Onkel Basin banden ihn
mit seinem Sohn Milo genealogisch in die Trierer Bischofsliste ein. Die
Schenkungsurkunde seiner wohl fiktiven Eltern �ber Oblanga geht erst auf
Thiofrid von Echternach in der zweiten H�lfte des 11. Jahrhunderts zur�ck. Die
Vita richtete vor allem die fr�he Mettlacher Geschichte auf Liutwin aus und ließ
ihn deshalb drei Kirchen gr�nden. Durch den f�r ihn postulierten Bau der
Dionysiuskirche sollte die bedeutende Dionysiuswallfahrt Ende des 10. Jahr-
hunderts letztlich auf Liutwin zur�ckgef�hrt werden und damit Liutwins nun
wachsende Rolle nicht bedrohen. Nachdem die Wallfahrt zun�chst erfolgreich
verdr�ngt wurde, belebte man sie im 12. Jahrhundert als Liutwinwallfahrt
wieder. Daß die Marienkirche als Basilika bezeichnet wird, kçnnte das f�r sie
arch�ologisch nachweisbare hohe Alter reflektieren oder mit Liutwins dort bald
erw�hnter Bestattung zusammenh�ngen. Die auff�llige Grçße und aufwendige
Bauart der Peterskirche weisen sie in die sp�te Merowinger- oder fr�he Karo-
lingerzeit. Sie kçnnte unter den Trierer Bischçfen Ratbert und Hartham be-
gonnen und vielleicht unter Weomad fertiggestellt worden sein. Schließlich
enth�lt die Vita I noch weitere Hinweise auf die Egbertzeit, wie Liutwins Titel
als Herzog Lothringens, der die Trierer Primatsanspr�che spiegelt, wie auch den
Tag von Liutwins Bischofsweihe am 21. November, der fast genau mit der
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Memoria Egberts in Echternach im fr�hen 11. Jahrhundert (20. November)
�bereinstimmt. So kçnnte die Vita I dem Interesse Mettlachs und Triers gedient
haben, um Hinkmars �bles Milobild zu kompensieren und Milo in gewisser
Weise f�r die eigene Tradition zu retten. Sie kçnnte aber ebenso ein Mittel f�r
Trier gewesen sein, die Verehrung Milos in Mettlach zugunsten der von Liutwin
zu eliminieren. Remigius, der Verfasser der Vita I, verbindet jedenfalls in selt-
samer Weise Mettlacher Traditionen und Trierer Interessen, so daß es sich nicht
sicher kl�ren l�ßt, ob er einer der beiden Seiten eine besondere Pr�ferenz ent-
gegenbrachte.

3. Der Libellus de rebus Treverensibus aus dem Trierer Erzstift

Wie schnell dieses Bild Liutwins ins kollektive und dar�ber ins kulturelle Ge-
d�chtnis Triers einging, belegt der Libellus de rebus Treverensibus. Er war der
erste Trierer Versuch, die eigene Geschichte ausf�hrlich darzustellen, auch wenn
er vor allem ausufernd viele Zitate sammelt und miteinander verbindet, die
noch in Schriftzeugnissen vor Ort verf�gbar waren. Kçlzer hat ihn �berzeu-
gend in das Episkopat Erzbischof Eberhards (1047–1066) datiert, unter dem
die konstruierte Urkunde Ottos III. (983–1002) (DOIII. †368) entstand, nach
der Oeren an Erzbischof Egbert zur�ckgegeben worden sein soll.687 Auch
Eberhard griff nach den Trierer Klçstern, bedrohte St. Maximin und besch�f-
tigte sich noch dazu in besonderer Weise mit der Zeit Egberts. Eberhard erhob
erneut Primatsanspr�che f�r Trier. So erhielt er noch 1049 von Papst Leo IX.
(1049–1054) in Rom den Primat der Trierer Kirche �ber Gallien (Gallia
Belgica) best�tigt. Ferner wurden w�hrend seines Episkopats erstmals die Ge-
beine des Apostels Matthias um 1050 aufgefunden.688 Der Libellus formulierte
genuin die Interessen des Trierer Erzstifts.

687 Vgl. Kçlzer, Studien, S. 252 ff. Zum DOIII. †368, zu Oeren f�r Egbert vgl. nochmals
ebd., S. 118 ff., sowie oben Anm. 224, 232. – Zu Eberhard vgl. ebd., S. 110–116, bes.
S. 112 f. , zu den Matthiasgebeinen. – Zu den bisherigen Datierungsversuchen, die vom
fr�hen bis sp�ten 11. Jahrhundert variierten, vgl. hier nur Poensgen, Geschichtskon-
struktionen, S. 94 ff., bes. S. 120 ff. Thomas, Studien, S. 75 ff., weist auch auf die
Sammlung von Quellenexzerpten hin. Vgl. ferner oben Kap. C.I., Anm. 1 u. Kap.
C.IV.3. – Die fr�heste �berlieferung des Libellus’ findet sich im eigenst�ndig entstan-
denen zweiten Teil einer Handschrift aus St. Eucharius des sp�ten 12. Jahrhunderts :
Trier, Stadtbibliothek, 1341/86, fol. 204r–218r. Dieser Teil, der ebenso eine Passio
sanctorum martyrum (fol. 193r–204r) sowie die Gesta Treverorum (fol. 218r ff.) enth�lt,
wurde von Oerener Nonnen nach einer Vorlage verfaßt. Vgl. dazu Kçlzer, Studien,
S. 252. Zur Handschrift vgl. auch Keuffer/Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis 8,
S. 11–14. Becker, St. Eucharius, S. 120 f., Nr. 68.

688 Zu Eberhard vgl. Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu Trier, S. 10 f. Zuletzt vgl. zu ihm
Erkens, Trierer Kirchenprovinz am Vorabend des Investiturstreits, S. 109–158, bes.

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin334



Liutwin wird darin nur knapp, aber pr�zise erw�hnt. Die Passage, die ihn
nennt, ist der schon oben besprochene Einschub zu Milo in ein Zitat aus
Kapitel 53 des Liber historiae Francorum, das die Schlacht von Vinchy 717
schildert. Milo sei dabei, so lehre Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“
(II,12), ein Anh�nger des siegreichen Karl Martell gewesen.689 Milo sei von
edlem Geschlecht, aber hart und gottlos gewesen und habe bald darauf etwa
40 Jahre den Trierer und Reimser Bischofssitz (episcopatum) besetzt. Er sei Sohn
eines gewissen Herzogs Liutwin. Nachdem Liutwin das Ordenskleid ange-
nommen h�tte, habe er an einem Mettlach genannten Ort als Mçnch Gott
gedient in der Kirche der Apostel Petrus und Paulus, die er selbst gegr�ndet und
reichlich beschenkt hatte, mit vielen anderen Mçnchen, die er dort vereinigte.
Als sein Onkel, der Trierer Erzbischof Basin, gestorben sei und Liutwin das
Bischofsamt angenommen habe, habe er nicht allein diese Trierer, sondern
dar�ber hinaus auch die Kirchen von Reims und Laon geleitet.690 Der Libellus
kehrt dann zur Schilderung der Schlacht von Vinchy zur�ck und widmet sich
im weiteren Verlauf an mehreren Stellen immer wieder Milo, dessen Treiben mit
ausgiebigen zus�tzlichen, teils redundanten Zitaten aus der Reimser �berliefe-
rung dargestellt wird.691 Liutwin und Basin sucht man dabei jedoch vergeblich.

S. 143 ff. Gierlich, Grabst�tten, S. 71 f. Er fand sein Grab in St. Paulin. Bçnnen, Trier
zwischen dem 10. und dem beginnenden 12. Jahrhundert, S. 220, 223–227. – Zur
Urkunde Leos IX. vgl. JL 4158. MRUB I 329, S. 383–385. Germ. Pont. 10, Archi-
episcopatus 97, ed. Boshof, S. 57 f. Die Urkunde ist im Original erhalten.

689 Vgl. Lib. hist. Franc. cap. 53, ed. Krusch, S. 326–328.
690 Vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 1, ed. Waitz, S. 99, Z. 25–33:

Copioso igitur Karolus adunato exercitu, ut in Gestis Francorum legitur, Hilpericum in loco
dicto Vinciaco cum multis regni sui nobilibus convenit; inter quos, ut [ab hier beginnt der
neue Zusatz:] Remensis docet historia, erat Milo, genere clarus, sed acer et irreligiosus, qui
postmodum circiter quadraginta annos Treverensem et Remensem episcopatum tenuit, filius
domni Liutwini quondam ducis, qui, assumpto religionis habitu, in loco qui dicitur Me-
delocus in aecclesia apostolorum Petri et Pauli, quam ipse fundaverat et copiose ditaverat, cum
multis aliis quos illuc congregaverat monachis monachus Deo militavit. Unde, decedente
Basino avunculo suo, Trevirorum archiepiscopo, episcopus assumptus, non solum hanc Tre-
verensem, sed et Remensem atque Ludunensem aecclesiam gubernavit.

691 Vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 1–3, ed. Waitz, S. 99–101. Es
folgt dann ein Zitat aus Flodoard zur Vertreibung Rigoberts aus Reims durch Karl
Martell sowie Milos �bernahme der Bist�mer von Reims und Trier. Es schließt sich ein
l�ngeres Zitat aus dem Vorwort von Hinkmars Remigius-Vita zu Milo an, dann wieder
Flodoard, der aber den Inhalt der Vita Rigoberti wiedergibt. In ebd. cap. 2, S. 100, wird
ein Wunder aus einer Schrift Gregors von Tours berichtet, aber in die Zeit Milos datiert.
In ebd. cap. 3, S. 100, folgt u. a. ein Auszug aus einem Brief Hinkmars an Papst Ni-
kolaus I. (858–867) �ber Milo, in dem er wiederum aus der bekannten Milo-Passage des
Bonifatiusbriefs (87, ed. Tangl) zitiert. Ferner habe Bonifatius als p�pstlicher Vikar die
Bist�mer Reims und Trier verwaltet. – Vgl. dazu auch Poensgen, Geschichtskon-
struktionen, S. 95 ff. Positiv erscheine dagegen der Reimser Bischof Rigobert. Im Zen-
trum stehe aber Milo (ebd., S. 99).
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Damit best�tigt der Libellus eine Beobachtung, die bereits bei der Vita I
gemacht wurde. Liutwins und Basins Rolle f�r die Trierer Geschichte scheint
sich �ber Milo zu definieren und nicht umgekehrt. Beide erl�utern und kon-
kretisieren Milos Person bzw. Herkunft. Aufgrund der umfangreichen Reimser
Informationen ergab sich f�r den Libellus eine Schwierigkeit : W�hrend Milo
vom Mettlacher Verfasser der Vita I noch einige positive Attribute zugesprochen
wurden, er seinen toten Vater aus Reims nach Trier �berf�hrte und ihm in den
Bist�mern Trier und Reims nachfolgte, ist hier gar nichts davon zu finden. Milo
erh�lt im Gegenteil das Bistum Reims von Karl Martell, nachdem Bischof
Rigobert von dort vertrieben wurde, und zugleich Trier.692 Aus Flodoard wußte
man jedoch, daß Rigobert zuvor l�ngere Zeit in Reims amtierte. Wie aber
konnte dann Liutwin vor seinem Sohn Bischof in Trier, Reims und Laon ge-
wesen sein? Der Libellus bleibt eine Antwort schuldig und will sie vielleicht gar
nicht geben. Jedenfalls wurde Liutwins Bistumsh�ufung von der Milos abge-
koppelt und eigenst�ndig.

Mit Milo hatte man in Trier unter Eberhard – folgt man dem Libellus – ein
grçßeres Problem als zur Abfassungszeit der Vita I. Milo bedrohte ebenso
Eberhards Primatsanspr�che. Doch w�hlte man nun einen anderen Lçsungsweg
als die Vita: Der Libellus erw�hnt nicht nur die gleichzeitige �bergabe beider
Bist�mer durch Karl Martell an Milo, sondern auch das Unheil, das Milo �ber
Trier selbst gebracht haben soll, w�hrend sich die Reimser Texte dabei auf die
negativen Folgen f�r ihr eigenes Bistum beschr�nkten. Milo wird dazu in Trier
als dessen pervasor bezeichnet. Auch Karl Martell erscheint in einem �beraus
ung�nstigen Licht.693 Soweit ging die Vita I nicht. Durch die Gleichheit und
Gemeinsamkeit im Leiden unter Milo in Trier und Reims wird im Libellus ein
mçgliches Reimser Argument gegen Trier amortisiert. Letztlich erbt Milo seine
�mter nicht mehr vom Vater, sondern erh�lt sie unrechtm�ßig von Karl, der
damit indirekt f�r dessen Umtriebe verantwortlich wird. Ja, man negierte dort
ferner Milos Bindung an Mettlach, die man aus dem schon interpolierten
DKarol. I 148 dennoch kennen mußte. Vielmehr distanziert sich der Libellus
jetzt durch ein neues Bild vollst�ndig von Milo: Man l�ßt ihn in Ehrang von
einem Eber durchbohrt sterben, um ihm dort eine Ruhest�tte – weit weg von

692 Vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 1, ed. Waitz, S. 99, Z. 37 f. :
[Karl Martell habe] virum etiam Dei Rogobertum, qui eum de lavacro susceperat, episcopatu
deturbavit et supradicto Miloni episcopatum Remensem cum Treverensi dedit.

693 Vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 2, ed. Waitz, S. 100: Huius
aecclesiarum Dei pervasoris tempore, Milonis scilicet, contigit cuidam Trevericae urbis civi
[…]. „Tempore“, inquit, „Milonis, quondam nostre Treverice civitatis pervasoris, […].“ –
Zur negativen Darstellung Karl Martells vgl. Poensgen, Geschichtskonstruktionen,
S. 98 f. Der Libellus habe das schlechte Urteil �ber Karl nicht nur aus den Reimser
Quellen �bernommen, sondern auch die verwendeten positiven Passagen �ber Karl im
Lib. hist. Franc. ins Negative gewendet.
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allen Trierer Bischofsgr�bern – in der gerade erst erbauten Peterskirche rechts
des Altars zuzuweisen.694 Er erleidet damit einen erwiesen konstruierten, seiner
inzwischen bekannt gewordenen Lebensweise angemessenen Tod. Der Ort sei-
nes neuen Grabes erkl�rt sich damit. Die positive Memoria Milos, die in
Mettlach noch verankert war, sollte durch diese Gegentradition des Erzstifts
disloziert, ein altes durch ein neues Bild zun�chst im kollektiven und somit im
kulturellen Ged�chtnis �berdeckt werden. Verband man dies damit, auch Milos
Gebeine aus Mettlach zu translozieren? Falls nicht, was wurde aus seinen
sterblichen �berresten im Saarkloster? Erstreckte sich die ,qualitative Inversion‘
auch auf sie? Es w�re nur konsequent, h�tte man sie in die des hl. Liutwin
umgedeutet. Eines jedoch ist un�bersehbar: Die Angriffe des Libellus’ auf Milo
richten sich vor allem gegen Mettlach und das Milobild der Vita I.

Der Trierer Einschub zu Basin und Liutwin verfolgt damit mehrere Ziele:
Zum einen steht er als positives Beispiel f�r eine gelungene Verwaltungst�tigkeit
von Milos Vater Liutwin sowohl in Trier wie in Reims. Diese habe vor der Zeit
gemeinsamen Leids in beiden St�dten unter Milo bestanden, der von Karl
Martell eingesetzt worden sei. Basin ist dagegen nur neutraler Trierer Bischof.
Zum anderen aber bençtigt der Libellus Liutwins Beispiel offenbar, um nach
Milo noch Ausf�hrungen zum Primat in der Belgica und dem Verh�ltnis ihrer
beiden Kirchenprovinzen Reims und Trier zueinander machen zu kçnnen. Der
Libellus verwehrt sich gegen Argumente Hinkmars oder Passagen Flodoards, aus
denen man einen Reimser Vorrang �ber Trier interpretieren kçnnte. Dagegen
wird die von Flodoard �berlieferte entscheidende Rolle des Trierer Erzbischofs
Rotbert hervorgehoben, die dieser bei der Lçsung des Reimser Bischofsstreits
einnahm. Insgesamt betont der Text zwar eher die Gleichrangigkeit beider
Bist�mer, weist aber auf das hçhere Alter Triers hin.695

694 Vgl. zu den Grabungsergebnissen, dieser Quellenstelle und den �berlegungen bereits
oben Kap. C.I. – Vgl. hier ferner Poensgen, Geschichtskonstruktionen, S. 115 f.

695 Vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 4–7, ed. Waitz, S. 101 f. Zu-
n�chst argumentiert der Libellus gegen einen Mainzer Primat, ja die Mainzer Metropole
sei bis zur Zeit des Bonifatius sogar Worms untergeordnet gewesen. Danach wird
nochmals Hinkmars Brief an Nikolaus I. zitiert. Der Libellus wehrt sich gegen Hinkmars
Primatsvorstellung, die sich durch die fr�here Ordination vor dem weiteren Metropo-
liten begr�ndet. Niemals habe ein Trierer einem Reimser Bischof gehorchen m�ssen.
Dazu zitiert er das gef�lschte Silvester-Privileg f�r Agricius von Trier. Danach habe der
Papst Trier zu seiner Teilhaberin gemacht und den Primat in Gallien und Germanien
verliehen. Vgl. zur behandelten Rolle Rotberts im Reimser Bischofsstreit schon oben
S. 265 u. Anm. 486. Es folgt im Libellus schließlich eine Passage aus dem Testament des
Reimser Bischofs Remigius zum besonderen Verh�ltnis von Reims und Trier. Schließlich
wird auch noch Gregor von Tours zum Thema bem�ht. – Vgl. Kçlzer, Studien, S. 258.
Poensgen, Geschichtskonstruktionen, S. 104 ff., bes. S. 109 ff. – Zum gef�lschten Sil-
vester-Privileg vgl. MRUB I 1, S. 1.
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In Trier berief man sich nicht auf eine dort neu geschçpfte Tradition zu
Liutwin und Basin.696 Eine solche h�tte sich sicher widerspruchsfreier in die
vom Libellus verwendeten Schriftquellen eingef�gt. Vielmehr griff man auf das
Liutwinbild der Vita I zur�ck. Der knappe Einschub macht nichts anderes, als
deren Inhalt zusammenzufassen.697 Gerade der Versuch, alle entscheidenden
inhaltlichen Punkte in zwei S�tzen durch Aufz�hlungen zu komprimieren,
spricht daf�r, daß der Text der Vita I vorlag. Angesichts zahlreicher weiterer
eingearbeiteter Quellenpassagen verwundert das nicht.

Die Gedr�ngtheit der kurzen Passage erkl�rt sich aus darstellerischen
Gr�nden. Einmal w�re der Erz�hlkontext um Vinchy sonst zu sehr auseinan-
dergerissen worden. Zum anderen blieben auf diese Weise problematische
Aussagen der Vita ungenannt. Denn Milos herausragende Hilfe bei der �ber-
f�hrung seines toten Vaters von Reims nach Trier paßte nun wirklich nicht
hierher. Unerw�hnt bleiben auch das Dionysiusoratorium und die Marienba-
silika, die Peter-und-Paul-Kirche ausgenommen. Das heißt keinesfalls, daß man
in Trier nicht um die weiteren Patrozinien wußte.698 Vielmehr wurde nur das-
jenige betont, das den engen Bezug Mettlachs zum Erzstift ausdr�ckte. Eine
sp�tere Anmerkung des Libellus’ unterstreicht die Verbindung zwischen beiden
Orten: Hier wird die sp�tere �btissin von Pfalzel Warentrudis als soror Hetti
primum abbatis in Medeloco, postea archiepiscopi Trevirorum genannt.699 Letztlich
wird damit auch Liutwins Werdegang angesprochen sowie, daß er Mettlach an
Trier �bertrug, seine Vita also implizit zitiert. Hettis Abbatiat in Mettlach
formulierte einen Anspruch auf das Kloster.700 Wahrscheinlich schloß der Ver-
fasser des Libellus’ das aus der echten Urkunde Lothars I. f�r Hetti von 842
(DLoI. 67), die diesem Mettlach wieder zusprach,701 so daß sich beides ver-
mischte. Insgesamt aber tritt Liutwins Rolle weit hinter die des �blen Milo
zur�ck. Eberhard jedoch formulierte damit seinen Anspruch auf Mettlach im
Rahmen seiner Klosterpolitik, denn auch Oeren und Pfalzel sind im Libellus
einige Kapitel gewidmet.702

696 Das vermutet Schmal, Mettlach, S. 15 ff., um die Vita Liutwini I nach den Libellus zu
datieren. Die Vita habe den Libellus verwendet. Daf�r spreche, daß der Libellus nur eine
Peter-und-Paul-Kirche erw�hne, erst die Vita schm�cke das u. a. um das Dionysiuspa-
trozinium aus. – Daß Paulus nicht in der Vita genannt wird, bedeutet nicht, daß er nicht
in Mettlach verehrt wurde, wo es auch ein Andreaspatrozinium gab, das der Libellus
ausspart.

697 Vgl. �hnlich auch Poensgen, Geschichtskonstruktionen, S. 98 u. Anm. 2.
698 Vgl. dazu nochmals die �berlegung Schmals oben in Anm. 696.
699 Vgl. De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 17, ed. Waitz, S. 106.
700 Vgl. dazu oben Anm. 651.
701 Vgl. dazu oben Kap. D.IV.3.
702 Vgl. dazu De rebus Treverensibus saec. VIII–X libellus cap. 11–19, ed. Waitz, S. 103–

106, die sich intensiv Oeren und Pfalzel widmen.
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Zusammenfassend zeigt der Libellus, daß das Bild Liutwins und Basins ins
kulturelle Ged�chtnis Triers aufgenommen wurde. Wie der knappe Einschub
belegt, leitet es sich aber weiter von Milo ab, der den meisten Raum einnimmt.
Die Kenntnis von Reimser Texten war in Trier inzwischen gewachsen und f�hrte
zu weiteren Verformungen der Trierer Bilder von Liutwin und Milo, die vor
dem Hintergrund der Trierer Primatsanspr�che unter Erzbischof Eberhard
(1047–1066) zu sehen sind. Milo erhielt die Bist�mer Reims und Trier nicht
mehr als Erbe von Liutwin, wie es die in Trier bekannte Mettlacher Vita I
berichtete. Vielmehr �bertrug die Bist�mer ein ausgesprochen negativ ge-
zeichneter Karl Martell an Milo, nachdem Bischof Rigobert aus Reims ver-
trieben war. Milo sch�digte nun nicht mehr nur die Reimser Kirche – wie es die
Reimser Quellen beschrieben –, sondern wurde vom Libellus auch zum pervasor
Triers erkl�rt. Damit ließ sich das gemeinsame und gleichwertige Leid in beiden
St�dten unter Milo betonen, f�r das letztlich nicht seine Trierer Heimat, son-
dern Karl Martell verantwortlich war. Das Trierer Erzstift versuchte die positive
Milomemoria, die in Mettlach noch bestand und �ber die die Vita I Auskunft
gab, durch ein Gegenbild zu �berlagern. Ebenfalls sollte damit die in Trier noch
bekannte Verbindung zwischen Milo und Mettlach �berdeckt werden, von der
man aufgrund von DKarol. I 148 durchaus wußte. Deshalb konstruierte man
Milos Tod auf der Jagd und seine Bestattung in der – gerade erst erbauten –
Ehranger Peterskirche. Auf diese Weise ließ sich das bisher in Mettlach anzu-
nehmende Grab Milos in Frage stellen bzw. dislozieren. Es w�re deshalb
denkbar, daß seine dort bestatteten Gebeine in Folge der konstatierten ,quali-
tativen Inversion‘ in die des hl. Liutwin umgedeutet wurden oder dies bereits
geschehen war. Die knappen Angaben zu Liutwin und Basin komprimieren die
inhaltlichen Angaben der Liutwin-Vita I auf ihren Kern, wobei der Libellus
Stçrendes ausließ. Dazu gehçren einige der von Liutwin angeblich begr�ndeten
Mettlacher Patrozinien sowie Milos Rolle bei der Translation des Vaters von
Reims �ber Trier nach Mettlach. Das weiter gewandelte Milobild trennte Liut-
wins Bistumsh�ufung in Trier, Reims und Laon von derjenigen seines Sohnes
ab. Liutwins Mehrfachepiskopat vereigenst�ndigte sich damit als positives Bei-
spiel f�r Trier, auch wenn der Widerspruch zu Rigoberts gleichzeitigem Epi-
skopat in Reims nicht aufgelçst wird. Die von Erzbischof Eberhard gew�nschte
enge Verbindung zwischen Mettlach und dem Erzstift wird hervorgehoben,
indem der Libellus die Mettlacher Peterskirche sowie Hettis Abbatiat in Mett-
lach vor seinem Episkopat betont. Dieses Bild d�rfte sowohl aus der Vita I als
auch aus der Urkunde Lothars I. von 842 (DLoI. 67) geschçpft und deshalb
kaum historisch sein.
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4. Die Miracula s. Liutwini aus Mettlach

a. Entstehung und Verfasserfrage

Am Ende des 11. Jahrhunderts meldete sich nach der Vita Liutwini I mit den
Miracula s. Liutwini ein weiterer l�ngerer Text aus Mettlach �ber Liutwin zu
Wort. Von Basin schweigt er jedoch vollst�ndig, was nur zeigt, wie wenig Be-
deutung man ihm gegen�ber Liutwin noch immer beimaß. Die Miracula be-
richten zun�chst ausf�hrlich die Geschichte Mettlachs von der Zeit Liutwins bis
zur Gegenwart des sich anonym gebenden Verfassers. Im Anschluß daran sind
mehrere Wundergeschichten zum Wirken des Heiligen im Kloster nach seinem
Tod zusammengetragen. Auch diese Quelle ist in Reimprosa abgefaßt, was sie
ebenfalls f�r die çffentliche Lekt�re bestimmt haben d�rfte. Im Rahmen der
eigentlichen Wunder wird zum ersten Mal Liutwins Grab explizit mit der
Mettlacher Marienkirche verbunden, und zwar in ihrer Gestalt als sog. ,Alter
Turm‘, der heute noch als Ruine erhalten ist. Der Text muß unter dem Mett-
lacher Abt Nizzo III. entstanden sein, den die Miracula als noch lebenden
Vorsteher nennen. Nizzo �bernahm dieses Amt zwischen 1063 und 1077.
Fr�hestens 1063 soll sein Amtsvorg�nger Everhelm zur�ckgetreten sein. W�h-
rend der Amtszeit Erzbischof Udos (1066–1078) �bersandte Nizzo an diesen
eine vom schon mehrfach behandelten Thiofrid von Echternach �berarbeitete
Liutwin-Vita (Vita II). Sp�testens 1077 war Nizzo also Abt. Da sein 1095 zu
fassender Nachfolger Libo in den Miracula fehlt, geht die Forschung dabei als
terminus ante quem f�r die Niederschrift aus.703 Die �lteste Handschrift aller-

703 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi, ed. Sauerland, S. 1261–1268.
Die Wunder werden von Sauerland nur in Ausz�gen wiedergegeben. Eine vollst�ndige
Edition der Wunder findet sich in den Miracula s. Leodowini, ed. Perier, S. 176–179.
Die beiden noch unedierten Wundererz�hlungen am Ende der Miracula hat inzwischen
Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 25–27, verçffentlicht. – Vgl. dazu von Briesen,

Urkundliche Geschichte, S. 80–87. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 26 f. Winhel-

ler, Lebensbeschreibungen, S. 95, 98. Schmal, Mettlach, S. 12 ff., bes. S. 12–14, zu
Everhelm ebd., S. 23–25. Raach, Mettlach, S. 37 ff., bes. S. 56 f., 61 f. , zu Everhelm
und Nizzo III. Vgl. zuletzt Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 12 ff., bes. auch S. 15
u. Anm. 20, der sogar von einer Entstehung der Miracula nach der Vita II ausgeht. Vgl.
Becker, Mettlach, S. 522–527, zu Nizzo III. und seinen Vorg�ngern, wobei er Abt Udo
f�r die Fehlinterpretation einer Handschriftenauff�lligkeit h�lt. – Zu den �bten Regi-
nard (Evehelms Vorg�nger), Everhelm und Nizzo vgl. auch Miracula s. Liutwini auct.
Monacho Mediolacensi cap. 21–23, ed. Sauerland, S. 1267. Everhelm soll danach
nicht lange im Amt gewesen sein. Als er wegen Verfehlungen von Bischof Eberhard
(1047–1066) oder Udo von Nellenburg (1066–1078) vorgeladen wurde, verließ er das
Kloster. – Zu Abt Libo vgl. eine auf 1095 datierende Urkunde bei MRUB II Nachtr. 10,
S. 346 f. M�ller, Mettlacher G�terrolle, S. 129 f., T 1. – Vgl. zu der von Thiofrid
verfaßten Vita Liutwini II ausf�hrlich unten Kap. D.IX.5. – Zur Lokalisierung des
Liutwin-Grabes im ,Alten Turm‘ vgl. nur die Miracula s. Leodowini cap. 7–11, ed.
Perier, hier cap. 8, S. 178B: […], eosdem cum processione ad ecclesiam sanctae Mariae
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dings, die den Text enth�lt, ist der schon erw�hnte, aus Mettlach stammende
Kodex des 16. Jahrhunderts, der ebenso die fr�heste bekannte Fassung der Vita
Liutwini I beinhaltet.704

K�rzlich hat Schmal anhand einer vergleichenden Stilanalyse der Miracula
mit Werken Thiofrids von Echternach (seiner Vita sanctae Irminae, der Vita
Liutwini II sowie seiner Willibrord-Vita) dessen Verfasserschaft wahrscheinlich
gemacht. Bei den Miracula handle es sich um ein Fr�hwerk. Die Formulie-
rungen der Miracula wiesen vor allem zahlreiche �hnlichkeiten mit einem der
fr�hesten Texte Thiofrids auf: seiner Vita sanctae Irminae. Dieser Vita fehle
noch der zunehmend „schw�lstigere“ Stil der sp�teren Werke. Daß Thiofrid
auch die von Nizzo III. nach 1072 an Bischof Udo �bersandte Liutwin-Vita II
verfaßte, lege ihn ebenso als Autor nahe. DieMiracula m�ßten deshalb noch vor
dieser Vita gegen 1070 entstanden sein.705

Diese These hat einiges f�r sich und l�ßt sich erweitern. Werner h�lt es
aufgrund auff�lliger Textber�hrungen f�r mçglich, daß schon der Libellus die
sp�testens 1081 entstandene Irmina-Vita des Thiofrid benutzte, jedenfalls
kçnne der Libellus der Vita nicht vorausgehen.706 Folgt man Kçlzers Datierung

euntes, ac de omnibus Sanctis vesperas cantaturos, repetendo cantica sua est prosecutus, &
locum sepulchri sancti Luitwini saepius bacchando circuivit, […]. Diese Stelle verbindet
deutlich die Marienkirche und Liutwins Grab. – Weitere Belege finden sich unten in
Anm. 765.

704 Vgl. die Handschrift Trier, Stadtbibliothek, 2002/92, die auf fol. 129r–143v die Vita
Liutwini II des Thiofrid enth�lt, fol. 175r–179r die Vita I und fol. 179r–190r die Mi-
racula s. Liutwini. Vgl. dazu schon oben Anm. 629. Weitere Handschriften der Miracula
bei Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 95, Anm. 45. Flesch, Monastische Schrift-
kultur, S. 12 f. , weist darauf hin, daß die �lteste Handschrift aus der Zeit des Bursfelder
Reformabtes Tilmann von Pr�m stamme, der 1480–1505 in Mettlach amtierte und sich
um den Liutwinkult sehr bem�ht habe.

705 Vgl. Schmal, Mettlach, S. 12–15 sowie bes. Anm. 47 f., 68 u. 472, wobei hier ausge-
sprochen zahlreiche Belege f�r diese These zusammengetragen worden sind. Textaufbau,
Wortwahl und Wortschçpfungen stimmten mit der Vita sanctae Irminae auffallend
�berein. Auch finde sich der von Lampen, Thiofrid, S. 61–84, herausgearbeitete
Schreibstil mit zahlreichen Alliterationen, Wortspielen, ausschweifenden Darstellungen,
Exklamationen, zahlreichen Superlativen, der Besch�ftigung mit dem Seelenheil sowie
Partizip-Pr�sens-Konstruktionen. Schließlich kçnne man aufgrund der erst sp�ten
handschriftlichen �berlieferung auch nicht ausschließen, daß der Text noch nachtr�glich
bearbeitet wurde. – Vor ihr hielten bereits Nordenfalk, Abbas Leofsinus, S. 56 f. u.
Anm. 11, und Pauly, Landkapitel Merzig, S. 84, Thiofrid f�r den Autor der Miracula.
Dagegen jedoch spricht sich Thiofrid, Vita Liutwini II, ed. Lampen, S. XXVIII–XXX,
aus, der in der Quelle zu wenige von Thiofrids typischen Wendungen findet sowie
dessen h�ufige griechische Zitate vermißt. Dennoch erkannte er inhaltliche Parallelen bei
der Darstellung Milos und der Echternacher �bte, die nach ihrem dortigen Amt Trierer
Bischçfe geworden seien. Darauf beruft sich ebenso Flesch, Monastische Schriftkultur,
S. 12. – Zu Thiofrids Irmina-Vita vgl. bereits oben S. 132 u. Anm. 91.

706 Vgl. Werner, Anf�nge, S. 10–14 u. Anm. 48–50, wo er seine Argumente auf der Basis
der wçrtlichen �bereinstimungen weiter ausf�hrt. �berzeugendstes Argument ist, daß
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des Libellus’ in Eberhards Pontifikat (1047–1066) wird es jedoch mehr als
wahrscheinlich, daß die Vita sanctae Irminae in unmittelbarer zeitlicher N�he
entstand.707 Schon Wampach ging aus stilistischen Gr�nden von einer Entste-
hung der Vita „l�ngere Zeit vor 1081“ aus.708 Vermutlich gehçrt die Vita also
noch in Eberhards Zeit. Kçlzer belegt ja �berzeugend, daß unter Eberhard
wohl 1065 das Falsum DOIII. †368 bez�glich Oerens entstand und dieser
Bischof zugleich nach St. Servatius in Maastricht sowie St. Maximin ausgriff.
Sein Tod 1066 habe allerdings seine diesbez�glichen Pl�ne verhindert.709 Im
�brigen gibt Thiofrid an, die Irmina-Vita im Auftrag der Oerener Nonnen
geschrieben zu haben. Wahrscheinlich wollte man damit in Oeren eine eigene
Irminatradition gegen�ber Eberhards Trierer Anspr�chen stark machen.710

Eberhard griff nach dem Besitz der Trierer Klçster, was weder f�r seinen
Nachfolger Konrad galt, der schon 1066 ermordet wurde, noch f�r den klo-
sterfreundlichen Bischof Udo (1066–1078) und ebensowenig f�r dessen
Nachfolger Egilbert (1079–1101), der sich in Trier nur schwer durchsetzte.711

Nun wehren sich die Miracula – wie wir gleich sehen werden – massiv und in
vielfacher Form gegen den Einfluß der Trierer Erzbischçfe auf das Kloster und
deren �bergriffe auf den Mettlacher Besitz. Diese auff�llig starken Vorw�rfe
lassen sich deshalb kaum anders als mit einer auch gegen Mettlach gerichteten
Politik Eberhards erkl�ren, wie sie sich ja schon im Libellus abzuzeichnen
scheint.712 Dann aber m�ssen die Miracula sp�testens um 1065 begonnen oder
wenigstens in Auftrag gegeben worden sein. Da Nizzo III. sein Amt vielleicht
schon 1063 antrat, w�re dies durchaus denkbar. Er h�tte das Werk dann von
Thiofrid verfassen lassen, um sich gegen Eberhards Politik zur Wehr zu setzen.
Die stilistischen �hnlichkeiten zwischen den Miracula und Thiofrids Irmina-
Vita sind dann mehr als nachvollziehbar.

Die Miracula bezogen sich bereits an einigen Stellen auf die Vita Liutwini I
und den Libellus de rebus Treverensibus, wie wir ebenfalls im folgenden sehen

der Libellus als Gattin Dagoberts und Mutter Irminas eine Nanthild nenne, die in der
Vita sanctae Irminae zun�chst noch fehlte. Erst der Mçnch Theoderich aus Echternach
trug Ende des 12. Jahrhunderts Nanthilds Namen nach, als er die Vita in den Echter-
nacher Liber aureus aufnahm. Werner, Adelsfamilien, S. 180, weist darauf hin, daß in
der Irmina-Vita erstmals die Verbindung Dagobert-Irmina-Oeren festgeschrieben werde.

707 Vgl. Kçlzer, Studien, S. 255–260.
708 Vgl. Wampach I 1, S. 114 f., Anm. 4.
709 Vgl. dazu ausf�hrlich Kçlzer, Studien, S. 110 ff., 137, 259. Man habe in Trier dazu die

Minderj�hrigkeit des Thronfolgers Heinrich IV. (1056–1065) genutzt, um diese Ziele
zu verfolgen. In dieser Zeit seien die Maximiner Karolinger-F�lschungen gegen Trier
entstanden.

710 Vgl. dazu nochmals oben Anm. 91.
711 Vgl. zusammenfassend zu diesen Bischçfen Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu Trier,

S. 11–13. Kçlzer, Studien, S. 114, mit der �lteren Literatur, sowie Bçnnen, Trier
zwischen dem 10. und dem beginnenden 12. Jahrhundert, S. 222–234.

712 Vgl. dazu schon oben Kap. D.IX.3.
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werden.713 Offenbar f�hlte man sich vom Libellus direkt angegriffen. Der Ver-
fasser der Miracula nahm sogar einen f�r Mettlach und Liutwin noch positi-
veren Standpunkt als die Vita I ein und zeigte, daß er �ber wesentliche klo-
sterinterne Informationen verf�gte, die ihn in enge Verbindung zu Mettlach
bringen. Diese Perspektive fand dann interessanterweise Eingang in Thiofrids
Vita II, die in einigen Punkten die Vita I geradezu an die Miracula anpaßte.714

Auch das deutet auf Thiofrid als Verfasser der Miracula. �ber Thiofrids fr�he
Jahre ist bis 1081 nichts Sicheres bekannt, als der Echternacher Abt Reginbert
starb und zuvor Thiofrid zum dortigen Nachfolger bestimmte. 1083 bis 1110
leitete er die Abtei.715 W�re er der Autor der Wundergeschichten, so legten seine
Kenntnisse nahe, daß er einmal Mçnch in Mettlach war oder vielleicht die
dortige Klosterschule besuchte, wenigstens aber intensive Kontakte zum Saar-
kloster pflegte.716

b. Die Miracula und der Beginn des Liutwinkultes in Mettlach

Alle inzwischen zusammengetragenen Ergebnisse weisen darauf hin, daß der
Liutwinkult in Mettlach nicht schon im fr�hen 8. Jahrhundert einsetzte, son-
dern erst unter dem Episkopat Erzbischof Egberts von Trier (977–993). Davor
haben keine gesicherten Informationen zu Liutwin vorgelegen. Sein Bild ent-
stand vielmehr angelehnt an das seines angeblichen Sohnes Milo.

Die Miracula mit der einzig erhaltenen Darstellung der Mettlacher Klo-
stergeschichte bieten nun die Mçglichkeit, diese Ergebnisse an ihnen zu veri-
fizieren und zu �berpr�fen. Dazu ist es erforderlich, die Angaben der Miracula
von der vermeintlichen Zeit Liutwins bis etwa um das Jahr 1000 – soweit sie

713 Vgl. dagegen Schmal, Mettlach, S. 13 f., die schließt, die Vita I kçnne erst nach den
Miracula entstanden sein.

714 Vgl. dazu nochmals oben Anm. 703, 705. Schließlich spricht der Text erneut von per
specialem nostrum patronum Liutwinum. Vgl. dazu Miracula s. Liutwini auct. Monacho
Mediolacensi cap. 1, ed. Sauerland, S. 1261, Z. 26. Dies m�sse nach Schmal,Mettlach,
S. 14, Anm. 61, Thiofrids Verfasserschaft der Miracula nicht ausschließen, denn in
Thiofrid, Vita Liutwini II, Prologus, ed. Lampen, S. 2, spreche er von: Liutwini, specialis
patroni et patris nostri, was auf der Vita I beruhe.

715 Vgl. zu Thiofrid nochmals Lampen, Thiofrid, S. 1–5. Winheller, Lebensbeschrei-
bungen, S. 98. Thiofrid, Vita Liutwini II, ed. Lampen, S. XI–XVI.

716 Letztlich f�llt bei Thiofrid auf, daß sich seine Willibrord- und Irmina-Vita auch aus
seinem Wirken in Echternach erkl�ren, so daß schon aufgrund der Vita Liutwini II mit
einem biographischen Bezug zu Mettlach zu rechnen ist. Dann kçnnten die teilweise
deutlich verformten Angaben zu den �bten vor Nizzo III. vielleicht aus eigener An-
schauung bzw. aus dem Ged�chtnis Thiofrids rekonstruiert sein. Vgl. dazu Miracula s.
Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 17–21, ed. Sauerland, S. 1266 f. – Daß die
Miracula in den Handschriften meist mit den Viten gemeinsam �berliefert sind, mag
darauf hinweisen, daß die Wunder letztlich als Erg�nzung dazu geplant waren. Vgl. dazu
nochmals oben Anm. 629, 704.
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sich zuordnen lassen – noch einmal vollst�ndig zu analysieren und dabei ihre
Entstehung in der zweiten H�lfte des 11. Jahrhunderts zu ber�cksichtigen. Was
also berichten sie, und auf welcher Informationsbasis geschieht das? Da die
Miracula �ber mindestens 70 bis zu knapp 400 Jahre zur�ckliegende Ereignisse
referieren, ist ohnehin Vorsicht geboten. Bereits Raach wies bei seiner Unter-
suchung der Fr�hzeit des Saarklosters anhand der Miracula auf deutliche
chronologische Unstimmigkeiten hin.717 Becker folgte bei seiner knappen
Klostergeschichte eng den Miracula.718

Der Text betont zu Beginn die Notwendigkeit, Liutwins Wundertaten zu
�berliefern, will aber zun�chst etwas �ber das Kloster selbst berichten (cap. 1).719

Er erw�hnt sodann (cap. 2) die bereits oben ausf�hrlich besprochene, sicher
manipulierte Liutwin-Urkunde, in der Bischof Liutwin all seinen ererbten und
erworbenen Besitz an das Kloster Mettlach und die dortigen Mçnche �bertr�gt.
Sie datiert widerspr�chlich sowohl auf das zwçlfte Jahr Kçnig Childeberts III.
(706) als auch auf 696 nach Christi Geburt. In dieser Zeit habe Liutwin gelebt.
Offenbar hatte der Verfasser Schwierigkeiten bei der genauen Zeitbestimmung.
Nimmt man jedoch Thiofrid in Echternach als Verfasser der Miracula an, l�ßt
sich das erkl�ren. Denn im Echternacher Archiv fand sich mindestens eine
Urkunde des Hausmeiers Pippin und seiner Frau Plektrud just aus dem
zwçlften Herrschaftsjahr Childeberts an das Kloster Echternach (Urkunden der
Arnulfinger 4 u. 5). Thiofrid h�tte also schlicht auf eine ihm zur Verf�gung
stehende alte Vorlage zur�ckgegriffen, die er, wie wir oben gesehen haben,
zweifellos kannte.720 Vielleicht orientierte er sich dabei an der Angabe der Vita I,
die Liutwin zun�chst unter einem Kçnig Childebert leben l�ßt. Die Urkunde ist
aber nicht nur aufgrund des Datums, sondern auch ihres Inhalts nicht glaub-
w�rdig. Denn sie verkehrt die Aussage der Liutwin-Vita I und der beiden
manipulierten Diplome f�r Erzbischof Radbod von 884 und 888 zu Mettlach
(DKIII. 102 u. DArn. 39) ins Gegenteil, nach denen Liutwin Mettlach voll-
st�ndig an das Trierer Erzstift �bertrug. Diese vçllige Umkehr kann nur mit der
Absicht geschehen sein, die bestehende Tradition durch eine konstruierte Ge-
gentradition in Frage zu stellen. Das bedeutet aber, daß der Verfasser wenigstens
die Vita I, vielleicht sogar die beiden Diplome kannte. Die Miracula bieten an
dieser Stelle deshalb keine vertrauensw�rdigen Nachrichten �ber Mettlachs
Fr�hzeit, sondern korrigieren das damals bestehende Liutwinbild in ihrem
Sinne, der deutlich gegen das Trierer Erzstift zielt.

717 Vgl. Raach, Mettlach, S. 20 f., 37–62. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 13–40.
718 Vgl. Becker, Mettlach, S. 518 ff.
719 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 1, ed. Sauerland, S. 1261.
720 Vgl. bereits oben S. 186 u. Anm. 262 f., auch mit dem Wortlaut der Miracula, sowie

ferner oben S. 187 f. u. Anm. 266 f. Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Medio-
lacensi cap. 3, ed. Sauerland, S. 1262.
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Weitere konkretere Angaben zu Liutwin fehlen in diesem Zusammenhang.
Stattdessen schließt sich an die manipulierte Urkunde unmittelbar eine um
einiges l�ngere und ausf�hrlichere Passage �ber Liutwins Sohn Milo an, die
diesen in hçchsten Tçnen lobt (cap. 3). Milo muß also im kulturellen Ge-
d�chtnis Mettlachs eine immer noch zentrale positive Rolle gespielt haben.721

Milos Ende und Handeln sei der Erinnerung wert, auch wenn ihn Hinkmar
als Zerstçrer des Bistums Reims beschreibe, wie man im Prolog seiner Remigius-
Vita lesen kçnne. Er sei nicht deshalb ber�chtigt, weil er auf der Jagd von einem
wilden Eber getçtet wurde. Denn weil er gerecht war, befinde er sich in der
ewigen Seligkeit, wie auch immer er starb. Von ihm habe Mettlach viel N�tz-
liches empfangen, und man habe viel Ehrenwertes von ihm gehçrt. Er habe
n�mlich das ihm Zur�ckgelassene nicht nur mit frommem Eifer fortgef�hrt,
sondern das vom Vater zur F�rsorge Ererbte wie sein Eigentum angenommen.
Allein aus Liebe zu ihm und dessen Vater h�tte ein Feuer die Trierer entfacht.
Und diese Zuneigung h�tte sie gegen�ber den Mettlachern verpflichtet, daß sie
�ber den Zeitraum mehrerer Jahre wegen der Liebe zu ihm gleichsam das Recht
des frommen Brauchs gehabt h�tten, sich nach dem Tod ihrer Hirten aus
Mettlach einen patronus zu w�hlen. Wer auch immer n�mlich das Amt des
Mettlacher Abtes bekleidete, wurde der Trierer Bischofsw�rde (episcopio) f�r
w�rdig gehalten. Deshalb seien Weomad, Richbod, Hetti, Thietgaud, Bertolf
und Radbod, nachdem sie durch die Anordnung der Mçnche als Mettlacher
�bte eingesetzt worden seien, wegen des Verdienstes der Heiligkeit und des
Vorrechts einzigartiger Weisheit in die Ehre der Bischofsw�rde der hl. Trierer
Kirche nach der Ordnung eingesetzt worden. Diese h�tten Prçpste unter sich
gehabt, die das Kloster leiteten. Sie h�tten ebenso durch den Titel beider
Namen, des Bischofs n�mlich und des Abtes, hervorgeleuchtet. Zwar habe das
Kloster unter ihnen gebl�ht, doch sei durch sie der Mangel des Trierer Bistums
aus der F�lle des Klosters gedeckt worden. Unter diesen Prçpsten lebten viele

721 Vgl. den Text oben in Kap. C.IV.4., Anm. 122. Der Text f�hrt dann fort: Unde Wi-
omadus, Ricbodus, Hetti, Thietgaudus, Bertolfus, qui Merciam de regia manu precio co-
emptam abbatie rebus coniunxit, et Rabodo, Mediolacensium quidem monachica ordinatione
abbates constituti, pro sanctitatis merito ac singularis sapientie prerogativa ad honorem
episcopatus sancte Treverensis ecclesie per ordinem sunt promoti. Qui tamen prepositos, qui
locum regerent ac confratres vita moribusque ad spiritualis vite exercicia preirent, sub se
habebant. Ipsi autem excellentia ordinis et titulo utriusque nominis, episcopi scilicet et ab-
batis, effective fulgebant. Quorum tempore Mediolacensis locus extitit floridus ex provectu
honoris illorum, sed magnum in rebus propriis passus est dispendium, dum quisque illorum
quod potissimum erat ex monasterio decerpsit et inopiam episcopii ex copia nostra supplevit. /
Claruerant igitur in predicto monasterio multi monachorum sub hisdem prepositis, […]. Qui
primum illorum patrem Liutwinum pre oculis mentis habebant et ad conversationis eius et
virtutum exemplar actus suos viteque ordinem reformabant et inter lubrica et aspera
mundalium vestigiis [eius] illustrabant innitentes, ut secum pascuis viriditatis eterne frue-
rentur felices.
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ehrenwerte Mçnche. Diese h�tten zuerst ihren Vater Liutwin vor ihrem geistigen
Auge gehabt und nach dem Beispiel seiner Lebensweise ihr Leben erneuert.

Dieses Kapitel geht noch weiter als das vorausgehende. Es erhebt nun
massive Vorw�rfe gegen namentlich genannte fr�here Trierer Erzbischçfe, die
ihre Position als Mettlacher �bte ausnutzten, um mit Mettlachs Besitz den
Wohlstand des Erzstifts zu mehren. Die Kritik wird besonders hart, wenn man
den Weg verfolgt, wie den Trierer Bischçfen der Mettlacher Abbatiat zukam.
Denn nicht Liutwin sorgte daf�r. Vielmehr h�tte das ehrenwerte Verhalten
seines Sohnes und Erben Milo die Trierer dazu bewegt, Mettlacher �bte zu
Trierer Bischçfen zu w�hlen. Folgt man den Miracula, so erbte Milo Mettlach.
Nach dieser Logik ergab sich dann aber f�r Trier �berhaupt kein Rechtsan-
spruch auf das Kloster. Dieses Bild erinnert jedoch beinahe mehr an den ei-
gentlichen Inhalt von DKarol. I 148, dem eines Milo n�mlich, der die Trierer
Bischçfe zu Mettlacher �bten machte. Vielleicht wußte man in Mettlach noch
davon, vielleicht war der Text sogar von Trierer Seite vorgelegt worden, um den
eigenen Anspruch auf Mettlach zu unterstreichen. In jedem Fall belegt dieses
Kapitel der Miracula eine nicht zu leugnende starke und positive Mettlacher
Milomemoria, die wohl auf Milos Grab beruhte. Man wollte mit diesen Aus-
f�hrungen das Erzstift treffen, von dem man sich unmittelbar bedroht f�hlte.
Diese Bedrohung muß von Trierer Anspr�chen ausgegangen sein, die von den
Miracula auf der Basis eines Textes aufgegriffen werden: des Libellus’ n�mlich.
Sein negatives Milobild und dessen Tod in Ehrang werden geradezu durch den
positiven Mettlacher Milo konterkariert. Milo �bernimmt letztlich sogar Liut-
wins Rolle. Man sieht an dieser Reaktion aber, daß der Libellus mit seinen
Angaben zu Milo tats�chlich Mettlach angreifen wollte. Dem weiteren Trierer
Anspruch, den der Libellus mit Hettis Mettlacher Abbatiat formuliert,722 stellen
die Miracula dann den langw�hrenden Mißbrauch der Trierer Erzbischçfe –
darunter auch Hetti – an Mettlachs Wohlstand entgegen, eine geniale Kon-
struktion.

Schon Lager zeigte aber, daß keiner der erw�hnten Trierer Bischçfe
Mettlacher Abt gewesen sein kçnne. Im �brigen bestehe ein un�bersehbarer
inhaltlicher Widerspruch: Wer sollte denn nach dem Tod des Trierer Bischofs
Mettlacher Abt sein, wenn doch beide �mter in Personalunion verwaltet wur-
den?723 Die von den Miracula genannten Bischofs- bzw. Abtsnamen d�rften
somit schlicht einer Trierer Bischofsliste und nicht einer alten Mettlacher
Kloster�berlieferung entnommen sein. Die bisher nur geringen Anmerkungen

722 Vgl. dazu oben S. 338 u. Anm. 699 f.
723 Vgl. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 13 f. Dar�ber hinaus versucht er jedoch (ebd.,

S. 13 ff.), die Darstellung der Miracula an die Vita I anzupassen und mit ihr stimmig zu
machen. Raach, Mettlach, S. 20 f. , weist darauf hin, daß die Namen dieser Trierer
Bischçfe nicht mit der Reihenfolge der Gesta Treverorum �bereinstimmen.
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der Miracula zu Liutwin lassen sich dar�ber hinaus einfach �ber die Kenntnis
der Vita I erkl�ren. Eine alte Tradition war dazu keineswegs erforderlich.

Im Kloster wußte man offenbar – Milos positive Memoria ausgenommen –
�berhaupt nichts mehr �ber dessen fr�he Zeit. Ein im folgenden (cap. 5) be-
richtetes Liutwinwunder kçnnte erkl�ren, woran das lag. Die Hunnen h�tten
n�mlich bei ihren Streifz�gen durch das Trierer Land Mettlach angegriffen. Als
es schließlich an die Pl�nderung der verschlossenen Marienbasilika ging, habe
Liutwin Maria um ihr Eingreifen gebeten, die es dann verhinderte. Zwei der
Angreifer seien als Mçnche in Mettlach eingetreten. Jedoch suchten die Hunnen
niemals Mettlach heim, gemeint waren vielmehr die Ungarn, die dem fr�hen
Ottonenreich schwer zu schaffen machten. Doch sie kamen ebenfalls nicht nach
Mettlach. Die Erz�hlung d�rfte hingegen die dunkle Erinnerung an einen
Normannen�berfall 882 widerspiegeln. Allerdings waren die Nordm�nner
l�ngst im Ged�chtnis des Verfassers der Miracula oder der Mettlacher Mçnche
und damit dem kulturellen Ged�chtnis des Klosters durch die erst sp�ter in
Aktion tretenden Ungarn „�berschrieben“ worden.724 Daß ausgerechnet zwei
Invasoren im Kloster blieben, mag vielleicht stimmen, kann aber auf anderem
Weg in die Erz�hlung eingeflossen sein. Ebenso d�rfte erst sp�ter Liutwin an-
stelle von Maria f�r die Rettung verantwortlich gemacht worden sein.725 Die
Fr�hzeit des Klosters war also aufgrund eines Normannen�berfalls um 882 in
Legende versunken. Eine normannische Zerstçrung l�ßt sich f�r die Peterskirche
durch den arch�ologischen Befund auch belegen. F�r die Marienkirche ist der
Nachweis schwieriger.726 Es wird also verst�ndlich, warum die Vita I berichtet,
man habe �ber Liutwin nichts Genaues mehr gewußt.

F�r diese These spricht ebenso, daß die Miracula dann auff�lligerweise
(cap. 6) ihren Bericht mit dem Trierer Bischof Radbod (883–915) fortsetzen,
dem ersten Bischof nach dem Normannensturm.727 Radbod habe Mettlach viele

724 Vgl. zum Ph�nomen der ,�berschreibung‘ Fried, Geschichte und Gehirn, S. 30, der
diese als „Nr. 12“ seiner Verformungsfaktoren auff�hrt. Fried, Schleier, S. 50, hier
ebenfalls Nr. 12.

725 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 5, ed. Sauerland,
S. 1262 f. , hier S. 1263: […], ad summae Dei genitricis basilicae concurrerunt portam […].
Duo autem ex illis [den Hunnen] relicti post recuperationem celitus flagellorum omnem
vitam apud nos exegerunt in servimine civium. Von Briesen, Urkundliche Geschichte,
S. 80 f. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 17. Vgl. dazu Nolte, Raubz�ge der Ungarn,
S. 365–371, der von einer Pl�nderung des Klosters durch die Ungarn ausgeht. �hnlich
auch Schmal, Mettlach, S. 145. Raach, Mettlach, S. 37 f. , meint, Mettlach sei von den
Normannen verschont geblieben.

726 Vgl. zur Zerstçrung der Peterskirche Klewitz, Baugeschichte, S. 83. Nach der kriege-
rischen Zerstçrung sei im 10. Jahrhundert ein Neubau begonnen worden, der sich bis ins
11. Jahrhundert hingezogen habe.

727 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 6, ed. Sauerland, S. 1263:
Ratbodo igitur, cuius mentionem fecimus supra, multa incommoditatis genera pro beneficiis a
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Unannehmlichkeiten bereitet, Villen und Besitz des Klosters unter seinen
Leuten aufgeteilt sowie die Mçnche durch eine tyrannische Herrschaft unter-
dr�ckt. Er habe ferner das Privileg des Klosters, in dem Stellung und Ehre des
Ortes notiert waren, geraubt und die Einrichtungen, die vom hl. Liutwin und
dessen Nachfolgern zur Versorgung der Br�der und der armen, dorthin kom-
menden Getreuen Christi hinzugef�gt worden waren, vçllig zerstçrt und diesen
an Sch�tzen reichen und edlen Ort durch die entfernten G�ter fast w�st und
unbewohnbar gemacht.

Die Frage ist, woher die Miracula plçtzlich – nach dem �berfall der
Nordm�nner – von einem solchen Privileg des Klosters wußten, wenn es nicht
einmal die Vita Liutwini I kannte. Ebenso berichtet die Vita I nichts von
Einrichtungen des Heiligen und seiner Nachfolger f�r die Br�der und die
Armen. So kann es sich nur um einen erneut beabsichtigten Vorwurf gegen das
Trierer Erzstift handeln, man habe auf Kosten Mettlachs gelebt, was Radbod
dann auf die Spitze trieb. Der Vorwurf kçnnte aus der Gegenwart des Verfassers
der Miracula motiviert sein, die geradezu auf die �berlegenheit Mettlachs po-
chen. Doch warum wird ausgerechnet Radbod zum Opfer so scharfer und
fiktiver Polemik, die sich im Text noch fortsetzt? Die 1101 in St. Eucharius
abgeschlossene Redaktion A der Gesta Treverorum dagegen r�hmt ihn. Auch
Regino von Pr�m fand ja bei Radbod Zuflucht und wurde in St. Martin zum
dortigen Wiederaufbau als Abt eingesetzt.728 Letztlich existiert �berhaupt nur
eine konkrete Verbindung zwischen Erzbischof Radbod und Mettlach: die
beiden vermutlich Ende des 10. Jahrhunderts in Trier ge- oder verf�lschten
Diplome, die angeblich 884 und 888 f�r Radbod ausgestellt wurden
(DKIII. 102 u. DArn. 39). Denn Radbod bekommt darin einmal von Karl III.
und ein weiteres Mal von Arnulf Mettlach f�r Trier zugesprochen, wobei sich
Radbod in beiden Diplomen darauf beruft, daß schon der hl. Liutwin das
Kloster unmittelbar an St. Peter schenkte. Sollten die St�cke doch echt sein, was
nicht vçllig auszuschließen ist, muß schon Radbod diesen Liutwin f�r seine

se iure inferendis intulit Mediolacensibus. Namque villas resque monasterii in proprios divisit
ac monachos tyrannico incumbens pressit dominio. Privilegium etiam cenobii, quo status et
honor loci inerat annotatus, abstulit et instituta, que a sancto Liutwino et successorum eius
providentia fratribus et pauperibus Christi supervenientibus fidelibus utiliter tradita fuerant,
penitus divellit et usque ad id temporis divitiis locupletem ac nobilem rebus abstractis pene
desertum fecerat et inhabitabilem.

728 Zu Radbod vgl. Gesta Treverorum cap. 28, ed. Waitz, S. 167 f. : Cui successit Radbodus,
abbas de Mediolaco, venerabilis antistes, et eodem anno Robertum in Mettis episcopum
consecravit. Hic adquisivit abbatiam sancti Servatii quae dicitur Mastreth ab Arnolfo im-
peratore, deinde etiam a Ludowico imperatore haec castella obtinuit, Sericum et Orkesvels
cum villis sibi subiacentibus. Der Hinweis des Editors Waitz, das Mettlacher Abbatiat sei
Reginos Eintrag zu 883 entnommen, ist falsch. Vermutlich geht dieser Vermerk in den
Gesta ebenfalls auf die beiden Radbod-Urkunden zu Mettlach zur�ck. Vgl. ferner oben
S. 218 u. Anm. 378.
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Zwecke konstruiert haben.729 Mit diesen beiden Urkunden d�rfte Trier seine
Besitzanspr�che auf Mettlach sicher noch zur Abfassungszeit der Miracula
geltend gemacht haben. Da die Miracula aber von einer Schenkung Liutwins an
Trier nichts wissen wollten, konnte man diese beiden Urkunden ebensowenig
akzeptieren. Deshalb griff man ihren gemeinsamen Empf�nger so vehement an,
um ihn zu desavouieren und dar�ber die beiden Diplome abzuwerten. Man darf
diese Diplome also nicht auf der Basis der scheinbaren Informationen inter-
pretieren, die die Miracula bieten, wie dies bisher meist geschehen ist, sondern
man muß die Miracula vielmehr als Reaktion auf die Urkunden verstehen.730

Sollte Radbod tats�chlich schon Liutwin als Schenker erfunden haben, kçnnte
sich auch deshalb der �rger gegen ihn richten.

Die Vorw�rfe der Miracula gegen Radbod setzen sich weiter fort (cap. 7).
Erkenbert, ein Vorsteher des Klosters, soll beschlossen haben, gegen Radbods
Vorgehen in Rom Klage zu f�hren. Die Miracula malen dies in einer lebendigen
Szene aus. Erkenbert berichtet dem Papst (Hadrian III. [884–885] oder Ste-
phan V. (VI.) [885–891]?), im Gebiet der Gallier gebe es einen Ort namens
Mettlach, den ein sehr religiçser Laie und m�chtiger F�rst zu Ehren der Got-
tesmutter und des Apostelf�rsten Petrus gebaut habe, wo er, nachdem er in den
geistlichen Stand eingetreten war, als Mçnch mit Mçnchen Gott zu dienen
beschlossen habe. Dann sei er zum Trierer Bischof gew�hlt worden. Nach sei-
nem Tod wollte er in Mettlach begraben werden. Dessen Nachfolger h�tten sich
jenen Ort als Besitz angeeignet. Sie seien aber mehr als Pl�nderer denn als
Verwalter f�r den Besitz t�tig gewesen. Dann beschreibt Erkenbert das Treiben
des letzten Bischofs, Abtes und Pl�nderers Radbod. Die in cap. 6 gemachten
Vorw�rfe werden dabei in noch dunkleren Farben ausgemalt. Radbod habe den
Namen des Abtes mißbraucht, Mçnche und Besucher unterdr�ckt usw., ja
Erkenbert selbst sei durch ihn von seinem Eigentum und Amt vertrieben
worden. Seit sechs Jahren arbeite Erkenbert inzwischen f�r die Gesundung
Mettlachs. Deshalb sei er nach Rom gezogen. Der dar�ber erz�rnte Papst habe
Erkenbert ein Schreiben f�r Kçnig Karl mitgegeben, in dem er diesen anzu-
ordnen bat, dies alles r�ckg�ngig zu machen. Erkenbert sei damit zum Kçnig
gegangen. Dieser habe ihn in sein altes Amt wiedereingesetzt und Bischof

729 Vgl. zu beiden Urkunden, ihrer F�lschung oder ihrem manipulierten Inhalt oben Kap.
D.IV.4.–5. Auch Raach, Mettlach, S. 38, sieht eine Verbindung zu diesen beiden Ur-
kunden, die er aber f�r echt h�lt, die Vorw�rfe damit f�r realistisch. Die Mçnche h�tten
gehofft, daß die Widonen in diesen Jahren wieder die F�rsorge f�r das Kloster �ber-
n�hmen.

730 Vgl. dagegen die Interpretation bei Lager, Urkundliche Geschichte, S. 17–19, der
vermutet, Radbod habe Mettlach seiner G�ter beraubt, um damit die �brigen im
Normannensturm zerstçrten Klçster wiederaufzubauen. Doch h�lt er die Kritik an
Radbod f�r �berzogen. Raach, Mettlach, S. 37 f. , meint ebenso, Radbod habe die
Mettlacher G�ter benutzt, um die anderen Trierer Klçster wiederaufzubauen.
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Radbod befohlen, von der Verletzung der Mettlacher abzulassen und das Ent-
fremdete zur�ckzugeben. Was jedoch in den Schlund hungriger Hunde gelange,
kçnne man nur schwer als Ganzes wiederherstellen.731

Diese Geschichte gibt insgesamt den Inhalt der Vita Liutwini I verk�rzt
wieder, verschweigt dabei aber – gem�ß dem schon erkennbaren Konzept der
Miracula – die entscheidende Schenkung Mettlachs durch Liutwin an Trier.
Man berief sich somit nicht auf altes Mettlacher Wissen. Vielmehr werden die
Invektiven gegen die Mißwirtschaft der Trierer Bischçfe, insbesondere Radbods,
fortgesetzt. Diese Passage bezieht sich aber noch wesentlich dezidierter auf die
beiden manipulierten Radbod-Urkunden. Erkenbert spricht n�mlich von sechs
Jahren, die er bereits gegen Radbod k�mpfe. Bedenkt man Radbods Amtsein-
f�hrung 883, kommt man auf 888, das Ausstellungsjahr von DArn. 39. Der
Papstbrief an Kçnig Karl d�rfte Karl den Dicken meinen, den Aussteller von
DKIII. 102. Die Angaben beider Urkunden wurden schlicht vermischt. W�ren
diese den Mettlachern lediglich einmal vom Erzstift vorgelegt worden, wird eine
solche Verformung in der sp�teren Erinnerung leicht erkl�rbar. Das Ziel dieser
Erz�hlung liegt deshalb auf der Hand: Beide Diplome sollen durch das von den
Miracula zeitlich nach ihnen eingeordnete p�pstliche Schreiben sowie die kç-
nigliche Anordnung ungeschehen gemacht und aufgehoben werden.

Bei Erkenbert kçnnte es sich um einen im Kloster noch erinnerten Namen,
vielleicht den eines Abtes handeln.732 Vermutlich fand sich eine Grabinschrift.
Vor ihm werden keine Vorsteher oder �bte mehr namentlich erinnert, was
bedeutet, daß man von solchen nichts mehr wußte. Vielleicht waren ihre Gr�ber
beim Normanneneinfall zerstçrt worden.

Auch f�r das Erz�hlmuster dieses Kapitels gab es eine Vorlage, die der
Verfasser vielleicht kannte. Die Urkunde Papst Agapets II. (946–955) von 950
f�r das Kloster St. Maximin, die Kçlzer als F�lschung des ausgehenden 10.
Jahrhunderts nachgewiesen hat, berichtete �hnliches:733 Zwei Maximiner
Mçnche, Asolf und Gunther, h�tten sich vor dem Papst und dem rçmischen
Klerus �ber Erzbischof Rotbert (931–956) beschwert, der versucht habe, das

731 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 7, ed. Sauerland, S. 1263.
Lager, Urkundliche Geschichte, S. 18. Vgl. dazu auch Germ. Pont. 10, Mettlach *2, ed.
Boshof, S. 252, der ein solches Schreiben jedoch auf ca. 911–915 datiert.

732 Vgl. Raach, Mettlach, S. 38 f., der Erkenbert f�r den ersten Abt des Klosters h�lt. Ein
Erkenbert lasse sich 885–891 als Abt von St. Maximin nachweisen. Vielleicht sei dieser
dann nach Mettlach gewechselt (ebd., Anm. 13). Raach h�lt auch eine Inspiration des
erw�hnten Karl durch die Urkunde von 884 f�r mçglich (ebd., Anm. 15).

733 Vgl. JL †3649. MRUB I †197, S. 257 f. Zimmermann, Papsturkunden I 121, S. 212–
214. Germ. Pont. 10, St. Maximin †5, ed. Boshof, S. 201 f. Kçlzer, Studien, S. 57–
67. Vgl. dazu auch oben S. 265 f. u. Anm. 487. – Wenn man nach den Miracula sp�ter
in Mettlach unter Abt Hezzel einen Neubau der Marienkirche begonnen habe, der St.
Maximin nachempfunden worden sei, spricht das immerhin f�r Mettlacher Kontakte zu
diesem Kloster. Vgl. dazu unten S. 355–357 u. Anm. 749, 751–753.
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reichsunmittelbare Kloster St. Maximin an die Trierer Kirche zu ziehen. Nach
Vorlage einiger Urkunden sei dann vom Papst und dem rçmischen Klerus
angeordnet worden, daß St. Maximin unter kçniglicher Gewalt verbleibe und
keiner anderen Person unterstellt werde außer dem dortigen Abt, den die Br�der
in Eintracht gem�ß der Regel w�hlten.

Die Miracula beschreiben anschließend (cap. 8) das sch�dliche Wirken des
Trierer vicedominus Wicelinus, der es gewohnt gewesen sei, Mettlacher Besitz
unter seinen Rittern zu verteilen. Bei einem Aufenthalt im Kloster habe er sich
das Mettlacher G�terverzeichnis vorlegen lassen. Als er durch dessen Lekt�re
Mettlachs Reichtum erkannte, sei er zornig geworden, habe das Buch in St�cke
zerschnitten und verbrannt, um sich frei am Klostergut bedienen zu kçnnen,
ohne den Mçnchen die Mçglichkeit zu geben, dieses durch Urkunden zu-
r�ckzufordern.734

Erneut richtet sich die Kritik gegen Trier. Ein wenig erinnert dieser Wicelin
allerdings an das Reimser Milobild, das vielleicht f�r dieses „Wichtlein“ Pate
stand. Immerhin reflektiert die Geschichte einen wahren Sachverhalt. Denn aus
Mettlachs Fr�hzeit gab es kein Polyptychon, um mçglichen G�terbesitz zu
rekonstruieren. Vielleicht war es dem Normannensturm zum Opfer gefallen.
Diesen Makel wollte oder mußte das Wicelin-Kapitel erkl�ren. Wahrscheinlich
machte die Arbeit an der zeitnah zu den Miracula begonnenen Mettlacher
G�terrolle, f�r die man offenbar nur �ber wenige Vorlagen verf�gte, diese
Erl�uterung erforderlich.735 Einige davon konstruierte oder interpolierte man –
so haben wir oben gesehen – sogar, wie die von Thiofrid geschçpfte Schenkung
Oblangas durch Gerwin und Gunza an Mettlach sowie die Notiz �ber die
Weihe der Kirche in Udern/Oudrenne durch Erzbischof Rotbert.736

In den Miracula folgt dem ungeliebten Radbod dann Erzbischof Rotbert
(931–956) (cap. 9), der Mettlachs Lage deutlich verbesserte.737 Er habe das
Kloster bei Amtsantritt auf einer Visitationsreise besucht und nach seinem
Gr�nder, den Gr�ndungsumst�nden sowie der Besitzgeschichte gefragt. Man

734 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 8, ed. Sauerland,
S. 1263 f. : Fuit autem quidam vicedomnus Treverensium Wicelinus nomine, qui Mediola-
censium proprias res militibus suis solitus erat distribuere. Qui etiam quondam ad
monasterium venit sibique reficiendi copiam preparari iussit. Cibis itaque finitis, afferri sibi
librum iam notum petiit, in quo privilegii et cunctarum, que ad locum pertinebant, rerum
inscriptio fuit. Qui cum intente legeret et tantas res ad locum unum pertinere mirans
invideret, eundem libellum cultello minutatim incidit ac flamme cremandum tradidit, re-
putans quidem se ultra liberiorem habiturum potestatem monachorum res auferendi, cum
illis nulla relicta sint instrumenta easdem repetendi. Vgl. dazu Lager, Urkundliche Ge-
schichte, S. 18 f. Pauly, Landkapitel Merzig, S. 85. Raach, Mettlach, S. 39 f.

735 Vgl. dazu oben Kap. D.V.
736 Vgl. zur Oblanga-F�lschung oben S. 323 f. u. Anm. 660–663. – Zur manipulierten

Weihenotiz der Kirche in Udern/Oudrenne vgl. oben S. 256 ff. u. Anm. 465–478.
737 Vgl. zu Rotbert oben S. 265–267 u. Anm. 486–488.
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antwortete mit dem Verweis auf Liutwin, der das Kloster von seinem Besitz auf
seinem Eigentum gegr�ndet habe. Aber dessen (bischçfliche) Nachfolger h�tten
es zu einer kleinen Zelle heruntergewirtschaftet. Der Bischof habe das bedauert,
aus dem Kloster Clinga Rotwich geholt und ihn in Mettlach zum Abt gemacht,
um das Kloster zu erneuern. Dann sei dieser von Rotbert dem Kaiser Otto I.
(936–973) und allen F�rsten vorgestellt worden, um ihn bekannt zu machen.
Der Bischof habe ferner den Kçnig gebeten, eine Urkunde anfertigen zu lassen
„�ber die Besitzungen des Klosters, welche er selbst (der Erzbischof ) zur�ck-
gegeben habe oder zur�ckzugeben gewillt sei, sowie auch �ber die Bewilligung
der Wahl der Br�der in der Nachfolge der Aebte, und dass kein Fremder sie
angreifen aber auch kein Bischof oder Abt ohne die Zustimmung des Conventes
etwas verschenken, vertauschen oder verkaufen kçnne.“738 Die Miracula be-
richten im Anschluß (cap. 10 f.) �ber Rotwichs Reform im Kloster. Er habe es
nicht nur geistig gefçrdert, sondern auch Geb�ude im Hof errichten, es mit
einer Mauer umgeben und B�cher verfassen lassen. Man habe die Benediktregel
befolgt und viele Heranwachsende in den Wissenschaften ausgebildet. Ihr
Lehrer war der in allem gebildete Germanus. Zwei seiner Sch�ler gingen zu
Gerbert nach Reims. Die gute Zusammenarbeit Rotwichs und Rotberts zeige
die Weiheinschrift des Petrusaltars. Sogar aus Rom habe man Schriften zum
Geschenk erhalten.739

Daß der Verlust des G�terverzeichnisses durchWicelin fiktiv sein muß, zeigt
die Sukzession Rotberts auf Radbod, wobei der Episkopat Ruotgers (915–931)
schlicht �bersehen wird. Bei Erzbischof Rotbert (931–956) und Abt Rotwich
wird die Erinnerung im Kloster erstmals durch greifbare Zeugnisse gelenkt. Die
Mettlacher werden jedoch Rotbert kaum etwas davon berichtet haben kçnnen,
wie ihr Patron Liutwin das Kloster gr�ndete und dessen Nachfolger diesem Ort
massiven Schaden zuf�gten. Dabei handelt es sich vielmehr um die fortgesetzte
Polemik gegen Trier, die ohne Kenntnis der Vita I kaum denkbar ist und die
wieder einmal Liutwins Schenkung an das Erzstift leugnete. Diesem Konzept
folgt ebenso der Besuch beim Kaiser sowie dessen vermeintliches Besitzprivileg,
das wieder gegen Trier zielt und Mettlachs Eigenst�ndigkeit betont. Auch dieses

738 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 9, ed. Sauerland, S. 1264.
Vgl. dazu von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 83. Lager, Urkundliche Ge-
schichte, S. 19 f., das Zitat ebd., S. 20. Zu Rotwich vgl. auch Flesch, Monastische
Schriftkultur, S. 14 f.

739 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 10 f., ed. Sauerland,
S. 1264 f. Die Altarinschrift (ebd. cap. 11, S. 1265, Z. 3–6) lautet: Claviger alme poli,
Ruopertus mente fideli / Hanc tibi preclaram presul devoverat aram, / Abbas quam Ruothwic
devotus rite peregit, / Premia communis sibi quo sint equa laboris. Vgl. dazu von Briesen,

Urkundliche Geschichte, S. 83–86. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 22–24. Vgl. zu
Rotwichs Zeit auch Germ. Pont. 10, Mettlach *3, ed. Boshof, S. 252, hier zu den aus
Rom erhaltenen Schriften.
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konstruierte Diplom stellt letztlich die beiden Radbod-Urkunden (DKIII. 102
u. DArn. 39) in Frage. Vor allem aber werden Mettlach jetzt sogar seine ver-
meintlich alten Rechte auf Veranlassung eines Trierer Erzbischofs restituiert.
Den historischen Kern dieses Berichts d�rften zum einen Handschriften und
Texte gebildet haben, die auf die Herkunft Rotwichs, eine Klosterschule sowie
einige ihrer Sch�ler schließen ließen und die der Verfasser der Miracula kannte.
Mit den angeordneten Reformen kçnnte deshalb durchaus die Einf�hrung der
lothringischen Klosterreform gemeint sein.740 Zum anderen aber bildete die
eigentliche Basis f�r das harmonische Miteinander Rotberts und Rotwichs die
Weiheinschrift des Petrusaltars, die damals ganz sicher noch vollst�ndig erhalten
war und die die beiden in gemeinsamer Eintracht nennt. Diese Inschrift bietet
ein entscheidendes Indiz daf�r, daß die zerstçrte Mettlacher Peterskirche durch
Rotbert und Rotwich wieder aufgebaut wurde. Darauf deutet ebenso die
R�ckseite des Mettlacher Kreuzreliquiars aus dem beginnenden 13. Jahrhundert
hin, in deren oberer Reihe Rotbert mit dem Modell einer Kirche in den H�nden
dargestellt ist.741 Vor allem deshalb und nicht wegen einer Besitzrestitution
d�rfte Rotbert in Mettlach in positiver Erinnerung geblieben sein.

Als Rotwich – so die Miracula weiter (cap. 12) – durch seine Amtsgesch�fte
erm�det wegen der Beschwerlichkeit des Alters in einem Stuhl umhergetragen
werden mußte, sei einem gewissen Hildibold, Abt von Sankt Marien (ad
martyres?), die Mettlacher Abtei anvertraut worden. Br�der und Laien
schmerzte es aber, zu Lebzeiten des eigenen Abtes von fremder Herrschaft ge-
dr�ckt zu werden, und sie h�tten Hildibold – zurecht verachtet und mit
Schande �bersch�ttet – gezwungen, zu seinem Eigentum zur�ckzukehren. Nach
dreiundreißigeinhalb Jahren sei Rotwich gestorben, ebensolange wie Christus

740 Vgl. zum Wirken der lothringischen Klosterreform in Mettlach oben S. 329 u.
Anm. 677. – Vgl. zu Ruotger, Rotwich und der Einf�hrung der lothringischen Klo-
sterreform auch Raach, Mettlach, S. 40–45, 48 f. , 58 f. Er weist darauf hin, daß die
Miracula das Episkopat Ruotgers vçllig �bersehen, vielleicht weil zu seiner Zeit f�r
Mettlach nichts Entscheidendes geschah. Dort findet sich ebenfalls (ebd., S. 41 f. u.
Anm. 23) die Forschungsliteratur zur Benediktinerabtei Clinga, bei der es sich vermut-
lich um Klingenm�nster in der S�dpfalz handelt. Vgl. dazu auch Berger, Klingen-
m�nster. – Vgl. zur Mettlacher Klosterschule, ihren Sch�lern und den Kontakten zu
Remigius schon oben S. 282 ff. u. Anm. 528–539. – Vgl. zu Ruotger Goerz, Regesten
der Erzbischçfe zu Trier, S. 3. Pokorny, Kanones. Meens, Fragmente. Anton, Trier in
der hohen und sp�ten Karolingerzeit, S. 82–85, 99–101, 113. Aspner, Hoch- und
sp�tkarolingische Zeit, S. 279–282. – Eine Vorlage f�r diese manipulierte Urkunde
Ottos I. kçnnte auch die gef�lschte Urkunde Ottos I. von 947 sein (DOI. †86). Mit
dieser will Otto auf Bitten des Trierer Erzbischofs Rotbert ein Immunit�tsdiplom und
Schutzprivileg f�r die Trierer Kirche ausgestellt haben. Doch d�rfte es sich dabei um eine
F�lschung aus dem Jahr 1006 handeln. Vgl. dazu Thomas, Ein kaisergleicher Kçnig.

741 Vgl. dazu Sauer, Fundatio, Abb. 68. Vgl. ferner nochmals Klewitz, Baugeschichte,
S. 84 f., mit dessen Datierung des Neubaus ins 10. Jahrhundert dies �bereinstimmen
w�rde. Schmal, Mettlach, S. 142 f.
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gelebt habe, und von den Br�dern w�rdevoll begraben worden.742 Die Miracula
fahren fort (cap. 13), daß Rotwichs Nachfolger Nizzo – ein Sch�ler Gerberts –
gerade einmal nach sechs Jahren im Amt aus dem Leben schied.743

Auch hier polemisieren die Miracula wieder gegen den Trierer Einfluß in
Form des angeblich ,verordneten‘ neuen Abtes Hildibold. Ob er tats�chlich
neben Rotwich amtierte oder man im sp�teren 11. Jahrhundert nur die Angaben
zu mehreren �bten chronologisch nicht zu deuten verstand, ist schwer zu kl�ren.
Bedenkt man die erheblichen Probleme, die der Verfasser selbst bei der Klo-
sterchronologie seines eigenen Jahrhunderts hatte, verwundern etwaige Ver-
wechslungen und Verzerrungen kaum.744 Rotwichs und Nizzos Amtsdauer
kçnnte man immerhin ihren Grabsteinen entnommen haben.745 Doch weckt bei
Rotwich der Vergleich mit Christus’ Lebensdaten Zweifel. Gerade Thiofrid
verwendete gerne solche Zahlenspiele.746 Eine absolute Datierung der Amtszeit

742 Zu seinem Ged�chtnis h�tten sie schließlich beschlossen, den Psalm De profundis (Psalm
130 bzw. 129, das Totengebet) immer nach der ersten Stunde zu singen gemeinsam mit
dem Psalm Domine, ne in furore (Psalm 6), der nach der Gewohnheit f�r Bischof Egbert
gesungen werde. Vgl. insgesamt Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi
cap. 12, ed. Sauerland, S. 1265: […] Postquam autem triginta et tres semis annos eundem
locum regendo explevit iuxta numerum dierum, quo Christus dominus pro hominibus homo
factus in mundo vixit, […]. Vgl. dazu von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 86.
Lager, Urkundliche Geschichte, S. 23. Raach, Mettlach, S. 45 f., 49. Nach ihm sei
Hildibold dem Kloster von Erzbischof Egbert aufgezwungen worden.

743 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 13, ed. Sauerland, S. 1265:
Cui Nizo, Gerberti discipulus, sanctitate et sapientie flore preditus, successit, sed heu! nimis
matura morte preventus, sex annis peractis discessit. Vgl. dazu Lager, Urkundliche Ge-
schichte, S. 24 f., der Nithard einfach aus- und einen Gerbert folgen l�ßt, den er mit
Gerbert von Reims verwechselt. Raach, Mettlach, S. 46 u. Anm. 57 sowie S. 49, 59,
geht davon aus, daß Nizzo vom Konvent selbst gew�hlt wurde.

744 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 17–23, ed. Sauerland,
S. 1266 f. Vgl. dazu von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 87, 89. Lager, Ur-
kundliche Geschichte, S. 26–28, der sich sogar durch die Angaben der Miracula ver-
wirren l�ßt. Raach, Mettlach, S. 47 f., 52–57, 61 f. Becker, Mettlacher �bte, S. 51 f. ,
zu den kaum zu rekonstruierenden �bten dieser Zeit. Flesch, Monastische Schrift-
kultur, S. 13 f. Schmal, Mettlach, S. 66–74, geht den Baunachrichten der Miracula aus
dieser Zeit zum ,Alten Turm‘ und damit auch den �bten nach und weist auf Unstim-
migkeiten bei den Angaben zu Nizzo II. und einem Udo hin.

745 Vgl. auch Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 41 f. , der vermutet, die laut den Mi-
racula von Abt Lioffin (vor/um 993?) auf den Gr�bern seiner Vorg�nger angebrachten
Verse kçnnten sich paraphrasiert in den Miracula wiederfinden. Flesch vermutet in
Lioffin auch den Verfasser der Grabinschriften von Rotwich und Nizzo. Vgl. zu Lioffin
auch unten S. 357 u. Anm. 755.

746 Vgl. dazu Lampen, Thiofrid, S. 69 f. – Der f�r Rotwichs Memoria gesungene Psalm, der
neben den f�r Erzbischof Egbert r�ckt, zeigt aber schon, wie f�r den Verfasser der
Wundergeschichten inzwischen mehrere Erinnerungsebenen nebeneinander traten und
sich nicht mehr problemlos entwirren ließen. Eine weitere dieser Ebenen bildete Nizzos
außergewçhnliches und zeichenhaftes Begr�bnis (bei der Bestattung war Wasser in das
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Rotwichs und Nizzos ist schon deshalb problematisch. Wenn Nizzo sechs Jahre
amtierte und f�r 985 und 986 – wie gesehen – zeitgençssische Briefe an ihn
erhalten sind, kann sein Abbatiat fr�hestens 980/1 begonnen und sp�testens
990/1 geendet haben. Wir bef�nden uns damit teilweise schon in Egberts
Episkopat.747 Dann kçnnte Rotwich – nimmt man die Angabe �ber 33 1

2
Jahre

dennoch ernst – fr�hestens 946, ja eher noch sp�ter ins Amt gekommen sein.
Jedenfalls widerspr�che es der in der Forschung bisher �blicherweise ange-
nommenen Datierung von 941 bis 975 bzw. 940/5 bis nach 977, die so nicht
gesichert ist.748 In Mettlach lag also selbst f�r Rotwich noch kein chronologisch
zuverl�ssiges Material vor.

Nach den Miracula wurde nun Hezzel Vorsteher (cap. 14), ein unw�rdiger,
schlechter und ungeeigneter Mann, der unerlaubten Liebschaften nachging. Er
habe das oratorium, das der hl. Vater Liutwin zu Ehren der hl. Maria erbaut
h�tte, auf den Rat gewisser Br�der vollst�ndig abgerissen und begonnen, eine
neue Kirche nach dem Beispiel des Klosters St. Maximin zu bauen. Die sei aber
unvollendet geblieben, weil er seine Ehre verlor. Die Ratgeber seien durch den
Tod bestraft worden.749 Bischof Egbert habe Hezzel f�r seine Verbrechen ab-
und an seiner Stelle einen gewissen Engl�nder Lioffin eingesetzt (cap. 15). Zu

Grab eingedrungen), das wahrscheinlich die damit verbundene hohe Emotionalit�t im
Ged�chtnis hielt. Vgl. dazu die Rolle der Emotionalit�t der Erinnerung bei Fried,
Geschichte und Gehirn, S. 30, der sie als Faktor „8“ „des eigenen Beteiligt- oder Ergrif-
fenseins“ auff�hrt. Fried, Schleier, S. 50 f., hier ebenfalls Nr. 8.

747 Vgl. zu Nizzo oben Anm. 538. Becker, Mettlacher �bte, S. 45, 51, datiert Nizzos
Amtszeit auf um 980 bis um 986. Vgl. �hnlich Raach, Mettlach, S. 46 u. Anm. 57.
Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 16 u. Anm. 24, weist auf den Echternacher Ne-
krolog hin, wo sein Todestag zum 18. Oktober eingetragen ist. Man m�sse ihn auf das
Jahr des letzten Briefes (986) beziehen. Becker, Mettlach, S. 538, folgt seinem ersten
Urteil. Vgl. zur Handschrift des Echternacher Obituars vom Anfang des 12. Jahrhun-
derts und dem Eintrag Steffen, Obituar, S. 12–22, 85. Das Obituar wurde wohl unter
Abt Gottfried I. (1123–1156) angelegt. Vgl. zu Rotwich die n�chste Anm.

748 Die fr�heren Datierungen basieren auf der ungesicherten Annahme, Rotbert habe 941
eine Dionysiuswallfahrt in Mettlach eingerichtet und dies decke sich zeitlich mit dem
Amtsbeginn des Abtes Rotwich. Vgl. dazu von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 86.
Lager, Urkundliche Geschichte, S. 23. Vgl. zuletzt zur Pflichtprozession Raach,
Mettlach, S. 42 f. Ebd., S. 46 u. Anm. 56, zur Amtszeit Rotwichs, die der Christus-
vergleich problematisch mache. Vgl. abweichend dazu Becker, Mettlacher �bte, S. 45,
51, der auf 940/5 bis nach 977 datiert. Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 13, folgt
ihm darin, ebenso Becker, Mettlach, S. 538.

749 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 14, ed. Sauerland, S. 1265:
[…] Oratorium itaque a sancto patre Liutwino sancte Marie honori constructum, quorun-
dam fratrum consilio casum minitans, a solo destruxit et ad exemplum monasterii Sancti
Maximini aliud edificare cepit ; sed imperfectum mansit, eo deiecto ex proprio honore; et
vindictam consilii receperunt consiliatores morte. Vgl. dazu von Briesen, Urkundliche
Geschichte, S. 86. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 24. Raach,Mettlach, S. 46, 49 f. ,
nimmt an, Hezzel sei vom Trierer Erzbischof ohne Wahl des Konvents eingesetzt worden.
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dessen Zeit bl�hte die Schule in Mettlach, ebenso die Einhaltung der Regel
unter den Mçnchen. Er habe die Gr�ber seiner Vorg�nger mit Versen ge-
schm�ckt und f�r das Wohlergehen der Br�der gesorgt. Das H�uslein, das
Hezzel unvollendet zur�ckließ, habe er von Grund auf zerstçrt, dann zur
Aachener Pfalz geschickt und nach deren Vorbild einen Turm errichtet, der bis
heute stehe. Gemeint ist der ,Alte Turm‘ von Mettlach. Aber danach sei er
angeklagt und von Bischof Egbert abgesetzt worden, schließlich als Verbannter
in Echternach gestorben. Hezzel aber habe auf Vermittlung seiner Anh�nger die
Abtw�rde wieder �bernommen. Doch habe er, befleckt durch sein fr�heres
Verbrechen, geschlagen und einsam seinen letzten Tag beendet.750

Was bedeutete das? Welche Entwicklungen spielten sich plçtzlich in
Mettlach ab? Wie erkl�ren sich in so kurzer Zeit zwei vollst�ndige Kirchneu-
bauten und zwei Abtsabsetzungen? Da Nizzo noch 986 lebte, m�ßte all das in
den wenigen Jahren bis zu Egberts Tod 993 geschehen sein, wenn denn der
Chronologie der Miracula �berhaupt zu trauen ist. W�hrend diese zun�chst
ausschweifend und h�ufig Liutwin, Radbod, Rotbert und Rotwich in ihrer
Darstellung nennen, werden diese unglaublichen und tiefgreifenden Ereignisse
gerade einmal in zwei knappen Kapiteln paraphrasiert.

Warum ließ Hezzel ausgerechnet die Marienkirche abreißen, in der sich
nach den sp�ter folgenden Angaben der Miracula Liutwins Ruhest�tte befunden
haben soll? Bestand ein Zusammenhang? Bei den Grabungen in Mettlach fand
sich tats�chlich „ein Apsisbau mit einer Halbkreisapsis von 12 m Durchmesser
etwa. Dieser Apsisbau befand sich als einziger nicht in Achse mit dem sp�teren
,Alten Turm‘.“ Klewitz h�lt diese vierte sowie letzte Anlage vor dem ,Alten
Turm‘ f�r Hezzels Projekt.751 Deren Dimensionen erinnern in der Tat an den

750 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 15, ed. Sauerland, S. 1265:
Ecbertus autem, qui pro suis criminibus Heccelem deiecit, Lioffinum quendam Angligenam,
artis medicine peritum, eius loco substituit. In cuius temporis spacio scolare exercitium in
Mediolacu plurimum vigebat, et regularis discipline observatio inter monachos florebat.
Precessorum eciam suorum sepulchra versibus adornavit. Necessaria quoque fratribus, quia
rerum exuberantia sibi subpeditavit, copiose ministravit. Domunculam, quam Hezzel im-
perfectam reliquerat, ab imo eruit, et Aquisgrani palacium mittens et exinde similitudinem
sumens, turrim, que adhuc superest, erexit. Sed postea accusatus, a prefato deponitur episcopo
et exul moritur Efthernaco. Hezzel autem per quorundam suorum interventum prioris ho-
noris iterum suscepit locum; sed priori crimine maculans vitam, pulsus et privatus meritis
diem clausit ultimum. Vgl. dazu von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 86. Lager,
Urkundliche Geschichte, S. 24 f. Raach, Mettlach, S. 46 f. u. Anm. 58 f.; S. 50–52, 59,
der unter Lioffin eine Spaltung des Konventes vermutet. Er sei von Egbert ernannt
worden. Lioffins Absetzung falle ins Ende von Egberts Amtszeit.

751 Vgl. Klewitz, Freilegungen, S. 299. Nordenfalk, Abbas Leofsinus, S. 61, h�lt den Bau
dagegen f�r eine Außenkrypta nach St. Maximiner Vorbild.
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beeindruckenden St. Maximiner Neubau des fr�hen 10. Jahrhunderts.752 Die
ver�nderte Ausrichtung gegen�ber den drei vorangegangenen Saalkirchen deutet
auf ein ver�ndertes Konzept.753 Es muß etwas Fundamentales und Einschnei-
dendes in Mettlach geschehen sein, an dem wenigstens ein Teil des Konvents
intensiven Anteil hatte. Weshalb sonst sollte es denen, die dazu rieten, den Tod
gebracht haben? Nur schemenhaft konnte oder wollte man sich nahezu
100 Jahre sp�ter daran �berhaupt noch erinnern.

Ebenso radikal beseitigte angeblich Lioffin den von Hezzel begonnenen
Neubau und ließ den ,Alten Turm‘ errichten, der sich gegen�ber dem projek-
tierten Vorg�nger geradezu winzig ausmachte. Auch bot der Turm architekto-
nisch ein vçllig anderes Konzept. Da die Aachener Pfalzkapelle auch eine
Marienkirche war, kann er diese durchaus nachgeahmt haben.754 Vielleicht in-
terpretierte man das aber erst sp�ter in den Bau hinein. Nimmt man den Bezug
zu Aachen und dem reichsunmittelbaren Kloster St. Maximin jedoch ernst,
orientierten sich beide Bauprojekte an Vorbildern, die letztlich eng mit dem
Kçnig verbunden waren. Strebten die Mettlacher etwa die Reichsunmittelbar-
keit an? Dies entspr�che zumindest dem bisherigen Argumentationsmuster der
Miracula. Erinnerte man sich gar daran – womçglich auf der Grundlage von
DKarol. I 148 –, daß Mettlach einmal Kçnigslehen war? Sichere Antworten gibt
es nicht.

Was Hezzel so verabscheuungsw�rdig und Lioffin so lobenswert machte,
entzieht sich unserer Kenntnis, scheint aber auf starke Spannungen im Kloster
und mit dem Erzstift hinzuweisen. Lioffins Echternacher Exil wird tats�chlich
durch eine Handschrift belegt, die er dort anfertigte.755 Verfolgten beide Neu-

752 Vgl. dazu bereits oben S. 267 u. Anm. 489 f. Schmal, Mettlach, S. 66 f. , gemahnt beim
Vergleich mit St. Maximin zur Vorsicht.

753 Vgl. dazu Klewitz, Freilegungen, S. 299: Ergraben wurden: „1. ein rechteckiger Bau,
von dem nur die Ostseite faßbar war. 2. eine kreuzfçrmige Anlage, einschiffig mit
Rechteckchor. 3. ein kleiner Rechteckbau im Osten, der im Erdgeschoß ein niedriges
Tonnengewçlbe hatte, er d�rfte sp�ter von einem ottonischen Chor �berbaut gewesen
sein.“ Es folgen an vierter Stelle der große Apsisbau, der mit Hezzel verbunden wird,
schließlich an f�nfter Stelle der ,Alte Turm‘.

754 Vgl. zum ,Alten Turm‘ z.B. Zimmermann, Mettlach, S. 124–132, sowie zuletzt zu-
sammenfassend Schmal, Mettlach, S. 63–178, auch mit der �lteren Literatur. Sie ist
beim Vergleich mit Aachen vorsichtiger (ebd., S. 66 f.) und geht von einem Baubeginn
am Turm unter Lioffin zwischen 977 u. 993 aus (ebd., S. 68). Untermann, Karolin-
gische Architektur als Vorbild, S. 165–173, bes. S. 167. Bauer, Der Alte Turm in
Mettlach im Spiegel der Denkmalpflege, S. 165–202, verçffentlicht Skizzen des fr�hen
19. Jahrhunderts, die den Zustand des Turmes – auch mit heute verlorenem Baubestand
– vor seiner Restaurierung durch Eugen von Boch und August von Cohausen zeigen.

755 Vgl. zu Lioffin ausf�hrlicher Nordenfalk, Abbas Leofsinus, S. 49–83, bes. S. 56–65,
�ber das Wirken Lioffins in Echternach. Letztlich f�hrt er den Bau des ,Alten Turms‘ in
Mettlach auf einige Lioffin bekannte englische Vorbilder zur�ck. Raach, Klosterleben.
Flesch, Monastische Schriftkultur, S. 36–43, mit der Zusammenfassung der neueren
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bauten je verschiedene Ziele? Wieso soll Erzbischof Egbert so massiv in die
Klosterangelegenheiten eingegriffen haben? Den Verfasser der Miracula, der
doch geradezu gebetsm�hlenartig Mettlachs Autonomie gegen�ber Trier betont,
ver�rgerte das. Richtet sich die vorausgegangene Kritik an Trier vielleicht auch
gegen Egbert?

Was wurde bei solch massiven Abrißarbeiten aus den Gr�bern in der Kirche?
Man konnte sie schwerlich vor Ort belassen haben. Wahrscheinlich stieß man
sogar auf Sarkophage, die in Vergessenheit geraten waren und die man nicht
mehr zuzuordnen verstand. Man h�tte sie zwischenzeitlich in die Peterskirche
schaffen kçnnen. Bei der Gruftçffnung 1072 in St. Paulin in Trier fand man ja
solche Sarkophage, die man nachtr�glich mit Trierer M�rtyrern in Verbindung
brachte und das ganze zu einer Legende ausformte.756 Wenn eine verehrte
Person – wie vielleicht Liutwin – tats�chlich in dieser Kirche ruhte, was wurde
inzwischen aus ihr? Auch Milo und vermutlich Lambert wurden in der Mari-
enkirche bestattet, wenn der �lteste Bau der Peterskirche fr�hestens unter dem
Einfluß der von Milo in Mettlach als �bte eingesetzten Trierer Bischçfe Ratbert
und Hartham begonnen wurde.757 Die starke Milomemoria spricht daf�r, daß
man Milos Grab sehr wohl kannte. Schließlich ist es kaum denkbar, daß der
,Alte Turm‘ innerhalb weniger Jahre errichtet wurde. Auch Schmal sieht das
so.758 Vor allem darf eines im Zusammenhang mit den Neubauten nicht
�bersehen werden: Ausgerechnet jetzt tauchen in Trier und Mettlach zur Zeit
Erzbischof Egberts plçtzlich Spuren einer schnell anwachsenden Liutwinver-
ehrung auf, wie die bisher untersuchten Quellen mehr als deutlich belegen. Daß
parallel dazu ausgerechnet die Kirche, der bald erstmals Liutwins Grab zuge-
schrieben wurde, derart großen Ver�nderungen unterworfen war, l�ßt sich nur
durch einen unmittelbaren und beabsichtigten Zusammenhang erkl�ren: Hier
fassen wir den Beginn von Liutwins Kult arch�ologisch-architektonisch. Man

Forschungsergebnisse. Er h�lt Lioffin f�r ein ehemaliges Mitglied des Klosters St. Peter
in Gent. Zu Egbert sei er aufgrund seiner medizinischen F�higkeiten gekommen, der ihn
dann zum Mettlacher Abt machte. Becker, Mettlach, S. 521, 538, l�ßt seine Amtszeit
993, aber erst unter Egberts Nachfolger Liudolf (994–1008) enden. – Eine genaue
Berechnung ist an dieser Stelle schwierig.

756 Vgl. dazu zusammenfassend nur Heyen, St. Paulin, S. 96 ff., 308 ff. Heyen, F�lschung
und Legende. – Vgl. zum Grab in mittelalterlichen Kirchen auch Scholz, Grab. Zwar
zeigen die Beschl�sse zahlreicher Synoden, daß man versuchte, Bestattungen in Kirchen
nur Klerikern und Menschen mit herausragendem Lebensstil zu gew�hren. Doch ließen
sich gerade Eigenkirchenherren dieses Recht offenbar dennoch nicht nehmen. Vor allem
die H�ufigkeit, mit der solche Beschl�sse von Synoden wiederholt wurden, zeigt, daß
man kaum in der Lage war, sie tats�chlich durchzusetzen.

757 Vgl. zum Bau der ersten Peterskirche oben S. 327–329 u. Anm. 670–676.
758 Vgl. insgesamt Schmal, Mettlach, S. 66–74, bes. S. 70–73. Der Turm sei erst unter

Nizzo III. zwischen 1063 und 1077 fertiggestellt worden.
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errichtete seine Grabkirche. Das Ged�chtnis Liutwins mußte stabilisiert werden.
Man schuf einen Ged�chtnisort, damit dieser als Ged�chtnisst�tze wirkte.759

Ob der Bau Hezzels schon daf�r vorgesehen war oder erst der von Lioffin
errichtete ,Alte Turm‘, ist schwer zu sagen. In jedem Fall sprechen Egberts
angedeutete Eingriffe daf�r, daß er an den Ereignissen in irgendeiner positiven
oder negativen Form beteiligt gewesen sein d�rfte oder man ihn beteiligt sehen
wollte. In diesen Zusammenhang passen die wenigstens inhaltlich manipulierten
Mettlacher Radbod-Urkunden (DKIII. 102 u. DArn. 39), nach denen Liutwin
das Kloster an die Trierer Kirche geschenkt haben soll.760 War vielleicht Egbert
deren spiritus rector? Immerhin wird Egbert auf dem Mettlacher Kreuzreliquiar
aus dem fr�hen 13. Jahrhundert gleich rechts neben dem Bischof Rotbert
dargestellt, die sich beide einander zuwenden. Es ist schwierig, vielleicht sogar
unmçglich zu kl�ren, von welcher Seite das Geschehen tats�chlich in Gang
gesetzt wurde. Die bisherigen Ergebnisse haben allerdings gezeigt, daß Liutwin
vor allem die Milomemoria kompensierte, ableitete oder �berlagerte und hier
der Ursprung der Entwicklung zu suchen sein d�rfte. Zudem vermitteln die
untersuchten Quellen den Eindruck, daß sowohl Trier wie Mettlach am Beginn
des Kultes mitwirkten. So kçnnten sich durchaus beider Interessen vermischt
oder beide Seiten ihre jeweils eigene Deutung dazu herausgearbeitet haben.761

Es bleibt in diesem Zusammenhang die Frage, woher die vermeintlichen
Gebeine Liutwins stammten. Denkbar w�re: 1. daß im Zuge der ,qualitativen
Inversion‘ der Leichnam Milos in den Liutwins umgedeutet wurde, 2. daß man
Liutwingebeine (vielleicht solche, die man bei den Bauarbeiten fand) in Mett-
lach postulierte und zudem die Milos kannte oder daß 3. die Liutwingebeine
ihren Weg aus Trier nach Mettlach fanden und man Milo dort dennoch weiter
erinnerte. F�r alle drei Modelle gibt es plausible Argumente. F�r das dritte
spricht aber ganz besonders die in St. Maximin f�r 952 genannte Liutwinreli-
quie.762 Daß der St. Maximiner Kalendareintrag aus dem fr�hen 11. Jahrhun-
dert zum 23. September eben nicht Liutwins Tod – wie die Vita I –, sondern

759 Vgl. zu diesem Prozeß Assmann, Religion und kulturelles Ged�chtnis, S. 19.
760 Vgl. dazu oben Kap. D.IV.
761 Vgl. dazu bereits ausf�hrlich die �berlegungen in Kap. D.IX.2. – Man kçnnte zum

einen in Trier versucht haben, Liutwin daf�r einzusetzen, Mettlach enger an das Erzstift
zu binden. Ebensogut mçgen die Mettlacher mit dem Hinweis auf einen bei ihnen
bestatteten Erzbischof die Eigenst�ndigkeit ihres Klosters aufgewertet haben wollen. –
Vielleicht plante Hezzel ja gar nicht, Liutwin, sondern Milo und seinen weiteren in
Mettlach bestatteten Familienangehçrigen einen großz�gigen Neubau zu widmen.
Womçglich erregte gerade das Unmut, weil die bekannt gewordenen Reimser Texte nun
Hinkmars negatives Milobild vermittelten. Denkbar w�re ebenso ein Streit zwischen
Mettlach und dem Erzstift um die Art der Kulteinf�hrung. – Zu Egberts Darstellung auf
dem Mettlacher Kreuzreliquiar vgl. Sauer, Fundatio, S. 309 u. Abb. 68.

762 Vgl. dazu oben Kap. D.VI.1.
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dessen depositio in Mettlach memoriert, unterstreicht ebenfalls eine Neube-
stattung von Liutwingebeinen an diesem Tag im Saarkloster.763

Verfolgt man die Miracula weiter, wird der Eindruck gefestigt, daß Liutwins
Kult mit dem Bau des ,Alten Turms‘ seinen Anfang nahm. Denn nun wurde –
offenbar nach Egberts Tod – Remigius Abt (cap. 16). Und dieser Remigius, der
wahrscheinlich aus St. Eucharius kam, soll ja neben zahlreichen anderen Werken
einen sermo f�r das Fest Liutwins verfaßt haben, bei dem es sich – wie gesehen –
wohl um die Vita Liutwini I handelt.764

Es war kein Zufall, daß ausgerechnet jetzt der erste l�ngere Text zu Liutwin
entstand, denn dieser diente der Verbreitung des neuen Kultes. Man kçnnte
meinen, die Gebeine seien gerade zur Ehre der Alt�re erhoben worden und
erhielten sogleich ein liturgisches Werk. Da die Vita I einige nun erkl�rungs-
bed�rftige Ph�nomene des Kultes erl�utert, d�rfte sie tats�chlich mit dem sermo
des Remigius �bereinstimmen. Alle Angaben der Miracula zu Liutwin aus der
Zeit vor Egbert beruhen ebenfalls allein auf der Vita I und sind Projektionen auf
deren Basis. Der Verfasser der Miracula, Thiofrid, kannte keine anderen
Quellen. Die am Ende der Miracula zusammengestellten Wunderberichte wis-
sen ebenso lediglich von einem Turm als Grabort und nennen als einzigen
Mettlacher Abt auff�lligerweise Remigius namentlich.765 Auch hier reichte die
Erinnerung nicht �ber das sp�te 10. Jahrhundert zur�ck. Man konstruierte also
just in dieser Zeit mit Liutwin einen heiligen Trierer Bischof, der Mettlach
gegr�ndet haben sollte, den es aber in dieser Form niemals gegeben haben

763 Vgl. dazu nochmals oben S. 122, 294, 320 u. Anm. 58, 571, 647–649.
764 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 16, ed. Sauerland, S. 1266.

Sogar Kaiser Otto III. solle Remigius ein liebliches Gedicht gewidmet haben. Vgl. dazu
von Briesen, Urkundliche Geschichte, S. 84 f. Lager, Urkundliche Geschichte, S. 25 f.
Raach, Mettlach, S. 47, 52, 59–61, der Remigius’ Amtsbeginn nach dem Tod Egberts
annimmt. – Vgl. zur �bereinstimmung des sermo mit der Vita I bereits oben S. 122,
284 f., 316 ff. u. Anm. 52, 534, 631, 635–638. – Vgl. zu Remigius ausf�hrlicher sowie
zu seinen weiteren Werken oben S. 283 ff. u. Anm. 530–537, 543.

765 Vgl. dazu Miracula s. Leodowini cap. 3, ed. Perier, S. 177, wo ein Bauer aus Losma
genannt wird, der sich an Abt Remigius wendet. Ebd. cap. 7, S. 178: […], in una
fornicum turris fero custos ecclesiae quiescere fecit, […]. Ebd. cap. 8, identifiziert die
Marienkirche mit Liutwins Grabeskirche: Dehinc in ipsa turri locum pausandi per noctem
sumpserat. Ebd. cap. 9: […], & ad Mediolacum ductus ante altare sanctae Mariae sic
irretitus exponitur. Sed meritis ejusdem gloriosae Dei Genitricis, precibusque sancti Luitwini
in vespere facta vincula sunt ablata, […]. Ebd. cap. 10: […] Sed & insidiator antiquus, ut
pervigiles metu percelleret, illaqueari turris, quae imminebat capiti eorum, strepitum horroris
fecit. […] Ebd. cap. 11: […] Hunc ergo pia Dei Genitrix proprium fecit honorem, nec passa
est, coram se totiens effusam oblivisci fidelium precem: sed pii patris Luitwini precibus
admonita & ipsam se invocantibus ostendens pietatis viscera, in suorum die luminum
pristinae eam redintegrando sanitati, ab ea retrusit ministrum principis tenebrarum.
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konnte. Vielleicht bençtigte man im Zuge der lothringischen Klosterreform
einen wirkm�chtigen Heiligen, mit dem sich Mettlach erneuern ließ.766

Verfaßte der aus Trier kommende Remigius die Vita I, kçnnte er das als
Auftragsarbeit f�r Egberts Nachfolger Liudolf (994–1008) getan haben, der
Mettlach nahestand. Auff�llig ist die Namens�hnlichkeit der beiden.767 Denn
die Vita verkn�pft geschickt bestehende Mettlacher Traditionen – wie Milo und
die Dionysiuswallfahrt – mit Liutwin, ja f�hrt sie letztlich auf ihn zur�ck. Die
seltsame N�he der Vita I zu Standpunkten des Trierer Erzstiftes – z.B. Liutwins
Schenkung an Trier – erschlçsse sich dann, obwohl der Verfasser zu erkennen
gibt, in welch engem Verh�ltnis er zu Mettlach steht. Die Vita versuchte somit,
den Mettlachern ihr neues Patrozinium gleichsam schmackhaft zu machen, es in
das kulturelle Ged�chtnis des Klosters zu integrieren.

Nach der Mitte des 11. Jahrhunderts muß aber eine ver�nderte Entwicklung
dazu Anlaß gegeben haben, sich erneut mit der Geschichte des eigenen Klosters
sowie mit Liutwin zu besch�ftigen und massiv Position gegen das Erzstift zu
beziehen. Der Verfasser der in dieser Zeit entstandenen Miracula stellte dabei
nicht die inzwischen gefestigte Rolle Liutwins f�r Mettlach in Frage, vielmehr
trug er die ersten Wundererz�hlungen zusammen. Liutwin wurde nun ganz im
Gegenteil zum Argument f�r die durch angebliche Privilegien gesicherte
Mettlacher Eigenst�ndigkeit. Man wollte nichts mehr davon wissen, daß er das
Kloster an Trier schenkte. Vielmehr h�tten die Trierer erst aus Anerkennung f�r
Liutwins und Milos herausragendes Verhalten beschlossen, die Mettlacher �bte
zu Trierer Bischçfen zu machen. Diese Bischçfe h�tten sich dann aber am
Klosterbesitz vergriffen.768 Es kann kein Zufall sein, daß ausgerechnet jetzt mit
der G�terrolle ein zweites Dokument geschaffen wurde, um den Mettlacher
Besitz systematisch aufzunehmen. In die gleiche Richtung deutet, daß Liutwin
in deren Traditionsnotizen allm�hlich gleichwertig neben das eigentlich Trierer
Petruspatrozinium r�ckte und dieses bald sogar �berfl�gelte. Ebenso weist
dahin, daß Thiofrid eine �berarbeitete Fassung der ersten Liutwin-Vita, die Vita
Liutwini II, schrieb. Schließlich deutet auch die sog. Trinkschale des hl. Liutwin,
die als Reliquie in Mettlach verehrt wird und deren �ltere Inschrift vermutlich in
dieser Zeit entstand, darauf hin.769 Es ging Mettlach offenbar darum, eindeutig

766 Vgl. Steinruck, Egbert, S. 199 f. , der eine besondere Beteiligung Hezzels und Lioffins
an der Klosterreform in Mettlach annimmt.

767 Das belegt zumindest Liudolfs Aufenthalt in Mettlach 995 anl�ßlich der Urkunde Bertas.
Er war ein Sachse. Vgl. zu ihm hier nur Goerz, Regesten der Erzbischçfe zu Trier, S. 7.
Bienert, Besiedlung Triers, S. 125 f. Bçnnen, Trier zwischen dem 10. und dem be-
ginnenden 12. Jahrhundert, S. 211, 220 f. Vgl. dazu bereits oben Kap. D.VIII.2.

768 Vgl. dazu schon Raach, Mettlach, S. 57, dem diese Tendenz auffiel.
769 Vgl. �hnlich auch Becker,Mettlach, S. 527, 537. Schmal,Mettlach, S. 73. Beide halten

diesen Turm f�r den von Lioffin begonnenen Bau. – Zur Trinkschale, die heute noch in
der Mettlacher Pfarrkirche aufbewahrt wird, vgl. Schneider, Trinkschale. Die Schale
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den eigenen Besitz gegen das Trierer Stift mit Hilfe Liutwins zu sichern. Es gab
– wie gesehen – nur einen Trierer Bischof dieser Zeit, der den Besitz des Klosters
bedroht haben kann: Eberhard I. (1047–1066).

Der Mettlacher Abt Nizzo III. muß gegen ihn aktiv geworden sein. Wahr-
scheinlich vollendete er deshalb den Turm, der mit der Peterskirche verbunden
und von den Vorfahren begonnen worden war, und ließ ihn schließlich mit
einem dreifachen Dach abdecken. Auch Schmal erkennt darin den ,Alten
Turm‘. Und wohl aus diesem Grund legte er persçnlich die Fundamente f�r ein
Haus beim Altar der Gottesmutter und stellte dieses schnell und kunstvoll
fertig.770 Erst Nizzo III. d�rfte also die Arbeiten am ,Alten Turm‘ abgeschlossen
und zugleich einen Erweiterungsbau errichtet haben.771 Der Liutwinkult war
unter ihm in eine neue, entscheidende Phase eingetreten.

c. Ergebnis

Die Miracula bieten zwar keinerlei Angaben zu Basin, daf�r aber um so mehr zu
Liutwin. Einige inhaltliche Kriterien sprechen daf�r, daß der Text unter Abt
Nizzo III. w�hrend der letzten Jahre des Episkopats Erzbischof Eberhards I. (†
1066) von Thiofrid von Echternach wenigstens begonnen wurde. Thiofrid
kçnnte sogar einmal die Mettlacher Klosterschule besucht haben. Die Quelle

selbst besteht aus Ahornholz. Die �ltere Inschrift, wohl aus der zweiten H�lfte des 11.
Jahrhunderts, befindet sich auf einem „einfachen Silberreif in lateinischen Majuskeln auf
den ganzen Umkreis verteilt[…]“ auf der Unterseite der Schale. In der Mitte des Reifs ist
ein Kreuz angebracht. Die Inschrift lautet: + IN HOC VASCULO BEAT[US] LIU-
DUIN[US] ARCHIEP[ISCOPU]S BIBERE SOLEBAT (ebd., S. 12–14 u. Abb. 2). Die
zweite Inschrift aus den fr�hen Jahren des 16. Jahrhunderts befindet sich auf dem
silbervergoldeten Trinkrand der Schale. Der Hauptsatz steht auf der Außen-, der Ne-
bensatz auf der Innenseite : IN · HOC · VASCVLO · BEAT[VS] · LVTWIN[US] · AR-
CHIEP[ISCOP]VS · TREVI[RENSIS] · BIBE[RE] · SOLEBAT · QVI · FVIT · FVN-
DATOR · HVIVS · [M]O[NA]STERII (ebd., S. 14 f. u. Abb. 1). Zur Schale vgl. ferner
Koll,Wallfahrt, bes. S. 31–34. Koll behandelt auch die weitere Mettlacher Kloster- und
Kirchengeschichte bis ins fr�he 20. Jahrhundert. Aus dem fr�hen 16. Jahrhundert
stammen zudem zwei Armreliquiare. Zur weiteren Geschichte Mettlachs vgl. auch
Conrath, Mettlach. Zimmermann, Mettlach.

770 Vgl. Miracula s. Liutwini auct. Monacho Mediolacensi cap. 23, ed. Sauerland, S. 1267:
Turrim enim sancti Petri basilice inherentem et a prioribus inceptam perfecit et, consummato
opere, decenter triplici tecto cooperuit. Domus etiam coram presentia altaris Dei genitricis
fundamenta iecit et celeri instantia illam solerter edificando ad perfectum usque perduxit.
Pallia miri decoris ad ecclesiasticum emit ornatum et in fonte salis multum laboravit causa
honoris loci et utilitatis fratrum.

771 Vgl. dazu �hnlich Schmal, Mettlach, S. 66–74. – Ob es sich bei diesem Bau um einen
West- oder Ostanbau handelte, ist schwer zu sagen. F�r beides aber gibt es arch�olo-
gische Nachweise. Vgl. dazu ausf�hrlich ebd., S. 65 u. Anm. 433 sowie S. 72. Vgl. ferner
Klewitz, Mettlach, S. 5: „Der Bau, heute der ,Alte Turm‘ genannt, hat im Westen eine
Vorhalle gehabt, zu der er sich mit einem hohen Bogen çffnete. Im Osten war ein Chor
angebaut, dessen Gestalt ungewiß ist.“
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benutzte die Vita I und den Libellus, wandelte deren Angaben jedoch ab und
lokalisierte Liutwins Grab erstmals in der Marienkirche. Die Miracula sind in
ihrer Darstellung von erheblichen chronologischen Unstimmigkeiten durchzo-
gen, was ihre Glaubw�rdigkeit stark beeintr�chtigt. Alle Angaben �ber Mettlach
vor dem Normannenzug nach Trier 882 sind vollst�ndig konstruiert und be-
ruhen auf R�ckprojektionen des Liutwinbildes der Vita I. Dieser Befund, die
eigenwillige Wundergeschichte �ber einen Besuch der Hunnen im Kloster sowie
eine f�r die Peterskirche arch�ologisch nachweisbare Zerstçrung lassen deshalb
kaum Zweifel an einem �berfall zu.

Die Miracula entfernen sich vom Bild der Vita I, Liutwin habe Mettlach
unmittelbar nach seiner Bischofserhebung an St. Peter in Trier �bertragen und
bestimmt, daß es Leuten der Trierer Erzbischçfe gehçre. Die Miracula betonen
vielmehr �berdeutlich die Eigenst�ndigkeit des Klosters gegen�ber dem Erzstift,
die dieses zur Abfassungszeit in Frage gestellt haben muß. Liutwin habe seinen
Besitz n�mlich an die Mçnche des Klosters geschenkt, so der Inhalt des zu
Anfang der Miracula wiedergegebenen, aber konstruierten Urkundenregests.
Besonders Milo, der dann so positiv hevorgehoben wird, habe sich sehr um
Mettlach gesorgt. Er sei eines gerechten Todes gestorben und habe gerade durch
sein Verhalten dazu beigetragen, daß die Trierer �berhaupt Mettlacher �bte zu
ihren Bischçfen machten. Milos Memoria in Mettlach war also sehr pr�sent und
ungetr�bt, wobei diese Ausf�hrungen auch die schweren Vorw�rfe des Libellus’
gegen Milo unmittelbar aufnehmen und widerlegen wollen. Dazu kçnnten an
dieser Stelle gar die Angaben von DKarol. I 148 etwas abgewandelt eingegangen
sein.

Das neue Doppelamt, das schon aufgrund von logischen Br�chen un-
mçglich ist, soll dem Kloster zun�chst zur Ehre gereicht haben, bis es zur
Ausbeutung durch die Trierer Bischçfe f�hrte, an deren Ende vor allem Radbod
(883–913) steht. Die Vorw�rfe, die gegen ihn gerichtet werden, m�ssen auf den
wenigstens inhaltlich manipulierten DKIII. 102 und DArn. 39 beruhen, die
einen hl. Trierer Erzbischof Liutwin als Schenker Mettlachs an Trier nennen, auf
den sich Radbod in den Urkunden beruft. Die fiktive Reise des Mettlacher
„Priors“ Erkenbert zum Papst, um Klage gegen Radbod zu f�hren, zielt in die
gleiche Richtung: Erkenbert st�tzt sich dabei auf inzwischen vermeintlich ver-
lorene Privilegien des Liutwin f�r Mettlach. Diese Privilegien und das erhaltene
Papstschreiben, das Kçnig Karl dann veranlaßt, alle Entfremdungen Radbods
r�ckg�ngig zu machen, sollen die beiden Radbod-Diplome in Frage stellen und
aufheben. Als Vorlage f�r die Erkenbert-Fama kçnnte der Inhalt eines �hnlich
argumentierenden, gef�lschten Rechtsprivilegs Papst Agapets II. (946–955) von
950 f�r St. Maximin gedient haben, das erst im sp�ten 10. Jahrhundert entstand
und gegen Bischof Rotberts unrechtm�ßige Anspr�che auf St. Maximin pole-
misiert.
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Der Trierer Vicedominus Wicelin, den der Verfasser der Miracula ebenfalls
konstruierte, soll erkl�ren, warum es Trier zu verantworten hat, daß Mettlach
bei der Anlage seiner G�terrolle kaum �ber schriftliche Besitznachweise seiner
Fr�hzeit verf�gte. Die Grundlage f�r das sodann beschriebene positive Wirken
Erzbischof Rotberts (931–956) f�r Mettlach bildete im wesentlichen die da-
mals noch erhaltene Weiheinschrift des Petrusaltars, der im Zuge des Neubaus
der Peterskirche konsekriert worden sein d�rfte. Der darauf neben Rotbert
gelobte Abt Rotwich wird von den Miracula als vorbildlicher Reformator sti-
lisiert, obgleich sich seine Amtszeit nicht einmal sicher bestimmen l�ßt.
Wahrscheinlich aber wußte man von ihm noch durch im Kloster aufbewahrte
Handschriften und Dokumente. Die konstruierte Urkunde f�r Rotwich, die
Otto I. angeblich auf Rotberts Bitte f�r ihn ausstellte, gibt sich als weitrei-
chendes Privileg f�r Mettlachs Selbst�ndigkeit gegen �ußere Eingriffe aller Art
und richtet sich erneut gegen die beiden falschen, aber wenigstens inhaltlich
manipulierten Radbod-Urkunden. Vielleicht nahm man deshalb die interpo-
lierte Notiz �ber die Weihe der Kirche in Udern/Oudrenne durch Rotbert auf
die G�terrolle auf.

Auch die Amtszeiten von Rotwichs Nachfolgern Nizzo und Hezzel lassen
sich nicht genau bestimmen, doch werden Mettlacher Kontakte nach Reims und
zu Erzbischof Egbert nun nachweislich faßbar. Egbert soll sowohl Hezzel sowie
dessen Nachfolger Lioffin, den Egbert selbst einsetzte, aus dem Amt entfernt
haben. Hezzel riß – nach den Miracula – die alte Marienkirche vollst�ndig
nieder und begann mit einem großdimensionierten Neubau, der sich arch�o-
logisch belegen l�ßt. Lioffin beseitigte diesen wieder und begann mit den Ar-
beiten am ,Alten Turm‘. Die beiden vermutlich innerhalb von acht Jahren
berichteten Ereignisse sind schwer durchschaubar, weisen aber auf Konflikte im
Kloster sowie mit Egbert hin. Die massive Liutwinverehrung, die gleichzeitig
einsetzte, muß damit unmittelbar zusammenh�ngen und l�ßt nur einen Schluß
zu: F�r Liutwins aufbl�henden Kult wurde hier mit dem ,Alten Turm‘ ein
Zentrum geschaffen. Dabei kçnnten Liutwins Gebeine in Folge einer ,qualita-
tiven Inversion‘ in denen Milos wiedererkannt worden sein. Doch naheliegender
ist, daß andere im Zuge einer Translation gezielt aus Trier herbeigeschafft
wurden, womit dann deren depositio in Mettlach einherging, an die z.B. der St.
Maximiner Kalendereintrag aus dem fr�hen 11. Jahrhundert erinnert. Dieser
neue Kult diente vermutlich sowohl Trierer wie Mettlacher Interessen.

Die wenigstens inhaltlich manipulierten Radbod-Urkunden DKIII. 102
und DArn. 39 weisen aber darauf hin, daß man Liutwin in Trier benutzte, um
Mettlach an das Erzstift zu binden, wie dies auch mit Oeren und St. Maximin
versucht wurde. Das gilt sowohl f�r die Zeit Erzbischof Egberts (977–993) wie
die des Episkopats Eberhards (†1066), an dessen Ende die Miracula in Auftrag
gegeben wurden. Es l�ßt sich auch f�r die Zeit Radbods (883–913) nicht vçllig
ausschließen. Wenn tats�chlich der zun�chst in Reims und dann unter Egbert in

D. Grab und Kloster – Basin und Liutwin364



St. Eucharius t�tige Mettlacher Abt Remigius die Liutwin-Vita I verfaßte, so
verband er auf geschickte Weise Trierer Anspr�che auf das Kloster mit der in
Mettlach bestehenden positiven Lokaltradition zu Milo und der Dionysius-
wallfahrt. Egberts Nachfolger Liudolf (994–1008), der dem Saarkloster nahe-
stand, kçnnte der Auftraggeber gewesen sein. Die Miracula distanzierten sich
bald jedoch deutlich vom Vitenbild, postulieren Mettlachs Unabh�ngigkeit, die
ja auf Liutwin zur�ckgehe, und scheinen massiv um Besitzsicherung gegen
�ußere Anspr�che bestrebt. Das konnte sich nur gegen Erzbischof Eberhards
Klosterpolitik richten. Zweifellos h�ngt damit ebenso zusammen, daß Nizzo III.
zugleich die Arbeiten am ,Alten Turm‘ beendete, diesen um einen Neubau
erg�nzte, die G�terrolle in Auftrag gab und bald eine neue Liutwin-Vita (II)
anfertigen ließ. Man setzte nun den von Trier als Argument verwendeten Liut-
win in eigener Sache ein, emanzipierte sich auf diese Weise vom Beginn des
Kultes und �berf�hrte diesen in eine neue, zweite Phase.

5. Die Vita Liutwini II des Thiofrid von Echternach

Im Auftrag des Mettlacher Abtes Nizzo III. entstand auch die eben erw�hnte
sog. Vita Liutwini II, die dieser dem Trierer Erzbischof Udo (1066–1078)
�bersandte.772 Diese Vita konnte Lampen vor l�ngerer Zeit als Werk Thiofrids
von Echternach nachweisen. Thiofrid selbst erw�hnte in seinen Flores epitaphii
Sanctorum, daß er eine solche Vita verfaßt hatte, die an Udo ging. Eine Stil-
analyse des Textes brachte letzte Sicherheit.773 Winheller schr�nkte die Ab-
fassungszeit aufgrund der benutzten Quellen weiter auf 1072–1077 (eigentlich
nun 1178) ein.774 Die �lteste erhaltene Fassung findet sich in einer aus Ech-
ternach stammenden Handschrift des 12. Jahrhunderts.775 Die Vita II war
verbreiteter als die Vita I, die ihr als Vorlage diente.

772 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II, Prologus, ed. Lampen, S. 1: Sacrario Spiritus Sancti,
sanctae Trevericae sedis archipraesuli Udoni, eiusdem Spiritus adoptionis filiorum gratia id
quod est abbas Nithardus et plantatio Domini ad glorificandum, pusillus grex Mediola-
censium fratrum inter filios Dei inaestimabiles divitias supereminentis gloriae Dei.

773 Vgl. Lampen, Thiofrid, S. 7–11. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 96–105.
Thiofrid, Vita Liutwini II, ed. Lampen, S. XI–XXXV, hier S. XXVI–XXVIII.
Worstbrock, Thiofrid, Sp. 804. Schmal, Mettlach, S. 11.

774 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 98. Thiofrid habe die Bleitafel von St.
Paulin benutzt. Deshalb kçnne das Werk nicht vor 1072 entstanden sein. Die Bleitafel
wurde bei der �ffnung der Paulinusgruft 1072 „wiederentdeckt“. Sie enthielt die
Theb�erlegende und war eine bald wieder verschwundene F�lschung. Vgl. dazu Heyen,

St. Paulin, S. 308 ff.
775 Vgl. zu den Handschriften Lampen, Thiofrid, S. 7 f. Bei der �ltesten Handschrift handelt

es sich um Paris, BN, lat. 9738, fol. 33r–47v. Kodizes des 14. und 17. Jahrhunderts
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Thiofrid erweiterte deren Text auf fast das F�nffache, vor allem „mit An-
spielungen und Texten der hl. Schrift, der Liturgie […], der Mythologie
[…].“776 In zahlreichen inhaltlichen Punkten – vor allem der Erz�hlfolge –
stimmt Thiofrids Werk mit der Vita I �berein.777 Dar�ber hinaus zieht es einige
Angaben und Bilder der Miracula s. Liutwini heran und erweitert diese noch,
was das hçhere Alter der Miracula belegen d�rfte. Da sich die Vita II aber an
den Trierer Erzbischof Udo wandte, der eine klosterfreundliche Politik ver-
folgte, fehlt ihr die auff�llige Sch�rfe der Wunderbeschreibungen.778

Die Vita II berichtet wieder �ber Liutwins Eltern Gerwin und Gunza sowie
andere Details, die in den Miracula fehlen.779 Nur wenig Auff�lliges �ndert sich
gegen�ber der ersten Vita. Bereits zu Beginn wird bei der Geburt von Liutwins
Sohn nun Milos Name genannt.780 Liutwins Herrschaftsbereich bezeichnete
Thiofrid jetzt als Dukat der Belgica Gallia, was – wie das Herzogtum totius regni
Francorum – Lothringen meint.781 Thiofrid machte Liutwins Onkel Basin fol-
gerichtig sogar zum belgicae gallicae metropoleos archiepiscopum782 und ver-
wechselte beim Bau der Dionysiuskirche diesen Heiligen – wie gesehen – mit
Dionysius dem Areopagiten.783 Die Dionysiuswallfahrt fehlt inzwischen. Der
verst�rkte Liutwinkult muß sie verdr�ngt haben, sonst w�re Dionysius sicher
noch korrekt zuzuordnen gewesen.784 Auf dem Bild derMiracula �ber Mettlachs
Fr�hzeit beruht wohl die Bemerkung, man habe sichere Anzeichen daf�r, daß
nach Liutwins Tod diesem zehn oder mehr Mettlacher auf den Trierer Bi-
schofsstuhl gefolgt seien. Diese h�tten den Nachkommen ein inzwischen ver-
lorenes Privileg hinterlassen, worin bestimmt sei: wer die Leitung jener Abtei
erlange, der werde ebenso mit dem Trierer Bischofshut geschm�ckt. Einzelne

folgen. Vgl. ferner Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 85. Thiofrid, Vita Liutwini II,
ed. Lampen, S. XXX–XXXV.

776 Vgl. Lampen, Thiofrid, S. 9–11, das Zitat S. 10. Winheller, Lebensbeschreibungen,
S. 99. Auch will er einen Bischofskatalog und einen Brief Papst Nikolaus’ II. (1059–
1061) gekannt haben.

777 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 99.
778 Eine Zusammenfassung der Vita findet sich bei Winheller, Lebensbeschreibungen,

S. 98–104. Zu Udo vgl. bereits oben S. 342 u. Anm. 711.
779 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 1, ed. Lampen, S. 5–7. Vgl. dazu Winheller,

Lebensbeschreibungen, S. 99 f.
780 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 2, ed. Lampen, S. 7–10, hier S. 8: Ex qua genuit

Milonem suum, ut competenti loco lector inveniet, in sancta Treverica sede successorem.
781 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 2, ed. Lampen, S. 8: […] et sub Childiberto rege

Franciae ducatum Belgicae Galliae obtinens, […]. – Vgl. dazu auch oben S. 288, 330 f. u.
Anm. 543, 683.

782 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 2, ed. Lampen, S. 10.
783 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 4, ed. Lampen, S. 13–16, hier S. 14 u. Anm. 15.

Vgl. dazu auch oben S. 324 u. Anm. 77, 663.
784 Vgl. dagegen Schmal, Mettlach, S. 17 f. Zur Wallfahrt vgl. auch oben S. 324–326 u.

Anm. 664–668.
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Namen fehlen zwar – im Gegensatz zu den Miracula. Doch findet sich dieses
Bild noch nicht in der Vita I und im Libellus allein auf Hetti bezogen.785

Liutwin �bertr�gt nach Thiofrid jetzt all seinen Besitz bereits an Trier, bevor er
selbst als Mçnch in sein Kloster eintritt und nicht mehr unmittelbar nach seiner
Bischofserhebung.786 Damit wird – wie Winheller richtig bemerkt – Milo der
Mçglichkeit beraubt, dieses Erbe zu �bernehmen, weshalb ihn der Vater auch
im folgenden daran f�r verlustig erkl�rt.787 Diese so fr�he Schenkung soll ebenso
dem Bild der Miracula zeitlich vorgreifen, wonach Liutwin seinen Besitz an das
Kloster und dessen Mçnche �bertragen habe. Thiofrid d�rfte damit sein eigenes
Bild korrigiert haben, weil der neue Adressat dies erforderte.

Die noch gewachsene und herausragendere Rolle Milos in der Vita II ist
nicht zu �bersehen. Gott habe geschworen, ihn auf Liutwins Stuhl zu setzen.
Auf kçnigliche Anordnung hin h�tten die Trierer ihn auf die v�terliche Kathedra
erhoben, damit er, von dem der Vater nicht wollte, daß er sein Erbe werde, nicht
auf der Kathedra der Pestilenz sitze. So sei er dem Vater als Bischof gefolgt und
habe auf dem Thron der hçheren Ehre gesessen. Die Trierer ehrten den Vater im
Sohn, der in vielem an den Vater erinnerte, und gingen mit ihm als Anf�hrer
nach Reims zum Grab des dort verstorbenen Bischofs Liutwin. Milo sei dabei
auch Reimser Bischof geworden. Seine vierzigj�hrige Amtszeit an beiden Orten
stehe f�r das ebensoviele Tage w�hrende Fasten Christi und symbolisiere eine
gewisse Vollendung in den guten Werken. Nach einer Debatte mit den Reimser
B�rgern habe man Liutwins Kçrper schließlich mitgenommen. Dabei f�llt
Thiofrid sofort der Vergleich zur R�ckf�hrung St. Maximins aus Aquitanien
und der Paulins aus Phrygien ein.788 Wenigstens nach der Maximin-Vita hatte ja

785 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 5, ed. Lampen, S. 16–19, hier S. 18: Omnibus
circumquaque coenobitis se religiosae conversationis exhibuerunt formam atque praeconii
eorum haec certa habemus indicia, quod postquam ad Auctorem suum et antiquam posses-
sionem gloriosissimi patris Liutwini revolavit anima, decem aut plures ex illis cum ingenti
inthronizati gloria sibi successerunt in sancta sede Treverica et hoc posteris demiserant pri-
vilegium – heu, nunc abolitum – ut qui illius sortiretur abbatiae gubernacula, in ipsa
metropoli etiam pontificatus decoraretur infula. – Vgl. dazu oben S. 338, 345–347 u.
Anm. 699, 721–723.

786 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 6, ed. Lampen, S. 19–21.
787 Vgl. Winheller, Lebensbeschreibungen, S. 102.
788 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 16 f., ed. Lampen, S. 37–39: XVI [Quod Treviri

Milonem ipsius filium patri subrogaverunt et eo duce corporis eius thesaurum translaturi
Remorum civitatem adierunt] Sanato tamen tantis doloris vulnere, infuso sensim oleo
laetitiae, mox annuente Domino qui paravit lucernam Christo suo et iuravit de fructu ventris
sui ponere super sedem suam Milonem filium eius, de quo supra praelibavimus, regali decreto
in paternam sublimaverunt cathedram, ut quem pater dux in ducatus honore et in am-
plissima rerum temporalium hereditate sibi noluit heredem succedere, ne sederet in cathedra
pestilentiae, idem eidem patri suo archiepiscopo in episcopatu succedens, sederet in solio
augustioris gloriae. Patrem honorabant in filio, ut dum alter paterno fungeretur officio,
alterius memoria altius imprimeretur animo et quia sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat
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schon die Vita I – wie oben herausgearbeitet – die �berf�hrung von Reims nach
Trier stilisiert, was man in Mettlach offenbar ahnte oder erkannte.789 Schließlich
wird die Marienbasilika eindeutig als Liutwins Grabkirche genannt, wohin Milo
dessen Leichnam verbracht habe und wo er in einem anmutig geschm�ckten
Sarkophag aufbewahrt werde.790

Das Bild Liutwins festigte sich in Thiofrids Vita II aufgrund seines inzwi-
schen ausgebildeten Kultes weiter: alte Mettlacher Traditionen wie die Wallfahrt
hatte es verdr�ngt. Liutwins Sarkophag war allgemein bekannt. Liutwin begann,
eine feste Position einzunehmen und sich von seiner urspr�nglichen Existenz als
,qualitative Inversion‘ seines Sohnes Milo zu emanzipieren. Er mußte nicht
mehr �ber Milo vermittelt werden, der ihn im Gegensatz zur Vita I und den
Miracula auch nicht mehr unmittelbar beerbt. Vielleicht wollte Thiofrid das
scharfe Milobild der Miracula etwas abschw�chen. Wenn die Miracula vor allem
Milo als wesentlichen Grund daf�r nennen, daß die Mettlacher �bte von den
Trierern zu ihren Bischçfen gew�hlt werden, steht jetzt eine angeblich ver-
schollene Urkunde, die die �bte berechtige, zugleich Trierer Bischçfe zu werden,
an dieser Stelle. Die im Vitentext – im Gegensatz zu den Wunderberichten –
verschwiegene Kritik an Trier b�ndelt sich stattdessen in diesem ungeheuren
Privileg. Mettlach postulierte somit noch immer seinen Vorrang vor Trier.

Dennoch blieben das herausragende Bild Milos in Mettlach sowie dessen
dortige Memoria ungetr�bt und pr�sent. Der Liutwinkult �berlagerte und
verdr�ngte beides nicht, was daf�r spricht, daß im Kloster noch ein Ged�cht-

in vice patris filium dilexerunt illoque strenuo duce civitatem Remorum gloriosissimum
egregii antistitis sepulcrum adierunt. / XVII [Quod idem Milo in Remensi quoque urbe suo
successit patri et de altercatione utriusque populi super somate antistitis egregii] Deus autem
cuius in sui dispositione non fallitur providentia, eius quoque urbis civium adeo in Milonem
accendit studia, ut eum non adversum se, sed pro se venisse crederent ac ob patris sui
reverentiam et dilectionem intimam communi et laeto consensu omnium sibi etiam archi-
praesulem inthronizatum cum ingenti gloria praeficerent. Sed quem pater exheredavit ut
Dominus, qui dat omnibus affluenter et non improperat, esset eius pars et hereditas, sic,
inquam, illum copiosae divinae munificentiae ditavit benignitas. […] At qualis Christi miles
Milo fuerit insignis an segnis non est huius loci ac temporis insinuare litteris, praesertim cum
nos pavidos nautas Cyclopum praenavigantes littora, hinc Scylla prima hominis facies utero
commissa luporum, hinc exanimet implacata Charybdis, sed hoc ad praesens de illo nosse
sufficiat, quod utramque metropolim rexit XL annis, qui numerus abstinentiae dedicatur in
ieiunio Salvatoris et significat quandam perfectionem in operibus bonis. […] ac sicut maximi
meriti Maximinum de Aquitania, Pauli passionum pro defensione catholicae fidei socium et
nominis participem insignem Paulinum de Phrygia, sic inaestimabilis pretii margaritum,
eminentissimi Liutwini corpus, de Francia transtulit.

789 Vgl. dazu oben S. 319 u. Anm. 644.
790 Vgl. Thiofrid, Vita Liutwini II cap. 23, ed. Lampen, S. 44–46, hier S. 44 f.: XXIII [Quod

Mediolacenses ei summa occurrerunt devotione et Milo honorifice susceptum summo cum
honore in basilica Sanctae Mariae tradidit sepulturae] […], sed in quo iam reconditus
enituit thesaurus aeternae sapientiae et multiformis gratiae in sarcophago decenter ornato
recondidit.
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nisort in Form eines Grabes existierte, der die Erinnerung an Milo stabilisierte.
Das legt erneut nahe, daß Liutwins Gebeine nachtr�glich von Trier nach
Mettlach geschafft wurden. Milos Bild in Mettlach wurde aber wieder eigen-
st�ndiger und ließ den Milo des DKarol. I 148 endg�ltig hinter sich. Die
Eigenschaften dieses ,alten‘, adligen Milo, der sich um das Kloster sorgte und es
womçglich an Trier brachte, waren l�ngst in Liutwin aufgegangen. Das Bild des
,neuen‘ Milo hatte inzwischen Hinkmars Vorw�rfe adaptiert: die Einsetzung in
zwei Bist�mer durch Karl Martell sowie die lange Amtszeit. Doch wirkte Milos
Ansehen im Saarkloster immer noch stark genug, um dies vçllig ins positive
Gegenteil umzudeuten: Milo spiegelte jetzt die Attribute des Vaters. Thiofrid
entwickelte die Bilder seiner Vorlagen also weiter. Die Trierer Angriffe auf Milo,
wie sie der Libellus massiv vorbrachte, wurden allerdings nicht mehr – wie noch
in den Miracula – argumentativ richtiggestellt. Thiofrid setzte ihnen vielmehr
ein ganz anderes Bild entgegen: die Trierer h�tten in Milo n�mlich vielfach
dessen Vater wiedererkannt und ihn deshalb unterst�tzt. Die Art, in der
Thiofrid die Milomemoria gegen�ber Trier mitrug, kann nur einen Grund
haben: Thiofrid gehçrte einmal dem Mettlacher Konvent an.

Fassen wir zusammen: Die nach 1072 von Thiofrid verfaßte Vita Liutwini
II greift sowohl auf die Vita Liutwini I wie auch die Miracula s. Liutwini als
Vorlagen zur�ck. Liutwins Kult konnte sich inzwischen durchsetzen. Deshalb
gewinnt sein Bild bei Thiofrid gegen�ber dem Milos deutlich an Eigenst�n-
digkeit. Milo beerbt seinen vermeintlichen Vater nun nicht mehr direkt, son-
dern wird aufgrund der dem Vater �hnlichen Eigenschaften vom Kçnig sowie
den Trierern verehrt und zum Bischof gemacht. Die Vorw�rfe Hinkmars werden
zwar aufgegriffen, aber in ihr positives Gegenteil umgedeutet. Die Vita II �bt
keine unmittelbare Kritik an Trier mehr. Sie formuliert vielmehr den Anspruch
der Mettlacher �berlegenheit �ber das Erzstift auf der Grundlage einer kon-
struierten Urkunde, die den Mettlacher �bten den Anspruch auf den Trierer
Bischofssitz einr�ume.

6. Die Redaktion A der Gesta Treverorum aus St. Eucharius

Die erste Redaktion (A) der Gesta Treverorum, einer umfangreichen Darstellung
der Geschichte Triers seit seiner Fr�hzeit, wurde 1101 im Trierer Kloster St.
Eucharius abgeschlossen.791 Die Gesta bieten wie der Libellus die Sichtweise des

791 Vgl. dazu ausf�hrlich Thomas, Studien, S. 23–39. Die drei fr�hesten Handschriften
dieser Redaktionsklasse bieten die Darstellung der Trierer Geschichte bis zum Jahr 1101.
Die �lteste noch erhaltene Handschrift (A1) aus dem fr�hen 12. Jahrhundert komme aus
dem Trierer Kloster St. Eucharius. Eine weitere, inzwischen verschollene noch etwas
�ltere stammte ebenso von dort. Thomas datiert diese verlorene Handschrift (G*) auf die
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Trierer Erzstiftes, entwerfen jedoch ein wieder ver�ndertes Bild von Liutwin und
Milo. Basin wird nur kurz als Onkel Liutwins und Bruder von dessen Mutter
charakterisiert.792 Der Libellus nahm Liutwin noch in einem wenige Worte

Zeit zwischen 1072 und die letzten Jahre des 11. Jahrhunderts. A1 habe ihr gegen�ber
nur noch einige Zus�tze vorgenommen. Ebd., S. 139–152, besch�ftigt sich Thomas mit
dem Publikum der Gesta, in dem er vor allem Laien sieht. Vgl. ferner Bçnnen, Trier
zwischen dem 10. und dem beginnenden 12. Jahrhundert, S. 231–234. – Zur Edition
und dem �ltesten noch erhaltenen Kodex vgl. Gesta Treverorum, ed. Waitz,

S. 111–260, bes. S. 123.
792 Vgl. Gesta Treverorum cap. 24 f., S. 161 f. : […] – Huic successit Numerianus; cui Ba-

sinus; post quem Liutwinus, Basini ex sorore nepos. Hic primo Belgicae Galliae dux, omnia
monasteria huius urbis largissimis honoravit donariis et praediis auxit. Postea super fluvium
Saroam in proprio suo congregationem monachorum instituit, ubi et ipse monasticae vitae
habitum suscepit. Defuncto avunculo suo Basino episcopo successit, electus etiam a Remensibus
et Laudunensibus praefuit ; in quibus duobus uno die, Deo praestante, sacrorum ordinum
consecrationem celebravit. Remis obiit, et a Milone filio et Treberensibus relatus, divino dato
indicio, ad Mediolacum sepultus est. Post quem Milo, filius eius, sacerdotali functus est officio
apud Trebiros et Remos, primo quidem imitator patris, deinde tirannus effectus est, nichilque
in eodem de clericali honore vel vita nisi sola tonsura enituit. Eo enim tempore bella gravia et
intestina parricidalia in hac provintia orta sunt, quando Karolus tirannus laicis episcopatus
donavit, et episcopos nullam potestatem habere permisit. Cum hoc Karolo Milo supradictus ad
bellum profectus est, sola tonsura iam clericus, habitu et moribus inreligiosus laicus, et post
victoriam episcopatibus Trebirorum et Remorum ab eodem Karolo donatus est. Cuius infelici
tempore de his ecclesiis multa sunt ablata, et res ab episcopiis divisae, domus religiosorum
destructae, ecclesiastica disciplina dispertita, adeo ut clerici, sacerdotes, monachi et moniales
sine lege ecclesiastica viverent et refugia indebita haberent. Patet huius calamitatis indicium
in plurimis Treberensis parrochiae ecclesiis, in quibus singulis singulae fuerant olim congre-
gationes, quae tam a praefato Milone quam ab aliis tirannis, ne dicam episcopis, rebus
spoliatae, vix unum presbiterum possunt sustentare, sicut sunt ecclesia sancti Medardi quae
sita est prope cellam sancti Eucharii, ecclesia super Saroam quae dicitur Tavena, ecclesia
sancti Simphoriani a beato Modowaldo constructa, ecclesia in honore sanctae Crucis iussu
beatae Helenae condita, ecclesia sancti Remigii ad litus Mosellae, [ecclesia ad palacium,
ecclesia super montem sancti Beati, ecclesia] sancti Stephani extra castrum Andernacum.
Forum quoque, quod erat ante portam Mediam constitutum et frequentia comprovincialium
satis celebre et famosum, orta inter cives et negotiatores gravi simultate, ex eo loco in Wa-
gasatiam translatum est. Et de his actenus.
25. Zacharias papa beatum Bonifacium, doctrina et operatione clarum, Treberensi et

Remensi ecclesiis visitatorem et spiritualium negotiorum provisorem constituit, cum Milo
tirannus res utrarumque teneret. Interea Karolus ecclesiarum destructor moritur. De quo
nocte quadam revelatum est sancto Eucherio Aurelianensi episcopo, quia esset in inferno
inferiori. Qui accito domno Bonifacio, Romanae sedis vicario, aliisque boni testimonii viris,
sepulchrum Karoli aperuit. Sublato autem lapide, serpens mirae magnitudinis exivit de
sarcophago, corpus autem Karoli non est ibi inventum. In his diebus domnus Zacharias papa
audiens fidem et doctrinam domni Bonifacii, constituit eum archiepiscopum Mogontinae
ecclesiae. Nam antea Mogontini episcopi et Colonienses suffraganei erant Wormaciensium
episcoporum. Milo igitur tirannus, his ita peractis, venationi inserviens, ab apro percussus
moritur in villa quae dicitur Arno primo a Treberi miliario, ubi et sepelitur post 40 annos
suae tirannicae invasionis.
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umfassenden Einschub, der die Vita I paraphrasierte, in seine umfangreichen
Quellenausz�ge zu Milo auf, ohne innere Widerspr�che zu beseitigen.793 In den
Gesta erh�lt Liutwin dagegen einen eigenst�ndigen Platz in deren Chronologie.

Es ist jedoch nicht sicher, ob diese Passage allein auf der Vita I beruht, wie
bisher angenommen wurde.794 Denn es lassen sich einige Bez�ge zu Thiofrids
Vita II erkennen: So wird Liutwin als Belgicae Galliae dux bezeichnet. Ebenso
tritt Milo nicht als unmittelbarer Erbe des Vaters auf, sondern habe vielmehr
nach dessen Tod das bischçfliche Amt bei den Trierern und Reimsern bekleidet.
Die Gesta bemerken ferner, Milo sei wenigstens zun�chst als imitator des Vaters
aufgetreten, was die Vita I so deutlich nicht formulierte. Allerdings weist die
Vita II ganz �hnlich darauf hin. Die Gesta verschweigen damit im Gegensatz
zum Libellus nicht mehr vollst�ndig das bestehende positive Mettlacher Milo-
bild. Sie heben es aber sogleich auf, indem sie einen baldigen Gesinnungswandel
Milos zum Schlechten erkennen. Seine Tyrannei beschreiben sie darauf zwar
etwas verk�rzt, aber immer noch gem�ß dem Libellus und den Reimser Quel-
len.795 Dieser zweite Teil wirkt allerdings angeh�ngt. Denn die Gesta erinnern
nun an Milos Einsetzung in die Bist�mer Reims und Trier durch Karl Martell
sowie an den durch Karl verschuldeten schlechten Zustand der Kirche. Daß Karl
dazu Rigobert absetzen mußte, wird jetzt verschwiegen, weil es sonst Liutwins
vorbildhaften Mehrfachepiskopat unglaubw�rdig gemacht h�tte. W�hrend der
Libellus lediglich betonte, daß nicht nur Reims, sondern auch Trier unter dem
pervasor Milo zu leiden hatte, konkretisieren die Gesta diese Vorw�rfe: Sie
nennen namentlich mehrere kleinere Kirchen des Trierer Bistums, an denen es
einmal klçsterliche Gemeinschaften gegeben habe, die von Milo und anderen
Tyrannen ihres Besitzes beraubt worden seien. Dann folgen weitere, aus den
bekannten Vorlagen �bernommene Vorw�rfe gegen Milo und Karl, bis der
Abschnitt mit Milos Tod durch den Eber und seinem Begr�bnis in Ehrang
schließt.

Insgesamt dominiert Milo also noch immer die Darstellung gegen�ber
Liutwin. Offenbar hatte man in Trier mit dem starken positiven Milobild aus
Mettlach, das an die Liutwin�berlieferung gekoppelt war, weiterhin erhebliche
Schwierigkeiten. Man ignorierte die dazu vorliegenden Texte keineswegs, son-
dern setzte sich mit ihnen auseinander. Auf diese Weise vermochte Mettlach,
�ber Liutwin indirekt Stellung zu Milo zu beziehen, und beeinflußte damit das
Bild, das man sich von ihm in Trier machte. Es mußte sich deshalb zwangsl�ufig

793 Vgl. dazu bereits oben Kap. D.IX.3.
794 Vgl. dazu Poensgen, Geschichtskonstruktionen, S. 121 u. Anm. 4.
795 Ob diese Gesta direkt aus dem Libellus, einer etwas �berarbeiteten Version oder einer

weiteren, beiden Texten gemeinsamen Quelle �bernommen wurden, sei einmal dahin-
gestellt. Vgl. dazu Thomas, Studien, S. 75–90. Poensgen, Geschichtskonstruktionen,
S. 120–135. Kçlzer, Studien, S. 252. Werner, Anf�nge, S. 23.
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ver�ndern. Die Gesta stellen die eigentlich widerspr�chlichen Mettlacher und
Trierer Sichtweisen nebeneinander und versuchen, sie einander anzupassen, um
zu einem �berzeugenden neuen Bild zu gelangen. So wird die Wahrhaftigkeit
der verwendeten Texte grunds�tzlich nicht in Frage gestellt und dennoch der
eigenen Wahrheit in der Sache Geltung verschafft.

Auch der von Mettlacher Seite formulierte Anspruch f�r die eigenen �bte
auf das Trierer Bischofsamt, den die Miracula erstmals erw�hnen und dabei auf
Milo zur�ckf�hren, den die Vita II jedoch mit Liutwin selbst begr�ndet, blieb
im Erzstift nicht folgenlos. W�hrend der Libellus eine solche Doppelfunktion
wohl auf der Basis von DLoI. 67 nur f�r Hetti nennt und dies als Anspruch
gegen�ber Mettlach versteht, kennt die Redaktion A der Gesta schon drei
Mettlacher �bte, die sp�ter Trierer Bischçfe werden: Hetti, Bertolf und dessen
Nachfolger Radbod.796 Hinter Radbod d�rfte dabei wieder der Einfluß von
DKIII. 102 und DArn. 39 stehen. Die Redaktion B der Gesta von 1132 erg�nzt
noch Hettis Vorg�nger Wizzo.797 Damit werden jeweils nur die in den „Mett-
lacher Urkunden“ erw�hnten Trierer Erzbischçfe und ihre unmittelbaren
Amtsvorg�nger als �bte des Klosters genannt. Das entspricht zwar nicht den
Namen der Miracula sowie den „zehn oder mehr“ Bischçfen der Vita II.
Dennoch scheint dieses Mettlacher Bild aufgrund der verst�rkten Liutwinver-
ehrung auch in Trier an Einfluß gewonnen zu haben. Daß es sich einmal anders
verhielt und Trierer Bischçfe tats�chlich als �bte f�r Mettlach bestellt wurden,
das h�tte man im Erzstift an DKarol. I 148 noch nachvollziehen kçnnen.
Wahrscheinlich aber ließ ausgerechnet der darin erw�hnte Milo, der diesen
umgekehrten Weg begr�ndete, dieses Argument wegen seines Imageverlusts
nicht mehr zu.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß Liutwin unter Kenntnis der Vita
Liutwini II sowie der Miracula in die bis 1101 in Trier verfaßte Redaktion A der
Gesta Treverorum aufgenommen wurde. Mettlach nutzte �ber den im Erzstift
gesch�tzten Liutwin die Gelegenheit, das eigene positive Milobild in Trier zu
verbreiten. Die Gesta nehmen es zur Kenntnis und versuchen, dieses wiederum
mit dem negativen Trierer Bild so zu verbinden, daß der Trierer Wahrheit
Geltung verschafft wird. Dabei beansprucht Milo erneut mehr Raum als Liut-

796 Vgl. dazu Gesta Treverorum cap. 25, ed. Waitz, S. 163, Z. 17 f., sowie S. 164, Z. 4 f. :
Post Fortunatum Trebirorum ecclesiae Hetti praefuit, abbas Mediolacensis. […] Dicunt eum
aliqui res ecclesiarum sancti Eucharii et sancti Liutwini principibus suis in beneficium
tradidisse. Die letzte Bemerkung spiegelt noch die Kenntnis der Lothar-Urkunde. Ebd.
cap. 27, S. 165, Z. 6 f. : Anno dominicae incarnationis 868. Bertolfus abbas Mediolacensis
fit episcopus Treberis, […]. Ebd. cap. 28, S. 167, Z. 21 f.: Cui [Bertolf ] successit Radbodus,
abbas de Mediolaco, venerabilis antistes, […].

797 Vgl. Gesta Treverorum cap. 25, ed. Waitz, S. 163, Anm. **: […]; deinde Wazzo qui
ambo, alter alteri succedens, abbates extiterunt Mediolacensis coenobii; […].
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win. Der von Mettlach ebenso formulierte Anspruch f�r die eigenen �bte auf
den Trierer Bischofsstuhl geht somit in Teilen in die Gesta ein.

7. Ergebnis

Kurz nach dem Episkopat Egberts (977–993) in Trier, w�hrenddessen sich
plçtzlich immer mehr Belege f�r einen hl. Trierer Bischof namens Liutwin
finden, entstand der erste l�ngere Text, der sich diesen Liutwin zum Thema
w�hlte. Abt Remigius von Mettlach widmete ihm am Ende des 10. Jahrhunderts
einen sermo, der mit der Vita Liutwini I identisch ist. Erzbischof Liudolf (994–
1008) d�rfte ihn in Auftrag gegeben haben, der wie sein Vorg�nger Egbert enge
Kontakte zu Mettlach pflegte. Erst etwa 50 Jahre sp�ter wird Liutwin dann
wieder im Libellus de rebus Treverensibus unter Erzbischof Eberhard (1047–
1066) aufgegriffen. Der Bischof wollte u. a. mit Liutwin seine auch gegen
Mettlach gerichtete Klosterpolitik legitimieren. Mettlach reagierte umgehend.
Abt Nizzo III. (ab/nach ca. 1063–1095) gab noch vor Eberhards Tod 1066 die
Miracula s. Liutwini bei Thiofrid von Echternach (†1110) in Auftrag, um die
eigene Position klarzustellen. Die scharfen Vorw�rfe der Miracula gegen das
Trierer Erzstift fehlen dann in der Vita Liutwini II, die Thiofrid zwischen 1072
und 1078 f�r den klosterfreundlichen Erzbischof Udo (1066–1078) ebenfalls
in Nizzos III. Auftrag verfaßte. Vielleicht wollte man die Wogen etwas gl�tten.
Die um 1101 in Trier abgeschlossene Redaktion A der Gesta Treverorum ver-
sucht schließlich, die Mettlacher und Trierer Position einander anzun�hern.

Wie die Vita I selbst zugibt, lagen weder in Trier noch in Mettlach genauere
Informationen zu Liutwin vor. Anhand der Miracula l�ßt sich sogar zeigen, daß
man in Mettlach im Grunde nichts mehr �ber die Zeit vor dem fr�hen
10. Jahrhundert wußte. Alles deutet deshalb auf eine Zerstçrung wenigstens
eines Teils des Klosters w�hrend des Normannensturms 882 hin. Ihr geringes
Wissen �ber das 10. Jahrhundert schçpfen die Miracula aus den Handschriften,
Dokumenten und Inschriften, die seitdem im Kloster entstanden. Dieses Ma-
terial ermçglicht allerdings keine verl�ßlichen Schl�sse und gibt nur Hinweise
auf die Namen einiger Mettlacher �bte sowie die L�nge ihrer vermutlichen
Amtszeiten. Der Petersaltar, auf dem man noch von seiner Weihe durch Erz-
bischof Rotbert (931–956) und Abt Rotwich lesen konnte, belegt immerhin
den Neubau der zerstçrten Peterskirche unter den beiden.

Um so �berraschender ist der umfangreiche Bericht der Vita I. , mit dem sie
Liutwin anhand hagiographischer Vorbilder erst erschuf: als lothringischen
Herzog, Gr�nder Mettlachs, Neffen und Nachfolger Basins sowie �bertr�ger
Mettlachs an St. Peter in Trier. Un�bersehbar h�ngt dabei Liutwins Bild mit
dem seines vermeintlichen Sohnes Milo zusammen, das man sich so erst im
ausgehenden 10. Jahrhundert machen konnte, nachdem man in Trier und
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Mettlach die Reimser Texte rezipiert hatte, die von Hinkmars negativem
Milobild bestimmt wurden. Milo wurde nun auch in Trier als Okkupant des
Reimser und Trierer Bistums zur Kenntnis genommen. Folgt man jedoch der
urspr�nglichen, nicht interpolierten Version des zeitgençssischen DKarol. I 148,
war Milo einmal als Adliger oder niederer Kleriker mit Mettlach belehnt wor-
den. Er sorgte sich um diesen Ort, bestellte Trierer Bischçfe dort zu �bten,
wollte das Kloster auf diese Weise womçglich auch an Trier �bertragen sehen
und wurde in Mettlach begraben. Alle diese negativen und positiven Attribute
Milos finden sich n�mlich verbunden miteinander als nun durchg�ngig positive
Eigenschaften im Bild Liutwins wieder. In Form einer ,qualitativen Inversion‘
wurde dieses Bild geradezu aus Milo heraus konstruiert. So sorgt sich Liutwin
jetzt um Mettlach und soll es sogar errichtet haben. Liutwin �bertr�gt das
Kloster an Trier und bekleidet anschließend die Bist�mer von Trier, Reims und
Laon gemeinsam als f�rsorglicher Hirte. Als schon Verstorbener signalisiert er
noch zeichenhaft, daß er sich w�nsche, im Kloster begraben zu werden. Um
Bischof Liutwins konstruiertes Wirken als Gr�nder und Schenker Mettlachs an
Trier abzusichern, wird er dann gleichsam genealogisch eingeklammert: zwi-
schen seinem vermeintlichen Onkel und Vorg�nger Basin sowie seinem Sohn
und Nachfolger Milo.

Insgesamt scheinen bei der Projektion Milos auf Liutwin Trierer und
Mettlacher Interessen ineinandergespielt zu haben. So ließ sich der unkanoni-
sche Doppelepiskopat Milos in Liutwin, vermehrt um ein weiteres Bistum, als
Argument f�r die Trierer Primatsanspr�che in der Belgica und Gallia retten.
Deshalb wird Liutwin Herzog Lothringens. Doch gibt die Vita I das positive
Milobild nicht ganz auf, das in Mettlach noch vorhanden war, sich wahr-
scheinlich wegen Milos Grab dort erhielt und vielleicht auch DKarol. I 148
reflektierte. Dieser Milo der Vita bringt den in Reims verstorbenen Vater zur�ck
nach Trier, beerbt ihn in Besitz und �mtern und wandelt sich erst dann zum
Schlechten. Die Reimser Texte sehen das ganz anders. Die in Mettlach vorzu-
findenden lokalen Gegebenheiten – wie die vorhandenen Kirchbauten (St.
Marien und St. Peter) sowie die Dionysiuswallfahrt – f�hrt die Vita I jetzt alle
auf Liutwin zur�ck. Der Heilige wird Mettlach fçrmlich �bergest�lpt. Tat-
s�chlich entstand die Marienkirche als erster Sakralbau. Die Peterskirche kam
wohl sp�ter unter den Trierer Bischçfen Ratbert und Hartham hinzu, die Milo
als �bte nach Mettlach entsandte, vielleicht sogar erst unter Weomad. Dionysius
muß aber schon sehr fr�h in Mettlach verehrt worden sein. Darauf deutet die
Wallfahrt, darauf deuten aber auch die engen Kontakte Milos und seiner wei-
teren Verwandten zum Kloster St-Denis hin, ebenso der einstige Rechtszustand
Mettlachs als karolingisches Lehen.

Der Liutwin der Vita hat also niemals existiert, doch sollte dieser Text seinen
gerade auflebenden Kult verbreiten. In Mettlach schuf man ihm dazu erstmals
ein Zentrum: am Ort der alten Marienkirche. Nebulçse Angaben der Miracula
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weisen auf einschneidende Ereignisse im Kloster vermutlich w�hrend Egberts
Episkopat hin. Gleich zweimal in kurzer Zeit sei die Marienkirche vollst�ndig
abgerissen worden, um Neubauten Platz zu schaffen. Ein angeblich von Abt
Hezzel nur begonnener Bau, der sich an St. Maximin orientiert haben soll,
konnte arch�ologisch nachgewiesen werden. Er wich von der Ausrichtung der
Vorg�ngerkirchen deutlich ab und verf�gte �ber eine Apsis von 12 m Durch-
messer. Der ,Alte Turm‘, den Abt Lioffin gebaut oder begonnen haben soll, fand
bald an dessen Stelle seinen Platz. Es handelt sich um einen Zentralbau, der
wieder wesentlich kleiner ausfiel. Sp�testens dieser Turm muß als Grabkirche
Liutwins konzipiert gewesen sein. Egbert, der beide �bte abgesetzt haben soll,
scheint an all dem nicht unbeteiligt. Mit diesem Kirchenneubau verf�gte man
jetzt �ber einen Erinnerungsort, der als Ged�chtnisst�tze an Liutwin diente.
Kult, Turm und Vita entstanden beinahe zeitgleich. Wie genau man zu den
notwendigen Liutwinreliquien kam, bleibt im Dunkel der Trierer und Mettla-
cher Interessen verborgen. Vielleicht wurde Milos Grab in das Liutwins um-
gedeutet, vielleicht auch fanden sich weitere Gebeine neben denen Milos. Die
meisten Indizien sprechen jedoch daf�r, daß man solche Gebeine jetzt aus Trier
herbeischaffte. Die in der Vita I geschilderte Translation Liutwins von Trier
nach Mettlach und die in St. Maximin womçglich schon 952 verehrte Liut-
winreliquie deuten darauf hin. Wenn in einem St. Maximiner Kalender des
fr�hen 11. Jahrhunderts schließlich die depositio Liutwins in Mettlach zum
23. September erinnert wird, w�hrend die Vita I dieses Datum als Liutwins
Todestag in Reims nennt, ist dies nur ein weiterer Hinweis.

Die miteinander verwobenen Bilder Liutwins, Basins und Milos begannen
nun, intensiver weiterzuwirken und sich zu wandeln. Der Trierer Libellus
�bernimmt zwar das Bild Liutwins und Basins aus der Vita I, nennt beide aber
nur in einem kurzen, erl�uternden Einschub zu Milo, was wieder daf�r spricht,
daß Liutwin aus seinem vermeintlichen Sohn hergeleitet wurde. Milo steht
dagegen im Zentrum und wird gem�ß der Vorlage der Reimser Quellen in den
dunkelsten Farben geschildert. Er beerbt seinen Vater nicht mehr wie in der
Vita, sondern erh�lt seine �mter von Karl Martell, der zuvor Bischof Rigobert
in Reims absetzte. Doch nicht nur Reims leidet. Nach dem Libellus sch�digt der
pervasor auch Trier schwer. Schließlich stirbt Milo auf der Jagd durch einen Eber
und wird in Ehrang bestattet. Daß der Reimser Bischof Rigobert eigentlich
Liutwins vorausgehendes Reimser Episkopat unglaubw�rdig machte, �bersah
der Verfasser, wie er ohnedies viele Widerspr�che nicht auflçste, die durch das
Verbinden der verwendeten Vorlagen entstanden. Die massiven Vorw�rfe gegen
Milo meinten ganz offenbar Mettlach mit seiner Milomemoria und sollten sein
dortiges Grab in Frage stellen, ja dislozieren. Wahrscheinlich sah Erzbischof
Eberhard (1047–1066) seine Primatsanspr�che durch Milo bedroht, die er
erneut auch gegen�ber Reims betonte. Triers selbstbewußte Position dem
Kloster gegen�ber wird deutlich, wenn der Libellus bemerkt, Hetti sei dort
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zun�chst Abt gewesen, bevor er Trierer Erzbischof wurde. Dies d�rfte man aus
DLoI. 67 geschçpft haben.

Wie sehr dieser Trierer Angriff Mettlach traf, zeigen die Miracula. Ihr
Verfasser Thiofrid verwandte den Libellus sowie die Vita I und ver�nderte die
Bilder Liutwins sowie Milos weiter, indem er die Vorw�rfe aufgriff und ins
Gegenteil kehrte. Liutwin schenkt demnach seinen Besitz gar nicht an Trier,
sondern an Mettlach sowie die dortigen Mçnche und stattet das Kloster mit
Privilegien aus. Milo �bernimmt das Erbe des Vaters in W�rde und erweist sich
als Wohlt�ter des Klosters. Der Tod durch den Eber besage deshalb gar nichts
�ber Milo. Milo befinde sich vielmehr in der ewigen Gl�ckseligkeit, weil er
gerecht war. Hier reagieren die Miracula also direkt auf den Libellus. Letztlich
veranlaßt Milo damit die Trierer, l�ngerfristig Mettlacher �bte zu ihren Bi-
schçfen zu machen. Trier hat also keinen Anspruch auf Mettlach und verneigt
sich vielmehr durch diese Geste vor Liutwin sowie Milo und damit vor dem
Kloster. Dennoch entfremden und sch�digen die Trierer Bischçfe bald den
Klosterbesitz, indem sie ihn f�r Trier nutzen. Der Verfasser derMiracula betonte
dagegen Mettlachs Eigenst�ndig- und Unabh�ngigkeit. Deshalb stellte er auch
die Glaubw�rdigkeit der beiden wenigstens inhaltlich, wenn nicht sogar voll-
st�ndig in Trier manipulierten Urkunden f�r Erzbischof Radbod (DKIII. 102 u.
DArn. 39) in Frage, die berichten, daß ein Trierer Erzbischof Liutwin das
Kloster an Trier schenkte. Thiofrid malte nun seinerseits ein d�steres Bild
Radbods, wie er Mettlach noch schlimmer ausbeutet als seine Vorg�nger.
Ebenso konstruierte er Dokumente des Papstes, Karls des Dicken (876–888)
und Ottos des Großen (936–973), die alle den Mettlacher Besitz gegen
Fremdeinfluß sch�tzen sollten, auch gegen den der Bischçfe. Die Kritik an
Radbod meinte vor allem Eberhard. Wohl wegen ihm begann in Mettlach eine
neue Phase der Liutwinverehrung. Jetzt unter Abt Nizzo III. (ab/nach ca. 1063)
wurde der ,Alte Turm‘ vollendet sowie zugleich weiter erg�nzt, und jetzt begann
man damit, den Klosterbesitz auf der G�terrolle aufzuzeichnen, den das Erzstift
bedrohte. F�r die nur wenigen noch erhaltenen urbarialen Vorlagen machte
Thiofrid Trier verantwortlich und erfand dessen vicedominus Wicelin, der das
alte G�terverzeichnis einst dem Feuer �bergeben habe.

Zu dieser zweiten Phase des Kultes gehçrte ebenfalls eine neue und um-
fangreichere Vita, die Thiofrid anhand der �lteren ausschrieb und ver�nderte.
Liutwins Bild wurde darin eigenst�ndiger und unabh�ngiger von Milo. Die
Vorw�rfe gegen Trier er�brigten sich, denn dort amtierte inzwischen der klo-
sterfreundliche Erzbischof Udo (1066–1078). Liutwin gibt Mettlach in der
Vita II nun bereits vor seinem Klostereintritt an Trier, was wiederum das Bild
der Miracula relativieren sollte. Milo beerbt seinen Vater Liutwin deshalb nicht,
sondern wird von den Trierern auf kçnigliche Anordnung hin zum Bischof
erhoben. Die Trierer verehren Milo als Spiegelbild seines Vaters. Die Vorw�rfe
Hinkmars gegen Milo werden deshalb in ihr positives Gegenbild verkehrt. Wie
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Mettlach seine Position gegen�ber dem Erzstift aber sah, wird an einer an-
geblich verschollenen Urkunde deutlich, wonach die �bte des Klosters An-
spruch auf die Trierer Bischofskathedra hatten. Mindestens zehn Mettlacher
�bte, die Trierer Bischçfe wurden, h�tte das Kloster n�mlich hinterlassen.

Die Trierer Gesta Treverorum verwenden den Libellus und die Vita II. Sie
versuchen, die Bilder der beiden lokalen Traditionen einander anzun�hern und
Unstimmigkeiten auszulassen. Dabei nimmt Milo wieder mehr Raum ein als
sein vermeintlicher Vater Liutwin. Das positive Mettlacher Bild Milos wird in
Trier zwar nicht mehr ignoriert, doch habe dieser bald den Pfad der Tugend
verlassen. Auch der Anspruch der Mettlacher �bte auf den Trierer Bischofsstuhl
wird nun f�r Wizzo, Hetti, Bertolf und Radbod aufgegriffen, die beiden Bi-
schçfe der „Mettlacher Urkunden“ (DLoI. 67, DKIII. 102 u. DArn. 39) sowie
ihre jeweiligen Vorg�nger im Amt.

Insgesamt also wandelten sich die Bilder Liutwins und Milos seit der Vita I
im Zeitraum von etwas mehr als hundert Jahren erheblich durch die unter-
schiedlichen Interessen Mettlachs und Triers. Die Bilder reagierten jeweils
aufeinander und entwickelten dabei immer komplexere Formen. W�hrend
Liutwin zun�chst als ,qualitative Inversion‘ Milos entstand, begann er dann,
zunehmende Eigenst�ndigkeit zu gewinnen. Bei Milo konkurrierten sein posi-
tives Mettlacher mit dem negativen Trierer Bild, das sich vor allem auf die
Reimser Texte berief. Beide Bilder �bernahmen dabei zunehmend Elemente der
opponierenden Seite und integrierten sie. Nur das Bild Basins blieb konstant,
denn er interessierte lediglich in seiner Rolle als Onkel Liutwins.

X. Zusammenfassung

Am Ende dieses Kapitels zu Liutwin und Basin stehen ganz andere Bilder als
diejenigen, die die Vita Liutwini I von den beiden zeichnet und die die For-
schung bisher in weiten Teilen �bernommen hat. Das koh�rent erscheinende
Gesamtbild von einem Bischof Liutwin l�ßt sich nicht mehr halten, nach dem
dieser einmal Mettlach gr�ndete, es an Trier schenkte, sp�ter Trierer Bischof
wurde und schließlich in seinem Kloster sein Grab fand. Gleiches gilt f�r seinen
vermeintlichen Onkel Basin und Liutwins Sohn Milo. Dieses große Bild zerf�llt
in zahlreiche Einzelbilder, die Liutwin und Basin aus verschiedenen Motiva-
tionen heraus aufgenommen haben. Einen solchen Liutwin gab es niemals,
sondern nur einen Liutwin unterschiedlicher Einzelinteressen. Keine einzige
zeitgençssische Quelle hat sich erhalten, die ein sicheres Zeugnis f�r ihn bietet.
Basin dagegen l�ßt sich als historische Gestalt belegen. Im folgenden sollen
nochmals die zentralen Erkenntnisse zu Liutwin, Basin sowie zu den �ber sie
berichtenden Quellen in ihren wesentlichen Z�gen zusammengefaßt und die
Genese ihrer Bilder dabei nachvollzogen werden.
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Es hat sich best�tigt, daß der Normannen�berfall von 882 f�r das hier
behandelte genuin Trierer Thema tats�chlich eine Z�sur darstellt. Denn eine
große Zahl der Schriftzeugnisse vor diesem Ereignis ging in diesem Raum
verloren. F�r Trier sind bis heute gerade einmal zwei Originalurkunden (von
816 und 842) erhalten geblieben, die wohl deshalb bei sp�teren F�lschungen als
Vorlage aus der Fr�hzeit eine zentrale Rolle spielten (BM2 626 u. DLoI. 67).
Weitere Texte zur eigenen Geschichte mußte man �berwiegend in ausw�rtigen
Bibliotheken und Handschriften wieder zusammensuchen. Auch das Kloster
Mettlach wurde von den Normannen heimgesucht und wenigstens dessen Pe-
terskirche zerstçrt. F�r die Zeit davor sind alle in Mettlach aufbewahrten
Schriftquellen, darunter ein anzunehmendes G�terverzeichnis, verloren. Ge-
blieben sind nur Legenden, die sich aber erst aufgrund sp�terer Bilder erkl�ren
lassen.

So kann man f�r das 8. Jahrhundert im Trierer Raum nur auf wenige,
fragmentarische Zeugnisse zur�ckgreifen, die noch dazu von sp�teren Bildern oft
massiv verformt und �berlagert worden sind, weil sie f�r die Rekonstruktion der
verlorenen Vergangenheit oft intensiv beansprucht wurden. Pr�ft man also die
erhaltenen Quellen zu Liutwin und Basin chronologisch fortschreitend, stellt man
fest, daß sich ein Bischof Basin im Kalender des hl. Willibrord von Utrecht bzw.
Echternach (†739) als zeitgençssischer Nachtrag belegen l�ßt. Auch im rekon-
struierten „Ur-Testament“ einer Nonne (oder Adligen) Irmina f�r Echternach
(Wampach I 2, Nr. 4 + 2. Teil von Nr. 6) vom 1. Dezember 697/8 unterschrieb
er als Zeuge. Einen Bischof Liutwin sucht man allerdings vergeblich. Allenfalls ein
presbiter mit diesem Namen l�ßt sich f�r diesen Raum in dieser Zeit nachweisen.
Die heute bekannten sog. Irmina-Urkunden, die einen Bischof Liutwin erw�h-
nen, sind in dieser Form F�lschungen, die aufgrund anderer Bilder und Tradi-
tionen erst im 12. Jahrhundert entstanden. Auch die vermeintliche Liutwin-Ur-
kunde �ber Stain/Etain f�r St. Eucharius (MRUB I 7a) von 706 ist inhaltlich eng
mit diesen sp�teren Irmina-F�lschungen verbunden.

Die Nonne (oder Adlige) Irmina, die in ihrem „Ur-Testament“ einen Teil
Echternachs mit weiterem Besitz an das dortige Kloster unter Willibrord
schenkt, wird n�mlich erst in der Vita sanctae Irminae mit einer gleichnamigen
Oerener �btissin durch eine Analogiebildung zu einer Person verbunden. Der
sp�tere Abt von Echternach, Thiofrid (1083–1110), verfaßte den Text sp�te-
stens 1066 im Auftrag der Oerener Nonnen. Eine hl. virgo Irmina taucht in
Trier erst seit dem ausgehenden 10. Jahrhundert in Litaneien auf und ist vorher
unbekannt. Ja, f�r Oeren ist als zentrale Heilige zun�chst nur eine virgoModesta
belegt. Willibrord gedenkt in seinem Kalendar �berhaupt keiner Irmina, son-
dern nur einer (Oerener?) �btissin Anastasia. Die Oerener Irmina soll nach
ihrer Vita Tochter Kçnig Dagoberts I. (†638/9) gewesen sein und dieses Trierer
Kloster gegr�ndet haben. Die Echternacher Irmina wirkte jedoch erst 60 Jahre
danach. Thiofrid mißverstand also die Bilder seiner Quellen gr�ndlich.
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Die wenigen anderen fr�hen Quellen helfen nicht weiter : Die beiden
Maximin-Viten aus dem ausgehenden 8. und fr�hen 9. Jahrhundert wissen
weder etwas �ber Liutwin noch �ber Basin. Daf�r bieten sie undeutliche An-
gaben �ber einen (Trierer?) Bischof Hildulf im fr�hen 8. Jahrhundert, der sich
ebenso durch Willibrords Kalendar belegen l�ßt. Der echte Kern des Mettlacher
Diploms DKarol. I 148 (ca. 782), in das Liutwin jedoch fr�hestens im sp�ten
10. Jahrhundert interpoliert wurde, enth�lt dagegen die Namen anderer Trierer
Bischçfe: Ratbert und Hartham.

�berhaupt bietet die zeitnahe �berlieferung zu Mettlach keine Hinweise
auf einen Gr�nderbischof Liutwin oder einen einzelnen Schenker des Klosters
an Trier. Folgt man dem glaubw�rdigen Kern von DKarol. I 148 und dem im
Original erhaltenen DLoI. 67 von 842, wurde Mettlach von mehreren Vorfahren
Herzog Widos von Spoleto (842–ca. 859) unter (Kçnig?) Pippin III. (ab 741
Hausmeier, Kçnig 751–768) an Trier �bertragen. In jedem Fall deutet alles auf
massive Interessen der Sippe Widos am Kloster, ja auf ein Familienkloster hin,
das sich unter dem mundiburdium der Karolinger befunden haben d�rfte.
Verschieden verstandene Besitzanspr�che lçsten in der Familie wohl auch
Streitereien aus.

Die beiden auf 884 und 888 datierenden, f�r den Trierer Erzbischof
Radbod (883–915) ausgestellten Urkunden �ber Mettlach (DKIII. 102 u.
DArn. 39) wurden im sp�ten 10. oder fr�hen 11. Jahrhundert in Trier mani-
puliert. Nicht vçllig ausschließen l�ßt sich allerdings, daß womçglich schon
Radbod selbst das darin erscheinende Bild eines als beatus bezeichneten Trierer
Erzbischofs konstruierte. Jedenfalls ist dieses Bild eines Liutwin als Schenker
Mettlachs an Trier, das die Diplome vermitteln, erst seither nachweisbar. Die
beiden Urkunden verwenden formal BM2 626 und DLoI. 67 sowie eventuell
noch andere zeitgençssische Urkunden als Vorlagen. Sie stehen inhaltlich in
engem Zusammenhang mit weiteren falschen Trierer Urkunden des sp�teren 10.
oder fr�heren 11. Jahrhunderts aus dem Erzstift, die einen Trierer Bischof
Modoald (nach 614/626/7–vor 646/7?) das Kloster Oeren auf Trierer Besitz
gr�nden lassen (DDKarol. I †36, †226 u. DZw. †4). Auch diese St�cke basieren
auf BM2 626. Dieser Modoald ist das beabsichtigte Gegenbild zum Oerener
Bild, nach dem Irmina das Kloster gr�ndete. Die erste ernstzunehmende Spur
Liutwins f�hrt also nach Trier in die Zeit Erzbischof Egberts (977–993) sowie
seines Konfliktes mit Oeren und den dortigen Nonnen um die Rechtsstellung
des Klosters, selbst wenn es vorausgehende Bez�ge zu Radbod geben kçnnte.
Ebenso gehçrt der Hinweis auf eine Liutwinreliquie, die in einer Notiz zur
Weihe der Außenkrypta von St. Maximin im Jahr 952 erw�hnt wird, in den
Trierer Kontext. In die seitdem langsam wachsenden Trierer Bischofslisten wird
Liutwin erst in den fr�hen Jahren Egberts aufgenommen, bezeichnenderweise
gemeinsam mit Modoald.
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Jetzt setzt die Liutwinverehrung geradezu unvermittelt ein und verbreitet
sich schnell. Neben dem Petrusstab und dem Egbert-Psalter findet Liutwin
Eingang in mehrere liturgische Texte sowie Kalendare und erscheint als Heiliger.
Auch Basin ist mit geringer Verzçgerung nach Liutwin wieder zu finden, aber
weitaus blasser, und wird noch nicht gleich mit dem Attribut der Heiligkeit
belegt. Liutwin gehçrte also zun�chst nach Trier, doch das �nderte sich bald.

Denn im ausgehenden 10. Jahrhundert erhielt er plçtzlich in Mettlach eine
neue Grabkirche anstelle der dortigen alten Marienkirche. Diesen sog. ,Alten
Turm‘ begann Abt Lioffin – wohl unter Egbert –, wenn nicht schon ein um
kurze Zeit vorausgehender, weitaus großdimensionierterer Bau mit Liutwin
zusammenh�ngt, der bald aber aufgegeben und niedergerissen wurde. Parallel
dazu – wohl aber schon unter Egberts Nachfolger Liudolf (994–1008) –
verfaßte der Mettlacher Abt Remigius, der zuvor engen Kontakt zu Erzbischof
Egbert gepflegt und als Mçnch u. a. in St. Eucharius gelebt hatte, die �lteste Vita
Liutwins (Vita I) in Form eines sermo in Reimprosa. Dabei gibt Remigius selbst
an, sich allein auf – vermeintlich – m�ndliche �berlieferungen zu beziehen.
Von nun an jedenfalls stçßt man auf die Liutwintradition: in der Egbert-F�l-
schung, der Berta-Urkunde von 995 oder weiteren Kalendereintr�gen. In St.
Maximin erinnerte man dazu die depositio Liutwins in Mettlach zum 29. Sep-
tember.

Schon daran wird erkennbar, daß Liutwins �lteste Lebensbeschreibung
Unstimmigkeiten aufweist. Denn nach der Vita starb er am selben Datum in
Reims als Bischof. Bei genauerer Betrachtung f�llt auf, daß die Liutwin zuge-
schriebenen Attribute – wie z.B. sein Dreifachepiskopat in Trier, Reims und
Laon – gar nicht mçglich gewesen sein kçnnen. Denn in Reims amtierte
nachweislich noch Bischof Rigobert. Die narratologische Struktur der Vita l�ßt
vielmehr erkennen, daß die Angaben zu Liutwin �berwiegend aus den wenigen
und sp�ter im Text plazierten, teils positiven Angaben zu seinem vermeintlichen
Sohn Milo entwickelt worden sein m�ssen. Milo ist letztlich Grund und Aus-
lçser des Liutwinkultes.

Denn Milo wirkte urspr�nglich als Verwalter der Wirtschaft des Trierer
Bistums. Vielleicht hatte er diese Funktion ebenso in Reims inne. Jedenfalls war
er um das Kloster Mettlach besorgt, mit dem er auch belehnt worden war. Die
Trierer Bischçfe entsandte er als �bte dorthin, bis der letzte dieser Bischçfe,
Hartham, nach Milos Tod selbst mit Mettlach belehnt wurde, womçglich auf
dessen Veranlassung. Milo fand schließlich sein Grab in Mettlach. Deshalb hielt
sich seine positive Memoria dort bis ins 10. und 11. Jahrhundert hinauf, wie
nicht zuletzt die Vita I zeigt.

Sp�testens zur Egbertzeit m�ssen in Trier und Mettlach allerdings die
Reimser Texte rezipiert worden sein, die Milo als einen Okkupanten der Bis-
t�mer Reims und Trier beschreiben. Wahrscheinlich deshalb wurde Milo
�berhaupt in die Trierer Bischofsliste aufgenommen. Das Trierer Bild paßte sich
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nun dem Reimser allm�hlich an. Milo mußte sich demnach also langsam zum
Schlechten gewandelt haben, so berichtet die Vita I. Ein unrechtm�ßiger
Doppelbischof stellte zudem die Trierer Primatsanspr�che �ber die Gallia Bel-
gica und Germania in Frage, war also ein wirkungsvolles Argument f�r die
Gegenseite.

Wohl aus diesem Grund wird Liutwin aus Milo heraus in Form einer
,qualitativen Inversion‘ entworfen. Alle positiven Mettlacher und negativen
Reimser Attribute, die Milo auf sich vereinigt, finden sich jetzt vçllig positiv
gespiegelt auf Liutwin projiziert wieder. Nun erkl�rt es sich, weshalb Liutwin
vor seinem vermeintlichen Sohn als vorbildlicher Mehrfachbischof gewirkt
haben und zuvor schon Herzog von Lothringen gewesen sein sollte. Damit
nimmt er der �mterh�ufung die bisherige negative Konnotation und kehrt sie in
ein Argument f�r Trier um. Liutwin entsteht als unbeflecktes Gegenbild zu
Milo: Liutwin sorgt sich jetzt um Mettlach, Liutwin wird dort bestattet, Liutwin
bringt Mettlach an das Trierer Erzstift, Liutwin hat mehrere Bist�mer inne. Die
Reimser und Laoner bitten ihn aus freien St�cken darum, auch ihr Hirte zu
werden. Voller F�rsorge stirbt er schließlich in Reims und soll von den Trierern
in Begleitung seines Sohnes Milo �ber Trier nach Mettlach gebracht worden
sein.

Da Liutwin tats�chlich aber niemals in Reims t�tig war, fand diese Trans-
lation nicht statt. Vielmehr deutet einiges darauf hin, daß man „seine“ Gebeine
erst im sp�ten 10. Jahrhundert von Trier nach Mettlach in den ,Alten Turm‘
verbrachte und sich diese Begebenheit hinter dem Bericht der Vita I und der
depositio-Nachricht aus St. Maximin verbirgt. Wenn es tats�chlich einen Trierer
Bischof Liutwin gab, dann hatte dieser wohl nichts mit dem Kloster Mettlach zu
tun. Er d�rfte, was ja naheliegt, in Trier oder einer der Kirchen vor dessen
Stadtmauern begraben worden sein. Liutwin kann ebensowenig Milos Vater
sein. Denn ein Liutwin findet sich kein zweites Mal im Namensgut der Familie
der sog. ,Widonen-Lambertiner-Miloniden‘. Um die Liutwinprojektion auch
von anderer Seite genealogisch zu sichern, kçnnte Basin zu seinem vermeintli-
chen Onkel gemacht worden sein.

Ein fr�hes unmittelbares Interesse eines Trierer Bischofs am Zustand
Mettlachs l�ßt sich durch die noch �berlieferte, heute verlorene Weiheinschrift
des dortigen Petersaltars aus der Mitte des 10. Jahrhunderts belegen. Sie nennt
nebeneinander den Bischof Rotbert (931–956) und den Mettlacher Abt Rot-
wich. Man hatte offenbar die beim Normanneneinfall zerstçrte Peterskirche
wiederaufgebaut.

Liutwins Kult scheint in Mettlach sowohl aus Trierer als auch hauseigenen
Interessen eingef�hrt worden zu sein. Vielleicht machte man an der Saar aus der
gerade empfundenen Not eine Tugend, weil die Verehrung Milos nicht mehr
unproblematisch war. Womçglich war der neue Heilige mit der Einf�hrung der
lothringischen Klosterreform in Mettlach verbunden. Doch diente Liutwins

X. Zusammenfassung 381



Kult zweifellos ebenso dazu, das Kloster enger an das Erzstift zu binden.
Dennoch vermochte er es nicht, Milos positive Memoria zu verdr�ngen, ob-
gleich es gelang, andere, weit zur�ckreichende und zur Zeit der Vita I noch
greifbare Traditionen jetzt auf Liutwin zur�ckzuf�hren. So wird nun das alte
Mettlacher Dionysiuspatrozinium durch ihn begr�ndet: Liutwin habe zun�chst
ein Oratorium f�r diesen Heiligen erbaut. Tats�chlich aber scheint Dionysius
lange vor Liutwin eine zentrale Bedeutung f�r das Kloster eingenommen zu
haben. Denn die j�hrliche Dionysiuswallfahrt aus dem Umland nach Mettlach
ebbte mit dem aufkommenden neuen Kult ab. Mettlachs „Gr�nderfamilie“, die
Widonen, hatte Kontakte zum Kloster St-Denis, woher sie vielleicht die Dio-
nysiusreliquie mitbrachte. Denkbar ist aber auch, daß Mettlach diese wegen
seines Status’ als ehemaliges Kçnigslehen erhielt.

Mit Liutwin wurden in Mettlach somit in vielfacher Form neue Traditionen
begr�ndet. Als man unter Erzbischof Eberhard (1047–1066) in Trier den Li-
bellus de rebus Treverensibus verfaßte, war dieser ,neue‘ Liutwin durch seine Vita
bereits bekannt. Man zitierte sie in knappen S�tzen. Ein zentrales Problem
stellte f�r Trier allerdings immer noch Milo dar, dessen Bild auch jetzt st�rker als
das Liutwins war. Nicht nur der Schaden, den Milo in Reims anrichtete, wird
betont; er sei gleichermaßen pervasor Triers gewesen. Sein Grab befinde sich in
Ehrang, nçrdlich der Stadt, wo er auf der Jagd durch einen Eber gestorben sei,
was gegen die Milomemoria des s�dlich von Trier gelegenen Mettlach zielen
d�rfte. Doch die �lteste Kirche in Ehrang l�ßt sich arch�ologisch erst f�r das
11. Jahrhundert belegen. Der Libellus beruft sich ferner auf das Mettlacher
Lothar-Diplom von 842 (DLoI. 67) und behauptet, Hetti sei vor seinem Bi-
schofsamt dort Abt gewesen. Beides formuliert klare Anspr�che auf das Kloster,
was zu Eberhards aggressiver Politik auch gegen�ber Oeren und St. Maximin
paßt.

Der gerade ins Amt gekommene Mettlacher Abt Nizzo III. (ab/nach
ca. 1063) gab aufgrund dieser Angriffe die Miracula s. Liutwini beim jungen
Thiofrid (†1110) in Auftrag. Dieser hatte schon mit der Vita sanctae Irminae
(bis 1066) die Klostertradition und Eigenst�ndigkeit Oerens gegen�ber Trier
betont. Nun verfolgte er dieselbe Strategie f�r Mettlach. Es ist deshalb nicht
auszuschließen, daß Thiofrid Mettlach genauer kannte, ja dort sogar einmal
Sch�ler oder Mçnch war. Thiofrid betont in den Wunderberichten Mettlachs
Selbst�ndigkeit gegen�ber Trier. Konsequenterweise soll Liutwin seinen Besitz
nicht mehr an Trier, sondern direkt an das Kloster selbst und seine Mçnche
geschenkt haben, wie eine zu Anfang stehende, von Thiofrid gef�lschte Urkunde
behauptet. Milo wird entgegen den Vorw�rfen des Libellus’, die die Miracula
erkennbar aufgreifen, noch positiver betont. Denn sein Tod auf der Jagd habe
nichts mit schlechter Lebensf�hrung zu tun. Vielmehr sei er gerecht gewesen
und befinde sich in der ewigen Gl�ckseligkeit. Letztlich tr�gt Milo nun dazu
bei, daß Mettlach an Trier kommt, ja sogar dazu, daß die Trierer die Mettlacher
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�bte f�r w�rdig befinden, ihre Bischçfe zu werden. Daraus spricht ein be-
achtliches Mettlacher Selbstbewußtsein. Die Trierer Bischçfe h�tten sich aller-
dings bald am Klostergut vergriffen. Die massiven Vorw�rfe gegen den ver-
meintlichen Mißbrauch Erzbischof Radbods (883–915) zeigen, daß Thiofrid
die beiden f�r Radbod ausgestellten, wenigstens manipulierten Mettlacher Di-
plome (DKIII. 102 u. DArn. 39) kannte und auf sie anspielt. Die Miracula
bieten dar�ber hinaus Anordnungen des Papstes und weitere fiktive Urkunden
eines Kçnigs Karl (III. , 876–888) sowie Kaiser Ottos (I. , 936–973) und
Erzbischof Rotberts (931–956), die Mettlach alle in seiner Eigenst�ndigkeit
best�rken. Der Text will also ganz eindeutig Anspr�che der Trierer Kirche auf
das Kloster desavouieren.

Die Miracula erw�hnen ferner einen Trierer vicedominus Wicelin, ein
,Wichtlein‘, das das alte Mettlacher G�terverzeichnis verbrannt habe, damit das
Kloster seinen enteigneten Besitz nicht mehr nachweisen kçnne. Doch offenbar
hat diese Anekdote mehr damit zu tun, daß man unter Abt Nizzo III. in der
zweiten H�lfte des 11. Jahrhunderts ebenso damit begann, ein neues Verzeichnis
in Form einer G�terrolle anzulegen. Die nur wenigen daf�r noch greifbaren
Vorlagen mußten in irgendeiner Form erkl�rt werden. Wohl findet sich ein Fest
Liutwins in den urbarialen Eintr�gen der Rolle, die angeblich auf �lterem
Material aus der Mitte des 10. Jahrhunderts beruhen. Auch die Notiz �ber eine
Kirchweihe Bischof Rotberts in Udern spricht von einem Gottesdienst zu
Liutwins Ehren und begr�ndet damit dortigen Mettlacher Besitz. Allerdings
legen es Unstimmigkeiten der Notiz im Vergleich mit einem weiteren Eintrag
und fehlende Hinweise auf Liutwin in den vermeintlich j�ngeren Eintr�gen
nahe, hier mit Interpolationen oder Nachtr�gen in bestehende Vorlagen oder im
Zuge der Kopie auf den rotulus zu rechnen. Der aufkeimende Liutwinkult muß
dazu angeregt haben. Die auf der R�ckseite eingetragenen Traditionsnotizen
zeigen zudem, daß noch bis ca. 1126 Petrus das Mettlacher Hauptpatrozinium
war, das erst danach von Liutwin �berfl�gelt wurde.

Nizzo III. vollendet gem�ß den Miracula ebenso den ,Alten Turm‘ und
versieht ihn mit einem Anbau. Liutwins Kult tritt in eine neue, zweite Phase.
Diese Z�sur wird auch durch eine neue, �berarbeitete Vita (II) verdeutlicht, die
ebenso Thiofrid von Echternach ca. 1072/7 verfaßte und die der kloster-
freundliche Erzbischof Udo von Trier (1066–1078) erhielt. Thiofrid nimmt
seine schweren, noch in den Miracula gemachten Vorw�rfe gegen Trier in dieser
Vita erkennbar zur�ck und formuliert moderater. Liutwin schenkt nun all sei-
nen Besitz bereits vor seinem Klostereintritt an Trier. Milo kann ihn zwar nicht
mehr beerben. Doch sorgen Karl Martell und die Trierer daf�r, daß er dennoch
Bischof wird, weil er die positiven Eigenschaften seines Vaters spiegele. Milos
Memoria ließ sich offensichtlich nicht tr�ben, im Gegenteil. Liutwins Kult in
Mettlach stabilisierte sich jetzt. Die Redaktion A der Gesta Treverorum (1101)
greift sowohl die Mettlacher als auch Trierer Bilder auf und verbindet sie.
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Liutwin und Milo emanzipieren sich voneinander. Das positive Mettlacher
Milobild ließ sich nun in Trier gekoppelt an Liutwins Bild verbreiten.

Zur selben Zeit begann sich ebenso Basins Kult auszuweiten. Basin erlangte
als vermeintlicher Onkel Liutwins durch die beiden Viten wahrscheinlich zu-
nehmend an Bedeutung. Zentrum seiner Verehrung war seit etwa der Mitte des
11. Jahrhunderts St. Maximin, als dessen fr�herer Abt er ausgegeben wird, um
Besitzanspr�che des Erzstifts gegen das Reichskloster abzuwehren. Auch will
man dort bald �ber Basins Grab verf�gen, obwohl die St. Maximiner Weihe-
notiz von 952 ihn nicht nennt.

Liutwins Kult hatte sich inzwischen soweit etabliert, daß er sich zudem
anderweitig einsetzen ließ. Auf diese Weise fand Liutwin Eingang in die sog.
Irmina-Urkunden. Thiofrid von Echternach hatte mit seiner Irmina-Vita (bis
1066) einen entscheidenden Schritt getan, den Kult der von ihm neu geschaf-
fenen hl. „Doppel-Irmina“ weiter zu forcieren. Thiofrid kannte, wie seine Ir-
mina- und auch seine Willibrord-Vita (1103/4) zeigen, nur das „Ur-Testament“
der Echternacher Irmina, das er jeweils als Regest wiedergibt. Nach diesen
beiden Viten, aber ebenso den Urkunden Pippins und Plektruds von 706
(Urkunden der Arnulfinger 4 u. 5) sowie Alkuins Willibrord-Vita (785/97) gilt
Willibrord allein als Gr�nder Echternachs, w�hrend Irmina sowie Pippin und
Plektrud gemeinsam Grundbesitz f�r die Ausstattung des Klosters zur Verf�-
gung stellen.

Das �nderte sich nun. Das Bild der ,neuen‘ „Doppel-Irmina“ ließ sich als
wirkm�chtiges Argument einsetzen, zumal sie nach ihrem Trierer Teilbild Kç-
nigstochter gewesen sein sollte. So f�lschte vermutlich der junge Mçnch
Theoderich in Echternach nach der Mitte des 12. Jahrhunderts zun�chst
Irminas Steinheim-Urkunde (Wampach I 2, Nr. 9), um diesen Ort vor den
�bergriffen der Luxemburger Vçgte zu sichern. In der Urkunde schenkt die
Echternacher Irmina, die nun zur (Oerener) �btissin avanciert ist, Steinheim an
Willibrord f�r sein Kloster. Als Vorlage f�r die F�lschung benutzte Theoderich
das erw�hnte „Ur-Testament“ und eine weitere, zu dieser Zeit noch erhaltene
�ltere Urkunde: die Weinberg-Schenkung einer Engela an Echternach (die ur-
spr�ngliche Fassung von Wampach I 2, Nr. 10). Tats�chlich aber handelte es
sich bei Steinheim um eine Karolinger-Schenkung, wie zwei echte Karolinger-
diplome um 900 zeigen (DZw. 5 u. DKdE 76). Vielleicht wurde schon jetzt die
Engela-Urkunde in eine Irmina-Urkunde verunechtet, indem man Irmina zur
Empf�ngerin der Engela-Schenkung machte, die sie dann weiter an Echternach
gibt.

Als der Trierer Erzbischof Johannes (I. , 1189–1212) 1191/2 versuchte,
Echternach unter Kaiser Heinrich VI. (1169–1197) an Trier zu ziehen und
dessen Rechtsstellung als Reichsabtei aufzuheben, sah man sich im Sauerkloster
erneut zum Handeln gezwungen. Der Mçnch Theoderich erstellte deshalb auf
Veranlassung seines Abtes Gottfried II. (1181–1210) ein Kopiarbuch der fr�-
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hen Echternacher Urkunden als Chartularchronik: den Liber aureus. Darin
macht er nun die hl. „Doppel-Irmina“ sogar zur Klostergr�nderin Echternachs.
Er stellt die Vita sanctae Irminae dem Urkundenteil voran und l�ßt ihr die f�nf
ver- bzw. gef�lschten sog. Irmina-Urkunden folgen (Wampach I 2, Nr. 3, 4, 6, 9
u. 10 in der j�ngsten Fassung). Bei der ersten (Wampach I 2, Nr. 4) handelt es
sich um eine verk�rzte Form des „Ur-Testaments“ vom 1. Dezember 697/8
(Wampach I 2, Nr. 4 + 2. Teil von Nr. 6), in der Irmina nachtr�glich aus einer
Nonne (oder Adligen) zur �btissin gemacht und als weiterer Zeuge neben dem
authentischen Bischof Basin noch Bischof Liutwin interpoliert wird. Vielleicht
geschieht das, weil ein presbiter Liutwin im „Ur-Testament“ unterschrieb, den
der Mçnch Theoderich f�r den hl. Trierer Bischof hielt. Die zweite Urkunde
(Wampach I 2, Nr. 3) ist eine plumpe, auf den 1. November 697/8 vordatie-
rende F�lschung, konstruiert aus dem Vokabular des „Ur-Testaments“. In ihr
�bertr�gt Irmina auf Anraten der Trierer Bischçfe Basin und Liutwin zwei
Kirchen auf ihrem Echternacher Besitz an Willibrord sowie ein Klçsterlein, das
sie selbst einmal f�r Pilgermçnche gegr�ndet haben will. Sie tut dies aus
Dankbarkeit Willibrord gegen�ber; erst dann schenkt sie auch ihren Besitz in
Echternach.

Es ist also das Ziel des Mçnchs Theoderich, Irmina im Liber aureus zur
eigentlichen Gr�nderin Echternachs noch vor Willibrord zu machen und dabei
ganz entscheidend zwei Trierer Erzbischçfe beteiligt sein zu lassen. Dieses Motiv
setzt sich in den drei weiteren Irmina-Urkunden fort, in denen sie sich nun selbst
als Erbauerin des Klosters bezeichnet (Wampach I 2, Nr. 6, 9 u. 10). In der
Urkunde, die als zweiter Teil vom „Ur-Testament“ abgespalten und um die
Schenkung einer liturgischen Ausstattung erg�nzt worden ist, treten nochmals
Basin und Liutwin gemeinsam als bischçfliche Zeugen auf (Wampach I 2,
Nr. 6). Da nach dieser Konstruktion die hl. Irmina, der hl. Liutwin und der hl.
Basin bei der Schenkung des Klosters an Willibrord beteiligt gewesen sein
sollten, mußte der Trierer Bischof Johannes sein Vorhaben schließlich erfolglos
aufgeben. Echternach blieb Reichskloster.

In den Kontext dieser F�lschungen gehçrt ferner die erw�hnte, vermeintli-
che Liutwin-Schenkung an das Kloster St. Eucharius (MRUB I 7a) von 706.
Man nutzte den heiligen Bischof erneut, um Rechte und Anspr�che in eine weit
zur�ckliegende Vergangenheit zu projizieren, und bediente sich einiger Ech-
ternacher Urkunden als Vorlage. Unter Abt Ludwig von Echternach und St.
Eucharius (seit 1173) oder dessen Nachfolger Gottfried II. im Doppelabbatiat
war ein solcher Informationsaustausch einfach mçglich. Erst in dieser Zeit
wurde die Urkunde vermutlich vom Mçnch Theoderich gef�lscht.

Damit sind wir am Ende der Bilder von Liutwin und Basin sowie wohl auch
von Milo, Irmina und Willibrord angelangt. Die verschiedenen Einzelbilder, die
die Forschung bislang zu einem Gesamtbild zusammengef�gt hat, sind als
Produkte einer langen Genese bzw. eines sich �ber mehrere Jahrhunderte hin-
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ziehenden dynamischen Prozesses deutlich geworden. Jede Zeit betrachtet diese
Personen anders, erkennt in ihnen anderes und konstruiert sie in ihrem eigenen
Kontext neu. Wie kontingent deren Bilder insgesamt sind, zeigt sich nicht
zuletzt daran, daß die wenigen, bisher f�r zeitgençssisch gehaltenen Bilder Li-
utwins chronologisch vielmehr an der letzten Stelle des hier untersuchten Bil-
derflusses stehen.
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E. Schlußbemerkungen und Ausblick

Am Anfang war Hinkmar. Am Ende dieser Arbeit jedoch sucht man vergeblich
nach ihm. Hier stehen vielmehr unz�hlige vielschichtige Einzelergebnisse aus
isolierten Erinnerungsbildern, die in viele Richtungen weisen, an zahlreiche
Orte, in mehrere Jahrhunderte, zu verschiedenen Personen: Reims, Trier,
Echternach, Mettlach, Karlmann, Tilpin, Rigobert, Abel, Liutwin, Basin, Ir-
mina, Egbert, Thiofrid, Theoderich, um nur einige zu nennen. Die heterogenen
Einzelbilder lassen sich zu keinem Gesamtbild aneinanderf�gen, sondern stehen
in den meisten F�llen allein; sie sind unabh�ngig voneinander. Die jeweiligen
Ergebnisse lassen sich �ber die entsprechenden Summen der drei Hauptkapitel
erschließen. Welche Konsequenzen haben die Ergebnisse dieser Arbeit f�r die
historische Erkenntnis im allgemeinen? Methodisch betrachtet l�ßt sich die hier
deutlich gewordene Kontingenz historischer Erinnerungsbilder nicht auf diesen
Einzelfall beschr�nken.

Am Anfang war also Hinkmar, doch am Ende ist kaum etwas geblieben von
den Bildern, die er in seiner Denkschrift �ber das 8. Jahrhundert in Reims und
Trier �berliefert. Zwar erwies sich seine Sichtweise als wirkm�chtig bis in die
j�ngste Zeit. Doch hat sich im Verlauf dieser Untersuchung gezeigt, daß
Hinkmar nicht abbildete, was einmal geschah, sondern das, was seiner Meinung
nach einmal so geschehen sein sollte. Dies unterstreicht die Situativit�t und
Konstruktivit�t einer jeden Quelle. Historiker allerdings woben daraus, ver-
bunden mit anderen Quellen, einen Teppich, der fest genug schien, die Ge-
schichte der Kirche von Reims und Trier im fr�heren Mittelalter zu tragen, fest
genug auch, um ihn mit weiteren Erkenntnissen aus anderen Bereichen zu
belasten. Sie verließen sich auf das, was sie vorfanden, was �berzeugte, und
versuchten, die wenigen kleinen, abweichenden Spuren noch mit in das Ge-
flecht einzupassen. Sie schufen zwar ein anschauliches Gesamtbild, ließen aber
eine weitere Dimension außer acht: die der Zeit, in deren Fluß die Quellen
unentwegt neue Erinnerungsbilder eines Gegenstandes entwerfen, von denen
keines dem anderen gleicht, bis oft der urspr�ngliche Gegenstand selbst einmal
nicht mehr auszumachen ist oder in Vergessenheit ger�t. Folgt man also dem
Fluß dieser kontingenten Bilder in chronologischen Schritten ausgehend von
seiner Quelle bzw. lçst man einen der tragenden F�den aus dem Teppich und
studiert die Kr�fte, die ihn formten, so zerreißt das ganze Geflecht.

An dieser Stelle soll exemplarisch f�r das gesamte betrachtete Material nur
ein solcher Faden herausgegriffen werden, der alle drei Untersuchungskapitel
deutlich durchzieht, um zu zeigen, wie er ganz allm�hlich, dynamisch und



unkontrollierbar gesponnen wurde. Es handelt sich um Milo, von dem wir im
Laufe der Arbeit vielf�ltige Erinnerungsbilder gewonnen haben. Wie gestaltet
sich der Fluß dieser Bilder, wenn man ihn in seiner L�nge �berblickt? Be-
trachten wir dessen Genese:

Zu Beginn stand ein Adliger oder niederer Kleriker namens Milo im fr�-
heren 8. Jahrhundert, der die Trierer Bischofspfalz bzw. die bischçfliche Wirt-
schaft, das dortige episcopium, verwaltete, das er vielleicht von Karl Martell
�bertragen bekommen hatte. Einigen Klerikern wie Bonifatius d�rfte das nicht
genehm gewesen sein, weshalb er beim Papst gegen ihn polemisierte, den
Schaden f�r die Kirche betonte. Doch so viel Schaden scheint Milo nicht ver-
ursacht zu haben. Denn er sandte die amtierenden Trierer Bischçfe zus�tzlich als
�bte nach Mettlach, ins Kloster seiner Familie. Milo gehçrte einer bedeutenden
Sippe an und stand in unmittelbarer Kçnigsn�he. Er starb etwa in der Mitte der
750er Jahre und wurde in Mettlach bestattet, wo man sich seiner noch �ber
300 Jahre nach seinem Tod positiv erinnerte. Ab der Mitte des 9. Jahrhunderts
legte sich ein neues Bild dar�ber, das einen anderen Milo zeigte und den be-
schriebenen verdeckte: Hinkmar von Reims verband Milo nun auch mit dem
Reimser episcopium. Ob ihm daf�r heute verlorene Quellen zur Verf�gung
standen, l�ßt sich nicht mehr ermitteln. Doch wird aus dem oeconomus nun ein
Okkupant beider Bist�mer. Denn Hinkmar las episcopium nicht mehr im (wohl
�lteren) Sinne von ,Wirtschaftsgeb�uden‘, sondern als ,Bistum‘. Er verstand
Milo deshalb als unrechtm�ßigen Bischof, obwohl dieser ein solches Amt nie-
mals bekleidet hatte, und interpretierte ihn als Kleriker nach der Tonsur, aber
Laien nach seinem Verhalten und als einen Entfremder von Kirchengut. Ein
negatives Bild war geschaffen, das Hinkmar bei der Argumentation zum ver-
lorenen Reimser Kirchenbesitz seiner eigenen Zeit einsetzte. Hinkmar ließ in
seinen Texten Milos Herrschaft auf mehr als vierzig Jahre anwachsen, wor�ber
Bischçfe wie der Reimser Abel in Vergessenheit gerieten.

Dieses neue Erinnerungsbild erwies sich als wirkm�chtig, wurde langsam
um zus�tzliche Facetten erg�nzt, bis es im 10. Jahrhundert einen festen Platz in
Flodoards „Reimser Kirchengeschichte“ erhielt. �ber diese sowie gemeinsam
mit weiteren Reimser Texten gelangte es in den Trierer Raum und kollidierte
mit dem dortigen positiven Milobild, das man im Kloster Mettlach pflegte.
Infolge formten sich neue Erinnerungsbilder, indem sich die bestehenden ein-
ander ann�herten und die Vergangenheit neu aushandelten: Der eigentlich gute
Milo mußte sich also langsam zu einem schlechten Milo gewandelt haben.
Deshalb wurden seine positiven und negativen Attribute nun in Form rein
positiver Bilder als ,qualitative Inversion‘ auf die Gestalt seines vermeintlichen
Vaters Liutwin projiziert. Auch in der Trierer �berlieferung wurde Milo nun
zum unrechtm�ßigen Doppelbischof. Seine vorgeblich lange Amtszeit unter-
dr�ckte die Bilder und Namen der einmal tats�chlich amtierenden Trierer Bi-
schçfe. Milos Niedertracht im Doppelamt allerdings bedrohte die Trierer Pri-
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matsanspr�che im sp�ten 10. Jahrhundert �ber die Gallia Belgica und Germa-
nia. Liutwin ersetzte deshalb das getr�bte Bild Milos als strahlendes Gegenbild.
Als f�rsorglicher Bischof wirkte er nun in drei Bist�mern: Reims, Trier und
Laon. In Mettlach entstand damals der Kult eines hl. Liutwin, begleitet vom
Neubau einer f�r sein Grab vorgesehenen Kirche, der Translation seiner Reli-
quien von Trier nach Mettlach sowie einer ersten Liutwin-Vita. In Trier wollte
man dagegen Milos Mettlacher Memoria verdr�ngen. In der Mitte des 11.
Jahrhunderts behauptete man im Erzstift sogar, der Bischof sei seinem Le-
bensstil angemessen auf der Eberjagd gestorben und im Weiler Ehrang begraben
worden. In Mettlach hingegen hielt man an Milo fest, ließ ihn als positives Bild
gleichwertig neben dem des Vaters bestehen. Beider Bilder emanzipierten sich
schließlich voneinander und fanden sich bald auch in Trier wieder.

Diese Einzelbilder heben nicht nur das alte Gesamtbild der Forschung auf,
sie lçsen auch deren Konstrukte ab, die diese als Thesen zum besseren Ver-
st�ndnis einzelner Ph�nomene aufstellte. So muß die genaue Form der Oppo-
sition gegen Bonifatius im Frankenreich �berdacht werden. Der Parallelismus
von amtierenden Reimser und Trierer Bischçfen neben Milo braucht nicht mehr
mit zus�tzlichen Kloster-, Abt- oder Chorbischçfen erkl�rt zu werden.

Dieses Beispiel zeigt stellvertretend f�r alle weiteren Einzelergebnisse die
Kontingenz der betrachteten Reimser und Trierer Geschichtsbilder, die jedoch
keineswegs hierauf beschr�nkt sein d�rfte. Gerade Themen mit d�nner Quel-
len�berlieferung laufen Gefahr, diese Kontingenz zu �berdecken, weil sich der
Wandel der Erinnerungsbilder auf den ersten Blick nur schwer erschließt.

Als methodische Konsequenzen f�r die historische Analyse solcher Bilder
ergeben sich die folgenden �berlegungen:

1. Die f�r diese Arbeit gew�hlte Vorgehensweise, die Quellen zu einer
Thematik ausgehend von deren Ursprung chronologisch fortschreitend, kon-
textualisierend und kleinteilig zu pr�fen, hat sich im Verlauf der Untersu-
chungen als unabdingbar best�tigt. Letztlich muß man jede Geschichtsquelle als
eigenst�ndiges, einzigartiges, einmaliges Bild verstehen. Akzeptiert man das, so
lassen sich einzelne Bildstufen der Quellen klar und analytisch voneinander
trennen, isolieren und Verformungen nachzeichnen. Allein auf diese Weise
vermag man, die ungeheure Kontingenz der Einzelbilder zu bew�ltigen und sie
nicht monoperspektivisch, sondern multiperspektivisch zu strukturieren. Damit
l�ßt sich der Situativit�t jeder einzelnen �berlieferungsebene Rechnung tragen.
Auch Vermischungen verschiedener Diskurse sind analytisch einfacher zu er-
kennen und auseinanderzuhalten. Das Instrumentarium bietet eine grçßere
Sicherheit beim Herausfiltern auf den ersten Blick unauff�lliger Details, die
sonst in der Bilderflut untergingen. Gerade solche Details kçnnen Reste alter
Bilder darstellen, die andernfalls oft bereits verformt oder von neuen, wirk-
m�chtigeren �berdeckt worden sind. Derartige Details bieten beispielsweise die
Zeugenlisten der Irmina-Urkunden, die noch etwas �ber das urspr�ngliche
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Aussehen eines „Ur-Testaments“ verraten. Man darf es bei diesem chronologi-
schen Vorgehen aber nicht dabei belassen, allen vorgegebenen Datierungen zu
vertrauen. Vielmehr ist eine Gegenprobe erforderlich, ob sich die Quelle in
ihren vermeintlichen Kontext tats�chlich einf�gt oder an ganz anderer Stelle
besser paßt.

Die gerade beschriebene Arbeitstechnik ist eine kartographische oder ar-
ch�ologische. Es geht zun�chst darum, die Quellen, die die Bilder �berliefern,
genauestens zu vermessen und einem engmaschigen dreidimensionalen Raster
zuzuweisen. Der alte Quellenteppich muß dazu Schicht um Schicht aufgetrennt
und aufgezeichnet werden, um zun�chst eine relative Chronologie anzulegen.
Schließlich kçnnen vorhandene, sicher bestimmbare Zeugnisse es ermçglichen,
eine absolute Chronologie zu erstellen. Jedes Fundst�ck muß nach seiner ei-
gentlichen Herkunft bestimmt und kontextualisiert werden. Gehçrt es also
tats�chlich in die Schicht, in der es angetroffen wird? Das systematisierende
Raster dient dazu, das vorhandene Material detailliert auszubreiten, zu sortieren
und anzuordnen. Dieses �ußere Ger�st kann durch eine sich vielleicht bereits
ergebende Struktur zu ersten Ergebnissen und Erkenntnissen f�hren. Man erh�lt
damit Ebene f�r Ebene zahlreiche, in gewisser Weise objektiv beschreibbare
Planums, die die Fundlage dokumentieren, bevor man mit der Interpretation
beginnen kann. Mit anderen Worten: Es geht hier um den Versuch, den phy-
sischen Verlauf des Flußbettes zu rekonstruieren, ohne es schon mit Wasser bzw.
Inhalt zu f�llen. Man hat also zun�chst alle noch verf�gbaren Quellen zur
genaueren Untersuchung der Bildgenese eines Themas in einem solchen Raster
anzuordnen.

2. Nachdem die Quellen als �berlieferungstr�ger der Bilder vermessen
worden sind, sind nun die Bilder selbst, ihre Inhalte und Einzelfacetten, ge-
nauestens zu betrachten. Dabei gilt es, sich am Raster bzw. dem Flußlauf zu
orientieren. Die Abfolgen der Bilder zum gew�hlten Thema m�ssen pr�zise
nachvollzogen und dabei zu beobachtende Ver�nderungen und Verformungen
zun�chst minutiçs festgehalten werden. Lassen sich Bilder und Ver�nderungen
bereits aus dem jeweiligen Kontext verstehen? Welche R�ckschl�sse bieten sie
dar�ber? �bernehmen die Bilder vorausgehende Bilder oder nur einige ihrer
Elemente? Ver�ndern sich diese? Kommen neue von ganz anderer Seite hinzu,
werden auch sie ver�ndert? Woher genau sind sie eingeflossen? In dieser Arbeit
hat sich gezeigt, daß vor allem Personen – wie eben auch Milo – als Projekti-
onsfl�che solcher Bilder dienen, seien sie nun real oder fiktiv. So transportieren
Personen ihnen zugeschriebene Attribute oder Funktionen, die sich unabl�ssig
weiter ver�ndern. Gleichermaßen gilt dies aber auch f�r Orte, besondere bild-
haft begr�ndbare Rechtskonstruktionen oder einzelne Begrifflichkeiten, die im
Laufe mehrerer Jahre anders verstanden werden kçnnen. Orientiert man sich
also zun�chst an diesen besonders charakteristischen Gruppen, sind erste Zu-
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g�nge zum Verst�ndnis der Einzelbilder und ihres Wandels mçglich, �ber die
sich gegebenenfalls weitere Facetten erschließen.

3. Der Fluß der Bilder ist unterschiedlichen Verformungsfaktoren unter-
worfen, die auf ihn einwirken und die es deshalb grunds�tzlich zu ber�ck-
sichtigen gilt. Erst �ber sie erschließt sich die Form der jeweiligen Einzelbilder
im ausgebreiteten Raster. Der dabei prim�r zu beachtende Faktor ist das indi-
viduelle Ged�chtnis. Bilder werden in einer jeweiligen Situation immer wieder
neu erinnert und somit immer wieder neu geschaffen. Warum erinnert also der
Verfasser eines Erinnerungszeugnisses gerade jetzt, was er erinnert? Welche
unbewußten inneren Elemente des je eigenen Ged�chtnisses, des Gewußten und
der eigenen Pr�gung sind an der Konstruktion seines Erinnerungsbildes betei-
ligt? Gibt es unbewußte �ußere Schl�sselreize, die seine Erinnerung leiten und
beeinflussen? Handelt es sich dabei vielleicht um einen Text, den der Verfasser
gerade studiert hat, womçglich um ein Objekt, das er sieht, eine Naturer-
scheinung, eine Lesung im morgendlichen Gebet? Geben gar bekannte Le-
genden einen Impuls oder Namen, die zu Analogiebildungen anregen? We-
sentlich ist also, gr�ndlich nach diesen inneren und �ußeren Reizen f�r das
individuelle Ged�chtnis im Umfeld des Erinnerungsbildes zu suchen, um kl�ren
zu kçnnen, wie weit die Entstehung eines Bildes davon beeinflußt wird.

Neben solchen unbewußten, individuellen Faktoren, die Erinnerungsbilder
ganz entscheidend pr�gen, existieren aber auch bewußte �ußere Faktoren, die
dabei mitwirken: willentliche Konstruktionen n�mlich, bis hin zu F�lschungen.
Auf diese Weise lassen sich Erinnerungsbilder gezielt entwerfen. Wir haben dies
an den Mettlacher Diplomen und den Echternacher Irmina-Urkunden verfolgt.
Dabei ist best�tigt worden, daß grunds�tzlich immer authentisch erscheinende
Vorlagen in diese Bilder miteinbezogen werden, die im unmittelbaren Umfeld
greifbar sind. Man muß also im Kontext eines Bildes pr�fen, ob es sich um eine
bewußte Konstruktion handelt; ob authentische Vorlagen an Ort und Stelle
vorhanden sind. Welche �lteren Texte liegen vor? �ber welche Handschriften
verf�gt man? Besteht Kontakt zu benachbarten Wissenszentren? Gibt es ein-
flußreiche Heiligenkulte, die sich gerade verbreiten? Sind �ltere Urkunden be-
kannt, die man interpolieren, verunechten oder nach denen man f�lschen kann?
Bieten sich alte Gr�ber, Sarkophage, Architektur dazu an, diese umzudeuten?
Schließlich: Durchmischen sich unbewußte und bewußte Ph�nomene beim
Entstehen der Geschichtsbilder?

4. Die Frage ist endlich, wie genau die im stetigen Fluß befindlichen, durch
unbewußte und bewußte Faktoren bestimmten Bilder sich untereinander und
nacheinander beeinflußten und verformten. Man muß dazu zwischen den
einzelnen Objekten des dreidimensionalen Rasters gleichsam Verbindungsf�den
anbringen, um dies zu visualisieren. Allerdings ergeben diese keinen Teppich
mehr, sondern ein dreidimensionales Netz. Gerade der dritten Dimension, der
Zeit, kommt eine kaum zu �bersch�tzende Bedeutung zu. Nur sie tr�gt der
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Kontingenz der Bilder Rechnung, nur �ber sie lassen sich die zahllosen Ver-
formungsprozesse genauer kartographieren.

Neben den Verformungen der menschlichen Erinnerung und den bewußten
Konstruktionen wirkt auch die „Macht“ des Diskurses auf die Bilder ein. Es ist
also ebenso erforderlich zu pr�fen, welche politischen, sozialen etc. Ph�nomene
es jeweils ermçglichen, daß einige Bilder eine hçhere oder geringere Wirk-
m�chtigkeit entfalten als andere. Der dynamische, von all diesen Faktoren be-
stimmte, unvorhersehbare Prozeß der Erinnerungsbilder findet in der dritten
Dimension eine diachrone Ebene des Bildaustauschs, die dem „kollektiven Ge-
d�chtnis“ entspricht.

Die Kontingenz von Geschichts- bzw. Erinnerungsbildern beginnt mit dem
Ereignis, mit der Verformung im individuellen Ged�chtnis oder durch eine
bewußte Konstruktion. Beide gehen dann unmittelbar ins „kollektive Ge-
d�chtnis“ �ber, d.h. sowohl ins „kommunikative Ged�chtnis“ einer Generation
wie in das dar�ber hinaus wirkende „kulturelle Ged�chtnis“. Zwischen den
einzelnen beteiligten individuellen Ged�chtnissen beginnen im kollektiven
Ged�chtnis umgehend die ersten Aushandlungsprozesse �ber die jeweiligen
Bilder. Das „kollektive Ged�chtnis“ ist wiederum von der „Macht“ des Dis-
kurses beeinflußt.

Man muß sich die unendliche Kontingenz der Bilder also �berall und je-
derzeit vergegenw�rtigen: bei jedem noch so unbedeutend erscheinenden Bild,
aus dem sich wiederum grçßere zusammensetzen, ist sie wirksam. Deshalb ist es
dringend geboten, eine Quelle nicht mehr als statischen Baustein f�r ein großes
zu erschließendes Gesamtbild anzusehen, der nur mit weiteren solcher Bausteine
verbunden werden m�ßte. Vielmehr ist jede Quelle, jedes Bild das Produkt
eines stets hochdynamischen Prozesses, der immer mitgedacht werden muß. Der
Historiker verf�gt also nur �ber kurze Momentaufnahmen des Erinne-
rungsflusses und kann h�ufig kaum mehr sagen, was noch einige Wochen, Tage,
Stunden, Minuten zuvor und danach oder gar zur gleichen Zeit an einer etwas
anderen Stelle gedacht oder erinnert worden ist. Um zu rekonstruieren, was
dazwischen liegen kçnnte, bençtigt der Historiker das dreidimensionale Raster.
Spinnt man also zwischen all den darin befindlichen Bildern die entsprechend
nachweisbaren F�den, zeigt sich mit gewisser Wahrscheinlichkeit, ob einige
davon zu einem einstigen Ereignis zur�ckf�hren, das seine Wirkung entfaltet
hat, oder ob solche Bilder �ber Seitenlinien des Flusses in diesen dynamischen
Prozeß hineinstrçmen und so auf ihn einwirken.

Damit m�ßte nachvollziehbar werden, warum eine Quelle, die sich einige
Jahre nach einem Ereignis an einer entsprechenden Stelle des Rasters befindet,
ohne weitere erhaltene Bilder im Raster kaum sichere Aussagen �ber das be-
schriebene Ereignis noch ihren eigenen inhaltlichen Wert ermçglicht. Vielmehr
zwingt die anzunehmende Kontingenz der Bilder, die Quelle als verl�ßliches
Zeugnis zun�chst abzulehnen und mit grçßter Vorsicht zu behandeln.
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Einige der Bilder sind st�rker und wirkm�chtiger als andere. So vermag das
anfangs beschriebene Bild Hinkmars die ihm vorausgehenden fast vçllig zu
verdecken, wie ein Wehr oder eine Schleuse, die den dynamischen Bilderfluß
aufstaut, den direkten Zugang zu seinem Oberlauf versperrt und den Abfluß des
Wassers kurzfristig dosiert. Solche Hindernisse bilden Kulminationspunkte, an
denen sich Bilder besonders verdichten und damit auf die Fließgeschwindigkeit
einwirken kçnnen. Nur die wenigen Steinchen, die her�bergesp�lt werden,
bieten dann noch Auskunft dar�ber, was davor lag. Bedenkt man aber das
Hindernis, das sie �berwunden haben, ist ihr Wert um so hçher einzusch�tzen
als der der Bilder, die mit grçßerer Leichtigkeit nach dem Hindernis entstehen.
Stoßen wir in unserem Raster also auf eine Quelle mit einem facettenreichen
Bild, das zahlreiche F�den mit weiteren sprudelnden Bildern verbindet, vor dem
aber eigenartigerweise kaum solche Bilder zu finden sind, m�ssen wir mit einem
derartigen Befund rechnen. Er sollte immer Verdacht erregen. Das Raster kann
jedoch dabei helfen, die Genese dieses wirkm�chtigen Bildes zu erkl�ren.

5. Um die Kontingenz von Geschichts- und Erinnerungsbildern anhand
einer historischen Quellen- und Ged�chtniskritik untersuchen zu kçnnen, ist
also mehr als nur eine Ged�chtnisgeschichte erforderlich, die sich mit der
Bildrezeption besch�ftigt. Vielmehr bençtigen wir eine Arch�ologie eben dieser
Bilder, die ein bestehendes monoperspektivisches Gesamtbild Schicht um
Schicht abtr�gt, um es in all seiner Heterogenit�t und Multiperspektivit�t
sichtbar zu machen. Damit geht zwangsl�ufig das urspr�ngliche Gesamtbild
verloren. Statt dessen aber wird der Bilderfluß im einzelnen dokumentiert und
kartographiert. Die Ergebnisse eines jeden gewonnenen Planums kçnnen ganz
neue Erkenntnisse f�r den Kontext bieten, in dem es steht, bis eben hinauf zur
Quelle. Bei einer solchen Untersuchung w�chst dann schrittweise ein auf den
ersten Blick verwirrendes dreidimensionales Netz unz�hliger B�ndel, das auf
den zweiten mit seiner erkennbar werdenden komplexeren Struktur ganz neue
Einsichten ermçglicht.

Auf diese Weise kann der anfangs beschriebene Konstruktionskreislauf der
Geschichtsbilder nachvollziehbar gemacht werden. Erst wenn man diese me-
thodischen Konsequenzen ber�cksichtigt, wird sich zeigen, wie sicher das Fak-
tenger�st tats�chlich tr�gt, mit dem man bislang gearbeitet hat, und was davon
nur mißverstandener Teil eines sich wiederholenden, unendlichen Bilderflusses
gewesen ist.

„Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller ; an den Ort, dahin sie
fließen, fließen sie immer wieder.“ (Prediger/Kohelet 1,7)
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179 (BHL 4959).
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Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts. Die vier B�cher der Chronik des
sogenannten Fredegar (Buch 2, Kapitel 53 bis Buch 4, unwesentlich gek�rzt). Ed.
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Darmstadt 1982 (Ausgew�hlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters.
Freiherr vom Stein-Ged�chtnisausgabe 4a).

Quellen 405



Quellensammlung zur mittelalterlichen Geschichte / Fontes medii aevi. Ed. Winfried
Bogon, Thomas M�ller u. Alexander Pentzel. Berlin 21999 (CD-ROM).
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von Carl Rehdantz, Ernst D�mmler u. Wilhelm Wattenbach, ed. Reinhold Rau.
Darmstadt 1960 (Ausgew�hlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters.
Freiherr vom Stein-Ged�chtnisausgabe 7) S. 6–10, 179–319.
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Die monastische Schriftkultur der Saargegend im Mittelalter. Saarbr�cken 1991
(Verçffentlichungen der Kommission f�r Saarl�ndische Landesgeschichte und
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Sulpicius Severus: Dialogi. Ed. Karl Halm. In: Sulpicii Severi libri qui supersunt. Ed.
dems. Wien 1866 (CSEL 1) S. 152–216.
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349.

Testamentum sancti Remigii Remensis episcopi. Ed. Henri Marie Rochais. In: Corpus
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Italici Opera poetica. Ed. dems. Berlin 1881 (MGH AA 4,1) S. 1–292.
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Vita sancti Maximini episcopi Trevirensis. [De sancto Maximino episcopo Trevirensi.]

Ed. Gottfried Henschen. In: AASS Mai 7 (1688) S. 21–25 (BHL 5822).
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Vogel, Cyrille/Elze, Reinhard: Le pontifical romano-germanique du dixi�me si�cle. 3
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Willibald: Vita Bonifatii. Ed. Wilhelm Levison. In: Vitae sancti Bonifatii archiepiscopi
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Willibrord – Apostel der Friesen. Seine Vita nach Alkuin und Thiofrid. Lateinisch-
Deutsch. Mit einer Einf�hrung versehen, �bersetzt u. ed. Hans-Joachim Reisch-
mann. Darmstadt 1989 (BHL 8935 f., 8940).
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Denkschriften 174 = Verçffentlichungen der Historischen Kommission 3).
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Verçffentlichungen der Historischen Kommission 4).
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Anhang:
Die Entstehung und �berlieferung

der sog. Irmina-Urkunden
f�r das Kloster Echternach
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Abb. 1: Hs. Paris, BN, lat. 12781, fol. 317v
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Abb. 2: DLoI. 67 vom 29. August 842
(Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 1 A Nr. 4 = LBA 5125)
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